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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
169/01

das M
inisterium

 für W
irtschaft, Arbeit und W

ohnungsbau (W
M

) dankt für die Gelegenheit,
sich zu dem

 vom
 Regionalverband Hochrhein-Bodensee erarbeiteten Entw

urf zur 2.
Anhörung für die Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennahe  Rohstoffe im
Rahm

en des Beteiligungsverfahrens nach § 10 Absatz 1 Raum
ordnungsgesetz (ROG) a.F.

in Verbindung m
it § 12 Absatz 2 Landesplanungsgesetz (LplG) zu äußern, und bittet, die

späte Rückm
eldung zu entschuldigen.

Die für Raum
ordnung und Landesplanung zuständige Abteilung hat die berührten

Abteilungen des W
irtschaftsm

inisterium
s über den Anhörungsentw

urf inform
iert und

gebeten, Anregungen und Bedenken m
itzuteilen.

Das W
M

 nim
m

t zu den Planungsunterlagen nachfolgend als oberste Raum
ordnungs- und

Landesplanungsbehörde  (Ziffer 1) sow
ie aus Sicht der Denkm

alpflege (Ziffer 2) Stellung.

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
u.Landesplanungsbehörde
70173 Stuttgart

1
Die Hinw

eise w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

169/02
1.

Raum
ordnung

a) zum
 Planentw

urf
Im

 Inhaltsverzeichnis des Planentw
urfs (S. 3) sind bisher die Anlagen noch nicht

aufgezählt.

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
u.Landesplanungsbehörde
70173 Stuttgart

2
Der Hinw

eis w
ird zur Kenntnis genom

m
en. In der Satzungsfassung zur Fortschreibung

des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe w
erden die Anlagen im

Inhaltsverzeichnis aufgezählt.

169/03
Die Hinw

eise des W
M

 aus der Stellungnahm
e vom

 18.04.2019 an den Regionalverband
Hochrhein-Bodensee in der ersten Beteiligungsrunde w

urden vom
 Regionalverband

abgearbeitet. Nur der Em
pfehlung, Plansatz 1 G 9 als Vorschlag auszugestalten, w

urde
nicht entsprochen. Dies w

ird in der Synopse nachvollziehbar begründet. Es w
ird

angeregt, die in der Synopse genannten Aspekte, die sich bisher so noch nicht in der
Begründung finden (also, dass im

 Rahm
en nachgelagerter Verfahren die

Leistungsfähigkeit des Straßennetzes im
 Einzelfall geprüft w

erden soll und dass lange
Transportstrecken über Straßen m

it einem
 schlechten Ausbauzustand  und vielen

Ortsdurchfahren verm
ieden w

erden sollen), noch in geeigneter Form
 zusätzlich

redaktionell in die Begründung aufzunehm
en.

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
u.Landesplanungsbehörde
70173 Stuttgart

3
Der Hinw

eis w
ird  zur Kenntnis genom

m
en und der Anregung gefolgt. Die Begründung zu

Plansatz 1, Grundsatz G 9 w
ird entsprechend den Anregungen des W

M
 ergänzt.

169/04
Die Ausführungen  zum

 Bedarf finden sich im
 Dokum

ent „Vorgehensw
eise bei der

Ausw
eisung von Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher  Rohstoffe

(Abbaugebiete) und zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete) -
Erläuterungen" (im

 Folgenden: Erläuterungen). Auf dieses Dokum
ent w

ird bisher im
Planentw

urf bzw
. seiner Begründung nicht verw

iesen. Der Bedarf ist ein w
esentliches

Elem
ent der die Festlegungen tragenden Begründungen, die im

 Regionalplan und seiner
Begründung enthalten sein m

üssen. Insow
eit sollte hier eine redaktionelle Ergänzung der

Begründung m
it den w

esentlichen Inhalten der Ausführungen zum
 Bedarf oder

zum
indest ein Verw

eis auf die Anlage aufgenom
m

en w
erden.

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
u.Landesplanungsbehörde
70173 Stuttgart

4
Der Hinw

eis w
ird  zur Kenntnis genom

m
en und der Anregung gefolgt. Die Begründung

w
ird entsprechend der Anregung des W

M
 um

 einen einen Verw
eis auf den anliegenden

Erläuterungsbericht  und das entsprechende Kapitel "Bedarfsansatz, Zuschläge und
M

engenverfügbarkeit" ergänzt.

169/05
b) zu den Erläuterungen
Es ist eine w

ichtige Aufgabe der Regionalplanung, die räum
lichen Voraussetzungen für

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
5

Der Anregung  des W
M

 w
ird  gefolgt. Der  Erläuterungsbericht zur Planung w

ird im
Kapitel "Bedarfsansatz, Zuschläge und M

engenverfügbarkeit" im
 Unterkapitel "Fazit zur

1
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
die vorsorgende Sicherung sow

ie für die geordnete Aufsuchung und Gew
innung von

standortgebundenen Rohstoffen bedarfsgerecht zu schaffen. Die hierfür notw
endige

Prognose des zukünftigen Rohstoffbedarfs ist naturgem
äß m

it Unsicherheiten behaftet -
vor dem

 Hintergrund der gegenw
ärtigen Corona-Pandem

ie gilt dies um
so m

ehr. Der der
Planung zugrunde gelegte Bedarf von insgesam

t 273 M
io. t im

 Planungszeitraum
 von 40

Jahren erscheint vertretbar.

Der vom
 Regionalverband erm

ittelte Rohstoffbedarf w
ird bezüglich der Rohstoffgruppe

Kiese und Sande (inkl. Gruse) jedoch nicht vollständig gedeckt. So ergibt sich im
 Bereich

der Abbaugebiete für diese Rohstoffgruppe eine rechnerische Unterdeckung von 31 M
io.

t und im
 Bereich der Sicherungsgebiete eine rechnerische Unterdeckung von 14 M

io. t
(bzw

. nur 5 M
io. t, w

enn m
an bei bestim

m
ten Gebieten einen Nassabbau unterstellt).

Der Regionalverband geht davon aus, dass dies bei einer Berücksichtigung der bereits
konzessionierten Restm

assen (in der Raum
nutzungskarte nachrichtlich dargestellt) sow

ie
einer verstärkten Substitution von Kies und Sand durch Naturstein (Granitlagerstätten)
ausgeglichen w

erden kann. Ob diese Annahm
e zutrifft, w

ird sich erst in Zukunft
erw

eisen.

Um
 die Prognose nachvollziehbarer zu m

achen halten w
ir es aber für erforderlich,

zum
indest Größenordnungen zu den konzessionierten Restm

assen und der Substitution
unter W

ahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheim
nisse der Unternehm

en zu ergänzen.
Denn zum

 einen w
ird aus den Erläuterungen bisher nicht deutlich, in w

elcher
Größenordnung eine Substitution von Kies und Sand durch Naturstein erforderlich ist und
zum

 anderen, w
odurch die Substitution erfolgen soll, da das überschlägige

Abbaupotenzial  in den Abbaugebieten m
it 41 M

io. t nicht über den hierfür erm
ittelten

Bedarf hinausgeht. Unseres Erachtens kann eine Substitution also nur durch die
konzessionierten Restm

assen in der Rohstoffgruppe der Natursteine erfolgen. Um
 eine

Nachvollziehbarkeit zu gew
ährleisten ist es also erforderlich, zum

indest die
entsprechenden Größenordnungen zu kennen.

u.Landesplanungsbehörde
70173 Stuttgart

M
engenverfügbarkeit" um

 entsprechende Aussagen (u.a. auch Größenordnungen,
potenzielle Substitutionsquote, konzessionierte Restm

assen) ergänzt.

169/06
Das Kapitel „Prüfkriterien m

it Abschätzung des Konfliktpotenzials zur Erm
ittlung von

Suchräum
en für den Rohstoffabbau und die Rohstoffsicherung" w

urde im
 Vergleich zum

ersten Anhörungsentw
urf  neu hinzugefügt (S. 13 ff.). In der dort enthaltenen Tabelle

finden sich in der zw
eiten Spalte die Angaben „Ausschlussbereich", „Abw

ägungsbelang"
und „Ziele und Grundsätze", ohne dass deren Bedeutung im

 vorliegenden Kontext näher
erläutert w

ird. W
ir regen an, die Begriffe noch (z.B. im

 Rahm
en einer Fußnote) kurz zu

erläutern. Insbesondere sollte eine Verw
echslung der „Ausschlussbereiche"  m

it den im
Um

w
eltbericht genannten „Ausschlusskriterien" (Kapitel 2 Seite 16) verhindert w

erden.

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
u.Landesplanungsbehörde
70173 Stuttgart

6
Den Anregungen w

ird gefolgt:

Der einführende Text im
 Kapitel "Prüfkriterien m

it Abschätzung des Konfliktpotenzials zur
Erm

ittlung
von Suchräum

en für den Rohstoffabbau und die Rohstoffsicherung" des
Erläuterungsberichts w

ird nach dem
 1. Abschnitt um

 einen zusätzlichen Absatz w
ie folgt

ergänzt:

"Unter Beachtung um
fangreicher landes- und regionalplanerischer Ausschluss- und

Abw
ägungskriterien sollen m

öglichst konfliktarm
e Standorte und Standorterw

eiterungen
gefunden w

erden. Die Suche nach den konfliktärm
sten und den am

 besten geeigneten
Standorten w

urde in einem
 iterativen Planungsprozess durchgeführt. Im

 ersten Schritt
w

urde u.a. durch Nutzung des hauseigenen Raum
inform

ationssystem
s eine Analyse der

Region durchgeführt. Hierbei w
urden m

ittels Ausschluss- und Konfliktkriterien die
Schutzbelange von Natur und Landschaft, Siedlung, W

asserw
irtschaft, Forstw

irtschaft,
Infrastrukturen sow

ie Kulturgütern und anderes m
ehr m

it in die Raum
analyse m

it
einbezogen. Ausgeschlossen für den Abbau und die Sicherung von Rohstoffen w

urden in
einem

 ersten Schritt Gebiete, bei denen entsprechende gesetzliche bzw
. rechtliche

Vorgaben entgegenstanden. Ebenso ausgeschlossen w
urden in diesem

 ersten Schritt

2
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Gebiete anhand von norm

ativen Kriterien, die einem
 Abbau faktisch entgegenstehen.

Zudem
 sei an dieser Stelle auch auf das in diesem

 Erläuterungsbericht enthaltene
Ausführungen zur „Abstim

m
ung m

it dem
 Regionalplan 2000“ verw

iesen (siehe Kapitel
„Planungs-/ Datengrundlagen und Ausw

eisungsm
ethodik")."

Zudem
 w

ird in der nachfolgenden Tabelle 3 des Erläuterungsberichts in der ersten Spalte
die Überschrift "Kriterium

" nach einem
 Querstrich um

 den Begriff "Schutzbelang" ergänzt.

169/07
c) zum

 Um
w

eltbericht
In unserer Stellungnahm

e vom
 18.04.2019 w

urde angeregt, den vor allem
 in den

Kapiteln 2 und 5.3 m
ehrfach verw

endeten Begriff „harte Tabukriterien" durch einen
anderen Begriff zu ersetzen, um

 eine Anknüpfung an die Nom
enklatur der

Rechtsprechung zur planerischen Steuerung der W
indkraftnutzung zu verm

eiden.
Nunm

ehr w
ird zum

 Teil der Begriff „Ausschlusskriterien" und zum
 Teil der Begriff „harte

Ausschlusskriterien"  verw
endet. W

ir em
pfehlen einheitlich den Begriff

„Ausschlusskriterien"  zu verw
enden.

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
u.Landesplanungsbehörde
70173 Stuttgart

7
Der Anregung, ausschließlich den Begriff Ausschlusskriterien zu verw

enden w
ird gefolgt.

169/08
In Kapitel 3.8 könnte beim

 Schutzgut Fläche auf Seite 53 redaktionell eingefügt w
erden,

dass dieses v.a. im
 Zusam

m
enhang m

it dem
 Schutzgut Boden in Kapitel 3.3 und in

Kapitel 4 bei den Zielen des Um
w

eltschutzes und deren Berücksichtigung betrachtet w
ird,

um
 an dieser Stelle dem

 ggf. m
issverständlichen Eindruck entgegenzutreten, die

Flächenthem
atik w

äre nicht w
eiter geprüft w

orden.

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
u.Landesplanungsbehörde
70173 Stuttgart

8
Der Anregung, einen Verw

eis in Kapitel 3.8 aufzunehm
en w

ird gefolgt.

169/09
d) zu den Synopsen

Die synoptische Darstellung der Ergebnisse der Beteiligung ist bezüglich der rechten
Spalte (Abw

ägung der Verbandsversam
m

lung) an einigen Stellen noch nicht vollständig.
Denn es w

erden teilw
eise noch nicht alle in einer Stellungnahm

e angesprochenen
Aspekte in der rechten Spalte aufgegriffen. Auch w

ird im
 Rahm

en der Abw
ägung der

Verbandsversam
m

lung oftm
als lediglich auf die Notw

endigkeit einer Überarbeitung des
Entw

urfs und dam
it verbunden eines zw

eiten Anhörungsverfahrens hingew
iesen. Dies ist

im
 Hinblick auf den Verfahrensstand unschädlich. W

ir w
eisen jedoch vorsorglich bereits

jetzt darauf hin, dass diese noch offenen Punkte in den Synopsen vor einem
Satzungsbeschluss zu schließen sind.

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
u.Landesplanungsbehörde
70173 Stuttgart

9
Kenntnisnahm

e.

Die Stellungnahm
en des 1. Anhörungsverfahrens w

urden nochm
als geprüft und ein

Abgleich m
it den Stellungnahm

en des 2. Anhörungsentw
urfs durchgeführt.

169/10
Die Um

setzung der Anregungen kann an einigen Stellen für den Leser nur schw
erlich

nachvollzogen w
erden. So findet sich häufig der Hinw

eis, dass Details den Unterlagen
des zw

eiten Anhörungsentw
urfs zu entnehm

en seien. Um
 Verw

eise auf die
Planunterlagen besser nachvollziehen zu können, w

äre es hilfreich, w
enn diese konkreter

gefasst w
ürden und sich z.B. auf bestim

m
te Kapitel einzelner Dokum

ente beziehen.

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
u.Landesplanungsbehörde
70173 Stuttgart

10
Kenntnisnahm

e

169/11
Bei der Durchsicht der synoptischen Darstellung der Ergebnisse der Beteiligung der
Träger öffentlicher Belange konnte darüber hinaus im

 Rahm
en der Auseinandersetzung

m
it der Stellungnahm

e des Industrieverbands Steine und Erden e.V. (ISTE) eine
Unstim

m
igkeit bezüglich des Grundsatzes G 9 im

 Plansatz 1 festgestellt w
erden (lfd. Nr.

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
u.Landesplanungsbehörde

11
Die Hinw

eise w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

Im
 Rahm

en der 2. Anhörung w
urde der Industrieverband Steine und Erden erneut

beteiligt und hat auch erneut eine Stellungnahm
e abgegeben. W

ie den Plansätzen des 2.

3
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
221 und 234). Dort w

ird in der Abw
ägung der Verbandsversam

m
lung festgestellt:

„Aufgrund von Anregungen seitens der Höheren bzw
. der Oberen Raum

ordnungsbehörde
w

ird der bisherige Grundsatz als Vorschlag im
 Regionalplan aufgenom

m
en w

erden
(fehlende Regelungskom

petenz). Die grundsätzliche Form
ulierung w

ird jedoch
beibehalten."  Bezüglich der entsprechenden  Em

pfehlung des W
irtschaftsm

inisterium
s

hat der Regionalverband jedoch im
 Rahm

en der Abw
ägung Folgendes ausgeführt (lfd.

Nr. 4 der Synopse): „Plansatz 1 G9 w
ird w

eiterhin als Grundsatz festgelegt. Der
Em

pfehlung w
ird nicht gefolgt.[...]" . Die w

idersprüchliche Aussage ist zu korrigieren.

70173 Stuttgart
Anhörungsentw

urfs (Stand 8.7.2020) klar zu entnehm
en ist, w

ird der Plansatz 1 G 9 auch
im

 2. Anhörungsentw
urf w

eiterhin als Grundsatz festgelegt und nicht als Vorschlag. Der
ISTE hat in seiner Stellungnahm

e zum
 2. Anhörungsentw

urf die Them
atik auch nicht

m
ehr aufgegriffen.

169/12
Des W

eiteren regt das W
irtschaftsm

inisterium
 an, den Term

inus „hartes Tabukriterium
"

im
 Zusam

m
enhang m

it der Behandlung von Kulturdenkm
älern i.S.d. § 12 DSchG in der

synoptischen Darstellung zu streichen. W
ie bereits in unserer Stellungnahm

e im
 Rahm

en
der ersten Offenlage ausgeführt, erinnert diese Begrifflichkeit sehr an die von der
Rechtsprechung entw

ickelte Nom
enklatur zur planerischen Steuerung der

W
indkraftnutzung.

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
u.Landesplanungsbehörde
70173 Stuttgart

12
Der Anregung w

ird gefolgt

169/13
2. Denkm

alpflege

Das M
inisterium

 für W
irtschaft, Arbeit und W

ohnungsbau tritt als oberste
Denkm

alschutzbehörde den Ausführungen des Landesam
ts für Denkm

alpflege vom
 23.

Oktober 2020 bei.

W
irtschaftsm

inisterium
Oberste Raum

ordnungs-
u.Landesplanungsbehörde
70173 Stuttgart

13
siehe Stellungnahm

e Nr. 049 (lfd. Nr. 177 f)

161/01
Hierm

it erhalten Sie die Gesam
tstellungnahm

e aller beteiligten Stellen des
Regierungspräsidium

s, die sich zum
 Verfahren geäußert haben.

Raum
ordnung

Die im
 Rahm

en der ersten öffentlichen Anhörung vorgebrachten Anregungen
(Stellungnahm

e vom
 19.02.2019) des Referats 21 w

urden in der Planung berücksichtigt.
Es bestehen keine w

eiteren raum
ordnerischen Bedenken gegen die Planung.

Straßenw
esen und Verkehr

Eine Betroffenheit der bisherigen Planungen, z.B. der A 98 sow
ie von Ortsum

fahrungen,
liegt augenscheinlich nicht vor.

Zu den geplanten Flächenausw
eisungen w

erden keine grundsätzlichen Einw
endungen

vorgetragen. Festlegungen, die Bundesfern- und Landesstraßen betreffen (z.B. Abstände
der Abbaugebiete zur Straße, evtl. Zufahrten u.ä.), sind gesondert m

it dem
Straßenbaulastträger abzustim

m
en.

Einzelbelange w
erden im

 jew
eils zugehörigen Genehm

igungsverfahren konkret vertreten.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg

14
Kenntnisnahm

e

161/02
Naturschutz
Die Referate 55 und 56 geben zum

 zw
eiten Anhörungsentw

urf in o.g. Verfahren folgende
Stellungnahm

e ab:

Der erste Anhörungsentw
urf w

urde m
it der Naturschutzverw

altung (UNBen und HNB) in
2019 bei zw

ei Besprechungen intensiv diskutiert. Der Abstim
m

ungsprozess ist im

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg

15
Die Anm

erkungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

4
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
nachfolgenden Zitat aus dem

 Um
w

eltbericht korrekt dargestellt:
Eine erste prognostische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit (VP) und des
besonderen und strengen Artenschutzes der vorgesehenen Vorranggebiete für die
künftige Sicherung sow

ie für den Abbau von Rohstoffen in der Region Hochrhein-
Bodensee fand im

 Rahm
en des Entw

urfs zum
 Teilregionalplan Rohstoffabbau (Novem

ber
2018) m

it anschließender  1. Anhörung statt. In insgesam
t 33 Fällen w

urde eine erste
prognostische Untersuchung der Natura 2000 Verträglichkeit und des besonderen und
strengen Artenschutzes durchgeführt. Darüber hinaus w

urden die vorgesehenen  VRG
Sicherung einer „Natura 2000-Schnellprüfung" (SP) unterzogen, w

elche „erkennbare,
erhebliche Beeinträchtigungen" auf Grundlage von Gebietsüberschneidungen m

it der
Natura 2000-Gebietskulisse  aufzeigten.

Ergänzend w
urden die Prüfungsergebnisse m

it Vertretern des Regierungspräsidium
s

Freiburg und der Unteren Naturschutzbehörden  der Landkreise Lörrach, W
aldshut und

Konstanz, des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee  und des für die Untersuchungen
beauftragten Planungsbüros HHP-Raum

entw
icklung in einem

 Abstim
m

ungsterm
in am

07.05.2019 erörtert. Im
 Ergebnis w

urden Gebiete definiert, w
elche keiner

w
eiterführenden Untersuchung auf der Ebene der Regionalplanung bedürfen sow

ie Fälle,
für w

elche eine vertiefte ebenenspezifische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit und
des besonderen und strengen Artenschutzes auf der regionalen Ebene erforderlich ist.
Des W

eiteren sollten einige Vorranggebiete zur langfristigen Rohstoffsicherung (VRG
Sicherung) hinsichtlich ihrer potenziellen Eignung für eine Ausw

eisung als Vorranggebiete
für den Rohstoffabbau (VRG Abbau) ebenenspezifisch vertieft untersucht w

erden.
Dem

nach w
urden diese Gebiete gem

äß der M
ethodik für VRG Abbau untersucht.

Nachfolgend w
urden zw

ölf Vorranggebiete für den Abbau sow
ie 14 Vorranggebiete für

die Sicherung des Rohstoffabbaus in der Region einer vertieften ebenenspezifischen
Prüfung der Natura 2000 Verträglichkeit unterzogen. Es folgte ein zw

eites
Abstim

m
ungsgespräch m

it o. g. Beteiligten am
 11.12.2019, zu w

elchem
 außerdem

 ein
Vertreter des Industrieverbands Steine Erden (ISTE) sow

ie zw
ei Gutachter von

gebietsbezogenen faunistischen Untersuchungen hinzugezogen w
urden. Im

 Rahm
en

dieses Gesprächs w
urden die erarbeiteten Prüfungen vertieft erörtert, einschließlich der

M
öglichkeiten zur Eingriffsm

inim
ierung.  Nachfolgend konnten in einigen Fällen w

eitere
vertiefende Gebietskenntnisse gesam

m
elt und in die Betrachtungen einbezogen w

erden.
In dem

 Zusam
m

enhang w
urden in Einzelfällen Flächenanpassungen  notw

endig, w
elche

nochm
als in die ebenenspezifischen Prüfungen integriert w

urden.

Im
 Rahm

en des ersten Anhörungsentw
urfs zum

 Teilregionalplan Rohstoffabbau w
urden

keine Bew
ertungskategorien  für die prognostischen  Prüfungen der Natura 2000-

Verträglichkeit und des besonderen und strengen Artenschutzes  definiert (vgl.
Steckbriefe des ersten Anhörungsentw

urfs). Für den zw
eiten Anhörungsentw

urf  zum
Teilregionalplan Rohstoffabbau w

urden die nachfolgend dargestellten fünf
Bew

ertungskategorien eingeführt.

Fallkategorien m
öglicher Beeinträchtigungen Natura2000/Artenschutz

Fall A
Keine erheblichen negativen Ausw

irkungen erkennbar (Falleinstufung auf Ebene der
Regionalplanung nur nach Erfassung des tatsächlichen Artvorkom

m
ens  hinsichtlich

Standort:
W

T-03 AG Bernau (Auf
der W

acht), W
T-03 SG

Bernau (Auf der W
acht),

W
T-08 AG Küssaberg

(Dangstetten,
Breitenfeld), W

T-09-AG
Küssaberg (Dangstetten),
W

T-10 AG Küssaberg
(Rheinheim

)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
besonderen und strengen Artenschutzes  bzw

. der Natura 2000-Verträglichkeit m
öglich).

Fall B
Ein artenschutzrechtlicher  Konflikt I erhebliche Beeinträchtigungen der Natura 2000-
Schutzgegenstände treten auf, bzw

. sind zu erw
arten oder können nicht ausgeschlossen

w
erden.  Die Konflikte erscheinen jedoch grundsätzlich durch Verm

eidungs-,
M

inim
ierungs- und/oder vorgezogene CEF-/ Kohärenzsicherungs-m

aßnahm
en lösbar.

Eine Abschichtung auf die nachgeordnete Planungs- I Genehm
igungsebene ist m

öglich.

Fall C
Ein artenschutzrechtlicher  Konflikt / erhebliche Beeinträchtigungen der Natura 2000-
Schutzgegenstände treten auf bzw

. sind zu erw
arten. Diese Konflikte erscheinen nicht

durch Verm
eidungs-,  M

inim
ierungs- und/oder vorgezogene CEF-/

Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en  lösbar. Die Planung ist nicht oder nur durch eine
Ausnahm

egenehm
igung  realisierbar.

Fall D
Auch nach vertiefter ebenenspezifischer Prüfung sind keine ausreichenden Kenntnisse zur
Beurteilung relevanter Artenvorkom

m
en I der Natura 2000- Verträglichkeit vorhanden.

Im
 Falle einer W

eiterverfolgung der Planung sind vertiefte Untersuchungen auf Ebene
der Regionalplanung, die zu einer für die regionale Ebene angem

essenen Einschätzung
der Konfliktlage führen, notw

endig.

Fall E
Nur für Sicherungsgebiete anw

endbar: Keine ausreichenden Kenntnisse zur Beurteilung
relevanter Artenvorkom

m
en/ der Natura 2000-Verträglichkeit;  erhebliche

Beeinträchtigungen sind erkennbar. Aufgrund des langen Zeithorizonts sind keine
vertiefenden Prüfungen auf Ebene der Regionalplanung erforderlich. Ggf. vorhandene
Hinw

eise auf erhebliche artenschutzrechtliche  Konflikte I erhebliche Beeinträchtigungen
der Natura 2000-Verträglichkeit, sind in nachfolgenden Planungsverfahren
einzubeziehen.

Nachfolgend die Einschätzungen zu den Abbaugebieten im
 Kreis Konstanz:

Den Einschätzungen aus dem
 Um

w
eltbericht w

ird gefolgt.

Nachfolgend die Einschätzungen zu den Abbaugebieten  im
 Kreis Lörrach:

Den Einschätzungen aus dem
 Um

w
eltbericht w

ird gefolgt.

Nachfolgend die Einschätzungen zu den Abbaugebieten  im
 Kreis W

aldshut:

W
T - 03 AG Bernau, Auf der W

acht
Die Flächenreduzierungen w

erden begrüßt.

W
T - 03 SG Bernau, Auf der W

acht
Die Sicherungsfläche  im

 Osten des bestehenden Abbaugebiets w
ird von uns nach w

ie
vor kritisch eingeschätzt.
W

ir tragen aber das Fazit des Um
w

eltberichts m
it:

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele der oben genannten
Natura 2000-Gebiete durch das Vorhaben können nicht ausgeschlossen  w

erden. Es

6
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
bestehen unzureichende Kenntnisse zur Beurteilung des M

aßes der Betroffenheiten der
Natura 2000-Schutzgegenstände.  Aufgrund der hohen Konfliktlage ist bei vorgezogener
Inanspruchnahm

e  als Vorranggebiet ein Raum
ordnungsverfahren  m

it integrierter
Natura 2000-Verträglichkeit angezeigt,  w

elche frühzeitig die gegebenen Konflikte
einbezieht. Aufgrund der hohen artenschutzrechtlichen  Konfliktlage ist bei vorgezogener
Inanspruchnahm

e  als Vorranggebiet ein Raum
ordnungsverfahren  m

it integrierter
Prüfung des besonderen  und strengen Artenschutzes  angezeigt, w

elches frühzeitig die
gegebenen Konflikte einbezieht.

Zu den Abbaugebieten

Küssaberg (Dangstetten, Breitenfeld) W
T-08 AG

Küssaberg (Dangstetten) W
T-09 AG

Küssaberg (Rheinheim
) W

T-10 AG

Für diese Abbaugebiete  ist nach Abstim
m

ung in 2019 gem
äß Um

w
eltbericht erforderlich:

Entw
icklung eines vorlaufenden, übergreifenden, gesam

träum
lich-funktionalen

Gesam
tkonzepts für den Abbauschw

erpunkt Küssaberg (Rheinheim
 - Dangstetten -

Reckingen) m
it den Abbaugebieten W

T-08 AG (Dangstetten-Breitenfeld), W
T-09 AG

(Dangstetten), W
T-10 AG (Rheinheim

) sow
ie das Sicherungsgebiet W

T-11 SG
(Dangstetten) zur M

inim
ierung, Verm

eidung sow
ie zur W

irksam
keit erforderlicher

Kohärenzsicherungs- und CEF-M
aßnahm

en zum
 Eingriffszeitpunkt. Die erforderlichen

Untersuchungen (Natura2000, besonderer und strenger Artenschutz) und Anforderungen
an das Konzept sind m

it der HNB und UNB frühzeitig und eng abzustim
m

en.

Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender Planungs- und
Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die Erhaltungs-- und

Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000- Gebietskulisse
nachzuw

eisen. Die Durchführung der Natura2000-Prüfung ist frühzeitig m
it der HNB und

UNB abzustim
m

en. Die Erarbeitung und Festlegung von Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-,

Kohärenzsicherungs-M
aßnahm

en  kann erst auf nachgeordneter Planungs- und
Genehm

igungsebene abschließend I erforderlichenfalls erarbeitet w
erden.

Den übrigen Einschätzungen aus dem
 Um

w
eltbericht w

ird gefolgt.

161/03
Gew

ässer und Boden (Abt. 5, Referat 52)

Zur Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe für die Region
Hochrhein-Bodensee hat das Ref. 52 zum

 Fachgebiet Grundw
asserschutz bereits im

Rahm
en des Beteiligungsverfahrens m

it Schreiben vom
 18.03.2019 Stellung genom

m
en.

Unsere Anregungen und Bedenken bezogen sich dabei auf die Überlagerung der
geplanten Vorranggebiete für den Abbau bzw

. die Sicherung oberflächennaher Rohstoffe
m

it W
asserschutzgebieten. Hier besteht ein enorm

es Konfliktpotential, da in
W

asserschutzgebieten generell kein Nassabbau zulässig ist und Trockenabbau nur unter
Auflagen und in Abstim

m
ung  m

it der zuständigen unteren W
asserbehörde (UW

B) ggf.
m

öglich ist.
W

eiterhin haben w
ir darauf hingew

iesen, dass sich einige geplante Abbau- bzw
.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg

16
Kenntnisnahm

e
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Sicherungsgebiete m

it im
 Regionalplan ausgew

iesenen Gebieten zur Sicherung von
W

asservorkom
m

en  überschneiden. Auch hier besteht ein enorm
es Konfliktpotential, da

eine zukünftige Trinkw
assergew

innung  durch Rohstoffabbau stark beeinträchtigt bzw
.

unm
öglich gem

acht w
ird.

161/04
Einige problem

atische Standorte w
urden m

ittlerw
eile aus dem

 Planentw
urf entfernt bzw

.
die Abgrenzung angepasst. Es verbleiben noch Anm

erkungen zu folgenden Standorten:

Landkreis Lörrach:
Das Sicherungsgebiet LOE-08 SG Schliengen (Grien) sow

ie das Abbaugebiet LOE 05 AG
Schliengen (Grien) liegen innerhalb des im

 gültigen Regionalplan enthaltenen
Vorranggebiets für W

asservorkom
m

en „nördlich Bad Bellingen". Dieses Vorranggebiet
w

ird in Abstim
m

ung zw
ischen dem

 LGRB und dem
 LRA Lörrach voraussichtlich nicht

m
ehr in den neuen Regionalplan übernom

m
en.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg
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Standort:
LOE-08 SG Schliengen
(Grien), LOE 05 AG
Schliengen (Grien)

Kenntnisnahm
e

Das Sicherungsgebiet LOE-08 SG Schliengen (Grien) sow
ie das Abbaugebiet LOE 05 AG

Schliengen (Grien) liegen innerhalb des im
 gültigen Regionalplan enthaltenen

Vorranggebiets für W
asservorkom

m
en „nördlich Bad Bellingen". In Bereichen

(Vorranggebieten) zur Sicherung von W
asservorkom

m
en (Grundw

asserschonbereichen)
ist ein Abbau nur als Trockenabbau zulässig, w

enn bei Abbau und Rekultivierung der
Schutz des Grundw

assers gew
ahrt bleibt (Plansatz 3.3.1 Regionalplan 2000). Diesem

 Ziel
ist in der w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung Rechnung zu tragen.

Das vorgesehene Abbaugebiet LOE-05 AG Schliengen (Grien) grenzt an das W
SG-

Zw
eckverb. GrpW

V Hohlebach-Kandertal TB 1 +
 TB 2, Zone IIB an.

Ob und in w
elcher räum

lichen Ausform
ung im

 Bereich Schliengen Grien zukünftig ein
Vorranggebiet für die Sicherung der W

asservorkom
m

en festgelegt w
ird ist zum

 jetztigen
Zeitpunkt noch nicht abzusehen und bedarf der w

eiteren Abstim
m

ung m
it der Unteren

und der Höheren W
asserbehörde.

161/05
Landkreis W

aldshut:
Hier liegen einige geplante Abbau- und Sicherungsgebiete innerhalb von festgesetzten
oder in Überarbeitung befindlichen Zonen III / lllB von W

asserschutzgebieten bzw
. in

Gebieten zur Sicherung von W
asservorkom

m
en.

a) Konflikte m
it W

asserschutzgebieten
Das Abbaugebiet W

T-06 AG Klettgau (Geißlingen) liegt innerhalb der Zone III des
festgesetzten W

SG TB Gehrgass, TB Fröschlachen, TB Schw
arzbach. Hier ist  laut

Planunterlagen ein Trockenabbau vorgesehen. Trockenabbau ist unter Auflagen und in
Abstim

m
ung m

it der zuständigen UW
B ggf. m

öglich.

Das Sicherungsgebiet W
T-06 SG Klettgau (Erzingen) liegt innerhalb der Zone lllB des

W
SG Klettgaurinne. Hier ist laut Planunterlagen ein Trockenabbau vorgesehen.

Trockenabbau ist unter Auflagen und in Abstim
m

ung m
it der zuständigen UW

B ggf.
m

öglich.

Das Abbaugebiet  W
T-12 AG Lottstetten sow

ie die Sicherungsgebiete W
T-12 SG

Lottstetten (Ost) und W
T-13 SG Lottstetten (W

est) könnten ggf. in das derzeit in
Überarbeitung befindliche W

SG TB Hardtw
ald Lottstetten gelangen. Gleichzeitig befinden

sie sich innerhalb des Vorranggebietes für W
asservorkom

m
en „östlich Lottstetten" des

derzeit gültigen Regionalplans. Allerdings w
ird dieses Vorranggebiet voraussichtlich im

Rahm
en der Fortschreibung des Regionalplans entfallen. Ob und unter w

elchen
Bedingungen und Auflagen der vorgesehene Trockenabbau m

öglich ist, m
uss im

 Rahm
en

eines Abbauantrags näher bestim
m

t w
erden.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg
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Standort:
W

T-06  Klettgau
(Geisslingen), W

T-06 SG
Klettgau (Erzingen), W

T
-12 AG Lottstetten,  W

T
-12 SG Lottstetten (Ost),
W

T-13 SG Lottstetten
(W

est)

In den Vorranggebieten zur Sicherung von W
asservorkom

m
en (RP 2000, PS 3.3.1) ist der

Trockenabbau von Kies unter Voraussetzung des Grundw
asserschutzes zulässig (siehe

Plansatz 2, Z(2)).

Der Schutz des Grundw
assers ist obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren

entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den Genehm
igungsbehörden

abgearbeitet. In den Genehm
igungsentscheidungen über Nass-/Trockenabbau w

erden
der ordnungsgem

äße Abbau und die Rekultivierung geregelt.

Für das in Überarbeitung befindliche W
SG TB Hardtw

ald, Lottstetten gibt es aktuell noch
keine Gebietskulisse/neue fachtechnische Abgrenzung. In die Hinw

eise zur w
eiteren

Vorhabens- und Genehm
igungsplanung der m

öglicherw
eise betroffenen Abbau- und

Sicherungsgebiete W
T-12 AG, W

T-12 SG und W
T-13 SG w

ird folgender Hinw
eis

aufgenom
m

en:

- Zum
 Zeitpunkt der Planerstellung (04/2021) lag für die Überarbeitung des W

SG  TB
Hardtw

ald, Lottstetten noch keine fachtechnische Abgrenzung vor. M
ögliche

Betroffenheiten des zukünftigen W
SG und evt. Anforderungen an einen zukünftigen

Rohstoffabbau sind frühzeitig m
it der Unteren und der Höheren W

asserbehörde
abzuklären.

8
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
161/06

b) Konflikte m
it Gebieten zur Sicherung von W

asservorkom
m

en:
Das Abbaugebiet W

T-05 AG und das Sicherungsgebiet W
T-05 SG Hohentengen (Herdern)

liegen vollständig innerhalb des im
 Regionalplan festgelegten Gebiets zur Sicherung von

W
asservorkom

m
en „ostw

ärts Günzgen I Herdern". Es ist hier Trockenabbau vorgesehen.
Das betroffene Gebiet zur Sicherung von W

asservorkom
m

en soll im
 Rahm

en der
Fortschreibung des Regionalplans zum

indest außerhalb des bestehenden Rohstoffabbaus
für zukünftige W

asserversorgungszw
ecke gesichert w

erden. Die Sicherungsflächen für
den Rohstoffabbau dürfen deshalb gegenüber den Festlegungen im

 RP von 2005
keinesfalls vergrößert, sondern sollten nach M

öglichkeit verkleinert w
erden.

Die Abbaugebiete W
T-08 AG Küssaberg (Dangstetten, Breitenfeld), W

T-09 AG Küssaberg
(Dangstetten) und W

T-10 AG Küssaberg (Rheinheim
) sow

ie das Sicherungsgebiet  W
T-11

SG Küssaberg (Dangstetten) liegen innerhalb des Gebiets zur Sicherung von
W

asservorkom
m

en „ostw
ärts Rheinheim

" des derzeit gültigen Regionalplans. Die
Teilfläche südöstlich des Zw

erenbächles soll auch in der Fortschreibung des
Regionalplans als Vorranggebiet für W

asservorkom
m

en ausgew
iesen w

erden. Dem
nach

liegt das Abbaugebiet W
T-10 AG auch zukünftig zu großen Teilen in einem

 Vorranggebiet
für W

asservorkom
m

en. Zudem
 beinhaltet die geplante Abbaufläche den Gew

ässerlauf
des Zw

erenbächles, dessen Beseitigung nicht zulässig ist (vgl. Stellungnahm
e des LRA

W
aldshut vom

 Februar 2019). An allen Standorten ist laut Planunterlagen Trockenabbau
vorgesehen. Trockenabbau ist unter Auflagen und in Abstim

m
ung m

it der zuständigen
UW

B ggf. m
öglich.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg

19

Standort:
 W

T-05 SG Hohentengen
(Herdern), W

T-08 AG
Küssaberg (Dangstetten,
Breitenfeld), W

T-09 AG
Küssaberg (Dangstetten),
W

T-10 AG Küssaberg
(Rheinheim

), W
T-11 SG

Küssaberg (Dangstetten)

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

In den Vorranggebieten zur Sicherung von W
asservorkom

m
en (RP 2000, PS 3.3.1) ist der

Trockenabbau von Kies unter Voraussetzung des Grundw
asserschutzes zulässig (siehe

Plansatz 2, Z(2)).

Der Schutz des Grundw
assers ist obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren

entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den Genehm
igungsbehörden

abgearbeitet. In den Genehm
igungsentscheidungen über Nass-/Trockenabbau w

erden
der ordnungsgem

äße Abbau, erforderliche Schutz- und Sicherheitsm
aßnahm

en und die
Rekultivierung sow

ie Anforderungen an diese geregelt.

Vor dem
 Hintergrund der vielfältigen Problem

stellungen und Um
w

eltausw
irkungen im

Abbauschw
erpunkt Küssaberg/Rheinheim

/Reckingen w
urde in Abstim

m
ung m

it der UNB
und HNB für die w

eitere Vorhabensplanung die vorlaufende Erstellung eines
übergreifenden, gesam

träum
lichen Konzeptes festgehalten:

Vorlaufende Entw
icklung eines übergreifendes, gesam

träum
lich-funktionalen

G
esam

tkonzepts für den Abbauschw
erpunkt Küssaberg (Rheinheim

 – Dangstetten –
Reckingen) m

it den Abbaugebieten W
T-08 AG (Dangstetten-Breitenfeld), W

T-09 AG
(Dangstetten), W

T-10 AG (Rheinheim
) sow

ie das Sicherungsgebiet W
T-11 SG

(Dangstetten) zur M
inim

ierung, Verm
eidung sow

ie zur W
irksam

keit erforderlicher und
Kohärenzsicherungs- und CEF-M

aßnahm
en zum

 Eingriffszeitpunkt. Die erforderlichen
Untersuchungen (Natura2000, besonderer und strenger Artenschutz) und Anforderungen
an das Konzept sind m

it der HNB und UNB frühzeitig und eng abzustim
m

en. In dieses
Konzept sind auch die Aspekte des Zw

erenbaches zu behandeln.

161/07
Landkreis Konstanz:
Hier liegen ebenfalls einige geplante Abbau- und Sicherungsgebiete innerhalb von
festgesetzten oder in Überarbeitung befindlichen Zonen III / lllB von
W

asserschutzgebieten. Gebiete zur Sicherung von W
asservorkom

m
en sind im

 Landkreis
Konstanz nicht vorhanden.

Das Sicherungsgebiet KN-11 SG Radolfzell (M
arkelfingen) liegt innerhalb der Zone lllA des

rechtskräftigen W
SG „Qu. W

idhau und TB Lerchental, M
arkelfingen" bzw

. in Zone III des
fachtechnisch abgegrenzten W

SG „TB Säckle, TB Lerchenholz und Qu. W
idhau,

Radolfzell". Es ist ein Trocken- bzw
. kom

binierter Trocken--/Nassabbau vorgesehen.
Nassabbau ist laut der geltenden Rechtsverordnung des W

SG nicht gestattet.

Das Abbaugebiet KN-16 AG Steißlingen (vorher KN-16-AG und KN-17 AG) liegt innerhalb
der Zone III des rechtskräftigen W

SG TB Viehw
eide, Böhringen, nach neuer

hydrogeologischer Abgrenzung in Zone lllB. Hier ist ein Trockenabbau vorgesehen.
Trockenabbau ist unter Auflagen und in Abstim

m
ung m

it der zuständigen UW
B ggf.

m
öglich.

Das Sicherungsgebiet KN-15 SG Singen (Überlingen a.R., Birkenbühl) liegt innerhalb der
Zone lllA/B des rechtskräftigen W

SG TB Überlingen a.R. sow
ie zusätzlich innerhalb des

hydrogeologischen Neuabgrenzungsvorschlags für das W
SG TB Rem

ishof,

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg
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Standort:
KN-11 SG Radolfzell
(M

arkelfingen), KN-16 AG
Steißlingen, KN-15 SG
Singen (Überlingen a.R.,
Birkenbühl), KN-14 AG
Singen (Friedingen,
Stadtw

ald), KN 12-SG
Singen (Friedingen,
Stadtw

ald, Nord), KN-13
SG Singnen (Friedingen,
Stadtw

ald, Ost), KN-05
SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide), KN
-08 AG M

ühlhausen-

Bei Betroffenheit von Grundw
asserschonbereichen und rechtskräftigen w

ie
fachtechnische abgegrenzten W

asserschutzgebietes sind in der w
eiteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung frühzeitig w

eitergehende hydrogeologische und
w

asserw
irtschaftliche Untersuchungen erforderlich, um

 abzuklären, ob und unter w
elchen

Auflagen Trocken- und ggf. Nassabbau m
öglich sein könnte. Diese hydrogeologischen

und w
asserw

irtschaftlichen Untersuchungen sind frühzeitig und von Unternehm
erseite zu

veranlassen.

Der Schutz des Grundw
assers ist obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren

entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den Genehm
igungsbehörden

abgearbeitet.

Für das Sicherungsgebiet KN-11 SG w
ird der Hinw

eis auf die Lage  in Zone III des
fachtechnisch abgegrenzten W

SG „TB Säckle, TB Lerchenholz und Qu. W
idhau, Radolfzell

aufgenom
m

en. Die Berücksichtigung ist ohne Ausw
irkung auf die Bew

ertung der
Um

w
eltausw

irkungen.

Die Hinw
eise zu den  Abbaugebieten KN-03 AG, KN-08 AG,  KN-14 AG, KN-16 AG

Steißlingen sow
ie zu den Sicherungsgebieten KN-03 SG, KN-12 SG, KN-13 SG und KN-15

SG w
erden zur Kenntnis genom

m
en. In den Hinw

eisen zur w
eiteren Vorhabens-

/Genehm
igungsplanung w

ird auf die Bedeutung des qualitativen und qualitativen

9
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Brunnengruppen Nord und M

ünchried, Singen. Hier ist laut Planunterlagen ein Trocken-,
ggf. kom

binierter Trocken-/Nassabbau vorgesehen, w
obei voraussichtlich Trockenabbau

zu erw
arten ist, da dies die derzeit am

 Standort vorherrschende Abbauform
 ist.

Nassabbau ist laut der geltenden Rechtsverordnung des W
SG nicht gestattet.

Das Abbaugebiet KN-14 AG Singen (Friedingen, Stadtw
ald) sow

ie die Sicherungsgebiete
KN-12 SG und KN-13 SG Singen (Friedingen, Stadtw

ald Nord bzw
. Ost) liegen innerhalb

der ZoneIII des festgesetzten W
SG TB Rem

ishof, Brunnengruppen Nord und M
ünchried,

Singen.  Nach neuem
 hydrogeologischen Abgren-zungsvorschlag für dieses W

SG liegt das
Abbaugebiet  KN-14 AG außerhalb der Zone III, die Sicherungsgebiete  in Zone lllB.
Gleichzeitig liegen alle drei Standorte in Zone lllB des W

SG FRAUENW
IESQUELLEN,

Böhringen. An dieser Standortgruppe („Stadtw
ald Radolfzell") findet bereits - im

 Rahm
en

einer Ausnahm
egenehm

igung  m
it um

fangreichen Auflagen u.a. zum
 M

onitoring - ein
Nassabbau in W

SG Zone III statt. Eine zukünftige Genehm
igungsfähigkeit von

Erw
eiterungsanlagen hängt u.a. davon ab, dass w

eiterhin keine nachteiligen
Um

w
eltausw

irkungen festgestellt w
erden. W

ir verw
eisen hierzu auf die Stellungnahm

e
des LRA Konstanz vom

 Februar 2019.

Das Sicherungsgebiet KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide) liegt außerhalb eines
festgesetzten W

asserschutzgebietes,  aber innerhalb des hydrogeologischen
Neuabgrenzungsvorschlags für ein gem

einsam
es W

SG der Fassungen B Brühl und TB
Steinrausen, Liggersdorf. Die Brunnen dieses W

SG w
erden derzeit nicht genutzt, die

Neuabgrenzung des W
SG w

ird verm
utlich nicht um

gesetzt. Es ist Trockenabbau,  ggf.
kom

binierter Trocken-/Nassabbau vorgesehen. Im
 Sinne eines vorbeugenden

Grundw
asserschutzes sollte jedoch auch hier von einem

 Nassabbau Abstand genom
m

en
w

erden. W
ir verw

eisen hierzu auf die Stellungnahm
e des LRA Konstanz vom

 Februar
2019.

Das Abbaugebiet KN-08 AG M
ühlhausen-Ehingen  (Dohlen) liegt innerhalb der Zone III A

des W
SG TB Schlatterstäudle, Aach sow

ie innerhalb der Zone lllB des W
SG TB Hintenaus,

Leim
grube, Bei der M

ühle, Beuren a.d.A. Dort liegen auch das Abbaugebiet KN-03 AG
Eigeltingen (Dunzenberg). sow

ie das Sicherungsgebiet KN-03 SG Eigeltingen
(Dunzenberg). Für alle drei Standorte ist Trockenabbau vorgesehen. Dieser ist unter
Auflagen und in Abstim

m
ung m

it der zuständigen unteren W
asserbehörde  m

öglich.

Ehingen (Dohlen)
Grundw

asserschutz hingew
iesen.

Die Neuabgrenzungen des
- W

SG TB Rem
ishof, Brunnengruppen Nord und M

ünchried, Singen
- gem

einsam
en W

SG der Fassungen B Brühl und TB Steinrausen, Liggersdor
w

erden lt. telefonischer Auskunft der Unteren W
asserbehörde (18.2.2021) nicht

w
eiterverfolgt. Der Hinw

eis bezüglich der Lage des Sicherungsgebietes  KN-05 SG im
hydrogeologischen Neuabgrenzungsvorschlags für ein gem

einsam
es W

SG der Fassungen
B Brühl und TB Steinrausen, Liggersdorf ist daher hinfällig.

Es sind daher keine w
eitere Ergänzungen im

 Um
w

eltbericht erforderlich.

161/08
Höhere Forstbehörde (Abt. 8)
Zum

 vorgelegten 2. Anhörungsentw
urf  der Fortschreibung des Teilregionalplans

Oberflächennahe  Rohstoffe für die Region Hochrhein-Bodensee" nim
m

t die höhere
Forstbehörde in Absprache m

it den Unteren Forstbehörden der Landratsäm
ter Lörrach,

W
aldshut und Konstanz w

ie folgt Stellung:

Allgem
eine  Hinw

eise
Bezüglich der grundsätzlich zu beachtenden forstrechtlichen  Rahm

enbedingungen und
deren Folgew

irkungen im
 Zuge der Regionalplanfortschreibung verw

eisen w
ir auf die

Stellungnahm
en der höheren Forstbehörde vom

 16.05.2011 (Stellungnahm
e zur

Strategischen Um
w

eltprüfung zur Gesam
tfortschreibung  des Regionalplans

Hochrhein-Bodensee), vom
 18.01.2017 (Stellungnahm

e zur Strategischen Um
w

eltprüfung
zum

 Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe) und vom
 22.02.2019 (Stellungnahm

e
zu Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe für die Region

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg
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Die Anm

erkungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Hochrhein-Bodensee), deren enthaltene Aussagen w

eiterhin gültig haben.

161/09
Aufgrund einer Gesetzesänderung und aktueller Rechtsprechungen sind die bei
W

aldbetroffenheit erforderlichen forstrechtlichen Genehm
igungen  nach §§ 9 und 11

LW
aldG - neben den bisher w

asserrechtlichen  Planfeststellungsverfahren  bei Nassabbau
- auch in die bau- und naturschutzrechtliche  Genehm

igung der Unteren
Naturschutzbehörde in Form

 einer Genehm
igungskonzentration  bzw

. in die
im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung der Unteren Im
m

issionsschutzbehörde
einkonzentriert.

Hintergrund:
M

it Inkrafttreten des NatSchG am
 23.06.2015 haben Vorhaben nach § 19 Abs. 1 NatSchG

im
 W

ald, die eine bau- und naturschutzrechtliche Genehm
igung von Seiten der

Naturschutzbehörde bedürfen, auch eine Genehm
igungskonzentration  für die

erforderliche W
aldum

w
andlungsgenehm

igung  nach §§9 und 11 LW
aldG. Von der

Unteren Naturschutzbehörde ist som
it auch die W

aldum
w

andlungsgenehm
igung im

Benehm
en m

it der Höheren Forstbehörde zu erteilen. Dies ist i.d.R. bei Trockenabbau
von Kiesgruben der Fall.
Der Verw

altungsgerichtshof  Baden-W
ürttem

berg (VGH) hat m
it zw

ei Beschlüssen vom
17.12.2019 (Az: 10 S 566/19 und Az: 10 S 823/19) die Entscheidungen des
Verw

altungsgerichtes  Freiburg vom
 Februar/M

ärz bestätigt, nach denen die
Konzentrationsw

irkung von im
m

issionsschutzrechtliche  Genehm
igungen gem

äß § 13
Blm

SchG auch die bisher isoliert erteilte W
aldum

w
andlungsgenehm

igung  nach §§ 9 und
11 LW

aldG um
fasst. Die Entscheidungen des VGH betreffen nicht nur die

streitgegenständlichen im
m

issionsschutzrechtlichen Genehm
igungen von

W
indenergieanlagen,  sondern haben generelle Ausw

irkung auch bezüglich
im

m
issionsschutzrechtlich zu genehm

igende Abbauvorhaben w
ie z.B. Steinbrüche.

W
ir bitten dieses in der Unterlage „Hinw

eise für die w
eitere/spätere Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung" vom

 08.07.2020 der jew
eiligen potenziellen Vorranggebiete für

den Abbau und zur Sicherung entsprechend zu verm
erken.

Die konkreten forstfachlichen Ausschluss- und Prüfkriterien zu den einzelnen Standorten
entnehm

en Sie bitte der beigefügten angepassten tabellarischen Zusam
m

enstellung
(Forstfachliche Hinw

eise zu den Vorranggebieten Abbau oberflächennaher Rohstoffe und
zur Sicherung von Rohstoffvorkom

m
en, Anlage 01).

Die Unteren Forstbehörden der Landratsäm
ter Lörrach, W

aldshut und Konstanz erhalten
Nachricht von diesem

 Schreiben.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg

22
Der Hinw

eis der Aufnahm
e der Konzentrationsw

irkung des im
m

inssionschutzrechtlichen
Genehm

igungsverfahren in Bezug auf die W
aldum

w
andlungsgenehm

igung nach §§ 9 und
11 LW

aldG w
ird zur Kenntnis genom

m
en.

Anlage 1:
KN-11 AG (M

ühlingen - Zoznegg)
Aufgrund randlicher Betroffenheit Gegenstand des w

eiteren Vorhabens- und
Genehm

igungsplanung. Aufnahm
e in den Hinw

eisen.

LOE-2 AG (Kleines W
iesental Tegernau)

Berücksichtigung § 30 BNatSchG geschütztes W
aldbiotop „Bachlauf W

 Kinnw
ald“ (<

 3ha)

W
T-03 AG (Albhalde Nord)

Anregung bzgl Verlust eines nach § 30a LW
aldG/ § 30 BNatSchG geschütztes

W
aldbiotops:

- Ausgleich für W
aldbiotop erforderlich, da regional seltene W

aldgesellschaft
- Prüfung ob Abbaugebiet unter Berücksichtigung (inkl. Pufferung angepasst w

erden
kann
- Bedenken bzgl Eingriff in W

aldbiotop, Anpassung erforderlich.

In der Besprechung m
it der Unteren und Höheren Naturschutzbehörde am

 7.5.2019
w

urde das Abbaugebiet eingehend erörtert:  Seitens der Naturschutzverw
altung w

urden
hinreichende Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, Kohärenzsicherungs- sow
ie ggf.

erforderlicher vorgezogener Ausgleichsm
aßnahm

en als prognostisch m
öglich eingestuft

(Bew
ertung Kategorie B). Die Konfliktbew

ältigung  hinsichtlich des betroffenen
W

aldbiotops, des Gebiets- und Artenschutzes sind Gegenstand der w
eiteren Vorhabens-

und Genehm
igungsplanung (Abschichtung). Ergänzung der Hinw

eise:
In der w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung bedarf es einer w

eitergehenden
Auseinandersetzung m

it dem
 nach § 30a Lw

aldG/ § 30 BNatSchG geschützten
W

aldbiotops „Eichenw
ald SO Tiefenstein“ zur Verm

eidung, M
inim

ierung und Ausgleich
etw

aiger Eingriffe.

W
T-13 AG

Ergänzung der Hinw
eise:

In der w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung bedarf es einer w
eitergehenden

Auseinandersetzung m
it dem

 nach § 30a LW
aldG/ § 30 BNatSchG geschützten,

angrenzenden  W
aldbiotops „Felsen und Eichenw

ald S“  sow
ie dem

 nach § 30 BNatSchG
geschützten Feuchtgebietskom

plex (Offenland) zur Verm
eidung, M

inim
ierung und

Ausgleich etw
aiger Eingriffe.

KN-03 SG
In den Hinw

eisen zur späteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung Hinw

eis auf Erhalt
der W

aldkulisse aufgenom
m

en.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
KN-16 SG
Ergänzung der Hinw

eise:
In der w

eiteren Vorhabens- u. Genehm
igungsplanung bedarf es einer w

eitergehenden
Auseinandersetzung m

it dem
 nach § 30 BNatSchG geschützten W

aldbiotop "Tobel im
 SO

Streichenhof" zur Verm
eidung, M

inim
ierung und Ausgleich etw

aiger Eingriffe.

LOE-03 SG
In der w

eiteren Vorhabens- u. Genehm
igungsplanung bedarf es einer w

eitergehenden
Auseinandersetzung m

it den nach § 30 BNatSchG geschützten W
aldbiotopen "Felsw

and
Tegernau" , „Erlenw

ald SW
 Tegernau“, „Bergbach SW

 Niedertegernau“ zur Verm
eidung,

M
inim

ierung und Ausgleich etw
aiger Eingriffe.

LOE-06 SG
In der w

eiteren Vorhabens- u. Genehm
igungsplanung bedarf es einer w

eitergehenden
Auseinandersetzung m

it den nach § 30 BNatSchG geschützten W
aldbiotopen "Felsw

and
O Lütschenbach", „Ahorn-Eschenw

ald SO“zur Verm
eidung, M

inim
ierung und Ausgleich

etw
aiger Eingriffe

W
T-01 SG

In der w
eiteren Vorhabens- u. Genehm

igungsplanung bedarf es einer w
eitergehenden

Auseinandersetzung m
it der Lage im

 Korridor  - Kuchelfelsen/Häusern
Ginglekopf/Obersäckingen – Albtalde des Generalw

ildw
egeplans

W
T-04 SG

In der w
eiteren Vorhabens- u. Genehm

igungsplanung bedarf es einer w
eitergehenden

Auseinandersetzung m
it der Lage im

 Korridor  - Kuchelfelsen/Häusern
Ginglekopf/Obersäckingen – Albtalde des Generalw

ildw
egeplans; Engpass 02: Schachen

– Tiefenstein in der Nähe (§ 22 NatSchG)

161/10
Landesam

t für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Abt. 9)
Im

 Rahm
en seiner fachlichen Zuständigkeit für geow

issenschaftliche und bergbehördliche
Belange äußert sich das Landesam

t für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der
Grundlage der ihm

 vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum
Planungsvorhaben.

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher  Regelungen, die im
 Regelfall nicht

überw
unden w

erden können:
Keine

Beabsichtigte eigene Planungen und M
aßnahm

en, die den Plan berühren können, m
it

Angabe des Sachstandes
Keine

Hinw
eise, Anregungen  oder Bedenken

a) Geotechnik
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können unter http://m

aps.lgrb--bw
.de/

abgerufen w
erden.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg
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Kenntnisnahm

e
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

lngenieurgeologische  Belange w
erden im

 Rahm
en der Anhörung zu konkreten Planungen

(z. B. Bebauungspläne) beurteilt, w
enn Art und Um

fang der Eingriffe in den Untergrund
näher bekannt sind. Eine Gefahrenhinw

eiskarte  (insbesondere bezüglich eventueller
M

assenbew
egungen  und Verkarstungsstrukturen)  kann, nach vorheriger - für

Kom
m

unen und alle übrigen Träger Öffentlicher Belange gebührenfreier - Registrierung,
unter http://geogefahren.lgrb-bw

.de/ abgerufen w
erden.

b) Boden
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinw

eise, Anregungen oder Bedenken
vorzutragen .

161/11
Vorranggebiete  „KN-04 AG"  (VRG Engen) Anselfingen  Nord; Breite) und „KN-05
AG" (VRG Engen) Anselfingen  Süd; Langenhag):

Die Vorkom
m

ens-Nr. der KM
R 50 L 8118/L8318 Tuttlingen/Singen (Hohentw

iel) lautet
jew

eils L 8118-29.1

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg
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Standort:
KN-04 AG" Engen
( Anselfingen  Nord,
Breite), KN-05 AG Engen
(Anselfingen  Süd;
Langenhag)

Die Vorkom
m

ens-Nr. w
ird in den Ergänzungsblättern zur Raum

nutzungskarte
entsprechend aktualisiert.

161/12
Vorranggebiet „KN-05 AG" (VRG Engen) Anselfingen Süd)  Langenhag):

Es w
ird nochm

als darauf hingew
iesen, dass das dargestellte Vorranggebiet „KN-05

AG" (VRG Engen, Anselfingen Süd; Langenhag) m
it seiner spitz nach Südw

esten
verlaufenden Form

 keine geeignete Abbaugeom
etrie aufw

eist. Von rohstoffgeologischer
Seite w

ird em
pfohlen, das Planungsgebiet so abzugrenzen, dass eine flächeneffiziente

Kiesgew
innung m

öglich w
ird.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg
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Standort:
KN-05 AG Engen
(Anselfingen Süd,
Langenhag)

Gem
äß den Aussagen des Landesam

tes für Denkm
alpflege sind Kulturdenkm

ale
besonderer Bedeutung, die gem

äß § 12 des Denkm
alschutzgesetzes von Baden-

W
ürttem

berg (DSchG) geschützt sind, als "Ausschlusskriterium
" bei der Festlegung von

Abbau- bzw
. Sicherungsgebieten einzustufen. In diesen Bereichen gibt es som

it keinen
Abw

ägungsspielraum
. Aufgrund des regionalen M

aßstabes (die Festlegungen der
Vorranggebiete erfolgen im

 M
aßstab 1:50.000) w

erden "kleinteilige" §12-Denkm
ale in der

Planung nicht berücksichtigt. Die Auseinandersetzung hierm
it hat in einem

nachgeordneten Genehm
igungsverfahren zu erfolgen.

Auch an der Erhaltung der gem
äß § 2 DSchG geschützten Kulturdenkm

alen besteht ein
öffentliches Interesse. Der Bestand ist daher in jedem

 Fall anzustreben. Es w
ird darauf

hinzuw
eisen, dass zum

 einen die Vorranggebiete in der Raum
nutzungskarte im

 M
aßstab

1:50.000 m
it offener Schraffur dargestellt w

erden, d.h. in den Randbereichen geben die
Karten grundsätzlich keine parzellenscharfe Abgrenzung. Des w

eiteren entfalten die
Vorranggebiete keine Ausschlußw

irkung. Som
it bleibt für die w

eitere Vorhabens-/ und
Genehm

igungsplanung ein Ausform
ungsspielraum

, den es m
it den Unteren und den

Höheren Fachbehörden auszuloten gilt.

161/13
Vorranggebiet  "KN-16 AG" Steißlingen (VRG Steißlingen), ehem

als Vorranggebiete "KN
-16 AG"  (VRG Steißlingen)  und "KN-17 AG" (VRG Steißlingen,  südl.  B 33):

Die Vorkom
m

ens-Nr. der KM
R 50 L 8118/L8318 Tuttlingen/Singen (Hohentw

iel) lauten L
8318-7 und L 8318-8 (südlich der B 33).

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg

26
Die Vorkom

m
ens-Nrn. w

erden in den Ergänzungsblättern zur Raum
nutzungskarte

entsprechend aktualisiert.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Vorranggebiet  "W

T-06 AG" (VRG Klettgau-Geißlingen):
Aufgrund der neuen Abgrenzung  und Vergrößerung des Vorranggebiets befindet sich
dieses im

 Bereich der KM
R SO-Vorkom

m
en m

it den Nr. L 8316/L 8516-60, -61 und -62.

Standort:
KN-16 AG Steißlingen, W

T
-06 AG Kletggau
(Geisslingen)

161/14
Vorranggebiet  "W

T-13 AG"  (VRG Ühlingen-Birkendorf, Steinatal):

Das geplante Vorranggebiet w
urde im

 südlichen Bereich w
eiter nach Osten gefasst als

bei der Darstellung im
 1. Anhörungsentw

urf. Es w
ird von rohstoffgeologischer Seite

daraufhin gew
iesen, dass sich der südliche Abschnitt im

 Bereich einer m
arkanten

Eintalung sow
ie außerhalb des vom

 LGRB abgegrenzten Vorkom
m

ens L 8314-RV 3.3
befindet.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg
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Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Die Hinw
eise w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

161/15
Sicherungsgebiet  "KN-04 SG" (SG Engen, W

elschingen, Ertenhag):

Erneut w
ird von rohstoffgeologischer Seite daraufhin gew

iesen, dass das aufgeführte
Sicherungsgebiet „KN-04 SG" (SG Engen, W

elschingen; Ertenhag) aufgrund der
vorgenom

m
enen Reduzierung der Entw

urfsfläche zum
indest  im

 Südteil keine günstige
Abbaugeom

etrie  m
ehr besitzt (größere Böschungsverluste aufgrund der zergliederten

Abbaugeom
etrie).  Gerade im

 Landkreis Konstanz m
it seinen begrenzt verfügbaren

Kiesvorräten ist dieses unverritzte, großflächige Gebiet m
it hohen nutzbaren

M
ächtigkeiten von besonderer Bedeutung. Von rohstoffgeologischer Seite w

ird daher
em

pfohlen, das Planungsgebiet so abzugrenzen, dass eine flächeneffiziente
Kiesgew

innung m
öglich w

ird.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg
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Standort:
KN-04 SG (SG Engen,
W

elschingen, Ertenhag)

Gem
äß den Aussagen des Landesam

tes für Denkm
alpflege sind Kulturdenkm

ale
besonderer Bedeutung, die gem

äß § 12 des Denkm
alschutzgesetzes von Baden-

W
ürttem

berg (DSchG) geschützt sind, als "Ausschlusskriterium
" bei der Festlegung von

Abbau- bzw
. Sicherungsgebieten einzustufen. In diesen Bereichen gibt es som

it keinen
Abw

ägungsspielraum
. Aufgrund des regionalen M

aßstabes (die Festlegungen der
Vorranggebiete erfolgen im

 M
aßstab 1:50.000) w

erden "kleinteilige" §12-Denkm
ale in der

Planung nicht berücksichtigt. Die Auseinandersetzung hierm
it hat in einem

nachgeordneten Genehm
igungsverfahren zu erfolgen.

Auch an der Erhaltung der gem
äß § 2 DSchG geschützten Kulturdenkm

alen besteht ein
öffentliches Interesse. Der Bestand ist daher in jedem

 Fall anzustreben. Es w
ird darauf

hinzuw
eisen, dass zum

 einen die Vorranggebiete in der Raum
nutzungskarte im

 M
aßstab

1:50.000 m
it offener Schraffur dargestellt w

erden, d.h. in den Randbereichen geben die
Karten grundsätzlich keine parzellenscharfe Abgrenzung. Des w

eiteren entfalten die
Vorranggebiete keine Ausschlußw

irkung. Som
it bleibt für die w

eitere Vorhabens-/ und
Genehm

igungsplanung ein Ausform
ungsspielraum

, den es m
it den Unteren und den

Höheren Fachbehörden auszuloten gilt.

161/16
Sicherungsgebiet  "W

T-03 SG" (SG Bernau, Auf der W
acht): Das aufgeführte

Sicherungsgebiet schließt sich im
 Gegensatz zum

 1. Anhörungsentw
urf  nicht w

estlich
des geplanten Vorranggebiets, sondern direkt östlich des Steinbruchs Bernau (m

it der
LGRB-Rohstoffgew

innungsstellen-Nr.  RG 8114-3) an. Von rohstoffgeologsicher Seite w
ird

in diesem
 Zusam

m
enhang auf folgende Sachverhalte hingew

iesen: Eine geologische
Untersuchung dieses Gebiets fand bisher nicht statt. Das Gestein w

eist voraussichtlich
eine ähnliche Zusam

m
ensetzung w

ie das M
aterial im

 angrenzenden Steinbruch auf.
Aufgrund der direkt östlich des geplanten Sicherungsgebiets anstehenden nicht
nutzbaren Glazialsedim

ente und einer m
öglichen ausgeprägten Ruschelzone (=

 erhöhter
nicht nutzbarer Gesteinsanteil) entlang einer NE-SE- streichenden Eintalung sind die
geologischen Verhältnisse voraussichtlich  nicht so günstig w

ie im
 Abschnitt w

estlich des
Steinbruchs. Vor einem

 m
öglichen Abbau w

ird daher em
pfohlen, eine detaillierte

geologische Bestandsaufnahm
e dieses Gebietes vorzunehm

en.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg
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Standort:
W

T-03 SG Bernau (Auf
der W

acht)

Die Hinw
eise w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Bei Vorranggebieten zur Sicherung ist der Erkundungsgrad m
eist noch gering, w

es-halb
die Zuschläge aus dem

 RSK 2  hier w
eiterhin angew

andt w
urden.

161/17
Zur Anlage „Vorgehensw

eise  bei der Ausw
eisung von Vorranggebieten für den Abbau

oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete) und zur Sicherung von Rohstoffen
Regierungspräsidium
Freiburg

30
Die erw

ähnte Anlage (Erläuterungsbericht) w
ird  im

 Hinblick auf die Hinw
eise des LGRB

zum
 Landesrohstoffbericht 2019 entsprechend aktualisiert bzw

. ergänzt.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
(Sicherungsgebiete)":

In der Anlage w
erden auf Seite 9 im

 zw
eiten Absatz des Unterkapitels

„Rohstoffgew
innung" Angaben zur Rohförderm

engen etc. gem
acht. Auf Seite 11 w

ird auf
den Rohstoffbericht 2012/2013 Bezug genom

m
en. M

ittlerw
eile liegt der vierte

Landesrohstoffbericht 2019 vor. Der Landesrohstoffbericht 2019 enthält auch Zahlen zum
Im

- und Export nach der Außenhandelsstatistik des Statistischen Bundesam
ts (vgl. Tab. 2

auf Seite 12). Die auf Seite 13 angekündigte Studie zu Im
porten und Exporten

m
ineralischer Rohstoffe in der Bodensee ist m

ittlerw
eile vom

 Um
w

eltm
inisterium

 Baden-
W

ürttem
berg in Auftrag gegeben w

orden.

Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg

161/18
Beim

 „Fazit zur M
engenverfügbarkeit" auf Seite 28 w

ird dargelegt, dass die Unterdeckung
von 35 %

 bei der Rohstoffgruppe Kiese und Sande im
 ersten Planungszeitraum

(Vorranggebiete für den Abbau) durch eine verstärkte Substitution m
it

Grundgebirgsgestein  ausgeglichen w
erden könne. Diese Argum

entation  erscheint nach
den in der Tabelle 5 auf Seite 27 angegebenen W

erten nicht schlüssig.  Da sich bei der
Rohstoffgruppe Natursteine (inkl. Hochreine Kalksteine) die prognostizierten
Produktionsm

engen und die überschlägigen Abbaupotenziale  m
it je 41 M

io. t
entsprechen, ergibt sich hieraus aus Sicht des LGRB kein Substitutionspotenzial.
Zum

 Ausgleich der o. g. Unterdeckung „Kies und Sande" durch Grundgebirgsgestein w
äre

bei diesen eine deutliche Steigerung der Produktion erforderlich, die eine Erhöhung der
Abbaupotenziale,  d. h. der Vorranggebiete für den Abbau, bedingen w

ürde.  Inw
iew

eit
die konzessionierten Restm

assen bei den Rohstoffgruppen „Kiese und Sande" und
„Grundgebirgsgesteine" einen Teil dieser Unterdeckung kom

pensieren können, bleibt
ungeklärt; sie w

urden in der in Tabelle 5 dargestellten M
engenverfügbarkeit

grundsätzlich nicht angegeben, da sie nach Einschätzung des RV nur grob geschätzt
w

erden können. Es w
ird eine Überprüfung dieser Argum

entationskette, ggf. in
Abstim

m
ung  m

it dem
 LGRB, em

pfohlen.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
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Der erforderlichen Produktionsm

enge von rund 128 M
io. t stehen in Abbaugebieten (=

 1.
Planungszeitraum

) planerisch gesicherte Abbaupotenziale in einer überschlägig
erm

ittelten Größenordnung von rund 97 M
io. t gegenüber. Der Zielw

ert - bezogen auf
alle im

 Erläuterungsbericht zur Planung in Tab. 5 genannten Rohstoffgruppen - w
ird

dam
it zu ca. 76 %

 erfüllt. Bei einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe Kiese und
Sande (inkl. Gruse) w

ird der Zielw
ert zu ca. 65 %

 erfüllt und bei einer ausschließlichen
Betrachtung der Rohstoffgruppe Natursteine zu 100  (siehe Erläuterungsbericht zur
Planung, Kapitel Bedarfsansatz, Zuschläge und M

engenverfügbarkeit) .

Das im
 Erläuterungsbericht im

 Kapitel "Bedarfsansatz, Zuschläge und
M

engenverfügbarkeit" enthaltene "Fazit zur M
engenverfügbarkeit"  w

urde u.a. aufgrund
der Anregungen des LGRB und des W

M
  überarbeitet und w

ie folgt form
uliert:

Dem
 prognostizierten Rohstoffbedarf (Bezug: Produktionsm

enge) für den 1.
Planungszeitraum

 von 20 Jahren errechnet auf der Grundlage der Bedarfsprognose (SST)
in Höhe von rund 128 M

io. t stehen durch die potenziellen Abbaugebiete rund 97 M
io. t

gegenüber, d.h. der Zielw
ert w

ird nicht erreicht und es gibt hier in der Gesam
trechnung

(bezogen auf alle Rohstoffgruppen) eine Unterdeckung von rund 24 %
, die allerdings bei

einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe Kiese und Sande m
it ca. 35 %

 deutlich
höher ausfällt, aber bei einer Berücksichtigung der vom

 LGRB 2014 geschätzten
Reichw

eiten von Reserven (konzessionierte Restm
assen) ausgeglichen w

erden kann.
Über die Berücksichtigung der konzessionierten Restm

assen bietet sich zudem
 die Option

zur verstärkten Substitution von Kies und Sand durch Naturstein (vgl. hierzu Begründung
zu Plansatz 1, Grundsatz G7, vorletzter Abschnitt). Gebrochene Natursteine konkurrieren
z.B. in der Betonindustrie als Gesteinskörnung m

it Sanden und Kiesen. In Hessen w
urden

gebrochene Natursteine bis zu 30 %
 als Gesteinskörnungen für Beton eingesetzt (Stand

2006).

Dem
 prognostizierten Rohstoffbedarf (Bezug: Produktionsm

enge) für den 2.
Planungszeitraum

 von 20 bis 40 Jahren errechnet auf der Grundlage der Bedarfsprognose
(SST) in Höhe von rund 145 M

io. t stehen durch die potenziellen Sicherungsgebiete
ungefähr 147 M

io. t [156 M
io. t] gegenüber. Dies bedeutet, dass der Zielw

ert in der
Gesam

trechnung (bezogen auf alle Rohstoffgruppen) erreicht w
ird, bzw

. ein leichter
Überhang von ca. 8 %

 vorhanden ist.

Bei einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe Kiese und Sande w
ird der Zielw

ert
von 98 M

io. t nicht erreicht. Hier besteht im
 2. Planungszeitraum

 eine rechnerische
Unterdeckung je nach Präm

isse hinsichtlich eines reinen Trocken- oder ggfs.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
kom

binierten Trocken-/Nassabbaus von 14 M
io. t (ca. 12 %

) bzw
. 5 M

io. t (ca. 5 %
).

Diese kann über stoffliche Substitutionseffekte w
ie eine verstärkte Holznutzung, eine

künftig w
eitere Steigerung der Substitutionsquote von Prim

ärrohstoffen
(Recyclingbaustoffe) sow

ie die Option zur verstärkten Substitution von Kies und Sand
durch Naturstein (s.o.) reduziert bzw

. vollständig ausgeglichen w
erden (vgl. Begründung

zu Plansatz 1, Grundsatz G 7). [Hinw
eis: Die in  Klam

m
ern ( ) gesetzten W

erte käm
en

nur bei einem
 kom

binierten Trocken-/Nassabbau in 3 Sicherungsgebieten der
Rohstoffgruppe Kies & Sand zu Stande, bei denen derzeit eine Prognose bezüglich einer
voraussichtlichen Abbauform

 nur sehr schw
er getroffen w

erden kann. Dies auch vor dem
Hintergrund, dass dies allesam

t Neuaufschlüsse w
ären.]

161/19
Die Aussage „Dabei ist auch zu beachten, dass noch nicht in Abbau befindliche
konzessionierte Gebiete in der Regel w

eniger gut untersucht sind als die in Abbau
befindlichen Bereiche." auf Seite 28 im

 Abschnitt „Reserven" ist nicht nachvollziehbar.
Von rohstoffgeologischer Seite w

ird daraufhin gew
iesen, dass die konzessionierten

Gebiete, d. h. sow
ohl die noch nicht verritzten Bereiche ebenso w

ie die bereits in Abbau
befindlichen Abschnitte, gleicherm

aßen gut untersucht sind.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg
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Nach Rücksprache m

it dem
 LGRB (Rohstoffgeologie) w

ird die im
 2. Anhörungsentw

urf
(8.7.2020) enthaltene Aussage im

 Erläuterungsbericht "Dabei ist auch zu beachten, dass
noch nicht in Abbau befindliche konzessionierte Gebiete in der Regel w

eniger gut
untersucht sind als die in Abbau befindlichen Bereiche." aus folgendem

 Grund ersatzlos
gestrichen:

Bei der Antragsstellung ist in der Regel eine ausreichende Erkundung vorzuw
eisen. Auch

w
enn im

 laufenden Abbau im
m

er noch andere (sow
ohl günstigere als auch w

eniger
günstige) Verhältnisse zutage treten können, als sie nach der Erkundung zu erw

arten
w

aren, so sind die Kenntnisse über die M
aterialqualität in der Regel gut. Innerhalb der

konzessionierten Flächen gibt es hinsichtlich des Untersuchungsgrads (Erkundung) keine
Unterschiede zw

ischen den in Abbau befindlichen und den noch unverritzten Gebieten.

161/20
Zu dem

 an m
ehreren Stellen verw

endeten Begriff „Lagerstätten" (z. B. Seite 29, zw
eiter

Spiegelstrich) w
ird von rohstoffgeologischer Seite betont, dass in der Karte der

m
ineralischen Rohstoffe von Baden-W

ürttem
berg  1:50 000 (KM

R 50) oder im
 Rahm

en
von Gutachten des LGRB zu geplanten Vorrang- und Sicherungsgebieten keine
Lagerstätten, sondern Rohstoffvorkom

m
en m

it w
ahrscheinlich oder verm

utlich
bauw

ürdigen Bereichen ausgew
iesen w

erden.

Abschließend w
ird nochm

als auf die Stellungnahm
e des LGRB vom

 07.03.2019 m
it Az.

2424 II 18-11001 hingew
iesen.

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg

33
Die Anm

erkungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

Die erw
ähnte Anlage (Erläuterungsbericht) w

ird dem
entsprechend um

 einen
entsprechenden zusätzlichen klärenden Hinw

eis ergänzt bzw
. aktualisiert.

161/21
d) Grundw

asser
Die hydrogeologischen Untergrundverhältnisse können dem

 Hydrogeologischen
Kartenw

erk des LGRB (1: 50 000) (LGRB-Kartenview
er http:/m

aps.lgrb-bw
.de/?

view
=

lgrb_geola _hyd) und LGRBw
issen https://lgrbw

issen.lgrb-bw
.de/hydrogeologie)

entnom
m

en w
erden .

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg
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Die Hinw

eise w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

Die Daten der rechtskräftigen und fachtechnisch abgegrenzten W
asserschutzgebiete

w
erden aktualisiert. Um

w
eltbericht, Steckbriefe und schutzgutbezogene Übersichtskarten

w
erden für die folgenden Gebiete ergänzt/aktualisiert:

LOE-05  AG, W
T-08 AG, W

T-09 AG, W
T-10 AG
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Auf das DVGW

 Arbeitsblatt W
 101 und das Inform

ationsheft 2 des GLA von 1991
„Grundw

asser und Gesteinsabbau" und den Leitfaden „Kiesgew
innung und

W
asserw

irtschaft" (LUBW
) w

ird hingew
iesen.

Dem
nach stellt das Gew

innen von Rohstoffen und sonstige Abgrabungen  in
W

asserschutzgebieten  folgende Gefährdungspotentiale für die zu schützende
Grundw

asserressource dar:

Zone II: sehr hohes Gefährdungspotential  Zone III: bei Freilegungen des Grundw
assers:

sehr hohes Gefährdungspotential Zone III: ohne Freilegung des Grundw
assers : hohes

Gefährdungspotential.

Auf die Lage der folgenden Planflächen bzw
. Teilen davon in W

asserschutzgebieten w
ird

hingew
iesen (vorbehaltlich einer w

asserw
irtschaftlichen Prüfung):

Landkreis Konstanz: KN-03 SG:
W

SG TB HINTENAUS, LEIM
GRUBE, BEI DER M

ÜHLE, Beuren a.d.A. (335-063), Zone 111
B (festgesetzt)

KN-11 SG:
W

SG TB SÄCKLE, TB LERCHENTAL und QU. W
IDHAU,  Radolfzell (335-044), Zone III

(festgesetzt). Für das W
SG liegt ein hydrogeologischer Neuabgrenzungsverschlag vor

(hydrogeologisches Abschlussgutachten des GLA (heute LGRB) vom
 13.04.1992, Az.

0319.01/91-4763). Dem
nach befindet sich das SG ebenfalls in Zone III dieses W

SG.

KN-12 SG und KN-13 SG:
W

SG TB REM
ISHOF, BRUNNENGRUPPEN NORD und M

ÜNCHRIED, Singen (335- 064),
Zone III (festgesetzt)  und W

SG FRAUENW
IESQUELLEN,  Böhringen (335-045), Zone  lllB

(festgesetzt).

KN-15 SG:
W

SG TB ÜBERLINGEN A.R., Überlingen a.R., (335-065), Zone lllA und B (festgesetzt)
sow

ie W
SG TB REM

ISHOF (BRUNNENGRUPPEN NORD U. M
ÜNCHRIED), Singen (335

-064), Zone lllB (hydrogeologisch abgegrenzt)

KN-03 AG:
W

SG TB HINTENAUS, LEIM
GRUBE, BEI DER M

ÜHLE, Beuren a.d.A. (335-063), Zone III B
(festgesetzt)

KN-08 AG:
W

SG TB HINTENAUS, LEIM
GRUBE, BEI DER M

ÜHLE, Beuren a.d.A. (335-063), Zone III B
(festgesetzt) und W

SG TB SCHLATTERSTÄUDLE, Aach (335-002), Zone lllA (festgesetzt).

KN-14 AG:
W

SG TB REM
ISHOF, BRUNNENGRUPPEN NORD und M

ÜNCHRIED, Singen (335-064),
Zone III (festgesetzt) und W

SG FRAUENW
IESQUELLEN,  Böhringen (335-045), Zone III

BKN-16 AG:

Standort:
KN-03 SG Eigeltingen
(Dunzenberg), KN-11 SG
Radolfzell (M

arkelfingen),
KN-12 SG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald
Nord), KN-13 SG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald
Ost), KN-15 SG Singen
(Überlingen a.R.,
Birkenbühl), KN-03 AG
Eigeltingen (Dunzenberg),
KN-08 AG M

ühlhausen-
Ehingen (Dohlen), KN-14
AG Singen (Fiedingen,
Stadtw

ald), KN-16 AG
Steißlingen, LOE-07 SG
Rheinfelden (Herten),
LOE-04 AG Rheinfelden
(Herten), LOE-05 AG
Schliengen (Grien),  W

T
-06 AG Klettgau
(Geisslingen), W

T-06 SG
Klettgau (Erzingen), W

T
-08 AG Küssaberg
(Dangstetten,
Breitenfeld), W

T-09 AG
Küssaberg (Dangstetten),
W

T-11 SG Küssaberg
(Dangstetten)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
W

SG TB VIEHW
EIDE,  Böhringen (335-047), Zone III (festgesetzt).  Für das W

SG liegt
ein hydrogeologischer  Neuabgrenzungsverschlag  vor (hydrogeologisches
Abschlussgutachten  des LGRB vom

 02.09.2004, Az. 1358.05//91-4763).  Dem
nach

befindet sich das VRG in Zone III B dieses W
SG.

Landkreis Lörrach:

LOE-07 SG:
W

SG 025 Rheinfelden: Tiefbrunnen  1-4 (TB 2 nicht zur W
V genutzt), (336-025), Zone

111 A (festgesetzt)

LOE-04 AG W
SG 025 Rheinfelden: Tiefbrunnen  1-4 (TB 2 nicht zur W

V genutzt) (336
-025), Zone III A (festgesetzt)

LOE-05 AG W
SG-Zw

eckverb.GrpW
V Hohlebach-Kandertal "TB 3 und 4" (315-136), Zone

III B (fachtechnisch abgegrenzt)

Landkreis W
aldshut:

W
T-06 SG W

SG Klettgaurinne, Zw
eckverband Klettgau (337-181), Zone III B

(festgesetzt)

W
T-06 AG TB Gehrgaß, TB Fröschlachen (LA), TB Schw

arzbach (KB) (337-057), Zone III
(im

 Verfahren)
Das W

asserschutzgebiet "TB Auf dem
 Fohrenbuck, TB Im

 Grund" (LUBW
-Nr. 337- w

urde
überarbeitet.  Der hydrogeologische Abgrenzungsvorschlag  des zukünftigen
W

asserschutzgebietes  ist im
 Gutachten des LGRB vom

 8. Septem
ber 2020 (revidierte

Fassung, Az. 4763.1//19_ 10044) festgeschrieben. Dem
nach kom

m
en die folgenden

Planflächen in einer zukünftigen Schutzzone III zu liegen:

W
T-08 AG (bereichsw

eise) W
T-09 AG (gesam

thaft) W
T-11 SG (gesam

thaft)

Ferner w
ird auf die Lage der Planflächen W

T-01 AG in der quantitativen Schutzzonen B
bzw

. W
T-02 SG in der quantitativen Schutzzonen A und B des Heilquellenschutzgebietes

Bad Säckingen (LGRB-Nr. 206H) hingew
iesen.

e) Bergbau
M

it der Darstellung der zugelassenen Abbauflächen  und teilw
eise darüber

hinausgehenden Abbau- und Sicherungsflächen  der unter Bergrecht stehenden
Tagebaubetriebe  (Tongruben) sind die bergbehördlichen  Belange berücksichtigt.

Gegen den Entw
urf des Teilregionalplans  Oberflächennahe  Rohstoffe bestehen von

Seiten der Landesbergdirektion  keine Einw
endungen.

f) Geotopschutz
Für Belange des geow

issenschaftlichen  Naturschutzes verw
eisen w

ir auf unser Geotop-
Kataster, w

elches im
 Internet unter der Adresse  http://lgrb--bw

.
de/geotourism

us/geotope
(Anw

endung  LGRB-M
apserver  Geotop-Kataster) abgerufen w

erden kann.
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

g) Allgem
eine Hinw

eise
Die lokalen geologischen  Untergrundverhältnisse  können dem

 bestehenden
Geologischen Kartenw

erk, eine Übersicht über die am
 LGRB vorhandenen Bohrdaten der

Hom
epage des LGRB (http://w

w
w

.lgrb-bw
.de) entnom

m
en w

erden.

161/22
Höhere Forstbehörde

1. Allgem
eine Hinw

eise
Bezüglich der grundsätzlich zu beachtenden forstrechtlichen Rahm

enbedingungen und
deren Folgew

irkungen im
 Zuge der Regionalplanfortschreibung verw

eisen w
ir auf die

Stellungnahm
en der höheren Forstbehörde vom

 16.05.2011 (Stellungnahm
e zur

Strategischen Um
w

eltprüfung zur Gesam
tfortschreibung des Regionalplans Hochrhein-

Bodensee) sow
ie vom

 18.01.2017 (Stellungnahm
e zur Strategischen Um

w
eltprüfung zum

Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe), deren enthaltene Aussagen w
eiterhin gültig

haben.

Durch die Ausw
eisung von potenziellen Vorranggebieten für den Abbau von

oberflächennahen Rohstoffen sow
ie zur Sicherung von Rohstoffvorkom

m
en sind

W
aldflächen nach § 2 LW

aldG betroffen. Bei der Um
setzung eines Abbauvorhabens im

W
ald w

ird eine W
aldum

w
andlungsgenehm

igung der höheren Forstbehörde nach §§ 9
LW

aldG (hier: für dauerhafte W
aldinanspruchnahm

en i.d.R durch Nassabbau und evtl.
stationäre w

eitere Betriebsanlagen) und 11 LW
aldG (hier: befristete

W
aldinanspruchnahm

en i.d.R. für Trockenabbau m
it W

iederverfüllung und forstlicher
Rekultivierung) benötigt.

Von Seiten der höheren Forstbehörde w
ird positiv festgestellt, dass die Vorrang- und

Sicherungsgebiete w
eitestgehend bei bestehenden Abbaustätten ausgew

iesen w
urden.

Som
it können die bereits bestehenden Betriebsanlagen w

eitestgehend w
eitergenutzt

w
erden. Auch die Flächenreduktion bei den Abbau- (M

inus 230 ha) sow
ie

Sicherungsgebieten (M
inus 87 ha) w

urde positiv zur Kenntnis genom
m

en. In diesem
Zusam

m
enhang w

ird jedoch bei dauerhaften W
aldinanspruchnahm

en auf das Gesetz
über die Um

w
eltverträglichkeitsprüfung (UVPG, zuletzt geändert am

 08.09.2017)
hingew

iesen. Nach Anlage 1 (Ziffer 17.2 ff) gehören dauerhafte W
aldinanspruchnahm

en
im

 Sinne von § 9 Abs. 1 LW
aldG zu den UVP-pflichtigen Vorhaben. Die dort ,aufgelisteten

Schw
ellenw

erte sind hierbei zu beachten. Bei der Erm
ittlung des Größenw

ertes eines
Vorhabens sind auch kum

ulierende Vorhaben nach § 11 UVPG i.V. m
it § 6 UVPG zu

berücksichtigen. Besonders bei Erw
eiterungen bestehender Abbaugebiete m

it Nassabbau,
die eine dauerhafte W

aldinanspruchnahm
e zu Folge haben, können die oben skizzierten

Fallkonstellationen eintreten.

Neben einer m
öglichen UVP-Pflicht ist die m

it einer dauerhaften W
aldum

w
andlung

verbundene nachteilige W
irkung der Schutz- und Erholungsfunktionen des W

aldes (§ 9
Abs.3 LW

aldG) forstrechtlich auszugleichen. Besonders in unterdurchschnittlich
bew

aldeten Bereichen, bei W
äldern m

it besonderen Schutz- und Erholungsfunktionen
und in Verdichtungsräum

en, sind W
aldverluste vorrangig über Neuaufforstungen

geeigneter Grundstücke im
 Verhältnis 1:1 zu ersetzen. Sonstige Schutz- und

Gestaltungsm
aßnahm

en im
 W

ald dienen insbesondere zur Deckung des über den Faktor

Regierungspräsidium
Freiburg
Abteilung 2, Referat 21
Höhere
Raum

ordnungsbehörde
79083 Freiburg

35
zu 1)
Die Aussagen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.
Fragen des W

aldrechtlichen Ausgleichs w
erden im

 Genehm
igungsverfahren behandelt

Kom
pensationsflächen (Neuaufforstung) w

erden im
 Teilregionalplan nicht festgelegt, da

w
eder das Abbauregim

e, die zeitliche Abfolge, der Um
fang erforderlicher

Neuaufforstungen noch die Flächenverfügbarkeit für Neuaufforstungen bekannt sind.

Zu 2)
Die Hinw

eise w
urden in der Aktualisierung der Begründung für den 2. Anhörungsentw

urf
(Grundsatz G 5) aufgenom

m
en.

Der zeitliche Ablauf von W
iederverfüllung bzw

. Rekultivierung w
ird im

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren geregelt

Zu 3)
Die Hinw

eise w
erden zur Kenntnis genom

m
en. Der Erarbeitung des 2. Anhörungsentw

urf
w

urde der Natura2000-Gebietsstand (01/2019) zu Grunde gelegt und anhand der Daten
von 11/2019 überprüft
Die erw

ähnte Anlage 1 w
urde in der Aktualisierung des Um

w
eltberichts berücksichtigt.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
1:1 hinausgehenden Ausgleichbedarfs. Um

 einen m
öglichst rationellen Ablauf der

jew
eiligen Genehm

igungsverfahren zu gew
ährleisten, sieht die höhere Forstbehörde die

dringende Notw
endigkeit, potenzielle Neuaufforstungsflächen als Ausgleichsflächen in die

Regionalplanfortschreibung m
itaufzunehm

en. Alternativ w
äre eine Verfüllung von

Baggerseen m
it Abbraum

m
aterial des jew

eiligen Abbaubetriebes m
it anschließender

forstlicher Rekultivierung zu prüfen. Derzeit läuft im
 Landkreis Rastatt ein Pilotverfahren,

in dem
 ein aktiv betriebener Nassabbau von der Betreiberfirm

a fortlaufend w
iederverfüllt

w
ird. Dieses löste jedoch im

 Vorfeld ein w
asserrechtliches Genehm

igungsverfahren aus.
W

ir w
eisen darauf hin, dass jegliche Form

 von innovativen Ansätzen zur Suche und
Darstellung m

öglicher Kom
pensationsm

aßnahm
en, die Chance der Realisierbarkeit der

dargestellten Abbaugebiete erhöhen und die Verfahren erheblich beschleunigen.

2. Ergänzender Hinw
eis zum

 Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (Planansatz:
Grundsätze zum

 Rohstaffabbau):
Die grundsätzliche Rekultivierung und Renaturierung von Abbaustandorten w

ird von
Seiten der höheren Forstbehörde begrüßt. Ergänzend hierzu, sollte in der Rubrik G.5
(Seite 5) auf den Leitfaden „Forstliche Rekultivierung - Planung, Rohstoffgew

innung,
Rekultivierung, W

iederbew
aldung (Hrsg. (2011): Landesarbeitskreis „Forstliche

Rekultivierung von Abbaustätten" von der Um
w

eltberatung im
 Industrieverband Steine

und Erden Baden-W
ürttem

berg e.V (3. überarbeitete Auflage) verw
iesen w

erden.
Zusätzlich w

ird von Seiten der höheren Forstbehörde darauf hingew
iesen, dass in

Teilregionen ein erhebliches Defizit an Erdaushubdeponien vorhanden ist. Es w
äre

w
ünschensw

ert bzw
. hilfreich, w

enn in der Regionalplanfortschreibung eine zeitnahe
W

iederverfüllung und Rekultivierung der Abbaustandorte festgeschrieben w
ird, um

 einen
w

eiteren zusätzlichen Bedarf an Erdaushubdeponien auszuschließen.

3. Ergänzende Hinw
eise zum

 Um
w

eltbericht:
Im

 Um
w

eltbericht ist auf Seite 48/49 zu den einschlägigen Fachgesetzen neben dem
Bundesw

aldgesetz, das Landesw
aldgesetz Baden-W

ürttem
berg in seiner derzeit gültigen

Fassung (§ 1 LW
aldG Gesetzeszw

eck, § 2 LW
aldG W

aldbegriff , § 9 LW
aldG Erhaltung

des W
aldes, § 11 LW

aldG Befristete Um
w

andlung von W
ald, §§ 29 ff LW

aldG
Schutzw

ald sow
ie §32 LW

aldG W
aldschutzgebiete) m

it aufzuführen. Darüber hinaus ist
das Gesetz über die Um

w
eltverträglichkeitsprüfung (UVPG) nebst Anlagen in seiner

aktuellen Fassung ein w
esentliches Fachgesetz, das bei

Flächeninanspruchnahm
en zu berücksichtigen ist. Bei den Ausw

ertungen der Vorrang-
und Sicherungsgebiete soll die FFH-Kulisse der FFHVerordnung vom

 25.10.2018 bzw
.

vom
 27.12.2018 (Ersatzverkündung) (Verordnung des Regierungspräsidium

s Freiburg zur
Festlegung der Gebiete von gem

einschaftlicher Bedeutung) herangezogen w
erden. Der

„FFH Kulissenstand" vom
 16.04.2018 entspricht nicht dem

 der aktuellen FFH-Verordnung.
W

ir bitten dieses zu berücksichtigen.

Die konkreten Ausschluss- und Prüfkriterien zu den einzelnen Standorten entnehm
en Sie

bitte der beigefügten tabellarischen Zusam
m

enstellung (Forst fachliche Hinw
eise zu den

Vorrang- und Sicherungsgebieten, [Anlage 1]).
Die in der Fortschreibung aufgeführten Standorte, im

 Teilregionalplan Oberflächennahe
Rohstoffe (2005) als „Abbaugebiete" oder „Sicherungsgebiete" von Seiten des
Regionalverbandes nicht w

eiterverfolgt w
erden und in diesem

 Zuge aufgehoben w
erden

sollen, hat die höhere Forstbehörde zur Kenntnis genom
m

en. Sollte
jedoch w

ider Erw
arten eine diesbezügliche Änderung eintreten, so bittet die höhere
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Forstbehörde um

 eine rechtzeitige Beteiligung.

160/01
heute erhalten Sie die in der Sitzung vom

 16. Novem
ber 2020 vom

 Gem
einderat

beschlossene Stellungnahm
e der Gem

einde Görw
ihl zur geplanten Erw

eiterung des
Steinbruches „Albhalde- Nord" und ,,Süd" der Gem

arkung Görw
ihl, Niederw

ihl. Die Frist
zur Einreichung der Stellungnahm

e w
urde uns zuvor vom

 Regionalverband m
it E-m

ail
vom

 4. August 2020 verlängert .

Zuerst m
öchten w

ir uns für die ausführliche und sachliche Vorstellung der Planungen in
der Gem

einderatsitzung vom
 19. Oktober 2020 bedanken. Die rege Teilnahm

e unserer
Bürgerinnen und Bürger an dieser Sitzung hat Ihnen erneut deutlich die W

ichtigkeit
dieses  Them

as in unserer Gem
einde vor Augen geführt. Sie selbst haben von rund 100

eingegangenen Stellungnahm
en aus der Bevölkerung von Görw

ihl berichtet und Ihre
Vorlagen zur Fortschreibung um

fassen alleine zum
 Steinbruch Tiefenstein m

ehrere
hundert Seiten.

Bereits im
 Rahm

en des 1. Anhörungsentw
urfes im

 M
ärz 2019 haben w

ir uns schriftlich
geäußert. Daraufhin haben Sie das dort enthaltene Gebiet „Albhalde-Süd "
herausgenom

m
en. Dies ist ein Fortschritt für unsere Bürgerinnen und Bürger sow

ie für
die Natur. W

ir begrüßen diese positive Entw
icklung sehr, der Regionalverband hat durch

eine erneute Überprüfung der Sachlage hier ein deutliches Zeichen gesetzt.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

36

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Kenntnisnahm
e

160/02
Aus  Ihrem

  Vortrag  im
 Gem

einderat  konnten  w
ir  entnehm

en,  dass  selbst  w
enn  das

Gebiet „Albhalde Nord" ebenfalls aus der Regionalplanung fällt, noch genügend
Abbaufläche im

 Bestand zur Verfügung steht.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

37

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein. Der Planungszeitraum

 beträgt 2 x 20 Jahre.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die

Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende. Der

Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des M

enschen/ der m
enschlichen Gesundheit, des

Naturschutzes, des W
asserhaushaltes oder der Siedlungsentw

icklung, eine
Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw

ägung erforderlich (siehe
Um

w
eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m

öglicher Alternativgebiete ist
jedoch das Vorhandensein abbauw

ürdiger Rohstoffvorkom
m

en, die nur sehr begrenzt
vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu berücksichtigen ist, dass an
diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Zur Them
a Bedarf / Bedarfsdeckung:

Der erforderlichen Produktionsm
enge von rund 128 M

io. t stehen in Abbaugebieten (=
 1.
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Planungszeitraum

) planerisch gesicherte Abbaupotenziale in einer überschlägig
erm

ittelten Größenordnung von rund 97 M
io. t gegenüber. Der Zielw

ert - bezogen auf
alle im

 Erläuterungsbericht zur Planung in Tab. 5 genannten Rohstoffgruppen - w
ird

dam
it zu ca. 76 %

 erfüllt. Bei einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe Kiese und
Sande (inkl. Gruse) w

ird der Zielw
ert zu ca. 65 %

 erfüllt und bei einer ausschließlichen
Betrachtung der Rohstoffgruppe Natursteine zu 100  (siehe Erläuterungsbericht zur
Planung, Kapitel "Bedarfsansatz, Zuschläge und M

engenverfügbarkeit") .

Dem
 prognostizierten Rohstoffbedarf (Bezug: Produktionsm

enge) für den 1.
Planungszeitraum

 von 20 Jahren errechnet auf der Grundlage der Bedarfsprognose (SST)
in Höhe von rund 128 M

io. t stehen durch die potenziellen Abbaugebiete rund 97 M
io. t

gegenüber, d.h. der Zielw
ert w

ird nicht erreicht und es gibt hier in der Gesam
trechnung

(bezogen auf alle Rohstoffgruppen) eine Unterdeckung von rund 24 %
, die allerdings bei

einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe Kiese und Sande m
it ca. 35 %

 deutlich
höher ausfällt, aber bei einer Berücksichtigung der vom

 LGRB 2014 geschätzten
Reichw

eiten von Reserven (konzessionierte Restm
assen) ausgeglichen w

erden kann.
Über die Berücksichtigung der konzessionierten Restm

assen bietet sich zudem
 die Option

zur verstärkten Substitution von Kies und Sand durch Naturstein (vgl. hierzu Begründung
zu Plansatz 1, Grundsatz G7, vorletzter Abschnitt). Gebrochene Natursteine konkurrieren
z.B. in der Betonindustrie als Gesteinskörnung m

it Sanden und Kiesen. In Hessen w
urden

gebrochene Natursteine bis zu 30 %
 als Gesteinskörnungen für Beton eingesetzt (Stand

2006).

Die 2008 genehm
igten Flächen (Steinbruch Tiefenstein)  bieten dem

 Abbaubetreiber eine
Abbauperspektive je nach Konjunkturlage von ca. 5-10 Jahren. Bevor der Abbau von
Rohstoffen beginnen kann ist ein langw

ieriges und kom
plexes Genehm

igungsverfahren
auf fachgesetzlicher Grundlage notw

endig, das in der Regel 2 bis 3 Jahre und
Ausnahm

efällen auch deutlich länger dauert. Je nach Verfahrenstyp sind um
fangreiche

Abstim
m

ungen m
it anderen Behörden (z.B. W

asser, Naturschutz, Im
m

issionsschutz)

160/03
W

ir m
öchten daher w

eiterhin unsere grundsätzlichen Bedenken zu einer W
eiterführung

des Abbaus am
 Standort „Albhalde-Nord" vorbringen. Eine Gefährdung der Gesundheit

unserer Bevölkerung und die w
eitere Schädigung des Eigentum

s sind noch im
m

er nicht
ausgeschlossen. Solange hier keine Klarheit besteht, w

erden unsere Bedenken
aufrechterhalten.

Dies sind insbesondere:
- Der zu geringe Abstand zu den Siedlungsflächen (300 M

eter W
irkzone):

Die Gebäude Tiefenstein XX und XX sow
ie der Reiterhof XXX in Niederw

ihl, sind nicht nur
Gew

erbeobjekte, sondern zum
 Teil reine W

ohngebäude. Der Abstand von w
ohngenutzten

Gebäuden und derzeitigem
  bzw

. zukünftigem
 Abbaugebiet/ Sicherungsgebiet

unterschreitet die 300 M
eter deutlich. Sich hier von Seiten des Regionalverbandes

ausschließlich auf die Festsetzungen des Flächennutzungsplanes zu verlassen, ist ein
Fehler in Ihrer  Betrachtungsw

eise. Einzelw
ohnhäuser im

 Außenbereich können eigentlich
nicht im

 Flächennutzungsplan überplant w
erden.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

38

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Es ist
Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung
ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Die Rohstoffgew
innung steht dabei in

einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und trifft vielerorts auf w
enig

Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte idealerw

eise auch durch eine
dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und der zu sichernden Flächen über
die Region erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege m

inim
iert und Em

issionen durch
den Verkehr verm

ieden.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Dem

 Aspekt der Vorsorge ist im
 Plankonzept sow

ohl im
 Sinne der Um

w
elt einschließlich

des Schutzgutes Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen als auch im

 Sinne der
Rohstoffw

irtschaft durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien und -m
aßstäbe

Rechnung zu tragen.

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Das  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen bestehenden
Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370 m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der

Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300 m
 unterschritten (ca. 180m

). Der
Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch deutlich geringer (<
 50 m

).
W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der
nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter der abschirm
enden

Hangkulisse zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich.

Die W
irkzone von 300 M

etern ist insbesondere für die Prüfung von m
öglichen

Ausw
irkungen im

 regionalen M
aßstab im

 Um
w

eltbericht relevant. Die Bew
ertung der

Betroffenheit der Schutzgüter bezieht sich nicht ausschließlich auf die Vorranggebiete
selbst, sondern es w

urde auch eine W
irkzone (W

Z) in deren unm
ittelbarer Um

gebung
betrachtet. Für diese W

irkzone w
urde dabei ein Radius von 300 M

etern um
 die

Vorranggebiete festgelegt, in dem
 eventuell erhebliche und regionalplanerisch relevante
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ausw

irkungen auf Um
w

eltziele und Schutzgüter entstehen können, die dann näher zu
prüfen sind. Dieser Um

kreis entspricht den Angaben aus dem
 Abstandserlass des Landes

Nordrhein-W
estfalen zur vorsorgenden Im

m
issionsschutzw

ahrung gem
äß § 50 BIm

SchG.
In diesem

 Erlass w
ird im

 Rahm
en der Fach- und Bauleitplanung ein M

indestabstand von
Steinbrüchen m

it Sprengtätigkeit zur W
ohnbebauung von 300 M

etern festgelegt. Fachlich
entspricht der 300 m

-Radius im
 W

esentlichen dem
 Regelsprengbereich, der zur

Verm
eidung von Steinflug dient. Dieser Abstand hat sich, m

angels anderer Vorgaben, bei
der Erm

ittlung und Bew
ertung der Ausw

irkungen regionalplanerischer Festlegungen als
gängige Praxis etabliert, entbehrt aber nicht einer tiefergehenden
im

m
issionsschutzrechtlichen Prüfung des Einzelfalls im

 nachgeordneten
Genehm

igungsverfahren und einer ggf. notw
endigen Vergrößerung des

Vorsorgeabstands. Um
gekehrt ist, bei Nachw

eis von Unbedenklichkeit z.B. durch
geeignete M

aßnahm
en oder günstige Abbau- und Um

feldbedingungen, auch die
Festsetzung eines geringen Abstands m

öglich.

Tiefergehende Untersuchungen zum
 Im

m
issionsschutz sind im

 nachfolgenden
Genehm

igungsverfahren durchzuführen und die Abstände auf Vorhabensebene
anschließend ggf. anzupassen.

160/04
- W

ir bezw
eifeln, dass der keilförm

ige Abbau w
ie geplant um

gesetzt w
erden kann; die

Gefahr besteht, dass diese „W
and" in Richtung Tiefenstein durch die Erschütterungen

und Instabilität des M
aterials irgendw

ann einbricht. So verfehlt es die geplante W
irkung

und beim
 m

öglichen Einsturz w
erden die untenliegenden Häuser zusätzlich gefährdet.

Dieser Vorschlag dient lediglich dazu, die Gem
üter auf dem

 Papier zu beruhigen, in der
Realität w

ird das unserer Ansicht nach nicht realisierbar sein.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

39

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Das potenzielle Abbaugebiet W
T-03 AG sieht die Erhaltung der Talflanke zum

 Albtal hin
vor. Dem

 verbleibenden Hang kom
m

t dam
it eine w

ichtige lärm
abschirm

ende W
irkung

gegenüber den w
ohngenutzten Gebäuden im

 Albtal zu.

Aufgrund der genanten Bedenken w
urden die M

öglichkeiten eines Abbaus unter
Gew

ährleistung der Standsicherheit der Hangkulisse und der Betriebssicherheit durch
eine geotechnische Bew

ertung des LGRB (Ingenieurgeologie) sow
ie eines Ingenieur- und

Sachverständigenbüros geprüft (siehe w
eiter unten aufgeführte Anlage A und

Anlage B)).

Aus ingenieurgeologischer Sicht ist zum
 derzeitigen Stand der Erkenntnisse eine

betriebssichere Gestaltung des Abbaus im
 Bereich des potenziellen Vorranggebietes und

die Standsituation der entstehenden Hangsituation gew
ährleistet.

Aufgrund dessen kann die prognostische Genehm
igungsfähigkeit*  auf Ebene der

Regionalplanung konstatiert w
erden. Auf regionalplanerischer Ebene können jedoch noch

keine detaillierten Aussagen zum
 Abbauverfahren und der Abbausohle getroffen w

erden.
Die genaue Bem

essung der Abbausohle kann neben w
eiteren rohstoffgeologischen und

abbautechnischen Aspekten auch aufgrund der hydrogeologischen
Gegebenheiten/Risiken erst in einem

 nachgeordneten Genehm
igungsverfahren erfolgen

In diesem
 w

erden w
eitere Untersuchungen zur Verifizierung der geologischen Situation

erforderlich. Erst w
enn diese vorliegen, kann die vorläufige Abbauplanung aufgrund der

berufsgenossenschaftlichen Vorgaben gem
äß BGV C 11 (Unfallverhütungsvorschrift  -

Steinbrüche, Gräbereien und Halden, Stand 01/2012) hinsichtlich Böschungsw
inkel und

Strossenhöhen (Strosse =
 im

 Bergbau ein Absatz) angepasst und durch geeignete
Abbauführung und -m

ethoden abgesichert w
erden. Zudem

 m
uss im

 Rahm
en eines

Genehm
igungsverfahrens der  Abbaubereich und die Hangsituation hinsichtlich der

Standsicherheit gesondert ingenieurgeologisch beurteilt und bei Bedarf entsprechend der
Vorgaben der BGV C 11 angepasst w

erden,um
 Unfallgefahren durch m

öglichen
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Steinschlag oder Felssturz im

 Hangbereich auszuschließen.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

* [Erläuterung zum
 o.g. Begriff der  "Prognostischen Genehm

igungsfähigkeit": Eine
Planung, die von vornherein keine Aussicht auf Verw

irklichung hat ist unzulässig
(anfängliche Funktionslosigkeit). Die Funktionslosigkeit ist dann anzunehm

en, w
enn die

Um
setzung der Planung (z.B. die Realisierung des Vorranggebiets) w

egen rechtlicher
oder tatsächlicher Um

stände ausgeschlossen ist].

AN
LAG

EN
 (es folgen 2 Anlagen):

Anlage A:
M

ail des Landesam
ts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Ref. 95

Landesingenieurgeologie) an den Regionalverband vom
 22.01.2021 ( Verfasser: Dr.

Clem
ens Ruch, Dipl.-Geol. Volker Bodien) [zu Az. 2424 // 20-07729]

"Im
 Zusam

m
enhang m

it der Regionalplanfortschreibung zur Rohstoffsicherung in der
Region Hochrhein-Bodensee bittet der Regionalverband Hochrhein-Bodensee (RVHB) das
LGRB um

 die Beantwortung einiger Fragen welche die folgende Abbaugebiet um
fassen:

 - W
T-03 AG, Steinbruch Görwihl-Niederwihl der Fa. Tiefensteiner Granitwerk Gm

bH (RG
8314-1); geplanter Abbau: trog- oder keilförm

ig, Breite ca. 70 m
, bei Tiefe bis Talniveau

ca. 115 bis 155 m

- W
T-13 AG, Steinbruch W

aldshut-Tiengen-Detzeln der Fa. Eberhard Bau AG (RG 8315
-1): geplanter Abbau: keine Detailangaben vorliegend

Die Abbaugebiete befinden sich auf Grundlage der am
 LGRB vorhandenen Geodaten im

Verbreitungsbereich des Albtal-Granits (W
T-03 AG) bzw. der M

urgtal-Gneisanatexit-
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Form

ation m
it Deckgebirge aus Buntsandstein und Unterem

 M
uschelkalk (W

T-13 AG).

Geotechnische Bewertung

a. Die betriebssichere Gestaltung der Abbauböschungen gem
äß den

berufsgenossenschaftlichen Auflagen sowie die Einhaltung ausreichender
Sicherheitsabstände der Böschungen zu Nachbargrundstücken oder sonstigen
Einrichtungen (W

ege, Leitungen etc.) liegen im
 Verantwortungsbereich des Betreibers.

Die Neigung und Profilierung der Abbauböschungen m
üssen unter felsm

echanischen
Kriterien (insbesondere unter Beachtung des Trennflächengefüges) an die tatsächlich
vorgefundene Gebirgsqualität angepasst werden.

b. Grundsätzlich sollte aus Sicht des LGRB bei solchen Abbauböschungen eine
Generalneigung (Verbindungslinie zwischen W

andfuß der Abbauböschung und den
Innenpunkten der Abbauberm

en) nicht steiler als 60° gewählt werden (siehe
Prinziphandskizze**), um

 eine ausreichende Gesam
tstabilität der Abbauwände

sicherstellen zu können.  Der Höhenabstand zwischen den Berm
en beträgt üblicherweise

m
axim

al 30 m
. Insbesondere der durch den langzeitlichen Abbau bereits teilentspannte,

teils aufgelockerte Gesteinsverband eines verbleibenden Kulissenkeils unterliegt künftig
beiderseits einer fortschreitende Erosion und Verwitterung, was bei der Festlegung der
Generalneigung entsprechend zu berücksichtigen wäre-

c. Zu W
T-03 AG: Aufgrund der beengten Platzverhältnisse eines geplanten trog- oder

keilförm
igen Abbaus der Fa. Tiefensteiner Granitwerk Gm

bH (W
T-03 AG) wird m

it
derzeitigem

 Kenntnisstand (Abbautiefe wäre bis Talniveau ca. 115-150 m
, Breite ca. 70

m
; die Tiefe der Abbausohle ist in den Unterlagen nicht angegeben) aus Sicht des LGRB

eine Generalneigung von 60° zur betriebssicheren Gestaltung der Abbauwände nicht
m

öglich sein. Auf Grund der som
it zu erwartenden Instabilitäten (Blockschlag,Felssturz),

verbunden m
it einer entsprechenden hohen Unfallgefahr im

 sehr eingeengten
Abbaubereich, wird von einer derartigen Vorgehensweise aus ingenieurgeologischer Sicht
abgeraten.

d.  Zu W
T-13 AG: Die geplanten Abbaum

odalitäten im
 Steinbruch der Fa. Eberhard Bau

AG (W
T-13 AG) sind nicht näher bekannt. Nachrichtlich soll entlang der Steina ein

weniger als 100 m
 breiter Gebirgsstreifen stehen bleiben, der bis zu 40 m

 hoch sein
könnte. Nach Auswertung des Digitalen Geländem

odells liegt das betreffende
Vorranggebiet für den Abbau in der großen Fläche m

it NW
-SE Ausrichtung (siehe

Abbildung). Der Talboden entlang der Steina befindet sich auf einer Höhe von ca. 425 m
,

der potenzielle Abbaurand bei ca. 475 m
 ü. NHN. Daraus resultiert eine Höhe von ca. 50

m
. Die Breite des Kulissenkeils liegt zwischen ca. 50 bis 100 m

. Die angestrebte Tiefe der
Abbausohle ist in den Unterlagen nicht angegeben. Es gelten grundsätzlich auch hier die
unter a) und b) aufgeführten Hinweise."

Anlage B:
Schreiben der Ingenieur- und Sachverständigenbüros TABERG ISB Gm

bH & Co. KG
M

erzhauser Straße 4. 79100 Freiburg

"Tiefensteiner Granitwerke Vorranggebiet für den Abbau W
T-03 AG Görwihl (Niederwihl

Albhalde Nord), 2. Anhörungsentwurf
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Stellungnahm
e

In der Fortschreibung des Regionalplans Oberflächennahe Rohstoffe (2.
Anhörungsentwurf vom

 08.07.2020) wird für das geplante Vorranggebiet W
T-03 AG

Görwihl (Niederwihl Albhalde Nord) in einer geotechnischen Stellungnahm
e des

Landesam
tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau LGRB vom

 22.01.2021 121 eine
betriebssichere Gestaltung des Abbaus in diesem

 Gebiet in Frage gestellt.

Die betriebssichere Gestaltung der Abbauböschungen gem
äß den

berufsgenossenschaftlichen Auflagen sowie die Einhaltung ausreichender
Sicherheitsabstände der Böschungen zu Nachbargrundstücken oder sonstigen
Einrichtungen (W

ege, Leitungen etc.) liegen im
 Verantwortungsbereich des Betreibers.

Die Neigung und Profilierung der Abbauböschungen m
üssen unter felsm

echanischen
Kriterien (insbesondere unter Beachtung des Trennflächengefüges) an die tatsächlich
vorgefundene Gebirgsqualität angepasst werden. Grundsätzlich sollte aus Sicht des LGRB
bei solchen Abbauböschungen eine Generalneigung nicht steiler als 60° gewählt werden,
um

 eine ausreichende Gesam
tstabilität der Abbauwände sicherstellen

zu können. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse eines geplanten trog- oder
keilförm

igen Abbaus der Fa. Tiefensteiner Granitwerk Gm
bH wird m

it derzeitigem
Kenntnisstand aus Sicht des LGRB eine Generalneigung von 60° zur betriebssicheren
Gestaltung der Abbauwände nicht m

öglich sein. Aufgrund der som
it zu erwartenden

Instabilitäten (Blockschlag, Felssturz},. verbunden m
it einer entsprechend hohen

Unfallgefahr im
 sehr eingeengten Abbaubereich wird von einer derartigen

Vorgehensweise aus ingenieurgeologischer Sicht abgeraten.

Hierzu nehm
en wir - wie folgt - Stellung:

1. Vorrangfläche

Die ausgewiesene Vorrangfläche für den Abbau von oberflächennaher Rohstoffe m
it

einer Flächengröße von 3 ha schließt direkt westlich bzw. nordwestlich an die bereits
genehm

igte Abbaufläche (siehe Anlage 1) an. Es handelt sich som
it um

 eine
Erweiterungsfläche des bereits bestehenden Steinbruchs.

Durch die Vorrangfläche soll die zukünftige Fortsetzung des Abbaus und die regionale
Rohstoffgewinnung durch das Unternehm

en gesichert werden. Zudem
 kann die

Existenzsicherung des Unternehm
ens durch die Aufrechterhaltung des Standortes

Tiefenstein gewährleistet werden.

2. Lagerstättengeologie

Der Steinbruch in Tiefenstein erschliesst den sogenannten Albtal-Granit (GAL).
Entsprechend den rohstoffgeologischen Unterlagen des LGRB wird der Albtal-Granit m

it
einem

 hohen Lagerstättenpotential

(„ Vorkom
m

en nachgewiesen, das Auftreten von bauwürdigen Bereichen ist sehr
wahrscheinlich" ~
· M

ächtigkeit 120m
 bis 180m

)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
ausgewiesen.

Der Albtalgranit ist bereits seit Jahrhunderten für seine herausragenden Eigenschaften
zur W

erksteingewinnung bekannt.

Entsprechend den Angaben des Büro Dr .Bliedtner /1/ sowie einer eigenen ersten
Begehung des bestehenden Steinbruchs kann generell von folgender Gesteinsabfolge
ausgegangen werden:

Die natürliche Überdeckung besteht aus M
utterboden und aufgewitterten Gestein m

it
einer M

ächtigkeit von ca. 2 m
. Lokal kann die M

ächtigkeit des angewitterten
Gesteinsuntergrundes 15 m

 erreichen. Das im
 Abbau aufgeschlossene Granitvorkom

m
en

ist ein ungeschichteter plutonischer Gesteinskörper. Das Gestein ist hom
ogen und dicht.

Lokal können weitständige sowie engständigere Klüftungsbereiche auftreten.

Nicht verwertbare Gesteinsanteile fallen nicht an.

3. Ingenieurgeologie

Die Standfestigkeit des Granits ist generell als gut zu bezeichnen, da es sich um
 einen

ungeschichteten
plutonischen Gesteinskörper handelt. Lokal können Klüftungsbereiche auftreten, die auf
tektonische Einflüsse zurückzuführen sind.

4. Abbauplanung
Im

 bestehenden Steinbruch und im
 südlichen Abschnitt der geplanten Vorrangfläche

erfolgt der Abbau durch Vortrieb der W
ände nach W

esten. Die Böschungswinkel
betragen im

 aktuellen Steinbruch zwischen 70 und 85°. Dies entspricht, wie auch die
W

andhöhen, den Vorgaben der BGV C 11 §13(2) und § 14 (3,4) /3/.

Für eine vorläufige Abbauplanung im
 Bereich der Vorrangfläche wurden die bisher

vorliegenden Erkenntnisse aus dem
 bestehenden Steinbruch zu Grunde gelegt. Bei

einem
 Böschungswinkel von durchschnittlich 80° sind die Böschungen standsicher, daher

wurden die Böschungswinkel im
 Bereich der Erweiterungsfläche m

it Böschungshöhen
von durchschnittlich 25 m

 und Berm
enbreiten von 5 m

 ebenfalls m
it durchschnittlich 80°

angenom
m

en.

Zur Erschliessung des nördlichen Teils des Vorranggebietes soll zunächst der südliche
Teil analog zum

 bisherigen Abbaugeschehen beräum
t werden und ein Transportweg zum

Anschluss an die bestehenden W
ege und Ram

pen im
 Steinbruch angelegt werden.

Im
 nördlichen Teil erfolgt dann die Beräum

ung des Abbaufeldes von Bewuchs. Der
darunter liegende verwertbare verwitterte Granit wird m

it Baggern abgegraben und zur
Aufbereitung ins W

erk gefahren. Bei Bedarf werden die oberflächennahen verwitterten
Granitpartien vorgebohrt und m

echanisch z.B. m
ittels Reißen m

it Bagger aus der W
and

gelöst. Der weitere Abbau soll m
ittels Lockerungssprengungen erfolgen, bis das M

aterial
m

it einem
 Böschungswinkel von 80° standsicher gestellt werden kann.

Die einzelnen Abbauscheiben sollten zur Sicherheit jeweils ingenieurgeologisch
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Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
aufgenom

m
en werden, um

 die Abbautechnik an die jeweilige vorgefundene geologische
Situation anpassen zu können. Je nach Standfestigkeit des Gesteins wird bei Bedarf die
obere Böschung verbreitert bzw. die Böschungswinkel angepasst (z. B. 60°).

Die oberste Berm
e des südlichen Abbaubereiches schließt dann an den nördlichen

Abbaubereichan und der Abtransport des Gesteins kann dann über diese Berm
e und

nicht m
ehr über den Transportweg erfolgen.

Eine Prinzipskizze und ein Prinzipschnitt A-A' der vorläufigen Abbauplanung ist in Anlage
1 und Anlage 2 m

it beigefügt.

Blockschlag oder Felssturz sind im
 Bereich des bestehenden Steinbruchs bisher nicht

bekannt und können bei einem
 gezielt gesteuerten Abbau, unter Berücksichtigung der

entsprechenden Sicherheitsvorschriften ausgeschlossen werden

5. Schlussfolgerungen:

Aufgrund der Lage der geplanten Vorrangfläche ist eine Erweiterung des bestehenden
Steinbruchs nach W

esten bzw. Nordwesten aus unternehm
erischer Sicht sinnvoll. Die

eigentliche Abbauplanung wird erst im
 Rahm

en des Genehm
igungsverfahrens zur

Erweiterung erstellt werden. Hierzu wird es erforderlich sein, die m
om

entan bestehenden
Steinbruchwände im

 Detail ingenieurgeologisch aufzunehm
en und im

 Bereich der
geplanten Erweiterung 2- 3 Probebohrungen zu Verifizierung der geologischen Situation
abzuteufen. Nach Vorliegen dieser Erkenntnisse wird die vorläufige Abbauplanung in
einem

 zweiten Schritt auf Grundlage der berufsgenossenschaftlichen Vorgaben gem
äß

BGV C 11 (Stand 01/2012) hinsichtlich Böschungswinkel und Strossenhöhen angepasst
und bei Bedarf durch geeignete Abbauführung und -m

ethoden abgesichert.

- Anpassung der Böschungswinkel und -strossenhöhen
- Anpassung der Sprengparam

eter
- Regelm

äßige Überprüfung des Vorhandenseins und ggf. Beräum
ung absturzbedrohter

M
assen oder Steine

- Sicherung der oberen Schichten durch z.B. Fangnetze und Vernagelungen

W
ährend des Abbaus werden die einzelnen Abbauscheiben ingenieurgeologisch

regelm
äßig überprüft und bei Bedarf entsprechend den Vorgaben der BGV C 11 (Stand

01/2012) angepasst, um
 Unfallgefahren durch m

öglichen Steinschlag oder Felssturz im
nördlichen Bereich der Erweiterungsfläche zu m

inim
ieren.

Die Gebäude um
 die Albtalm

ühle liegen ca. 200 m
 östlich der geplanten Abbaugrenze (in

der Verlängerung des Schnittes A-A'). Der Abbaubereich und die Hangsituation wird
hinsichtlich der Standsicherheit gesondert ingenieurgeologisch beurteilt und bei Bedarf
entsprechend den Vorgaben der BGV C 11 (Stand 01/2012) angepasst, um
Unfallgefahren durch m

öglichen Steinschlag oder Felssturz im
 Hangbereich

auszuschliessen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Abbaum
ethoden und der Einhaltung der

Vorgaben der BGV C 11 im
 Rahm

en des Genehm
igungsverfahrens für die geplante

Vorrangfläche ist ein Abbau aus rohstoffgeologischer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll,
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St.N
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Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
das es sich um

 eine
qualitativ hochwertige Lagerstätte handelt und der Steinbruch m

it allen erforderlichen
Betriebseinrichtungen
zum

 Abbau bereits seit Jahrzehnten besteht. Daher sollte die Lagerstätte optim
al genutzt

werden.

Aus ingenieurgeologischer Sicht ist daher zum
 jetzigen Stand der Erkenntnisse eine

betriebssichere
Gestaltung des Abbaus im

 Bereich der Vorrangfläche und die Standsicherheit
der entstehenden Hangsituation gewährleistet.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung

Anlage 1: Prinzipskizze Abbau**
Anlage 2: Prinzip-Schnitt A-A **

Unterlagen:

/1/  Büro Dr. M
. Bliedtner: Antrag auf lm

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung einer
wesentlichen
Änderung nach § 6 Bundes-lm

m
issionschutzgesetz (Blm

SchG), Erweiterung und
Rekultivierung
Steinbruch Albhalde, M

ai 2007 (Stand 14.10.2008); 79282 Ballrechten-Dottingen
/2/ LGRB: Auszüge aus der Stellungnahm

e des LGRB, Freiburg 21.01.2021
/3/  BG Bau der Berufsgenossenschaft BGV C11, Unfallverhütungsvorschrift Steinbrüche,
Gräbereien und Halden; Berlin Januar 2012"

** Es w
ird darauf hingew

iesen, dass die  in der  o.g. Stellungnahm
e des Ingenieur- und

Sachverständigenbüros TABERG ISB Gm
bH & Co. KG angesprochenen Anlagen 1 und 2

"Prinzipskizzen" an dieser Stellen aus technischen Gründen nicht beigefügt sind. Dies
betrifft ebenso die in der w

eiter oben zitierten LGRB-Stellungnahm
e genannte

"Prinziphandskizze".

160/05
- Durch die M

aßnahm
e geht der Region ein stark frequentierter Erholungsraum

 verloren.
Neben der Erholungslandschaft liegen ein touristisch bedeutsam

er Fernw
anderw

eg und
ein häufig genutzter W

anderw
eg innerhalb der W

irkzone von 300m
, diese beiden W

ege
könnten verloren gehen. Innerhalb der 750 M

eter-Zone liegt der Albsteig W
anderw

eg
und w

eitere Naherholungszonen. Die neuerdings ungenehm
igt errichtete Zaunanlage ist

ein deutliches Indiz einer Entw
icklung, die zum

 Verlust der Erholungslandschaft  und den
W

anderw
egen führt.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

40

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der neu zertifizierten Fernw
anderw

eg
Albsteig-Schw

arzw
ald verläuft zw

ischen
Schachen/Hohenfels und Tiefenstein/Albbrücke auf der östlichen Talseite (siehe
Tourenführer Albsteig). Eine unm

ittelbare Betroffenheit durch den bislang schon
bestehenden Festgesteinsabbau ist nicht gegeben. Nur eine Untervariante führt bislang
schon entlang der K6547 in dem

 durch den Abbau unm
ittelbar überprägten Bereich. Der

zukünftige Abbau rückt w
eiter vom

 Albsteig ab. Bei den W
egen zw

ischen dem
Abbaugebiet und Niederw

ihl handelt es sich um
 das W

egenetz des siedlungsnahen
W

ohnum
feldes.

Das Dokum
ent Hinweise für die weitere/spätere Vorhabens- und Genehm

igungsplanung
w

ird bei den Hinw
eisen zur Fläche W

T-03 AG ergänzt um
: "Besondere Aufm

erksam
keit

ist dabei dem
 siedlungsnahen W

ohnum
feld (Kurz- und Feierabenderholung), der

Erlebbarkeit der Landschaft und der Sicherung der Durchgängigkeit des W
egenetzes zu

w
idm

en."
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St.N
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Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

160/06
- Lärm

- und Staubim
m

issionen:
Lärm

 und Staub belasten die um
liegende W

ohnbevölkerung, aber  auch die W
anderer

und Touristen an den innerhalb der W
irkzone liegenden Tourism

uspunkten. Hier sind vor
allem

 der attraktive Albhaldenw
anderw

eg und das Biosphärengebiet auf der
gegenüberliegenden Talseite zu erw

ähnen.

- Erschütterung durch den Abbau:
Es ist dam

it zu rechnen,  dass durch die fehlenden Abstände zur
W

ohnbevölkerung
die Erschütterungen verstärkt w

erden, durch den zu geringen Abstand zur
Siedlungsfläche w

ird es noch stärkere Ausw
irkungen auf die Bausubstanz der Gebäude

(Bildung von Rissen u.ä.) geben.

- Die kom
m

unale Bauleitplanung in Bezug auf Neubauflächen w
ird stark eingeschränkt.

Für junge Fam
ilien sollten attraktive Bauplätze geschaffen w

erden, das ist jedoch auf
Grund der Nähe zum

 Abbau kaum
 noch zu realisieren. Dam

it w
ird es der Gem

einde
Görw

ihl erheblich erschw
ert w

eitere Bauplätze in Niederw
ihl auszuw

eisen.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

41

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.  Gem
äß § 9 Abs. 1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die
Ausw

irkungen des Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu
prüfen sofern von den originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
von Zielen und Grundsätzen der Raum

ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw
. § 3

Abs. 1 Nr. 2 und 3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive
Um

w
eltausw

irkungen ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete
ist ein m

ittel- bis langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m
it m

öglichst
geringen negativen Um

w
eltw

irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer
prognostischen Genehm

igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept sow
ohl im

 Sinne der Um
w

elt einschließlich
des Schutzgutes Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen als auch im
 Sinne der

Rohstoffw
irtschaft durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien und -m

aßstäbe
Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

31
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem
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St.N
r.
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Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Einhaltung der vom

 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten
Vorsorgeabstände ergibt sich w

eder die im
m

issionsschutzrechtliche Genehm
igung des

konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Das  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen bestehenden
Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370 m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der

Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300 m
 unterschritten (ca. 180m

). Der
Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch deutlich geringer (<
 50 m

).
W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der
nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter der abschirm
enden

Hangkulisse zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen im
 Bereich des

Albtals nochm
als geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Es liegen - auch nach
der 2. Anhörung - von Seiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein
Abbau in diesem

 Abbaugebiet fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen w

äre. Eine
vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher Vorhabensabgrenzungen,
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener Kom
pensations- und

Schutzm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

Die Ausw
irkungen von Sprengungen sind lokal verschieden ausgeprägt und abhängig von

der Häufigkeit der Sprengungen, angew
andter Sprengtechnik, Gesteinsart, Topographie

und w
eiterer Faktoren. Diese spezifischen Ausw

irkungen sind auf Ebene der
Regionalplanung (M

aßstab 1.50.000) nicht pauschal bew
ertbar; in der w

eiteren
Vorhabens- und Genehm

igungsplanung sind daher vorhabensspezifische Untersuchungen
erforderlich. Dies betrifft auch die konkrete Prüfung und Bew

ältigung etw
aiger

im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte durch einen etw
aigen späteren Abbau

oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport. Gem
äß Bundesim

m
issionsschutz-Gesetz

(BIm
SchG) ist hier ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches Gutachten eines für dieses

Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen m
it entsprechender

Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll die zukünftig angew
endete

Sprengtechnik und -param
eter m

it ihren Im
m

issionsausw
irkungen auf die Nachbarschaft

aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im
m

issionen Erschütterungen,
Steinflugverm

eidung, Staub, Lärm
 und Sprengschw

aden zu beschreiben und die sichere
Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw

. Im
m

issionsw
erte zu bestätigen.

Entsprechend der dortigen Ergebnisse w
erden die Abstände zur W

ohnbebauung ggf.
angepasst und/oder w

eitere Verm
eidungs-/M

inim
ierungs- und Schutzm

aßnahm
en

festgelegt, w
ie z.B. bestim

m
te Sprengtechniken und -param

eter.

Seitens der Gem
einde Niederw

ihl sind keine Planungen einer Siedlungsentw
icklung in

östliche Richtung eingebracht w
orden. Zudem

 ist das Abbaugebiet W
T-03 AG w

eitgehend
schon im

 Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe 2005 festgelegt.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten
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ber 2020)
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St.N
r.
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Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Reduzierung um

 den Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten.

Des W
eiteren w

ird auf die Stellungnahm
e-Nr. 160/05 (lfd.Nr. 40) verw

iesen.

160/07
- Zunahm

e von Verunreinigungen der Oberflächengew
ässer:

Bereits derzeit fließt das stark eingetrübte Abw
asser des Steinbruches über

Auffangbecken nahezu direkt in die nahegelegene Alb. Es ist m
it einer Zunahm

e der
Verunreinigung zu rechnen, w

enn das Abbaugebiet erw
eitert w

ird (Beeinträchtigung des
ökologischen Zustandes der Alb). 

Gem
äß europäischer W

RRL besteht in einem
solchen Falle ein w

asserrechtliches Verschlechterungsverbot. Dies w
urde bisher nicht

geprüft.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

42

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der Schutz des Grundw
assers und der Oberflächengew

ässer ist obligatorisch und w
ird in

den Genehm
igungsverfahren entsprechend den rechtlichen Bestim

m
ungen von den

Genehm
igungsbehörden abgearbeitet.

Kontrollen sow
ie tiefergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Radon, Staub,
Sprengungen...) obliegen dem

 Landratsam
t als Aufsichts- und Genehm

igungsbehörde.
Bereits im

 Rahm
en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im

1. Anhörungsentw
urf enthaltenen Entw

urfsflächen in der Gem
einde Görw

ihl
unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew

orfen w
orden, die sich nicht auf die

geplante Erw
eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im

 Steinbruch
Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um

 Belange des Im
m

issions-
und Gew

ässerschutzes, Hinw
eise auf Gebäudeschäden aber auch um

 m
ögliche

Unfallgefahren im
 Steinbruchbereich. Die vorgenannten  Bedenken und Anregungen hat

der RVHB dem
 LRA W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter
Form

 w
eitergeleitet (Schreiben vom

 20.5.2019).

160/08
- Verlust landw

irtschaftlicher Nutzflächen:
Landw

irtschaftliche Nutzflächen liegen im
 geplanten Abbaugebiet und w

ürden m
it dem

Abbau für im
m

er verloren gehen.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

43

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Aufgrund der Anregungen zum

 1.
Anhörungsentw

urf w
urde das Abbaugebiet im

 2. Anhörungsentw
urf um

 den
Offenlandbereich Richtung Niederw

ihl  zur funktionalen Sicherung des Freiraum
es und

M
inim

ierung der landschaftlichen Überform
ung reduziert. Die Frage der

Erhaltung/Entw
icklung einer Baum

kulisse und/oder vorgelagerter Neuaufforstung zum
W

aldausgleich nach §9 bzw
. § 11 LW

aldG sind Gegenstand der w
eiteren Vorhabens-

/Genehm
igungsplanung. Erforderliche Neuaufforstungen w

erden die Inanspruchnahm
e

von Offenland zur Folge haben.

160/09
- Flächenkonflikte m

it Biotopflächen und Natura 2000-Flächen (FFH-Gebiete):
 § 33 BNatSchG sieht für Natura 2000 Flächen ein Verschlechterungsverbot vor. Für die
Gebiete innerhalb eines solchen Natura 2000 Flächennetzes ist ein
Verträglichkeitsgutachten zu erstellen. Das geplante Gebiet „Albhalde-Nord" grenzt
unm

ittelbar an eine Natura 2000 Fläche an. Diese Beeinträchtigung von Schutzw
äldern

ist nicht unerheblich und m
uss hier angeführt w

erden.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

44

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der Teilregionalplan selbst stellt keinen Eingriff dar. Som
it kann die Regionalplanung als

einem
 späteren Eingriff vorgelagerte Planungsebene selbst nicht unm

ittelbar gegen die
Verbotstatbestände des Artenschutzrechts verstoßen. Durch die Festlegung von
Abbaugebieten bereitet sie aber solche vor.

Auf der Ebene der Regionalplanung ist daher eine überschlägige fachliche und rechtliche
Prüfung zu den artenschutzrechtlichen Verboten der §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz
in der Fassung vom

 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch das Gesetz vom
15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) m

.W
.v. 29.09.2017 bzw

. 01.04.2018 geändert w
orden ist,

erforderlich (siehe Vw
V Regionalpläne 2017, 4.5 (1)), da die Regionalplanung

sicherstellen m
uss, dass eine spätere Realisierung eines Abbauvorhabens nicht

zw
angsläufig und dauerhaft am

 besonderen Artenschutz scheitern w
ird. Insofern ist auf

dieser Ebene eine der Planungsebene entsprechende überschlägige Prognose zur
Betroffenheit der europäisch besonders geschützten Arten (Anhang IV FFH-RL,
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Europäische Vogelarten) auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen und
Erkenntnisse durchzuführen. Hierbei sind auch die M

öglichkeiten von Verm
eidungs-,

M
inim

ierungs- und ggf. vorgezogener Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF-M
aßnahm

en)
einzubeziehen. Nur dann, w

enn erhebliche Beeinträchtigungen voraussichtlich
hinreichend m

inim
iert, verm

ieden bzw
. durch CEF-M

aßnahm
en ausgeglichen w

erden
können, ist die Erforderlichkeit der Planung gegeben und eine Abschichtung der
eigentlichen artenschutzrechtlichen Prüfinhalte auf die nachgelagerte
Genehm

igungsebene zulässig.

Sow
eit ein Gebiet von gem

einschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-
Gebiet/FFHGebiet) oder ein europäisches Vogelschutzgebiet in seinen für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzw

eck m
aßgeblichen Bestandteilen erheblich

beeinträchtigt w
erden kann, bedarf es einer Prüfungen zur Verträglichkeit m

it den
festgelegten Erhaltungszielen der betroffenen Gebiete, die den Vorgaben des § 7 Absatz
6 ROG entsprechen (Vw

V Regionalpläne 2017 4.5 (2)). Da regelm
äßig die eigentlichen

Projektdetails und W
irkungen erst auf der konkretisierenden Genehm

igungsebene
bekannt sind, kann die Verträglichkeitsprüfung auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung nur sow

eit erfolgen, w
ie dies aufgrund der Plangenauigkeit und der

Zeitdim
ension eines Vorranggebietes für den Abbau bzw

. der Sicherung m
öglich ist.

Hierzu w
urde für die potenziellen Abbauflächen ein Screening m

öglicher Betroffenheiten
durchgeführt und kritische Flächen einer ersten FFH-Vorprüfung unterzogen.

Für die Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden in Abstim
m

ung m
it der HNB und

UNB für alle Abbaugebiete, bei denen im
 Nachgang der Ausw

ertung der eingegangenen
Stellungnahm

en die Abschichtungsm
öglichkeit nicht abschließend beurteilt w

erden
konnten, eine w

eitergehende ebenenspezifische Prüfung der Gebiets- und
artenschutzrechtlichen Aspekte auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen
zur Beurteilung der Erheblichkeit potenzieller Beeinträchtigungen durchgeführt. Die
ebenenspezifische Prüfung der FFH-Verträglichkeit (siehe Steckbrief Um

w
eltbericht,

Anhang 3) hat im
 Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände,

der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets  entstehen können; Verm
eidungs-,

M
inim

ierungs-, Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en  m
öglich erscheinen. In der w

eiteren
Vorhabens-/Genehm

igungsplanung ist daher eine Natura2000-Verträglichkeitsprüfung
sow

ie eine artenschutzrechtliche  Prüfung erforderlich.

160/10
Da unsere Gem

einde und ihre Ortsteile auf Grund der fehlenden Großindustrie und der
dam

it verbundenen Arbeitsplätze hauptsächlich als W
ohnsiedlung genutzt w

ird, ist es für
uns sehr w

ichtig, dass w
ir dieses Plus an W

ohnqualität nicht verlieren. Die Attraktivität
als W

ohnort für die vielen Arbeitsplätze an Hochrhein und in der Schw
eiz, ist vor allem

 in
unseren südlichen W

ohnorten gegeben. Ebenso findet ein lebendiger Tourism
us in

unserer bisher doch sehr intakten Natur statt.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

45

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Kenntnisnahm
e

160/11
Aus diesen von uns hier sicherlich nicht abschließend zusam

m
engefassten Gründen ist es

aus unserer Sicht m
ehr als nur sinnvoll, den w

eiteren Rohstoffabbau in diesem
 Gebiet

nicht m
ehr zu erw

eitern. W
ir em

pfehlen im
 Rahm

en dieses Verfahrens dringend die
m

öglichen alternativen Standorte zu prüfen und gegebenenfalls diese auszuw
eisen. Der

Betreiber des Steinbruchs hat selbst noch w
eitere Flächen entlang des Albtals, diese

w
urden nicht berücksichtigt.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

46

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Eine m
ögliche Verlagerung ist vor allem

 zu prüfen, w
eil der Rohstoffabbau an diesem

Standort sow
ieso nicht unendlich erfolgen kann und es daher nicht sein m

uss, dass hier
bis zur Grenze der Erträglichkeit w

eiter die Bevölkerung unter dem
 Abbau leiden m

uss.
Die Bevölkerung hat in der Vergangenheit ihren Beitrag zur Rohstoffsicherung geleistet
und dies über Jahrzehnte geduldet. Noch im

m
er w

ird bei den w
öchentlich stattfindenden

Sprengungen nur sehr w
enig Rücksicht genom

m
en und trotz Alternativen keine m

ilderen
Sprengverfahren angew

endet.

Nord)
Konflikten kom

m
en. In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw

ar oftm
als relativ

klein, sie haben aber durch teilw
eise notw

endige Sicherheitsabstände (z.B. für
Sprengungen) sow

ie durch Eingriffe in Landschaftsfunktionen m
anchm

al erhebliche
W

irkungen.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die

nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Dem
entsprechend form

uliert der Landesentw
icklungsplan 2002 Baden-W

ürttem
berg

(LEP)  unter Kapitel  5.2.4, dass die in Nutzung befindliche Lagerstätten m
öglichst

vollständig abzubauen sind, ehe ein neues Vorkom
m

en erschlossen w
ird.

Der regionalplanerische Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und der

regionalplanerische Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung am

bestehenden Abbaustandort  w
urde bei der Fortschreibung des TRP w

eiterhin
angew

andt. Dieser Grundsatz liefert einen Beitrag zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahm

e und des Flächenverbrauchs. Zudem
 w

eist die Erw
eiterung eines

bestehenden
Abbaubereiches ein i. d. R. geringeres Konfliktpotenzial ein Neuaufschluss an anderer
Stelle auf.
Im

 Sinne einer langfristigen Rohstoffsicherung sind  einzelne Neuaufschlüsse, die i. d. R.
Ersatz- oder
Ergänzungsstandorte für bestehende bzw

. auslaufende Abbaustandorte sind, in der
Region jedoch
unum

gänglich. Der o. g. Grundsatz "Erw
eiterung vor Neuaufschluss" w

urde insofern
ergänzt, dass die Festlegung von neuen Standorten ausschließlich bei hoher M

ächtigkeit
und Qualität des Rohstoffvorkom

m
ens erfolgen soll.

Alternativen haben sich am
 Grundsatz der Verhältnism

äßigkeit zu m
essen. Eine

raum
nahe Alternativfläche w

äre m
it dem

 potenziellen Sicherungsgebiet W
T-01 SG

Albbruck (Albstraße)  auf Gem
arkung Albbruck zw

ar gegeben, w
iderspricht aber dem

regionalplanerischen Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung

am
 bestehenden Abbaustandort -  an dem

 sich auch die Aufbereitungsanlagen des
Granitw

erks befinden -  sow
eit dieser genehm

igungsfähig ist. Eine Aufgabe des Standorts
W

T-03 AG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) m
it Verlagerung nach  Albbruck

(Albstraße)  hätte auch eine kostenintensive Verlegung der Aufbereitungsanlage zur
Folge; Transportbew

egungen durch das Albtal w
ürden dam

it auch w
eiterhin stattfinden.

Das Ergebnis der Strategischen Um
w

eltprüfung  zu W
T-01 SG Albbruck (Albstraße) lautet

w
ie folgt: Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich zunächst m

it hohen
Um

w
eltausw

irkungen verbunden. In Bezug auf das potenzielle Abbaugebiet W
T-03 AG

Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) kom
m

t die Um
w

eltprüfung zu dem
 Ergebnis, dass

die Planung aus regionaler Sicht voraussichtlich zu m
ittleren Um

w
eltausw

irkungen führt.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Für das Sicherungsgebiet W
T-01 SG  Albbruck (Albstraße) erfolgte zudem

 eine
vertiefende, ebenenspezifische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit sow

ie des
besonderen und strengen Artenschutzes vor dem

 Hintergrund seiner m
öglichen Eignung

als Vorranggebiet für den Abbau m
it folgendem

 Ergebnis: Ein artenschutzrechtlicher
Konflikt / erhebliche Beeinträchtigungen der Natura 2000- Schutzgegenstände treten auf,
bzw

. sind zu erw
arten oder können nicht ausgeschlossen w

erden. Die Konflikte
erscheinen jedoch grundsätzlich durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und/oder
vorgezogene CEF-/ Kohärenzsicherungs-M

aßnahm
en lösbar. Eine Abschichtung auf die

nachgeordnete Planungs- / Genehm
igungsebene ist m

öglich.

Zu dem
 potenziellen Sicherungsgebiete W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) sei
folgendes erw

ähnt: Im
 1. Anhörungsentw

urf w
ar das Gebiet als Abbaugebiet

vorgesehenen. Aufgrund der erheblichen gebiets- und artenschutzrechtlichen Konflikte
und der M

öglichkeit kum
ulativer W

irkungen für das FFH-Gebiet „Alb zum
 Hochrhein“ w

ird
das Gebiet im

 2. Anhörungsentw
urf als Sicherungsgebiet w

eiterverfolgt. Im
Planungsverlauf w

urden zahlreiche Flächen zum
 Abbau oberflächennaher Rohstoffe

geprüft. Sie bezogen sich auf verschiedene Rohstoffgruppen. Aufgrund voraussichtlich
höherer Konflikte in Bezug auf Natura2000 und Artenschutz stellt das Sicherungsgebiet
W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) zum
 jetzigen Zeitpunkt keine Alternative

dar.

Im
 Erläuterungsbericht zur Planung w

ird auf das Them
a Sprengungen im

 Kapitel
"Planungs-/ Datengrundlagen und Ausw

eisungsm
ethodik "w

ie folgt eingegangen:

"Beim
 Festgesteinsabbau in der Nähe von Siedlungsbereichen ist im

 Einzelfall auf der
nachgelagerten Genehm

igungsebene zu prüfen, ob Festgesteinsvorkom
m

en in
sedim

entären Abfolgen (w
ie Bankkalksteine oder M

ergelsteinfolgen für die Gew
innung

von Zem
entrohstoffen) durch sprengstofflose Techniken, z. B. m

it Reißbaggern, gelöst
w

erden können. Grundsätzlich sollten - sow
eit erforderlich - m

ögliche
M

inim
ierungsm

aßnahm
en auf der Genehm

igungsebene geprüft w
erden, so z.B., ob die

M
öglichkeit besteht, durch eine verzögerte Detonationsauslösung der einzelnen

Sprengladungen oder Ladungsgruppen die Sprengerschütterung zu verringern
(Zündverzögerung im

 Bereich von M
illi-/Viertelsekunden."

In den den "Hinweisen zur späteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung" w

ird ebenfalls
auf das Them

a eingegangen:

In der w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung bedarf es einer w
eitergehenden

im
m

issionsschutzrechtlichen Prüfung und Auseinandersetzung m
it den M

öglichkeiten der
Konfliktbew

ältigung bezüglich Lärm
- und Staubem

issionen sow
ie Erschütterungen durch

Sprengung
(Geländeabschirm

ung, Betriebs-, Sprengzeiten, Sprengverfahren etc.) (Östlicher
Siedlungsrand
Niederw

ihl, w
ohngenutzte Gebäude im

 Außenbereich im
 Albtal/Albtalm

ühle).

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en sow
ie ggf. erforderliche Sicherungs- und

Schutzm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

160/12
Hinzu kom

m
t  eine erhebliche Veränderung  des Landschaftsbildes  aus Richtung  Süden,

dort w
urde der Natur bisher schon ein irreparabler Schaden zugefügt. Die natürliche

Landschaft ist hier auf Jahrhunderte hinaus gesehen, entsprechend negativ verändert
w

orden.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

47

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aufgrund der geologischen
Gegebenheiten w

eist der Rohstoffabbau  eine hohe Standortgebundenheit w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten auf. In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw

ar
oftm

als relativ klein, sie haben aber durch teilw
eise notw

endige Sicherheitsabstände (z.B.
für Sprengungen) sow

ie durch Eingriffe in Landschaftsfunktionen m
anchm

al erhebliche
W

irkungen.

Rohstoffabbau greift in die Landschaft ein und kann sow
ohl das Landschaftsbild als auch

die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erheblich beeinträchtigen.

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern. Bew
aldete Flächen

w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit in diesen Schutzgütern

beachtet. Aufgrund der hohen landschaftlichen Qualitäten des Albtals und seinen
angrenzenden Hochflächen w

erden im
 Um

w
eltbericht die Um

w
eltausw

irkungen für das
Schutzgut Landschaft aus regionaler Sicht als voraussichtlich erheblich negativ eingestuft.

Aufgrund der Anregungen zum
 1. Anhörungsentw

urf w
urde das Abbaugebiet im

 2.
Anhörungsentw

urf um
 den Offenlandbereich Richtung Niederw

ihl  zur funktionalen
Sicherung des Freiraum

es und M
inim

ierung der landschaftlichen Überform
ung reduziert.

Die Frage der Erhaltung/Entw
icklung einer Baum

kulisse und/oder vorgelagerter
Neuaufforstung zum

 W
aldausgleich nach §9 bzw

. § 11 LW
aldG sind Gegenstand der

w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung.

160/13
Daher fordern w

ir Sie auf, diese Erw
eiterungsflächen nicht m

ehr w
eiter zu verfolgen und

den Abbau auf den bisher genehm
igten Bestandsflächen zu beenden.

So ist es für beide Seiten ein klares Zeichen. Der Unternehm
er hat sein bisheriges Gebiet

gesichert und die Bevölkerung w
eiß, w

ann es dann endgültig beendet ist. Dieses Spiel
auf Zeit, m

it der praktizierten Salam
itaktik im

m
er w

ieder ein Stück hinzuzugew
innen,

m
uss jetzt beendet w

erden.

Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

79733 Görw
ihl

48

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

Zu dem
 potenziellen Sicherungsgebiete W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) sei
folgendes erw

ähnt: Im
 1. Anhörungsentw

urf w
ar das Gebiet als Abbaugebiet

vorgesehenen. Aufgrund der erheblichen gebiets- und artenschutzrechtlichen Konflikte,
insbesondere aufgrund kum

ulativer W
irkungen im

 Falle der Realisierung der
Felssicherungsm

aßnahm
en der Albtalstraße für das FFH-Gebiet „Alb zum

 Hochrhein
“ kann der Bereich nicht als Abbaugebiet w

eiterverfolgt w
erden.  Im

 Planungsverlauf
w

urden zahlreiche Flächen zum
 Abbau oberflächennaher Rohstoffe geprüft. Sie bezogen

sich auf verschiedene Rohstoffgruppen. Aufgrund voraussichtlich höherer Konflikte in
Bezug auf Natura2000 und Artenschutz stellt das Sicherungsgebiet W

T-04 SG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde Süd) aufgrund der vorgenannten erheblichen Beeinträchtigungen

des Natura2000-Gebietes durch kum
ulative Effekte zum

 jetzigen Zeitpunkt keine
Alternative zum

 Abbaugebiet W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord) dar.

Das Gebiet Albhalde Süd w
ird daher als Sicherungsgebiet w

eiterverfolgt.

Auf die Festlegung des bisher geplanten Sicherungsgebietes W
T-04 SG (Albhalde Nord)

w
urde  nach Abw

ägung der eingegangenen Stellungnahm
en verzichtet.

046/01
die Herausnahm

e des Sicherungsgebietes Dellenhau w
ird nochm

als begrüßt.
Bürgerm

eisteram
t

Gottm
adingen

78244 Gottm
adingen

49
Kenntnisnahm

e

046/02
In dem

 von der Verbandsversam
m

lung beschlossenen Anhörungsentw
urf heißt es, dass

nach Auskunft des Landratsam
tes die m

ateriellen Voraussetzungen für den Abbau im
Bereich „Dellenhau" vorlägen und die Fläche daher nicht m

ehr Bestandteil der Planung
sei. Im

 ausgelegten Anhörungsentw
urf w

ird der Bereich „Dellenhau" nunm
ehr als

„genehm
igt/in Abbau" gekennzeichnet, in den Unterlagen heißt es, dass der Abbau dort

zw
ischenzeitlich genehm

igt w
urde. Bekannterm

aßen haben die Gem
einden Hilzin-gen,

Gottm
adingen und Rielasingen-W

orblingen sow
ie die Stadt Singen W

iderspruch gegen
die Geneh-m

igung eingelegt; die Genehm
igung ist nicht bestandskräftig. Der Abbau im

Dellenhau ist auch nicht genehm
igungsfähig. Zudem

 hatte die Verbandsversam
m

lung am
06.11.2018 zum

 1. Anhörungsentw
urf ausdrücklich das Abbaugebiet „Dellenhau" aus

dem
 1. Anhörungsentw

urf herausgenom
m

en. Die nicht bestandskräftige, vielm
ehr

rechtsw
idrige Genehm

igung für den Abbau im
 Dellenhau kann daher nicht Grundlage der

Abw
ägung der Fortschreibung des Teilregionalplans sein.

Bürgerm
eisteram

t
Gottm

adingen

78244 Gottm
adingen

50
Die Genehm

igung des 2019 beim
 LRA Konstanz eingereichten Abbauantrages für den

Bereich „Dellenhau“(Gem
einde Hilzingen) w

urde am
 1.7.2020 erteilt. Die Fläche w

ar
w

eder im
 1. noch im

 2. Anhörungsentw
urf  der Fortschreibung des Teilregionalplanes

Oberflächennahe Rohstoffe Bestandteil der Planung und w
ird ebenso w

ie alle anderen
konzessionierten Flächen in der Raum

nutzungskarte nachrichtlich als genehm
igte Fläche

dargestellt.

Grundsätzlich gilt: Sollte eine erteilte Genehm
igung ganz oder teilw

eise m
it W

irkung für
die Zukunft w

iderrufen w
erden, w

ird die nachrichtliche Darstellung in der
Raum

nutzungskarte entsprechend geändert.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass im
 Rahm

en der laufenden Fortschreibung des
Teilregionalplanes zur Fläche Dellenhau von den politischen Grem

ien des
Regionalverbands keine Abw

ägung getroffen w
urde.

Jedoch gab es eine Stellungnahm
e des Regionalverbands zum

 dem
 dem

 o.g.
Genehm

igungsverfahren vorausgegangenen Raum
ordnungsverfahren, die vom

Planungsauschuss am
 21.03.2017 m

it folgendem
 Gesam

tfazit beschlossen w
urde:

Der geplante Rohstoffabbau in dem
 im

 TRP festgelegten Sicherungsgebiet Nr. 6 Hilzingen
(Dellenhau), ist m

it den Zielen und Grundsätzen des Regionalplans 2000 bzw
. des TRP

Rohstoffe (2005)  vereinbar:

Regionalplanerische Beurteilungsgrundlage im
 Rahm

en des Genehm
igungsverfahrens w

ar
ebenso der Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) in dem

 das Vorranggebiet
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
(Sicherungsgebiet) Nr. 6 Hilzingen (Dellenhau) festgelegt ist.

046/03
Im

 Übrigen w
ird auf die m

it der Stadt Singen und den Gem
einden Rielasingen-

W
orblingen, Hilzingen und Gottm

adingen abgestim
m

te Stellungnahm
e vom

 20. Februar
2019 verw

iesen.

Bürgerm
eisteram

t
Gottm

adingen

78244 Gottm
adingen

51
siehe Stellungnahm

e Nr. 046 / 04 -05 (lfd. Nr. 52 f)

046/04
die Stadt Singen und die Gem

einden Gottm
adingen, Rielasingen-W

orblingen und
Hilzingen begrüßen, dass der Regionalverband Hochrhein-Bodensee das Gebiet Dellenhau
auf Gem

arkung Hilzingen im
 vor- liegenden Entw

urf für den neuen Teilregionalplan
Oberflächen nahe Rohstoffe nicht m

ehr aufführt. Lan-ge Zeit gab es in der Raum
schaft

große Ängste, dass das Gebiet, das fälschlicher w
eise im

 letzten (und derzeit noch
gültigen) Teilregionalplan als Sicherungsgebiet ausgew

iesen w
orden w

ar, in ein
Vorrangge-biet für den Kiesabbau hochgestuft w

erden solle. Die Grem
ien im

Regionalverband sind nunm
ehr den überzeugenden Argum

enten der Experten gefolgt
und haben das Gebiet Dellenhau nunm

ehr gänzlich aus dem
 Teilregionalplan

herausgenom
m

en. Die Faktenlage hat klar gezeigt, dass dieses Gebiet zum
 Kie-sabbau

grundsätzlich nicht geeignet ist.�

Auch
w

ir Kom
m

unen
sind

aus
vielen

gew
ichtigen Gründen

derM
einung,dass

diese
Entscheidung richtig ist,dazu

gehören:
(1)

die
schw

ierige
verkehrstechnische

Anbindung
und

die
zu

erw
artende

große
Zunahm

e
derVerkehrsbelastung,

(2)
Lärm

und
Staubbelastung

fürFriedhof,Krankenhaus
und

W
ohnbebauung,

(3)
Sicherung

und
Schutz

eines
fürdie

um
liegenden

Gem
einden

sehrw
ichtigen

Naherholungsgebiets,
(4)

Erhaltung
eines

w
ichtigen

regionalen
Grünzuges

als
Teileines

Landschaftsschutzgebiets
m

itbesonderer Bedeutung
für die

Naherholung,
(5)

W
asserschutz,

(6)
archäologische

Aspekte,
(7)

naturschutzrechtliche
Aspekte

m
itdem

Vorkom
m

en
europaw

eitseltener
Tierarten

und
nichtzuletzt auch

(8)
die geringe

Kiesm
ächtigkeitm

itdurchschnittlich
nur ca.8 m

 und einem
unverhältnism

äßig
hohem

Flächenverbrauch.

BeiderAnhörung
vordem

Petitionsausschuss
am

 16.1.2019
hatsich

erneutbestätigt,w
as

schon
der Erörterungsterm

in
m

itdem
 Regierungspräsidium

im
letzten

Jahr gezeigt hat,
näm

lich
dass

die
regionale und

überregionale
Versorgung

m
itKies

problem
los

auch
ohne

Erschließung
des

Dellenhaus
sichergestelltist-und

das
fürJahrzehnte.

Ergänzend
verw

eisen w
iraufunsere

Stellungnahm
e vom

04.05.2017 und 03.07.2017
im

Raum
ordnungsverfahren (Anlage).

Daherbegrüßen
w

ir nachdrücklich den
vorliegenden

Planentw
urffür den

Teilregionalplan
Oberflächennahe

Rohstoffnutzung
des

RV
Hochrhein-Bodensee

ohne
das

Gebiet
Dellenhau.

W
irw

eisen daraufhin,dass
nach

unsererAuffassung bereits
deroffengelegte

Planentw
urfzur Unzulässigkeiteines

Abbaus im
Dellenhau

führt:Die
im

Entw
urf

dargestellten Abbau- und
Sicherungsgebiete

zeigen
zusam

m
en

m
itBegründung,

Bürgerm
eisteram

t
Gottm

adingen

78244 Gottm
adingen

52
Kenntnisnahm

e.

Die Genehm
igung des 2019 beim

 LRA Konstanz eingereichten Abbauantrages für den
Bereich „Dellenhau" (Gem

einde Hilzingen) w
urde am

 1.7.2020 erteilt. Die Fläche w
ar

w
eder im

 1. noch im
 2. Anhörungsentw

urf  der Fortschreibung des Teilregionalplanes
Oberflächennahe Rohstoffe Bestandteil der Planung und w

ird ebenso w
ie alle anderen

konzessionierten Flächen in der Raum
nutzungskarte nachrichtlich als genehm

igte Fläche
dargestellt.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Erläuterung

und
den

w
eiteren

Anlagen
des

Planentw
urfs,dass

auch ohne einen
Abbau

im
Dellenhau derRohstoffbedarfin

derRegion beiw
eitem

und
für lange

gesichert ist.Nur
aufgrund

des
nach

dem
bestehenden

Plan
angeblich

bestehenden
Bedarfs

kam
die

Raum
ordnerischen

Beurteilung
aus

dem
August2018

ausnahm
sw

eise und
entgegen

dem
Grundsatz  PS

1.1
Abs.3

des
bestehenden

Regionalplans zu
dem

Schluss, dass ein Abbau
außerhalb

eines Abbaugebiets
ausnahm

sw
eise

zulässig
sei.Durch

die
im

Entw
urfals

Ziele
derRaum

ordnung
dargestellten

Abbaugebiete istdieserArgum
entation die

Grundlage
entzogen.Ziele

derRaum
ordnung

sind
dabeibereits

zu
berücksichtigen,w

enn sich
diese

in
Aufstellung

befinden und
ausreichend

konkretsind
(vgl.nur:BVerw

G,Urteilvom
 27.

Januar2005 -4
C

5/04,juris).Die
neuen

Abbaugebiete
sind im

 Entw
urf konkret

dargestelltund
ausführlich

begründet.

W
irfordern Sie

daher auf,alle
erforderlichen

M
aßnahm

en zu
ergreifen,um

zu
verhindern,

dass
vorInkrafttreten

des
neuen

Teilregionalplans
vollendete

Tatsachen
geschaffen

w
erden.Insbesondere

fordern w
irden

Regionalverband
auf,daraufhinzuw

irken,dass
das

Raum
ordnungsverfahren

w
iederaufgenom

m
en

w
ird,und

in
einem

etw
aigen

Zulassungsverfahren füreinen
Abbau im

Dellenhau
gegenüber der

Genehm
igungsbehörde

eine
negative

Stellungnahm
e

abzugeben

046/05
W

eiterhin fordern w
ir,dass

gesichert w
ird,dass

die
Darstellungen im

Regionalplan und
die

dazu in
der Verbandsversam

m
lung geführten

Diskussionen
auch

W
irkungen

entfalten.
W

irhaben
die

große
Sorge, dass

die
Verbandsversam

m
lung

sonstüberdie
w

ahren
Inhalte

und
Folgen

derFortschreibung
getäuscht w

ird:
W

irfordern
auszuschließen,dass

derplanerische
W

ille
derVerbandsversam

m
lung

dadurch
konterkariert w

ird,dass
Abbauvorhaben

nunm
ehrüberallganz

unabhängig
von

Sicherungsgebieten
zugelassen

w
erden

können.Hierzu
ist,zum

indestals
Grundsatz,

besserals
ZielderRaum

ordnung
klarzustellen,dass Abbauvorhaben

außerhalb
von

Abbau-und
Sicherungsgebieten

allenfalls
ausnahm

sw
eise

zulässig
sind. Es

istschon
nicht

nachvollziehbar,w
arum

derentsprechende
Grundsatz

aus
dem

geltenden
Regionalplan

(PS
1.1

Abs.3)gestrichen
ist,obgleich

ernach
den

Erläuterungen
zu

derVorgehensw
eise

beider Ausw
eisung

von
Vorranggebieten fürden

Abbau
oberflächennaher Rohstoffe

(Abbaugebiete)und
zur Sicherung

von Rohstoffen
(Sicherungsgebiete),dortS.23,

w
eiterhin gelten

soll.Noch
w

enigeristplausibel,w
arum

 das
Verhältnis

von
Abbau-und

Sicherungsgebieten
als

Ziel differenziert geregelt w
ird (vgl. Ziff.3

Z3 Planentw
urf),ein

entsprechenderPlansatz zu
einem

Abbau außerhalb
von

Abbau- und
Sicherungsgebieten

aberfehlt.

DerGem
einderat hatam

19.Februar2019 in
seiner öffentlichen Sitzung

die
Stellungnahm

en
einstim

m
ig

beschlossen.

Bürgerm
eisteram

t
Gottm

adingen

78244 Gottm
adingen

53
Der aus dem

 verbindlichen Teilregionalplan erw
ähnte Grundsatz des Plankapitels 1.1 Abs.

3 erm
öglicht nach Einzelfallprüfung im

 Rahm
en der erforderlichen Verfahren die

Neuerrichtung von Abbaustätten und die Erw
eiterung bestehender Abbaustätten auch

außerhalb der Gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (sofern die
Ausschlussgebiete für Rohstoffabbau den Vorhaben nicht entgegenstehen). Dieser
Grundsatz w

urde im
 vorliegenden Entw

urf nicht gestrichen sondern neu form
uliert

(Plankapitel 1 Grundsatz G2).

Zur besseren Klarstellung w
urde aufgrund der Anregung dieser Grundsatz im

 2.
Anhörungsentw

urf um
 folgenden Passus ergänzt:

Eine regionalbedeutsam
er Rohstoffabbau ist jedoch in begründeten Einzelfällen im

Rahm
en der erforderlichen Verfahren außerhalb der Vorranggebiete m

öglich, unter der
Voraussetzung, dass keine w

eiteren Festlegungen des Regionalplans entgegenstehen.

159
die Gem

einde Hilzingen begrüßt die Herausnahm
e des Sicherungsgebietes „Dellenhau"

aus dem
 2. Anhörungsentw

urf.

In dem
 von der Verbandsversam

m
lung beschlossenen Anhörungsentw

urf heißt es, dass
nach Auskunft des Landratsam

tes die m
ateriellen Voraussetzungen für den Abbau im

Bereich „Dellenhau" vorlägen und die Fläche daher nicht m
ehr Bestandteil der Planung

sei.Im
 ausgelegten Anhörungsentw

urf  w
ird der Bereich „Dellenhau" nunm

ehr als
„genehm

igt/in Abbau" gekennzeichnet, in den Unterlagen heißt es, dass der Abbau dort

Bürgerm
eisteram

t
Hilzingen

78247 Hilzingen

54
Die Anm

erkungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

siehe Stellungnahm
e Nr. 046 / 02 (lfd. Nr. 50)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
zw

ischenzeitlich genehm
igt w

urde. Bekannterm
aßen haben die Gem

einden Hilzingen,
Gottm

adingen und Rielasingen-W
orblingen sow

ie die Stadt Singen gegen die
Abbaugenehm

igung W
iderspruch eingelegt haben; die Genehm

igung ist nicht
bestandskräftig. Die nachrichtliche Übernahm

e als „genehm
igt/in Abbau" ist deshalb aus

dem
 Anhörungsentw

urf  herauszunehm
en.

Der Abbau im
 Dellenhau ist auch nicht genehm

igungsfähig. Zudem
 hatte die

Verbandsversam
m

lung  am
 06.11.2018 zum

 1. Anhörungsentw
urf ausdrücklich das

Abbaugebiet „Dellenhau" aus dem
 1. Anhörungsentw

urf  herausgenom
m

en.  Die nicht
bestandskräftige, vielm

ehr rechtsw
idrige Genehm

igung für den Abbau im
 Dellenhau kann

daher nicht Grundlage der Abw
ägung der Fortschreibung des Teilregionalplans sein. Zur

w
eiteren Begründung w

ird auf die bisherigen Stellungnahm
en verw

iesen.

045/01
fürdie

Beteiligung am
Verfahren zurFortschreibung

des
Teilregionalplans

Oberflächennahe Rohstoffe fürdie
Region

Hochrhein -Bodensee
und die

Gelegenheit
hierzu

Stellung zu
nehm

en,bedanken
w

ir uns
rechtherzlich.

DerGem
einderat derGem

einde Hohenfels
nim

m
tzu

dervorgelegten Planung
w

ie
folgt

Stellung:

Bedeutung
für

die
G

em
einde

H
ohenfels

Die Fortschreibung
des Teilregionalplans

enthältim
 2.Anhörungsentw

urfnur noch
ein

Gebietauf Gem
arkung

Hohenfels, denn das
Abbaugebiet„Vogelsang",OT Kalkofen,

w
urde durch

Beschluss
derVerbandsversam

m
lung

herausgenom
m

en.Beim
verbleibenden

Gebiet handeltes
sich

um
das bisherige

Sicherungsgebiet„Heide",
Gem

arkung
Liggersdorf.

Der Regionalverband
Hochrhein -Bodensee

m
öchte das Sicherungsgebietin

der
Fortschreibung des Teilregionalplans

w
eiterm

itführen.ZurReduzierung
von

Konflikten
bei Um

w
eltausw

irkungen
,w

urden
im

Bereich
„Heide"

bereits
im

1.Anhörungsentw
urf

die
Flächen

des flächenhaften
Naturdenkm

als herausgenom
m

en.

Zunächstm
öchte

derGem
einderataufdas

Sicherungsgebiet„Heide",OT
Liggersdorf

eingehen:

Bürgerm
eisteram

t
Hohenfels

78355 Hohenfels

55

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Kenntnisnahm
e

045/02
1. Neues und altes Sicherungsgebiet „Heide", Gem

arkung Liggersdorf

Das Sicherungsgebiet „Heide" w
urde hinsichtlich der Um

w
eltausw

irkungen untersucht.
Die Gesam

tbew
ertung „Vorranggebiet m

it Konflikten" greift nach Einschätzung des
Gem

einderats zu kurz.

Um
w

eltausw
irkungen

Die Nähe zum
 flächenhaften Naturdenkm

al „Kiesgrube Bischoff" ist w
eiterhin

problem
atisch. Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung m

uss zur abschließenden
Bew

ertung durchgeführt w
erden, denn die W

irkzone betrifft die gesam
te Fläche des

Bürgerm
eisteram

t
Hohenfels

78355 Hohenfels

56

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines einheitlich
anzuw

endenden Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht
Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer Gesam

tbew
ertung (siehe

Um
w

eltbericht Tabelle 26).

Bezüglich der Betroffenheit eines flächenhaften Naturdenkm
ales w

ird der unm
ittelbare

Verlust  eines Naturdenkm
ales (Lage des Naturdenkm

als im
 potenziellen Abbau-
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Naturdenkm

als.
/Sicherungsgebiet) als "besonders erhebliche negative Um

w
eltausw

irkung" eingestuft. die
Beeinträchtigung eines Naturdenkm

als (Lage außerhalb des potenziellen Abbau-
/Sicherungsgebietes aber in einem

 Abstand <
 50m

) als "erhebliche negative
Um

w
eltausw

irkung" (siehe Tab. 15. Um
w

eltbericht). Die Gesam
teinschätzung der

Um
w

eltausw
irkungen erfolgt entsprechend Tabelle 26 des Um

w
eltberichtes, m

it dem
Ergebnis, dass die Planung aus regionaler Sicht voraussichtlich m

it m
ittleren

Um
w

eltausw
irkungen verbunden ist. Die Bew

ertungsergebnisse w
urden eingehend m

it
der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde geprüft. Im

 Ergebnis stehen dem
Sicherungsgebiet prognostisch keine unüberw

indbaren naturschutzfachlichen und -
rechtlichen Hindernisse entgegen.  Die Prüfung der w

eiteren naturschutzfachlichen und -
rechtlichen Aspekte, u.a. der m

öglichen Ausw
irkungen auf das östlich benachbarte, durch

einen Rohstoffabbau entstandene,  Naturdenkm
al, der Natura2000-

Verträglichkeitsprüfung, des besonderen und des strengen Artenschutzes können auf die
w

eitere Vorhabens- und Genehm
igungsplanung abgeschichtet w

erden. Auf dieser Ebene
sind auch geeignete Verm

eidungs- und M
inim

ierungs- und Entw
icklungsm

aßnahm
en  im

räum
lich funktionalen Verbund aufzuzeigen und festzulegen.

Die Ausführungen zur späteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung w

erden um
folgenden Hinw

eis ergänzt:

- M
ögliche Ausw

irkungen auf das östlich benachbarte Naturdenkm
al sind in der späteren

Vorhabens- und Genehm
igungsplanung vertiefend zu betrachten.

045/03
Die

Ausw
irkungen

aufOberflächenw
asserund

Grundw
asser m

üssen
an

dieserStelle
besonders betrachtetund

überprüftw
erden.Es

w
ird

beiderBeurteilung
bereits

aufden
„Selgetsw

eiler Graben"
hingew

iesen,hierbeiw
ird

das
SchutzgutW

asserfürdie
Gem

einde Hohenfels
erheblich betroffen.Dies

bestätigtein
älteres

Gutachten:
„Hydrologisches

Abschlußgutachten
zur Abgrenzung

eines
W

asserschutzgebietes
fürdie

Trinkw
assererfassungen

Brunnen
Brühlund Steinrausen

derGem
einde

Hohenfels"
(LGRB

BW
,13.12.1999),denn

es beschreibt,dass der Hauptaquifervom
Brunnen

Brühlbis
zum

südöstlichen
Bereich

von
Selgetsw

eilerreicht.Anlage
2 des

Gutachtens
zeigt,dass

ein
geologischerSchnittgenau

südlich
des

Sicherungsgebiets
„Heide" verläuft.

Bürgerm
eisteram

t
Hohenfels

78355 Hohenfels

57

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Die ausgeführte Problem
atik ist im

 Um
w

eltbericht gew
ürdigt und bedingt die Einstufung

"aus regionaler Sicht besonders erheblicher negativer Um
w

eltw
irkungen". In den

Hinw
eisen zur späteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung w
erden in diesem

Zusam
m

enhang die Anregungen und Bedenken der Unteren W
asserbehörde zum

 1.
Anhörungsentw

urf aufgegriffen: "Der Standort befindet sich außerhalb eines
W

asserschutzgebietes (W
SG), liegt jedoch für einen Nassabbau sehr ungünstig innerhalb

einer schm
alen W

asserrinne, aus der der Tiefbrunnen Brühl in Liggersdorf sein Grund-
bzw

. Trinkw
asser erhält. Im

Sinne eines vorbeugenden Grund- und Trinkw
asserschutzes sollte von einem

 Nassabbau
Abstand genom

m
en w

erden." (Hinw
eis LRA Konstanz Februar 2019).

Die Höhere Fachbehörde (RP Freiburg, Abt. 5, Ref. 52) greift in ihrer Stellungnahm
e zum

2. Anhörungsentw
urf die Ausführungen der Unteren W

asserbehörde zum
 1.

Anhörungsentw
urf auf und führt aus:

"Das Sicherungsgebiet KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide) liegt außerhalb eines
festgesetzten W

asserschutzgebietes, aber innerhalb des hydrogeologischen
Neuabgrenzungsverschlags für ein gem

einsam
es W

SG der Fassungen B Brühl und TB
Steinrausen, Liggersdorf. Die Brunnen dieses W

SG w
erden derzeit nicht genutzt, die

Neuabgrenzung des W
SG w

ird verm
utlich nicht um

gesetzt. Es ist Trockenabbau,  ggf.
kom

binierter Trocken-/Nassabbau vorgesehen.  Im
 Sinne eines vorbeugenden

Grundw
asserschutzes sollte jedoch auch hier von einem

 Nassabbau Abstand genom
m

en
w

erden."

M
ögliche Ausw

irkungen auf Grund- und Oberflächenw
asser und die Festlegung

erforderlicher Verm
eidungs- und Schutzm

aßnahm
en sind daher im

 späteren
Genehm

igungsverfahren tiefergehend zu betrachten.

42
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

045/04
Die

Ortsbebauung
befindetsich

derzeitnoch
in

einem
angepassten

Abstand
zur

m
öglichen Abbaufläche,allerdings

findet die
W

ohnbauentw
icklung

des
Ortsteils

Liggersdorfin
östlicher Richtung

statt.Ein
Aufstellungsbeschluss

fürden
Bebauungsplan

„Röschberg-Süd", OT Liggersdorf, w
urde

in
derZeitzw

ischen der 1.Anhörung
und

der2.
Anhörung gefasstund

darüber hinaus
w

urden die
W

eichen
gestellt, dass ein

Sondergebiet für kom
m

unale
Projekte

innerhalb der W
irkzone

entstehen
kann.DerLärm

in Verbindung
m

itKiesgew
innung

w
ürde

erhebliche Ausw
irkungen

aufdie
Lebensqualität

derBevölkerung
haben,daherm

üssen
zw

ingend Lärm
im

m
issiongutachten

vorgesehen
w

erden.Die
Feststellungen

hinsichtlich
derFolgen

einerHerausnahm
e des

Sicherungsgebiets
„Heide",OT Liggersdorf,sind

nichthaltbar.Der Flächennutzungsplan
derW

G Stockach
w

eistkeinerleiEntw
icklung in

diesem
Bereich

aus, daher bestehtin
den

kom
m

enden
Jahrzehnten

keine Gefahr fürdie
Überbauung

und
den

dam
it verbundenen

Verlustdes
Rohstoffes.

Bürgerm
eisteram

t
Hohenfels

78355 Hohenfels

58

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Das Vorranggebiet KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide), das bereits im
Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) als Vorranggebiet (Sicherungsgebiet
Nr. 11)  festgelegt ist, ist lediglich ein Sicherungsgebiet und dient der langfristigen
Sicherung des vorhandenen Rohstoffes.

In den den "Hinweisen zur späteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung" (S. 41) w

urden
das Them

a Kom
m

unale Entw
icklung w

ie folgt  them
atisiert:

M
it dem

 Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Röschberg-Süd" vom
 Novem

ber
2019 beabsichtigt die Gem

einde eine Siedlungsentw
icklung, die den Abstand zum

vorgesehenen Abbaugebiet verringert. M
it über 300m

 w
ird dem

 Vorsorgeaspekt der
Verm

eidung erheblicher negativer Lärm
em

issionen durch einen etw
aigen späteren Abbau

in dem
 vorgesehenen Sicherungsgebiet Rechnung getragen. Aus der Einhaltung der vom

Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten Vorsorgeabstände
ergibt sich w

eder die im
m

issionsschutzrechtliche Genehm
igungsfähigkeit eines späteren

Abbauvorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand einer Abbaufläche zum
W

ohnbau- und gem
ischten Bauflächen. Im

 Rahm
en eines späteren

Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

 Bundesim
m

issionsschutzgesetz (BIm
SchG)

ein Im
m

issionstechnisches Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten
und vereidigten Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich.

In den Hinw
eisen zur späteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung w
ird auf diese

Problem
atik w

ie folgt hingew
iesen:

- Die w
eitere Siedlungsentw

icklung und der zukünftige Rohstoffabbau sollten aufeinander
abgestim

m
t w

erden, insbesondere auch im
 Hinblick auf w

ohngenutzte Gebäude im
Außenbereich.
-Die konkrete Prüfung und Bew

ältigung etw
aiger im

m
issionsschutzrechtlicher Konflikte

durch einen Abbau und ggf. erforderlicher em
issionsm

indernder M
aßnahm

en ist
Gegenstand der späteren Planungs-/Genehm

igungsebene. Die Frage der
im

m
issionsschutzrechtlichen Konfliktbew

ältigung sollte jedoch frühzeitig geprüft und
geklärt w

erden.

Die Fläche KN-05 SG w
ird w

eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um
 den künftigen

m
öglichen Rohstoffbedarf (Zeitraum

 >
 20 Jahre) zu sichern (regionaler Gesam

tbedarf für
den Planungszeitraum

 >
20 bis 40 Jahre). M

it der Ausw
eisung von Sicherungsgebieten

w
erden Flächen im

 Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen freigehalten w
erden

sollen, die einem
 m

öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige Generationen)
entgegenstehen. Die kom

m
unalen Bauleitpläne sind den im

 Regionalplan festgelegten
Ziele gem

äß § 1 Abs. 4 BauGB anzupassen.

045/05
W

eitere
kritische Punkte

lassen
sich noch

einm
aldeutlicheraus den

Planungsgrundsätzen
des Regionalverbands  Hochrhein-Bodensee herleiten:

Planungsgrundsatz
2

i.V.m
.Planungsgrundsatz

3
besagt,dass

zunächstvorhandene
Gebiete

und Reserven
ausgeschöpftw

erden
sollen

und die
Erw

eiterung
bestehender

Bürgerm
eisteram

t
Hohenfels

78355 Hohenfels

59

Standort:

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Abbaugebiete

in  der Fläche
und

derTiefe
angestrebtw

erden
sollen.Die

Flächen
aufder

Gem
arkung

Hohenfels
w

ären allesam
tein

kleinteiligerund
ressourcenschw

acher
Neuaufschluss.Diese w

ären
beim

„Vogelsang" m
iteinem

 starken Ökosystem
und

beider
„Heide"

m
it einersehrleistungsfähigen landw

irtschaftlichen
Fläche

verbunden
und

w
ürden

daherm
iterheblichen

negativen
Um

w
eltausw

irkungen
einhergehen.

Darüberhinaus
verfügt nichtnurdie

Region
Hochrhein--Bodensee

überbestehende
große

Abbaugebiete,die
in

derFläche
und

derTiefe
erw

eitertw
erden können,sondern

auch
die

Nachbarschaft,die
insbesondere

fürdie
Gem

einde
Hohenfels

als Grenzgebiet
von

Bedeutung
ist.In

den
Gem

einden
Ottersw

ang
und Göggingen,die

nicht zur
Gebietskulisse

des
Regionalverband

Hochrhein-Bodensee
zählen,w

urden
bereits

w
ieder

m
assive Genehm

igungen
ausgesprochen.Diese

bestehenden
Gebiete

und
Genehm

igungen
bieten

den Firm
en,w

ie
z.B.derValet&

OttGm
bH

und
Co.KG,die

Garantie
den

Betrieb
aufJahrzehnte fortzuführen.

KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

der zu sichernden Flächen über die Region erfolgen. Hierdurch w
erden Transportw

ege
m

inim
iert und Em

issionen durch den Verkehr verm
ieden

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Die hier genannten Planungsgrundsätze 2 und 3 des Plansatzes 1 (Erw
eiterung vor

Neuaufschluss) beziehen sich prim
är auf bereits genehm

igte Flächen und auf die
Vorranggebiete (Abbau).

Das Vorranggebiet KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide), das bereits im
Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) als Vorranggebiet (Sicherungsgebiet
Nr. 11) festgelegt ist, ist hingegen  ein Sicherungsgebiet und dient dam

it der
langfristigen Sicherung des vorhandenen Rohstoffes.

Gem
äß dem

 Landesam
t für Geologie Rohstoffe und Bergbau (Fachgutachten vom

20.7.2018) kann das ca. 13 ha große Sicherungsgebiet in Liggersdorf einen Beitrag zur
w

eiteren Rohstoffversorgung der Region leisten. Eine Nichtfestlegung als
Sicherungsgebiet im

 Teilregionalplan hätte zur Folge, dass Flächen unter denen
abbauw

ürdige Rohstoffvorkom
m

en bestehen, ggf. einer anderw
eitigen Nutzung

zugeführt w
erden, die einen späteren Rohstoffabbau nicht m

ehr m
öglich m

acht.

Gem
äß Begründung zum

 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m
ittel- bis langfristigen

Sicherung der Rohstoffvorkom
m

en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im

 Rahm
en

einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar. Es

existiert also kein "Entw
icklungsgebot", in dem

 Sinne, dass im
 Zuge einer

Regionalplanfortschreibung aus einem
 festgelegten Sicherungsgebiet autom

atisch ein
Abbaugebiet w

ird.

Ähnlich w
ie im

 Bereich der kom
m

unalen Flächennutzungsplanung bedeutet die
Aufstellung eines auf einen fest definierten Planungszeitraum

 ausgerichteten (Teil-)
Regionalplanes (früher 2x15 Jahre heute 2x 20 Jahre) keinen Abschluss. Regionalplanung
ist eine Daueraufgabe, die sich nicht in der einm

aligen Aufstellung eines Plans und eines
form

alen Beteiligungsverfahrens erschöpft, sondern einen andauernden Planungsprozess
darstellt. Insofern w

ird ein (Teil-)Regionalplan im
m

er w
ieder der sich w

andelnden
W

irklichkeit in der Region gegenübergestellt w
erden m

üssen. Die Regionalplanung m
uss

insofern eine gew
isse Flexibilität aufw

eisen, um
 den tatsächlichen Gegebenheiten im

m
er

w
ieder entsprechen zu können.Als Beispiel seien geänderte Rahm

enbedingungen und
Anforderung  im

 Natur- oder Artenschutz genannt (Gesetzgebung) oder w
eitere/neuere

rohstoffgeologischer Erkenntnisse. So können sich -w
ie im

 konkreten Fall Vogelsang
geschehen -  aufgrund aktueller Untersuchungen neue Erkenntnisse hinsichtlich der
Abbauw

ürdigkeit ergeben, die eine Veränderung der bisher gesicherten Bereiche
erfordern. Als w

eiteres Beispiel sei an dieser Stelle die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP)
zur Regionalplanfortschreibung genannt: Bestandteil der SUP ist u.a. auch eine
Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit der Vorranggebiete für den Rohstoffabbau.
Hier w

erden die Sicherungsgebiete - im
 Gegensatz zu den Abbaugebieten -  nur im

Einzelfall im
 räum

lichen Verbund m
it potenziellen Abbaugebieten der vertieften Prüfung

unterzogen, um
 durch ein entsprechendes Flächenlayout erkennbare Konflikte zu

verm
eiden bzw

. zu m
inim

ieren. Ansonsten w
urde für die Sicherungsgebiete aufgrund des

längeren Planungszeitraum
s, w

ährend dem
 sich Lebensraum

bedingungen stark
verändern können, nur eine vereinfachte Vorprüfung durchgeführt, um

 zum
 Zeitpunkt

der Planaufstellung bekannte m
ögliche erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu

können.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Nach § 11 Abs. 3

Landesplanungsgesetz erfolgen Festlegungen im
 Regionalplan u.a. nur, sow

eit es für die
Entw

icklung und Ordnung der räum
lichen Struktur der Region (Regionalbedeutsam

keit)
erforderlich ist. Die Erforderlichkeit von Vorranggebieten für Rohstoffabbau und -
sicherung w

ird m
it Hilfe einer Bedarfsprognose für am

 M
arkt absetzbaren Rohstoff der

jew
eiligen Art erm

ittelt. Die regionalplanerische Festlegung stellt die prognostizierte
Bedarfsdeckung planerisch sicher. Die festgelegten Gebiete sollen die am

 M
arkt benötigte

Bedarfsdeckungsm
enge im

 Planungszeitraum
 repräsentieren.

045/06
Planungsgrundsatz

4
verw

eistdarauf,dass
die

Belange
des

Grundw
asserschutzes

berücksichtigt w
erden m

üssen.Aufgrund
des

bereits
vorliegenden

Gutachtens
isthier

äußerste
Vorsicht geboten.

Bürgerm
eisteram

t
Hohenfels

78355 Hohenfels

60
Das vorliegende Gutachten sow

ie die Stellungnahm
en der Unteren und der Oberen

W
asserbehörde im

 Zuge des 1. Anhörungsverfahrens w
urden bei der Erarbeitung des 2.

Anhörungsentw
urfes berücksichtigt. Diese stehen einer Verfolgung als Sicherungsgebiet

nicht entgegen. Die Untere und die Höhere W
asserbehörde führen jedoch aus, dass von

einem
 Nassabbau Abstand genom

m
en w

erden sollte. Entsprechend w
ird in den
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Hinw
eisen zur späteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung ausgeführt:

M
ögliche Ausw

irkungen auf Grund- und Oberflächenw
asser sind im

 späteren
Genehm

igungsverfahren
tiefergehend zu betrachten.

Der Standort befindet sich außerhalb eines W
asserschutzgebietes (W

SG), liegt jedoch für
einen
Nassabbau sehr ungünstig innerhalb einer schm

alen W
asserrinne, aus der der

Tiefbrunnen Brühl in
Liggersdorf sein Grund- bzw

. Trinkw
asser erhält. Im

 Sinne eines vorbeugenden Grund-
und
Trinkw

asserschutzes sollte von einem
 Nassabbau Abstand genom

m
en w

erden (Hinw
eis

LRA Konstanz).

045/07
Planungsgrundsatz

9
nim

m
tBezug

aufdie
Verkehrssituation. Derdirekte

Anschluss
an

das übergeordnete
Straßennetz

sollm
öglichstsichergestelltw

erden, um
die

Belastung
der Ortsdurchfahrten

sow
eitw

ie
m

öglich
zu

verm
eiden.Dies

decktsich
m

itden
Bedenken

derörtlichen
Bevölkerung,denn

die
Transportw

ege
treffen

in jedem
Falldie

Ortsteile
derGem

einde
Hohenfels und

verursachen
Lärm

,Erschütterungen
und

ein
erhöhtes

Gefahrenpotential, insbesondere auch im
Grundschul-und

KindergartenstandortLiggersdorf. Die
Situation

des
angrenzenden Friedhofs und

den
Rad-und

Erholungsw
egen

kann
nichtunbeachtetbleiben.

Bürgerm
eisteram

t
Hohenfels

78355 Hohenfels

61

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Der Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt und
abschließend bew

ertet w
erden. Sinnvoll ist dies erst im

 Rahm
en der nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren. Die zuständige Behörde des Landratsam

tes hat in seiner
Stellungnahm

e zum
 1. Anhörungsentw

urf bereits darauf hingew
iesen, dass eine

detaillierte Betrachtung im
 Rahm

en eines Genehm
igungsverfahrens erfolgen m

üßte. In
einem

 allfälligen Genehm
igungsverfahren w

ürden dann auch Untersuchungen zu Schall-
und Staubim

m
issionen durchgeführt und bew

ertet.
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Die Verkehrssicherheit auf Landes- und Kreisstraßen w
ird regelm

äßig auf sogenannten
"Verkehrsschauen" optim

iert. Bei diesem
 verw

altungsbehördlichen Vorgang w
ird vor

allem
 geprüft, ob die Straßenausstattung der Straße dem

 aktuellen Verkehrsaufkom
m

en
entspricht. Sollten sich besondere Verkehrssituationen ergeben, w

erden das Landratsam
t

und die Polizei m
it geeigneten M

aßnahm
en reagieren.

Die Aufstel-lung von Lärm
aktionsplänen, die nach Blm

SchG  im
 Zuständigkeitsbereich der

Gem
einden liegt, bietet die M

öglichkeit zusätzliche Strategien und M
aßnahm

en zur
Lärm

m
in-de-rung und -verm

eidung hoch-   be-las-te-ter Bereiche zu entw
ickeln sow

ie
bisher ruhige Gebiete vor Lärm

zu-nah-m
en zu schützen.

Ausgleichsm
aßnahm

en sind im
 Genehm

igungsverfahren festzulegen, ebenso w
ie

M
inim

ierungsm
aßnahm

en bezüglich Rad- und W
anderw

egen (z.B. Verlegung),
tiefergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issions- und zum
 "Unfallschutz" sow

ie die
Kontrollen obliegen dem

 Landratsam
t als Aufsichts- und Genehm

igungsbehörde.

045/08
I. Ergebnis

Das Sicherungsgebiet „Heide", Gem
arkung Liggersdorf, verfügt bereits heute über ein

w
achsendes Konfliktpotential im

 Bereich der kom
m

unalen Entw
icklung. Zudem

 besteht
ein erhebliches Risiko im

 Schutzgut W
asser. Die Zeitspanne bis  zur Um

setzung der
Änderung von einem

 Sicherungsgebiet zum
 Abbaugebiet verschärft die einzelnen

Konflikte und dadurch steigt die Zahl der notw
endigen intensiven Prüfungen und

Gutachten z. B. in den Bereichen Bevölkerung, Lärm
, Verkehr, Artenschutz und

Grundw
asser durchgeführt w

erden, w
obei diese Aufzählung nicht abschließend ist. Es

gibt auf jeden Fall konfliktärm
ere und w

irtschaftlich sinnvollere Gebiete im
 Regionalplan

und daher kom
m

t der Gem
einderat zu folgendem

 Fazit:

Eine kom
plette Herausnahm

e  des  Sicherungsgebiets  „Heide", Gem
arkung Liggersdorf

w
ird befürw

ortet und allerspätestens im
 nächsten Fortschreibungsverfahren als

unerlässlich erachtet und in dieser Form
 auch zw

ingend gefordert .

Bürgerm
eisteram

t
Hohenfels

78355 Hohenfels

62

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Die Rohstoffsicherung als  Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Herausforderung ist die schw

indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew
innung von

Rohstoffen.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Das Vorranggebiet KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide), das bereits im
Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) als Vorranggebiet (Sicherungsgebiet
Nr. 11)  festgelegt ist,  ist ein Sicherungsgebiet und dient dam

it der langfristigen
Sicherung des vorhandenen Rohstoffes.

Eine Nichtfestlegung als Sicherungsgebiet  im
 Teilregionalplan hätte zur Folge, dass

Flächen unter denen abbauw
ürdige Rohstoffvorkom

m
en bestehen, ggf. einer

anderw
eitigen Nutzung zugeführt w

erden, die einen späteren Rohstoffabbau nicht m
ehr

m
öglich m

acht.

Gem
äß Begründung zum

 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m
ittel- bis langfristigen

Sicherung der Rohstoffvorkom
m

en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des
Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im

 Rahm
en

einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar. Es

existiert also kein "Entw
icklungsgebot", in dem

 Sinne, dass im
 Zuge einer

Regionalplanfortschreibung aus einem
 festgelegten Sicherungsgebiet autom

atisch ein
Abbaugebiet w

ird.

Ähnlich w
ie im

 Bereich der kom
m

unalen Flächennutzungsplanung bedeutet die
Aufstellung eines auf einen fest definierten Planungszeitraum

 ausgerichteten (Teil-)
Regionalplanes (früher 2x15 Jahre heute 2x 20 Jahre) keinen Abschluss. Regionalplanung
ist eine Daueraufgabe, die sich nicht in der einm

aligen Aufstellung eines Plans und eines
form

alen Beteiligungsverfahrens erschöpft, sondern einen andauernden Planungsprozess
darstellt. Insofern w

ird ein (Teil-)Regionalplan im
m

er w
ieder der sich w

andelnden
W

irklichkeit in der Region gegenübergestellt w
erden m

üssen. Die Regionalplanung m
uss

insofern eine gew
isse Flexibilität aufw

eisen, um
 den tatsächlichen Gegebenheiten im

m
er

w
ieder entsprechen zu können.Als Beispiel seien geänderte Rahm

enbedingungen und
Anforderung  im

 Natur- oder Artenschutz genannt (Gesetzgebung) oder w
eitere/neuere

rohstoffgeologischer Erkenntnisse. So können sich -w
ie im

 konkreten Fall Vogelsang
geschehen -  aufgrund aktueller Untersuchungen neue Erkenntnisse hinsichtlich der
Abbauw

ürdigkeit ergeben, die eine Veränderung der bisher gesicherten Bereiche
erfordern. Als w

eiteres Beispiel sei an dieser Stelle die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP)
zur Regionalplanfortschreibung genannt: Bestandteil der SUP ist u.a. auch eine
Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit der Vorranggebiete für den Rohstoffabbau.
Hier w

erden die Sicherungsgebiete - im
 Gegensatz zu den Abbaugebieten -  nur im

Einzelfall im
 räum

lichen Verbund m
it potenziellen Abbaugebieten der vertieften Prüfung

unterzogen, um
 durch ein entsprechendes Flächenlayout erkennbare Konflikte zu

verm
eiden bzw

. zu m
inim

ieren. Ansonsten w
urde für die Sicherungsgebiete aufgrund des
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
längeren Planungszeitraum

s, w
ährend dem

 sich Lebensraum
bedingungen stark

verändern können, nur eine vereinfachte Vorprüfung durchgeführt, um
 zum

 Zeitpunkt
der Planaufstellung bekannte m

ögliche erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu
können.

Die Fläche KN-05 SG w
ird w

eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um
 den künftigen

m
öglichen Rohstoffbedarf (Zeitraum

 >
 20 Jahre) zu sichern (regionaler Gesam

tbedarf für
den Planungszeitraum

 >
20 bis 40 Jahre). M

it der Ausw
eisung von Sicherungsgebieten

w
erden Flächen im

 Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen freigehalten w
erden

sollen, die einem
 m

öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige Generationen)
entgegenstehen.

045/09
II. Herausnahm

e des Abbaugebiets „Vogelsang", Gem
arkung Kalkofen

Das Abbaugebiet „Vogelsang", Gem
arkung Kalkofen, ist im

 2. Anhörungsentw
urf nicht

m
ehr enthalten und der Gem

einderat begrüßt diese Entscheidung des
Verbandsversam

m
lung ausdrücklich. Nicht nur, dass die unter 1. genannten

Planungsgrundsätze gleicherm
aßen verletzt w

aren, sondern auch die lediglich
hauchdünne Überschreitung der M

indestm
ächtigkeit w

urde m
it dieser Entscheidung

berücksichtigt.

II. Ergebnis

Die kom
plette Herausnahm

e des Abbaugebiets „Vogelsang", Gem
arkung Kalkofen w

ird
als absolut richtig und alternativlos befürw

ortet.

Bürgerm
eisteram

t
Hohenfels

78355 Hohenfels

63

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Kenntnisnahm
e

045/10
W

irbitten um
eine

w
eitere

Beteiligung zurFortschreibung des Teilregionalplans
Oberflächennahe Rohstoffe

und
an

gegebenenfalls
nachgeordneten

Verfahren.
Bürgerm

eisteram
t

Hohenfels

78355 Hohenfels

64

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Kenntnisnahm
e

Nach Prüfung und Einarbeitung der Ergebnisse der 2. Anhörung erfolgt die Abw
ägung

durch die Verbandsversam
m

lung des Regionalverbands. Die jew
eilige Tagesordnung

sow
ie die Sitzungsunterlagen w

erden ca. eine W
oche vor dem

 Sitzungsterm
in auf der

Hom
epage www.hochrhein-bodensee.de unter der Rubrik "Sitzungen" online eingestellt.

Gem
äß Kap. 5.6, Satz 3  der Verw

altungsvorschrift des W
irtschaftsm

inisterium
s über die

Aufstellung von Regionalplänen und die Verw
endung von Planzeichen (Vw

V
Regionalpläne) vom

 1. Juni 2017 erfolgt die offizielle M
itteilung des Ergebnisses der

Prüfung (Abw
ägung) zw

eckm
äßigerw

eise nach dem
 Satzungsbeschluss.

Die abschließende Verbindlichkeit erhält der Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe
(Fortschreibung) als Satzung durch die Genehm

igung des W
irtschaftsm

inisterium
s Baden-

W
ürttem

berg.

Bei etw
aigen nachgeordneten Genehm

igungsverfahren, die auf Ebene der Landkreise
erfolgen, w

erden die betroffenen Standortgem
einden vom

 Landratsam
t beteiligt.

013/01
die

Gem
einde

Klettgau verw
eistaufdie

m
itDatum

vom
12.02.2019

zum
 1.

Bürgerm
eisteram

t
65

Kenntnisnahm
e
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Anhörungsentw

urffürdie
Fortschreibung

des
Teilregionalplans Oberflächennahe

Rohstoffe
abgegebene

Stellungnahm
e,w

elche
im

 Hinblick
auf das

AbbaugebietW
T-06

AG
neu,Klettgau

(Geißlingen)
fürdie Fläche

südlich
des

Gem
eindefeldw

egs
Flst.Nr.

222/2
und das

SicherungsgebietW
T-06

SG,Klettgau
(Erzingen) w

eiterhin Bestand haben
soll.

Klettgau

79771 Klettgau
Standort:
W

T-06 AG Klettgau
(Geißlingen), W

T-06 SG
Klettgau (Erzingen)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 013 /02 - 08 (lfd. Nr. 66 ff)

013/02
Die Gem

einde Klettgau gibt zum
 Planentw

urf für die Fortschreibung des Teilregionalplans
Oberflächennahe Rohstoffe folgende Stellungnahm

e ab:

Die Ausw
eisung des Abbaugebiets W

T-07 AG Klettgau (Geißlingen, Trudäcker) und des
Sicherungsgebiets W

T-09 SG, Klettgau (Geißlingen, Trudäcker) w
ird aus folgenden

Gründen abgelehnt:

Ein Kiesabbau südlich des Gem
eindefeldw

egs Flst. Nr. 222/2 w
ird von der Gem

einde
abgelehnt. Dieser Bereich soll u.a. zur Erhaltung der Freizeit- und Erholungsfunktion
unbeeinträchtigt bleiben. Trotz der Vorbelastung durch die vorhandene Kiesgrube w

ürde
eine Ausdehnung des Kiesabbaus über den Gem

eindefeldw
eg hinw

eg die Freizeit- und
Erholungsfunktion des Gebiets erheblich beeinträchtigen. Das Abbaugebiet grenzt direkt
an einen Fernrad/W

anderw
eg an. Das Landschaftsschutzgebiet „Hochrhein-Klettgau"

beginnt ca. 50 m
 südlich.

Bürgerm
eisteram

t
Klettgau

79771 Klettgau

66

Standort:
W

T-06 AG Klettgau
(Geißlingen)

Die im
 1. Anhörungsentw

urf enthaltenen potenziellen Abbaugebiete W
T-06 AG

(Geißlingen), W
T-07 AG (Geißlingen, Trudäcker), die potenziellen Sicherungsgebiete W

T
-08 SG (Geißlingen, Süd), W

T-09 SG (Geißlingen, Trudäcker) sow
ie W

T-06 SG (Klettgau,
Erzingen) w

urden einer ebenenspezifischen Prüfung von Natura 2000 und des
besonderen Artenschutzes unterzogen um

 Alternativen bzw
. M

öglichkeiten der
Verm

eidung und M
inim

ierung m
öglicher Konflikte durch einen geänderten

Gebietszuschnitt auszuloten.

Im
 Zuge dessen w

urde vor dem
 Hintergrund der Bew

ältigung gebiets- und
artenschutzrechtlicher Konflikte die Notw

endigkeit festgestellt, den Abbauschw
erpunkt

Geißlingen als ein "gesam
thaftes" Abbaugebiet (W

T-06 AG Klettgau (Geißlingen)) zu
behandeln. Ziel ist die w

eitere Entw
icklung des Abbauschw

erpunktes Geißlingen und der
erforderlichen Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, CEF- und Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en
in einem

 übergreifenden räum
lich-funktionalen Gesam

tkonzept. Zur M
inim

ierung
m

öglicher Um
w

eltw
irkungen auf den Schw

arzbach w
urde das Abbaugebiet in diesem

Bereich gegenüber dem
 1. Anhörungsentw

urf  ca. 50 m
 zurückgenom

m
en. Das

Sicherungsgebiet W
T-07 SG w

urde u.a. aufgrund der Konflikte m
it dem

Grundw
asserschutz nicht w

eiterverfolgt.

In Bezug auf die Erm
ittlung und Bew

ertung der Um
w

eltausw
irkungen auf das Schutzgut

"Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen" und das Schutzgut "Landschaft"  ergab die

Um
w

eltprüfung, dass die Planung aus regionaler Sicht voraussichtlich zu keinen
erheblichen Um

w
eltausw

irkungen führt (siehe Um
w

eltbericht).

Rad- und W
anderw

egen sind für die Qualität von Freiräum
en w

ichtige Elem
ente und

Infrastrukturen. Ihre W
egeführung kann jedoch im

 Zusam
m

enhang m
it zerschneidenden

Nutzungen w
ie dem

 Rohstoffabbau i.d.R. m
odifiziert w

erden. In der w
eiteren Vorhabens-

und Genehm
igungsplanung sind in das übergreifende gesam

träum
lich-funktionale

Konzept auch Aspekte des siedlungsnahen W
ohnum

feldes (Kurz- und
Feierabenderholung)  sow

ie die Ausgestaltung des W
ander- und Radw

egenetzes
aufzugreifen. Die Hinw

eise zur w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung w
erden

entsprechend ergänzt. In der gesam
träum

lichen Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- und Sicherungsgebiete gehen

Landschaftsschutzgebiete dann in die Bew
ertung ein, w

enn eine unm
ittelbare

Betroffenheit durch Flächenninanspruchnahm
e im

 LSG gegeben ist. M
it dem

 Abrücken
vom

 Schw
arzbach w

ird auch der Abstand zum
 Landschaftsschutzgebiet vergrößert.

Das Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet) W
T-06 AG

Klettgau (Geißlingen) könnte einen w
ichtigen Beitrag zur w

eiteren Rohstoffversorgung
der Region leisten. Bei Nichtdurchführung der Planung w

ürde die Fläche verm
utlich

w
eiterhin landw

irtschaftlich genutzt w
erden. Zudem

 w
ürde ohne die Fortschreibung des
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Teilregionalplans, und die dam

it verbundene koordinierte Planung von Abbauvorhaben,
die Flächeninanspruchnahm

e zur Rohstoffgew
innung voraussichtlich stärker steigen. Die

fehlende regionale Steuerung w
ürde zu einer stärkeren Streuung der Abbaugebiete

führen und es käm
e zur Genehm

igung von Abbauvorhaben m
it Ausw

irkungen auf die
Um

w
elt, die durch die Überprüfung der Um

w
eltverträglichkeit im

 Rahm
en der

Strategischen Um
w

eltprüfung nicht zur Verfügung gestellt w
erden.

An der regionalplanerischen Festlegung des Vorranggebietes für den Abbau
oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet) W

T-06 AG Klettgau (Geißlingen) w
ird

w
eiterhin festgehalten.

013/03
Der Transport m

üsste über bestehenden Radw
eg/ Landw

irtschaftsw
eg direkt durch den

Ortskern von Geißlingen erfolgen, w
as zu einer erheblichen Beeinträchtigung der

W
ohnqualität in Geißlingen führen w

ürde.

Bürgerm
eisteram

t
Klettgau

79771 Klettgau

67

Standort:
W

T-06 AG Klettgau
(Geißlingen)

Der Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt, den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden  Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

Der Ausbau von Zuw
egungen w

ird regelm
äßig bei Neuaufschlüssen erforderlich, schon

um
 vorm

alige Feldw
ege auf die hohen Belastungen durch schw

ere Lastkraftw
agen

vorzubereiten. Eine flurstückscharfe Abgrenzung der Abbauflächen inklusive Fragen der
Erschließung bleibt dem

 nachfolgenden Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

In der w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung sollten in das übergreifende
gesam

träum
lich-funktionale Konzept auch Aspekte des siedlungsnahen W

ohnum
feldes

(Kurz- und Feierabenderholung)  aufgegriffen w
erden.

An der regionalplanerischen Festlegung des Vorranggebietes für den Abbau
oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet) W

T-06 AG Klettgau (Geißlingen) w
ird

festgehalten.

013/04
Die Planung führt zu erheblichen negativen Ausw

irkungen für das Schutzgut Pflanzen,
Tiere und biologische Vielfalt. Der Schw

arzbach m
it m

ehreren Artnachw
eisen der Kleinen

Flussm
uschel (hohe Em

pfindlichkeit gegenüber Stoffeinträgen) verläuft rund 60 m
entfernt; erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Stoffeinträge, w

elche
den Lebensraum

 der Kleinen Flussm
uschel schädigen, können nicht ausgeschlossen

w
erden. Das Um

feld des benachbarten Schw
arzbachs bildet m

it seinen hochw
üchsigen,

bachbegleitenden Strukturen ein potenzielles Jagdgebiet für das Große M
ausohr

(Lebensstätte rund 250m
 südlich) sow

ie für die M
opsflederm

aus (Lebensstätte rund
250m

 südlich). Nachw
eise von Am

phibien im
 1-km

-Um
feld (Bergm

olch; Grasfrosch;
Gelbbauchunke; Kam

m
m

olch; Laubfrosch, Springfrosch, Teichfrosch; Teichm
olch) liegen

vor und m
üssen überprüft w

erden.

Bürgerm
eisteram

t
Klettgau

79771 Klettgau

68

Standort:
W

T-06 AG Klettgau
(Geißlingen)

Zur M
inim

ierung nicht auszuschließender Beeinträchtigungen w
urde der Abstand des

Abbaugebietes zum
 Schw

arzbach gegenüber dem
 1. Anhörungsentw

urf um
 ca. 60 m

erhöht.

Das Gebiet w
urde einer vertiefenden ebenenspezifischen Prüfung der Natura2000-

Verträglichkeit sow
ie des besonderen und des strengen Artenschutzes unterzogen (siehe

Steckbrief im
 Um

w
eltbericht). Die Ergebnisse/Em

pfehlungen des Um
w

eltberichts flossen
w

iederum
 in die regionalplanerische Gesam

tabw
ägung ein.

Nach derzeitigem
 Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass erhebliche

Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele des
Natura2000-Gebiets durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en auf ein unerhebliches M

aß reduziert w
erden können.

Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender Planungs- und
Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die Erhaltungs- und
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Entw

icklungsziele m
aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-Gebietskulisse

nachzuw
eisen.

Aufgrund der bestehenden Datenlage w
ird davon ausgegangen, dass eine m

ögliche
Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim

m
ungen der §§ 44 ff. BNatSchG durch

entsprechende Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und CEF-M

aßnahm
en verm

ieden w
erden

kann. In der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung sind Untersuchungen
hinsichtlich einer m

öglichen Betroffenheit artenschutz-rechtlicher Bestim
m

ungen der §§
44 ff. BNatSchG und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, vorgezogener
Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) durchzuführen.

Als Ergebnis der intensiven Besprechungen m
it der Unteren und der Höheren

Naturschutzbehörde sind für den Bereich eine Natura2000-Verträglichkeitsprüfung sow
ie

eine  artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen und ein übergreifendes,
gesam

träum
lich-funktionales Gesam

tkonzept erforderlich. Dieses Konzept ist frühzeitig
und in enger Abstim

m
ung m

it der Höheren und der Unteren Naturschutzbehörde  zu
erstellen um

 die W
irksam

keit erforderlicher Ausgleichs- und CEF-M
aßnahm

en zum
Eingriffszeitpunkt sicherzustellen.

Die Prüfung der Natura2000-Verträglichkeit sow
ie die artenschutzrechtliche Prüfung sind

im
 Hinblick auf ein übergreifendes, gesam

träum
lich-funktionales Gesam

tkonzept
frühzeitig und in enger Abstim

m
ung m

it der Höheren Naturschutzbehörde durchzuführen
um

 die W
irksam

keit erforderlicher Ausgleichs- und Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en zum
Eingriffszeitpunkt sicherzustellen.
Die artenschutzrechtliche Prüfung ist im

 Hinblick auf ein übergreifendes, gesam
träum

lich-
funktionales Gesam

tkonzept frühzeitig und in enger Abstim
m

ung m
it der Höheren

Naturschutzbehörde durchzuführen um
 die W

irksam
keit erforderlicher Ausgleichs- und

CEF-M
aßnahm

en zum
 Eingriffszeitpunkt sicherzustellen.

An der regionalplanerischen Festlegung des Vorranggebietes für den Abbau
oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet) W

T-06 AG Klettgau (Geißlingen) w
ird

festgehalten.

013/05
- Verlust von Ackerland, landw

irtschaftliche Vorrangflur Stufe I; Das Schutzgut Boden
w

urde bei dem
 geplanten Abbaugebiet W

T-07 AG und bei dem
 Sicherungsgebiet W

T-09
SG nur m

it m
ittlerem

 W
ert berücksichtigt. Bei allen übrigen Abbau- und

Sicherungsgebieten in Klettgau ist der Boden m
it hoher Bew

ertung in die
Gesam

tbew
ertung eingegangen. In den „Schutzgutbezogenen Übersichtskarten" sind die

Böden von W
T-07 AG und W

T-09 SG nicht als hochw
ertig dargestellt. Das w

ird
bezw

eifelt, da die Böden in der Um
gebung alle hochw

ertig sind. M
öglicherw

eise liegt hier
ein Fehler in der Bodenbew

ertung vor. Das m
uss überprüft w

erden.

Bürgerm
eisteram

t
Klettgau

79771 Klettgau

69

Standort:
W

T-06 AG Klettgau
(Geißlingen)

Bew
ertungsgrundlage des Schutzgutes Boden ist die Bodenkarte BK 50 in Kom

bination
m

it der Digitalen Bodenschätzung und die darin getroffene Bew
ertung der

Gesam
tfunktion sow

ie der Einzelfunktionen Sonderstandort für die natürliche Vegetation
bzw

. natürliche Bodenfruchtbarkeit. In der Bodenkarte sind die Böden im
 Bereich des

vorgesehenen Abbaugebietes in der Gesam
tbew

ertung m
axim

al hoch bew
ertet und

entsprechend in der Schutzgutbezogenen Übersichtskarte dargestellt.

Auf die Lage in der Vorrangflur Stufe 1 w
ird explizit hingew

iesen.

013/06
- Beeinträchtigung der sehr hohen Bedeutung der Bodenfunktion als Ausgleichsm

edium
im

 W
asserkreislauf, Lage der Gebiete im

  Bereich des Grundw
asservorkom

m
ens

Klettgaurinne und im
 W

asserschutzgebiet.

Bürgerm
eisteram

t
Klettgau

79771 Klettgau

70

Standort:
W

T-06 AG Klettgau
(Geißlingen)

Die sehr hohe Bedeutung des Bereiches als Ausgleichskörper im
 W

asserkreislauf ist im
Zusam

m
enhang m

it einem
 Abbau von Kiesen und Sanden von untergeordneter

Bedeutung da keine Versiegelung m
it entsprechender Erhöhung des

Oberflächenw
asserabflusses erfolgt. Auf die Notw

endigkeit des Schutzes des
Grundw

assers, insbesondere auch aufgrund der Lage im
 W

asserschutzgebiet Zone
III/IIIA w

ird explizit hingew
iesen und in die Schutzgutbew

ertung einbezogen.

Der Schutz des Grundw
assers ist obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
entsprechend den rechtlichen Bestim

m
ungen von den Genehm

igungsbehörden
abgearbeitet. In den Genehm

igungs-entscheidungen über Nass-/Trockenabbau w
erden

der ordnungsgem
äße Abbau und die Rekultivierung geregelt.

Aufgrund der Lage im
 W

asserschutzgebiet W
SG W

asserschutzgebiet TB Gehrgass, TB
Fröschlachen, TB Schw

arzbach, Zone III und IIIA sollten auf der w
eiteren Vorhabens-

/Genehm
igungsebene hydrogeologische Untersuchungen durchgeführt w

erden, um
quantitative sow

ie qualitative Beeinträchtigungen auszuschließen bzw
. erforderliche

Schutzm
aßnahm

en aufzuzeigen. Darüber hinaus sind in das übergreifende
gesam

träum
lich-funktionale Konzept auch Aspekte des Grundw

asserschutzes
aufzugreifen.

013/07
Kum

ulative W
irkungen auf das Schutzgut Pflanzen,Tiere, biol. Vielfalt und auf die

Erholungslandschaft (Radw
egeverbindung!) sind bei einem

 zeitlich aufeinander folgenden
Abbau der versch. Abbau- und Sicherungsgebiete im

 Anschluss an die heutige Kiesgrube
auf jeden Fall zu erw

arten. Es bliebe nur noch ein schm
aler Streifen unveränderter

offener Landschaft zw
ischen W

ald im
 Süden und dem

 Abbaugebiet im
 Endzustand übrig.

Unter Berücksichtigung aller Beeinträchtigungen ist die Einschätzung, dass nur „geringe
Um

w
eltausw

irkungen" zu erw
arten sind, nicht nachvollziehbar. Dieser Einschätzung w

ird
ausdrücklich w

idersprochen.

Bürgerm
eisteram

t
Klettgau

79771 Klettgau

71

Standort:
W

T-06 AG Klettgau
(Geißlingen)

Im
 Um

w
eltbericht w

erden für das angesprochene Schutzgut Pflanzen, Tiere und
biologische Vielfalt - entsprechend der einheitlich für die gesam

te Region
anzuw

endenden Bew
ertungskriterien (Tab. 14/15)  - erhebliche negative, für das

Schutzgut Landschaft - entsprechend der einheitlich für die gesam
te Region

anzuw
endenden Bew

ertungskriterien (Tab. 22/23) keine erheblichen
U

m
w

eltausw
irkungen angenom

m
en. In der Gesam

tbew
ertung ist das Abbaugebiet

W
T-06 AG- entsprechend der einheitlich für die gesam

te Region anzuw
endenden

Gesam
teinschätzung (Tab. 26)  aus regionaler Sicht m

it voraussichtlich m
ittleren

U
m

w
eltausw

irkungen verbunden.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung  handelt es sich um

 keine Einzelprüfung eines Abbauvorhabens
sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen Um

w
eltw

irkungen potenzieller Abbau-
bzw

. Sicherungsgebiete der gesam
ten Region Hochrhein-Bodensee anhand eines für die

gesam
te Region einheitlich angew

endeten Kriterienkataloges für die einzelnen
Schutzgüter (siehe Um

w
eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer

Gesam
tbew

ertung (siehe Um
w

eltbericht Tabelle 26).

Nicht zuletzt die kum
ulativen W

irkungen sind ausschlaggebend für die nachfolgend
ausgeführte Anforderung in den Hinw

eisen zur späteren Vorhabens- und
Genehm

igungsplanung:
"Entw

icklung eines vorlaufenden, übergreifenden und gesam
träum

lich-
funktionalen G

esam
tkonzepts für den Abbauschw

erpunkt Geißlingen zur
M

inim
ierung, Verm

eidung sow
ie zur W

irksam
keit erforderlicher CEF-M

aßnahm
en und

Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en zum
 Eingriffszeitpunkt einschließlich

Erfolgskontrollen der um
gesetzten M

aßnahm
en in Abstim

m
ung m

it der Höheren und
der Unteren Naturschutzbehörde. Darüber hinaus sind in das übergreifende
gesam

träum
lich-funktionale Konzept auch Aspekte des siedlungsnahen W

ohnum
feldes

(Kurz- und Feierabenderholung), des Rade- und W
anderw

egenetzes sow
ie des

Grundw
asserschutzes aufzugreifen."

Es ist Aufgabe der w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung durch entsprechende
Vorgaben der Abbaufelder, des Erschließungsregim

es und Vorgaben für Folgenutzungen
die Zerschneidung der Landschaft und negative Um

w
eltw

irkungen zu m
indern bzw

.
langfristig w

ieder herzustellen.

013/08
Die Ausw

eisung des Sicherungsgebiets, W
T-06 SG, Klettgau (Erzingen) w

ird  aus
folgenden Gründen abgelehnt

Bürgerm
eisteram

t
Klettgau

72
Das Vorranggebiet W

T-06 SG das bereits im
 Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

(2005) als Vorranggebiet (Sicherungsgebiet Nr. 21) festgelegt ist, ist ein
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

- Angesichts der bereits vorhandenen prekären Verkehrssituation  und der zu
erw

artenden w
eiteren Zunahm

e des Straßenverkehrs w
ird m

ittel- bis langfristig der Bau
einer Ortsum

fahrung für die Bundesstraße  34 erforderlich w
erden. Dies w

ird auch zur
Schaffung w

eiterer baulicher Entw
icklungsm

öglichkeiten für den Ortsteil Erzingen
unum

gänglich sein. Das geplante Sicherungsgebiet w
ürde die M

öglichkeiten für eine
Ortsum

fahrung zu stark einschränken.

79771 Klettgau
Standort:
W

T-06 SG Klettgau
(Erzingen)

Sicherungsgebiet und dient dam
it der langfristigen Sicherung des vorhandenen

Rohstoffes.

Gem
äß dem

 Landesam
t für Geologie Rohstoffe und Bergbau (Fachgutachten vom

20.7.2018) kann das ca. 21 ha große Sicherungsgebiet in Erzingen einen Beitrag zur
w

eiteren Rohstoffversorgung der Region leisten.

Eine Nichtfestlegung als Sicherungsgebiet im
 Teilregionalplan hätte zur Folge, dass

Flächen unter denen abbauw
ürdige Rohstoffvorkom

m
en bestehen, ggf. einer

anderw
eitigen Nutzung zugeführt w

erden, die einen späteren Rohstoffabbau nicht m
ehr

m
öglich m

acht.

Konkrete Planungsabsichten für eine Ortsum
fahrung liegen dem

 Regionalverband nicht
vor.

Die Fläche W
T-06 SG w

ird w
eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um

 den künftigen
m

öglichen Rohstoffbedarf (Zeitraum
 >

 20 Jahre) zu sichern (regionaler Gesam
tbedarf für

den Planungszeitraum
 >

20 bis 40 Jahre). M
it der Ausw

eisung von Sicherungsgebieten
w

erden Flächen im
 Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen freigehalten w

erden
sollen, die einem

 m
öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige Generationen)

entgegenstehen.

099/01
m

it Schreiben vom
 20.07.2020 haben Sie uns zur Stellungnahm

e zur Fortschreibung des
Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe aufgefordert. In diesem

 Rahm
en m

öchten
w

ir Sie bitten, die folgenden Punkte im
 Planw

erk zu berücksichtigen:

1. Geplantes Abbaugebiet „Dellenhau":
In dem

 von der Verbandsversam
m

lung beschlossenen Anhörungsentw
urf  heißt es, dass

nach Auskunft des Landratsam
tes die m

ateriellen Voraussetzungen  für den Abbau im
Bereich „Dellenhau" vorlägen und die Fläche daher nicht m

ehr Bestandteil der Planung
sei. Im

 ausgelegten Anhörungsentw
urf w

ird der Bereich „Dellenhau" nunm
ehr als

„genehm
igt/in Abbau"  gekennzeichnet  in den Unterlagen heißt es, dass der Abbau dort

zw
ischenzeitlich  genehm

igt w
urde . Bekannterm

aßen  haben die Gem
einden Hilzingen,

Gottm
adingen und Rielasingen-W

orblingen sow
ie die Stadt Singen W

iderspruch gegen
die Genehm

igung eingelegt; die Genehm
igung ist nicht bestandskräftig. Der Abbau im

Dellenhau ist auch nicht genehm
igungsfähig . Zudem

 hatte die Verbandsversam
m

lung
am

 06.11.2018 zum
  1. Anhörungsentw

urf ausdrücklich das Abbaugebiet „Dellenhau" aus
dem

 1. Anhörungsentw
urf  herausgenom

m
en. Die nicht bestandskräftige, vielm

ehr
rechtsw

idrige Genehm
igung für den Abbau im

 Dellenhau kann daher nicht Grundlage der
Abw

ägung der Fortschreibung des Teilregionalplans sein.

Bürgerm
eisteram

t
Rielasingen-W

orblingen

78239 Rielasingen-
W

orblingen

73
siehe Stellungnahm

e Nr. 046 / 02 (lfd. Nr. 50)

099/02
2. Grünzäsur w

estlich der Zeppelinstraße:
Die vorliegende Planung w

eist zw
ischen dem

 Gew
erbegebiet Nord und der südlichen

Ortsgrenze von Singen fälschlicherw
eise eine Grünzäsur  aus.  In diesem

  Bereich w
urde

zur 2. Erw
eiterung des Gew

erbegebietes  Nord ein  Zielabw
eichungsverfahren

durchgeführt. Es besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan und die  Bebauung w
urde

bereits zu großen Teilen vollzogen. Dieser Teil der Grünzäsur ist som
it aus der

Raum
nutzungskarte zu  entfernen.

3. Gew
erbegebiet 1 - 6. Änderung:

Bürgerm
eisteram

t
Rielasingen-W

orblingen

78239 Rielasingen-
W

orblingen

74
Die Anregungen, die sich nicht auf die Fortschreibung des Teilregionalplanes
Oberflächennahe Rohstoffe beziehen, w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Bezüglich der Grünzäsur in der Zeppelinstraße ist anzum
erken, dass über das

abgeschlossene Zielabw
eichungsverfahren nach § 11 ROG eine Abw

eichung von dem
 Ziel

der Grünzäsur zugelassen w
urde, die Grünzäsur selbst aber w

eiterhin Bestand hat. Die
Festlegung der Grünzäsur kann nur über ein Änderungsverfahren des Regionalplanes in
diesem

 Bereich geändert w
erden, w

elches im
 Rahm

en der Gesam
tfortschreibung des

Regionalplanes erfolgen w
ird.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Auf dem

 sogenannten Hupac-Gelände zeigt der Planentw
urf die Signatur

„Um
schlagbahnhof für Rollende Straße". M

it Vollzug des Bebauungsplanes
Gew

erbegebiet 1 - 6. Änderung im
 Jahr 2021 stehen die hierfür benötigten Flächen nicht

m
ehr zur Verfügung. Die Signatur sollte entfernt w

erden.

4. M
useum

sbahn:
Die Bahnstrecke Singen-Etzw

ilen ist im
 Ganzen als Güterverkehrsstrecke gekennzeichnet

(Signatur „G") . Im
 nördlichen Teil der Strecke, auf Gem

arkung der Stadt Singen, trifft
dies auch zu. Ab Gem

arkung Rielasingen-W
orblingen w

ird diese jedoch ausschließlich als
M

useum
sbahnstrecke und zukünftig evtl. für Personenverkehr genutzt.

Die Signatur „G" sollte ab  Gem
arkung  Rielasingen-W

orblingen  in  Richtung  Schw
eiz

durch die Signatur „M
"  (M

E-Bahn (M
useum

sbahn) ) ersetzt w
erden.

5. Ehem
aliges Schiesser- Areal:

Die derzeit im
 Planw

erk noch ungekennzeichnete Fläche an der L 191 erfährt zurzeit ei-
ne intensive Überplanung. Von daher sollte dieser Bereich als Siedlungsfläche „W

ohnen
und M

ischgebiet" (Signatur hellrot) ausgew
iesen w

erden.

6. Überbauung an der Dr.-Fritz-Guth-Straße:
Die Fläche zw

ischen Dr.-Fritz-Guth-Straße und Aach hat zw
ischenzeitlich eine deutliche

Überbauung erfahren (Talw
iesenhalle, Clubheim

). Dies sollte im
 Plan berücksichtigt

w
erden.

7. Siedlungsfläche beim
 Arlener Friedhof:

Dieser Bereich ist in der Karte als geplante Siedlungsfläche gekennzeichnet,
zw

ischenzeitlich aber w
eitestgehend bebaut. Von daher ist die Signatur von hellrot

(Planung) in rot (Bestand) zu ändern.

8. Baugebiet Oberstraß:
Auch dieser Bereich ist zw

ischenzeitlich nahezu vollständig bebaut. Die Farbsignatur ist
von Planung in Bestand zu ändern.

9. Siedlungsfläche südlich der Hofenackerstraße:
Der Bereich um

 das „Kinderhaus Rosenegg" ist ebenfalls zw
ischenzeitlich bebaut - die

Signatur sollte von Planung in Bestand geändert w
erden.

10. Gew
erbegebiet Bei der Kapelle:

Die Bebauung der südlich gelegenen Fläche w
ird derzeit vollzogen.  Die Signatur der

Siedlungsfläche „Industrie und Gew
erbe " ist daher von Planung in Bestand zu ändern.

11. Geplantes Baugebiet Langenäcker:
Entsprechend  dem

  Flächennutzungsplan  der  Vereinbarten  Verw
altungsgem

einschaft
( VVG) und den derzeit laufenden Planungen ist diese Fläche als Siedlungsfläche
„W

ohnen und M
ischgebiet " (Signatur hellrot) zu kennzeichnen .

Einige der oben genannten Punkte betreffen, über den Teilregionalplan  Oberflächennahe
Rohstoffe hinausgehend, den Regionalplan im

 Ganzen. Es w
ird um

 Berücksichtigung
dieser Stellungnahm

e im
 Rahm

en der kom
m

enden Fortschreibung des Regionalplans

Die w
eiteren Anm

erkungen beziehen sich auf die Darstellungen (nachrichtliche
Übernahm

en) in der Raum
nutzungskarte des Gesam

tregionalplans, die im
 Rahm

en der
Teilfortschreibung nicht überarbeitet w

urden. Die vorgetragenen Anm
erkungen w

erden
im

 Rahm
en der Gesam

tfortschreibung des Regionalplanes berücksichtigt.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
gebeten.

Als Anlage ist ein Übersichtsplan zur Zuordnung der einzelnen Stellungnahm
en beigefügt.

141/01
Die Gem

einde Steißlingen stellt keinen Änderungsantrag zu den im
 2. Anhörungsentw

urf
des Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe angepassten Ausw

eisungen von
Abbau-- und Sicherungsgebieten, sondern stim

m
t diesen zu.

Über die im
 2. Anhörungsentw

urf beschriebenen Verzichte einzelner Vorranggebiete
sollen darüber hinaus keine w

eiteren Reduzierungen festgelegt w
erden.

Es besteht ansonsten für die Abbau- und Sicherungsgebiete in regionaler oder direkter
Nachbarschaft die Gefahr eines gesteigerten Abbaudrucks, um

 den Bedarf und die
Nachfrage durch die bereits genehm

igten Kiesabbauflächen noch decken zu können.
Auch w

ürden dadurch ggf. die Kiesvorkom
m

en  w
elche für den Abbau w

eniger geeignet
und daher w

eniger zu priorisieren sind, im
 Landkreis Konstanz als auch im

 Gesam
tgebiet

Hochrhein--Bodensee im
 Planungshorizont der nächsten 40 Jahre beansprucht w

erden.

Bürgerm
eisteram

t
Steißlingen

78256 Steißlingen

75
Kenntnisnahm

e

Aufgrund der  Ergebnisse aus der 1. Anhörung erfolgten im
 2. Anhörungsentw

urf
Verzichte auf einzelne Vorranggebiete bzw

. die Reduzierungen von Flächen. Nach
Prüfung der Bedenken und Anregungen aus der der 2. Anhörung ergibt sich kein w

eiters
Erfordernis hinsichtlich des Verzichts auf w

eitere Vorranggebiete bzw
. auf w

eitere
Flächenreduzierungen.

141/02
Das voraussichtliche Abbaupotential der Rohstoffe Kies und Sand, w

elches sich auf
Grundlage der Gebietsfestsetzungen des 2. Anhörungsentw

urfs ergibt, kann den
prognostizierten Bedarf dieser Rohstoffe für die nächsten 40 Jahre erfüllen, jedoch ohne
eine Überdeckung. Zu beachten sind jedoch w

esentliche Unsicherheitsfaktoren des
Abbaupotentials  bei noch w

eniger erkundeten Kies-Rohstoffvorkom
m

en oder im
 Fall von

natur- und artenschutzrecht-lichen Ausschlussgründen, w
elche erst bei detaillierten

Untersuchungen der Vorranggebiete ersichtlich w
erden.

Vor diesem
 Hintergrund w

ird insbesondere die Herausnahm
e Fläche KN-14-SG m

it rund
49 ha kritisch gesehen.
Im

 Sinne der Sicherstellung einer langfristigen Rohstoffversorgung ist daher von w
eiteren

Flächenreduzierungen abzusehen und der aktuelle Entw
urf beizubehalten.

Das Abbaugebiet KN-16 AG befindet sich auf der Gem
arkungsfläche der Gem

einde
Steißlingen. Die Zusam

m
enlegung der beiden nördlich und südlich der B 33 gelegenen

Gebiete zu einem
 gesam

ten Abbaugebiet KN-16 AG w
ird zur Kenntnis genom

m
en.

Die Forderung eines großräum
ig-funktionalen Gesam

tkonzepts, w
elches vor Abbau dieser

Gebiete zu erstellen ist, ist nachvollziehbar.

Bürgerm
eisteram

t
Steißlingen

78256 Steißlingen

76

Standort:
KN-16 AG Steißlingen, KN
-14 SG Singen (Nordost)

zum
 Them

a Unsicherheitsfaktoren/ Erkundung/Abbaupotenzial:

Für die Fortschreibung des TRP w
urde vom

 LGRB ein einfaches, pragm
atisches Vorgehen

vorgeschlagen, das für die i. d. R. besser erkundeten Vorranggebiete für den Abbau
oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete) pauschal die Stufen (1) prognostiziert, (2)
übersichtsm

äßig erkundet und (3) gut erkundet unterscheidet.
Für die im

 Vergleich zu den Abbaugebieten i. d .R. w
eniger gut erkundeten

Sicherungsgebiete w
urden die w

eiter oben genannten pauschaleren rohstoffgeologischen
Zuschläge nach RSK 2 w

eiterhin angew
andt.

Neben den vorgenannten rohstoffgeologischen Zuschlägen w
urden auch

Böschungszuschläge und Zuschläge für den Unsicherheits- bzw
. Risikofaktor

Genehm
igungsverfahren im

 Rahm
en der planerischen Abw

ägung berücksichtigt.
Berücksichtigt w

urden auch die auf die jew
eilige Rohstoffgruppe bezogenen

durchschnittlich nicht verw
ertbaren Anteile, die vom

 LGRB aus Erfahrungsw
erten der

letzten Jahre erm
ittelt w

urden.

zum
 Them

a Natur- und artenschutzrechtliche Ausschlussgründe:

Bestandteil der Strategischen Um
w

eltprüfung (SUP) w
ar u.a.  eine Abschätzung der

Natura 2000-Verträglichkeit der Vorranggebiete für den Rohstoffabbau. Für die
Abbaugebiete w

aren dabei grundsätzlich eine vertiefte Prüfung der Um
w

eltbelange
inklusive einer Natura 2000-Vorprüfung, sow

ie eine Betrachtung des besonderen
Artenschutzes erforderlich. Diese stehen im

 Spannungsfeld der prognostischen
Sicherstellung einer späteren Konfliktbew

ältigung für die vorgelagerte Planungsebene
verfügbaren Inform

ations-/Datengrundlagen und deren naturschutzfachlichen
Einordnung/Bew

ertung.

Sicherungsgebiete w
urden nur im

 Einzelfall im
 räum

lichen Verbund m
it potenziellen

Abbaugebieten der vertieften Prüfung unterzogen, um
 durch ein entsprechendes

Flächenlayout erkennbare Konflikte zu verm
eiden bzw

. zu m
inim

ieren. Ansonsten w
urde

für die Sicherungsgebiete aufgrund des längeren Planungszeitraum
es, w

ährend dem
 sich

Lebensraum
bedingungen stark verändern können, nur eine vereinfachte Vorprüfung
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
durchgeführt, um

 zum
 Zeitpunkt der Planaufstellung bekannte m

ögliche erhebliche
Beeinträchtigungen ausschließen zu können.

Die um
fassende und frühzeitige Auseinandersetzung m

it den erkannten
Um

w
eltausw

irkungen sow
ie die Erm

ittlung von M
öglichkeiten zur Verhinderung oder

M
inim

ierung dieser Ausw
irkungen und Planungsalternativen, soll insgesam

t eine
verbesserte Transparenz im

 Abw
ägungsprozess und eine Stärkung der Um

w
eltbelange

bew
irken

zum
 Them

a "Flächenreduzierungen"
siehe Stellungnahm

e Nr. 141 /01 (lfd. Nr. 75)

Der Hinw
eis zum

 großräum
ig-funktionalen Gesam

tkonzept w
ird zur Kenntnis genom

m
en.

054
anbei erhalten Sie die Stellungnahm

e der Stadt Tengen zu oben genannter Anhörung.

Die Ausw
eisung der Rohstoffgruppe Kies (KN-04 SG) in der Fortschreibung des

Teilregionalplans oberflächennahe Rohstoffe für die Region Hochrhein-Bodensee w
ürde

bei einer Realisierung einen erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden bedeuten.
Ebenso in das Schutzgut „W

asser" aufgrund des nah angrenzenden Binninger Sees
erheblich beeinträchtig. Der Binninger See hat eine zentrale Bedeutung für die
Trinkw

asserversorgung der Stadt Tengen. Es w
äre durch die Realisierung eines

Kiesabbaus m
it einem

 erheblichen Konfliktpotenzial zu rechnen, da von einer
Verschlechterung der W

asserqualität im
 Binninger See auszugehen ist. Dies w

äre im
 Falle

einer Realisierung des Abbaus frühzeitig in die Planungen einzubeziehen. Eine
Beeinträchtigung w

ird gesehen, auch w
enn die Fläche in nicht direkter Lage zum

 See
realisiert w

erden soll.

Es handelt sich zudem
 im

 Um
feld um

 einen sehr sensiblen Naturraum
 m

it w
ertvollen

ökologischen Flächen, da das Naturschutzgebiet Binninger Ried angrenzt. Die
Schutzfunktion des Naturschutzgebietes m

it einer bedeutenden Kulturlandschaft des
W

esthegaus, einer M
osaik feuchtgebietstypischen Vegetationseinheit w

ie Feuchtw
iesen

und -w
eiden, Hochstaudengesellschaften sow

ie Röhrichte und Laubw
älder w

ären durch
die Realisierung des Abbaus künftig gestört und eingeschränkt. Es handelt sich um

 einen
Lebensraum

 stark gefährdeter Pflanzen und Tierarten, extensiv genutzte M
agerw

iesen als
Lebensraum

 für bedrohte Vogelarten, insbesondere W
iesenbrüter. Auch dies m

üsste bei
einer Realisierung berücksichtigt w

erden.

Die Stadt Tengen ist daher gegen die Fortschreibung des Teilregionalplans
Oberflächennahe  Rohstoffe für die Region Hochrhein-Bodensee.

Bürgerm
eisteram

t Tengen

78250 Tengen

77

Standort:
KN-04 SG Engen
(W

elschingen, Ertenhag)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 053 / 01-02   (lfd. Nr. 245 f)

126/01
gem

äß Beschluss des Gem
einderats vom

 9. Novem
ber 2020 und in Abstim

m
ung m

it dem
Ortschafts-rat Unterm

ettingen w
ir geben folgende Stellungnahm

e zur Fortschreibung des
Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe ab:

Der vorliegende 2. Anhörungsentw
urf beabsichtigt eine deutliche Verschiebung des

Abbaugebietes in Richtung unseres W
eilers Raßbach. Diese Verschiebung lehnen w

ir ab!
Ebenso lehnen w

ir die Fest-legung des Sicherungsgebietes in seiner jetzigen Form
 ab.

Bürgerm
eisteram

t
Ühlingen-Birkendorf

79777 Ühlingen-
Birkendorf

78

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.
Gem

äß § 9 Abs. 1 Raum
ordnungsgesetz (ROG) sind die Ausw

irkungen des
Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um

w
elt zu prüfen sofern von den

originären Inhalten, d.h. den norm
ativen Festlegungen in Form

 von Zielen und
Grundsätzen der Raum

ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw
. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und

57
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe
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 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive Um
w

eltausw
irkungen

ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete ist ein m
ittel- bis

langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m
it m

öglichst geringen negativen
Um

w
eltw

irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer prognostischen
Genehm

igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept sow
ohl im

 Sinne der Um
w

elt einschließlich
des Schutzgutes Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen als auch im
 Sinne der

Rohstoffw
irtschaft durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien und -m

aßstäbe
Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich daher um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Im
 Rahm

en der Überarbeitung der FFH-Grenzen zur Schutzgebietsausw
eisung w

urde im
Bereich des Porphyrw

erks Detzeln das FFH- Gebiets „Täler von Schw
arza, M

ettm
a,

Schlücht, Steina“ in den vorgesehenen Abbaubereich des 1. Anhörungsentw
urfs hinein

erw
eitert. Die erste Betrachtung der Natura2000 und des besonderen und strengen

Artenschutzes hatte zum
 Ergebnis, dass die Erfordernisse der FFH-Verträglichkeit sow

ie
des besonderen und speziellen Artenschutzes einer W

eiterverfolgung entgegenstehen.
Nach vertiefender Erörterung im

 Kontext des 2. Abstim
m

ungsgespräch (11.12.2019)
sow

ie anhand des Einbezugs w
eiterer Gebietsdaten zu Artenvorkom

m
en, w

urden
Gebietsanpassungen m

it dem
 Ziel der aus Gründen des Gebietsschutzes erforderlichen

Eingriffsm
inim

ierung einerseits und der Sicherstellung der Erschließbarkeit andererseits
vorgenom

m
en. Das Abbaugebiet ist daher im

 südlichen Bereich w
eiter nach Osten

gefasst und rückt dam
it näher an den W

eiler Raßbach heran.

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Der Abstand zur nächstgelegenen Siedlungsfläche W
/M

 (entsprechend FNP) ist  >
 500m

(Krenkingen), der Abstand zu nächstgelegenen w
ohngenutzten Gebäuden im

Außenbereich beträgt ca. 370m
 (W

eiler Raßbach, Ühlingen-Birkendorf OT
Unterm

ettingen). Der Vorsorgeabstand des Abbaugebietes zu
Siedlungsflächen/w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich w

ird eingehalten.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche

Genehm
igungsfähigkeit des konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende

Abstand einer Abbaufläche. Die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger
im

m
issionsschutzrechtlicher Konflikte durch einen etw

aigen späteren Abbau
oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport, insbesondere im

 Zusam
m

enhang m
it dem

W
eiler Raßbach, ist Gegenstand der nachfolgenden Planungs-/Genehm

igungsebenen. Im
diesem

 w
ird gem

äß dem
 Bundesim

m
issionsschutz-Gesetz (BIm

SchG) ein Spreng- und
Im

m
issionstechnisches Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und

vereidigten Sachverständigen m
it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses

Gutachten soll die zukünftig angew
endete Sprengtechnik m

it ihren
Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Trotz aus regionaler Sicht voraussichtlich m
ittlerer Um

w
eltausw

irkungen stehen nach
derzeitigem

 Kenntnisstand einer Festlegung des Abbau- und Sicherungsgebietes keine
unüberw

indbaren naturschutzrechtlichen Belange entgegen. Aufgrund der
Standortgebundenheit des Rohstoffvorkom

m
en w

ird an der Festlegung des
Abbaugebietes (W

T-13 AG) und des Sicherungsgebietes (W
T-15 SG) festgehalten.

126/02
Zu den Gründen führen w

ir w
ie folgt aus:

Als Gem
einde unterstützen w

ir den verträglichen Abbau und die Nutzung von Rohstoffen.

W
ir w

eisen jedoch darauf hin, dass gerade der hier zur Diskussion stehende Steinbruch
im

m
er w

ieder problem
atische Begleiterscheinungen m

it sich bringt: Die Sauberhaltung
der Landesstraße L159 w

ird regelm
äßig nicht gew

ährleistet. Es bestehen nach unserer
Auffassung teilw

eise verkehrsgefährdende Zustände .

Große M
engen des abgebauten M

aterials verlassen die Region. Es ist sicherzustellen,
dass die Viel-zahl an Lastw

agen geeignete Transportw
ege nehm

en.

Es ist sicherzustellen, dass ausreichende Lagerflächen für abgebautes M
aterial zur

Verfügung stehen. Es bestehen Bedenken, dass die vorhandenen Lagerflächen nicht
gew

ährleisten, dass kein M
a-terial in die Steina (FFH-Gebiet) rutscht.

Bürgerm
eisteram

t
Ühlingen-Birkendorf

79777 Ühlingen-
Birkendorf

79

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
erforderlichen Genehm

igungsverfahren. Diese w
erden von den Fachbehörden auf Antrag

des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Kontrollen sow
ie tiefergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Radon, Staub,
Sprengungen...) obliegen dem

 Landratsam
t als Aufsichts- und Genehm

igungsbehörde.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Der  Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Transportstrecken über Straßen m

it einem
 schlechten Ausbauzustand und vielen

Ortsdurchfahrten sollen sow
eit w

ie m
öglich verm

eiden w
erden. Im

 Rahm
en der

Verfahren zur Genehm
igung konkreter Abbaustätten ist zudem

 die Leistungsfähigkeit des
Straßennetzes im

 Einzelfall zu prüfen.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt w
erden.

Sinnvoll ist dies erst im
 Rahm

en der nachgelagerten Genehm
igungsverfahren. In diesem

Verfahren w
erden dann auch Untersuchungen zu Schall- und Staubim

m
issionen

durchgeführt und bew
ertet.

Im
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren m
uss anhand der konkreten

Standortplanung geprüft w
erden, w

o geeignete Lagerorte vorhanden sind. In der Regel
findet die Lagerung der Rohstoffe auf dem

 genehm
igten Betriebsgelände oder bei den

W
eiterverabeitungstätten statt. Im

 Rahm
en der Teilregionplanfortschreibung ist dies

nicht regelbar.

M
aßnahm

en um
 Abrutschungen in die Steina zu verm

eiden sow
ie der Um

gang m
it

Biotopen sind im
 Genehm

igungsverfahren abschließend festzulegen.

126/03
Auf unsere Anregung zum

 1. Anhörungsentw
urf, dass Biotope nicht tangiert w

erden
dürfen, haben Sie erw

idert, dass geschützte Biotope von einem
 Abbau ausgespart

w
erden. W

ir zw
eifeln an dieser Aussage und sehen hier eine fehlerhafte Abw

ägung. W
ie

Sie der beigefügten Karte entnehm
en kö-nnen, befinden sich im

 nun geplanten
Abbaugebiet kartierte Biotope, w

elche Sie kurzerhand überplant haben. Dies w
iderspricht

Ihrer Darstellung, dass Biotope ausgespart w
erden sollen.

Bürgerm
eisteram

t
Ühlingen-Birkendorf

79777 Ühlingen-
Birkendorf

80

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Die Lage eines nach § 33-Biotope NatSchG BW
 gesetzlich geschützeten Biotopes bedingt

die Einstufung "erheblich negativer Um
w

eltw
irkungen" bezüglich des Schutzgutes

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt.

Im
 Rahm

en der Überarbeitung der FFH-Grenzen zur Schutzgebietsausw
eisung w

urde im
Bereich des Porphyrw

erks Detzeln das FFH- Gebiets „Täler von Schw
arza, M

ettm
a,

Schlücht, Steina“ in den vorgesehenen Abbaubereich des 1. Anhörungsentw
urfs hinein

erw
eitert. Die erste Betrachtung der Natura2000 und des besonderen und strengen

Artenschutzes hatte zum
 Ergebnis, dass die Erfordernisse der FFH-Verträglichkeit sow

ie
des besonderen und speziellen Artenschutzes einer W

eiterverfolgung entgegenstehen, da
von einer erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele bzw

. der für den Schutzzw
eck

m
aßbeglichen Bestandteilen auszugehen ist.

Für das Abbau gebiet (W
T-13 AG und das Sicherungsgebiet W

T-15 AG w
urde eine

vertriefende ebenenspezifische Prüfung der Natura2000-Verträglichkeit sow
ie des

besonderen und des strengen Artenschutzes durchgeführt, in der auch das betroffene
Biotop angesprochen ist. Die Ergebnisse der vertiefenden Prüfung w

urde am
 11.12.2019

eingehend m
it der Unteren, der höheren Naturschutzbehörde, dem

 Regionalverband und
dem

 Gutachter geprüft. Nach dem
 derzeitigen Kenntnisstand stehen dem

 Abbau- und
Sicherungsgebiet keine unüberw

indbaren naturschutzrechtlichen Belange entgegen.

In der w
eiteren Vorhabens und Genehm

igungsplanung sind durch eine Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung  die Verträglichkeit des Vorhabens m

it den für die Erhaltungs-
und Entw

icklungsziele m
aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-Gebietskulisse

nachzuw
eisen sow

ie Untersuchungen hinsichtlich einer m
öglichen Betroffenheit

artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§ 44 ff. BNatSchG und ggf. erforderlicher
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, vorgezogener Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF) und
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en durchzuführen. In die vertrieften Untersuchungen in der

w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsebene sind auch geschützte Biotop
einzubeziehen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Trotz aus regionaler Sicht voraussichtlich  m

ittlerer Um
w

eltausw
irkungen stehen nach

derzeitigem
 Kenntnisstand  einer Festlegung des Abbau- und Sicherungsgebietes keine

unüberw
indbaren naturschutzrechtlichen Belange entgegen. Aufgrund der

Standortgebundenheit des Rohstoffvorkom
m

en w
ird an der Festlegung des

Abbaugebietes (W
T-13 AG) und des Sicherungsgebietes (W

T-15 SG) festgehalten.

126/04
M

it dem
 Betrieb des Steinbruchs geht eine große Belastung der Um

gebung durch Staub
hervor. Nicht selten sind große Staubw

olken über dem
 Steinbruch zu sehen. Je nach

W
itterung und W

indrichtung verteilt sich der Staub über die Region. Hier besteht
dringender Handlungsbedarf.

Durch die nun vorgesehene Ausw
eisung von W

T - 13 AG und W
T -15 SG besteht die

Gefahr, dass sich die derzeitigen ungünstigen Zustände w
eiter m

anifestieren.

Bürgerm
eisteram

t
Ühlingen-Birkendorf

79777 Ühlingen-
Birkendorf

81

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

siehe Stellungnahm
e Nr. 126 / 02 (lfd. Nr. 79)

126/05
Das Abbaugebiet W

T - 13 AG w
ird nunm

ehr in Richtung des W
eilers Raßbach geschoben

um
 ein bestehendes FFH-Gebiet erhalten zu können. Diese M

aßnahm
e erscheint uns aus

m
ehreren Gründen sehr fragw

ürdig. Sollte die Planung so um
gesetzt w

erden, m
üsste das

FFH-Gebiet im
 Zuge des w

eiteren Abbaus auf einer Art freistehender „W
andscheibe "

stehen bleiben. Der Abbau w
ürde dann um

 diese W
and herum

 erfolgen. Es ist m
ehr als

fraglich, ob diese W
and im

 täglichen Betrieb erhalten bleiben kann. Hält diese W
and den

Erschütterungen durch Sprengungen stand? Ist es nicht so, dass durch das Festhalten an
diesem

 FFH-Gebiet letztlich M
enschenleben gefährdet w

erden, w
enn die W

and nachgibt?
W

ir halten dieses Vorgehen für verantw
ortungslos und praxisfern.

Bürgerm
eisteram

t
Ühlingen-Birkendorf

79777 Ühlingen-
Birkendorf

82

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Im
 Rahm

en der Überarbeitung der FFH-Grenzen zur Schutzgebietsausw
eisung w

urde im
Bereich des Porphyrw

erks Detzeln das FFH- Gebiets „Täler von Schw
arza, M

ettm
a,

Schlücht, Steina“ in den vorgesehenen Abbaubereich des 1. Anhörungsentw
urfs hinein

erw
eitert. Die erste Betrachtung der Natura2000 und des besonderen und strengen

Artenschutzes hatte zum
 Ergebnis, dass die Erfordernisse der FFH-Verträglichkeit sow

ie
des besonderen und speziellen Artenschutzes einer W

eiterverfolgung entgegenstehen, da
von einer erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele bzw

. der für den Schutzzw
eck

m
aßbeglichen Bestandteilen auszugehen ist.

Nach einer eingehenden Erörterung des Gebietsschutzes m
it der Unteren und der

Höheren Naturschutzbehörde in einem
 Abstim

m
ungsgespräch am

 11.12.2019 und dem
Einbezugs w

eiterer Gebietsdaten zu Artenvorkom
m

en, w
urden Gebietsanpassungen

vorgenom
m

en m
it dem

 Ziel der gebietsschutzrechtlich erforderlichen
Eingriffsm

inim
ierung (Reduzierung um

 den überlagernden Bereich des FFH-Gebietes)
einerseits und der Sicherstellung der Erschließbarkeit andererseits.

Die vorgebrachten Bedenken zur Standsicherheit der entstehenden freistehenden W
and

w
urden am

 9.12.2020 dem
 Landesam

t für Geologie und Rohstoffe m
it der Bitte um

Prüfung zugeleitet. Das LGRB (Ref. 95 Landesingenieurgeologie) kom
m

t in seinen
Ausführungen vom

 22.01.2021 (siehe unten aufgeführte  Anlage) nach einer ersten
Prüfung und nach fernm

ündliche Nachfrage zu dem
 Ergebnis, dass die aufgew

orfenen
Fragen zur Geologie (u.a. felsm

echanische Kriterien)  auf die w
eitere Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung abgeschichtet w

erden können, w
enn den nachfolgenden

Aspekten Rechnung getragen w
ird:

- Notw
endigkeit einer betriebssicheren Ausgestaltung der Abbauböschungen unter

Berücksichtigung felsm
echanischer Kriterien (insbesondere des Trennflächengefüges).

- Generalneigung  (Verbindungslinie zw
ischen W

andfuß der Abbauböschung und den
Innenpunkten der Abbauberm

en) der Abbauböschung grundsätzlich nicht steiler als 60°
um

 eine ausreichende Gesam
tstabilität der Abbauw

ände sicherzustellen.
- Höhenabstand zw

ischen den Berm
en üblicherw

eise m
axim

al 30 m
.

Insbesondere der durch den langzeitlichen Abbau bereits teilentspannte, teils
aufgelockerte Gesteinsverband eines verbleibenden Kulissenkeils unterliegt  beiderseits
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
einer fortschreitende Erosion und Verw

itterung, w
as bei der Festlegung der

Generalneigung entsprechend zu berücksichtigen w
äre.

Anlage :
M

ail des Landesam
ts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Ref. 95

Landesingenieurgeologie) an den Regionalverband vom
 22.01.2021 ( Verfasser: Dr.

Clem
ens Ruch, Dipl.-Geol. Volker Bodien) [zu Az. 2424 // 20-07729]

"Im
 Zusam

m
enhang m

it der Regionalplanfortschreibung zur Rohstoffsicherung in der
Region Hochrhein-Bodensee bittet der Regionalverband Hochrhein-Bodensee (RVHB) das
LGRB um

 die Beantwortung einiger Fragen welche die folgende Abbaugebiet um
fassen:

 - W
T-03 AG, Steinbruch Görwihl-Niederwihl der Fa. Tiefensteiner Granitwerk Gm

bH (RG
8314-1); geplanter Abbau: trog- oder keilförm

ig, Breite ca. 70 m
, bei Tiefe bis Talniveau

ca. 115 bis 155 m

- W
T-13 AG, Steinbruch W

aldshut-Tiengen-Detzeln der Fa. Eberhard Bau AG
(RG 8315-1): geplanter Abbau: keine Detailangaben vorliegend

Die Abbaugebiete befinden sich auf Grundlage der am
 LGRB vorhandenen Geodaten im

Verbreitungsbereich des Albtal-Granits (W
T-03 AG) bzw. der M

urgtal-Gneisanatexit-
Form

ation m
it Deckgebirge aus Buntsandstein und Unterem

 M
uschelkalk (W

T-13 AG).

Geotechnische Bewertung

a. Die betriebssichere Gestaltung der Abbauböschungen gem
äß den

berufsgenossenschaftlichen Auflagen sowie die Einhaltung ausreichender
Sicherheitsabstände der Böschungen zu Nachbargrundstücken oder sonstigen
Einrichtungen (W

ege, Leitungen etc.) liegen im
 Verantwortungsbereich des Betreibers.

Die Neigung und Profilierung der Abbauböschungen m
üssen unter felsm

echanischen
Kriterien (insbesondere unter Beachtung des Trennflächengefüges) an die tatsächlich
vorgefundene Gebirgsqualität angepasst werden.

b. Grundsätzlich sollte aus Sicht des LGRB bei solchen Abbauböschungen eine
Generalneigung (Verbindungslinie zwischen W

andfuß der Abbauböschung und den
Innenpunkten der Abbauberm

en) nicht steiler als 60° gewählt werden (siehe
Prinziphandskizze), um

 eine ausreichende Gesam
tstabilität der Abbauwände sicherstellen

zu können. Der Höhenabstand zwischen den Berm
en beträgt üblicherweise m

axim
al 30

m
. Insbesondere der durch den langzeitlichen Abbau bereits teilentspannte, teils

aufgelockerte Gesteinsverband eines verbleibenden Kulissenkeils unterliegt künftig
beiderseits einer fortschreitende Erosion und Verwitterung, was bei der Festlegung der
Generalneigung entsprechend zu berücksichtigen wäre-

c. Zu W
T-03 AG: Aufgrund der beengten Platzverhältnisse eines geplanten trog- oder

keilförm
igen Abbaus der Fa. Tiefensteiner Granitwerk Gm

bH (W
T-03 AG) wird m

it
derzeitigem

 Kenntnisstand (Abbautiefe wäre bis Talniveau ca. 115-150 m
, Breite ca. 70

m
; die Tiefe der Abbausohle ist in den Unterlagen nicht angegeben) aus Sicht des LGRB

eine Generalneigung von 60° zur betriebssicheren Gestaltung der Abbauwände nicht
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
m

öglich sein. Auf Grund der som
it zu erwartenden Instabilitäten (Blockschlag,Felssturz),

verbunden m
it einer entsprechenden hohen Unfallgefahr im

 sehr eingeengten
Abbaubereich, wird von einer derartigen Vorgehensweise aus ingenieurgeologischer Sicht
abgeraten.

d.  Zu W
T-13 AG: Die geplanten Abbaum

odalitäten im
 Steinbruch der Fa. Eberhard Bau

AG (W
T-13 AG) sind nicht näher bekannt. Nachrichtlich soll entlang der Steina ein

weniger als 100 m
 breiter Gebirgsstreifen stehen bleiben, der bis zu 40 m

 hoch sein
könnte. Nach Auswertung des Digitalen Geländem

odells liegt das betreffende
Vorranggebiet für den Abbau in der großen Fläche m

it NW
-SE Ausrichtung (siehe

Abbildung). Der Talboden entlang der Steina befindet sich auf einer Höhe von ca. 425 m
,

der potenzielle Abbaurand bei ca. 475 m
 ü. NHN. Daraus resultiert eine Höhe von ca. 50

m
. Die Breite des Kulissenkeils liegt zwischen ca. 50 bis 100 m

. Die angestrebte Tiefe der
Abbausohle ist in den Unterlagen nicht angegeben. Es gelten grundsätzlich auch hier die
unter a) und b) aufgeführten Hinweise."

126/06
Darüber hinaus zeigt diese Planung auch eine sehr ungute Gew

ichtung zw
ischen der

Erhaltung des FFH-Gebiets und der sicherlich nachvollziehbaren Forderung nach
m

öglichst viel Abstand zw
ischen Abbaugebiet und bew

ohnter Häuser. Sie gew
ichten

offenkundig das FFH-Gebiet höher als die W
ohn-- und Lebensqualität sow

ie den Schutz
des Eigentum

s der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere von Raßbach.

Bürgerm
eisteram

t
Ühlingen-Birkendorf

79777 Ühlingen-
Birkendorf

83

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en. In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw
ar oftm

als relativ
klein, sie haben aber durch teilw

eise notw
endige Sicherheitsabstände (z.B. für

Sprengungen) sow
ie durch Eingriffe in Landschaftsfunktionen m

anchm
al erhebliche

W
irkungen. Der Rohstoffgew

innung w
ird nicht in jedem

 Fall und von vorne herein
autom

atisch ein Vorrang vor anderen w
ichtigen Belangen oder Raum

nutzungen
eingeräum

t; vielm
ehr ist in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

.
für den Abbau von Rohstoffen, z.B. m

it Belangen des Naturschutzes, des
W

asserhaushaltes oder der Siedlungsentw
icklung, eine Alternativenprüfung und eine

sorgfältige Einzelabw
ägung erforderlich (siehe Um

w
eltbericht).

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete der gesam
ten Region

Hochrhein-Bodensee anhand eines für die gesam
te Region einheitlich anzuw

endenden
Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter (siehe Um

w
eltbericht Tabellen 12 - 25)

als auch der Aggregation zu einer Gesam
tbew

ertung (siehe Um
w

eltbericht Tabelle 26).

Für den Überlagerungsbereich FFH-Gebiet/vorgesehenes Abbaugebiet m
uss davon

ausgegangen w
erden, dass das Gebiet von gem

einschaftlicher Bedeutung oder ein
europäisches Vogelschutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzw

eck
m

aßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt w
ird und keine hinreichend

w
irksam

en Verm
eidung durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, Ausgleichs- oder CEF-
M

aßnahm
en  m

öglich sind. Dam
it ist die Planung bzw

. das Abbaugebiet in der Form
 des

1. Anhörungsentw
urfs nicht realisierbar und m

ittelbar rechtlich unzulässig. Dem
Regionalverband kom

m
t hier kein Abw

ägungsspielraum
 zu. Nach einer eingehenden

Erörterung des Gebietsschutzes m
it der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde in
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
einem

 Abstim
m

ungsgespräch am
 11.12.2019 und dem

 Einbezugs w
eiterer Gebietsdaten

zu Artenvorkom
m

en, w
urden Gebietsanpassungen vorgenom

m
en m

it dem
 Ziel der

gebietsschutzrechtlich erforderlichen  Eingriffsm
inim

ierung (Reduzierung um
 den

überlagernden Bereich des FFH-Gebietes) einerseits und der Sicherstellung der
Erschließbarkeit andererseits.

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Der Abstand zur nächstgelegenen Siedlungsfläche W
/M

 (entsprechend FNP) ist  >
 500m

(Krenkingen), der Abstand zu nächstgelegenen w
ohngenutzten Gebäuden im

Außenbereich beträgt ca. 370m
 (W

eiler Raßbach, Ühlingen-Birkendorf OT
Unterm

ettingen). Der Vorsorgeabstand des Abbaugebietes zu
Siedlungsflächen/w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich w

ird eingehalten.

Trotz aus regionaler Sicht vorsussichtlich m
ittlerer Um

w
eltausw

irkungen stehen nach
derzeitigem

 Kenntnisstand  einer Festlegung des Abbau- und Sicherungsgebietes keine
unüberw

indbaren naturschutzrechtlichen Belange entgegen. Aufgrund der
Standortgebundenheit des Rohstoffvorkom

m
en w

ird an der Festlegung des
Abbaugebietes (W

T-13 AG) und des Sicherungsgebietes (W
T-15 SG) festgehalten.

126/07
Die Festlegung des Sicherungsgebietes ist nicht erforderlich, da für dieses Gelände
aufgrund seiner Lage eine anderw

eitige Nutzung ohnehin nicht in Betracht kom
m

t.
Bürgerm

eisteram
t

Ühlingen-Birkendorf

79777 Ühlingen-
Birkendorf

84

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein. Der Planungszeitraum

 beträgt 2 x 20 Jahre. Vor dem
 Hintergrund der Plansätze G2

"Für den Rohstoffabbau sollen zunächst vorhandene Reserven am
 Standort in

bestehenden Konzessionen ausgeschöpft und die M
öglichkeit, den vorhandenen Standort

zu vertiefen, genutzt w
erden sow

eit dies genehm
igungsfähig und w

irtschaftlich vertretbar
ist" und G3 " Zur Reduzierung des Flächenverbrauchs hat die Erw

eiterung bestehender
Abbaustandorte in die Fläche und in die Tiefe, unter Berücksichtigung konkurrierender
Raum

nutzungsansprüche, Vorrang vor der Erschließung neuer Lagerstätten (Erw
eiterung

vor Neuaufschluss)" dient die Festlegung des Gebietes W
T-15 SG Ühlingen-Birkendorf

(Steinatal) der langfristigen vorsorgenden Sicherung des vorhandenen Rohstoffes. Bei
Nichtdurchführung der Festlegung als Sicherungsgebiet w

ürde der regionsw
eite

raum
ordnerische Rahm

en für eine geordnete, nachhaltige Entw
icklung im

 Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Bei Festlegung als Sicherungsgebiet kann die derzeitige
Nutzung zunächst bestehen bleiben.

Die Fläche W
T-15 SG w

ird daher w
eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um

 den
künftigen m

öglichen Rohstoffbedarf (Zeitraum
 >

 20 Jahre) langfristig zu sichern
(regionaler Gesam

tbedarf für den Planungszeitraum
 >

20 bis 40 Jahre).

126/08
Sow

eit Sie anführen, dass viele der von uns genannten Them
en im

 nachgelagerten
Genehm

igungs-prozess w
eiter erörtert bzw

. von den Behörden im
 Nachgang überw

acht
und geprüft w

erden, m
öchten w

ir entgegenhalten, dass sich trotz der behördlichen
M

aßnahm
en über Jahre hinw

eg Zustände einge-stellt haben, die es notw
endiger denn je

erscheinen lassen, hier von vorneherein und dam
it bereits im

 Stadium
 des Regionalplans

Bürgerm
eisteram

t
Ühlingen-Birkendorf

79777 Ühlingen-
Birkendorf

85
Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m

uss so gestaltet w
erden, dass

eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Schritte gegen diese Problem

atik einzuleiten.
Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w
erden Transportw

ege
m

inim
iert und Em

issionen durch den Verkehr verm
ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

W
eitergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Staub, Sprengungen...),
konkrete Regelungen des Abbaugeschehens und erforderliche Schutz- und
Sicherungsm

aßnahm
en sow

ie deren Kontrolle obliegen dem
 Landratsam

t als
Genehm

igungs- und Aufsichtsbehörde.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Im

 Rahm
en des nachgeordneten Genehm

igungsverfahrens w
ird gem

äß dem
Bundesim

m
issionsschutz-Gesetz (BIm

SchG) ein Spreng- und Im
m

issionstechnisches
Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
 .Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Bedenken und Anregungen zum
 laufenden Abbaubetrieb sind an das Landratsam

t
W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde zu richten.

126/09
W

ir m
öchten ausdrücklich darauf hinw

eisen, dass zu dieser Them
atik sehr viel Unruhe

und Unm
ut in der Bevölkerung herrscht. W

ir regen an, die Bürgerinnen und Bürger
unbedingt jetzt schon durch Inform

ationsveranstaltungen oder dergleichen
m

iteinzubeziehen. W
elche Ausw

irkungen hätte die geplante Erw
eiterung für M

ensch und
Um

w
elt und über w

elche Zeithorizonte reden w
ir?

Bürgerm
eisteram

t
Ühlingen-Birkendorf

79777 Ühlingen-
Birkendorf

86

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Aufgabe der Regionalplanung ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num
m

er 10
Landesplanungsgesetz die Festlegung von Gebieten für den Abbau oberflächennaher
Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von Rohstoffen. Es ist Aufgabe der
Regionalplanung, Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung ausreichenden Um
fang

vorausschauend zu sichern. Gegenstand der Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen

nicht die für Abbauvorhaben erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von
den Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.
Die Spielräum

e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber
auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Die Öffentlichkeit w
ird bereits seit längerer Zeit beteiligt:

Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum
 1. Anhörungsentw

urf  fand vom
 28.01. - 04.03.2019

statt und w
urde gem

äß den Beteiligungsvorschriften rechtzeitig bekannt gegeben. Im
Vorfeld der Beteiligung hat der RVHB in den 3 Landkreisen der Region öffentliche
Inform

ationsveranstaltungen zur Fortschreibung des TRP angeboten, die in der
Tagespresse angekündigt w

aren. Zusätzlich w
urden die betroffenen Standortgem

einden
in der Region über die Veranstaltung inform

iert und hatten die Option auf die
Veranstaltung in ihren Am

tsblättern bzw
. durch Aushang hinzuw

eisen.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum
 2. Anhörungsentw

urf  fand vom
 5.10.2020 bis zum

6.11.2020  statt und w
urde gem

äß den Beteiligungsvorschriften rechtzeitig bekannt
gegeben.

Die Ausw
irkungen der Planung auf die einzelnen Schutzgüter sind ausführlich  im
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Um

w
eltbericht und den jew

eiligen Gebietssteckbriefen w
iedergegeben.

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt sein
Der Planungshorizont für die Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe
(Abbaugebiete) und die Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen
(Sicherungsgebiete) w

urde auf jew
eils 20 Jahre festgelegt (Beschluss des

Planungsausschusses des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee vom
 15.03.2016). Dies

erfolgte entsprechend dem
 Entw

urf der Verw
altungsvorschrift des M

inisterium
s für

Verkehr und Infrastruktur über die Aufstellung von Regionalplänen m
it Stand vom

 Juni
2015 (Vw

V-Regionalpläne).

168/01
W

irbedanken
uns

fürdie
Beteiligung am

Verfahren
über  die Fortschreibung

des
„Teilregionalplans

Oberflächennahe Rohstoffe
fürdie

Region
Hochrhein-Bodensee".

DerGem
einderatderStadt W

aldshut-Tiengen
hat in seiner Sitzung

am
 14.12.2020

die
Stellungnahm

e
zurFortschreibung

des
Teilregionalplans „Oberflächennahe

Rohstoffe"zur
Kenntnis

genom
m

en.

Fürdie
StadtW

aldshut-Tiengen
sind

aufihren
Gem

arkungen
w

ederAusw
eisungen

von
Vorranggebieten

fürden
Abbau

oberflächennaherRohstoffe
(Abbaugebiete),noch

Ausw
eisungen

von
Vorranggebieten

zur Sicherung
von

Rohstoffen
(Sicherungsgebiete)

erfolgt.

Im
 Beteiligungsverfahren nach

§ 10 Abs. 1 ROG-alt. L V.  m
it §

12
Abs.2 LplG

w
erden

folgende
Anregungen

und
Bedenken

vorgebracht:

1. Sow
ohlaufderGem

arkung Krenkingen
als

auch
aufderGem

arkung
Detzeln

befindet
sich das

Oberflächengew
ässer Steina.Dieses

befindetsich
größtenteils

im
FFH-Gebiet,

2. nördlich
von

Detzeln
befindetsich

das
(W

ald-)
Biotop

,Steina
nördlich

Detzeln",

3. im
 Ortsbereich von Detzeln und

südlich davon liegt ein Offenlandbiotop
„Steina

zw
ischen

Detzeln
und

Unterlauchringen".

Diese
Biotope

haben,aufgrund
ihrerbesonders

hohen
W

ertigkeit,eine
besondere

Schutzw
ürdigkeit.

Stadtverw
altung

W
aldshut-Tiengen

79761 W
aldshut-Tiengen

87

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern. Bew
aldete Flächen

w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit in diesen Schutzgütern

beachtet.
Bew

ertungsgrundlagen sind die bei der Unteren und Oberen Naturschutzbehörde
verfügbaren Inform

ationgrundlagen.

W
eitere Schutzgebietskategorien w

urden im
 Rahm

en der Um
w

eltprüfung in der Planung
berücksichtigt.
Rohstoffabbau und Naturschutz sind nicht grundsätzlich unvereinbar.
Rohstoffabbaustellen können zuw

eilen schon w
ährend des Abbaus w

ertvolle neue
Lebensräum

e für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen. Durch geeignete
M

aßnahm
en nach Beendigung des Abbaus lassen sich die Lebensbedingungen für diese

Arten zudem
 längerfristig sichern oder auch neue Lebensräum

e gezielt entw
ickeln. Durch

Sukzessionsflächen, die im
 Zuge des Abbaufortschrittes innerhalb der Abbaustätte

unterschiedlich w
eit in ihrer natürlichen Entw

icklung fortgeschritten sind, können
hochw

ertige Lebensräum
e entstehen, die im

 Hinblick auf seltene und gefährdete Arten
eine w

ichtige Bedeutung für den Erhalt der Artenvielfalt der um
liegenden

Kulturlandschaft einnehm
en.

Der Schutz des Oberflächenw
assers ist obligatorisch und w

ird in den
Genehm

igungsverfahren entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den
Genehm

igungsbehörden abgearbeitet.

Der Teilregionalplan selbst stellt keinen Eingriff dar. Som
it kann die Regionalplanung als

einem
 späteren Eingriff vorgelagerte Planungsebene selbst nicht unm

ittelbar gegen die
Verbotstatbestände des Artenschutzrechts verstoßen. Durch die Festlegung von
Abbaugebieten bereitet sie aber solche vor.

Auf der Ebene der Regionalplanung ist daher eine überschlägige fachliche und rechtliche
Prüfung zu den artenschutzrechtlichen Verboten der §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz
in der Fassung vom

 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch das Gesetz vom
15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) m

.W
.v. 29.09.2017 bzw

. 01.04.2018 geändert w
orden ist,
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
erforderlich (siehe Vw

V Regionalpläne 2017, 4.5 (1), da die Regionalplanung sicherstellen
m

uss, dass eine spätere Realisierung eines Abbauvorhabens nicht zw
angsläufig und

dauerhaft am
 besonderen Artenschutz scheitern w

ird. Insofern ist auf dieser Ebene eine
der Planungsebene entsprechende überschlägige Prognose zur Betroffenheit der
europäisch besonders geschützten Arten (Anhang IV FFH-RL, Europäische Vogelarten)
auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen und Erkenntnisse
durchzuführen. Hierbei sind auch die M

öglichkeiten von Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-

und ggf. vorgezogener Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF-M
aßnahm

en) einzubeziehen. Nur
dann, w

enn erhebliche Beeinträchtigungen voraussichtlich hinreichend m
inim

iert,
verm

ieden bzw
. durch CEF-M

aßnahm
en ausgeglichen w

erden können, ist die
Erforderlichkeit der Planung gegeben und eine Abschichtung der eigentlichen
artenschutzrechtlichen Prüfinhalte auf die nachgelagerte Genehm

igungsebene zulässig.

Sow
eit ein Gebiet von gem

einschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-
Gebiet/FFHGebiet)
oder ein europäisches Vogelschutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den
Schutzzw

eck m
aßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt w

erden kann, bedarf
es einer Prüfungen zur Verträglichkeit m

it den festgelegten Erhaltungszielen der
betroffenen Gebiete, die den Vorgaben des § 7 Absatz 6 ROG entsprechen (Vw

V
Regionalpläne 2017 4.5 (2)). Da regelm

äßig die eigentlichen Projektdetails und
W

irkungen erst auf der konkretisierenden Genehm
igungsebene bekannt sind, kann die

Verträglichkeitsprüfung auf der vorgelagerten Planungsebene der Regionalplanung nur
sow

eit erfolgen w
ie dies aufgrund der Plangenauigkeit und der Zeitdim

ension eines
Vorranggebietes für den Abbau bzw

. der Sicherung m
öglich ist. Hierzu w

urde für die
potenziellen Abbauflächen ein Screening m

öglicher Betroffenheiten durchgeführt und
kritische Flächen einer ersten FFH-Vorprüfung unterzogen.

Für die Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden in Abstim
m

ung m
it der HNB und

UNB für alle Abbaugebiete, bei denen im
 Nachgang der Ausw

ertung der eingegangenen
Stellungnahm

en die Abschichtungsm
öglichkeit nicht abschließend beurteilt w

erden
konnten eine w

eitergehende ebenenspezifische Prüfung der Gebiets- und
artenschutzrechtlichen Aspekte auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen
zur Beurteilung der Erheblichkeit potenzieller Beeinträchtigungen durchgeführt.

Im
 Rahm

en der Überarbeitung der FFH-Grenzen zur Schutzgebietsausw
eisung w

urde im
Bereich des Porphyrw

erkes Detzeln das FFH-Gebiet in den vorgesehenen Abbaubereich
des 1. Anhörungsentw

urfs hinein erw
eitert. Um

 eine Erschließung des vorgesehenen
Abbaugebietes ohne Überlagerung des FFH-Gebietes realisieren zu können m

uss der
Zuschnitt Abbau-/Sicherungsgebiet geändert w

erden. Durch die Herausnahm
e der

Überlagerung des Untersuchungsraum
s m

it dem
 FFH-Gebiet „Täler von Schw

arza,
M

ettm
a, Schlücht, Steina“ und der bestehenden Steinbruchanteile des

Untersuchungsgebiets können die erw
arteten, erheblichen Konflikte m

it den LRT
Silikatfelsen m

it Felsspaltenvegetation / charakteristische Arten Uhu, W
anderfalke

m
inim

iert w
erden.  Auf die FFH-Lebensraum

typen (hier: FFH-Gebiet „Täler von Schw
arza,

M
ettm

a, Schlücht, Steina“), Lebensstätten sow
ie Arten im

 geplanten Abbaugebiet und im
potenziellem

 W
irkraum

" w
ird  im

 Um
w

eltbericht ausführlich Bezug genom
m

en. (siehe
Steckbriefe Anhang 3 Abbaugebiet W

T-13 AG und Anhang 5  Sicherungsgebiet W
T-15

SG)  Das Abbaugebiet w
urde zudem

 im
 Bereich des Biotopschutzw

alds entsprechend §30
Lw

aldG zurückgenom
m

en.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Nach einer eingehenden Erörterung des Gebietsschutzes m
it der Unteren und der

Höheren Naturschutzbehörde in einem
 Abstim

m
ungsgespräch am

 11.12.2019 und dem
Einbezugs w

eiterer Gebietsdaten zu Artenvorkom
m

en, w
urden Gebietsanpassungen

vorgenom
m

en m
it dem

 Ziel der gebietsschutzrechtlich erforderlichen
Eingriffsm

inim
ierung (Reduzierung um

 den überlagernden Bereich des FFH-Gebietes)
einerseits und der Sicherstellung der Erschließbarkeit andererseits.

Nach derzeitigem
 Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass som

it erhebliche
Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele des
Natura2000-Gebiets durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en auf ein unerhebliches M

aß reduziert w
erden können.

In der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung sind Untersuchungen hinsichtlich
einer m

öglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§ 44 ff.
BNatSchG und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, vorgezogener
Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) durchzuführen. Die Prüfung der Betroffenheit der

benannten Biotope, ggf. erforderliche Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und

Ausgleichsm
aßnahm

en sind Gegenstand der w
eiteren Vorhabens-

/Genehm
igungsplanung.

168/02
W

irw
eisen darauf hin,dass die

Verkehrssituation
in

den
Ortschaften von Detzeln

und
Krenkingen,den

zunehm
enden

Lkw
-Verkehrnicht aufnehm

en
kann.

Stadtverw
altung

W
aldshut-Tiengen

79761 W
aldshut-Tiengen

88

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Der  Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

In Ergänzung zur Begründung ist darauf hinzuw
eisen, dass Ausw

irkungen des
Rohstoffabbaus sich nicht
nur unm

ittelbar auf die natürlichen Belange des Standortes und seiner näheren
Um

gebung m
anifestieren, sondern auch in erheblichen Ausm

aß in den Bereichen, die von
Transporten berührt w

erden.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt w
erden.

Sinnvoll ist dies erst im
 Rahm

en der nachgelagerten Genehm
igungsverfahren. In diesem

Verfahren w
erden dann auch Untersuchungen zu Schall- und Staubim

m
issionen

durchgeführt und bew
ertet.

Die Verkehrssicherheit auf Landes- und Kreisstraßen w
ird regelm

äßig auf sogenannten
"Verkehrsschauen" optim

iert. Bei diesem
 verw

altungsbehördlichen Vorgang w
ird vor

allem
 geprüft, ob die Straßenausstattung der Straße dem

 aktuellen Verkehrsaufkom
m

en
entspricht. Sollten sich besondere Verkehrssituationen ergeben, w

erden das Landratsam
t

und die Polizei m
it geeigneten M

aßnahm
en reagieren.

Die Aufstel-lung von Lärm
aktionsplänen, die nach Blm

SchG  im
 Zuständigkeitsbereich der
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Gem

einden liegt, bietet die M
öglichkeit zusätzliche Strategien und M

aßnahm
en zur

Lärm
m

inderung und -verm
eidung

hochbelasteter Bereiche zu entw
ickeln sow

ie bisher ruhige Gebiete vor Lärm
zunahm

en zu
schützen.

089/01
derGem

einderatderStadtEngen
hatin öffentlicherSitzung

am
13.10.20 beschlossen

an
derStellungnahm

e
derStadtEngen vom

12.03.19 sow
ie

Ergänzung
vom

Rechtsanw
altsbüro

Sparw
asservom

02.04.19
festzuhalten.

Stadtverw
altung Engen

78234 Engen

89

Standort:
KN-05 AG Engen
(Anselfingen Süd,
Langenhag), KN-04 SG
Engen (W

elschingen,
Ertenhag)

siehe Stellungnahm
e Nr. 089 / 04 - 05 (lfd. Nr. 92 f)

089/02
M

itderFortschreibung
des

Teilregionalplanes
„Oberflächennahe

Rohstoffe"
sollen

in
den

Gebieten
KN-05 AG

Engen
(Anselfingen

Süd,Langenhag)
und

KN-04
SG

Engen
(W

elschingen,Ertenhag)
Flächen

aufw
elchen

archäologische
Fundschichten

bekannt
sind,die

gem
. § 12

DSchG
als

Kulturdenkm
ale

von
besondererBedeutung

geschützt
sind,kom

plettherausgenom
m

en w
erden.

Es
w

ird
gebeten,diese

Flächen
in derFortschreibung

als
Denkm

al zu
kennzeichnen

und
w

ie in der1. Änderung
des

Teilregionalplanes
„Oberflächennahe  Rohstoffe"

aus
2005

zu
belassen. Die

Untersuchung
dieserFlächen

und daraus
resultierenden

Entscheidungen
sollte

aufdie
Genehm

igungsebene
zum

Zeitpunktdes
Abbaus

verlagertw
erden.

Dies
istinsbesondere

dam
itbegründet,dass zum

jetzigen
Zeitpunktnichtabschließend

die
Bedeutung

regionalerRohstoffvorkom
m

en
beurteilt w

erden
kann.Bekanntist

allerdings, dass
in derRaum

schaftneben
dem

SicherungsgebietErtenhag
und dem

AbbaugebietAnselfingen
Süd,Langenhag

nur w
enige

w
eitere

Kiesvorkom
m

en
bestehen

und
in derZukunftsom

itm
iteinerVerknappung

des
regionalen

Rohstoffes
zu

rechnen
ist.

Da
insbesondere

derBereich
zurSicherung

OberflächennaherRohstoffe im
  Ertenhag in

W
elschingen

sich
um

keine
in

absehbarerZukunftgeplante
Abbauflächen handelt,sollte

eine
detailliertere

Prüfung
und

Ausw
eisung

dertatsächlichen
Abbauflächen

erstzum
Zeitpunktdes

Abbaus
erfolgen.

Stadtverw
altung Engen

78234 Engen

90

Standort:
KN-05 AG Engen
(Anselfingen Süd,
Langenhag), KN-04 SG
Engen (W

elschingen,
Ertenhag)

Gem
äß den Aussagen des Landesam

tes für Denkm
alpflege sind Kulturdenkm

ale
besonderer Bedeutung, die gem

äß § 12 des Denkm
alschutzgesetzes von Baden-

W
ürttem

berg (DSchG) geschützt sind, als "Ausschlusskriterium
"  bei der Festlegung von

Abbau- bzw
. Sicherungsgebieten einzustufen. In diesen Bereichen gibt es som

it keinen
Abw

ägungsspielraum
 und die entsprechenden Bereich aus der Kulisse des Abbau- bzw

.
Scherungsgebietes herausgenom

m
en. Aufgrund des regionalen M

aßstabes (die
Festlegungen der Vorranggebiete erfolgen im

 M
aßstab 1:50.000) w

erden "kleinteilige" §
12-Denkm

ale in der Planung nicht berücksichtigt. Die Auseinandersetzung hierm
it hat in

einem
 nachgeordneten Genehm

igungsverfahren zu erfolgen.

Auch an der Erhaltung der gem
äß § 2 DSchG geschützten Kulturdenkm

alen besteht ein
öffentliches Interesse. Der Bestand ist daher in jedem

 Fall anzustreben. Durch
Einzelfallentscheidungen im

 Rahm
en eines denkm

alschutzrechtlichen
Genehm

igungsverfahrens ist jew
eils zu prüfen, ob der Erhalt des betroffenen

Kulturdenkm
als der Genehm

igung eines Abbaus oberflächennaher Rohstoffe entgegen
stehen kann. Folglich ist eine Überlagerung m

it einem
 Vorranggebiet für den Abbau bzw

.
zur Sicherung von oberflächennahen Rohstoffen m

öglich (Abw
ägungsbelang;

Abschichtung auf die Genehm
igungsebene).

Abschließend ist darauf hinzuw
eisen, dass die Vorranggebiete in der Raum

nutzungskarte
im

 M
aßstab 1:50.000 m

it offener Schraffur dargestellt w
erden, d.h. in den Randbereichen

geben die Karten grundsätzlich keine parzellenscharfe Abgrenzung. Som
it bleibt ein

Ausform
ungsspielraum

 für ein konkretes Vorhaben erhalten.

089/03
Im

aktuellen Um
w

eltberichtvom
08.07.20

w
ird

im
SicherungsgebietEngen

(W
elschingen,

Ertenhag)derW
ald im

 südlichen
Bereich

als Erholungsw
ald

Stufe
2

eingestuft und
es

w
ird

aufden
alten

Baum
bestand

hingew
iesen. Eine

Aussage
zum

tatsächlichen
Zustand

des
W

aldes
istnichtenthalten.

Es
w

ird
darum

gebeten
eine

Aussage
zum

tatsächlichen Zustand
des

W
aldes im

SicherungsgebietKN-04
SG

Engen
(W

elschingen,Ertenhag)im
Um

w
eltbericht

aufzunehm
en.

Um
w

eitere
Beteiligung

am
Verfahren

w
ird

gebeten.

Stadtverw
altung Engen

78234 Engen

91

Standort:
KN-04 SG Engen
(W

elschingen, Ertenhag)

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete der gesam
ten Region

Hochrhein-Bodensee anhand eines für die gesam
te Region einheitlich anzuw

endenden
Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter (siehe Um

w
eltbericht Tabellen 12 - 25)

als auch der Aggregation zu einer Gesam
tbew

ertung (siehe Um
w

eltbericht Tabelle 26).

Herangezogen w
erden die bei den Fachbehörden gesam

träum
lich vorliegenden

Datengrundlagen. Es w
erden keine vertiefenden Untersuchungen und
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Geländeerhebungen durchgeführt.
Die Bedeutung/Einstufung der W

aldflächen für die Erholung ergibt sich aus der
W

aldfunktionenkartierung entsprechend § 7 LW
aldG der Forstlichen Versuchs- und

Forschungsanstalt.

Die Angabe zum
 Bestandsalter basiert auf dem

 Forsteinrichtungsw
erk

(Datenverfügbarkeit nur für den Staatsw
ald).

Die landesw
eite W

aldzustandserhebung erfolgt in einem
 Rasterstichpunktverfahren im

8x8 km
 Netz und erlaubt keine bestandspezifischen Aussagen.

089/04
Fortschreibung

des
Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe

fürdie
Region

Hochrhein- Bodensee
Beteiligungsverfahren

gern.§
9 Absatz

2
des

Raum
ordnungsgesetzes (ROG)

i.V.m
it§

12
Absatz

2
des

Landesplanungsgesetzes (LplG)

derGem
einderatderStadtEngen

hatin
öffentlicherSitzung

folgende
Stellungnahm

e
zur

Fortschreibung
des

Teilregionalplanes „Oberflächennahe Rohstoffe"
abgegeben:

Die
geplante

Änderung
des

Teilregionalplanes in
Bereich

derOberflächennahen
Rohstoffe in Anselfingen  Nord,Breite

KN-04
AG

m
iteinergeringen

Reduktion
im

Nordw
esten

in
Richtung

derim
Flächennutzungsplan  ausgew

iesenen
W

ohnbauentw
icklungsflächen und

die Um
w

andlung
derbisherigen

im
Süden

des
Abbaugebietes bestehenden

Sicherungs-in
Ab-baufläche

w
ird

zurKenntnis
genom

m
en

M
itderFortschreibung

des
Teilregionalplanes

„Oberflächennahe Rohstoffe"
sollen

in
den Gebieten

KN-05
AG

Engen
(Anselfingen

Süd,Langenhag)  und
KN-04

SG
Engen

(W
elschingen,Ertenhag)

Flächen
aufw

elchen
archäologische  Fundschichten

bekannt
sind,die gern.§

12
DSchG

als
Kulturdenkm

ale
von

besondererBedeutung
geschützt

sind,kom
plett herausgenom

m
en w

erden.

Es w
ird

gebeten,diese
Flächen

in
derFortschreibung

als
Denkm

alzu
kennzeichnen

und
w

ie in
der1. Änderung

des
Teilregionalplanes „Oberflächennahe Rohstoffe"

aus
2005

zu
belas-sen.Die

Untersuchung
dieserFlächen

und
daraus

resultierenden
Entscheidungen

sollte
auf die

Genehm
igungsebene

zum
Zeitpunktdes

Abbaus
verlagert

w
erden

.

Dies
istinsbesondere dam

it begründet, dass
zum

jetzigen Zeitpunktnichtabschließend
die Bedeutung

regionaler Rohstoffvorkom
m

en beurteiltw
erden kann.Bekanntist

allerdings,dass in
der Raum

schaft neben
dem

 SicherungsgebietErtenhag
und

dem
Abbaugebiet Anselfingen Süd, Langenhag nurw

enige
w

eitere
Kiesvorkom

m
en

bestehen
und

in
derZukunft som

it m
iteinerVerknappung

des regionalen Rohstoffes
zu

rechnen
ist.

Da
insbesondere

derBereich
zurSicherung

Oberflächennaher Rohstoffe
im

Ertenhag
in

W
elschingen

sich
um

keine
in absehbarerZukunftgeplante

Abbauflächen
handelt,sollte

eine
detailliertere

Prüfung
und Ausw

eisung
dertatsächlichen

Abbauflächen
erstzum

Zeitpunktdes
Abbaus

erfolgen.

W
ie

zum
Zeitpunkteines

Abbaus
in derZukunfteinzelne

Belange
w

ie
derDenkm

alschutz

Stadtverw
altung Engen

78234 Engen

92

Standort:
KN-05 AG Engen
(Anselfingen Süd,
Langenhag), KN-04 SG
Engen (W

elschingen,
Ertenhag)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Der Grundsatz der Konfliktbew

ältigung gebietet es, auf der
vorgelagerten Planungsebene prognostisch die Genehm

igungsfähigkeit der Planung
sicherzustellen, da ansonsten keine Erforderlichkeit der Planung besteht. Die Prüfung der
Betroffenheit Denkm

alpflegerischer Aspekte erfolgt auf Grundlage eines Auszugs aus der
Datenbank des LAD unter Berücksichtigung der Stellungnahm

en der unteren und
höheren Denkm

alschutzbehörde.

Gem
äß den Aussagen des Landesam

tes für Denkm
alpflege sind Kulturdenkm

ale
besonderer Bedeutung, die gem

äß § 12 des Denkm
alschutzgesetzes von Baden-

W
ürttem

berg (DSchG) geschützt sind, als "Ausschlusskriterium
" bei der Festlegung von

Abbau- bzw
. Sicherungsgebieten einzustufen. In diesen Bereichen gibt es som

it keinen
Abw

ägungsspielraum
. Eine Belassung des nach §12 geschützten Kulturdenkm

ale in der
Gebietskulisse des Sicherungsgebietes w

ürde der Festlegung des Sicherungsgebietes
entgegenstehen. Insofern kann der vorgebrachten Einlassung, dass die

vorgesehene
Änderung

derAbgrenzung
derFlächen

füroberflächennahe Rohstoffe
einen

unzulässigen
Ein griffin

ihrgem
eindliches

Selbstverw
altungsrecht nach Artikel28

Grundgesetz
(GG) darstellt, nicht gefolgt w

erden.

Auch an der Erhaltung der gem
äß § 2 DSchG geschützten Kulturdenkm

alen besteht ein
öffentliches Interesse. Der Bestand ist daher in jedem

 Fall anzustreben. Durch
Einzelfallentscheidungen im

 Rahm
en eines denkm

alschutzrechtlichen
Genehm

igungsverfahrens ist jew
eils zu prüfen, ob der Erhalt des betroffenen

Kulturdenkm
als der Genehm

igung eines Abbaus oberflächennaher Rohstoffe entgegen
stehen kann. Folglich ist eine Überlagerung m

it einem
 Vorranggebiet für den Abbau bzw

.
zur Sicherung von oberflächennahen Rohstoffen und die Abschichtung der Konflikt auf
die Genehm

igungsebene m
öglich.

Aufgrund des regionalen M
aßstabes (die Festlegungen der Vorranggebiete erfolgen im

M
aßstab 1:50.000) w

erden "kleinteilige" §-12-Denkm
ale in der Planung nicht

berücksichtigt. Die Auseinandersetzung hierm
it hat in einem

 nachgeordneten
Genehm

igungsverfahren zu erfolgen.

Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für Abbauvorhaben erforderliche
Genehm

igungsverfahren in dem
 auf Grundlage der konkreten Vorhabensplanung

detaillierte Untersuchungen und Im
m

issionstechnischen Prognosen die abschließende
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
oderNaturschutz

und
Landschaftsbild

bew
ertetw

erden,können
w

irnichtbeurteilen.
Neue Kenntnisse

oderForschungstechniken  könnten
beispielsw

eise
im

Bereich
der

Denkm
alpflege zu

einerveränderten
Sichtw

eise
führen.Genauso

kann
heute

nicht
abschließend

geklärtw
erden,w

elchen
Besatz

an
seltenen

Pflanzen
und

Kleinlebew
esen

die
fürden

Abbau
vorgesehenen

Flächen
haben w

erden.

Im
Bereich

des
Abbaugebietes

in Anselfingen
Süd,Langenhag

stehtein Abbauw
unsch  in

absehbarerZeitbevor.Trotzdem
isteine

detaillierte
Prüfung

derEignung
der

betroffenen
Flächen

fürden
Kiesabbau

im
Vorfeld

oderim
konkreten

Antrag
vorzunehm

en.  Nach dem
 jetzigen

W
issensstand

istm
iteinerEingrenzung

durch
archäologische Fundstellen

zu
rechnen.Die

genaue
Größe

und
Lage

und
daraus

resultierende
Rückschlüsse

können
jedoch nichtsachgerechtim

Regionalplan
dargestellt

w
erden.

Alleine
die

technische
Entw

icklung
in derPlanung

durch
digitales

Erstellen
von

Pläne
erm

öglichteine
sehrdetaillierte

Darstellung
und einarbeiten

von
Detailinform

ationen
auch

aufEbenen
Regionalplan

und
Flächennutzungsplan.Dies

entsprichtjedoch
nicht

den
Zielen

dieser Planungsebenen,da
dervorgegebene

M
aßstab

von
1

:100.000 für
den

Regionalplan
nur beschränkte

Darstellungen
von

Inform
ationen

zulässt.

Die
unterschiedlichen

M
aßstäbe

sind
gezieltvorgesehen,um

beieinerspäteren
Detaillierung derPlanung

auch
m

itdem
M

aßstab
die

Inform
ationsdichte

zu
erhöhen

und
die

aufderjew
eiligen

Ebene
vorgesehene

Aussagekraftvon
Planungen

zu
gew

ährleisten.DaheristderRegionalplan
nichtparzellenscharf,eine

fachlich
korrekte

Abgrenzung
kann

nichtaufEbene dieserPlanungen
erfolgen.

Die
StadtEngen

und
die

Vereinbarte
Verw

altungsgem
einschaft Engen

(W
G

Engen)
befürchten

durch
die

geplante
Fortschreibung

des
Teilregionalplans  und

die
vorgesehene

Änderung
derAbgrenzung

derFlächen
füroberflächennahe Rohstoffe

einen
unzulässigen

Ein griffin
ihrgem

eindliches
Selbstverw

altungsrecht nach Artikel28
Grundgesetz

(GG).Die vorgesehenen  Beschränkungen
nehm

en
eine

fach-und
sachgerechte

Planung
und

Steuerung
aufPlanungsebene

derGem
einde

vorw
eg

und
beschränken

dam
itdie

gem
eindliche Planungshoheit.W

irlassen
diese

Befürchtung
durch

einen
Fachanw

altüberprüfen
und w

erden
diese

Stellungnahm
e

in
Kürze

nachreichen.

Es w
ird

um
 w

eitere
Beteiligung

am
Verfahren

gebeten.

Genehm
igungsfähigkeit  sow

ie die erforderlichen Verm
eidungs-, M

inim
ierungs,

Ausgleichs-, Schutz- und Sicherungsm
aßnahm

en sow
ie die spätere Rekultivierung-

/Renaturierungm
aßnahm

en  festgelegt w
erden. Dieses w

ird von den Fachbehörden auf
Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Es w
ird darauf hinzuw

eisen, dass die Vorranggebiete keine Ausschlussw
irkung entfalten

und in der Raum
nutzungskarte im

 M
aßstab 1:50.000 m

it offener Schraffur dargestellt
w

erden, d.h. in den Randbereichen geben die Karten grundsätzlich keine parzellenscharfe
Abgrenzung. Som

it bleibt für die w
eitere bzw

. spätere Vorhabens- und
Genehm

igungsplanung auf Grundlage der zum
 entsprechenden Zeitpunkt tatsächlich

einzustellenden Gegebenheiten der Schutzgüter als auch der dann geltenden gesetzlichen
Rahm

enbedingungen ein Ausform
ungsspielraum

.

089/05
Engen/Regionalverband  Hochrhein-Bodensee w

egen Fortschreibung
Hier: Ergänzende Stellungnahm

e zum
 Entw

urf der Fortschreibung des Teilregionalplans
Oberflächennahe Rohstoffe

in  oben  bezeichneter  Angelegenheit  hat  uns  die  Stadt Engen  m
it  der

W
ahrnehm

ung  ihrer Interessen beauftragt.

Die Stadt hat m
it Schreiben vom

 12.03.2019 zur Fortschreibung des Teilregionalplans
Oberflächennahe Rohstoffe in der Fassung des Anhörungsentw

urfs bereits Stellung
genom

m
en. W

ie zw
ischen Ihnen und der Stadt abgesprochen, ergänzen w

ir diese
Stellungnahm

e der Stadt in rechtlicher  Hinsicht:

I.

Stadtverw
altung Engen

78234 Engen

93

Standort:
KN-05 AG Engen
(Anselfingen Süd,
Langenhag), KN-04 SG
Engen (W

elschingen,
Ertenhag)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Der Grundsatz der Konfliktbew

ältigung gebietet es, auf der
vorgelagerten Planungsebene prognostisch die Genehm

igungsfähigkeit der Planung
sicherzustellen, da ansonsten keine Erforderlichkeit der Planung besteht. Die Prüfung der
Betroffenheit Denkm

alpflegerischer Aspekte erfolgt auf Grundlage eines Auszugs aus der
Datenbank des LAD unter Berücksichtigung der Stellungnahm

en der unteren und
höheren Denkm

alschutzbehörde.

Gem
äß den Aussagen des Landesam

tes für Denkm
alpflege sind Kulturdenkm

ale
besonderer Bedeutung, die gem

äß § 12 des Denkm
alschutzgesetzes von Baden-
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Der bestehende Teilregionalplan stellt auf der Gem

arkung der Stadt das Abbaugebiet
Anselfingen und das  Sicherungsgebiet  W

elschingen dar. Im
 Anhörungsentw

urf w
erden

diese Gebiete in den Abbaugebieten Anselfingen Nord (KN-04-AG) und Süd (KN-05-AG)
sow

ie im
 Sicherungsgebiet  W

elschingen (KN-04-SG) fortgeschrieben.

Im
 Vergleich zum

 bestehenden Regionalplan  sind  im
  Abbaugebiet  Anselfingen Süd und

im
 Sicherungsgebiet W

elschingen Flächen entfallen. Dies w
ird im

 Entw
urf dam

it
begründet, dass  sich dort jew

eils ein nach § 12 DSchG geschütztes Kulturdenkm
al

befindet.

Bei den Kulturdenkm
älern im

 Bereich des Sicherungsgebiets W
elschingen handelt es sich

jew
eils um

 m
ehrere Grabhügel, die bereits 1975 in das Denkm

albuch eingetragen
w

urden. Die Grabhügel haben einen Durchm
esser in der Größenordnung von 10-30

M
etern.

Bei dem
 Kulturdenkm

al im
 Bereich des Abbaugebiets Anselfingen handelt es sich um

 eine
eisenzeitliche Siedlung. Die Abgrenzungen sind detailliert  in einer Karte m

it einem
M

aßstab von  1:2.500 eingezeichnet. Die Gesam
tausdehnung beträgt m

axim
al 100 m

al
190 m

, die genaue Ausdehnung w
ird im

 Lageplan aber detailliert und nicht als Rechteck
abgegrenzt.

Im
 bestehenden Teilregionalplan w

urden die Kulturdenkm
äler durch eine entsprechende

Kennzeichnung berücksichtigt, aber im
 Vorrang- bzw

. Sicherungsgebiet belassen. Die
m

ögliche Ausdehnung der Auskiesung sollte dam
it dem

Genehm
igungsverfahren überlassen w

erden.

Aus Sicht der Stadt ist nicht nachvollziehbar, w
arum

 nunm
ehr diese Flächen bereits auf

Ebene der Regionalplanung aus dem
 Abbau- bzw

. Sicherungsgebiet her ausgenom
m

en
w

erden, obgleich sich tatsächlich und rechtlich nichts geändert hat. W
ir fordern daher

nam
ens der Stadt,

die Gebiete, auch aufgrund des erheblichen Bedarfs an Rohstoffen,  im
 Teilregionalplan

zu belassen und die denkm
alschutzrechtliche Situation  auf  Ebene der Genehm

igung zu
prüfen.

Jedenfalls sollte klargestellt w
erden, dass der  fortgeschriebene  Regionalplan einem

Abbau auf den ausgesparten Flächen nicht entgegensteht, w
enn ein Abbau

denkm
alschutzrechtlich  zulässig ist.

II.

1. Grabhügel auf Ebene der Regionalplanung nicht von Bedeutung

Bei der Aufstellung der Raum
ordnungspläne sind gem

äß § 7 Abs. 2 ROG die öffentlichen
und privaten Belange gegeneinander und  untereinander  abzuw

ägen, sow
eit sie auf der

jew
eiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind.

Durch die Einschränkung, dass die Belange auf der Planungsebene erkennbar und von
Bedeutung sein m

üssen, w
ird der Gesetzgeber dem

 Um
stand  gerecht, dass im

 Rahm
en

W
ürttem

berg (DSchG) geschützt sind, als "Ausschlusskriterium
" bei der Festlegung von

Abbau- bzw
. Sicherungsgebieten einzustufen. In diesen Bereichen gibt es som

it keinen
Abw

ägungsspielraum
. Eine Belassung der nach §12 geschützten Kulturdenkm

ale in der
Gebietskulisse des Sicherungsgebietes w

ürde der Festlegung des Sicherungsgebietes
entgegenstehen. Insofern kann der vorgebrachten Einlassung, dass die

vorgesehene
Änderung

derAbgrenzung
derFlächen

füroberflächennahe Rohstoffe
einen

unzulässigen
Ein griffin

ihrgem
eindliches

Selbstverw
altungsrecht nach Artikel28

Grundgesetz
(GG) darstellt, nicht gefolgt w

erden.

Auch an der Erhaltung der gem
äß § 2 DSchG geschützten Kulturdenkm

alen besteht ein
öffentliches Interesse. Der Bestand ist daher in jedem

 Fall anzustreben. Durch
Einzelfallentscheidungen im

 Rahm
en eines denkm

alschutzrechtlichen
Genehm

igungsverfahrens ist jew
eils zu prüfen, ob der Erhalt des betroffenen

Kulturdenkm
als der Genehm

igung eines Abbaus oberflächennaher Rohstoffe entgegen
stehen kann. Folglich ist eine Überlagerung m

it einem
 Vorranggebiet für den Abbau bzw

.
zur Sicherung von oberflächennahen Rohstoffen und die Abschichtung der Konflikt auf
die Genehm

igungsebene m
öglich.

Aufgrund des regionalen M
aßstabes (die Festlegungen der Vorranggebiete erfolgen im

M
aßstab 1:50.000) w

erden "kleinteilige" §-12-Denkm
ale in der Planung nicht

berücksichtigt. Die Auseinandersetzung hierm
it hat in einem

 nachgeordneten
Genehm

igungsverfahren zu erfolgen.

Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für Abbauvorhaben erforderliche
Genehm

igungsverfahren in dem
 auf Grundlage der konkreten Vorhabensplanung

detaillierte Untersuchungen und Im
m

issionstechnischen Prognosen die abschließende
Genehm

igungsfähigkeit  sow
ie die erforderlichen Verm

eidungs-, M
inim

ierungs,
Ausgleichs-, Schutz- und Sicherungsm

aßnahm
en sow

ie die spätere Rekultivierung-
/Renaturierungm

aßnahm
en  festgelegt w

erden. Dieses w
ird von den Fachbehörden auf

Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Es w
ird darauf hinzuw

eisen, dass die Vorranggebiete keine Ausschlussw
irkung entfalten

und in der Raum
nutzungskarte im

 M
aßstab 1:50.000 m

it offener Schraffur dargestellt
w

erden, d.h. in den Randbereichen geben die Karten grundsätzlich keine parzellenscharfe
Abgrenzung. Som

it bleibt für die w
eitere bzw

. spätere Vorhabens- und
Genehm

igungsplanung auf Grundlage der zum
 entsprechenden Zeitpunkt tatsächlich

einzustellenden Gegebenheiten der Schutzgüter als auch der dann geltenden gesetzlichen
Rahm

enbedingungen ein Ausform
ungsspielraum

.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
eines Raum

ordnungsplans eine Berücksichtigung säm
tlicher Belange nicht geleistet

w
erden kann und auch nicht geleistet w

erden soll. Die parzellenscharfe Abgrenzung
zulässiger Nutzungen erfolgt im

 Rahm
en nachgeordneter Planungen oder

Genehm
igungsverfahren.  Anerkannt  ist  insofern die größere Flughöhe der

Raum
planung. Die Raum

planung m
uss ebenenspezifisch nicht für jedes einzelne

Grundstück die Folgen einer erw
ogenen Festlegung erm

itteln, sondern sie kann und soll
sich auf größere räum

liche Einheiten beziehen.

Vgl. hierzu Hofm
ann, in: Km

ent, Raum
ordnungsgesetz, 2019, § 7 Rn. 19 ff, 24.

Die Kulturdenkm
äler sind nach diesen M

aßstäben auf der Ebene der Regionalplanung
nicht „von Bedeutung" im

 Sinne des § 7 Abs. 1 ROG:

Die „Flughöhe" der Regionalplanung im
 Hinblick auf die abgrenzbaren räum

lichen
Einheiten w

ird durch den M
aßstab der  Regionalplanung  vorgegeben. Nach Ziff. 4.3 Abs.

3 Vw
V Raum

ordnung ist die Strukturkarte im
  M

aßstab 1:200.000 und die
Raum

nutzungskarte im
 M

aßstab 1:50.000 anzulegen. Bei einem
 M

aßstab von  1:50.000
können  Grabhügel  m

it  einer  Ausdehnung  von bis zu 30 M
etern aber nicht adäquat

berücksichtigt w
erden,  selbst w

enn sie eine zusam
m

enhängende Gruppe ergeben
sollten. Ein Grabhügel hätte eine Ausdehnung in der Größenordnung von unter einem
M

illim
eter. Selbst eine Gruppierung kann nicht adäquat w

iedergegeben w
erden. Dasselbe

gilt für das Kulturdenkm
al der eisenzeitlichen Siedlung: Die Abgrenzungen erfordern

einen Plan m
it einem

 M
aßstab von 1:2.500, eine Übertragung auf eine Karte m

it einem
M

aßstab von  1:50.000 verbietet sich vor diesem
 Hintergrund.

Die „Flughöhe" darf nicht dadurch konterkariert w
erden, dass die Karte digital dargestellt

w
ird und durch digitales „Hineinzoom

en" Festlegungen m
it einem

 deutlich detaillierteren
M

aßstab zulässt. Dadurch w
ürde die Vorgabe des M

aßstabs und der großräum
igen

Planung unterlaufen.

Die Beurteilung, inw
iew

eit  die Grabhügel einer Auskiesung entgegenstehen, ist daher
der nächsten Ebene, vorliegend in der Regel der Genehm

igungsebene zu überlassen.

2. Keine hinreichende Aufklärung

W
enn die Regionalplanung die Kulturdenkm

äler dennoch als Ausschlusskriterium
berücksichtigen w

ollte, m
üsste sie jedenfalls feststellen, ob sich die Eintragung im

Denkm
albuch, ggf. für  einige  Grabhügel,  zw

ischenzeitlich  überholt hat oder einem
Kiesabbau auch prognostisch in der Zukunft noch entgegensteht. Es ist vorstellbar, dass
zum

indest zukünftig eine Sicherung des Denkm
als erfolgt, die auch einen Abbau,

jedenfalls  in der Nähe, zulässt. Zw
ar darf eine Regionalplanung typisieren. W

enn sie
aber kleinräum

ige Gegebenheiten aufgreift und zum
 Gegenstand der Abw

ägung m
acht,

m
üsste  sie sich auch m

it den kleinräum
igen Verhältnissen entsprechend detailliert

auseinandersetzen. Auch  dies spricht  dafür,  die  Beurteilung  der  Genehm
igungsebene

zu überlassen.

3. Konflikttransfer auf Genehm
igungsverfahren zulässig

Selbst w
enn m

an annim
m

t, dass der Bestand der Kulturdenkm
äler auf Ebene der
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Regionalplanung trotz der nur kleinräum

igen Bedeutung berücksichtigt w
erden könnte,

w
äre ein Konflikttransfer auf die Ebene der Genehm

igung zulässig:

a)
Der Konflikt kann auf Genehm

igungsebene gelöst w
erden:

Nach § 35 Abs. 3 Satz 3 Hs. 2 BauGB können einem
 raum

bedeutsam
en, nach

§ 35 Abs. 1 privilegierten Vorhaben öffentliche Belange zw
ar insow

eit nicht
entgegengehalten w

erden, als die Belange bereits bei Aufnahm
e der Vorhaben als Ziele

der Raum
ordnung in den Raum

ordnungs- oder Regionalplänen abgew
ogen w

orden  sind.
In einem

 Vorranggebiet w
ird bei der Genehm

igung eines Kiesabbauvorhabens daher die
im

 Rahm
en der Regionalplanung erfolgte Abw

ägung nicht nochm
als w

iederholt. Dies gilt
aber nur für solche Belange, die tatsächlich abgew

ogen w
urden, w

as anhand des
Abw

ägungsm
aterials zu erm

itteln ist.

Söjker,  in:  Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB,   Loseblatt,
Bearbeitungsstand:   Novem

ber 2015, § 35 Rn. 122.

W
ird vorliegend also im

 Abw
ägungsm

aterial festgehalten, dass für die betroffenen
Gebiete eine Abw

ägung m
it den Belangen  des  Denkm

alschutzes nicht vorgenom
m

en
w

urde, erfolgt die Beurteilung im
 Rahm

en des Genehm
igungsverfahrens. Dam

it w
ird den

Belangen des Denkm
alschutzes ausreichend Rechnung  getragen.

b) Dass kleinräum
ig nach einer entsprechenden Prüfung trotz  der  Ausw

eisung eines
Vorrangs- bzw

. Sicherungsgebiets ein Kiesabbau  nicht  m
öglich   ist, nim

m
t der

Regionalplan auch an anderer Stelle und zu Recht in Kauf. So w
ird etw

a die
abschließende artenschutzrechtliche Prüfung auch dem

 Genehm
igungsverfahren

überlassen, da diese nur auf dieser Ebene kleinräum
ig und aktuell vorgenom

m
en w

erden
kann.

Dieser Konflikttransfer erfolgt auch rechtm
äßig. Zw

ar soll die Regionalplanung
bestehende  Konflikte ausgleichen.

„Eingeschränkt w
ird der Auftrag zum

 Konfliktausgleich durch den Hinw
eis, dass er sich

nur auf die auf der jew
eiligen Planungsebene auftretenden Konflikte bezieht. Dam

it w
ird

ausgedrückt, dass die Raum
ordnung nur die ebenenspezifischen Konflikte - d.h.

regelm
äßig die großräum

igen Konflikte - ausgleichen soll, w
ährend sie die kleinräum

igen
Konflikte späteren Planfeststellungs- oder Genehm

igungsverfahren überlassen kann. Dies
entspricht allgem

einen Grundsätzen, w
ie Konfliktlösungen zw

ischen der Planungs- und
Genehm

igungsebene ebenenspezifisch aufgeteilt w
erden. Jede Ebene soll den Teil eines

um
fassenden Konfliktes lösen, der auf ihrer Ebene auftritt und m

it Hilfe der ihr
zugew

iesenen Instrum
ente gelöst w

erden kann. Um
gekehrt dürfen solche

Konfliktbereiche auf die nachfolgende Planungs- oder Genehm
igungsebene

w
eitergereicht w

erden, die sich erst dort - z.B. w
egen unterschiedlicher M

aßstäblichkeit
oder aufgrund der Konkretisierung der Planung oder M

aßnahm
e - stellen und m

it den
dortigen Instrum

enten ausgeglichen w
erden können."

Runkel,   in:  Spannow
sky/Runkel/Goppel,   ROG  2.

Aufl. 2018, § 1 Rn. 90.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ob ein Konflikt auf die nächste Ebene verlagert w

erden  kann, hängt also da von ab, ob
er dort auch aufgrund der Kleinräum

igkeit (besser) gelöst w
erden kann, w

as vorliegend
der Fall ist, w

ie oben unter Ziff. 1 dargelegt .

W
egen der Kleinräum

igkeit halten w
ir es für zw

ingend erforderlich, den Konflikt zw
ischen

Kiesabbau und Denkm
alschutz erst auf der Genehm

igungsebene zu lösen. Jedenfalls ist
es zulässig, diesen Konflikt dem

 Genehm
igungsverfahren zu überlassen . Dann spricht

aber auch planerisch alles für diese Lösung.

Daher sind das betroffene Vorrang- und das Sicherungsgebiet w
ie im

 bisherigen
Teilregionalplan  auszuw

eisen.

070/01
gegen

den
2.Anhörungsentw

urfderFortschreibung
des

Teilregionalplans
oberflächennahe Rohstoffe

fürdie
Region

Hochrhein-Bodensee
erhebtdie

Stadt
Radolfzellam

Bodensee
in

ihrer Eigenschaftals TrägeröffentlicherBelange
und

in
ihrer

Eigenschaftals
privatrechtlicher Grundstückseigentüm

er

E
in

w
e

n
d

u
n

g
e

n.

D
ie StadtRadolfzell w

endetsich
in

ersterLinie gegen
die

von
derVerbandsversam

m
lung

w
eiterhin

vorgesehene
Herausnahm

e
derFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostaus

dem
2.

Anhörungsentw
urfdes

Teilregionalplans  oberflächennahe Rohstoffe.Die
Stadt

Radolfzell fordert,die
Fläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostin die

Fortschreibung
des

Teilregionalplans oberflächennahe  Rohstoffe
-w

ie
in dem

von
derVerw

altung
vorgesehenen

2. Anhörungsentw
urf-w

iederals
VorranggebietzurSicherung

von
Rohstoffen (Sicherungsgebiete)

aufzunehm
en

(1.).Außerdem
w

endetsich
die

Stadt
Radolfzellgegen

die Abstufung
von

Teilflächen
des

Vorranggebiets
zum

Abbau
von

Rohstoffen
(Abbaugebiet)

KN-14 AG
in die

Vorranggebiete
zurSicherung

von
Rohstoffen

(Sicherungsgebiete)
KN-12

SG
und

KN- 13
SG

(II.).

Stadtverw
altung Radolfzell

78315 Radolfzell a.
Bodensee

94

Standort:
KN-14 SG Singen
(Nordost), KN12-SG
Singen (Friedingen,
Stadtw

ald Nord), KN-13
SG Singen (Friedingen,
Stadtw

ald Ost)

Nach Abw
ägung aller bekannten Belange w

ird w
eiterhin auf die Festlegung des

Sicherungsgebietes KN-14 SG verzichtet sow
ie an der unveränderten Festlegung der

Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete) KN-12 SG und KN-13
SG festgehalten.

Die Begründungen hierzu sind zu den Stellungnahm
en-Nr. 70/02 ff (lfd. Nr. 95 ff) zu

entnehm
en.

070/02
Begründung

I.

1. Die
Herausnahm

e
derFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostaus

dem
2.

Anhörungsentw
urf  des Teilregionalplans

oberflächennahe
Rohstoffe

verstößtnach w
ie

vorgegen
§

3
Abs.2

LplG
i.V.m

. §
7 Abs.2

ROG
und

führtzurRechtsw
idrigkeitdes

Teilregionalplans
oberflächennahe Rohstoffe.

Nach §
3 Abs.2

LplG
i.V.m

.§
7 Abs.2

ROG
sind

bei derAufstellung
der

Raum
ordnungspläne die

öffentlichen
und

privaten
Belange,sow

eitsie
aufder jew

eiligen
Planungsebene

erkennbar und
von

Bedeutung
sind,gegeneinanderund

untereinander
abzuw

ägen.Das
Ergebnis

der Um
w

eltprüfung
nach

§ 8
ROG

sow
ie

die
Stellungnahm

en
im

Beteiligungsverfahren
nach

§ 9 ROG
sind

in derAbw
ägung

nach
§

3
Abs.2

LplG
i.V.

m
. §

7 Abs.2
Satz

1
ROG zu berücksichtigen.

Die
Herausnahm

e
derFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostvordem

Anhörungsverfahren
stellt nichtnur„ein

Novum
in derGeschichte

des
Regionalverbandes"

dar,sondern
verstößtgegen

§
3 Abs.2

LplG
i.V.m

.§ 7
Abs.2

ROG.Diese
Vorschriften

stellen
ausdrücklich

klar, dass
die Stellungnahm

en
im

Beteiligungsverfahren nach
§ 9

ROG
in

derAbw
ägung

nach
§

3 Abs.2
LplG i.V.m

. § 7 Abs.2
Satz

1
ROG zu

berücksichtigen

Stadtverw
altung Radolfzell

78315 Radolfzell a.
Bodensee

95

Standort:
KN-14 SG Singen
(Nordost)

Die Rücksprache m
it der Rechtsaufsicht (RP) unm

ittelbar nach dem
 Beschluss der VV

vom
 6.11.2018 ergab, dass aus kom

m
unalrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen die

Rechtm
äßigkeit des Beschlusses geäußert w

urden. W
eiterhin hat der RVHB die

Fragestellung dam
als intensiv m

it der Obersten Raum
ordnungs- und

Landesplanungsbehörde (W
irtschaftsm

inisterium
 Baden-W

ürttem
berg) erörtert. Auch hier

w
urden keine Fehler im

 bisherigen Verfahren zur Fortschreibung des Teilregionalplanes
Oberflächennahe Rohstoffe (TRP) festgestellt.

Vom
 W

irtschaftsm
inisterium

 w
urde der Verbandsverw

altung im
 Rahm

en der 2019
erfolgten Ausw

ertung der Stellungnahm
en aus der 1. Anhörung erneut bestätigt, dass

eine Planfortschreibung ein dynam
ischer, kontinuierlicher und iterativer Prozess ist, der

es erlaubt und notw
endig m

acht, Änderungen und neue Erkenntnisse bis vor der
Endabw

ägung und Satzungsfassung zu berücksichtigen bzw
. in die Planung einfließen zu

lassen. Der Beschluss zur Anhörung (6.11.2018) w
ird noch als der Anfang des

öffentlichen Planungsprozesses der Regionalplanaufstellung gew
ertet. Im

 Laufe dieses
Prozesses steigen dann die Anforderungen an eine inhaltlich und m

ateriell schlüssige und
nachvollziehbare Argum

entation.
Entscheidend ist eine rechtskonform

e Endabw
ägung. Diese trifft die

Verbandsversam
m

lung (VV) nach entsprechender Beratung und Abw
ägung
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
sind.Für die

Abw
ägung

istdanach
die

Sach-- und
Rechtslage

im
 Zeitpunktder

Beschlussfassung
überden

Raum
ordnungsplan

m
aßgebend

(§ 11
Abs.3

Satz
1

i.V.m
.§

27
Abs.2

Satz
1

ROG).Erst zu
diesem

Zeitpunktdarfdie
abschließende

Abw
ägung

erfolgen.Es
verstößtgegen

§
3 Abs.2

LplG
i.V.m

.§
7 Abs.2

ROG, w
enn

bereits
vor

Durchführung
des

Anhörungsverfahrens
große

geeignete
Abbauflächen

aus dem
Anhörungsentw

urf herausgenom
m

en
w

erden.

Zw
arvollziehtsich

die Ausarbeitung
des

Planungskonzepts
abschnittsw

eise. Bei der
abschnittsw

eisen
Ausarbeitung

sind jedoch
klare Vorgaben

zu
beachten,die

hier
eindeutig

nicht erfülltw
orden

sind.Die
Erm

ittlung
derVorranggebiete

fürden Abbau
oberflächennaher  Rohstoffe

(Abbaugebiete)
und

zurSicherung
von

Rohstoffen
(Sicherungsgebiete)

erfolgt flächendeckend
und fürdie

ganze
Region.In einem

ersten
Arbeitsschrittsind

zunächstdie abbauw
ürdigen

oberflächennahen
Vorkom

m
en

m
ineralischerRohstoffe

zu
erm

itteln.

unterschiedlichster Belange abschließend über den Regionalplan als Satzung (und dam
it

auch die Festlegung eines Vorranggebietes). Die VV ist das kom
m

unal verfasste
politische Hauptorgan des Regionalverbandes, das in seiner Entscheidung auch die
berechtigten
Interessen der Kom

m
unen, ihre räum

lichen Strukturen, ihre Funktionen und
Entw

icklungschancen angem
essen zu berücksichtigen hat.

Planungsausschuss (vorberatend) und Verbandsversam
m

lung (beschließend) haben sich
m

it der vorgetragenen Stellungnahm
e der Stadt Radolfzell des 1. Anhörungsverfahrens

intensiv auseinandergesetzt und geprüft und eine  Abw
ägung getroffen. Auch die

vorliegende Stellungnahm
e haben die Grem

ien geprüft, sich m
it den Anregungen der

Stellungnahm
e auseinandergesetzt und eine Endabw

ägung (abschließende Abw
ägung)

zum
 Zeitpunkt über die Beschlussfassung des Teilregionalplanes (27.04.2021 - Sitzung

der abschließenden Abw
ägung sow

ie der Beschlussfassung des Planes) gefasst.

070/03
Dieser erste

Schrittisthiersachgerechtinsbesondere
durch

folgende
M

aßnahm
en

erfolgt:

• Seit2014
sind

m
ehrere

Abstim
m

ungen
zw

ischen
dem

Regionalverband,dem
LGRB,

dem
 Industrieverband

Steine
und

Erden
Baden-W

ürttem
berg

e.V.(ISTE)
und

m
it

verschiedenen Abbauunternehm
en  und

Planern
durchgeführtw

orden.
• Zusam

m
en

m
itdem

Regionalverband
hatdas

LGRB
im

Jahre
2015

eine
flächendeckende Betriebserhebung

beiallen
rohstoffgew

innenden
Betrieben

in
der

Region
durchgeführt.Das Gutachten

„Ergebnisse
derLGRB-Erhebungen

zur
Rohstoffgew

innung
in

derRegion
Hochrhein-Bodensee,Hinw

eise
zur

regionalplanerischen
Rohstoffsicherung"

liegtseitM
itte 2016

vor.
• Es w

urde
fernereine

„Bedarfsanalyse
fürdie

Gew
innung

und Verw
endung

prim
ärer

und sekundärerRohstoffe
bis

2055
im

Planungsbereich
des

Regionalverbands
Hochrhein- Bodensee"

durch
die

IngenieurgesellschaftSST
erstellt,die

vom
28.09.2016

datiert.
• Ferner w

urde
als

w
eitere

notw
endige

Fachgrundlage
fürdie

Festlegung
von

Vorranggebieten
fürden Abbau

und zurSicherung
von

Rohstoffen
die

vom
LGRB fürden

Bereich
derRegion

Hochrhein-Bodensee
vorliegenden

Karten
derm

ineralischen
Rohstoffe von

Baden-W
ürttem

berg
(KM

R
50)

herangezogen.In diesen
Karten w

erden
die

Ergebnisse von
säm

tlichen
rohstoffgeologischen

Erkundungsarbeiten
zusam

m
engefasst,  die

zur fachlichen
Um

setzung
des

Rohstoffsicherungskonzepts
des

Landes
durchgeführtw

urden
. Die

einzelnen
Rohstoffvorkom

m
en

w
erden

darin
hinsichtlich

ihres
geologischen

Aufbaus, derhydrogeologischen
Gegebenheiten

, der
nutzbaren

M
ächtigkeiten

und
derw

ichtigsten Nutzungsm
öglichkeiten

beschrieben
und

in
Karten

im
M

aßstab
1:50.000

dargestellt.

In einem
zw

eiten
Arbeitsschritt  können

dann
folgende

Flächen
ausgeschlossen

w
erden:

Flächen,die
kleinerals

2
ha

sind,
Flächen,die

eine
Lagerstättenm

ächtigkeitvon
<

5
m

aufw
eisen,

Flächen,bei denen
die

zu
entnehm

ende
Kiesm

enge
nichtin einem

vertretbaren
Verhältnis

zuranfallenden
Abraum

m
enge

steht,
Flächen,bei denen

derM
indestabstand

zu
Siedlungsflächen

m
itw

eitgehend
geschlossener Bebauung

unterschritten
w

ird.

Außerdem
können

solche
potenziellen

Vorranggebietsflächen
ausgeschlossen

w
erden,

Stadtverw
altung Radolfzell

78315 Radolfzell a.
Bodensee

96

Standort:
KN-14 SG Singen
(Nordost)

Kenntnisnahm
e
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
deren bestehende

Nutzung
den

Rohstoffabbau
faktisch

oderrechtlich
ausschließen

(z.B.
Siedlungs-- und

Verkehrsflächen).

Schließlich
können

solche
potenziellen

Vorranggebietsflächen ausgeschlossen
w

erden,
die aufgrund

konkurrierenderSchutzziele
als

Tabuflächen
anzusehen

sind
(z.B.

großflächige Biotopbereiche).

AufdieserGrundlage
sind

sinnvolle
Flächenzuschnitte

fürden
ersten

Planungszeitraum
(Abbaugebiete)

und
fürden

zw
eiten

Planungszeitraum
(Sicherungsgebiete)

anhand
von

örtlichen
Gegebenheiten,Tabu-und

Restriktionskriterien  und
anhand

der
prognostizierten Förderm

engen
nach

dem
Bedarfsansatz

und
derM

engenverfügbarkeit
zu

entw
ickeln.

Nach
allen

diesen
Grundlagen

handeltes
sich

beiderFläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ost
um

 ein
großes

abbauw
ürdiges

Kiesvorkom
m

en,fürdas
keines

dervorgenannten
Ausschlusskriterien  greift.Vielm

ehrhandeltes
sich

beiderFläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostum
ein

potentielles
größeres

SicherungsgebietfürSand
und

Kiese
m

it
vergleichsw

eise
hohen M

ächtigkeiten.Ausw
eislich

des
Anhörungsentw

urfs der
Verw

altung
vorder

Verbandsversam
m

lung  am
06.Novem

ber2018
istdie

Fläche
KN-14 SG

Singen
Nord-Ost

75
ha groß

und
dam

itgrößerals jedes
andere

in den
2. Anhörungsentw

urf
aufgenom

m
ene VorranggebietzurSicherung

von
Rohstoffen

(Sicherungsgebiet).  So
ist

die
Fläche

KN-14
SG Singen

Nord-Ostm
it75

ha
deutlich

m
ehrals

doppeltso
groß

w
ie

das
als

Beispiele
fürgrößere Sicherungsgebiete

fürKies
und

Sand genannte
Sicherungsgebiet„W

T-04
SG

Hohentengen (Herdern)"
m

iteinerGröße
von

lediglich
29

ha.

Auch
die

Abbaum
ächtigkeit derFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ost,die

im
 östlichen

Teilabschnitt55
m

,davon
5

m
überGrundw

asserund
im

 w
estlichen

Teilabschnitt
im

m
erhin noch

14,5 m
,davon

12 m
überGrundw

asserbeträgt,istjedenfalls im
östlichen

Teilabschnitt deutlich
größerals

beiden
in den

Erläuterungen
als

Beispiele
für

größere
Sicherungsgebiete

fürKies
und

Sand
genannten

Sicherungsgebiete
„KN-04

SG
Engen

(W
elschingen-Ertenhag)" m

it durchschnittlich
40

m
sow

ie
„W

T-04
SG

Hohentengen
(Herdern)"

m
itdurchschnittlich

42
m

.
Bereits

dieserVergleich
zeigt,dass

es
sich

bei derFläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostum
ein aus

rohstoffgeologischerSichtbesonders
geeignetes

abbauw
ürdiges

Rohstoffvorkom
m

en handelt.

070/04
Hinzu

kom
m

t,dass
ausw

eislich
derErläuterungen

zum
1.Anhörungsentw

urf  (S.22)
größere Sicherungsgebiete

fürKies
und

Sand
m

it-aus
SichtderRegion -

vergleichsw
eise

hohen
M

ächtigkeiten
in

derRegion
Hochrhein-Bodensee

eherselten
sind.In derRegelhandeltes

sich um
lediglich

kleine
und

kom
plexe

Vorkom
m

en.Die
Erläuterungen

zum
1.Anhörungsentw

urfräum
en

ausdrücklich
ein,dass

der
Teilregionalplan

in
Bezug

aufdie
Rohstoffgruppe

Kies
und Sand

nurw
enige

überdurchschnittliche Große
und

m
ächtige

Sicherungsgebiete
(Abbautiefe)

als künftige
Erw

eiterungen
bestehenderGruben

oderals
Neuaufschlüsse

enthält.Als
Beispiel hierfür

w
erden

die
Sicherungsgebiete

„KN-04
SG

Engen
(W

elschingen-Ertenhag)" m
iteiner

Fläche
von

72
ha

und
einerdurchschnittlichen

M
ächtigkeitvon

40
m

sow
ie

„W
T-04

SG
Hohentengen

(Herdern)"
m

iteinerFläche
von

29
ha

und
einerdurchschnittlichen

Stadtverw
altung Radolfzell

78315 Radolfzell a.
Bodensee

97

Standort:
KN-14 SG Singen
(Nordost)

Die Hinw
eise w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

In den Erläuterungen zum
 1. Anhörungsentw

urf (8.11.2018) w
ird auf S. 20-22 ein Fazit

zur M
engenverfügbarkeit gezogen und zudem

 die zu diesem
 Zeitpunkt noch vorhandenen

Überhänge in den Sicherungsgebieten (u.a. Rohstoffgruppe Kies und Sand) begründet.

Im
 Zuge der 1. Anhörung w

urden zahlreiche Bedenken und Anregungen sow
ohl von

Trägern öffentlicher Belange (TöB) w
ie auch von Privaten geäußert. Die eingegangenen

Stellungnahm
en spiegeln die un-terschiedlichsten Interessen und Ansprüche w

ider, die
bei der Planung im

 Rahm
en einer breiten und transparenten Abw

ägung zu
berücksichtigen sind. Die Bandbreite der eingegangenen Anregungen und Bedenken
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
M

ächtigkeit von
42

m
 genannt.

Diese
abw

ägungsrelevanten Passagen
sind

in deraktuellen
Fassung

derErläuterungen
(Stand:08.07.2020)

nichtm
ehrenthalten.

bestätigte, dass der Rohstoffabbau sow
ohl naturräum

lich als auch gesellschaftlich selten
konfliktfrei ist und zeigt die vielfältigen Belange auf, die in die Abw

ägung eingestellt und
berücksichtigt w

erden m
üssen.  Zu den Hauptthem

en aus der 1. Anhörung zählten
Belange des Im

m
issions- und Gesundheitsschutzes (Erschütterungen, Staub- und

Lärm
belastung, Gebäudeschäden, Siedlungsabstände), des Natur- und Artenschutzes (s.

u.), der Schutz von Grundw
asser und Oberflächengew

ässern, w
ie auch die Them

en-
felder Erholung/Freizeit/Tourism

us und der Denkm
alschutz. W

eitere häufig genannte
Aspekte w

aren der Them
enbereich Verkehr, insbesondere Belastungen durch

Transportverkehr, Eingriffe in das Land-schaftsbild sow
ie Anm

erkungen zum
regionsw

eiten Rohstoffbedarf und dem
 Export von Rohstoffen ins benachbarte Ausland.

Aufgrund der o.g. Belange erfolgten grundlegende Forderungen, w
ie der Verzicht auf

einzelne Flä-chen, Forderungen nach Erw
eiterungen bzw

. Reduzierungen von Flächen
sow

ie veränderten Zuschnit-ten bei Abbau- und Sicherungsgebieten, die eine erw
eiterte

regionale Gesam
tbetrachtung (auch im

 Hinblick auf die M
engenverfügbarkeit und eine

m
öglichst dezentrale Rohstoffversorgung in der Re-gion) erforderlich m

achten. Darüber
hinaus gab es Anregungen zur Änderung von Plansätzen m

it grundsätzlicher Bedeutung,
z.B. der Um

gang m
it Flächen außerhalb der Vorranggebiete.

Die Vielzahl der zu berücksichtigenden Argum
ente aus der 1. Anhörung berührte die

Grundzüge der Planung und erforderte som
it eine grundsätzliche Überarbeitung des

gesam
ten Planentw

urfs und eine 2. Offenlage des Teilregionalplanes Oberflächennahe
Rohstoffe.

Im
 2. Anhörungsentw

urf (8.7.2020) gab es aufgrund des aufgrund der 1. Anhörung
erfolgten W

egfalls oder der Verkleinerung von Sicherungsgebieten keinen signifikanten
Überhang in den Sicherungsgebieten (Rohstoffgruppe Kies und Sand)  m

ehr. Insofern
entfiel auch eine entsprechende Begründung.

070/05
Die

derzeitige Nutzung
derFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostals

W
aldfläche schließtden

Rohstoffabbau
-anders

als
beiSiedlungs-und

Verkehrsflächen
-w

ederfaktisch,noch
rechtlich

aus.

Ausw
eislich

deraktualisierten
Beschlussvorlage

fürden
Planungsausschuss

istdie
Planung

beiderFläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostnach derzeitigem
Kenntnisstand

voraussichtlich
lediglich m

itm
ittleren

Um
w

elteinw
irkungen

verbunden.Dies
kann

aus
der

abschließenden
Gesam

teinschätzung
derUm

w
eltausw

irkungen
im

Hinblick
aufdie

einzelnen
Vorranggebiete, die

Teildes
Um

w
eltberichts

(Stand:08.07.2020)
ist,

entnom
m

en
w

erden.Danach
hat der Rohstoffabbau

aufderFläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostaufdie
einzelnen

Schutzgüterdurchw
eg

nurm
ittlere

Um
w

eltausw
irkungen

(vgl.Um
w

eltbericht,Stand:07.08.2020,S.79).Die
dortaufgeführte

Einschätzung
w

ird
ausführlich

in dem
Um

w
eltberichtangehängten

Steckbrief zurFläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostdargelegt(Steckbriefe
Abbaugebiete  Landkreis

Konstanz,S.80). W
eiterist zu

berücksichtigen,dass
konfliktfreie

Rohstoffgew
innung

faktisch
kaum

m
öglich

ist(vgl.
Erläuterungen,Stand:08.07.2020,S.22).Aufjeden

Fall istes
danach

unzulässig,ein
geeignetes

großes
abbauw

ürdiges  Rohstoffvorkom
m

en
w

egen
m

ittlerer
Um

w
elteinw

irkungen
bereits

vordem
Anhörungsverfahren

auszuschließen.

Stadtverw
altung Radolfzell

78315 Radolfzell a.
Bodensee
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Standort:
KN-14 SG Singen
(Nordost)

Nach Abw
ägung der bisher bekannten Belange, w

ird w
eiterhin auf die Festlegung des

Sicherungsgebietes KN-14 SG verzichtet.

Zw
ar besitzt die Fläche bei regionsw

eiter Betrachtung große M
ächtigkeiten, bei

Berücksichtigung des räum
lich-funktionalen Um

feldes (Flächen KN-14 AG, KN-16 AG, KN
12-SG, KN 13-SG) ist davon auszugehen, dass auch ohne die Fläche KN 14-SG durch die
vorhandenen Potenziale der „kleinräum

ige“ Bedarf für die Laufzeit des Teilregionalplanes
(2x20 Jahre) in diesem

 Teilraum
 abgedeckt ist, sodass auch der regionalplanerische

Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ im

 Rahm
en der Abw

ägung für diese Fläche
keine große Gew

ichtung erfährt. Auch ohne das Vorranggebiet ist die Ausgew
ogenheit

der räum
lichen Verteilung der Sicherungsgebiete gegeben. Die Aussagen des

Um
w

eltberichts sind ein Abw
ägungsbelang.

Die Erforderlichkeit der Festlegung als Sicherungsgebiet ist aufgrund der vorhandenen
Reserven im

 bestehenden unm
ittelbar angrenzenden Abbaugebiet sow

ie der Potenziale in
den vorgesehenen angrenzenden Vorranggebieten für den Abbau sow

ie zur Sicherung
oberflächennaher Rohstoffe nicht gegeben. Auch die Bedeutung des hier vorhandenen
W

aldes als Im
m

issionsschutz- und Klim
aschutzw

ald für das angrenzende Siedlungsgebiet
der Stadt Singen w

ird gesehen.

Bezüglich des regionalplanerischen Gesam
tbedarfs im

 Bereich Kiese und Sande im
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Planungszeitraum

 20-40 Jahre w
ürde die Fläche einen w

ichtigen Beitrag zur langfristigen
Rohstoffsicherung leisten; aufgrund des oben dargestellten Sachverhalts (vorhandene
Reserven und Potenziale in den um

liegenden Abbau- und Sicherungsgebieten) und des
letztendlich schw

er prognostizierbaren Gesam
tbedarfs für Sicherungsgebiete w

ird die
Fläche KN 14-SG nicht als Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen festgelegt.

Des W
eiteren w

ird auf die Ausführungen zu Stellungnahm
e Nr. 070/02 (lfd. Nr. 95)

verw
iesen.

070/06
Außerdem

ist zu
berücksichtigen,dass

die
Fläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostbereits

in
dem

Teilflächennutzungsplan
oberflächennahe

Rohstoffe
aus

dem
Jahr2005

als
VorranggebietzurSicherung

von
Rohstoffen

(Sicherungsgebiet)
festgesetztw

ar.

Stadtverw
altung Radolfzell

78315 Radolfzell a.
Bodensee

99

Standort:
KN-14 SG Singen
(Nordost)

Derzeit ist in Singen im
 verbindlichen Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe für die

Region Hochrhein-Bodensee  das Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen
(Sicherungsgebiet) Nr. 11 Singen (Nordost)  festgelegt (vgl. Plansatz 1.3 des TRP
(Genehm

igt am
 27.1.2005). Sicherungsgebiete sollen der m

ittel- bis langfristigen
Sicherung der Rohstoffvorkom

m
en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des

Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im
 Rahm

en
einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet.

Gem
äß Begründung zum

 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m
ittel- bis langfristigen

Sicherung der Rohstoffvorkom
m

en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des
Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im

 Rahm
en

einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar. Es

existiert also kein "Entw
icklungsgebot", in dem

 Sinne, dass im
 Zuge einer

Regionalplanfortschreibung aus einem
 festgelegten Sicherungsgebiet autom

atisch ein
Abbaugebiet w

ird.

Ähnlich w
ie im

 Bereich der kom
m

unalen Flächennutzungsplanung bedeutet die
Aufstellung eines auf einen fest definierten Planungszeitraum

 ausgerichteten (Teil-)
Regionalplanes (früher 2x15 Jahre heute 2x 20 Jahre) keinen Abschluss. Regionalplanung
ist eine Daueraufgabe, die sich nicht in der einm

aligen Aufstellung eines Plans und eines
form

alen Beteiligungsverfahrens erschöpft, sondern einen andauernden Planungsprozess
darstellt. Insofern w

ird ein (Teil-)Regionalplan im
m

er w
ieder der sich w

andelnden
W

irklichkeit in der Region gegenübergestellt w
erden m

üssen. Die Regionalplanung m
uss

insofern eine gew
isse Flexibilität aufw

eisen, um
 den tatsächlichen Gegebenheiten im

m
er

w
ieder entsprechen zu können.Als Beispiel seien geänderte Rahm

enbedingungen und
Anforderung  im

 Natur- oder Artenschutz genannt (Gesetzgebung) oder w
eitere/neuere

rohstoffgeologischer Erkenntnisse. So können sich -w
ie im

 konkreten Fall Vogelsang
(Gem

einde Hohenfels) geschehen -  aufgrund aktueller Untersuchungen neue
Erkenntnisse hinsichtlich der Abbauw

ürdigkeit ergeben, die eine Veränderung der bisher
gesicherten Bereiche erfordern. Als ein w

eiteres Beispiel sei an dieser Stelle die
Strategische Um

w
eltprüfung (SUP) zur Regionalplanfortschreibung genannt: Bestandteil

der SUP ist u.a. auch eine Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit der
Vorranggebiete für den Rohstoffabbau.  Hier w

erden die Sicherungsgebiete - im
Gegensatz zu den Abbaugebieten -  nur im

 Einzelfall im
 räum

lichen Verbund m
it

potenziellen Abbaugebieten der vertieften Prüfung unterzogen, um
 durch ein

entsprechendes Flächenlayout erkennbare Konflikte zu verm
eiden bzw

. zu m
inim

ieren.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ansonsten w

urde für die Sicherungsgebiete aufgrund des längeren Planungszeitraum
s,

w
ährend dem

 sich Lebensraum
bedingungen stark verändern können, nur eine

vereinfachte Vorprüfung durchgeführt, um
 zum

 Zeitpunkt der Planaufstellung bekannte
m

ögliche erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu können.

Daraus folgt, dass ein "Vertrauens- bzw
. Bestandsschutz" allenfalls dann abgeleitet

w
erden kann, w

enn der Regionalplan die Ausw
eisung von Rohstoffflächen detailliert

abgew
ogen hat.

070/07
Die Vorsitzende

des
Regionalverbands

hatin derVerbandsversam
m

lung  am
06.11.2018

zurechterklärt,dass
derAnhörungsentw

urffürden
Teilregionalplan

oberflächennahe
Rohstoffe anhand

des
zuvorerm

ittelten
Bedarfs

erarbeitetw
urde.In

dem
Anhörungsentw

urf  der Verw
altung,überden

die
Verbandsversam

m
lung

am
06.11.2018

Beschluss
gefassthat, w

ardie Fläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostenthalten.Auch
der

Planungsausschuss
hatder

Verbandsversam
m

lung em
pfohlen,die

Fläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostim
Anhörungsentw

urfzu
belassen.In dem

Beschlussvorschlag
des

Planungsausschusses
zur

derFläche
KN-14

SG Singen
Nord-Ost(S.113)

heißtes
ausdrücklich:

„Dem
Anliegen

derStadtSingen
w

ird
nichtgefolgt.ZurSicherstellung

derlangfristigen
Versorgung

m
itoberflächennahen

m
ineralischen

Rohstoffen
w

erden
Vorranggebiete

zur
Sicherung

von
Rohstoffen

(Sicherungsgebiete)
ausgew

iesen
und

in der
Raum

nutzungskarte dargestellt.Die
Sicherungsgebiete

decken
den

Rohstoffbedarffür
w

eitere
20

Jahre
ab. Sicherungsflächen,die

sich
z.T.auch

aufgrund
w

eiterer
rohstoffgeologischerUntersuchungen

als
Flächen

m
ithochw

ertigen
und

großen
Vorkom

m
en

erw
iesen

haben,sollen
perspektivisch

beibehalten
w

erden,dam
itein

langfristigerSchutz besonders
guterund

großerVorkom
m

en gew
ährleistetw

erden
kann.

Diese
Sichtw

eise
w

ird
vom

LGRB
unterstützt."

Bei dervorhergehenden
Planungsausschusssitzung

vom
06.11.2018

hatFW
-

Fraktionsvorsitzender Thaterzurechtausgeführt,dass
derAnhörungsentw

urf in
der

vorliegenden
Fassung

(d.h.m
it derFläche

KN-14 SG
Singen

Nord-Ost)
insgesam

tauf
den

W
eg gebrachtw

erden
m

uss:„Es
istdie

Aufgabe
derGrem

ien
des

Regionalverbands
Rohstoffe zu

sichern
und

nichtvorBeginn
des

Anhörungsverfahrens  aus
kom

m
unalpolitischen

Erw
ägungen Flächen

aus
dem

Entw
urfherauszunehm

en.Nach
Eingang

derStellungnahm
en

m
uss

die Abw
ägung

durch
die

Verbandsversam
m

lung
stattfinden,dies

sollte
nichterfolgen,bevorandere Behörden

und die
Öffentlichkeit

GelegenheitzurStellungnahm
e

hatten."

Diese
Sichtw

eise
w

ird
nichtnurvon

derVorsitzenden,sondern
auch

von
dem

Verbandsdirektor bestätigt.In
derErgebnisniederschriftderPlanungsausschusssitzung

vom
06.11.2018

heißtes:
„DerVerbandsdirektorbetont,die

Aufgabe
derGrem

ien
des

Regionalverbands
istdie

regionalplanerische
Abw

ägung.Aus
SichtderVerw

altung
sollte

eine
um

fassende
Abw

ägung
ersterfolgen,w

enn
zu

allen
vorberatenen

Flächen
eine Anhörung

durchgeführtw
urde.Danach

können
alle

Stellungnahm
en

vollständig,vertieftund
sachgerechtabgew

ogen
w

erden.Dadurch erhältsich
die

Verbandsversam
m

lung
den

notw
endigen

Abw
ägungsspielraum

 in diesem
 kom

plexen
Them

a."

Stadtverw
altung Radolfzell

78315 Radolfzell a.
Bodensee

100

Standort:
KN-14 SG Singen
(Nordost)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern Die Spielräum

e bei der Planung sind
dabei von den geologischen Gegebenheiten aber auch von vielfältigen
Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von Rohstoffabbau- und -
sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der Rohstoffsicherung und
Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen und Vorhaben sow
ie vor

allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des Natur- und Um

w
eltschutzes,

der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft, des Bodenschutzes, der

W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch ökologischer) Belange m
it dem

 ihnen
jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und abzuw

ägen, um
 zu sachgerechten

Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der Regionalplanung haben sich die Planungsträger
auch m

it Gesichtspunkten des flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow
ie der verkehrs- und

em
issionsm

indernden Ausw
irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen.

Eine w
eitere Herausforderung ist die schw

indende Akzeptanz für die Sicherung und
Gew

innung von Rohstoffen.

„Nach ständiger Rechtsprechung und übereinstim
m

ender Literaturm
einung ist

Kennzeichen jeder Planung die planerische Gestaltungsfreiheit. Sie beinhaltet einen
Spielraum

, ein Planungserm
essen der Planungsbehörde. Zur Lenkung und Strukturierung

w
urde eine spezifische Abw

ägungsdogm
atik entw

ickelt. Danach verlangt das
Abw

ägungsgebot, dass erstens eine Abw
ägung überhaupt stattfindet, dass zw

eitens in
die Abw

ägung an Belangen eingestellt w
ird, w

as nach Lage der Dinge in sie eingestellt
w

erden m
uss, und dass drittens w

eder die Bedeutung der betroffenen öffentlichen und
privaten Belange verkannt noch der Ausgleich zw

ischen ihnen in einer W
eise

vorgenom
m

en w
ird, die zur objektiven Gew

ichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis
steht.“ [Dreier; in: Hager (Hrsg.); Kom

m
entar zum

 Landesplanungsrecht in Baden-
W

ürttem
berg, 2005, S. 59f]

Die Grem
ien des Regionalverbands haben die Stellungnahm

e der Stadt Radolfzell geprüft
und abgew

ogen.

Zw
ar besitzt die Fläche bei regionsw

eiter Betrachtung große M
ächtigkeiten, bei

Berücksichtigung des räum
lich-funktionalen Um

feldes (Flächen KN-14 AG, KN-16 AG, KN
12-SG, KN 13-SG) ist davon auszugehen, dass auch ohne die Fläche KN 14-SG durch die
vorhandenen Potenziale der „kleinräum

ige“ Bedarf für die Laufzeit des Teilregionalplanes
(2x20 Jahre) in diesem

 Teilraum
 abgedeckt ist, sodass auch der regionalplanerische

Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ im

 Rahm
en der Abw

ägung für diese Fläche
keine große Gew

ichtung erfährt. Auch ohne das Vorranggebiet ist die Ausgew
ogenheit

der räum
lichen Verteilung der Sicherungsgebiete gegeben.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
In

derBeschlussvorlage
zurBehandlung

dereingegangenen
Anregungen

und
Bedenken

zur ersten
Offenlage

w
ird

aufSeite
77

ausgeführt,derBeschluss
zurAnhörung

(06.11.2018)
w

erde noch
als

derAnfang
des

öffentlichen
Planungsprozesses der

Regionalplanaufstellung gew
ertet.Im

 Laufe
dieses

Prozesses
steigen

dann
die

Anforderungen
an

eine
inhaltlich

und
m

ateriell schlüssige
und

nachvollziehbare
Argum

entation. Dies
rechtfertigtjedoch  nicht,die

potenziellsehrergiebige
Fläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostschon

zu
Beginn

des
Anhörungsverfahrens m

itdem
Argum

ent
herauszunehm

en,zu
Beginn

des
Verfahrens

seien
nurgeringe

inhaltlich
und m

aterielle
Anforderungen  an

eine
schlüssige

und
nachvollziehbare

Argum
entation  gegeben.Das

GegenteilistderFall:DerAbschichtungsprozess
erm

öglichtvielm
ehrnur,Standorte,die

offensichtlich
nichtodernurw

enig
geeignetsind,ohne

größeren
Begründungsaufw

and
auszuschalten. Die

Herausnahm
e

einerso
großen

potenziellergiebigen
Fläche

schon
zu

Beginn
des

Verfahrens unterliegtjedoch
hohen

Begründungsanforderungen.

Daherverstößt die
Herausnahm

e der Fläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostschon
vor Beginn

des Anhörungsverfahrens
-an

derw
eiterhin festgehalten w

ird -gegen §
3

Abs. 2 LplG
i.

V.m
.§

7 Abs.2
ROG,da

hierdurch
die

abschließende Abw
ägung

nach
Durchführung

des
Anhörungsverfahrens

offensichtlich
unzulässig

verkürztw
ird.

2. Die
Herausnahm

e
derFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostaus

dem
2.

Anhörungsentw
urf  des

Teilregionalplans oberflächennahe  Rohstoffe
w

äre
auch

beider
abschließenden Abw

ägungsentscheidung abw
ägungsfehlerhaft und

führtauch
deshalb

zurRechtsw
idrigkeitdes

Teilregionalplans oberflächennahe Rohstoffe.

In
derBeschlussvorlage

zurBehandlung
dereingegangenen

Anregungen und
Bedenken

zur ersten
Offenlage

w
ird

aufSeite
77

ausgeführt,entscheidend seieine
rechtskonform

e
Endabw

ägung.Die
Verbandsversam

m
lung

(W
)als

das
kom

m
unalverfasste politische

Hauptorgan
des

Regionalverbands
m

üsse
hierzu

die
unterschiedlichsten Belange

nach
entsprechenderBeratung abw

ägen.Dabeihabe
die VV in

ihrer Entscheidung auch die
berechtigten

Interessen
derKom

m
unen, ihre

räum
lichen

Strukturen, ihre
Funktionen

und
Entw

icklungschancen
angem

essen
zu

berücksichtigen.

Selbstw
enn

m
an

unterstellt,dass
fürdie

Rechtm
äßigkeitdie

rechtskonform
e

Endabw
ägung entscheidend

ist,istdie
Herausnahm

e
Fläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ost

aus
dem

2. Anhörungsentw
urf des

Teilregionalplans abw
ägungsfehlerhaft.

BeiderAufstellung
von

Raum
ordnungsplänen (dies

giltauch
fürden

vorliegenden
Teilregionalplan oberflächennahe

Rohstoffe)hatsich
derAbw

ägungsvorgang im
Grundsatz

an den
Vorgaben

zu
orientieren, die

fürdie
Aufstellung

von Bauleitplänen
und

die
Abw

ägung
nach §

1
Abs.7

BauGB
entw

ickeltw
orden

sind.Danach
istdas

Abw
ägungsgebotdann

verletzt,w
enn eine

Abw
ägung

überhauptnichtstattfindet,w
enn

in die
Abw

ägung
an

Belangen
nichteingestellt w

ird,w
as

nach
Lage

derDinge
in

sie
eingestelltw

erden
m

uss,w
enn

die
Bedeutung

der betroffenen
Belange

verkanntw
ird

oderw
enn

derAusgleich
zw

ischen
den

durch
die

Planung
berührten

Belangen
in

einer
W

eise
vorgenom

m
en

w
ird,derzurGew

ichtigkeiteinzelnerBelange außerVerhältnis
steht.Die

Anforderungen  an
die

Erm
ittlungstiefe

und
Abw

ägungsdichte hängen
dabei

m
aßgeblich

vom
Konkretisierungsgrad derjew

eiligen
Zielaussage

ab.

Die Erforderlichkeit der Festlegung als Sicherungsgebiet ist aufgrund der vorhandenen
Reserven im

 bestehenden unm
ittelbar angrenzenden Abbaugebiet sow

ie der Potenziale in
den vorgesehenen angrenzenden Vorranggebieten für den Abbau sow

ie zur Sicherung
oberflächennaher Rohstoffe nicht gegeben. Auch die Bedeutung des hier vorhandenen
W

aldes als Im
m

issionsschutz- und Klim
aschutzw

ald für das angrenzende Siedlungsgebiet
der Stadt Singen w

ird gesehen.

Bezüglich des regionalplanerischen Gesam
tbedarfs im

 Bereich Kiese und Sande im
Planungszeitraum

 20-40 Jahre w
ürde die Fläche einen w

ichtigen Beitrag zur langfristigen
Rohstoffsicherung leisten; dem

 prognostizierten Rohstoffbedarf (Bezug:
Produktionsm

enge) für den 2. Planungszeitraum
 von 20 bis 40 Jahren errechnet auf der

Grundlage der Bedarfsprognose (SST) in Höhe von rund 145 M
io. t stehen durch die

Sicherungsgebiete ungefähr 147 M
io. t [156 M

io. t] gegenüber (die in eckige Klam
m

ern
gesetzten W

erte käm
en nur bei einem

 kom
binierten Trocken-/Nassabbau in 3

Sicherungsgebieten der Rohstoffgruppe Kies & Sand zustande). Dies bedeutet, dass der
Zielw

ert in der Gesam
trechnung (bezogen auf alle Rohstoffgruppen) erreicht w

ird, bzw
.

ein leichter Überhang von ca. 8 %
 vorhanden ist.

Bei einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe Kiese und Sande w
ird der Zielw

ert
von 98 M

io. t nicht erreicht. Hier besteht im
 2. Planungszeitraum

 eine rechnerische
Unterdeckung je nach Präm

isse hinsichtlich eines reinen Trocken- oder ggfs.
kom

binierten Trocken-/Nassabbaus von 14 M
io. t (ca. 12 %

) bzw
. 5 M

io. t (ca. 5 %
).

Diese kann über stoffliche Substitutionseffekte w
ie eine verstärkte Holznutzung, eine

künftig w
eitere Steigerung der Substitutionsquote von Prim

ärrohstoffen
(Recyclingbaustoffe) sow

ie die Option zur verstärkten Substitution von Kies und Sand
durch Naturstein reduziert bzw

. vollständig ausgeglichen w
erden (vgl. Begründung zu

Plansatz 1, Grundsatz G 7). W
eitere Details sind zudem

 den Erläuterungen
(Vorgehensw

eise bei der Ausw
eisung von Vorranggebieten für den Abbau

oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete) und zur Sicherung von Rohstoffen
(Sicherungsgebiete) im

 Kapitel "Bedarfsansatz, Zuschläge und M
engenverfügbarkeit" zu

entnehm
en.

Aufgrund des oben dargestellten Sachverhalts (vorhandene Reserven und Potenziale in
den um

liegenden Abbau- und Sicherungsgebieten) und des letztendlich schw
er

prognostizierbaren Gesam
tbedarfs für Sicherungsgebiete w

ird die Fläche KN 14-SG nicht
als Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen festgelegt.

Die entgegenstehenden Belange überw
iegen daher in der Abw

ägung.

Entscheidend ist eine rechtskonform
e Endabw

ägung. Diese trifft die
Verbandsversam

m
lung (VV) nach entsprechender Beratung und Abw

ägung
unterschiedlichster Belange abschließend über den Regionalplan als Satzung (und dam

it
auch die Festlegung eines Vorranggebietes). Die VV ist das kom

m
unal verfasste

politische Hauptorgan des Regionalverbandes, das in seiner Entscheidung auch die
berechtigten
Interessen der Kom

m
unen, ihre räum

lichen Strukturen, ihre Funktionen und
Entw

icklungschancen angem
essen zu berücksichtigen hat. Des W

eiteren w
ird auf die

Ausführungen zu Stellungnahm
e Nr. 70/02 (lfd. Nr. 95) verw

iesen
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Im

vorliegenden
Fallhatdie

Verbandsversam
m

lung
die

Fläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ost
nicht m

itderhinreichenden
Gew

ichtigkeitin
die

Abw
ägung vorDurchführung

des
Anhörungsverfahrens eingestellt.

Größere Sicherungsgebiete für Kies
und

Sand
m

it-aus
Sichtder Region

-vergleichsw
eise

hohen M
ächtigkeiten

sind
in

derRegion Hochrhein-Bodensee eherselten,w
ie in

den
Erläuterungen

zum
 1.Anhörungsentw

urfnoch
zutreffend ausgeführtw

urde (S.22). In
der Regel handeltes

sich
um

lediglich
kleine

und
kom

plexe
Vorkom

m
en.Die

ursprünglich
vorgelegten

Erläuterungen
räum

ten
ausdrücklich ein,dass

derTeilregionalplan
in

Bezug
aufdie Rohstoffgruppe

Kies
und

Sand
nur w

enige
überdurchschnittliche große

und
m

ächtige Sicherungsgebiete
(Abbautiefe)

als
künftige

Erw
eiterungen

bestehender
Gruben

oderals
Neuaufschlüsse

enthält.Als
Beispielhierfürw

urden
die

Sicherungsgebiete
„KN-04

SG
Engen (W

elschingen-Ertenhag)" m
iteinerFläche

von
72

ha
und

einerdurchschnittlichen  M
ächtigkeitvon

40
m

sow
ie

„W
T-04

SG
Hohentengen

(Herdern)"
m

iteinerFläche
von

29
ha

und einer durchschnittlichen  M
ächtigkeitvon

42
m

genannt.

BeiderFläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Osthandeltes
sich

danach
um

ein
potentielles

größeres SicherungsgebietfürSand
und

Kiese
m

it vergleichsw
eise  hohen

M
ächtigkeiten.

Ausw
eislich

des Anhörungsentw
urfs derVerw

altung
vorderVerbandsversam

m
lung am

06.Novem
ber2018

ist die
Fläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ost75

ha
groß

und
dam

it
größerals jedes

andere
in den Anhörungsentw

urf aufgenom
m

ene
Vorranggebietzur

Sicherung
von

Rohstoffen (Sicherungsgebiet).So
istdie

Fläche
KN-14

SG
Singen

Nord-
Ostm

it75
ha

deutlich
m

ehrals doppeltso,groß w
ie

das
als

Beispiele
fürgrößere

Sicherungsgebiete
fürKies

und
Sand genannte

Sicherungsgebiet„W
T-04

SG
Hohentengen

(Herdern)"
m

iteinerGröße
von

lediglich 29
ha.

Auch
die

Abbaum
ächtigkeit derFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ost,die

im
östlichen

Teilabschnitt55
m

,davon
5

m
überGrundw

asserund
im

 w
estlichen

Teilabschnitt
im

m
erhin noch

14,5
m

,davon
12 m

überGrundw
asserbeträgt,istjedenfalls im

östlichen
Teilabschnittdeutlich

größerals
beiden

in
den Erläuterungen

als
Beispiele

für
größere

Sicherungsgebiete
fürKies

und
Sand

genannten
Sicherungsgebiete  „KN-04

SG
Engen

(W
elschingen-Ertenhag)"

m
it durchschnittlich

40
m

sow
ie

„W
T-04

SG
Hohentengen

(Herdern)"
m

itdurchschnittlich
42

m
. Bereits

dieserVergleich zeigt,dass
es

sich
beider Fläche

KN-14
SG

Singen Nord-Ost um
ein

aus
rohstoffgeologischerSicht

besonders
geeignetes

abbauw
ürdiges

Rohstoffvorkom
m

en handelt.

Zudem
istdie

Planung
beiderFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostausw

eislich
der

Beschlussvorlage
fürden

Planungsausschuss nach
derzeitigem

Kenntnisstand
voraussichtlich lediglich

m
itm

ittleren
Um

w
elteinw

irkungen
verbunden. Dabeiistzu

berücksichtigen,dass konfliktfreie
Rohstoffgew

innung
faktisch

kaum
m

öglich
ist(vgl.

Erläuterungen,Stand:  08.07.2020,S.22).Dahersind
lediglich

m
ittlere

Um
w

elteinw
irkungen,w

ie
sie

sich
fürdie

Fläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostaus
dem

Um
w

eltberichtergeben,kein
hinreichenderGrund,die Fläche

KN-14
SG

Singen
Nord-

Ost.als
VorranggebietzurSicherung

von
Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

herauszunehm
en.

Das
Verfahren

derAusarbeitung
des

Planungskonzepts  m
uss

hinreichend
nachvollziehbar  und
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
-nichtzuletztaus

Gründen des Rechtsschutzes
-dokum

entiert sein. Denn
fürdie

W
irksam

keit einer im
W

ege derAbw
ägung

nach
§

3
Abs. 2 LplG

i.V.m
.§

7
Abs. 2 ROG

getroffenen Flächenausw
ahl sind

allein
die

Überlegungen
m

aßgeblich,die
tatsächlich

Grundlage
fürdie Abw

ägungsentscheidung
des

zuständigen Organs
des

Planungsträgers
w

aren.Diese
Überlegungen

m
üssen

im
Rahm

en
einergerichtlichen Kontrolle

durch
die

Begründung bzw
.

Erläuterung
derPlanung

und
die

Aufstellungsunterlagen bzw
.Verfahrensakten

nachgew
iesen w

erden.

Die Gründe,die
zum

Ausschluss
der Fläche KN-14

SG
Singen Nord-Ostgeführt haben,

sind
in

derErgebnisniederschriftüberdie
Verbandsversam

m
lung vom

06.11.2018
sow

ie
in

der Abw
ägungstabelle zum

2.Anhörungsentw
urf (S.77)dokum

entiert. In
der

Ergebnisniederschrift . w
ird

derAusschluss
derFläche

lediglich
von

VM
Häusler

begründet,derdarin
m

itderAussage w
iedergegeben

w
ird:„Erw

eißtm
itBlick

auf
Dellenhau

daraufhin,dass
Sicherungsgebiete

leichtzu
Abbaugebieten um

gew
andelt

w
erden

können.Das
SicherungsgebietKN-14

SG
sollaus diesem

Grund
aus

dem
Plan

herausgenom
m

en
w

erden. Die
StadtSingen

unterstütztden Nasskiesabbau,um
den

Flächenfraß
zu

brem
sen.75

ha
Sicherungsgebietsollen

aus
dem

 Entw
urf

herausgenom
m

en
w

erden.Auch
aus

Um
w

eltgesichtspunkten
istes

gut,dass
dieses

zusam
m

enhängende  W
aldgebietdorterhalten

bleibt,insbesondere
im

Hinblick
aufden

Klim
aw

andel."
In

der Abw
ägungstabelle

zum
2.Anhörungsentw

urfw
iederum

heißtes,
die ErforderlichkeitderFestlegung

als
Sicherungsgebietseiaufgrund

dervorhandenen
Reserven

im
 bestehenden

unm
ittelbarangrenzenden

Abbaugebiet  sow
ie

derPotenziale
in

den
vorgesehenen angrenzenden

Vorranggebieten
fürden

Abbau
sow

ie
zurSicherung

oberflächennaher  Rohstoffe nichtgegeben.Zudem
w

erde
die

Bedeutung
des

hier
vorhandenen

W
aldes

als
Im

m
issionsschutz-und

Klim
aschutzw

ald
fürdas

angrenzende
SiedlungsgebietderStadt

Singen gesehen.

Alle
diese

Gründe
verkennen

die
objektive

Gew
ichtigkeitdieserFläche

und die
Bedeutung

der fürdie
Fläche

KN-14 SG
Singen

Nord-Ostsprechenden
Belange.Sie

sind
deshalb

von vornherein
nichtgeeignet,eine

Abw
ägungsentscheidung gegen

die
Fläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostzu

begründen.Hinzu
kom

m
t,dass

beiderBem
essung

der
Sicherungsgebiete

dem
 Grundsatz

dervorsorgenden
Sicherung

Rechnung
zu

tragen
ist.

Die
ursprüngliche

Begründung des
1.Anhörungsentw

urfs w
ies

zurechtdaraufhin,dass
derBegriff„vorsorgend"

keine
zw

ingende
Beschränkung

aufdie
Festlegung

bedarfsbezogenerSicherungsgebiete
im

pliziert,da beibedarfsunabhängigerSicherung
künftige

Generationen
am

ehesten
die

M
öglichkeiterhalten,aufdie

Rohstoffe
zugreifen

zu
können, die

von
einerkonkurrierenden Überplanung

geschütztw
erden

können.

070/08
Gem

äß
Plansatz

3
Z3

kann
ein

vorzeitiger  Rohstoffabbau
vorEnde

des
Planungszeitraum

s
beiSicherungsgebieten,die

im
räum

lichen
und funktionalen

Zusam
m

enhang  m
iteinem

 Vorranggebietfürden
Abbau

(Abbaugebiet)  stehen,
ausnahm

sw
eise

in
besonderen

Härtefällen zugelassen
w

erden.Im
 vorliegenden

Fall,
stehtdie

Fläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostnichtin
unm

ittelbaren
räum

lichen
und

funktionalen
Zusam

m
enhang m

iteinem
Vorranggebiet fürden

Abbau
(Abbaugebiet).

Dies
ergibtsich

daraus,dass
die

Fläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostnicht direktan
das

Vorranggebietfürden
Abbau

(Abbaugebiet)
KN-14 AG

angrenzt,sondern zw
ischen

der
Fläche

KN-14 AG
und

derFläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostnoch
das

Vorranggebietzur

Stadtverw
altung Radolfzell

78315 Radolfzell a.
Bodensee

101

Standort:
KN-14 SG Singen
(Nordost)

Gem
äß der Begründung zu Plansatz 3, Ziel 3 m

uss das vorzeitig in Anspruch genom
m

ene
Sicherungsgebiet in einem

 räum
lichen und funktionalen Zusam

m
enhang m

it dem
Abbaugebiet stehen. Der räum

lich-funktionale Zusam
m

enhang kann nicht in absoluten
Größen, w

ie z.B. durch die Angabe von (m
axim

alen) Abstandsw
erten, bestim

m
t w

erden.
Es ist vielm

ehr eine Beurteilung des jew
eiligen Einzelfalls erforderlich. Bezugspunkt ist

der bestehende Abbaustandort.
Der Verw

eis auf die erforderliche funktionale Zuordnung betont hingegen, dass ein
ausnahm

sw
eise vorzeitiger Rohstoffabbau in einem

 Sicherungsgebiet auch in einem
betriebstechnischen Zusam

m
enhang m

it der tatsächlich bereits vorhandenen
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Sicherung

von
Rohstoffen

(Sicherungsgebiet)
KN-12

SG
liegt.Schon

aus
diesem

Grund
istdie

Fläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostm
itderFläche

Dellenhau
bereits

vom
 Ansatz

hernichtvergleichbar.

M
itdem

Nasskiesabbau,„um
den

Flächenfraß
zu

brem
sen"

lässtsich
die

Herausnahm
e

der Fläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostebenfalls
nichtrechtfertigen.Die Abbauform

Trockenabbau oderNassabbau
w

ird
in

dem
Teilregionalplan

oberflächennahe
Rohstoffe

näm
lich

garnichtfestgelegt.DerTeilregionalplan
erm

öglichtvom
Grundsatz

herauch
den

Nassabbau
und

m
acht beiderAusw

eisung
von

Abbaugebieten und
Sicherungsgebieten

keinen
Unterschied

zw
ischen Trocken-und

Nassabbau
(vgl.

Begründung
2.Anhörungsentw

urf, Stand:07.08.2020,S.12).

Betriebsstruktur stehen m
uss.

Ist der räum
lich-funktionale Zusam

m
enhang gegeben, m

uss vom
 Antragsteller

ausreichend und nach-vollziehbar begründet w
erden, w

eshalb der Abbau im
Sicherungsgebiet vorgezogen w

erden soll.

070/09
Auch

die
genannten

Um
w

eltgesichtspunkte
derErhaltung

eines
zusam

m
enhängenden

W
aldgebiets, „insbesondere

im
Hinblick

aufden
Klim

aw
andel"

rechtfertigen
keine

Herausnahm
e derFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ost.Ausw

eislich
derBeschlussvorlage

fürden Planungsausschuss
istdie

Planung
bei derFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ost

nach
derzeitigem

Kenntnisstand
voraussichtlich

lediglich
m

itm
ittleren

Um
w

elteinw
irkungen

verbunden. Dies
kann

aus
derabschließenden

Gesam
teinschätzung

der
Um

w
eltausw

irkungen im
Hinblick

aufdie
einzelnen

Vorranggebiete,die
Teil des

Um
w

eltberichts
ist,entnom

m
en

w
erden.Danach

hatderRohstoffabbau
aufderFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostaufdie einzelnen

Schutzgüterdurchw
eg

nurm
ittlere

Um
w

eltausw
irkungen

(vgl.Um
w

eltbericht,Stand: 07.08.2020,S.79).Die
dort

aufgeführte
Einschätzung

w
ird

ausführlich
in

dem
Um

w
eltbericht angehängten

Steckbrief
zurFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostdargelegt(Steckbriefe Abbaugebiete

Landkreis
Konstanz,S.80).W

eiteristzu
berücksichtigen,dass

konfliktfreie Rohstoffgew
innung

faktisch
kaum

m
öglich

ist(vgl.Erläuterungen,Stand:08.07.2020,S.22).Im
 Übrigen

ist
ein

bestm
öglicherAusgleich

zw
ischen

dem
öffentlichen

Interesse
an

derGew
innung

heim
ischerBodenschätze

zurSicherung
derRohstoffversorgung

und
den

Belangen
des

Naturschutzes
und

derLandschaftspflege
anzustreben.Die

Nutzungsm
öglichkeiten  eines

Grundstücks
zurSicherung

derRohstoffversorgung
dürfen

dabeials
abw

ägungserheblicher Belang
nichtverkanntw

erden.Es
m

uss
auch

beachtetw
erden,

dass
Abbaustandorte  nach Beendigung

des
Rohstoffabbaus

grundsätzlich
zu

rekultivieren
und

zu
renaturieren

sind
sow

ie die
Einbindung

in die
Landschaft

sicherzustellen
ist.DerEingriffistdeshalb

nur tem
porär.Nach

Abschluss
des

Abbaus
ist

dortw
iederein

zusam
m

enhängendes W
aldgebietherzustellen.

Stadtverw
altung Radolfzell

78315 Radolfzell a.
Bodensee

102

Standort:
KN-14 SG Singen
(Nordost)

Kenntnisnahm
e

070/10
BeiderPlanungsausschusssitzung vom

06.11.2018
hatFW

-Fraktionsvorsitzender
Thaterzurecht ausgeführt:„Es

istdie
Aufgabe

derGrem
ien

des
Regionalverbands

Rohstoffe
zu

sichern und
nichtvorBeginn

des
Anhörungsverfahrens aus

kom
m

unalpolitischen  Erw
ägungen

Flächen aus
dem

Entw
urfherauszunehm

en." Die
Verbandsversam

m
lung VV)

als
das  kom

m
unalverfasste politische

Hauptorgan
des

Regionalverbands m
uss

hierzu
die

unterschiedlichsten  Belange
nach

entsprechender
Beratung

abw
ägen.Es

m
ag

sein,dass
die W

 in ihrer Entscheidung
auch die berechtigten

Interessen
der Kom

m
unen,ihre

räum
lichen Strukturen,ihre

Funktionen
und

Entw
icklungschancen

angem
essen

zu
berücksichtigen hat.Rein kom

m
unalpolitische

Erw
ägungen

-w
ie hier-sind

jedoch
nichtgeeignet, die

objektive Gew
ichtigkeitderfürdie

Fläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ostsprechenden Belange
infrage

zu stellen.

Stadtverw
altung Radolfzell

78315 Radolfzell a.
Bodensee

103

Standort:
KN-14 SG Singen
(Nordost)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 070 / 07 (lfd. Nr. 100)

zu 3.: "Eigentüm
erinteressen"

Entsprechend rechtlicher Vorgaben und der Beschlüsse des Regionalverbands ist es Ziel
des regionalplanerischen Rohstoffsicherungskonzeptes, die Rohstoffversorgung der
Region für w

eitere 40 Jahre zu sichern. Fiskalische Interessen aufgrund einer zu
erzielenden Kiespacht hingegen w

erden vom
 Regionalverband nicht gesondert in

Anschlag gebracht, da davon typisiert auszugehen ist, dass jeder Grundstückeigentüm
er

ein Interesse an der w
irtschaftlichen Verw

ertung seines Grundstückes hat.

Eine Bevorzugung einzelner Grundstückseigentüm
er, und seien sie öffentliche Hände, ist
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

DerAbw
ägungsfehler  istauch

erheblich.Fürdie
Rechtsw

irksam
keiteines

Entw
icklungsplans und

eines
Regionalplans

istes
lediglich

unerheblich,w
enn

ein
Abw

ägungsm
angel w

ederoffensichtlich
noch

aufdas
Abw

ägungsergebnis von
Einfluss

gew
esen

ist.Ein Abw
ägungsm

angel istoffensichtlich,w
enn

dieseraufobjektiv
feststellbaren  Um

ständen
beruhtund

daherfürjederm
ann

ohne
Ausforschung

erkennbarist.Dieseristdann
von

Einfluss
aufdas Abw

ägungsergebnis gew
esen,w

enn
die

konkrete
M

öglichkeitbesteht,dass
die

Planung
ohne

den
Abw

ägungsm
angelanders

ausgefallen
w

äre.Dabeikom
m

tes
nichtaufden

positiven Nachw
eis

eines
Einflusses

auf
das

Abw
ägungsergebnis  an,gleichzeitig

genügtaberauch
nicht die

abstrakte
M

öglichkeit,dass
ohne

den
M

angelanders
geplantw

orden
w

äre.Im
 vorliegenden Fallist

jedoch
fürjederm

ann
erkennbar,dass

die
objektive

Gew
ichtigkeitderFläche

KN-14
SG

außerBetrachtgelassen
w

urde
und

auch
die

Um
w

elteinw
irkungen

nichtentsprechend
ihrerBew

ertung
als

m
ittlere

Einw
irkungen

berücksichtigtw
urden.Dam

itist
offensichtlich,dass

die Herausnahm
e

derFläche
KN-14

SG
Singen

Nord-Ost
abw

ägungsfehlerhaft ist.Bei Berücksichtigung
dieserUm

stände
in derEntscheidung

bestehtzum
indestdie

konkrete
M

öglichkeit,dass
die

Fläche
nichtaus

derPlanung
herausgenom

m
en

w
orden

w
äre.Der Abw

ägungsm
angel istdam

itaufdas
Abw

ägungsergebnis von
Einfluss

gew
esen.

3. Die
Entscheidung

überdie
Herausnahm

e
derFläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ost

berücksichtigt  in
abw

ägungsfehlerhafter W
eise

auch
nichtdie

Eigentüm
erinteressen der

StadtRadolfzell.Auch
dies begründeteinen

beachtlichen
Abw

ägungsfehler.Das
Abw

ägungsgebotaus
§

3
Abs.2

LplG und
aus

§
7

Abs. 2
ROG

verm
ittelt ein

subjektives
Rechtaufgerechte

Abw
ägung

privater, abw
ägungserheblicherBelange.Antragsbefugtist

hiernach,w
ersich

aufeinen abw
ägungserheblichen

privaten
Belang,d.h.aufein

m
ehrals

nurgeringfügig
schutzw

ürdiges Interesse, berufen
kann;denn

w
enn

es
einen

solchen
Belang

gibt,bestehtgrundsätzlich
auch die

M
öglichkeit,dass

derPlanungsträger ihn
bei

seinerAbw
ägung nichtkorrektberücksichtigt hat.Das

private
Interesse

am
Fortbestand

derbisherigen
planungsrechtlichen Situation

kann auch
ein

in
derAbw

ägung zu
berücksichtigender, eigener Belang

sein,sofern
die

beabsichtigte Änderung
zu

einer
m

ehrals
nurgeringfügigen

Berührung
derInteressen

des
Grundstückseigentüm

ers
führt.Einen

solchen
Schutz

genießtauch
eine

Gem
einde

als zivilrechtlicher Eigentüm
er.

Lediglich
aufGrundrechtsschutz  kann

sie
sich

nichtberufen.Dieseristjedoch
fürein

subjektives
Rechtaufgerechte

Abw
ägung

nichterforderlich.

Nach
alledem

verstößt die im
 2.Anhörungsentw

urfaufrechterhaltene
Herausnahm

e der
Fläche

KN-14
SG

Singen
Nord-Ostaus

dem
des

Teilregionalplans oberflächennahe
Rohstoffe

gegen
§ 3

Abs. 2 LplG
i.V.m

.§
7

Abs. 2 ROG, ist zudem
 abw

ägungsfehlerhaft
und

führt zurRechtsw
idrigkeitdes

Teilregionalplans
oberflächennahe

Rohstoffe.

nicht statthaft, w
eil sie zugleich m

it der Benachteiligung anderer Grundstückseigentüm
er

einherginge.

070/11
II.

Außerdem
w

endetsich
die

StadtRadolfzellgegen
die

w
eiterhin

vorgesehene
Abstufung

von
Teilflächen

des
Vorranggebiets

zum
Abbau

von
Rohstoffen

(Abbaugebiet)
KN-14 AG

in die
Vorranggebiete

zurSicherung
von

Rohstoffen
(Sicherungsgebiete)

KN-12
SG

und
KN-13

SG.Das
AbbaugebietKN-14 AG,das

nach
dem

bishergültigen
Teilregionalplan

oberflächennahe
Rohstoffe

2005
eine

Größe
von

68
ha

hatte,istin derFortschreibung
des

Teilregionalplans oberflächennahe Rohstoffe
2018

aufeine
Fläche

von
lediglich

22

Stadtverw
altung Radolfzell

78315 Radolfzell a.
Bodensee

104

Standort:
KN-14 AG Singen

Die dezentrale und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung m
it oberflächennahen

Rohstoffen w
urde im

 Rahm
en der Erarbeitung des 2. Anhörungsentw

urfs nochm
als tiefer

betrachtet. Dabei w
urde eine m

öglichst dezentrale Verteilung der Standorte in der Region
angestrebt. Es ging auch darum

, w
elche Flächen das dezentrale Gefüge stärken. Die

Aufrechterhaltung einer m
öglichst dezentralen Versorgung m

it
M

assenrohstoffen ist insbesondere zur Verm
eidung langer Transportw

ege und aus
Gründen des Um

w
eltschutzes (M

inim
ierung von Em

issionen) erstrebensw
ert.

Der dezentrale Ansatz und der Grundsatz "Erw
eiterung vor Neuaufschluss" w

urden bei
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

ha
reduziertw

orden.Das
bedeuteteine

Reduzierung
um

m
ehrals

zw
eiDrittelder

bisherigen
Fläche.Die

StadtRadolfzell regtan,die
Flächen

KN-12
SG

und
KN-13

SG
w

eiterhin
als

Vorranggebietzum
Abbau

von
Rohstoffen

(Abbaugebiet)
festzusetzen.

Es trifftzw
arzu,dass

in dem
derzeitigen

Abbaugebiet  Kies
im

 W
ege

der
Nassauskiesung

gew
onnen

w
ird.Die

StadtRadolfzellkann
auch

nichtausschließen,dass
die

dorttätige
Fa. M

eichle
&

M
ohrnach

ihren
derzeitigen

Planungen
die

bestehende
genehm

igte
Abbaufläche  und

das
im

Entw
urfdes

Teilregionalplans
w

estlich
davon

gelegene
Abbaugebiet KN-14

AG
fürausreichend

hält.Die
StadtRadolfzellhältes

jedoch
unterVorsorgegrundsätzen  für  sachgerecht,auch

die
im

Entw
urfdes

Teilregionalplans
oberflächennahe  Rohstoffe

ausgew
iesenen

Sicherungsgebiete
KN-12

SG
und

KN-13
SG

w
iederin

das
Vorranggebietfür den

Abbau
oberflächennahe

Rohstoffe
(Abbaugebiet)

KN-14
AG

einzubeziehen.Ausw
eislich

der Begründung
zum

Anhörungsentw
urf lassen

die
dem

Regionalverband
2016

zurVerfügung
gestellten

Ergebnisse
aus

den
Erhebungen

des
LGRB

zurRohstoffgew
innung

in
derRegion

Hochrhein-Bodensee
erkennen,dass

die
Versorgungsbasis in derRegion

Hochrhein-
Bodensee abgenom

m
en

hat.DerDruck
aufdie

bestehenden
Gew

innungsstellen  in der
Region

hatsich
deutlich

erhöht.Im
m

erhin
istin derRegion

ein
Rückgang

an
Abbaustätten

von
46,5

%
in 23

Jahren
zu

verzeichnen.DieserRückgang
istdeutlich

stärkerals
in den

Nachbarregionen.
Hauptgründe

fürden
Rückgang

in derRegion
Hochrhein-Bodensee

sind,dass
die

Lagerstätten vollständig
abgebautoderErw

eiterungen
nichtm

ehrm
öglich

sind.

Als
Konsequenz

nim
m

tdie
regionale

Versorgungssicherheit  ab,die
Transportdistanzen

und dam
itdie

Um
w

eltbelastungen
nehm

en
zu.Zudem

nehm
en

die Abraum
m

ächtigkeiten
zu

und
die

M
aterialqualitätab.Beizahlreichen

Gew
innungsstellen

gehen
daherdie

Lagerstättenqualitäten und
som

itdie
„flächenbezogene

Rohstoffergiebigkeit"
deutlich

zurück.

Hinzu
kom

m
t,dass

die
Gew

innung
von

sandigen
Kiesen fürden

Verkehrsw
egebau,für

Baustoffe
und

Betonzuschlag
die

fürdie
Region

m
itAbstand

größte
Bedeutung

hat.In
den

Ergebnissen
derLGRB-Erhebungen

zurRohstoffgew
innung

in
derRegion

Hochrhein-
Bodensee,Hinw

eise
zurregionalplanerischen  Rohstoffsicherung

heißtes:„Eine
Deckung

des
w

eiteren Bedarfs
an

Kies
und

Sand
w

ird
abernichtalleine

m
itderErw

eiterung
bestehenderGruben

zu erreichen
sein,w

eilderAnteilan
nichtverw

ertbaren
Bestandteilen

im
 geförderten

Rohstoff  dieserGruben
deutlich

zugenom
m

en
hat[„.].

Neuaufschlüsse
aufbessere

Kieslagerstätten
sind erforderlich."

In derursprünglichen
Begründung

des
1.Anhörungsentw

urfs
w

urde
zurecht

daraufhingew
iesen,dass

beieinerseparaten
Betrachtung

derhiereinschlägigen
Rohstoffgruppe

Kiese und
Sande

derZielw
ert fürdie Abbaugebiete

(=
1.

Planungszeitraum
)

lediglich
zu

ca.80
%

 erfülltw
ird.

Ferneristzu
berücksichtigen,dass

sich
die

Jahresförderm
enge nach

derW
irtschaftskrise

2008/09 rasch
w

iedererholt hatund
beieinerentsprechenden W

irtschaftsentw
icklung,

die
den

Abschätzungen
fürdie

obere
Variante

zugrunde
liegt,w

iederdeutlich
größere

Abbaum
engen erreichtw

erden
können. Nichts

anderes istfür die
Entw

icklungen nach
der

Corona-Krise
zu

erw
arten.

(Friedingen, Stadtw
ald),

KN12-SG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald
Nord), KN-13 SG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald
Ost)

der Überarbeitung des Planentw
urfs sorgfältig gegeneinander abgew

ogen.
Bei Berücksichtigung des räum

lich-funktionalen Um
feldes (Flächen KN-14 AG, KN-16 AG)

sow
ie des aktuell genehm

igten Kiesnassabbaus im
 Singener Stadtw

ald ist der Bedarf für
den 1. Planungszeitraum

 (bis 20 Jahre) in diesem
 Raum

 gedeckt.
Nach Abw

ägung aller bekannten Belange w
erden das Vorranggebiet für den Abbau KN

-14 AG sow
ie die Vorranggebiete zur Sicherung oberflächennaher Rohstoffe KN-12 SG

und KN-13 SG im
 Vergleich zum

 2. Anhörungsentw
urf unverändert übernom

m
en.

Des W
eiteren w

ird auf die Ausführungen zu Stellungnahm
e Nr. 70/07 (lfd. Nr. 100)

verw
iesen.

89
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Um

so w
ichtigererscheintes,ergiebige,besonders

abbauw
ürdige

Lagerstätten
m

ithohen
Abbaum

ächtigkeiten
w

ie
die

Flächen
KN-12

SG
und

KN-13 SG
als

Vorranggebiete
zu

belassen.W
egen

derstarken
Nutzungskonkurrenz

unterdenen
insbesondere

Rohstoffabbauflächen stehen
und aufgrund

der fürden
Bereich

derm
ineralischen

Rohstoffe
aufgrund

derrein privatrechtlich
basierten

Grundstücksverfügbarkeit
bestehenden

Realisierungsunsicherheit,ist eine
hinreichende

Ausw
eisung

entsprechenderAbbauflächen
sinnvollund

geboten.Es sollte verm
ieden

w
erden,dass

w
ährend

derersten
zw

anzig
Jahre

derLaufzeitdes
Regionalplans

von der
Ausnahm

evorschriftvon
Plansatz

3 Z3
Gebrauch

gem
achtw

erden
m

uss, w
onach

ein
vorzeitigerRohstoffabbau

bei Sicherungsgebieten ,die
im

räum
lichen

und
funktionalen

Zusam
m

enhang
m

iteinem
Vorranggebietfürden Abbau

(Abbaugebiet)
stehen,vorEnde

des Planungszeitraum
s

ausnahm
sw

eise
in

besonderen
Härtefällen

zugelassen
w

erden
kann.

Fernerhat derRohstoffabbau
lautUm

w
eltberichtund

angehängten
Steckbriefen

sow
ohl

aufdas GebietKN-12
SG

als
auch

aufdas
GebietKN-13

SG
m

ittlere
Um

w
elteinw

irkungen,die
einem

 Rohstoffabbau
nichtentgegenstehen.

Schließlich
ist zu

berücksichtigen,dass
gem

äß
Plansatz

1
G3 die

Erw
eiterung

bestehender Abbaustandorte
Vorrang

vorderErschließung
neuerLagerstätten

hat:
Erw

eiterung
vor Neuaufschluss

.

Aus
diesen

Gründen
w

endetsich
die

StadtRadolfzell gegen
die

Abstufung
von

Teilflächen
des Vorranggebiets

zum
Abbau

von
Rohstoffen

(Abbaugebiet)
KN-14

AG
in

die
Vorranggebiete

zur Sicherung
von

Rohstoffen
(Sicherungsgebiete)

KN-12 SG
und

KN
-13 SG

.

162/01
Der Gem

einderat der Stadt Singen hat am
 24.11 .2020 über die Fortschreibung des

Teilregionalplans Oberflächennahe  Rohstoffe beraten und beiliegende Stellungnahm
e

beschlossen.

Darüberhinaus verw
eisen w

ir auf unsere Stellungnahm
e vom

 27.02.2019 und auf
unseren W

iderspruch zusam
m

en m
it den Gem

einden Hilzingen, Gottm
adingen und

Rielasingen-W
orblingen gegen die nicht bestandskräftige, vielm

ehr rechtsw
idrige

Genehm
igung für den Kiesabbau im

 Gebiet Dellenhau, Gem
arkung Hilzingen.

Stadtverw
altung Singen

78224 Singen am
Hohentw

iel

105
Die Anm

erkungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

siehe Stelllungnahm
e-Nr. 162 / 14  (lfd. Nr. 118)

162/02
In der bestehenden Abbaufläche KN-14 AG findet die Kiesgew

innung teilw
eise im

Trockenabbau, teilw
eise im

 Nassabbau statt. Die abbauw
ürdigen Kiese sind bis in große

Tiefen m
it einer durchschnittlich nutzbaren M

ächtigkeit von etw
a 65 m

, davon im
 M

ittel
10 m

 über Grundw
asser nachgew

iesen, so dass der Bedarf für m
ehrere Jahrzehnte

gedeckt w
erden kann, w

as bereits in den Unterlagen zum
 genehm

igten Nassabbau in
diesem

 Bereich des Kiesabbaugebietes dokum
entiert ist.

Die Ausw
eisung der beiden Sicherungsgebiete KN-12 SG und  KN-13 SG östlich der

Verbindungsstraße zw
ischen L220 und K6164, südlich und w

estlich des sich in Abbau
befindlichen Gebietes sind nachvollziehbar, auch m

it den geringfügig veränderten
Abbauflächen.

Es w
ird begrüsst, dass auf die Ausw

eisung eines w
eiteren Sicherungsgebietes w

estlich
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Standort:
KN-14 AG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald),
KN-12 SG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald
Nord), KN-13 SG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald
Ost)

Kenntnisnahm
e
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
der Verbindungsstraße zw

ischen B34 und K6164 in der Fortschreibung des
Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe verzichtet w

ird. Die potentielle Abbaum
enge

in unm
ittelbarer Nachbarschaft ist für den Planungszeitraum

 ausreichend. Eine
darüberhinausgehende Ausw

eisung von Sicherungs- oder Abbaugebieten ist derzeit nicht
notw

endig, w
as in der Begründung zum

 Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe
dargelegt ist

162/03
Die Flächen (Sicherungsgebiet KN-12 SG, KN-13 SG / Abbaugebiet KN-14 AG) liegen in
der Schutzzone III der Singener Tiefbrunnen Nord, M

ünchried und Rem
ishof m

it gültiger
Rechtsverordnung von 12.07.1993, insbesondere die § 2 (1) Abs. 18 sow

ie Abs. 30 sind
zu beachten. Ebenso m

uss gew
ährleistet sein, dass dieser Abbau keinen negativen

Einfluss auf die Quantität und Qualität des Grundw
assers und deren Neubildung hat.

Entsprechende Nachw
eise über die Grundw

asserbeschaffenheit sow
ie die hydraulischen

Ausw
irkungen durch einen Kiesabbau sind unseres Erachtens zw

ingend vorzulegen.
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Standort:
KN-14 AG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald),
KN-12 SG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald
Nord), KN-13 SG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald
Ost)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Der Schutz des Grundw
assers ist obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren

entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den Genehm
igungsbehörden

abgearbeitet. In den Genehm
igungsentscheidungen über Nass-/Trockenabbau w

erden
der ordnungsgem

äße Abbau und die Rekultivierung geregelt.

In der Um
w

eltprüfung bedingt die Lage des Abbaugebiets KN-14 AG und der
Sicherungsgebiete KN-12 SG und KN-13 SG beim

 Schutzgut W
asser die die Bew

ertung
"aus regionaler Sicht voraussichtlich erheblich negative Um

w
eltausw

irkungen. In den
Gebietssteckbriefen w

erden in den <
 Hinw

eise zur w
eiteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung>

 w
eitergehende Ausführungen zum

 Grundw
asserschutz

getroffen. Diese beruhen u.a. auf den Hinw
eisen der Unteren W

asserbehörde im
 Rahm

en
der Stellungnahm

en des Landkreises zum
 1. Anhörungsentw

urf vom
 26.2.2019.

162/04
Die bestehenden W

aldbiotopflächen in und in unm
ittelbarer Nähe zur geplanten

Abbaufläche sind bei den w
eiteren Planungen zu schützen:

W
aldbiotop Nagelfluhfelsen W

eite Eichen 0 Singen
Bestand im

 Jahr 2014: aufgetürm
te Nagelfluhfelsen, als Biotopschutzflächen;

M
orph. Struktur: w

eitgehend noch vegetationsfreie Nagelfluhfelsen als Lebensraum
 für

seltene Tier-- und Pflanzenarten.

W
aldbiotop Gew

ässer in und bei der Kiesgrube W
eite Eichen

Bestand im
 Jahr 2014: im

 Süd-Osten sehr flacher, im
 Kiesgrubengelände angelegter

W
eiher, im

 Nord-W
esten kleiner Tüm

pel.; Vegetationsstruktur: Verlandungsvegetation
des W

eihers vor allem
 aus Rohrkolben-Röhricht / um

 den W
eiher herum

 vor allem
Ruderalflora.
Biotoperw

eiterung 2014: Tüm
pel (Teilfläche im

 Nord-W
esten): Biotopvernetzung für

Springfrosch- Vorkom
m

en.

Biotopflächen, die von einer m
öglichen Nutzung unberührt bleiben, aufgrund ihrer Nähe
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Standort:
KN-14 AG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald),
KN-12 SG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald
Nord), KN-13 SG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald
Ost)

Die angesprochenen W
aldbiotope betreffen das vorgesehene Sicherungsgebiet KN-13 SG

(Singen (Friedingen, Stadtw
ald Ost)) und bedingen in der Bew

ertung des Schutzgutes
<

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt>
 "aus regionaler Sicht voraussichtlich erhebliche

negative Ausw
irkungen".

In die Hinw
eise zur späteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung w
ird ein Hinw

eis auf
die W

aldbiotope aufgenom
m

en.

"W
aldbiotope (entsprechend der W

aldbiotopkartierung), die von einer m
öglichen Nutzung

unberührt bleiben, aufgrund ihrer Nähe zu Abbauflächen jedoch beeinträchtigt w
erden

könnten, sind entsprechend zu schützen. Für eine etw
aige Inanspruchnahm

e von
W

aldbiotopen ist eine naturschutzrechtliche Befreiung einzuholen und ein gleichw
ertiger

Ersatz in Form
 von neu angelegten W

aldbiotopen zu schaffen."
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
zu Abbauflächen jedoch beeinträchtigt w

erden könnten, sind entsprechend zu schützen.
Für eine etw

aige Inanspruchnahm
e von Biotopflächen ist eine naturschutzrechtliche

Befreiung einzuholen und ein gleichw
ertiger Ersatz in Form

 von neu angelegten
W

aldbiotopen zu schaffen.

162/05
Einer Ausw

eisung der ursprünglich vorgesehenen Sicherungsfläche w
estlich der

Verbindungsstraße zw
ischen K6164 und B34 (KN - 14 SG) kann auch zu einem

 späteren
Zeitpunkt nicht zugestim

m
t w

erden, da dies eine W
aldinanspruchnahm

e von einem
 120-

bzw
. 160- jährigem

 Baum
bestand (Eiche/Buche/Fichte bzw

. Buchen-Nadelbaum
-

M
ischw

ald) bedeuten w
ürde. Auch im

 Hinblick auf den Klim
aw

andel ist der W
ald in

seinem
 Bestand zu schützen. Ein qualitativ und quantitativ gleichw

ertiger W
ald kann

durch eine dem
 Kiesabbau nachfolgende Aufforstung niem

als entstehen. Der Erhalt des
W

aldes liegt zudem
 im

 überw
iegenden öffentlichen Interesse, da das Gebiet der

Naherholung für die Stadt Singen dient. Der W
ald hat eine besondere Schutz- und

Erholungsfunktion,  die durch die Erw
eiterung des Kiesabbaus in w

estliche  Richtung
erheblich beeinträchtigt w

ürde. Ein Verlust von Klim
aschutzw

ald (§ 31 Abs. 2 Satz 2f
Lw

aldG), Im
m

issionsschutzw
ald (§ 31 Abs. 2 Satz 4 Lw

aldG) und Erholungsw
ald (§ 33

Lw
aldG) kann nicht hingenom

m
en w

erden. Gem
äß W

aldfunktionskarte W
ald ist der

Erholungsw
ald der Stufe 1b ( W

ald m
it großer Bedeutung für die Erholung) und 2 (W

ald
m

it relativ großer Bedeutung für die Erholung) einzuschätzen.
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Standort:
KN-14 SG Singen
(Nordost)

Das ursprünglich vorgesehene Sicherungsgebiet KN-14 SG ist nicht Gegenstand des 2.
Anhörungsentw

urfs. Die Aussagen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

162/06
Hinw

eis:
Dokum

ent: „Steckbriefe Abbaugebiete Landkreis KN" S. 81 - Der Hinw
eis auf die

Grundw
asserfliessrichtungen ist unvollständig und sollte ergänzt w

erden.
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Standort:
KN-14 AG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald)

Der unvollständige Passus zur Grundw
asserfließrichtung w

ird den Hinw
eisen entnom

m
en.

Die Stellungnahm
e des Landratsam

tes, Abteilung W
asserw

irtschaft beinhaltet keine
Ausführungen zur Grundw

asserfließrichtung in diesem
 Bereich.

162/07
Singen - Überlingen
Im

 Bereich Singen-Überlingen ist die Erw
eiterung des bestehenden Kiesabbaus in östliche

Richtung baurechtlich, naturschutzrechtlich und forstrechtlich durch das Landratsam
t

Konstanz genehm
igt (Schreiben vom

 11.07.2019). Dieser Bereich ist in der vorliegenden
Karte als Abbaufläche dargestellt.

Die Stadt Singen fordert die Herausnahm
e der Fläche KN 15 SG - Vorranggebiet zur

Sicherung von Rohstoffen  (Sicherungsgebiet).

Bereits m
it dem

 Schreiben vom
 07.07.2008 hat die Stadt Singen die Änderung des

Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe im
 Bereich Singen-Überlingen beantragt.

Dieser Antrag w
urde im

 Planungsausschuss des Regionalverbands in der Sitzung am
07.10.2008 beraten. Zum

 dam
aligen Zeitpunkt w

urde beschlossen, von einer
entsprechenden Änderung abzusehen und zu einem

 späteren Zeitpunkt erneut darüber
zu diskutieren. Diese Diskussion ist nun in der Fortschreibung des Teilregionalplans
Oberflächennaher Rohstoffe zu führen.

Im
 gesam

ten Gebiet des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee sind ausreichend
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Standort:
KN-15 SG Singen
(Überlingen a.R.,
Birkenbühl)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Abbauflächen und Sicherungsflächen vorhanden, insbesondere auch im

 Bereich der Stadt
Singen. Die Abbau- und Vorrangflächen im

 Friedinger Stadtw
ald (KN-14 AG, KN-12 SG,

KN-13 SG) bieten ein riesiges Auskiesungspotential, das im
 kom

binierten Trocken- /
Nassabbau. bereits abgebaut w

ird (Abbaugebiet ca. 22 ha) und als Vorranggebiete zur
Sicherung von Rohstoffen (45 ha) zur Verfügung stehen. Eine Bestandsaufnahm

e der
geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse in diesen Flächen hat abbauw

ürdige
Kiese bis in große Tiefen m

it einer durchschnittlich nutzbaren M
ächtigkeit von etw

a 65m
,

davon im
 M

ittel 10 m
 über Grundw

asser, nachgew
iesen. So ist ein enorm

er Kiesvorrat
potenziell abbaubar und auf den dargestellten Flächen ohne diese Fläche im

 Bereich
Singen-Überlingen ausreichend. Die Bedarfe sind nachgew

iesen.

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein. Der Planungszeitraum

 beträgt 2 x 20 Jahre.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Die Ausw
eisung von Vorranggebieten für den Abbau bzw

. zur Sicherung
oberflächennaher Rohstoffe erfolgt bedarfsorientiert. Der regionsw

eite Bedarf für die
Region Hochrhein-Bodensee ist dabei abzudecken. Die Bedarfsabschätzung erfolgte
anhand durchgeführter Betriebserhebungen sow

ie ergänzend durch ein Gutachten der
SST in das die dem

ographische und w
irtschaftliche Entw

icklung der Region einbezogen
w

urde. Anhand dieser Datengrundlage soll eine m
öglichst genaue Annäherung an den

tatsächlichen Bedarf erreicht w
erden, sow

ohl eine Über- w
ie auch eine Unterdeckung

sollen verm
ieden w

erden. Allerdings können solche Erhebungen im
m

er nur
Prognosew

erte darstellen und Ausreißer Situationen (Krisen, Bauboom
 etc.) nur

eingeschränkt berücksichtigt w
erden, so dass es sich bei der Bedarfsabschätzung nicht

um
 feste Zahlenw

erte handeln kann, vielm
ehr sind diese im

m
er als "Reichw

eite
dazw

ischen" zu betrachten.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die

Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende. Der

Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des M

enschen/ der m
enschlichen Gesundheit, des

Naturschutzes, des W
asserhaushaltes oder der Siedlungsentw

icklung, eine
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw

ägung erforderlich (siehe
Um

w
eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m

öglicher Alternativgebiete ist
jedoch das Vorhandensein abbauw

ürdiger Rohstoffvorkom
m

en, die nur sehr begrenzt
vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu berücksichtigen ist, dass an
diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Als Ergänzung zu den Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe
(Abbaugebiete)
w

erden Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete) festgelegt. Die
Sicherungsgebiete decken den Rohstoffbedarf für w

eitere 20 Jahre ab. Die Ausw
eisung

von
Sicherungsgebieten im

 Regionalplan enthält gem
äß LEP 2002 die verbindliche Aussage,

dass ein eventueller späterer Rohstoffabbau, über den zum
 gegenw

ärtigen Zeitpunkt
noch nicht zu entscheiden ist, durch andere, konkurrierende Raum

nutzungsansprüche
nicht verhindert w

erden darf. Sicherungsgebiete dienen der langfristigen Sicherstellung
der Versorgung m

it oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen. Sicherungsgebiete

eignen sich im
 Rahm

en einer späteren Regionalplanfortschreibung in der Regel für eine
Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Ein vorzeitiger Rohstoffabbau in Sicherungsgebieten
vor dem

 Ende des 20-jährigen Planungszeitraum
s ist nur ausnahm

sw
eise in besonders

gelagerten Einzelfällen m
öglich.

W
enn der Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe nach ca. 15 -20 Jahren erneut

fortgeschrieben w
ird, w

äre erneut zu prüfen, ob die politischen Beschlüsse von 2008
einer Ausw

eisung als Abbaugebiet entgegenstehen.

Das Vorranggebiet KN-15 SG, das bereits im
 Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

(2005) als Vorranggebiet (Sicherungsgebiet Nr. 10 bzw
. z.T. Abbaugebiet Nr. 7)

festgelegt ist,  ist ein Sicherungsgebiet und dient der langfristigen Sicherung des
vorhandenen Rohstoffes.

Bei Nichtdurchführung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung w
ürde der regionsw

eite
raum

ordnerische Rahm
en für eine geordnete, nachhaltige Entw

icklung im
 Bereich der

Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung w
ürde zunächst bestehen bleiben.

Eine Nichtfestlegung als Sicherungsgebiet  im
 Teilregionalplan hätte zur Folge, dass

Flächen unter denen abbauw
ürdige Rohstoffvorkom

m
en bestehen, ggf. einer

anderw
eitigen Nutzung zugeführt w

erden, die einen späteren Rohstoffabbau nicht m
ehr

m
öglich m

acht.

Hinw
eis zur Bedarfsdeckung (hier: Sicherungsgebiete):

Bezogen auf die zu sichernde Produktionsm
enge von 145 M

io. t betragen die
überschlägig erm

ittelten Abbaupotenziale in Sicherungsgebieten (=
 2. Planungszeitraum

)
ungefähr 147 M

io. t [156 M
io. t].   Dies bedeutet quasi eine genaue Deckung bzw

. einen
leichten Überhang von ca. 8 %

. Die vorgenannten W
erte beziehen sich auf alle

Rohstoffgruppen (d.h. nicht nur Kies und Sand, sondern auch auf Naturstein etc.) und
auf einen Zeitraum

 von 20 Jahren.

Bei einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe Kiese und Sande (inkl. Gruse)
beträgt die zu sichernde Produktionsm

enge für den 2. Planungszeitraum
 98 M

io. t. Die
überschlägig erm

ittelten Abbaupotenziale in Sicherungsgebieten (=
 2. Planungszeitraum

)
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ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
betragen im

 2. Anhörungsentw
urf (Stand 8.7.2020) ungefähr 84 M

io. t [93 M
io. t].

Prozentual ausgedrückt heißt das einen Deckung von 86 %
 bzw

. [95%
]. Dies bedeutet

eine Unterdeckung von 5 %
 bzw

. 14 %
. (Die in eckige Klam

m
ern [ ] gesetzten W

erte
käm

en nur bei einem
 kom

binierten Trocken-/Nassabbau in 3 Sicherungsgebieten der
Rohstoffgruppe Kies & Sand zu Stande, bei denen derzeit eine Prognose bezüglich einer
voraussichtlichen Abbauform

 nur sehr schw
er getroffen w

erden kann. Dies auch vor dem
Hintergrund, dass dies allesam

t Neuaufschlüsse w
ären).

Die Fläche KN-15 SG w
ird w

eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um
 den künftigen

m
öglichen Rohstoffbedarf (Zeitraum

 >
 20 Jahre) zu sichern (regionaler Gesam

tbedarf für
den Planungszeitraum

 >
20 bis 40 Jahre). M

it der Ausw
eisung von Sicherungsgebieten

w
erden Flächen im

 Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen freigehalten w
erden

sollen, die einem
 m

öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige Generationen)
entgegenstehen.

162/08
Auch im

 Hinblick auf den Klim
aw

andel ist der W
ald in seinem

 Bestand zu schützen. Ein
qualitativ und quantitativ gleichw

ertiger W
ald kann durch eine dem

 Kiesabbau
nachfolgende Aufforstung niem

als entstehen. Der Erhalt des W
aldes liegt zudem

 im
überw

iegenden öffentlichen Interesse, da das Gebiet der Naherholungsbereich für die
Singener Südstadt und Überlingen bildet und von der Bevölkerung genutzt w

ird. Der
W

ald hat eine besondere Schutz- und Erholungsfunktion, die durch die Erw
eiterung des

Kiesabbaus in östliche Richtung erheblich beeinträchtigt w
ürde. Ein Verlust von

Klim
aschutz- und Im

m
issionsschutzw

ald kann nicht hingenom
m

en w
erden.

Stadtverw
altung Singen

78224 Singen am
Hohentw

iel

112

Standort:
KN-15 SG Singen
(Überlingen a.R.,
Birkenbühl)

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein  ein Vorrang vor

anderen w
ichtigen Belangen oder Raum

nutzungen eingeräum
t; vielm

ehr ist in
Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

. für den Abbau von
Rohstoffen, z.B. m

it Belangen des Naturschutzes, des W
asserhaushaltes oder der

Siedlungsentw
icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw

ägung
erforderlich (siehe Um

w
eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m

öglicher
Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw

ürdiger Rohstoffvorkom
m

en, die
nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Trotz ihrer Bedeutung
für den Klim

aschutz kann W
aldflächen nicht per se Vorrang vor Offenlandflächen

eingeräum
t w

erden.

Vor dem
 Hintergrund der Plansätze G2  "Für den Rohstoffabbau sollen zunächst

vorhandene Reserven am
 Standort in bestehenden Konzessionen ausgeschöpft und die

M
öglichkeit, den vorhandenen Standort zu vertiefen, genutzt w

erden sow
eit dies

genehm
igungsfähig und w

irtschaftlich vertretbar ist" und G3 " Zur Reduzierung des
Flächenverbrauchs hat die Erw

eiterung bestehender Abbaustandorte in die Fläche und in
die Tiefe, unter Berücksichtigung konkurrierender Raum

nutzungsansprüche, Vorrang vor
der Erschließung neuer Lagerstätten (Erw

eiterung vor Neuaufschluss)" dient die
Festlegung des Gebietes KN-15 SG der langfristigen Rohstoffsicherung. Ein
Sicherungsgebiet bereitet den Abbau nicht planerisch vor, sondern sichert
rohstoffgeologisch potenziell geeignete Flächen gegenüber Nutzungen, die einem
späteren Abbau entgegenstehen könn(t)en.

Die Festlegung als Sicherungsgebiet bedeutet keine Entscheidung über die
raum

ordnerische Zulässigkeit. Nur ausnahm
sw

eise ist eine vorzeitige Inanspruchnahm
e

im
 Rahm

en eines Raum
ordnungsverfahrens und ggf. Zielabw

eichungsverfahrens zulässig.

95
Stand: 12.04.2021
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

162/09
Diese besonders erheblichen negativen Um

w
eltfolgen führen im

 Steckbrief aus unserer
Sicht zu einer „erheblichen negativen" Bew

ertung der Um
w

eltausw
irkungen auf das

Schutzgut Klim
a und Luft, so w

ie es im
 Um

w
eltsteckbrief für den geringen Abstand zur

bew
ohnten Siedlungsfläche des Singener Ortsteils Überlingen dargelegt ist. Diese

erheblichen negativen Ausw
irkungen auf das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des

M
enschen sind im

 Steckbrief bereits dargelegt. Die Einstufung der Um
w

eltkonflikte ist
aus unserer Sicht daher ein „konfliktreiches Vorranggebiet". Gem

äß § 31 Abs. 2 Satz 4
LW

aldG erstreckt sich der lm
m

sionsschutzw
ald auf ca. 75%

 der Fläche, der
Klim

aschutzw
ald gem

äß § 31 Abs. 2 Satz 2f LW
aldG auf 100%

 der Fläche und gem
äß §

33 LW
aldG ist der Erholungsw

ald (Stufe 1b) nach W
aldfunktionskarte: ein W

ald m
it

großer Bedeutung für die Erholung

Stadtverw
altung Singen

78224 Singen am
Hohentw

iel

113

Standort:
KN-15 SG Singen
(Überlingen a.R.,
Birkenbühl)

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Oberflächennahe Rohstoffe  (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete der gesam
ten Region

Hochrhein-Bodensee anhand eines für die gesam
te Region einheitlich anzuw

endenden
Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter (siehe Um

w
eltbericht Tabellen 12 - 25)

als auch der Aggregation zu einer Gesam
tbew

ertung (siehe Um
w

eltbericht Tabelle 26).
Entsprechend der Aggregationsregel zur Gesam

tbew
ertung ist das Sicherungsgebiet aus

regionaler Sicht voraussichtlich m
it m

ittleren Um
w

eltausw
irkungen verbunden und w

ird
daher als Vorranggebiet m

it Konflikten eingestuft.

162/10
Südöstlich des dargestellten Sicherungsgebiets Singen (Überlingen a.R„ Birkenbühl)
befindet sich in unm

ittelbarer Nähe das W
aldbiotop "W

eiher W
 Überlingen am

 Ried", das
auf jeden Fall zu berücksichtigen ist:
Bestand im

 Jahr 2014: W
eiher in ehem

aligem
 Kiesgrubengebiet m

it Röhricht,
Sukzessionsgehölzen und Ruderalflora. Lebensraum

 für Am
phibien und Libellen.; M

orph.
Struktur: Flacher fast vollständig verlandeter W

eiher m
it einem

 Schilf-Röhricht.

Das W
aldbiotop ist bei den w

eiteren Planungen  zu berücksichtigen. Für eine etw
aige

Inanspruchnahm
e ist eine naturschutzrechtliche Befreiung einzuholen und ein

gleichw
ertiger Ersatz in Form

 eines neu angelegten W
aldbiotops zu schaffen.

Biotopflächen, die von einer m
öglichen Nutzung unberührt bleiben, aufgrund ihrer Nähe

zu Abbauflächen jedoch beeinträchtigt w
erden könnten, sind entsprechend zu schützen.

Stadtverw
altung Singen

78224 Singen am
Hohentw

iel

114

Standort:
KN-15 SG Singen
(Überlingen a.R.,
Birkenbühl)

Ein Sicherungsgebiet bereitet den Abbau nicht planerisch vor, sondern sichert
rohstoffgeologisch potenziell geeignete Flächen gegenüber Nutzungen, die einem
späteren Abbau entgegenstehen könn(t)en. Die Festlegung als Sicherungsgebiet
bedeutet keine Entscheidung über die raum

ordnerische Zulässigkeit. Nur ausnahm
sw

eise
ist eine vorzeitige Inanspruchnahm

e im
 Rahm

en eines Raum
ordnungsverfahrens und ggf.

Zielabw
eichungsverfahrens zulässig.

Das angesprochene W
aldbiotop liegt außerhalb der bew

ertungsrelevanten W
irkzone von

50m
 um

 das vorgesehene Sicherungsgebiet. Etw
aige Ausw

irkungen eines späteren
Abbaus auf das südöstlich gelegene W

aldbiotop sind Gegenstand der späteren
Vorhabens- und Genehm

igungsplanung.

162/11
Die östlich des genehm

igten Abbaugebiets liegenden W
aldflächen befinden sich im

Eigentum
 der Stadt Singen. Aufgrund der im

 Gem
einderat der Stadt Singen gefassten

Beschlüsse (6. M
ai 2008) stehen diese nicht m

ehr für den Kiesabbau zur Verfügung.

Auf die Ausw
eisung des Vorranggebietes im

 Bereich Singen-Überlingen im
 Gesam

ten ist
aus den aufgeführten Gründen zu verzichten.

Stadtverw
altung Singen

78224 Singen am
Hohentw

iel

115

Standort:
KN-15 SG Singen
(Überlingen a.R.,
Birkenbühl)

Ein Sicherungsgebiet bereitet den Abbau nicht planerisch vor, sondern sichert
rohstoffgeologisch potenziell geeignete Flächen gegenüber Nutzungen, die einem
späteren Abbau entgegenstehen könn(t)en.

Die Festlegungen der Vorranggebiete erfolgen im
 M

aßstab 1:50.000 und sind
gebietsscharf (nicht parzellenscharf). Die Festlegung als Vorranggebiet dient der
langfristigen Flächensicherung, dagegen können Eigentum

sverhältnisse und
Grundstücksverfügbarkeiten auf kurzfristiger Änderungen unterliegen.

siehe auch Stellungnahm
e Nr. 162 / 07 (lfd. Nr. 111)

Die Grundstückverfügbarkeit hängt m
aßgeblich von den Verhandlungen der

M
arktteilnehm

er ab. Die Grundstückverfügbarkeit ist in der gebotenen langfristigen
Sichtw

eise von 40 Jahren daher kaum
 prognostizierbar und regionalplanerisch von

untergeordnetem
 Gew

icht.

Die Fläche KN-15 SG w
ird w

eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um
 den künftigen

m
öglichen Rohstoffbedarf (Zeitraum

 >
 20 Jahre) zu sichern (regionaler Gesam

tbedarf für
den Planungszeitraum

 >
20 bis 40 Jahre). M

it der Ausw
eisung von Sicherungsgebieten

w
erden Flächen im

 Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen freigehalten w
erden

sollen, die einem
 m

öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige Generationen)
entgegenstehen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
162/12

Der Abbau ist als Trockenabbau auch für die Erw
eiterung des Abbaugebiets Erlenw

ald
genehm

igt. Ein kom
binierter Trocken-/Nassabbau, w

ie in den Planungsunterlagen
dargestellt ist, kann an diesem

 Abbauort keinesfalls stattfinden.

Die im
 Entw

urf zur Fortschreibung des Teilregionalplans oberflächennahe Rohstoffe
dargestellten Kiesabbauflächen in Singen-Überlingen, Birkenbühl liegen in der Schutzzone
llla und lllb des Tiefbrunnens Überlingen am

 Ried m
it gültiger Rechtsverordnung von

2006. Die Stadtw
erke Singen (Eigenbetrieb der Stadt Singen) haben für den

Zw
eckverband Überlingen am

 Ried die technische Betriebsführung. Beim
 bestehenden

Abbau, m
uss gew

ährleistet sein, das dieser keinen negativen Einfluss auf die Quantität
und Qualität des Grundw

assers und deren Neubildung hat. Entsprechende Nachw
eise

über die Grundw
asserbeschaffenheit sow

ie die hydraulischen Ausw
irkungen durch einen

Kiesabbau sind unseres Erachtens bei Veränderungen des Kiesabbaus zw
ingend

vorzulegen.

Stadtverw
altung Singen

78224 Singen am
Hohentw

iel

116

Standort:
KN-15 SG Singen
(Überlingen a.R.,
Birkenbühl)

In den Planungsunterlagen ist die Abbauform
 w

ie folgt angegeben:
Trockenabbau ggfs. kom

binierter Trocken-Nassabbau (voraussichtlich Trockenabbau, da
derzeit am

 Standort herrschende Abbauform
).

Bezüglich der Kom
bination von Trocken-/Nassabbau w

urden die Unterlagen für das 2.
Anhörungsverfahren (Plansätze und Begründung) neu aufbereitet. Der Teilregionalplan
erm

öglicht vom
 Grundsatz her auch w

eiterhin den Nassabbau. In Bezug auf die
Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete) ist die
voraussichtliche Abbauform

 m
it Ausnahm

e einer Fläche durchgängig als Trockenabbau
angegeben. Eine Auseinandersetzung auf regionalplanerischer Ebene m

it der M
öglichkeit

eines kom
binierten Trocken-/Nassabbaus bzw

. reinen Nassabbaus ist vorab erfolgt. Im
Ergebnis stehen jedoch in Bezug auf die Abbaugebiete, in denen ein kom

binierter
Trocken-/Nassabbau aus rohstoffgeologischer Sicht m

öglich und aus Gründen der
Ressourcenschonung sinnvoll w

äre, bei einer nicht unerheblichen Anzahl
w

asserw
irtschaftliche Aspekte dem

 Nassabbau entgegen. Aus Betreibersicht w
ird die

Beantragung eines Nassabbaus und das im
 Vergleich zum

 Trockenaufbau aufw
endigere

Genehm
igungsverfahren verm

utlich nur dann sinnvoll sein, w
enn eine Aussicht auf

Genehm
igung realistisch erscheint und sich der Aufw

and für dass nass gew
innbare

Volum
en lohnt. Bei den in der Region Hochrhein-Bodensee im

 Nassabbau nur
vorherrschenden durchschnittlichen gew

innbaren M
ächtigkeiten in Verbindung m

it den
m

äßigen bzw
. geringen Flächengrößen sow

ie fachrechtlichen/regionalplanerischen
Einschränkungen sind diese Voraussetzungen (in Bezug auf die derzeit geplanten
Abbaugebiete) nach derzeitiger Kenntnislage nicht gegeben.

Bei den langfristig angelegten Vorranggebieten zur Sicherung von Rohstoffen
(Sicherungsgebiete) w

urde bei Flächen auf denen ein kom
binierter Trocken-/Nassabbau

aus rohstoffgeologischer Sicht sinnvoll erscheint, diese M
öglichkeit entsprechend als

m
ögliche Abbauform

 m
it aufgeführt. Im

 Sinne der Nachhaltigkeit des Rohstoffabbaus und
der sparsam

en Flächeninanspruchnahm
e soll vor der Um

w
andlung von

Sicherungsgebieten in Abbaugebiete die M
öglichkeit des Abbaus bis in das Grundw

asser
in bestehenden Abbaugebieten eingehend untersucht w

erden.

Tiefergehende Prüfungen sind zu einem
 späteren Zeitpunkt bzw

. in einem
 ggfs.

erforderlichen Raum
ordnungsverfahren durchzuführen. Insbesondere in

W
asserschutzgebieten (W

SG) und Grundw
asserschonbereichen sind entsprechende

hydrogeologische und w
asserw

irtschaftliche Untersuchungen erforderlich, um
 abzuklären,

ob und unter w
elchen Auflagen Nassabbau denkbar w

äre. Diese hydrogeologischen und
w

asserw
irtschaftlichen Untersuchungen sind von Unternehm

erseite zu veranlassen.

Der Schutz des Grundw
assers ist obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren

entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den Genehm
igungsbehörden

abgearbeitet. In den Genehm
igungsentscheidungen über Nass-/Trockenabbau w

erden
der ordnungsgem

äße Abbau und die Rekultivierung geregelt.

162/13
Hinw

eis :
Die Fläche (Abbaugebiet KN-16 AG) liegen in der Schutzzone III der Singener
Tiefbrunnen , Nord, M

ünchried und Rem
ishof m

it gültiger Rechtsverordnung von

Stadtverw
altung Singen

78224 Singen am

117
Der Schutz des Grundw

assers ist obligatorisch und w
ird in den Genehm

igungsverfahren
entsprechend den rechtlichen Bestim

m
ungen von den Genehm

igungsbehörden
abgearbeitet. In den Genehm

igungsentscheidungen über Nass-/Trockenabbau w
erden
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
12.07.1993, insbesondere die § 2 (1) Abs. 18 sow

ie Abs . 30 sind zu beachten. Ebenso
m

uss gew
ährleistet sein, dass dieser Abbau keinen negativen Einfluss auf die Quantität

und Qualität des Grundw
assers und deren Neubildung hat. Entsprechende Nachw

eise
über die Grundw

asserbeschaffenheit sow
ie die  hydraulischen Ausw

irkungen durch einen
Kiesabbau sind unseres Erachtens zw

ingend vorzulegen.

Hohentw
iel

Standort:
KN-16 AG Steißlingen

der ordnungsgem
äße Abbau und die Rekultivierung geregelt.

Im
 Um

w
eltbericht (Steckbriefe zu den jew

eiligen Vorranggebieten)  ist die Lage des
Abbaugebietes berücksichtigt und bedingt die Einstufung aus regionaler Sicht
voraussichtlich erheblicher negativer Um

w
eltausw

irkungen. In den "Hinweisen zur
späteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung" (Stand 2. Anhörungsentw
urf 8.7.2020, S.

15) w
ird das Them

a  Grundw
asserschutz in Bezug auf die Fläche KN-16 AG daher

entsprechend them
atisiert:

- Lage im
 W

asserschutzgebiet W
SG TB Viehw

eide, Böhringen, Zone III und IIIA. Ein
kleinerTeilbereich

des Teilgebiets nördlich der B33
befindetsich auch

in
Zone

IIIB
des

festgesetzten
W

SG
fürden TB

Sauried,Radolfzell (LUBW
-Nr.:335046).Fürdas

W
SG

des
TB

Viehw
eide

liegtein
hydrogeologischer Neuabgrenzungsvorschlag vor

(hydrogeologisches Abschlussgutachten des
LGRB

vom
02.09.2004,Az.1358.05//91

-4763).Dem
nach

befindetsich
das VRG

in
Zone

IIIB dieses
W

SG.
An

diesem
Standort,derinnerhalb

derSchutzzone
IIIdes W

SG
liegt,istlautden

geltenden
Rechtsverordnungen

ein
Nassabbau

nicht gestattet.
- Aufgrund der Lage im

 W
asserschutzgebiet Zone III/IIIa sind auf der w

eiteren
Vorhabens-/Genehm

igungsebene hydrogeologische Untersuchungen erforderlich um
quantitative sow

ie qualitative Beeinträchtigungen auszuschließen bzw
. erforderliche

Schutzm
aßnahm

en aufzuzeigen.

162/14
Abbaugebiet Dellenhau, Gem

arkung Hilzingen

In dem
 von der Verbandsversam

m
lung beschlossenen Anhörungsentw

urf heißt es, dass
nach Auskunft des Landratsam

tes die m
ateriellen Voraussetzungen für den Abbau im

Bereich "Dellenhau" vorlägen und die Fläche daher nicht m
ehr Bestandteil der Planung

sei. Im
 ausgelegten Anhörungsentw

urf w
ird der Bereich "Dellenhau" nunm

ehr als
"genehm

igt/in Abbau" gekennzeichnet, in den Unterlagen heißt es, dass der Abbau dort
zw

ischenzeitlich genehm
igt w

urde. Bekannterm
aßen haben die Gem

einden Hilzingen,
Gottm

adingen und Rielasingen-W
orblingen sow

ie die Stadt Singen W
iderspruch gegen

die Genehm
igung eingelegt; die Genehm

igung ist nicht bestandskräftig. Der Abbau im
Dellenhau ist auch nicht genehm

igungsfähig. Zudem
 hatte die Verbandsversam

m
lung am

06.11.2018 zum
 1. Anhörungsentw

urf ausdrücklich das Abbaugebiet "Dellenhau" aus
dem

 1. Anhörungsentw
urf herausgenom

m
en. Die nicht bestandskräftige, vielm

ehr
rechtsw

idrige Genehm
igung für den Abbau im

 Dellenhau kann daher nicht Grundlage der
Abw

ägung der Fortschreibung des Teilregionalplans sein.

W
ir verw

eisen darüber hinaus auf die Stellungnahm
e der Stadt Singen vom

 27.02.2019,
die im

 Verfahren zum
 Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe vorgebracht w

urde.

Stadtverw
altung Singen

78224 Singen am
Hohentw

iel

118
Die Anm

erkungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

siehe Stelllungnahm
e-Nr. 046 / 02

166/01
die Stadt Stockach hat zur Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennahe
Rohstoffe bereits m

ehrfach Stellung genom
m

en.

W
ir w

ollen heute insbesondere Stellung beziehen zur Seite 017, KN-19 AG, Gebiet
Schachen-Rohe Rain, Kiesgrube Kuhn.

Die bisherige Sicherungsfläche (8 ha) soll in ein Vorranggebiet für den Abbau

Stadtverw
altung Stockach

78333 Stockach

119

Standort:
KN-19 AG Stockach
(Hoppetenzell)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
oberflächennaher Rohstoffe (17 ha) um

gew
andelt und das Gebiet soll gleichzeitig

flächenm
äßig m

assiv vergrößert w
erden im

 Vergleich zu der bisherigen Planung.

Das Plangebiet befindet sich in einem
 für Natur und M

ensch w
ertvollen

Naherholungsraum
. Es finden sich m

ehrere W
anderw

ege, insbesondere der
ausgew

iesene Hauptw
anderw

eg 9 in diesem
 Gebiet. Außerdem

 hat ein örtlicher
Kindergarten sein „W

aldnest" hier untergebracht. Des W
eiteren stellt der Abbau auf einer

solch großen Fläche ein bedeutsam
er Eingriff in die Natur und die Landschaft dar.

diesem
 Hintergrund w

ird darauf hingew
iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene

lediglich regeln kann, an w
elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein

stattfinden kann und w
elche Gebiete m

it Rohstoffvorkom
m

en längerfristig für einen
künftigen Abbau freigehalten w

erden. Konkrete Schutzm
aßnahm

en fallen nicht in die
Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Im
 Planungsverlauf w

urden zahlreiche Flächen zum
 Abbau oberflächennaher Rohstoffe

geprüft. Sie bezogen sich auf verschiedene Rohstoffgruppen. Zum
 Teil w

urden sie
aufgrund geringer Eignung keiner detaillierten Planung unterzogen. Für das  in den 2.
Anhörungsentw

urf eingebrachte Abbaugebiet w
urden im

 Vorfeld unterschiedliche
Gebietszuschnitte Sicherungs-/Abbaugebiet geprüft. Vor dem

 Hintergrund der
Neubew

ertung des Rohstoffvorkom
m

ens, dem
 Nachw

eis im
 Rahm

en Um
w

eltprüfung,
Natura2000 sow

ie besonderem
 und strengem

 Artenschutz, das einer Ausw
eisung des

Gebietes prognostisch keine unbew
ältigbar erscheinenden Konflikte entgegenstehen und

der Frage der Bedarfsdeckung w
ird  das gesam

te Gebiet als Abbaugebiet verfolgt.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete der gesam
ten Region

Hochrhein-Bodensee anhand eines für die gesam
te Region einheitlich anzuw

endenden
Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter (Schutzgut M

enschen, einschließlich der
m

enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, das
Schutzgut Boden, das Schutzgut W

asser, das Schutzgut Luft, Klim
a, das Schutzgut

Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter  - siehe Um
w

eltbericht
Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer Gesam

tbew
ertung (siehe

Um
w

eltbericht Tabelle 26). Der Um
w

eltbericht zeigt die Bedeutung des Gebietes als
Naherholungsraum

 m
it einem

 übergeordneten querenden w
ie angrenzendem

W
anderw

egenetz auf. Die Schw
ierigkeit der Sicherung eines übergeordneten Rad-

/W
anderw

egs w
ird gesehen. Die Sicherung des W

anderw
egenetzes und seiner

Duchlässigkeit bleibt dem
 nachfolgenden Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

In den Hinw
eisen zur w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung  w

ir daher darauf
hingew

iesen, dass in das übergreifende gesam
träum

lich-funktionale Konzept auch
Aspekte des siedlungsnahen W

ohnum
feldes (Kurz- und Feierabenderholung)  zu

them
atisieren sind (siehe Hinw

eise zur w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung).

166/02
Die Stadt Stockach w

urde bisher als Planungsträgerin und Eigentüm
erin nicht beteiligt

bzgl. der Veränderung der Fläche.
Stadtverw

altung Stockach

78333 Stockach

120

Standort:
KN-19 AG Stockach
(Hoppetenzell)

M
it Schreiben vom

 26.11.2018 w
urde die Stadt Stockach im

 Rahm
en des 1.

Anhörungsverfahrens an der Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe
Rohstoffe beteiligt. Nach Prüfung und Ausw

ertung der eingegangenen Stellungnahm
en

beschloss die Verbandsversam
m

lung in ihrer Sitzung am
 23.07.2019 eine

Gesam
tüberarbeitung des Entw

urfs.

Im
 Bereich der Stadt Stockach sind im

 2. Anhörungsentw
urf potenzielle Vorranggebiete

für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete) und/oder Vorranggebiete zur
Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete) ausgew

iesen.

Aus diesem
 Grunde w

urde die Stadt Stockach m
it Schreiben vom

 19.02.2020 (AZ: 22
-062) bereits im

 Vorfeld der anstehenden Grem
ium

ssitzungen über den w
eiteren
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Planungsprozess(Vorberatung des 2. Anhörungsentw

urfs in der  öffentlichen Sitzung des
Planungsausschusses (PA) am

 10.03.2020  und Beschluss in der öffentlichen Sitzung der
Verbandsversam

m
lung am

 7.7.2020 (VV)) inform
iert.

In dem
 Schreiben vom

 19.02.2020 w
urde zudem

 darauf hingew
iesen, dass die

Tagesordnung sow
ie alle Sitzungsunterlagen der Sitzung des Planungsausschusses am

10.03.2020  auf der Hom
epage des Regionalverbands eingestellt w

urden. In diesem
Zusam

m
enhang w

urde die M
öglichkeit  genannt  unter Tagesordnungspunkt 3 -

Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe neben den
Abw

ägungsvorschlägen aus dem
 1. Anhörungsverfahren auch den neuen Entw

urf
(Plansätze, Begründung, Ergänzungsblätter), die Erläuterungen zur Planung, eine
synoptische Übersicht der Flächen m

it Inform
ationen zur Rohstoffgeologie, w

eitere
abw

ägungsrelevante Inform
ationen, eine Darstellung der Änderungen im

 Laufe des
Verfahrens sow

ie den aktualisierten Um
w

eltbericht abrufen zu können.

166/03
Im

 w
eiteren Verfahren sind aus unserer Sicht folgende Punkte sicher zu stellen:

Die Vergabe der Abbaurechte m
uss etappenw

eise erfolgen und die Genehm
igung des

Abbaus eines neuen Flächenabschnitts darf nur bei gleichzeitiger Aufforstung des
vorherigen Abbaugebietes ausgesprochen w

erden.

Die Rekultivierung der bisherigen beanspruchten Flächen m
uss abgeschlossen sein bzw

.
die völlige Rekultivierung in einem

 Zeitraum
 von einem

 Jahr nachgew
iesen w

erden.

Tangierte W
ald- und W

anderw
ege m

üssen w
ährend der Abbauzeit erhalten bleiben, ggf.

tem
porär verlegt w

erden. Nach abgeschlossenem
 Abbau sind sie m

öglichst an der
ursprünglichen Stelle w

ieder anzulegen.

Bei der W
iederaufforstung sollen w

iderstandsfähige Baum
arten verw

endet w
erden. Das

Landschaftsbild ist w
eitestgehend w

ieder herzustellen.

Es m
üssen M

aschinen m
it m

öglichst geringer Geräuschentw
icklung zum

 Einsatz kom
m

en.

Ein Sichtschutz zum
 Dorf m

uss gew
ährleistet sein.

W
ir  bitten auch darum

,  sicher  zu  stellen, dass der  Betreiber  in kurzen Zeitabständen
Nachw

eise über die Rekultivierung erbringt.

Auf etw
aige Stellungnahm

en, die von w
eiteren Gem

einden der Verw
altungsgem

einschaft
Stockach direkt an Sie gerichtet w

urden, verw
eisen w

ir.

Stadtverw
altung Stockach

78333 Stockach

121

Standort:
KN-19 AG Stockach
(Hoppetenzell)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden.

Die Ausgestaltung einzelner Abbauvorhaben ist zum
 derzeitigen Planungsstand noch

nicht bekannt. Die Regionalplanung legt lediglich m
ögliche Rohstoffabbaugebiete fest

(VRG für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe). W
ann und w

o innerhalb dieser Flächen
Abbauanträge gestellt w

erden, ist noch nicht absehbar.

Die Frage der Erhaltung von W
aldflächen bzw

. der im
 Rahm

en einer W
aldum

w
andlung

nach §9 bzw
. § 11 LW

aldG erforderlichen Neuaufforstungen, einschließlich der Art und
W

eise der Begründung der Aufforstungen zum
 W

aldausgleich sind Gegenstand der
w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung und sollten frühzeitig angegangen

w
erden.

Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- , Ausgleichs- sow

ie Renaturierungs- und
Rekultivierungsm

aßnahm
en w

erden im
 Rahm

en der erforderlichen
Genehm

igungsverfahren geregelt und fallen nicht in die Regelungskom
petenz des

Regionalverbands. Daher können Ausgleichs- und Ersatzm
aßnahm

en vorhabenspezifisch
erst im

 Genehm
igungsverfahren festgelegt w

erden.

In den Genehm
igungsentscheidungen der Landratsäm

ter w
erden der ordnungsgem

äße
Abbau und die
Renaturierung/ Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim

m
ungen sind konkrete

Vorgaben form
uliert, die vom

 Unternehm
er genau einzuhalten sind. Dam

it die
Renaturierung/ Rekultivierung bzw

. Planerfüllung gesichert ist, w
ird durch den

Unternehm
er i.d.R. eine Bankbürgschaft hinterlegt.
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

166/04
Auf etw

aige Stellungnahm
en, die von w

eiteren Gem
einden der Verw

altungsgem
einschaft

Stockach direkt an Sie gerichtet w
urden, verw

eisen w
ir.

Stadtverw
altung Stockach

78333 Stockach

122

Standort:
KN-19 AG Stockach
(Hoppetenzell)

Kenntnisnahm
e

097
ich nehm

e Stellung für die Stadt W
eil am

 Rhein zur im
 Betreff genannten Planung:

In der Raum
nutzungskarte zum

 Landkreises Lörrach ist nordw
estlich des Ortsteils

Haltingen eine Fläche für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe nachrichtlich
eingetragen. Diese Fläche entspricht dem

 Ostteil der Abbaufläche, auf w
elcher aber keine

Abbau m
ehr betrieben w

ird, sondern Rekultivierungsm
aßnahm

en durchgeführt w
urden,

bzw
. w

erden.

Dem
nach ist die Bezeichnung "Gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege" hier

passend und sollte dem
entsprechend für die Fläche verw

andt w
erden.

Diese Änderung sollte vorgenom
m

en w
erden.

Hier sehen Sie den Ausschnitt der Raum
nutzungskarte, auf den ich m

ich beziehe:

Stadtverw
altung W

eil am
Rhein

79576 W
eil am

 Rhein

123
Die Anregungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Die Festlegung von Abbaugebieten w
ird durch die Festlegung von Gebieten zur Sicherung

von Rohstoffen  und die Darstellung der genehm
igten Abbauflächen als nachrichtliche

Übernahm
e ergänzt. Als Abbauflächen w

erden dabei in der Raum
nutzungskarte

diejenigen Flächen dargestellt, für die eine Abbaugenehm
igung vorliegt und w

o der
Abbau noch im

 Gange ist oder die als Betriebs- bzw
. Regieflächen genutzt w

erden.
Genehm

igte Abbauflächen, in denen der Abbau noch nicht begonnen w
urde, w

erden in
die Abbauflächen einbezogen. Im

 Einzelfall ist die Zuordnung der Flächen aufgrund der
unzureichenden Datenlage nicht im

m
er eindeutig zu treffen. Ebenso kann aufgrund der

Datenlage nicht kom
plett ausgeschlossen w

erden, dass bereits rekultivierte Flächen in die
Darstellung m

it einbezogen w
erden.

Die Anregung hinsichtlich einer regionalplanerischen Festlegung der Fläche als
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege w

ird  im
 Rahm

en der
Gesam

tfortschreibung des Regionalplanes geprüft.

047/01
w

ir nehm
en Bezug auf das o. g. Anhörungsverfahren. Die Gem

einde Herdw
angen-

Schönach nim
m

t im
 Rahm

en dieser Anhörung w
ie folgt Stellung und bittet um

Berücksichtigung der Stellungnahm
e im

 w
eiteren Verfahren.

Das Abbaugebiet „Vogelsang ", Gem
arkung Kalkofen, ist im

 2. Anhörungsentw
urf nicht

m
ehr enthalten und der Gem

einderat begrüßt diese Entscheidung der
Verbandsversam

m
lung ausdrücklich. Nicht nur, dass die Planungsgrundsätze des

Regionalverbands gleicherm
aßen verletzt w

aren, sondern auch die lediglich hauchdünne
Überschreitung der M

indestm
ächtigkeit w

urde m
it dieser Entscheidung berücksichtigt.

Auf die ausführliche Begründung des Regionalverbandes und der Verbandsversam
m

lung
w

ird verw
iesen. Die Gem

einde Herdw
angen--Schönach stützt ihre Stellungnahm

e auf
diese Begründungen.

Gem
einde Herdw

agen-
Schönach

88634 Herdw
angen-

Schönach

124

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Kenntnisnahm
e

047/02
Sollte im

 w
eiteren Verfahren das Gebiet Vogelsang w

iederaufgenom
m

en w
erden, ist aus

Sicht der Gem
einde Herdw

angen-Schönach eine w
eitere Anhörung erforderlich. Eine

m
ögliche W

iederaufnahm
e bedarf einer ausführlichen Begründung, die der Gem

einde
Herdw

angen- Schönach frühzeitig darzulegen ist.

Gem
einde Herdw

agen-
Schönach

88634 Herdw
angen-

Schönach

125

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

047/03
Die übrigen auch das Gebiet „Heide" betreffenden, m

it Stellungnahm
e vom

  27.02.2020
abgegebenen, Anregungen  und Bedenken w

erden w
eiter aufrechterhalten.

Gem
einde Herdw

agen-
Schönach

126
siehe Stellungnahm

e Nr. 047 / 04 (lfd. Nr. 127)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

88634 Herdw
angen-

Schönach
Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang), KN
-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

047/04
die Gem

einde Herdw
angen-Schönach nim

m
t im

 Rahm
en des Beteiligungsverfahrens

gern. § 9 Abs . 2 ROG i. V. m
. § 12 Abs. 2 LplG zur Fortschreibung des Teilregionalplans

Oberflächennahe Rohstoffe für die Region Hochrhein - Bodensee zu folgende Flächen, die
auf dem

 Gebiet der Nachbargem
einde Hohenfels liegen:

• Vogelsang , OT Kalkofen (neu: Abbaugebiet)
• Heide, OT Liggersdorf (Sicherungsgebiet) w

ie folgt Stellung:

Grundsätzlich soll der Verkehr, nachdem
 die Aufbereitung des M

aterials aus den
Kiesgruben im

 Kiesw
erk Zoznegg vorgesehen ist, nicht über die Gem

arkung der
Gem

einde Herdw
angen-Schönach geführt w

erden. Sollte w
ieder erw

arten die
Aufbereitung in südlicher Richtung erfolgen und der Verkehr über die Gem

arkung der
Gem

einde Herdw
angen-Schönach geleitet w

erden m
üssen, sind die verkehrlichen

Belastungen für die Schutzgüter M
ensch, Natur und Um

w
elt auch in diese Richtung

konkret zu prüfen, sow
ie m

ögliche Im
m

issionsbelastungen durch den Verkehr und den
Abbau für die Bereiche Alberw

eiler und Schlosserhof. Dem
 Schutzgut M

ensch ist hierbei
Vorrang zu geben.

Im
 Abschnitt zur Belastung der Gesundheit der Bevölkerung sind Ausw

irkungen des
Abbaus und der Routen zum

 Abtransport des gew
onnenen M

aterials besonders zu
erw

ähnen. Nicht nur, dass die Infrastruktur (Gem
einde-, Kreis- und Landstraßen) leidet

und dadurch Folgekosten für die Allgem
einheit entstehen, sondern auch, dass eine

M
ehrbelastung der Anw

ohner im
 Abbaugebiet und entlang dieser Straßen gefördert w

ird,
ist vorab näher zu untersuchen. Obw

ohl das geschätzte Vorkom
m

en (ca. 800.000
Tonnen) im

 Bereich „Vogelsang " eine relativ überschaubare Größe darstellt, bedeutet ein
täglicher Abbau von 1.500 Tonnen, eine zusätzliche Belastung von 120 LKW

s am
 Tag.

Dies alles ist m
om

entan geplant in Richtung des Kiesw
erks in Zoznegg. Sollte dies

zukünftig w
eiter so bleiben ist die Gem

einde Herdw
angen-Schönach verkehrlich nicht

belastet. Sollte eine Aufbereitung zukünftig eher in Richtung Süden (Bodensee) er folgen,
w

äre eine Belastung der Gem
einde Herdw

angen-Schönach über die Nutzung der K 6176
und die L195 gegeben.

Die L195 (Anschlussteile B31neu/Herdw
angen/Pfullendorf) ist bereits sehr stark durch

Schw
erlastverkehr frequentiert, w

eshalb hier w
eitere Aussagen über die verkehrliche

Belastung getroffen w
erden m

üssten.

Es m
uss daher eine Abw

ägung getroffen w
erden, in w

elchem
 M

aß der Schutz der
Anlieger im

 Abbaugebiet und entlang der Transportstrecken in Einklang zu bringen ist.
Eine Verlängerung der Abbauperioden m

it geringerer täglicher M
enge, bedingt eine

Reduzierung der fahrenden LKW
s, bedeutet dann aber auch eine dauerhaftere Belastung

Gem
einde Herdw

agen-
Schönach

88634 Herdw
angen-

Schönach

127

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang), KN
-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Für die vom
 Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche
Gesam

tabw
ägung für die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf
ausschlaggebend.
Der regionalplanerisch zu sichernde Flächenum

fang am
 Bedarf ist  für einen Zeitraum
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
der Anw

ohner am
 Abbaugebiet. Untersuchungen zum

 Lärm
 und genaue Definitionen von

Abbauperioden und von
täglichen Abbauzeiten sind an dieser Stelle unabdingbar. Über Folgekosten,, Belastungen
und Gefährdungen trifft der Regionalplan keine Aussage, ebenso w

enig w
ie ein Aussage

über die Ausw
irkungen der verkehrlichen Entw

icklung, w
enn eine Aufbereitung in den

Kiesw
erken Zoznegg oder Schw

ackenreute nicht m
ehr erfolgen kann. Eine Planung des

konkreten Abbaugebietes m
it Schutz- und Abstandsflächen gegenüber dem

 Bereich
Alberw

eiler und Schlosserhof ist vorzulegen. Einer Aufbereitung des abgebauten M
aterials

am
 Standort Vogelsang w

ird nicht zugestim
m

t.

von 40 Jahre auszurichten.  Es ist Grundprinzip des Rohstoffsicherungskonzeptes, dass
zur regionalen Bedarfsdeckung Erw

eiterungen Vorrang haben sollen vor der Planung von
Neuaufschlüssen.

Im
 Rahm

en der Fortschreibung des Teilregionalplanes w
ürde dieses Vorranggebiet für

den Abbau die einzige Fläche im
 Bereich „Kiese und Sande“ darstellen, w

elches einen
Neuaufschluss darstellt.  Auch w

urden seitens des zuständigen Landratsam
tes Bedenken

bzgl. der fehlenden Erschließung dieses Abbaugebietes geäußert. Für die regionale
Gesam

tbedarfsbetrachtung spielt die Fläche aufgrund der geringen Größe und der
durchschnittlichen M

ächtigkeit nur eine unw
esentliche Rolle.

Die entgegenstehenden Belange überw
iegen daher in der Abw

ägung

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

Die Fläche KN-05 SG w
ird w

eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um
 den künftigen

m
öglichen Rohstoffbedarf (Zeitraum

 >
 20 Jahre) zu sichern (regionaler Gesam

tbedarf für
den Planungszeitraum

 >
20 bis 40 Jahre). M

it der Ausw
eisung von Sicherungsgebieten

w
erden Flächen im

 Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen freigehalten w
erden

sollen, die einem
 m

öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige Generationen).

Zum
 Them

a Verkehr:
Der Regionalverband hat in der  Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt und
abschließend bew

ertet w
erden. Sinnvoll ist dies erst im

 Rahm
en der nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren. In einem

 allfälligen späteren Genehm
igungsverfahren w

ürden
dann auch Untersuchungen zu Schall- und Staubim

m
issionen durchgeführt und bew

ertet.

100/01
Da das Abbaugebietvollständig

innerhalb
eines Vorranggebietes

zurSicherung von
W

asservorkom
m

en
liegt, sollte

eine Restüberdeckung
zu grundw

asserführenden
Schichten

eingehalten
w

erden.Im
Um

w
eltberichtw

ird eine
Höhe

von
2

m
vorgeschlagen,dies

sollte
in den

w
eiteren

Verfahren überprüftund
gegebenenfalls

erhöhtw
erden.

Gem
einde Neuenburg am

Rhein

79395 Neuenburg am
Rhein

128

Standort:
LOE-05 AG Schliengen
(Grien), LOE-08 SG
Schliengen (Grien)

Das Sicherungsgebiet LOE-08 SG Schliengen (Grien) sow
ie das Abbaugebiet LOE 05 AG

Schliengen (Grien) liegen innerhalb des im
 gültigen Regionalplan enthaltenen

Vorranggebiets für W
asservorkom

m
en „nördlich Bad Bellingen". In Bereichen

(Vorranggebieten) zur Sicherung von W
asservorkom

m
en (Grundw

asserschonbereichen)
ist ein Abbau nur als Trockenabbau zulässig, w

enn bei Abbau und Rekultivierung der
Schutz des Grundw

assers gew
ahrt bleibt (Plansatz 3.3.1 Regionalplan 2000). Diesem

 Ziel
ist in der w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung Rechnung zu tragen.

Ergänzung in den Hinw
eisen für die w

eitere Vorhabens- und Genehm
igungsplanung:

Im
 Bereich des im

 Regionalplan 2000 vorsorgeorientiert festgelegten Gebiet zum
 Schutz
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
von Grundw

asservorkom
m

en (Grundw
asserschonbereich) ist zw

ischenzeitlich ein
W

asserschutzgebiet fachtechnisch abgegrenzt. In der w
eiteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung sind zudem

 die sich daraus ergebenden Anforderungen an einen
m

öglichen Rohstoffabbau zu berücksichtigen.

100/02
Die Verkehrserschließung darf nicht durch Ortsdurchfahrten der Stadt Neuenburg

am
Rhein

m
itihren

Stadtteilen
erfolgen.

Es
darfzu

keinerLärm
belastung

fürden
StadtteilSteinenstadtkom

m
en.

Gem
einde Neuenburg am

Rhein

79395 Neuenburg am
Rhein

129

Standort:
LOE-05 AG Schliengen
(Grien), LOE-08 SG
Schliengen (Grien)

Der  Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt w
erden.

Sinnvoll ist dies erst im
 Rahm

en der nachgelagerten Genehm
igungsverfahren. In diesem

Verfahren w
erden dann auch Untersuchungen zu Schall- und Staubim

m
issionen

durchgeführt und bew
ertet.

Die Verkehrssicherheit auf Landes- und Kreisstraßen w
ird regelm

äßig auf sogenannten
"Verkehrsschauen" optim

iert. Bei diesem
 verw

altungsbehördlichen Vorgang w
ird vor

allem
 geprüft, ob die Straßenausstattung der Straße dem

 aktuellen Verkehrsaufkom
m

en
entspricht. Sollten sich besondere Verkehrssituationen ergeben, w

erden das Landratsam
t

und die Polizei m
it geeigneten M

aßnahm
en reagieren.

Die Aufstel-lung von Lärm
aktionsplänen,  die nach Blm

SchG  im
 Zuständigkeitsbereich

der Gem
einden liegt, bietet die M

öglichkeit zusätzliche Strategien und M
aßnahm

en zur
Lärm

m
in-de-rung und -ver-m

ei-dung hoch-   be-las-te-ter Bereiche zu entw
ickeln sow

ie
bisher ruhige Gebiete vor Lärm

zu-nah-m
en zu schützen.

100/03
Die

Erholungsfunktion des
W

aldes darf  nichtbeeinträchtigtw
erden, bzw

.ist
entsprechend,falls

Beeinträchtigungen
entstehen,auszugleichen.

Falls Radw
ege betroffen w

erden, ist ein entsprechender Ersatz, für den überregionalen
Radverkehrzu

gew
ährleisten.

Gem
einde Neuenburg am

Rhein

79395 Neuenburg am
Rhein

130

Standort:
LOE-05 AG Schliengen
(Grien), LOE-08 SG
Schliengen (Grien)

Das m
ögliche Abbaugebiet LOE-05 AG und das Sicherungsgebiet LOE-08 SG liegen im

Offenland. Das Sicherungsgebiet grenzt an Erholungsw
ald (Stufe 2) an. Ziel der

Festlegung des Sicherungsgebietes ist die langfristige Sicherung des Gebietes vor
Nutzungen, die einem

 späteren Abbau entgegenstehen können. Etw
aige

Beeinträchtigungen und erforderliche Schutz- und Ausgleichsm
aßnahm

en bezüglich des
Erholungsw

aldes als auch von Radw
egen sind Gegenstand der späteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

100/04
Ein

Ausgleich derEingriffe
kann

nichtzu Lasten
der  Landw

irtschaft aufder Gem
arkung

von
Steinenstadtbzw

.derStadtNeuenburg
am

Rhein
erfolgen.

Gem
einde Neuenburg am

Rhein

79395 Neuenburg am
Rhein

131

Standort:
LOE-05 AG Schliengen
(Grien), LOE-08 SG
Schliengen (Grien)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Ausgleichs- und Rekultivierungsm
aßnahm

en w
erden im

 Rahm
en der erforderlichen

Genehm
igungsverfahren geregelt und fallen nicht in die Regelungskom

petenz des
Regionalverbands. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten

Die Ausgestaltung einzelner Abbauvorhaben ist zum
 derzeitigen Planungsstand noch

nicht bekannt. Die Regionalplanung legt lediglich m
ögliche Rohstoffabbaugebiete fest

(VRG für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe), w
ann und w

o innerhalb dieser Flächen
Abbauanträge gestellt w

erden, ist noch nicht absehbar. Daher können Ausgleichs- und
Ersatzm

aßnahm
en vorhabenspezifisch erst im

 Genehm
igungsverfahren festgelegt

w
erden.

100/05
Es

sollte
zusätzlich

geprüftw
erden,w

elche
geschützte

Vogelarten
sich

an
der

bestehenden
Kieskante

ansiedeln
(Uferschw

alben, Bienenfresser).
Gem

einde Neuenburg am
Rhein

79395 Neuenburg am
Rhein

132

Standort:
LOE-05 AG Schliengen
(Grien), LOE-08 SG
Schliengen (Grien)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Sow
eit ein Gebiet von gem

einschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-
Gebiet/FFHGebiet) oder ein europäisches Vogelschutzgebiet in seinen für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzw

eck m
aßgeblichen Bestandteilen erheblich

beeinträchtigt w
erden kann, bedarf es einer Prüfungen zur Verträglichkeit m

it den
festgelegten Erhaltungszielen der betroffenen Gebiete, die den Vorgaben des § 7 Absatz
6 ROG entsprechen (Vw

V Regionalpläne 2017 4.5 (2)). Da regelm
äßig die eigentlichen

Projektdetails und W
irkungen erst auf der konkretisierenden Genehm

igungsebene
bekannt sind, kann die Verträglichkeitsprüfung auf der vorgelagerten Planungsebene der
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Regionalplanung nur sow

eit erfolgen w
ie dies aufgrund der Plangenauigkeit und der

Zeitdim
ension eines Vorranggebietes für den Abbau bzw

. der Sicherung m
öglich ist.

Für die Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden in Abstim
m

ung m
it der HNB und

UNB für alle Abbaugebiete, bei denen im
 Nachgang der Ausw

ertung der eingegangenen
Stellungnahm

en die Abschichtungsm
öglichkeit nicht abschließend beurteilt w

erden
konnten eine w

eitergehende ebenenspezifische Prüfung der Gebiets- und
artenschutzrechtlichen Aspekte auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen
zur Beurteilung der Erheblichkeit potenzieller Beeinträchtigungen durchgeführt.

Für beide Gebiete w
urden im

 Rahm
en der ersten Anhörung große Konflikte /

Kenntnisdefizite hinsichtlich der Natura 2000 Verträglichkeit und des besonderen und
strengen Artenschutzes festgestellt. Dabei bestehen die größten Konflikte für das VRG
Abbau  Schliengen (Grien) LOE-08 AG des ersten Anhörungsentw

urfs. Die Konflikte
w

urden im
 Rahm

en der vertiefenden ebenenspezifischen Prüfungen der Natura 2000
Verträglichkeit und des besonderen und strengen Artenschutzes sow

ie in
darauffolgenden Erörterungen des zw

eiten Abstim
m

ungsgesprächs (11.12.2019)
bestätigt. Aufgrund dieser Erkenntnisse erfolgte ein Flächentausch des VRG Abbau m

it
dem

 VRG Sicherung.

In der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung sind eine FFH-Verträglichkeitsprüfung
sow

ie Untersuchungen hinsichtlich einer m
öglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher

Bestim
m

ungen der §§ 44 ff. BNatSchG und ggf. erforderlicher Verm
eidungs-,

M
inim

ierungs-, vorgezogener Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF) durchzuführen.

Entsprechende Vorgaben zu Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-, Ausgleichs-, ggf. erforderliche

Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en, ggf. erforderliche vorgezogene Ausgleichsm
aßnahm

en
(CEF-M

aßnahm
en), sow

ie Schutz- und Sicherungsm
aßnahm

en und Bestim
m

ungen zur
Renaturierung/Rekultivierung sind Gegenstand eines späteren Genehm

igungsverfahrens.

Vor diesem
 Hintergrund w

ird darauf hingew
iesen, dass die Regionalplanung auf ihre

Ebene lediglich regeln kann, an w
elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder

Festgestein stattfinden kann und w
elche Gebiete m

it Rohstoffvorkom
m

en längerfristig für
einen künftigen Abbau freigehalten w

erden. Konkrete Schutzm
aßnahm

en und etw
aige

Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans.

M
aßnahm

en zur M
inim

ierung, Verm
eidung, ggf. erforderliche Kohärenzsicherung und

vorgezogenem
 Ausgleich (CEF), deren W

irksam
keit sow

ie Festlegung der Renaturirungs-
/Rekultivierungsm

aßnahm
en w

erden im
 Rahm

en der erforderlichen
Genehm

igungsverfahren geregelt und fallen nicht in die Regelungskom
petenz des

Regionalplanes/Teilregionalplanes Rohstoffsicherung.

In den Genehm
igungsentscheidungen der Landratsäm

ter w
erden der ordnungsgem

äße
Abbau und die
Renaturierung/ Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim

m
ungen w

erden konkrete
Vorgaben form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die

Renaturierung/ Rekultivierung bzw
. Planerfüllung gesichert ist, m

uss durch den
Unternehm

er i.d.R. einen Bankbürgschaft hinterlegt w
erden.

100/06
W

irgehen
davon

aus,das
die

StadtNeuenburg
am

Rhein
beieinerKonkretisierung der

Gem
einde Neuenburg am

133
Nach Prüfung und Einarbeitung der Ergebnisse der 2. Anhörung erfolgt die Abw

ägung

106
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Planung

in
den

w
eiteren

Genehm
igungsverfahren

zum
 Kiesabbau

beider Abstim
m

ung
derAntragsunterlagen und

an
den

Verfahren
beteiligtw

ird.
Rhein

79395 Neuenburg am
Rhein
Standort:
LOE-05 AG Schliengen
(Grien), LOE-08 SG
Schliengen (Grien)

durch die Verbandsversam
m

lung des Regionalverbands. Die jew
eilige Tagesordnung

sow
ie die Sitzungsunterlagen w

erden ca. eine W
oche vor dem

 Sitzungsterm
in auf der

Hom
epage w

w
w

.hochrhein-bodensee.de unter der Rubrik "Sitzungen" online eingestellt.

Gem
äß Kap. 5.6, Satz 3  der Verw

altungsvorschrift des W
irtschaftsm

inisterium
s über die

Aufstellung von Regionalplänen und die Verw
endung von Planzeichen (Vw

V
Regionalpläne) vom

 1. Juni 2017 erfolgt die offizielle M
itteilung des Ergebnisses der

Prüfung (Abw
ägung) zw

eckm
äßigerw

eise nach dem
 Satzungsbeschluss.

Die abschließende Verbindlichkeit erhält der Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe
(Fortschreibung) als Satzung durch die Genehm

igung des W
irtschaftsm

inisterium
s Baden-

W
ürttem

berg.

Bei etw
aigen nachgeordneten Genehm

igungsverfahren, die auf Ebene der Landkreise
erfolgen, w

erden die betroffenen Standortgem
einden vom

 Landratsam
t beteiligt.

152/01
in der Sitzung der Vereinbarten Verw

altungsgem
einschaft Gottm

adingen, Gailingen,
Büsingen am

 11. Novem
ber 2020 w

urde folgende Stellungnahm
e beschlossen:

Die Herausnahm
e des Sicherungsgebietes Dellenhau w

ird nochm
als begrüßt.

In dem
 von der Verbandsversam

m
lung beschlossenen Anhörungsentw

urf heißt es, dass
nach Auskunft des Landratsam

tes die m
ateriellen Voraussetzungen für den Abbau im

Bereich „Dellenhau" vorlägen und die Fläche daher nicht m
ehr Bestandteil der Planung

sei. Im
 ausgelegten Anhörungsentw

urf w
ird der Bereich „Dellenhau" nunm

ehr als
„genehm

igt/in Abbau" gekennzeichnet, in den Unterlagen heißt es,  dass der Abbau dort
zw

ischenzeitlich genehm
igt w

urde. Bekannterm
aßen haben die Gem

einden Hilzingen,
Gottm

adingen und Rielasingen-W
orblingen sow

ie die Stadt Singen W
iderspruch gegen

die Genehm
igung eingelegt; die Genehm

igung ist nicht bestandskräftig. Der Abbau im
Dellenhau ist auch nicht genehm

igungsfähig. Zudem
 hatte die Verbandsversam

m
lung am

06.11.2018 zum
 1. Anhörungsentw

urf ausdrücklich das Abbaugebiet „Dellenhau" aus
dem

 1. Anhörungsentw
urf herausgenom

m
en. Die nicht bestandskräftige, vielm

ehr
rechtsw

idrige Genehm
igung für den Abbau im

 Dellenhau kann daher nicht Grundlage der
Abw

ägung der Fortschreibung des Teilregionalplans sein.

Vereinbarte
Verw

altungsgem
einschaft

Gottm
adingen

78244 Gottm
adingen

134
Die Anm

erkungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

siehe Stellungnahm
e Nr. 046 / 02 (lfd. Nr. 50)

152/02
Im

 Übrigen w
ird auf die m

it der Stadt Singen und den Gem
einden Rielasingen-

W
orblingen, Hilzingen und Gottm

adingen abgestim
m

te Stellungnahm
e vom

 20. Februar
2019 verw

iesen.

Vereinbarte
Verw

altungsgem
einschaft

Gottm
adingen

78244 Gottm
adingen

135
siehe Stellungnahm

e Nr. 046 / 04 - 05 (lfd. Nr. 52 f)

163/01
Stellungnahm

e der Vereinbarten Verw
altungsgem

einschaft Singen, Rielasingen-
W

orblingen, Steißlingen und Volkertshausen zur Fortschreibung des Teilregionalplans
Oberflächennahe Rohstoffe für die Region Hochrhein-Bodensee.

Grundsätzlich sollte den bestehenden Abbaugebieten, die bereits im
 Nassabbau

Vereinbarte
Verw

altungsgem
einschaft

Singen
Fachbereich Bauen / Abt.
Stadtplanung

136
Die Anm

erkungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

siehe Stellungnahm
e 162 / 01 -14 (lfd. Nr. 105 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
erschlossen sind, Vorrang vor neuen Trockenabbaugebieten  gegeben w

erden.

In der bestehenden Abbaufläche KN-14 AG findet die Kiesgew
innung teilw

eise im
Trockenabbau, teilw

eise im
 Nassabbau statt. Die abbauw

ürdigen Kiese sind bis in große
Tiefen m

it einer durchschnittlich nutzbaren M
ächtigkeit von etw

a 65 m
, davon im

 M
ittel

10 m
 über Grundw

asser nachgew
iesen, so dass der Bedarf für m

ehrere Jahrzehnte
gedeckt w

erden kann, w
as bereits in den Unterlagen zum

 genehm
igten Nassabbau in

diesem
 Bereich des Kiesabbaugebietes dokum

entiert ist.

Die Ausw
eisung der beiden Sicherungsgebiete KN-12 SG und KN-13 SG östlich der

Verbindungsstraße zw
ischen L220 und K6164, südlich und w

estlich des sich in Abbau
befindlichen Gebietes sind nachvollziehbar, auch m

it den geringfügig veränderten
Abbauflächen.

Es w
ird begrüsst, dass auf die Ausw

eisung eines w
eiteren Sicherungsgebietes w

estlich
der Verbindungsstraße zw

ischen B34 und K6164 in der Fortschreibung des
Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe verzichtet w

ird. Die potentielle Abbaum
enge

in unm
ittelbarer Nachbarschaft ist für den Planungszeitraum

 ausreichend. Eine
darüberhinausgehende Ausw

eisung von Sicherungs- oder Abbaugebieten ist derzeit nicht
notw

endig, w
as in der Begründung zum

 Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe
dargelegt ist.

Die Flächen (Sicherungsgebiet KN-12 SG, KN-13 SG / Abbaugebiet KN-14 AG) liegen in
der Schutzzone III der Singener Tiefbrunnen Nord, M

ünchried und Rem
ishof m

it gültiger
Rechtsverordnung von 12.07.1993, insbesondere  die § 2 (1) Abs. 18 sow

ie Abs. 30 sind
zu beachten. Ebenso m

uss gew
ährleistet sein, dass dieser Abbau keinen negativen

Einfluss auf die Quantität und Qualität des Grundw
assers und deren Neubildung hat.

Entsprechende Nachw
eise über die Grundw

asserbeschaffenheit sow
ie die hydraulischen

Ausw
irkungen durch einen Kiesabbau sind unseres Erachtens zw

ingend vorzulegen.

Die bestehenden W
aldbiotopflächen in und in unm

ittelbarer Nähe zur geplanten
Abbaufläche sind bei den w

eiteren Planungen zu schützen:

W
aldbiotop Nagelfluhfelsen W

eite Eichen 0 Singen
Bestand im

 Jahr 2014: aufgetürm
te Nagelfluhfelsen, als Biotopschutzflächen.;

M
orph. Struktur: w

eitgehend noch vegetationsfreie Nagelfluhfelsen als Lebensraum
 für

seltene Tier- und Pflanzenarten.

W
aldbiotop Gew

ässer in und bei der Kiesgrube W
eite Eichen

Bestand im
 Jahr 2014: im

 Süd-Osten sehr flacher, im
 Kiesgrubengelände angelegter

W
eiher, im

 Nord-W
esten kleiner Tüm

pel.; Vegetationsstruktur: Verlandungsvegetation
des W

eihers vor allem
 aus Rohrkolben-Röhricht / um

 den W
eiher herum

 vor allem
Ruderalflora.
Biotoperw

eiterung 2014: Tüm
pel (Teilfläche im

 Nord-W
esten): Biotopvernetzung für

Springfrosch- Vorkom
m

en.

Biotopflächen, die  von einer m
öglichen Nutzung unberührt bleiben, aufgrund ihrer Nähe

zu Abbauflächen jedoch beeinträchtigt W
erden könnten, sind entsprechend zu schützen.

Für eine etw
aige Inanspruchnahm

e von Biotopflächen ist eine naturschutzrechtliche

78224 Singen am
Hohentw

iel
Standort:
KN-14 AG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald),
KN-12 SG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald
Nord), KN-13 SG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald
Ost), KN-14 SG Singen
(Nordost), KN-15 SG
Singen (Überlingen a.R.,
Birkenbühl), KN-16-AG
Steißlingen
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Befreiung einzuholen und ein gleichw

ertiger Ersatz in Form
 von neu angelegten

W
aldbiotopen zu schaffen.

Einer Ausw
eisung der ursprünglich vorgesehenen Sicherungsfläche w

estlich der
Verbindungsstraße zw

ischen K6164 und B34 (KN - 14 SG) kann auch zu einem
 späteren

Zeitpunkt nicht zugestim
m

t w
erden, da dies eine W

aldinanspruchnahm
e von einem

 120-
bzw

. 160- jährigem
 Baum

bestand (Eiche/Buche/Fichte bzw
. Buchen-Nadelbaum

-
M

ischw
ald) bedeuten w

ürde. Auch im
 Hinblick auf den Klim

aw
andel ist der W

ald in
seinem

 Bestand zu schützen. Ein qualitativ und quantitativ gleichw
ertiger W

ald kann
durch eine dem

 Kiesabbau nachfolgende Aufforstung niem
als entstehen. Der Erhalt des

W
aldes liegt zudem

 im
 überw

iegenden öffentlichen Interesse, da das Gebiet der
Naherholung für die Stadt Singen dient. Der  W

ald hat eine besondere Schutz- und
Erholungsfunktion, die durch die Erw

eiterung des Kiesabbaus in w
estliche  Richtung

erheblich beeinträchtigt w
ürde. Ein Verlust von Klim

aschutzw
ald (§ 31 Abs. 2 Satz 2f

Lw
aldG), Im

m
issionsschutzw

ald (§ 31 Abs. 2 Satz 4 Lw
aldG) und Erholungsw

ald (§ 33
Lw

aldG) kann nicht hingenom
m

en w
erden. Gem

äß W
aldfunktionskarte W

ald ist der
Erholungsw

ald der Stufe 1b (W
ald m

it großer Bedeutung für die Erholung) und 2 (W
ald

m
it relativ großer Bedeutung für die Erholung) einzuschätzen.

Im
 Bereich Singen-Überlingen ist die Erw

eiterung des bestehenden Kiesabbaus in östliche
Richtung baurechtlich, naturschutzrechtlich und forstrechtlich durch das Landratsam

t
Konstanz genehm

igt (Schreiben vom
 11.07.2019). Dieser Bereich ist in der vorliegenden

Karte als Abbaufläche dargestellt.

Die Stadt Singen fordert die Herausnahm
e der Fläche KN 15 SG - Vorranggebiet zur

Sicherung von Rohstoffen  (Sicherungsgebiet).

Bereits m
it dem

 Schreiben vom
 07.07.2008 hat die Stadt Singen die Änderung des

Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe im
 Bereich Singen-Überlingen beantragt.

Dieser Antrag w
urde im

 Planungsausschuss des Regionalverbands in der Sitzung am
07.10.2008 beraten. Zum

 dam
aligen Zeitpunkt w

urde beschlossen, von einer
entsprechenden Änderung abzusehen und zu einem

 späteren Zeitpunkt erneut darüber
zu diskutieren. Diese Diskussion ist nun in der Fortschreibung des Teilregionalplans
Oberflächennaher Rohstoffe zu führen.

Im
 gesam

ten Gebiet des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee sind ausreichend
Abbauflächen und Sicherungsflächen vorhanden, insbesondere auch im

 Bereich der Stadt
Singen. Die Abbau- und Vorrangflächen im

 Friedinger Stadtw
ald (KN-14 AG, KN-12 SG,

KN-13 SG) bieten ein riesiges Auskiesungspotential, das im
 kom

binierten Trocken- /
Nassabbau bereits abgebaut w

ird (Abbaugebiet ca. 22 ha) und als Vorranggebiete zur
Sicherung von Rohstoffen (45 ha) zur Verfügung stehen. Eine Bestandsaufnahm

e der
geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse in diesen Flächen hat abbauw

ürdige
Kiese bis in große Tiefen m

it einer durchschnittlich nutzbaren M
ächtigkeit von etw

a 65m
,

davon im
 M

ittel 10 m
 über Grundw

asser, nachgew
iesen. So ist ein enorm

er Kiesvorrat
potenziell abbaubar und auf den dargestellten Flächen ohne diese Fläche im

 Bereich
Singen-Überlingen ausreichend. Die Bedarfe sind nachgew

iesen.

Auch im
 Hinblick auf den Klim

aw
andel ist der W

ald in seinem
 Bestand zu schützen. Ein

qualitativ und quantitativ gleichw
ertiger W

ald kann durch eine dem
 Kiesabbau
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
nachfolgende Aufforstung niem

als entstehen. Der Erhalt des W
aldes liegt zudem

 im
überw

iegenden öffentlichen Interesse, da das Gebiet der Naherholungsbereich für die
Singener Südstadt und Überlingen bildet und von der Bevölkerung genutzt w

ird. Der
W

ald hat eine besondere Schutz- und Erholungsfunktion, die durch die Erw
eiterung des

Kiesabbaus in östliche Richtung erheblich beeinträchtigt w
ürde. Ein Verlust von

Klim
aschutz- und Im

m
issionsschutzw

ald kann nicht hingenom
m

en w
erden. Diese

besonders erheblichen negativen Um
w

eltfolgen führen im
 Steckbrief aus unserer Sicht zu

einer „erheblichen negativen" Bew
ertung der Um

w
eltausw

irkungen auf das Schutzgut
Klim

a und Luft, so w
ie es im

 Um
w

eltsteckbrief für den geringen Abstand zur bew
ohnten

Siedlungsfläche des Singener Ortsteils Überlingen dargelegt ist. Diese erheblichen
negativen Ausw

irkungen auf das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

sind im
 Steckbrief bereits dargelegt. Die Einstufung der Um

w
eltkonflikte ist aus unserer

Sicht daher ein „konfliktreiches Vorranggebiet". Gem
äß § 31 Abs. 2 Satz 4 LW

aldG
erstreckt sich der lm

m
sionsschutzw

ald auf ca. 75%
 der Fläche, der Klim

aschutzw
ald

gem
äß § 31 Abs.  2 Satz 2f LW

aldG auf 100%
 der Fläche und gem

äß § 33 LW
aldG ist der

Erholungsw
ald (Stufe 1b) nach W

aldfunktionskarte: ein W
ald m

it großer Bedeutung für
die Erholung.

Südöstlich des dargestellten Sicherungsgebiets Singen (Überlingen a.R., Birkenbühl)
befindet sich in unm

ittelbarer  Nähe das W
aldbiotop "W

eiher W
 Überlingen am

 Ried", das
auf jeden Fall zu berücksichtigen ist:
Bestand im

 Jahr 2014: W
eiher in ehem

aligem
 Kiesgrubengebiet m

it Röhricht,
Sukzessionsgehölzen und Ruderalflora. Lebensraum

 für Am
phibien und Libellen.; M

orph.
Struktur: Flacher fast vollständig verlandeter W

eiher m
it einem

 Schilf-Röhricht.

Das W
aldbiotop ist bei den w

eiteren Planungen zu berücksichtigen. Für eine etw
aige

Inanspruchnahm
e ist eine naturschutzrechtliche Befreiung einzuholen und ein

gleichw
ertiger Ersatz in Form

 eines neu angelegten W
aldbiotops zu schaffen.

Biotopflächen, die von einer m
öglichen Nutzung unberührt bleiben, aufgrund ihrer Nähe

zu Abbauflächen jedoch beeinträchtigt w
erden könnten, sind entsprechend zu schützen.

Die östlich des genehm
igten Abbaugebiets liegenden W

aldflächen befinden sich im
Eigentum

 der Stadt Singen. Aufgrund der im
 Gem

einderat der Stadt Singen gefassten
Beschlüsse (6. M

ai 2008) stehen diese nicht m
ehr für den Kiesabbau zur Verfügung.

Auf die Ausw
eisung des Vorranggebietes im

 Bereich Singen-Überlingen im
 Gesam

ten ist
aus den aufgeführten Gründen zu verzichten.

Der Abbau ist als Trockenabbau auch für die Erw
eiterung des Abbaugebiets Erlenw

ald
genehm

igt. Ein kom
binierter Trocken-/Nassabbau, w

ie in den Planungsunterlagen
dargestellt ist, kann an diesem

 Abbauort keinesfalls stattfinden.

Die im
 Entw

urf zur Fortschreibung des Teilregionalplans oberflächennahe Rohstoffe
dargestellten Kiesabbauflächen in Singen-Überlingen, Birkenbühl liegen in der Schutzzone
llla und lllb des Tiefbrunnens Überlingen am

 Ried m
it gültiger Rechtsverordnung von

2006. Die Stadtw
erke Singen (Eigenbetrieb der Stadt Singen) haben für den

Zw
eckverband Überlingen am

 Ried die technische Betriebsführung. Beim
 bestehenden

Abbau, m
uss gew

ährleistet sein, das dieser keinen negativen Einfluss auf die Quantität
und Qualität des Grundw

assers und deren Neubildung hat. Entsprechende Nachw
eise
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
über die Grundw

asserbeschaffenheit sow
ie die hydraulischen Ausw

irkungen durch einen
Kiesabbau sind unseres Erachtens bei Veränderungen des Kiesabbaus zw

ingend
vorzulegen.

Hinw
eis :

Die Fläche (Abbaugebiet KN-16 AG) liegen in der Schutzzone III der Singener
Tiefbrunnen, Nord, M

ünchried und Rem
ishof m

it gültiger Rechtsverordnung von
12.07.1993, insbesondere die § 2 (1) Abs. 18 sow

ie Abs. 30 sind zu beachten. Ebenso
m

uss gew
ährleistet sein, dass dieser Abbau keinen negativen Einfluss auf die Quantität

und Qualität des Grundw
assers und deren Neubildung hat. Entsprechende  Nachw

eise
über die Grundw

asserbeschaffenheit  sow
ie  die hydraulischen·Ausw

irkungen durch einen
Kiesabbau sind unseres Erachtens zw

ingend vorzulegen.

Abbaugebiet Dellenhau, Gem
arkung Hilzingen

In dem
 von der Verbandsversam

m
lung  beschlossenen Anhörungsentw

urf  heißt es, dass
nach Auskunft des Landratsam

tes die m
ateriellen Voraussetzungen für den Abbau im

Bereich "Dellenhau" vorlägen  und  die  Fläche  daher nicht m
ehr Bestandteil der Planung

sei.  Im
  ausgelegten Anhörungsentw

urf w
ird der Bereich "Dellenhau" nunm

ehr als
"genehm

igt/in Abbau" gekennzeichnet, in den Unterlagen heißt  es, dass der Abbau dort
zw

ischenzeitlichgenehm
igt w

urde. Bekannterm
aßen haben die Gem

einden Hilzingen,
Gottm

adingen und Rielasingen-W
orblingen sow

ie die Stadt Singen W
iderspruch gegen

die Genehm
igung eingelegt; die Genehm

igung ist nicht · bestandskräftig. Der Abbau  im
Dellenhau ist auch nicht genehm

igungsfähig. Zudem
 hatte die Verbandsversam

m
lung am

06.11.2018 zum
 1. Anhörungsentw

urf ausdrücklich das Abbaugebiet "Dellenhau" aus
dem

 1. Anhörungsentw
urf herausgenom

m
en. Die nicht bestandskräftige, vielm

ehr
rechtsw

idrige Genehm
igung für den Abbau im

 Dellenhau kann daher nicht Grundlage der
Abw

ägung der Fortschreibung des Teilregionalplans sein.

W
ir verw

eisen darüber hinaus auf die Stellungnahm
e der Vereinbarten

Verw
altungsgem

einschaft Singen, Rielasingen-W
orblingen, Steißlingen und

Volkertshausen vom
 14.03.2019, die im

 Verfahren zum
 Teilregionalplan Oberflächennahe

Rohstoffe vorgebracht w
urde.

163/02
Stellungnahm

e der Gem
einde Steißlingen zur Fortschreibung des Teilre-gionalplans

Oberflächennahe Rohstoffe für die · Region Hochrhein- Bodensee - 2. Anhörungsentw
urf

Die Gem
einde Steißlingen stellt keinen Änderungsantrag zu den im

 2. Anhörungsentw
urf

des Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe angepassten Ausw
eisungen von

Abbau-- und Sicherungsgebieten, sondern stim
m

t diesen zu.

Über die im
 2. Anhörungsentw

urf beschriebenen Verzichte einzelner Vorranggebiete
sollen darüber hinaus keine w

eiteren Reduzierungen festgelegt w
erden.

Es besteht ansonsten für die Abbau- und Sicherungsgebiete in regionaler oder direkter
Nachbarschaft die Gefahr eines gesteigerten Abbaudrucks, um

 den Bedarf und die Nach-

Vereinbarte
Verw

altungsgem
einschaft

Singen
Fachbereich Bauen / Abt.
Stadtplanung
78224 Singen am
Hohentw

iel

137

Standort:
 KN-14 SG Singen
(Nordost),  KN-16-AG
Steißlingen

siehe Stellungnahm
e Nr. 141 / 01 - 02 (lfd. Nr. 75 f)

111
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
frage durch die bereits genehm

igten Kiesabbauflächen noch decken zu können. Auch
w

ür-den dadurch ggf. die Kiesvorkom
m

en ,w
elche für den Abbau w

eniger geeignet und
daher w

eniger zu priorisieren sind, im
 Landkreis Konstanz als auch im

 Gesam
tgebiet

Hochrhein--Bodensee im
 Planungshorizont der nächsten 40 Jahre beansprucht w

erden.

Das voraussichtliche Abbaupotential der Rohstoffe Kies und Sand, w
elches sich auf

Grund-lage der Gebietsfestsetzungen des 2. Anhörungsentw
urfs ergibt, kann den

prognostizierten Bedarf dieser Rohstoffe für die nächsten 40 Jahre erfüllen, jedoch ohne
eine Überdeckung. Zu beachten sind jedoch w

esentliche Unsicherheitsfaktoren des
Abbaupotentials bei noch w

eniger erkundeten Kies-Rohstoffvorkom
m

en oder im
 Fall von

natur- und artenschutzrechtlichen Ausschlussgründen,  w
elche erst bei detaillierten

Untersuchungen der Vorranggebie-te ersichtlich w
erden.

Vor diesem
 Hintergrund w

ird insbesondere die Herausnahm
e Fläche KN-14-SG m

it rund
49 ha kritisch gesehen
Im

 Sinne der Sicherstellung  einer langfristigen  Rohstoffversorgung  ist daher von
w

eiteren
Flächenreduzierungen abzusehen und der aktuelle Entw

urf beizubehalten .

Das Abbaugebiet  KN-16 AG befindet sich auf der Gem
arkungsfläche der Gem

einde Steiß-
lingen.
Die Zusam

m
enlegung  der beiden nördlich und südlich der B 33 gelegenen  Gebiete zu

einem
 gesam

ten Abbaugebiet  KN- 16 AG w
ird zur Kenntnis genom

m
en.

Die Forderung eines großräum
ig-funktionalen  Gesam

tkonzepts,  w
elches vor Abbau

dieser Gebiete zu erstellen ist, ist nachvollziehbar.

102/01
1. Fachbehördliche  Stellungnahm

e:

Abfallrecht und Gew
erbeaufsicht:

Gew
erbeaufsicht:

Ansprechpartnerin:  Frau Jutzet Tel.: +
49 7531800-1285

Nach  Einsichtnahm
e   in  die  Fortschreibung  des  o.  g.  Teilregionalplans   ergeben

sich  seitens  der Gew
erbeaufsicht keine Bedenken und Anregungen.

Abfall- und Bodenschutzrecht:
Ansprechpartner : Herr Schöller, Tel.: +

49 7531 800-1256

Die Anforderungen aus abfall-  und bodenschutzrechtlicher Sicht  w
urden  in  der

Stellungnahm
e  der Unteren W

asserbehörde  berücksichtigt. Insofern w
ird auf diese

verw
iesen.

Straßenbau:
Ansprechpartnerin: Frau Popescu, Tel.: +

49 7531800-1724

Aus straßenbaurechtlicher Sicht bestehen grundsätzlich  keine  Bedenken  gegen  den

Landratsam
t Konstanz

Am
t für Baurecht und

Um
w

elt
Koordinierungsstelle
78467 Konstanz

138
Kenntnisnahm

e
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Teilregionalplan. W

ir bitten w
eiterhin um

 Berücksichtigung der Belange des Straßenbaus
im

 nachgelagerten Genehm
igungsverfahren und um

 w
eitere Beteiligung.

Baurecht :
Ansprechpartner: Herr Baum

eister, Tel.: +
49 7531800-1430

Belange der Unteren Baurechtsbehörde des Landratsam
ts Konstanz sind nicht betroffen.

102/02
W

asserw
irtschaft:

Ansprechpartner:HerrSom
m

erer,Tel.:+
49

7531800-1236

DerPlanung
w

ird
aus

w
asserw

irtschaftlicherSichtgrundsätzlich
zugestim

m
t.Im

Einzelnen
verw

eisen
w

ir aufdie  Stellungnahm
e

des
Regierungspräsidium

s
Freiburg,

Referat 52
(Anlage

1)
m

itderfolgenden M
aßgabe bezüglich

dem
 SicherungsgebietKN

-05
SG Hohenfels

(Liggersdorf,Heide):

Das Verfahren für das gem
einsam

e  W
asserschutzgebiet  für die Fassungen

„Tiefbrunnen  Brühl",
„Tiefbrunnen Steinrausen" und

die
„Fuchsbühlquelle"derGem

einde
Hohenfels

w
urde

eingestellt.

Landratsam
t Konstanz

Am
t für Baurecht und

Um
w

elt
Koordinierungsstelle
78467 Konstanz
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Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

In der Stellungnahm
e des RP Freiburg, Ref. 52 w

ird zum
 Sicherungsgebiet KN-05 SG

ausgeführt:
Das Sicherungsgebiet KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide) liegt außerhalb eines
festgesetzten W

asserschutzgebietes, aber innerhalb des hydrogeologischen
Neuabgrenzungsvorschlags für ein gem

einsam
es W

SG der Fassungen B Brühl und TB
Steinrausen, Liggersdorf. Die Brunnen dieses W

SG w
erden derzeit nicht genutzt, die

Neuabgrenzung des W
SG w

ird verm
utlich nicht um

gesetzt. Es ist Trockenabbau,  ggf.
kom

binierter Trocken-/Nassabbau vorgesehen.  Im
 Sinne eines vorbeugenden

Grundw
asserschutzes sollte jedoch auch hier von einem

 Nassabbau Abstand genom
m

en
w

erden.

Im
 Um

w
eltbericht w

ird unter den Hinw
eisen zur späteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung darauf hingew

iesen, dass im
 Sinne eines vorbeugenden Grund-

und Trinkw
asserschutzes von einem

 Nassabbau Abstand genom
m

en w
erden sollte.

102/03
Landw

irtschaft:
Ansprechpartnerin: Frau

Schm
id, Tel.:+

49 7531800-2910

Die in früheren Stellungnahm
en

erw
ähnten

agrarstrukturelle
Belange

w
urden

von
der

Verbandsversam
m

lung
des

Regionalverbands
Hochrhein-Bodensee

zur Kenntnis
genom

m
en.Darüber hinaus gibtes

keine w
eiteren

Anm
erkungen

oderErgänzungen.

Landratsam
t Konstanz

Am
t für Baurecht und

Um
w

elt
Koordinierungsstelle
78467 Konstanz
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Kenntnisnahm

e

102/04
Naturschutz:
Ansprechpartnerin: Frau

Schlegel

DerRegionalverband
Hochrhein-Bodensee

beteiligtdas
Landratsam

tKonstanz
erneutam

Verfahren
zur Fortschreibung

des
Teilregionalplans „Oberflächennahe Rohstoffe

fürdie
Region

Hochrhein
Bodensee".Es

w
erden

Flächen
als

Vorranggebiete
fürden

Abbau
oberflächennaher  Rohstoffe

(sog.Abbaugebiete) und Vorranggebiete
zurSicherung

von
Rohstoffen

(sog.Sicherungsgebiete)
festgesetztbzw

.erw
eitert.

Die
erste

Anhörung
des

Fortschreibungsentw
urfs hatzu

Änderungen  und
Ergänzungen

im
allgem

einen Teilgeführt.So
w

ird
u.a.stärkeraufdie

Notw
endigkeitder

anschließenden  Rekultivierung
hingew

iesen.

DerAbbau
und

die Rekultivierung
sollen an

die
EigenartderLandschaftund

die
Erfordernisse derÖkologie

angepasstw
erden.Dies w

ird
ausdrücklich

begrüßt.

Die
Stellungnahm

e
derUnteren

Naturschutzbehörde
vom

19.02.2020
(Gesam

tstellungnahm
e

vom
 26.02.2019) zu

den
einzelnen

potentiellen
Abbau-und

Landratsam
t Konstanz

Am
t für Baurecht und

Um
w

elt
Koordinierungsstelle
78467 Konstanz
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Hinw

eise und Anregungen zum
 1. Anhörungsentw

urf:

KN-03 AG und KN-03 SG Eigeltingen (Dunzenberg):
Die HInw

eise der UNB zum
 FND „W

aldsee Dunzenberg" sind in die Hinw
eise zur w

eiteren
Vorhabens- und Genehm

igungsplanung des Um
w

eltberichtes 2. Anhörungsentw
urf

aufgenom
m

en.

KN-04 AG Engen (Anselfingen Nord, Breite) / KN-05 AG Engen (Anse/fingen Süd,
Langenhag)
Ausführungen zum

 Landschaftsschutzgebiet "Hegau"  sind in die Hinw
eise zur w

eiteren
Vorhabens- und Genehm

igungsplanung des Um
w

eltberichtes 2. Anhörungsentw
urf

aufgenom
m

en. Die Hinw
eise bezügl. des FFH-Gebietes "W

estlicher Hegau" w
urden in

einem
 gem

einsam
en Gespräch der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde am

 7.
M

ai 2019 erörtert. Im
 Ergebnis w

urde für das Abbaugebiet
- KN-04 AG die Einstufung A (Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes sind nicht anzunehm

en. Nach derzeitigem
Kenntnisstand ist keine FFH-Verträglichkeitsprüfung auf Ebene der
Genehm

igungsplanung, vorbehaltlich der behördlichen Entscheidung, erforderlich)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Sicherungsgebieten

bleibtvollum
fänglich

bestehen.

Stellungnahm
e 306/7  LRA Konstanz, Koordinierungsstelle Um

w
elt  zum

 1.
Anhörungsentw

urf

- KN-05 AG die Einstufung B (Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der
Schutz- und Erhaltungsziele des FFH- können entstehen; Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-,
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en erscheinen m

öglich. Eine Natura2000-
Verträglichkeitsprüfung ist auf Ebene der Genehm

igungsplanung erforderlich)
festgelegt.  Hinsichtlich des besonderen und strengen Artenschutzes w

urde die
Einstufung in die Kategorie B bestätigt  (Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder
kann nicht ausgeschlossen w

erden, erscheint jedoch grundsätzlich durch Verm
eidungs-,

M
inim

ierungs- und/oder vorgezogene CEF-M
aßnahm

en lösbar.
Prüfung m

öglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§44ff
BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-,
M

inim
ierungs-, vorgezogener Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) im

 Rahm
en der w

eiteren
Vorhabens-/Genehm

igungsplanung).

Den m
öglichen Abbaugebieten stehen prognostisch keine unüberw

indbaren
naturschutzfachlichen und -rechtlichen Hindernisse entgegen, die Abschichtung der
w

eiteren natruschutzfachlichen und -rechtlichen sow
ie der Natura2000-

Verträglichkeitsprüfung, des besonderen und des strengen Artenschutzes auf die w
eitere

Vorhabens- und Genehm
igungsplanung ist m

öglich (siehe auch Stellungnahm
en der

Unteren und der Oberen Naturschutzbehörde).

KN-04 SG (W
elschingen, Ertenhag)

Aufgrund des gem
einsam

en Gesprächs m
it der Unteren und der Höheren

Naturschutzbehörde am
 7. M

ai 2019 w
urde die Durchführung einer vertiefenden

ebenenspezifischen Prüfung der FFH-Verträglichkeit sow
ie des besonderen und des

strengen Artenschutzes vereinbart und durchgeführt. Das Ergebnis dieser vertiefenden
Betrachtung und Bew

ertung w
urde in einem

 w
eiteren Gespräch m

it der Unteren, der
Höheren und den Gutachtern am

 11.12.2019 eingehend erörtert und die Einstufung in
die Kategorie B vorgenom

m
en (Nach derzeitigem

 Kenntnisstand ist davon auszugehen,
dass erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und
Erhaltungsziele des Natura2000-Gebiets durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en auf ein unerhebliches M

aß reduziert w
erden können.

Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender Planungs- und
Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die Erhaltungs- und

Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-Gebietskulisse
nachzuw

eisen). Hinsichtlich des besonderen und des strengen Artenschutzes erfolgte die
Einstufung in die Kategorie E (Keine ausreichenden Kenntnisse zur Beurteilung relevanter
Artenvorkom

m
en (Vorranggebiet Sicherung). Aufgrund des langen Zeithorizonts sind

keine vertiefenden Prüfungen auf Ebene der Regionalplanung erforderlich. Auf
nachfolgender Planungsebene sind Untersuchungen hinsichtlich einer m

öglichen
Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim

m
ungen der §§44ff BNatSchG

durchzuführen*. M
ögliche artenschutzrechtliche Konflikte sind, w

ie dargestellt, frühzeitig
zu behandeln.)
Dem

 m
öglichen Sicherungsgebieten steht prognostisch keine unüberw

indbaren
naturschutzfachlichen und -rechtlichen Hindernisse hinsichtlich des Gebietsschutzes
entgegen, die Abschichtung der w

eiteren natruschutzfachlichen und -rechtlichen sow
ie

der Natura2000-Verträglichkeitsprüfung, des besonderen und des strengen Artenschutzes
auf die w

eitere Vorhabens- und Genehm
igungsplanung ist m

öglich.

KN-07 AG Hohenfels (Kalkofen, Vogelsang)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Die Hinw

eise bezügl. des FFH-Gebietes „Riede und Gew
ässer bei M

engen und
Pfullendorf'' w

urden in einem
 gem

einsam
en Gespräch der Unteren und der Höheren

Naturschutzbehörde am
 7. M

ai 2019 erörtert. Im
 Ergebnis w

urde für das Abbaugebiet KN
-07 AG die Einstufung B (Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der
Schutz- und Erhaltungsziele des FFH- können entstehen; Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-,
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en erscheinen m

öglich. Eine Natura2000-
Verträglichkeitsprüfung ist auf Ebene der Genehm

igungsplanung erforderlich)
festgelegt.  Hinsichtlich des besonderen und strengen Artenschutzes w

urde die
Einstufung in die Kategorie B bestätigt  (Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder
kann nicht ausgeschlossen w

erden, erscheint jedoch grundsätzlich durch Verm
eidungs-,

M
inim

ierungs- und/oder vorgezogene CEF-M
aßnahm

en lösbar.
Prüfung m

öglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§44ff
BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-,
M

inim
ierungs-, vorgezogener Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) im

 Rahm
en der w

eiteren
Vorhabens-/Genehm

igungsplanung).

Dem
 m

öglichen Abbaugebieten stehen prognostisch keine unüberw
indbaren

naturschutzfachlichen und -rechtlichen Hindernisse entgegen, die Abschichtung der
w

eiteren natruschutzfachlichen und -rechtlichen sow
ie der Natura2000-

Verträglichkeitsprüfung, des besonderen und des strengen Artenschutzes auf die w
eitere

Vorhabens- und Genehm
igungsplanung ist m

öglich.

Nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahm
en zum

 1. Anhörungsentw
urf und der

Gesam
tabw

ägung  w
ird auf eine Festlegung der Fläche im

 2. Anhörungsentw
urf

verzichtet.

KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide)
Das angrenzende Flächenhafte Naturdenkm

al "Ehem
alige Kiesgrube Bischoff" ist in der

Um
w

eltprüfung berücksichtigt.

KN-08 AG M
ühlhausen-Ehingen (Dohlen)

Aufgrund des gem
einsam

en Gesprächs m
it der Unteren und der Höheren

Naturschutzbehörde am
 7. M

ai 2019 w
urde die Durchführung einer vertiefenden

ebenenspezifischen Prüfung der FFH-Verträglichkeit sow
ie des besonderen und des

strengen Artenschutzes vereinbart und durchgeführt. Das Ergebnis dieser vertiefenden
Betrachtung und Bew

ertung w
urde in einem

 w
eiteren Gespräch m

it der Unteren, der
Höheren und den Gutachtern am

 11.12.2019 eingehend erörtert und die Einstufung in
die Kategorie B vorgenom

m
en (Nach derzeitigem

 Kenntnisstand ist davon auszugehen,
dass erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und
Erhaltungsziele des Natura2000-Gebiets durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en auf ein unerhebliches M

aß reduziert w
erden können.

Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender Planungs- und
Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die Erhaltungs- und

Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-Gebietskulisse
nachzuw

eisen). Hinsichtlich des besonderen und des strengen Artenschutzes erfolgte die
Einstufung in die Kategorie B (Aufgrund der bestehenden Datenlage w

ird davon
ausgegangen, dass eine m

ögliche Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der
§§ 44 ff. BNatSchG durch entsprechende Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und CEF-
M

aßnahm
en verm

ieden w
erden kann.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
In der w

eiteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung sind Untersuchungen hinsichtlich

einer m
öglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim

m
ungen der §§ 44 ff.

BNatSchG und ggf. erforderlicher Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-, vorgezogener

Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF) durchzuführen.)

Dem
 m

öglichen Abbaugebiet steht prognostisch keine unüberw
indbaren

naturschutzfachlichen und -rechtlichen Hindernisse hinsichtlich des Gebietsschutzes
entgegen, die Abschichtung der w

eiteren naturschutzfachlichen und -rechtlichen sow
ie

der Natura2000-Verträglichkeitsprüfung, des besonderen und des strengen Artenschutzes
auf die w

eitere Vorhabens- und Genehm
igungsplanung ist m

öglich.

KN-12 AG Orsingen-Nenzingen (Im
 unteren Bann)

Die Hinw
eise bezügl. des FFH-Gebietes „W

estlicher Hegau' w
urden in einem

gem
einsam

en Gespräch der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde am
 7. M

ai
2019 erörtert. Im

 Ergebnis w
urde für das Abbaugebiet KN-12 AG die Einstufung B

(Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele
des FFH- können entstehen; Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-,
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en erscheinen m

öglich. Eine Natura2000-
Verträglichkeitsprüfung ist auf Ebene der Genehm

igungsplanung erforderlich) festgelegt.
Hinsichtlich des besonderen und strengen Artenschutzes w

urde die Einstufung in die
Kategorie B bestätigt  (Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder kann nicht
ausgeschlossen w

erden, erscheint jedoch grundsätzlich durch Verm
eidungs-,

M
inim

ierungs- und/oder vorgezogene CEF-M
aßnahm

en lösbar. Prüfung m
öglicher

Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§44ff BNatSchG
artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-,
vorgezogener Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) im

 Rahm
en der w

eiteren Vorhabens-
/Genehm

igungsplanung).

Dem
 m

öglichen Abbaugebieten stehen prognostisch keine unüberw
indbaren

naturschutzfachlichen und -rechtlichen Hindernisse entgegen, die Abschichtung der
w

eiteren natruschutzfachlichen und -rechtlichen sow
ie der Natura2000-

Verträglichkeitsprüfung, des besonderen und des strengen Artenschutzes auf die w
eitere

Vorhabens- und Genehm
igungsplanung ist m

öglich.

KN-14 AG Singen (Friedingen, Stadtw
ald), KN-12 SG Singen (Friedingen, Stadtw

ald
Nord), KN-13 SG Singen (Friedingen, Stadtw

ald Ost)
Die Hinw

eise für das Abbaugebiet KN-14 AG bezügl. des FFH-Gebietes „M
ettnau und

Radolfzeller Aach unterhalb Singen".' w
urden in einem

 gem
einsam

en Gespräch der
Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde am

 7. M
ai 2019 erörtert. Im

 Ergebnis
w

urde für das Abbaugebiet die Einstufung B (Erhebliche Beeinträchtigungen der
Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH- können entstehen;
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en erscheinen m
öglich. Eine

Natura2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf Ebene der Genehm
igungsplanung

erforderlich) festgelegt. Für die Sicherungsgebiete KN-12 SG und KN-13 AG w
urde keine

Betroffenheit des Gebietsschutzes festgestellt.

Hinsichtlich des besonderen und strengen Artenschutzes w
urde die Einstufung in die

Kategorie B bestätigt  (Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder kann nicht
ausgeschlossen w

erden, erscheint jedoch grundsätzlich durch Verm
eidungs-,
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
M

inim
ierungs- und/oder vorgezogene CEF-M

aßnahm
en lösbar. Prüfung m

öglicher
Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim

m
ungen der §§44ff BNatSchG

artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-,

vorgezogener Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF) im
 Rahm

en der w
eiteren Vorhabens-

/Genehm
igungsplanung).

Dem
 m

öglichen Abbaugebieten stehen prognostisch keine unüberw
indbaren

naturschutzfachlichen und -rechtlichen Hindernisse entgegen, die Abschichtung der
w

eiteren natruschutzfachlichen und -rechtlichen sow
ie der Natura2000-

Verträglichkeitsprüfung, des besonderen und des strengen Artenschutzes auf die w
eitere

Vorhabens- und Genehm
igungsplanung ist m

öglich.

KN-16 AG Steißlingen, KN-17 AG Steißlingen
siehe Ausführungen zu Stellungnahm

e-Nr.102/05  (lfd. Nr. 142 ff)

102/05
Lediglich

fürdas
geplante

AbbaugebietKN-16
AG

Steißlingen
hatsich

folgende
geringfügige

Änderung
ergeben :

Die
geplanten

Abbaugebiete
KN-16

AG
und

KN-17
AG

w
erden in

ein
Abbaugebiet

zusam
m

engeführt.Ferner w
urde

die Abgrenzung
so angepasst,dass

keine
Überschneidung des Abbaugebiets

m
it dem

FFH- Gebiet„M
ettnau

und
RadolfzellerAach

unterhalb
Singen"gegeben

ist.

Da
sich

die
potentielle

Fläche
dennoch

in
unm

ittelbarerUm
gebung

des
FFH-Gebiets

befindet,kann
eine Beeinträchtigung des

FFH-Gebiets
w

eiterhin
nichtbeurteiltw

erden.
Daheristdie

VerträglichkeitderAbbaugebiete
m

itden
fürdie

Erhaltungsziele
m

aßgeblichen
Bestandteilen

des
FFH-Gebiets

„M
ettnau und RadolfzellerAach

unterhalb
Singen"

nachzuw
eisen.

W
ie

bereits
in

derGesam
tstellungnahm

e
vom

26.02.2019
dargelegt,bestehen

darüber
hinaus

aufgrund
derVorbelastung

keine
grundsätzlichen  Bedenken.Im

Genehm
igungsverfahren

sind
die

Ausw
irkungen aufdie

betroffenen
Schutzgüterim

Rahm
en

einerEingriffs-und
Ausgleichsbilanzierung

und
die

artenschutzrechtlichen
Belange

zu
prüfen.

Landratsam
t Konstanz

Am
t für Baurecht und

Um
w

elt
Koordinierungsstelle
78467 Konstanz

142

Standort:
KN-16 AG Steißlingen

Im
 1. Anhörungsentw

urf w
aren in diesem

 Bereich die Abbaugebiete KN-16 AG und KN-17
AG (südlich B33) vorgesehen. Für beide Abbaugebiete w

urde eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung und eine w

eitergehende  Auseinandersetzung m
it dem

 NSG
"Litzelsee" gefordert. Im

 Fachgespräch der Unteren, Höheren Naturschutzbehörde, dem
Regionalverband und dem

 Gutachter für den Them
enbereich Gebiets- und Artenschutz

am
 9. M

ai 2019 w
urde erkennbar, dass angesichts der gebiets- und

artenschutzrechtlichen Konflikte sow
ie etw

aiger Ausw
irkungen eines Abbaus auf den

W
asserhaushaltes des Litzelsees eine vertiefende Betrachtung erforderlich  ist. Hierzu

w
urden seitens des Unternehm

ers 2 Studien beauftragt und für die w
eitere Erarbeitung

des 2. Anhörungsentw
urfs zur Verfügung gestellt:

- Hydrogeologische Stellungnahm
e zu m

öglichen Ausw
irkungen eines Kiesabbaus südlich

der B 33 auf den W
asserhaushalt des Litzelsees, Gem

arkung Steißlingen Landkreis
Konstanz (Hydrodata, 30.10.2019)
- Geplante Erw

eiterung des Kiesabbaus im
 Gew

ann "Lachen" in Steißlingen -
Fachgutachten zum

 Arten- und Gebietsschutz: Bestand und Bew
ertung (Arbeitsgruppe

Tierökologie und Planung, Septem
ber 2019)

Beide Gutachten gingen in die vertiefende ebenenspezifischen Prüfung der Natura2000-
Verträglichkeit sow

ie des besonderen und strengen Artenschutzes ein. Das Teilgebiet
südlich der B33 w

urde für den 2. Anhörungsentw
urf um

 den das FFH-Gebiet „M
ettnau

und Radolfzeller Aach unterhalb Singen" überlagernden Bereich reduziert. In einer ersten
Bew

ertung (19.11.2019) kom
m

t die Höhere Naturschutzbehörde zu der Bew
ertung: „Bei

der starken Betroffenheit eines derm
aßen breiten und bedeutenden Artenspektrum

s,
insbesondere auch bei der Artengruppe Flederm

äuse, können w
ir keine positive Prognose

für Kom
pensationsm

aßnahm
en oder Ausgleichsm

aßnahm
en abgeben und dam

it für die
Genehm

igungsfähigkeit. Es bleibt das Fazit, dass das Gebiet nicht w
eiterverfolgt w

erden
kann und in (der Bew

ertungseinstufung) „C“ verbleibt.
Im

 2. Fachgespräch UNB, HNB, RVHB, Gutachter des RV HB sow
ie Gutachter des

117
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Unternehm

ers am
 11.Dezem

ber 2019 w
urden die Ergebnisse für dieses Abbaugebiet

unter Einbeziehung aktuellster Daten der M
anagem

entplanung des FFH-Gebietes
"M

ettnau und Radolfzeller Aach" nochm
als um

fassend geprüft. Im
 Ergebnis w

urde
Übereinstim

m
ung erzielt, dass das Gebiet südlich der B33 unter der Voraussetzung

w
eiterverfolgt w

erden kann, dass es um
 die Überschneidung m

it dem
 FFH-Gebiet

reduziert und m
it dem

 Gebiet nördlich der B33 zusam
m

engeführt w
ird um

 die
M

öglichkeiten für ein gebietsübergreifendes, großräum
iges Ausgleichskonzept unter

Beibehaltung der kontinuierlichen bioökologischen Funktionalitäten sicherzustellen. "In
der w

eiteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung sind Untersuchungen hinsichtlich einer

m
öglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim

m
ungen der §§ 44 ff. BNatSchG

und ggf. erforderlicher Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-, vorgezogener

Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF) durchzuführen. Die artenschutzrechtliche Prüfung und die
Konsequenzen für bzw

. Anforderungen an ein übergreifendes gesam
träum

lich-
funktionales Konzept sind frühzeitig m

it der HNB und der UNB abzustim
m

en und ggf.
erforderliche CEF-M

aßnahm
en so frühzeitig durchzuführen, dass deren W

irksam
keit zum

Zeitpunkt des geplanten Abbauantrag bzw
. Abbaus sichergestellt sind." (Hinw

eise zur
w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung).

In einem
 Telefonat m

it der Unteren Naturschutzbehörde am
 20.11.2020 hat die UNB

klargestellt, dass die in der Stellungnahm
e zum

 2. Anhörungsentw
urf vom

 23. Juli 2020
für das Abbaugebiet K-16 AG ausgeführte Erforderlichkeit der Durchführung einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung sich nicht auf die regionalplanerische Ebene der Festlegung von
Abbaugebieten bezieht, sondern eine Vorgabe für die w

eitere Vorhabens- und
Genehm

igungsebene darstellt. Die Problem
atik des Abbaugebiets KN 16 AG sei auf der

gem
einsam

en Besprechung am
 11. Dezem

ber 2019 m
it UNB, HNB und dem

 Vertreter der
Arbeitsgruppe Tierökologie und Planung eingehend erörtert und die Einstufung in die
Kategorie B dann als m

öglich erachtet w
orden, w

enn
· die bisherigen Abbaugebiete KN 16 AG und KN 17 AG zu einem

 Abbaugebiet
zusam

m
engefasst w

erden und
· in der w

eiteren Vorhabensplanung ein großräum
ig-funktionalem

 Gesam
tkonzept zur

Entw
icklung und Durchführung vorgezogener Ausgleichs-/CEF-M

aßnahm
en als Grundlage

der Genehm
igungsplanung realisiert w

ird.

102/06
Kreisforst:
Ansprechpartner:HerrDurejka,Tel.:+

49
7531800-2119

Das
Kreisforstam

thatdie
Fortschreibung

des
Teilregionalplans

Oberflächennahe
Rohstoffe

für die
Region

Hochrhein-Bodensee
geprüftund

sich
m

itderHöheren
Forstbehörde

abgestim
m

t.Insofern
w

ird aufdie
Stellungnahm

e
derHöheren

Forstbehörde
verw

iesen
(Anlage

2).

Landratsam
t Konstanz

Am
t für Baurecht und

Um
w

elt
Koordinierungsstelle
78467 Konstanz

143
Die erw

ähnte Anlage 2 w
ird in der Aktualisierung des Um

w
eltberichts berücksichtigt. Die

in der Anlage 2 im
 Falle für W

aldinanspruchnahm
e getroffenen Hinw

eise bzgl. der
Erforderlichkeit einer W

aldum
w

andlung nach § 11 LW
aldG und evt. nach § 9 LW

aldG
betreffen die nachgeordnete Vorhabens- und Planungsebene.
siehe auch Stellungnahm

e 161 / 08 (höhere Forstbehörde) (lfd. Nr. 21)

102/07
Kreisarchäologie:

Landratsam
t Konstanz

Am
t für Baurecht und

144
siehe Stellungnahm

e Nr. 049 /02 (lfd. Nr. 178)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ansprechpartner:HerrDr.Hald,Tel.:+

49
7531800-3381

W
irdanken

fürdie
Berücksichtigung

unsererAnm
erkungen

im
ersten

Anhörungsentw
urf

und
die

erneute
Beteiligung.Die

Kreisarchäologie
verw

eistaufdie
erfolgte

Gesam
tstellungnahm

e
des Landratsam

tes
Konstanz

vom
26.02.2019

sow
ie

aufdie
erfolgte

Stellungnahm
e

des
Landesam

tes
fürDenkm

alpflege
vom

21.02.2019,
insbesondere

bezüglich der allgem
einen

Hinw
eise zu

den
denkm

alpflegerischen
Belangen.

Zu
folgenden

Flächen sind
noch  Änderungen

erforderlich,dam
itdie

Belange
der

Denkm
alpflege

in
w

eiteren
Vorhabens-und

Genehm
igungsverfahren ausreichend

Berücksichtigung
erfahren:

Vorranggebiete
zum

Abbau
:

• KN-04
AG

Engen (Anselfingen Nord,Breite)

M
ögliche  negative

Ausw
irkungen auf  die

Belange  des Denkm
alschutzes (§§ 2, 6,

19,20 DSchG)
sind

in derw
eiteren

Vorhabens-/Genehm
igungsplanung

vertieftzu
prüfen.

• KN-18
AG

Stockach (Frickenw
eiler)

W
irbitten

erneutum
Berücksichtigung

des
folgenden

Hinw
eises:

Im
Bereich

des
geplanten

Abbaugebietes
befindetsich

das
Bodendenkm

al„Burgstallbei
den Burgäckern

11
eine m

ittelalterliche
Burganlage m

itSohlgraben
und Hangterrasse, die nach § 2

DSchG
als

Kulturdenkm
algeschütztist. Sie

istgem
äß

§ 6
DSchG

im
Gelände

zu
erhalten. Ein

Abbau
von

Kies,derzurZerstörung
des

Denkm
als

führen
w

ürde,istaus
denkm

alfachlicherSichtnichtgenehm
igungsfähig.

Um
w

elt
Koordinierungsstelle
78467 Konstanz
Standort:
KN-04

AG
Engen

(Anselfingen Nord,
Breite), KN-18

AG
Stockach (Frickenw

eiler)

102/08
Sicherungsgebiete:

• KN-15 SG Singen (Überlingen
a. R.,Birkenbühl)

W
irbitten

erneutum
Berücksichtigung

des
folgenden

Hinw
eises:

Aufdem
Flurstück

1771/2
liegtein

GrabhügelderBronze-oderEisenzeit(UTM
32-

Koordinaten
RW

/HW
:32491570/5287642)

unm
ittelbaram

Südostrand
des

Sicherungsgebiets KN-15. Es
handeltsich

um
ein

Kulturdenkm
alnach

§
2

DSchG,das
gem

äß § 6
DSchG

zu
erhalten

ist.Im
Grabhügelistnoch

m
itBestattungen

und
Nebengräbern

sow
ie im

direkten
Um

feld
evtl.m

itFlachgräbern
zu

rechnen.Der
Grabhügel istdaherm

iteinem
Schutzradius

vom
30 m

 zu
erhalten.

Landratsam
t Konstanz

Am
t für Baurecht und

Um
w

elt
Koordinierungsstelle
78467 Konstanz

145

Standort:
KN-15 SG Singen
(Überlingen a.R.,
Birkenbühl)

siehe Stellungnahm
e Nr. 049 /02 (lfd. Nr. 178)

102/09
Veterinärw

esen:
Landratsam

t Konstanz
146

Kenntnisnahm
e
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ansprechpartnerin: Frau Furhm

ann, Tel.: +
49 7531800-2039

Veterinär- und lebensm
ittelrechtliche Belange sind von der o. g. Planung nicht betroffen.

Flurneuordnung und Landentw
icklung:

Ansprechpartnerin : Frau Chluba, Tel.: +
49 7531820-392 10

Von der Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe sind w
eder

geplante oder in Durchführung befindliche Flurbereinigungsverfahren berührt. Es w
erden

keine Bedenken oder Anregungen zur Änderung vorgebracht.

Straßenverkehr:
Ansprechpartner : Herr  Greineck,Tel.: +

49 7531800-1910

Bei der o. g. Planung haben w
ir aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht keine Bedenken.

W
irtschaftsförderung, Tourism

us und grenzüberschreitende Angelegenheiten:
Ansprechpartnerin : Frau Burkert,Tel.: +

49 7531800-1455
Touristische Belange sind von den Planungen nicht betroffen.

Abfallw
irtschaft :

Ansprechpartner : Herr Schulz, Tel.: +
49 7531800-1530

Die Planungen tangieren nicht die Belange des Abfallw
irtschaftsbetriebes  Landkreis

Konstanz.

W
ir bitten um

 eine M
itteilung des Planungsergebnisses.

Am
t für Baurecht und

Um
w

elt
Koordinierungsstelle
78467 Konstanz

102/10
Ansprechpartnerin: Frau Schlegel, Tel.: 07531/800-1229

Es
w

erden
Flächen

als
Vorranggebiete

für
den

Abbau
oberflächennaher

Rohstoffe
(sog.

Abbaugebiete)
und

Vorranggebiete
zur

Sicherung
von

Rohstoffen
(sog.

Sicherungsgebiete)
festgesetzt

bzw
.

erw
eitert.

Der
Um

w
eltbericht

untersucht
insbesondere

die
Ausw

irkungen
auf

die
Schutzgüter

des
Naturhaushaltes,

die
übergeordneten

Um
w

eltziele,die
FFH-Verträglichkeitund

trifftAussagen
zum

besonderen
Artenschutz.

Grundsätzlich
gilt

aus
naturschutzfachlicher

Sicht,
dass

m
it

endlichen
Boden-Rohstoffen

w
ie

Kies,
Ton

und
Kalkstein

sparsam
und

vorausschauend
um

gegangen
w

erden
soll.

Auch
ist

es
aus

Gründen
der

M
inim

ierung
der

Eingriffe
in

die
Schutzgüter

verträglicher,
die bestehenden Abbaustellen vollständig abzubauen als neue Abbaustellen anzulegen.

Die
Gebiete,

die
bisher

im
Teilregionalplan

Oberflächennahe
Rohstoffe

2005
enthalten

w
aren

und
im

aktuellen
Entw

urfdes
Teilregionalplans

nichtm
ehraufgeführtsind,w

erden
von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde nicht w

eiter kom
m

entiert.

KN-01 AG und KN-01 SG Büsingen

Landratsam
t Konstanz

Am
t für Baurecht und

Um
w

elt
Koordinierungsstelle
78467 Konstanz

147

Standort:
KN-01

AG
Büsingen,

KN
-01

SG
Büsingen,

KN-02
AG

Büsingen
(Unterreckingen),

KN-02
SG

Büsingen
(Unterreckingen),

KN-03
AG

Eigeltingen
(Dunzenberg),

KN-03
SG

Eigeltingen
(Dunzenberg),

KN-04
AG

Engen
(Anselfingen

Nord,
Breite),

KN-05
AG

Engen

Die Ausführungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

U.a. aufgrund der Anregungen w
urden m

it den Unteren und der Höheren
Naturschutzbehörde zw

ei Abstim
m

ungsgespräche geführt. Die Ergebnisse w
iederum

flossen in die Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs sow

ie des Um
w

eltberichts ein
(Stand 8.7.2020). Siehe auch die Ausführungen 102/4 und 102/5. W

eitere Details sind
den Unterlagen, insbesondere den Steckbriefen (Um

w
eltbericht, Anhang 8)  zur 2.

Anhörung zu entnehm
en.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Das
bestehende

Kiesabbaugebiet
befindet

sich
in

einem
geschlossenen

W
aldgebiet.

Schutzgebiete
oder

geschützte
Biotope

sind
nicht

betroffen.
Die

Außenabgrenzung
der

geplanten
Sicherungs-

und
Abbauflächen

bleibt
gegenüber

dem
Teilregionalplan

Oberflächennahe
Rohstoffe

2005
unverändert.Innerhalb

dieserGrenzen
w

ird
ein

Teildes
Sicherungsgebiets

zum
Abbaugebiet

angehoben,
die

Abbaufläche
hat

sich
som

it
vergrößert und die Sicherungsfläche verkleinert.

Aus
naturschutzfachlicher

Sicht
bestehen

aufgrund
der

Vorbelastung
durch

ein
bestehendes

Kiesabbaugebiet
in

unm
ittelbarer

Um
gebung

keine
grundsätzlichen

Bedenken.
Im

Genehm
igungsverfahren

sind
die

Ausw
irkungen

auf
die

betroffenen
Schutzgüter

im
Rahm

en
einer

Eingriffs-
und

Ausgleichsbilanzierung
und

die
artenschutzrechtlichen Belange zu prüfen.

KN-02 AG und KN-02 SG Büsingen (Unterreckingen)
Die

geplanten
Abbau-

und
Sicherungsflächen

grenzen
an

ein
bestehendes

Kiesabbaugebiet.
Die

Abbau-
und

Sicherungsgebiete
beanspruchen

landw
irtschaftliche

Nutzflächen und sind außerhalb von Schutzgebieten oder kartierten Biotopen.

Aus
naturschutzfachlicher

Sicht
bestehen

aufgrund
der

Vorbelastung
durch

ein
bestehendes

Kiesabbaugebiet
in

unm
ittelbarer

Um
gebung

keine
grundsätzlichen

Bedenken.
Im

Genehm
igungsverfahren

sind
die

Ausw
irkungen

auf
die

betroffenen
Schutzgüter

im
Rahm

en
einer

Eingriffs-
und

Ausgleichsbilanzierung
und

die
artenschutzrechtlichen Belange zu prüfen.

KN-03 AG und KN-03 SG Eigeltingen (Dunzenberg)
Das

bestehende
Kalkabbaugebietbefindetsich

in
einem

geschlossenen
W

aldverband.Die
Außenabgrenzung

der
Abbau-

und
Sicherungsflächen

bleibt
gegenüber

dem
Teilregionalplan

Oberflächennahe
Rohstoffe

2005
nahezu

unverändert.
Innerhalb

dieser
Grenzen

w
ird

ein
Teil

des
Sicherungsgebiets

zum
Abbaugebiet

angehoben,
die

Abbaufläche hat sich som
it vergrößert und die Sicherungsfläche verkleinert.

Innerhalb
der

Vorrangfläche
befindet

sich
das

Flächenhafte
Naturdenkm

al
„W

aldsee
Dunzenberg",w

elches
teilw

eise
als

W
aldbiotop

kartiertist.Ein
w

irtschaftlicherAbbau
des

Kalkgesteins
unter

Um
gehung

des
Flächenhaften

Naturdenkm
als

und
des

Biotops
ist

nicht
m

öglich.
Deshalb

w
urde

die
M

öglichkeit
einer

räum
lichen

Verlegung
untersucht.

Eine
Verlegung

kom
m

tin
Betracht,da

es
sich

nichtum
ein

Hochm
oorhandelt,w

ie
es

im
Ausw

eisungstext
steht,

sondern
um

ein
extrem

flach
ausgeprägtes

Tateisloch,
in

dem
durch

Verlandungsprozesse
Niederm

oortorfe
entstanden

sind.
Som

it
ist

die
ökologische

W
ertigkeit

geringer
anzusetzen

als
bisher

angenom
m

en.
Unter

der
Voraussetzung,

dass
eine

erfolgreiche
Verlegung

ohne
erhebliche

Verluste
der

ökologischen
W

ertigkeit
stattfinden

kann
und

der
Schutzstatus

am
neuen

Standort
w

eiterhin
gegeben

ist,
bestehen

aus
naturschutzfachlicher

Sicht
keine

grundsätzlichen
Bedenken

gegen
dieses

Vergehen.
Diese

Einschätzung
erfolgt

auch
vor

dem
Hintergrund,

dass
vorrangig

ein
bestehendes

Abbaugebiet
vollständig

abzubauen
ist,

bevor
ein

neues
Abbaugebiet

erschlossen w
ird.

Es
w

ird
ergänzend

daraufhingew
iesen,dass

im
Falle

einer
Verlegung

des
Flächenhaften

Naturdenkm
als

die
Änderung

der
Rechtsverordnung

(ggfs.
Aufhebung

und
Neuausw

eisung) erforderlich w
äre. Für das Verfahren ist die Stadt Stockach zuständig.

(Anselfingen
Süd

Langenhag),
KN-04

SG
Engen

(W
elschingen,

Ertenhag),
KN-07

AG
Hohenfels

(Kalkofen,
Vogelsang),

KN-05
SG

Hohenfels
(Liggersdorf,

Heide),
KN-08

AG
M

ühlhausen-Ehingen
(Dohlen),

KN-11
AG

M
ühlingen-Zoznegg,

KN
-09

SG
M

ühlingen
(Zoznegg),

KN-11
SG

Radolfzell
(M

arkelfingen),
KN-14

AG
Singen

(Friedingen,
Stadtw

ald),
KN-12

SG
Singen

(Friedingen, Stadtw
ald

Nord),
KN-13

SG
Singen

(Friedingen,
Stadtw

ald
Ost),

KN-15
SG

Singen
(Überlingen

a.R.,
Birkenbühl),
KN-16

AG
Steißlingen,KN

-17
AG

Steißlingen
(südl.

B33),
KN-18 AG Stockach
(Frickenw

eiler),  KN-16
SG Stockach
(Frickenw

eiler), KN-18 SG
Stockach (Hoppetenzell),
KN-19-AG Stockach
(Hoppetenzell)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Aus
naturschutzfachlicher

Sicht
bestehen

aufgrund
der

Vorbelastung
durch

ein
bestehendes

Kalkabbaugebiet
in

unm
ittelbarer

Um
gebung

keine
grundsätzlichen

Bedenken.
Im

Genehm
igungsverfahren

sind
die

Ausw
irkungen

auf
die

betroffenen
Schutzgüter

im
Rahm

en
einer

Eingriffs-
und

Ausgleichsbilanzierung
und

die
artenschutzrechtlichen Belange zu prüfen.

KN-04 AG Engen (Anselfingen Nord, Breite)
KN-05 AG Engen (Anselfingen Süd, Langenhag)
Die

Grenzen
der

geplanten
Vorranggebiete

gehen
nur

unw
esentlich

über
die

im
Teilregionalplan

Oberflächennahe
Rohstoffe

2005
dargestellten

Grenzen
für

Abbau
und

Sicherung hinaus.

Die
geplanten

Abbaugebiete
befinden

sich
vollständig

im
Landschaftsschutzgebiet

„Hegau".
Im

Rahm
en

des
jew

eiligen
Genehm

igungsverfahrens
ist

daher
eine

naturschutzrechtliche
Befreiung

von
der

Landschaftsschutzgebietsverordnung
„Hegau"

erforderlich.
Auf

Grundlage
der

vorgelegten
Unterlagen

ist
nicht

ausgeschlossen,
dass

eine
naturschutzrechtliche

Befreiung
erteilt

w
erden

kann.
Diese

Einschätzung
erfolgt

auch
vor

dem
Hintergrund,

dass
der

Eingriff
tem

porär
erfolgt

und
eine

Vorbelastung
durch

ein
bestehendes

Kiesabbaugebiet
in

unm
ittelbarer

Um
gebung

der
geplanten

Abbaugebiete vorliegt.

Die
Gebiete

grenzen
an

das
FFH-Gebiet

„W
estlicher

Hegau"
an.

Im
Um

w
eltbericht

w
ird

dargelegt,
dass

vom
südlichen

Gebiet
ausgehende

betriebs-
und

anlagenbedingte
negative

Reize,
w

elche
die

benachbarte
Lebensstätte

des
Großen

M
ausohrs

sow
ie

potentiellgenutzte
Leitstrukturen

im
Osten

des
Gebiets

erheblich
beeinträchtigen,

nicht
ausgeschlossen

w
erden

können.
Es

ist
daher

eine
FFH-Verträglichkeitsprüfung

durchzuführen,
die

eine
Verträglichkeit

des
Vorhabens

KN-05
AG

m
it

den
für

die
Erhaltungsziele

m
aßgeblichen

Bestandteilen
des

FFH-Gebiets
„W

estlicher
Hegau"

nachw
eist.

Sofern
eine

FFH-Verträglichkeit
gegeben

ist,
bestehen

darüber
hinaus

keine
grundsätzlichen

Bedenken.
Da

es
sich

um
ein

verhältnism
äßig

kleines
Abbaugebiet

handelt,istdavon
auszugehen,dass

derAbbau
und

die
Rekultivierung

in
überschaubarer

Zeit
abgeschlossen

sind.Im
Genehm

igungsverfahren
m

üssten
die

Ausw
irkungen

aufdie
betroffenen

Schutzgüter
im

Rahm
en

einer
Eingriffs-

und
Ausgleichsbilanzierung

und
die

artenschutzrechtlichen Belange dann noch geprüft w
erden.

KN-04 SG (W
elschingen, Ertenhag)

Das
Gebiet

Ertenhag
ist

eine
m

arkante
Erhöhung

nordw
estlich

von
W

elschingen
und

ist
vollständig

bew
aldet.

Das
Sicherungsgebiet

bleibt
gegenüber

dem
Teilregionalplan

Oberflächenhafte Rohstoffe 2005 nahezu unverändert.

Das
geplante

Sicherungsgebiet
befindet

sich
vollständig

im
Landschaftsschutzgebiet

„Hegau".
Im

Rahm
en

der
Abbaugenehm

igung
ist

daher
eine

naturschutzrechtliche
Befreiung

von
der

Landschaftsschutzgebietsverordnung
„Hegau"

erforderlich.
Auf

Grundlage
der

vorgelegten
Unterlagen

ist
nicht

ausgeschlossen,
dass

eine
naturschutzrechtliche

Befreiung
erteiltw

erden
kann.Diese

Einschätzung
erfolgtauch

vor
dem

 Hintergrund, dass der Eingriff tem
porär erfolgt.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Der
w

estliche
Hangbereich

befindetsich
zudem

im
FFH-Gebiet„W

estlicher
Hegau".Laut

Um
w

eltbericht
ist

eine
Lebensstätte

des
Großen

M
ausohrs

betroffen.
Erhebliche

Beeinträchtigungen
können

nach
derzeitigem

Kenntnisstand
nicht

ausgeschlossen
w

erden.
Sollte

die
Fläche

in
einem

w
eiteren

Raum
ordnungsverfahren

als
Abbaugebiet

festgesetzt
w

erden,
sind

vertiefende
Untersuchungen

notw
endig,

um
die

Verträglichkeit
m

it
den

für
die

Erhaltungsziele
m

aßgeblichen
Bestandteilen

der
Natura

2000-
Gebietskulisse nachzuw

eisen. Eine Überprüfung bereits im
 aktuellen

Planaufstellungsverfahren w
ird em

pfohlen.

Da
sich

bisher
in

diesem
Bereich

noch
kein

Abbaugebiet
befindet,

w
äre

ein
Abbau

aus
naturschutzfachlicher

Sicht
als

erheblicher
Eingriff

in
die

Schutzgüter
zu

w
erten.

Im
Genehm

igungsverfahren
m

üssten
die

Ausw
irkungen

auf
die

betroffenen
Schutzgüter

im
Rahm

en
einer

Eingriffs-
und

Ausgleichsbilanzierung
und

die
artenschutzrechtlichen

Belange dann noch geprüft w
erden.

KN-07 AG Hohenfels (Kalkofen, Vogelsang)
Das

bestehende
Sicherungsgebiet

liegt
in

einem
geschlossenen

W
aldgebiet

südlich
von

Selgetsw
eiler

und
soll

nun
für

einen
kleineren

Bereich
als

Abbaufläche
in

den
Teilregionalplan

aufgenom
m

en
w

erden.
Es

sind
keine

Schutzgebiete
betroffen,

östlich
grenzen allerdings W

aldbiotope an.

Die
geplante

Abbaufläche
liegt

ca.
1.200

M
eter

w
estlich

des
FFH-Gebiets

„Riede
und

Gew
ässer

bei
M

engen
und

Pfullendorf''.
Aufgrund

fehlender
Daten

kann
die

Verträglichkeit
m

it
den

für
die

Erhaltungsziele
m

aßgeblichen
Bestandteilen

des
FFHGebiets

nicht
beurteilt

w
erden.

Es
ist

daher
eine

FFH-Verträglichkeitsprüfung
durchzuführen,

die
eine

Verträglichkeit
des

Vorhabens
m

it
den

für
die

Erhaltungsziele
m

aßgeblichen
Bestandteilen

des
FFH-Gebiets

„Riede
und

Gew
ässer

bei
M

engen
und

Pfullendorf"
nachw

eist.
Sofern

eine
FFH-Verträglichkeit

gegeben
ist,

bestehen
darüber

hinaus
keine

grundsätzlichen
Bedenken.

Da
es

sich
um

ein
verhältnism

äßig
kleines

Abbaugebiet
handelt,

ist
davon

auszugehen,
dass

der
Abbau

und
die

Rekultivierung
in

überschaubarer
Zeit

abgeschlossen
sind.

Im
Genehm

igungsverfahren
m

üssten
die

Ausw
irkungen

auf
die

betroffenen
Schutzgüter

im
Rahm

en
einer

Eingriffs-
und

Ausgleichsbilanzierung
und

die
artenschutzrechtlichen

Belange
dann

noch
geprüft

w
erden.

KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide)
Das

bestehende
Sicherungsgebiet

grenzt
an

ein
aufgelassenes

Kiesabbaugebiet,
das

1986
als

Flächenhaftes
Naturdenkm

al
„Ehem

alige
Kiesgrube

Bischoff''
ausgew

iesen
w

urde.
Die

geplanten
Sicherungsflächen

sind
derzeit

landw
irtschaftlich

genutzt
und

w
eisen keine hochw

ertigen ökologischen Strukturen auf.

Es
bestehen

daher
keine

grundsätzlichen
Bedenken

gegen
die

W
eiterführung

als
Sicherungsgebiet

im
Teilregionalplan

Oberflächennahe
Rohstoffe.

Im
Genehm

igungsverfahren
sind

die
Ausw

irkungen
auf

die
betroffenen

Schutzgüter
im

Rahm
en

einer
Eingriffs-

und
Ausgleichsbilanzierung

und
die

artenschutzrechtlichen
Belange zu prüfen.

KN-08 AG M
ühlhausen-Ehingen (Dohlen)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Das

bestehende
Kalkabbaugebiet

w
ird

geringfügig
in

das
dortige

W
aldgebiet

erw
eitert.

Das
Naturschutzgebiet

„Dohlen
im

W
ald"

und
das

FFH-Gebiet
„W

estlicher
Hegau"

grenzen an. Im
 W

aldbereich sind W
aldbiotope kartiert.

Im
dortigen

Um
feld

istdas
Vorkom

m
en

der
Schw

arzen
M

örtelbiene
bekannt.Sie

isteine
besonders

geschützte
Art

im
Sinne

des
Bundesnaturschutzgesetzes.

Es
ist

daher
nachzuw

eisen,
dass

keine
Verbotstatbestände

gem
äß

§
44

Bundesnaturschutzgesetz
erfüllt sind.

Das
geplante

Vorranggebiet
grenzt

an
das

FFH-Gebiet
„W

estlicher
Hegau".

Im
Um

w
eltbericht

w
ird

angeführt,
dass

betriebsbedingte
Stoffeinträge

in
benachbarte

Lebensraum
typen und Lebensstätten m

öglich sind und daher erhebliche
Beeinträchtigungen

nicht
ausgeschlossen

w
erden

können.
Eine

Verschlechterung
des

Erhaltungszustands
des

Großen
M

ausohrs
ist

ebenfalls
infolge

betriebsbedingter
Störungen

nicht
auszuschließen.

Es
ist

daher
eine

FFH
Verträglichkeitsprüfung

durchzuführen,
die

eine
Verträglichkeit

des
Vorhabens

m
it

den
für

die
Erhaltungsziele

m
aßgeblichen Bestandteilen des FFH-Gebiets „w

estlicher Hegau" nachw
eist.

Sofern
eine

FFH-Verträglichkeit
gegeben

ist,
bestehen

darüber
hinaus

aufgrund
der

Vorbelastung
durch

das
bestehende

Kalkabbaugebiet
keine

grundsätzlichen
Bedenken.

Im
Genehm

igungsverfahren
m

üssten
die

Ausw
irkungen

auf
die

betroffenen
Schutzgüter

im
 Rahm

en einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung und die artenschutzrechtlichen
Belange dann noch geprüft w

erden.

KN-11 AG und KN-09 SG M
ühlingen (Zoznegg)

Nördlich
des

bestehenden
Kiesabbaugebiets

sollen
Abbau-

und
Sicherungsflächen

ausgew
iesen

w
erden.

Bei
diesen

Flächen
handelt

es
sich

vorw
iegend

um
landw

irtschaftliche
Nutzflächen.Schutzgebiete

sind
nichtbetroffen,jedoch

befinden
sich

in
derNähe

kartierte
Biotope

vom
Biotoptyp

Feldhecke
und

M
agerrasen;hieraufistbeim

Abbau Rücksicht zu nehm
en.

Darüber
hinaus

bestehen
aufgrund

der
Vorbelastung

durch
das

bestehende
Kiesabbaugebiet

keine
grundsätzlichen

Bedenken.
Im

Genehm
igungsverfahren

sind
die

Ausw
irkungen

auf
die

betroffenen
Schutzgüter

im
Rahm

en
einer

Eingriffs-
und

Ausgleichsbilanzierung und die artenschutzrechtlichen Belange zu prüfen.

KN-12 AG Orsingen-Nenzingen (Im
 unteren Bann)

Das
bestehende

Kiesabbaugebiet
soll

in
Richtung

Südosten
erw

eitert
w

erden.
Diese

Fläche
w

ird
landw

irtschaftlich
genutzt.Schutzgebiete

oder
geschützte

Biotope
sind

nicht
betroffen.

Die
geplante

Abbaufläche
liegt

ca.
210

M
eter

südw
estlich

eines
Teilgebiets

des
FFH-

Gebiets
„W

estlicher
Hegau".

Im
Um

w
eltbericht

w
ird

dargelegt,
dass

keine
Schutzgegenstände

des
FFH

Gebiets
direktbetroffen

sind.Anlagen-und
betriebsbedingte

Störungen,
w

elche
zu

erheblichen
Beeinträchtigungen

der
Lebensstätte

des
Großen

M
ausohrs führen,

können
lautUm

w
eltberichtjedoch

nichtvollständig
ausgeschlossen

w
erden.Es

istdaher
eine

FFH
Verträglichkeitsprüfung

durchzuführen,
die

eine
Verträglichkeit

des
Vorhabens

m
itden

für
die

Erhaltungsziele
m

aßgeblichen
Bestandteilen

des
FFH-Gebiets

„W
estlicher
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Hegau" nachw

eist.

Sofern
eine

FFH-Verträglichkeit
gegeben

ist,
bestehen

darüber
hinaus

aufgrund
der

Vorbelastung
durch

das
bestehende

Kiesabbaugebiet
keine

grundsätzlichen
Bedenken.

Im
Genehm

igungsverfahren
m

üssten
die

Ausw
irkungen

auf
die

betroffenen
Schutzgüter

im
 Rahm

en einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung und die artenschutzrechtlichen
Belange dann noch geprüft w

erden.

KN-11 SG Radolfzell (M
arkelfingen)

Das
bestehende

Sicherungsgebiet
befindet

sich
in

einem
geschlossenen

W
aldgebiet

und
im

LandschaftsschutzgebietBodanrück".BeiderFortschreibung
des

Teilregionalplans
soll

der Bereich als Sicherungsgebiet w
eitergeführt w

erden.

In
den

sich
anschließenden

Verfahren
sind

die
Ausw

irkungen
auf

die
betroffenen

Schutzgüter
im

Rahm
en

einer
Eingriffs-

und
Ausgleichsbilanzierung

und
die

artenschutzrechtlichen Belange zu prüfen.

KN-14 AG Singen (Friedingen, Stadtw
ald), KN-12 SG Singen (Friedingen, Stadtw

ald
Nord), KN-13 SG Singen (Friedingen, Stadtw

ald Ost)
Die

bestehende
Kiesabbaufläche

sollum
Sicherungs-und

Abbauflächen
erw

eitertw
erden.

Es
handelt

sich
um

einen
geschlossenen

W
aldbereich

angrenzend
an

die
B33.

Am
Standort

KN-13
SG

sind
kleine

W
aldbiotope

betroffen.
W

eitere
Schutzgebiete

oder
geschützte Biotope sind nicht betroffen.

Die
geplante

Abbaufläche
KN-14

AG
liegt

ca.1.500
M

eter
nordw

estlich
des

FFH-Gebiets
M

ettnau
und

Radolfzeller
Aach

unterhalb
Singen".

Der
M

anagem
entplan

ist
derzeit

in
Bearbeitung.

Da
die

Ausw
irkungen

nicht
abschließend

beurteilt
w

erden
können,

ist
die

Verträglichkeitdes
Vorhabens

m
itden

fürdie
Erhaltungsziele

m
aßgeblichen

Bestandteilen
des FFH-Gebiets „M

ettnau und Radolfzeller Aach unterhalb Singen" nachzuw
eisen.

Sofern
eine

FFH-Verträglichkeit
gegeben

ist,
bestehen

darüber
hinaus

aufgrund
der

Vorbelastung
durch

den
bestehenden

Kiesabbau
keine

grundsätzlichen
Bedenken.

Im
Genehm

igungsverfahren
m

üssten
die

Ausw
irkungen

auf
die

betroffenen
Schutzgüter

im
Rahm

en einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung und die artenschutzrechtlichen
Belange dann noch geprüft w

erden.

KN-15 SG Singen (Überlingen a.R., Birkenbühl)
Das

bestehende
Kiesabbaugebiet

sollum
ein

Sicherungsgebiet
in

einem
geschlossenen

W
aldgebiet

erw
eitert

w
erden.

Schutzgebiete
oder

geschützte
Biotope

sind
nicht

betroffen.

Aus
naturschutzfachlicher

Sicht
bestehen

aufgrund
der

Vorbelastung
durch

den
bestehenden

Kiesabbau
keine

grundsätzlichen
Bedenken.

Im
Genehm

igungsverfahren
sind

die
Ausw

irkungen
auf

die
betroffenen

Schutzgüter
im

Rahm
en

einer
Eingriffs-

und
Ausgleichsbilanzierung und die artenschutzrechtlichen Belange zu prüfen.

KN-16 AG Steißlingen, KN-17 AG Steißlingen (südl. B33)
Das

bestehende
Kiesabbaugebiet

soll
um

zw
ei

Abbaugebiete
in

einem
geschlossenen

W
aldbereich

angrenzend
an

die
B33

erw
eitertw

erden.Die
nördlich

der
B33

befindlichen
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Flächen

liegen
außerhalb

von
Schutzgebieten.Das

geplante
Abbaugebietsüdlich

derB33
KN-17 AG grenzt an das Naturschutzgebiet Litzelsee".

Das
geplante

Gebiet
KN-17

AG
südlich

der
B33

liegt
innerhalb

des
FFH-Gebiets

M
ettnau

und
Radolfzeller

Aach
unterhalb

Singen"
und

das
geplante

GebietKN-16
AG

nördlich
der

B33
liegt

nördlich
dieses

FFH-Gebiets.
Da

die
Ausw

irkungen
nicht

beurteilt
w

erden
können,

ist
die

Verträglichkeit
der

beiden
Abbaugebiete

m
it

den
für

die
Erhaltungsziele

m
aßgeblichen

Bestandteilen
des

FFH-Gebiets
„M

ettnau
und

Radolfzeller
Aach

unterhalb
Singen" nachzuw

eisen.

Sofern
eine

FFH-Verträglichkeit
gegeben

ist,
bestehen

darüber
hinaus

aufgrund
der

Vorbelastung
keine

grundsätzlichen
Bedenken.

Im
Genehm

igungsverfahren
m

üssten
die

Ausw
irkungen auf die betroffenen Schutzgüter im

 Rahm
en

einer
Eingriffs-

und
Ausgleichsbilanzierung

und
die

artenschutzrechtlichen
Belange

dann
noch geprüft w

erden.

KN-18 AG Stockach und KN-16 SG Stockach (Frickenw
eiler)

Es
handelt

sich
um

Abbau-
und

Sicherungsflächen
in

Erw
eiterung

der
bestehenden

Tongrube
in

Frickenw
eiler.

Schutzgebiete
sind

nicht
betroffen,

geschützte
Biotope

vom
Biotoptyp

Feldgehölz
grenzen

an.
Der

Abbau
betrifft

landw
irtschaftlichen

Flächen
und

W
aldbereiche.

Aufgrund
der

Vorbelastung
bestehen

keine
grundsätzlichen

Bedenken
in

naturschutzfachlicher
Hinsicht.

Im
Genehm

igungsverfahren
sind

die
Ausw

irkungen
auf

die
betroffenen

Schutzgüter
im

Rahm
en

einer
Eingriffs-

und
Ausgleichsbilanzierung

und
die artenschutzrechtlichen Belange zu prüfen.

KN-18 SG Stockach (Hoppetenzell)
Das

geplante
Sicherungsgebiet

grenzt
an

ein
bestehendes

Kiesabbaugebiet
in

einen
geschlossenen W

aldbereich. Schutzgebiete oder geschützte Biotope sind nicht betroffen.

Aus
naturschutzfachlicher

Sicht
bestehen

aufgrund
der

Vorbelastung
keine

grundsätzlichen
Bedenken.

Im
Genehm

igungsverfahren
sind

die
Ausw

irkungen
auf

die
betroffenen

Schutzgüter
im

Rahm
en

einer
Eingriffs-

und
Ausgleichsbilanzierung

und
die

artenschutzrechtlichen Belange zu prüfen.

079/01
nach dem

 vorliegenden Entw
urf zur Fortschreibung des Teilregionalplans

Oberflächennahe Rohstoffe sollen im
 Landkreis 6 Vorranggebiete für den Abbau

oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete) und 6 Vorranggebiete zur Sicherung von
Rohstoffen (Sicherungsgebiete) aus-gew

iesen w
erden.

Zum
 vorliegenden Entw

urf betreffend die Abbau- und Sicherungsgebiete, die im
Landkreis Lörrach liegen, nim

m
t das Landratsam

t Lörrach w
ie folgt Stellung.

Diese Stellungnahm
e beinhaltet die vom

 Fachbereich Um
w

elt zu vertretenden Belange
des Gew

ässerschutzes, der W
asserversorgung, der Abw

asserbeseitigung, des
Bodenschutzes so-w

ie m
öglicher Altlasten und des Im

m
issionsschutzes, die Belange des

Baurechts, der Landw
irt-schaft, des Naturschutzes, der Forstw

irtschaft, des
Straßenw

esens, der Verm
essung und Geoinform

ation sow
ie die Belange des Tourism

us
und der Strukturpolitik.

Landratsam
t Lörrach

79539 Lörrach

148
Kenntnisnahm

e
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

079/02
A. Um

w
elt

Abw
asserbeseitigung

Gegenüber der ersten Offenlage ergeben sich keine w
eiteren Belange. Die

Stellungnahm
e zur 1. Offenlage ist auch für den vorliegenden 2. Anhörungsentw

urf
gültig.

Landratsam
t Lörrach

79539 Lörrach

149
Kenntnisnahm

e

079/03
W

asserversorgung/Grundw
asserschutz

Es w
äre zu prüfen, ob die Verw

altungsvorschrift des W
irtschaftsm

inisterium
s  einen

gew
issen Handlungsspielraum

 bei der der graphischen Darstellung der
Raum

nutzungskarte lässt, so- dass die Vorranggebiete zur Sicherung von
W

asservorkom
m

en zum
indest etw

as deutlicher her-vorgehoben w
erden können

(Strichstärke). Nach derzeitigem
 Stand sind die Vorranggebiete selbst bei Kenntnis über

ihre ungefähre Lage kaum
 zu erkennen.

Landratsam
t Lörrach

79539 Lörrach
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Bei den Vorranggebieten zur Sicherung von W

asservorkom
m

en handelt es sich um
 die

rechtsverbindlich festgelegten Gebiete des gültigen Regionalplan 2000. Die graphische
Darstellung in der Raum

nutzungskarte entspricht den Vorgaben der
Verw

altungsvorschrift des W
irtschaftsm

inisterium
s über die Aufstellung von

Regionalplänen und die Verw
endung von Planzeichen vom

 01.06.2017.

079/04
Um

w
eltbericht:

In Abbildung 8 „Flächenausw
eisungen der W

asser- und Forstw
irtschaft" sind w

eiterhin
nicht alle W

asserschutzgebiete dargestellt. Das W
SG Grenzach-W

yhlen: TB 1-3 +
 TB

Rothaus ist zu ergänzen. Das Quellschutzgebiet 023H Grenzach-W
yhlen: Em

ilienquelle ist
ebenfalls nicht zu erkennen. Für das festgesetzte Quellschutzgebiet in Bad-Bellingen
besteht kein Legendenein-trag.

Gebietssteckbriefe:
Schliengen (Grien) LOE-05 AG. Das fachtechnisch abgegrenzte W

SG w
urde nicht in den

Ge-bietssteckbrief aufgenom
m

en (vgL Stellungnahm
e vom

 27.02.2019).
Alle w

eiteren Anm
erkungen w

urden berücksichtigt bzw
. es w

urde in der Abw
ägung

plausibel zu ihnen Stellung genom
m

en.

Landratsam
t Lörrach

79539 Lörrach
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Standort:
LOE-05 AG Schliengen
(Grien)

Die Abb. 8 Flächenausw
eisungen W

asser und Forstw
irtschaft (W

asserschutzw
ald) w

ird
aktualisiert.

Schliengen (Grien) LOE-05 AG. Das Abbaugebiet LOE-05 AG grenzt im
 nördlichen Bereich

an die Zone IIIB des W
asserschutzgebiet (W

SG Zw
eckverband, GpW

V Hohlebach-
Kandertal TB 1 +

 TB 2 (zuständig LRA Breisgau-Hochschw
arzw

ald). Durch die
Benachbarung ergibt sich keine Änderung der  Bew

ertung des Schutzgutes W
asser.

Das W
asserschutzgebiet w

ird den Ge-bietssteckbrief des Abbaugebiets LOE-05 AG
(Um

w
eltbericht, Anhang 3) und die schutzgutbezogene Übersichtskarte  (Um

w
eltbericht,

Anhang 4) aufgenom
m

en.

Die Übersichtskarte der W
asserschutzgebiete (Um

w
eltbericht, Kap. 3.4.2) w

ird
aktualisiert (festgesetzte und fachtechnisch abgegrenzte W

asserschutzgebiete, LRA
Lörrach, Stand 03/2021)

079/05
Oberflächengew

ässer-/Hochw
asserschutz

Von säm
tlichen Oberflächengew

ässern ist ein Flurabstand ab Oberkante Uferböschung
von m

ind. 10 m
 einzuhalten. Innerhalb des 10 m

 Streifen darf w
eder abgegraben noch

aufgefüllt w
erden. Ebenso ist es verboten in allen Überschw

em
m

ungsgebieten
Abgrabungen oder Auffüllungen vorzunehm

en.

Klim
a & Boden

Die Anm
erkungen der ersten Offenlage w

urden eingearbeitet.  Keine w
eiteren

Anm
erkungen.

Landratsam
t Lörrach
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Die Ausführungen und Anregungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
079/06

Im
m

issionsschutz

W
ir w

eisen darauf hin, dass für das Schutzgut M
ensch folgende Punkte hinsichtlich Lärm

,
Er-schütterungen, Staub bisher nicht berücksichtigt w

urden und m
it aufgenom

m
en

w
erden sollten:

LOE - 03 AG und LOE - 05 SG
Der Abstand zur nächst gelegenen W

ohnbebauung beträgt vom
 03 AG ca. 50m

 (Fist.
258/3). Die W

ohnbebauung liegt som
it in beiden Fällen in der 300m

 W
irkzone. Die

Ausw
irkung der Planung ist som

it bei Festgesteinsabbau m
it -- (rot) zu beurteilen.

LOE - 06 SG
Als Abstand zur nächst gelegenen W

ohnbebauung ist 120m
 aufgeführt. Die

W
ohnbebauung liegt som

it in der 300m
 W

irkzone. Die Ausw
irkung der Planung ist som

it
bei Festgesteinsabbau m

it -- (rot) zu beurteilen.

LOE - 05 AG
Der Abstand zur nächst gelegenen W

ohnbebauung (Grüneckhof) beträgt w
eniger als 100

m
. Des W

eiteren gibt es in ca. 120m
 Entfernung ein W

ohngebäude an der Bahnlinie und
der Ab stand zur nächstgelegenen Siedlungsfläche (Neubaugebiet Schliengen) beträgt ca.
430m

. Der Abstand zur W
ohnbebauung im

 Außenbereich ist <
 100 m

. Die Ausw
irkung

der Planung ist so- m
it bei Kiesabbau m

it -- (rot) zu beurteilen.

LOE - 08 SG
Der Abstand zur nächst gelegenen W

ohnbebauung (Grüneckhof) beträgt w
eniger als 300

m
. Die Ausw

irkung der Planung ist som
it bei Kiesabbau m

it - (orange) zu beurteilen.

B. Baurecht
Auf die einzuhaltenden Vorsorgeabstände zu Siedlungsflächen, vorhandener
W

ohnbebauung und Berücksichtigung bestehender
Flächennutzungsplanungen/Bebauungspläne  w

ird hinge-w
iesen (siehe hierzu auch

Stellungnahm
e des Im

m
issionsschutzes).

Landratsam
t Lörrach

79539 Lörrach
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Standort:
LOE-03 AG M

alsburg-
M

artzell (Gritzeln), LOE
-05 SG M

alsburg-M
arzell

(Gritzeln), LOE-06 SG
M

alsburg-M
arzell

(Lütschenbach), LOE-05
AG Schliengen (Grien),
LOE-08 SG Schliengen
(Grien)

LOE - 03 AG und LOE - 05 SG
Der Abstand des potenziellen Abbaugebietes LOE-03 AG zum

 nächst gelegenen
w

ohngenutztes Gebäude im
 Außenbereich beträgt  ca. 100 m

 und ist aus regionaler Sicht
daher als besonders erhebliche negative Um

w
eltausw

irkung eingestuft. Die unzutreffende
Farbzuw

eisung im
 Steckbrief w

ird korrigiert (rot statt orange). Es ergibt sich dadurch
keine Änderung der Gesam

teinstufung des Abbaugebiet.

M
it 220m

 unterschreitet das vorgesehene Sicherungsgebiet gebiet LOE-05 SG zw
ar den

Vorsorgeabstand  von >
100m

 - <
 300m

 und w
äre dem

nach als "besonders erhebliche
negative Um

w
eltausw

irkung" einzustufen. Da zw
ischen dem

 potenziellen
Sicherungsgebiet und dem

 w
ohngenutzten Gebäude im

 Außenbereich ein Abbaugebiet
besteht, insofern vom

 Gebäude abgerückt w
ird, w

ird die Um
w

eltw
irkung zu "erheblich

negative Um
w

eltausw
irkung" abgestuft. Es w

ird darauf hingew
iesen, dass bei

Sicherungsgebieten langfristige Konfliktlösungen zu w
ohngenutzten Gebäuden im

Außenbereich w
ahrgenom

m
en w

erden sollten.

LOE-06 AG
Der Abstand des potenziellen Sicherungsgebietes LOE-06 SG zum

 nächst gelegenen
w

ohngenutztes Gebäude im
 Außenbereich beträgt  ca. 120m

 und ist aus regionaler Sicht
daher zunächst als besonders erhebliche negative Um

w
eltausw

irkung einzustufen. Da
zw

ischen dem
 potenziellen Sicherungsgebiet und dem

 w
ohngenutzten Gebäude im

Außenbereich ein Abbaugebiet besteht, insofern vom
 w

ohngenutzten Gebäude abgerückt
w

ird, w
ird die Um

w
eltw

irkung zu "erheblich negative Um
w

eltausw
irkung" abgestuft. Es

w
ird darauf hingew

iesen, dass Konfliktlösungen zu w
ohngenutzten Gebäuden im

Außenbereich w
ahrgenom

m
en w

erden sollten.

LOE-05 AG
Gegenüber dem

 1. Anhörungsentw
urf w

urde das vorgesehene Gebiet im
 südöstlichen

Bereich verkleinert um
 den Vorsorgeabstand von 100m

 zum
 Grüneckhof einzuhalten.

Entsprechend den Bew
ertungskriterien der Um

w
eltprüfung. Entsprechend dem

Bew
ertungsschüssel (Um

w
eltbericht, Kap. 5.3.4, Tabelle 12/13) sind die

Um
w

eltausw
irkungen für das Schutzgut M

ensch  und Gesundheit des M
enschen

(w
ohngenutztes Gebäude im

 Außenbereich) aus regionaler Sicht als erheblich negativ
(orange) einzustufen.

LOE - 08 SG
Entsprechend den Bew

ertungsaspekten und Prüfkriterien Schutzgut M
ensch und

m
enschliche Gesundheit (Tab. 12/13 Um

w
eltbericht) erfolgt bei Kiesabbau die Einstufung

"erhebliche negative Um
w

eltausw
irkungen" im

 Falle des Kiesabbaus für den
Abstandsbereich ≥

 100 - <
 300 m

 zu w
ohngenutzten Gebäuden im

 Außenbereich. Der
Abstand des Sicherungsgebietes LOE-08 SG >

 300m
 zum

 Grüneckhof ist >
 300m

, die
Einstufung "keine erheblichen Um

w
eltausw

irkungen" (gelb) daher zutreffend.

079/07
C. Landw

irtschaft und Naturschutz

Landw
irtschaft

Landratsam
t Lörrach

79539 Lörrach
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Standort:

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
In den Plangebieten befinden sich in größerem

 Um
fang landw

irtschaftliche Flächen der
Vorrangflur l. Diese sind in der W

irtschaftsfunktionenkarte  als besonders landbauw
ürdige

Flächen einzuordnen. Es sind Flächen hoher Ertragsfähigkeit und W
irtschaftlichkeit.

Sow
ohl nach BauGB § 1a Abs. 2 (sparsam

er und schonender Um
gang), als auch nach

BNatSchG § 1 Abs. 3 (Naturgüter, die sich nicht erneuern, sind sparsam
 und schonend zu

nutzen) sind diese zu bew
ahren. Der Schutz dieser Flächen als Produktionsgrundlage für

Nahrungsm
ittel liegt im

 Interesse der Allgem
einheit. Eine Um

w
idm

ung sollte daher nicht
erfolgen.

LOE-05 AG/LOE-08  SG
Es handelt sich um

 16,8 ha Ackerland auf der Gem
arkung Schliengen, die in einem

zusam
-m

enhängenden Schlag (Flurstück 3024/1) gut zu bew
irtschaften sind. Die

Bew
irtschaftung er-folgt derzeit durch einen Vollerw

erbsbetrieb m
it überw

iegend
Sonderkultur Spargel.

LOE-04 AG/LOE-07  SG
Die von der Planung betroffenen Ackerflächen (insg. ca. 28ha) auf der Gem

arkung
Herten sind in der W

irtschaftsfunktionenkarte ebenfalls als landbauw
ürdig eingestuft. Die

Fläche dient hauptsächlich dem
 Gem

üse- und Obstanbau und w
ird von verschiedenen

Landw
irten bew

irtschaftet.

In beiden Gem
einden besteht Konkurrenz um

 die knappen, gut zu bew
irtschaftenden

Ackerflä-chen insbesondere durch kom
m

unale Entw
icklungen für Bau- und

Gew
erbegebiete und Stra-ßenbau, w

odurch es für die Landw
irtschaft bereits große

Flächenverluste gab. Für die entw
ick-lungsfähigen landw

irtschaftlichen Betriebe m
it m

eist
hohem

 Flächenbedarf w
ird es zunehm

end schw
ieriger, derartige Flächen zu pachten bzw

.
zu kaufen. Deshalb sollte die Nutzung der Flä-chen solange w

ie m
öglich erhalten bleiben.

Bei der Rekultivierung m
uss darauf geachtet w

erden, dass w
ieder hochw

ertiger
Ackerboden entsteht. Die Flächen m

üssen nach der W
iederverfüllung im

 W
esentlichen

einer landw
irtschaftlichen Nutzung vorbehalten bleiben.

Bei den übrigen Plangebieten im
 Landkreis Lörrach sind hauptsächlich W

aldflächen
betroffen. Zu den noch festzulegenden naturschutzrechtlichen und forstrechtlichen
Kom

pensationsm
aßnahm

en w
eisen w

ir darauf hin, dass nach § 15, Absatz 3
Bundesnaturschutzgesetz bei der In-anspruchnahm

e von landw
irtschaftlich genutzten

Flächen für Ausgleichs- und Ersatzm
aßnahm

en auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu
nehm

en ist. Die zuständige Landw
irtschaftsbe-hörde ist bei der Ausw

ahl der
Ausgleichsflächen frühzeitig zu beteiligen (§15 Abs.6 NatSchG).

Naturschutz
Die Belange der Unteren Naturschutzbehörde w

urden in m
ehreren

Abstim
m

ungsgesprächen m
it dem

 Regionalverband und den Naturschutzbehörden
um

fangreich diskutiert und haben Eingang in den jetzigen 2. Anhörungsentw
urf

gefunden.

LOE-05 AG Schliengen
(Grien), LOE-08 SG
Schliengen (Grien), LOE
-04 AG Rheinfelden
(Herten), LOE-07-SG
Rheinfelden-Herten

konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Auf die jew
eilige Betroffenheit von von Vorrangflächen Stufe 1 w

ird in den Steckbriefen
der Abbau- und Sicherungsgebiete LOE-04 AG Rheinfelden (Herten), LOE-05 AG/LOE-08
SG (Schliengen (Grien) im

 Um
w

eltbericht hingew
iesen. Der Steckbrief des

Sicherungsgebiets LOE-07 SG w
ird um

 den entsprechenden Hinw
eis ergänzt.

Ausgleichs- und Rekultivierungsm
aßnahm

en w
erden im

 Rahm
en der erforderlichen

Genehm
igungsverfahren geregelt und fallen nicht in die Regelungskom

petenz des
Regionalverbands.

In den Genehm
igungsentscheidungen w

erden der ordnungsgem
äße Abbau und die

Rekultivierung/ Verfüllung geregelt. Durch Nebenbestim
m

ungen sind konkrete Vorgaben
form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die Rekultivierung bzw

.
Planerfüllung gesichert ist, w

ird durch den Unternehm
er i.d.R. einen Bankbürgschaft

hinterlegt.

Insbesondere im
 Raum

 Lörrach kom
m

en nur w
enig Flächen für einen Kiesabbau in

Betracht. Aus diesem
 Grunde w

ird im
 Rahm

en der Gesam
tabw

ägung dem
 m

öglichen
Abbau ein höheres Gew

icht im
 Vergleich zu landw

irtschaftlichen Belangen zugeordnet.

Plansatz 1, G5 der Fortschreibung des Teilregionnalplanes  enthält entsprechende
Grundsätze zur  Rekultivierung/ Renaturierung. Die grundsätzliche M

öglichkeit der
Verfüllung, stellt einen nicht den vom

 Um
w

eltbericht zu bew
ertenden Regelfall dar (siehe

§ 2a Abs. 2 LplG).

079/08
D. W

aldw
irtschaft

Durch die Ausw
eisung von Abbau- und Sicherungsgebieten zum

 Abbau von
oberflächennahen Rohstoffen im

 Teilregionalplan sind auch W
aldflächen nach § 2

Landratsam
t Lörrach

79539 Lörrach

155
Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung
ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die
raum

ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw
ärtigen oder künftigen Abbau

von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Landesw
aldgesetz (LW

aldG) betroffen. Bei der Um
setzung eines Abbauvorhabens im

W
ald, ist deshalb eine W

aldum
w

and-lungsgenehm
igung der höheren Forstbehörde nach

§ 9, 11 LW
aldG erforderlich. Darüber hinaus sind für das jew

eilige Abbauvorhaben
Rekultivierungs- und Renaturierungsunterlagen vorzulegen. Über ein geplantes
Abbauvorhaben bzw

. eine W
aldinanspruchnahm

e und den dafür erforderlichen
forstrechtlichen Ausgleich sind die Forstbehörden frühzeitig zu unterrichten.

W
ald ist in folgenden Abbau- und Sicherungsgebieten betroffen:

W
ald ist in folgenden Abbau- und Sicherungsgebieten betroffen:

Gebietsbezeichnung / W
ald betroffen /  Betroffene Schutzgebiete/W

aldbiotope
Loe-01-AG                  Ja
Loe-02-AG                 Ja                          Biosphärengebiet, 2 W

aldbiotope
Loe-03-AG                 Ja                          Landschaftsschutzgebiet, 1 W

aldbiotop
Loe-04-AG                 Nein
Loe-05-AG                 Nein                      Vogelschutzgebiet
Loe-06-AG                Ja                           Landschaftsschutzgebiet

Loe-03-SG               Ja                           Biosphärengebiet, 1 W
aldbiotop

Loe-04-SG               Ja                           Biosphärengebiet, 1 W
aldbiotop

Loe-05-SG               Ja                           Landschaftsschutzgebiet
Loe-06-SG               Ja                           Landschaftsschutzgebiet, 4 W

aldbiotope
Loe-07-SG               Nein
Loe-08-SG               Nein

Standort:
LOE-01-AG Efringen-
Kirchen (NE Istein), LOE
-02-AG Kleines W

iesental
(Tegernau,
Schw

eizerm
ühle), LOE

-03-AG M
alsburg-M

arzell
(Gritzeln), LOE-04-AG
Rheinfelden (Herten),
LOE-05-AG Schliengen
(Grien),
LOE-06-AG Schliengen
(Obereggenen),
LOE-03-SG Kleines
W

iesental
(Niedertegernau),
LOE-04-SG Kleines
W

iesental (Tegernau,
Schw

eizerm
ühle),

LOE-05-SG M
alsburg-

M
arzell (Gritzeln),

LOE-06-SG M
alsburg-

M
arzell (Lütschenbach),

LOE-07-SG Rheinfelden
(Herten),
LOE-08-SG Schliengenb
(Grien)

konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

W
aldum

w
andlungsverfahren entsprechend §9 bzw

. §11 LW
aldG

w
erden im

 Rahm
en der

erforderlichen Genehm
igungsverfahren geregelt und fallen nicht in die

Regelungskom
petenz des Regionalverbands.

In den Genehm
igungsentscheidungen w

erden der ordnungsgem
äße Abbau und die

Rekultivierung/ Verfüllung geregelt. Durch Nebenbestim
m

ungen sind konkrete Vorgaben
form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die Rekultivierung bzw

.
Planerfüllung gesichert ist, w

ird durch den Unternehm
er i.d.R. einen Bankbürgschaft

hinterlegt

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die angesprochenen Aspekte betreffen insbesondere die

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt und das Schutzgut Landschaft.
Bew

aldete Flächen w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit in

diesen Schutzgütern beachtet. Hinsichtlich naturschutzfachlicher Aspekte
(Biosphärengebiet, Landschaftsschutzgebiet, geschützte Biotope, Natura2000,
besonderer und strenger Artenschutz) fanden um

fangreiche gebietsbezogene
Abstim

m
ungen m

it der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde statt.

In den Hinw
eisen auf die w

eitere Vorhabens- und Genehm
igungsplanung der

Abbaugebiete w
ird jew

eils auf die Erforderlichkeit von W
aldum

w
andlungsverfahren nach

§ 9 bzw
. § 11 LW

aldG hingew
iesen. Die Hinw

eise für die spätere
Vorhabens/Genehm

igungsplanung der Sicherungsgebiete w
erden entsprechend ergänzt.

079/09
E. Flurneuordnung
Keine Betroffenheit.

F. Verm
essung  und Geoinform

ation
Keine Bedenken und Anregungen.

G. Straßen
Unsere Stellungnahm

e im
 Rahm

en der 1. Offenlage gilt w
eiterhin.

H. Gesundheit
Keine Äußerung.

Landratsam
t Lörrach

79539 Lörrach

156
Kenntnisnahm

e

(Zu G. Straßen: Die im
 1. Anhörungsverfahren vorgetragene Anm

erkung ist für ein
nachgelagertes Genehm

igungsverfahren relevant.)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
I. Stabsstelle Strukturpolitik und Tourism

us
Die im

 Landkreis Lörrach vertretenden überw
iegend kleinen und m

ittelständischen
Unternehm

en im
 Rohstoffabbau stellen die regionale Versorgung m

it Natursteinen und
Kiesen für einen Radius von 30 - 50 km

 sicher und haben dam
it strukturpolitische

Bedeutung in der Region.
Die geplante Erw

eiterung in M
alsburg-M

arzell dient einem
 ortsansässigen

Fam
ilienunternehm

en und w
ird befürw

ortet.

Tourism
us

Die W
irkungsbeziehung M

ensch w
urde im

 Um
w

eltbericht um
fassend geprüft und

beurteilt. Insgesam
t ist davon auszugehen, dass die teilw

eise historisch bestehenden
Abbauorte nicht zu einer Belastung im

 touristischen Bereich in den betroffenen
Gem

einden führen.

157/01
Sie haben uns am

 20.07.2020 beteiligt. Das Landratsam
t W

aldshut gibt folgende
koordinierte Stellungnahm

e  ab:

1. Stellungnahm
e  "Bodenschutz"

Bereich Bodenschutz:
Siehe Stellungnahm

e vom
 04.03.2019:

"Aus der Sicht des Bodenschutzes bestehen keine grundsätzlichen Einw
endungen gegen

die vorgelegte Planung. W
ir w

eisen allerdings darauf hin, dass im
 Zuge der jew

eiligen
Genehm

igungsverfahren für den Rohstoffabbau der Eingriff in den betroffenen
Bodenbestand durch Detailuntersuchungen zu erfassen, zu bew

erten und im
 Zuge der

Rekultivierungsplanung auszugleichen ist."

Landratsam
t W

aldshut
zur Koordination an
Am

t 32
79745 W

aldshut-Tiengen

157
Kenntnisnahm

e

157/02
II.

Stellungnahm
e  "Naturschutz"

Der vorliegende 2. Anhörungsentw
urf zur Fortschreibung des Teilregionalplans

Oberflächenahe Rohstoffe für die Region Hochrhein-Bodensee (Stand: 8. Juli 2020)
enthält - sow

eit zum
 jetzigen Zeitpunkt bereits m

öglich - für die einzelnen potenziellen
Abbau- und Sicherungsgebiete um

fassende Einschätzungen und Prognosen u. a. zu
m

öglichen Ausw
irkungen auf die Schutzgüter sow

ie zur Artenschutz- bzw
. Natura 2000-

Relevanz der für den künftigen Rohstoffabbau vorgesehenen  Flächen. Die uns
zugeleiteten Unterlagen w

urden einer näheren Prüfung unterzogen; zu den einzelnen
Gebietsausw

eisungen nehm
en w

ir w
ie folgt Stellung :

W
T-01 AG  und W

T-02 SG, Bad Säckingen (W
allbach) :

Der Standort dieser Kiesgew
innungsstätte w

ird bei uns unter dem
 Nam

en „Junkernacker

Landratsam
t W

aldshut
zur Koordination an
Am

t 32
79745 W

aldshut-Tiengen

158

Standort:
W

T-01 AG Bad Säckingen
(W

allbach), W
T-02 SG

Bad Säckingen
(W

allbach), W
T-01 SG

Albbruck (Albstraße), W
T

-02 AG Bernau (Auf der
W

acht), W
T-03 SG

Bernau (Auf der W
acht),

Eine erste prognostische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit (VP) und des
besonderen und strengen Artenschutzes der vorgesehenen Vorranggebiete für die
künftige Sicherung sow

ie für den Abbau von Rohstoffen in der Region Hochrhein-
Bodensee fand im

 Rahm
en des Entw

urfs zum
 Teilregionalplan Rohstoffabbau (Novem

ber
2018) m

it anschließender 1. Anhörung statt. Darüber hinaus w
urden die vorgesehenen

VRG Sicherung einer „Natura 2000-Schnellprüfung“ (SP) unterzogen, w
elche

„erkennbare, erhebliche Beeinträchtigungen“ auf Grundlage von
Gebietsüberschneidungen m

it der Natura 2000-Gebietskulisse aufzeigten.
Ergänzend w

urden die Prüfungsergebnisse m
it Vertretern des Regierungspräsidium

s
Freiburg (Ref. 55, 56)  und der Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise Lörrach,
W

aldshut und Konstanz, des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee und des für die
Untersuchungen beauftragten Planungsbüros  in einem

 Abstim
m

ungsterm
in am

07.05.2019 erörtert. Im
 Ergebnis w

urden Gebiete definiert, für w
elche eine vertiefte

ebenenspezifische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit und des besonderen und
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Langfuhren" geführt. Für die unm
ittelbar am

 Rhein gelegene Abbaustätte (getrennt nur
durch den Rheinuferw

eg) liegt eine rechtsgültige Abbaugenehm
igung vor. Die Gebiete 01

AG und 02 SG konzentrieren sich auf die östlich davon gelegenen Flächen, die aktuell
landw

irtschaftlich genutzt w
erden. Das nächstgelegene FFH-Gebiet „M

urg zum
Hochrhein" liegt ca. 1,2 km

 von den Plangebieten entfernt. Nach jetzigem
 Stand der

Dinge ist davon auszugehen, dass durch beide Gebietsausw
eisungen keine erheblichen

Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele bezüglich des FFH-Gebietes zu
erw

arten sind. Insofern gehen w
ir davon aus, dass auch auf der Ebene einer späteren

Genehm
igungsplanung keine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich sein w

ird. Beim
Artenschutz gehen w

ir davon aus, dass eine artenschutzrechtliche Relevanz durch
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und CEF-M
aßnahm

en verm
ieden w

erden kann. Im
 Rahm

en
w

eiterer Genehm
igungsverfahren sind aber gleichw

ohl vertiefende artenschutzrechtliche
Untersuchungen vorzunehm

en.

W
T-01 SG, Albbruck (Buch):

Nach derzeitigem
 Kenntnisstand bzw

. aufgrund der bestehenden Datenlage gehen w
ir

davon aus, dass erhebliche Beeinträchtigungen nach Natura 2000 (FFH-Gebiet „Alb zum
Hochrhein") durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en auf
ein unerhebliches M

aß reduziert bzw
. artenschutzrechtliche Belange durch entsprechende

Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und CEF-M

aßnahm
en verm

ieden w
erden können. In der

w
eiteren Genehm

igungsplanung sind die erforderlichen Prüfungsvorgänge vorzunehm
en.

W
T-02 AG und W

T-03 SG, Bernau:

Der nach der 1. Anhörungsrunde notw
endig gew

ordene Inform
ationsaustausch führte

schlussendlich zu einer Reduzierung des Vorranggebietes Nr. W
T-02 AG im

 nördlichen
und östlichen Teil. Für den herausgenom

m
enen nördlichen Teilbereich w

ird die Höhere
Naturschutzbehörde gebietsschutzrechtliche Untersuchungen durchführen, um

 die
M

öglichkeit der Abschichtung der Natura 2000-Prüfung auf die Genehm
igungsebene zu

prüfen. Der herausgenom
m

ene östliche Teil w
urde bereits am

 13.12.2018 genehm
igt und

som
it für den Abbau freigegeben.

W
eitere vertiefende Untersuchungen, u.a. in Anlehnung an den Ausführungen dieses

Planes, sind auf der Genehm
igungsebene vorzunehm

en, um
 die Belange des

Artenschutzes und Natura 2000 vollum
fänglich w

ürdigen zu können.
Für das Sicherungsgebiet W

T-03 SG w
ird die Durchführung eines

Raum
ordnungsverfahrens m

it integrierter Natura 2000-Verträglichkeit bzw
. Prüfung des

besonderen und strengen Artenschutzes angezeigt, um
 frühzeitig die gegebenen

Konflikte einzubeziehen. Hierfür sind w
eitere Untersuchungen erforderlich.

W
T-03 AG und W

T-04 SG, Görw
ihl (Niederw

ihl):

Das Abbaugebiet (W
T-03 AG) w

urde um
 den bisherigen Offenlandbereich reduziert. M

it
dieser abgeänderten Variante können im

 w
eiteren Verlauf einer Vorhabens-/

Genehm
igungsplanung die Verträglichkeit m

it den für die Erhaltungs- und
Entw

icklungsziele m
aßgeblichen Bestandteilen der Natura 2000-Gebietskulisse und die

artenschutzrechtlichen Belange geprüft w
erden.

Um
 die Betroffenheit m

it Blick auf Natura 2000 (FFH-Gebiet „Alb zum
 Hochrhein") klären

W
T-03 AG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Nord), W

T-04 SG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Süd), W
T-05 AG

Hohentengen (Herdern),
W

T-05 SG Hohentengen
(Herdern), W

T-06 AG
Klettgau (Geißlingen), W

T
-06 SG Klettgau
(Erzingen), W

T-07 AG
Klettgau (Geißlingen,
Trudäcker), W

T-08 SG
Klettgau (Geißlingen,
Süd), W

T-13 SG
Lottstetten (W

est), W
T-13

AG Ühlingen-Birkendorf
(Steinatal), W

T-15  SG,
Lottstetten (W

est), W
T-14

SG Rickenbach
(W

ickartsm
ühle)

strengen Artenschutzes auf der regionalen Ebene erforderlich ist. Des W
eiteren sollten

einige Vorranggebiete zur langfristigen Rohstoffsicherung (VRG Sicherung) hinsichtlich
ihrer potenziellen Eignung für eine Ausw

eisung als Vorranggebiete für den Rohstoffabbau
(VRG Abbau) ebenenspezifisch vertieft untersucht w

erden.

Die Ergebnisse dieser vertieften ebenenspezifischen Prüfung der Natura2000-
Verträglichkeit sow

ie des besonderen und strengen Artenschutzes unter Berücksichtigung
der w

eiteren naturschutzfachlichen und -rechtlichen Aspekte,  w
urden in einem

 w
eiteren

Term
in am

 11.12.2019 m
it der Höheren, der Untern Naturschutzbehörde, dem

Regionalverband, dem
 externen Büro sow

ie t.w
. den für die Unternehm

en tätigen
Um

w
eltgutachtern eingehend geprüft,  Für die Gebiet im

 2. Anhörungsentw
urf w

urde die
Abschichtbarkeit der Abbau- und Sicherungsgebiete im

 LK W
aldshut unter

Berücksichtigung der form
ulierten M

aßgaben für die w
eitere Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung erörtert. Diese betreffen die für einzelne Abbau- und

Sicherungsgebiete erforderliche Natura2000-Verträglichkeitsprüfung, Untersuchungen
hinsichtlich einer m

öglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§
44 ff. BNatSchG und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, vorgezogener
Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) sow

ie die Notw
endigkeit vorlaufend zu erstellender

übergreifender, gesam
träum

lich-funktionaler Gesam
tkonzepte für einzelne

Abbauschw
erpunkte zur M

inim
ierung, Verm

eidung sow
ie zur W

irksam
keit erforderlicher

und Kohärenzsicherungs- und CEF-M
aßnahm

en zum
 Eingriffszeitpunkt.

Diese M
aßgaben haben unm

ittelbaren Eingang in die Gebietssteckbriefe sow
ie die

Hinw
eise zur w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung gefunden.

Eine abschließende Prüfung  betroffener Natura2000 sow
ie artenschutzrechtlicher

Belange ist im
 Rahm

en der konkreten Standortplanung bzw
. des nachgelagerten

Genehm
igungsverfahrens vorzunehm

en.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
zu können, sind für das Sicherungsgebiet W

T-04 SG w
eitere Untersuchungen

erforderlich. Ein Raum
ordnungsverfahren m

it integrierter Prüfung des besonderen und
strengen Artenschutzes bzw

. der Natura 2000-Verträglichkeit ist angezeigt, w
elches

frühzeitig die gegebenen Konflikte einbezieht.

W
T - 05 AG und W

T - 05 SG Hohentengen (Herdern):

Im
 Zusam

m
enhang m

it der im
 Jahr 2019 genehm

igten Erw
eiterungsfläche w

ar festgelegt
w

orden, dass entlang der Südgrenze des Abbaugebietes bzw
. in Richtung zum

 FFH-
Gebiet „Hochrhein östlich W

aldshut" ein 10 m
 breiter W

aldstreifen dauerhaft zu erhalten
ist und nicht abgebaut w

erden darf; zudem
 w

ar der zeitliche Ablauf des Abbaus und der
Rekultivierung einzelner Abschnitte durch einen raum

ordnerischen Vertrag zw
ischen dem

Regionalverband Hochrhein-Bodensee und der Betreiberfirm
a geregelt w

orden.
Der Abstand der vorgesehenen Gebietsausw

eisung W
T- 05 AG zum

 vorgenannten FFH-
Gebiet ist - topographisch bedingt - deutlich größer als bei der 2019 genehm

igten
Abbaufläche; gleichw

ohl ist u. E. in späteren Genehm
igungsverfahren eine m

ögliche
Relevanz für das FFH-Gebiet grundsätzlich zu klären. Etw

aige Sum
m

ationsw
irkungen, z.

B. durch den bestehenden Kiesabbau, sind zu berücksichtigen.
Die geplante Gebietsausw

eisung W
T - 05 SG liegt kleinflächig im

 Landschaftsschutzgebiet
„Hohentengen".  Konzepte für W

ildtierkorridore  sind in nachgeordneten Genehm
igungs-

verfahren entsprechend zu beachten; eine m
ögliche Relevanz für geschützte Arten ist zu

klären.

W
T - 06 AG  Klettgau (Geißlingen):

Um
 m

ögliche Konflikte u. a. beim
 Flächen- und Artenschutz bereits im

 Vorfeld zu
m

inim
ieren, w

urde der zum
 Schw

arzbach einzuhaltende Abstand um
 ca. 60 m

 vergrößert
und der Zuschnitt des Gebietes W

T - 06 AG verändert. Die Natura 2000-Verträglichkeit
und der besondere bzw

. strenge Artenschutz w
urden im

 2. Anhörungsentw
urf  einer

vertiefenden Prüfung unterzogen. Nach derzeitigem
 Kenntnisstand dürfte u. E. davon

auszugehen sein, dass m
ögliche erhebliche Beeinträchtigungen einzelner Schutzobjekte

auf ein zulässiges M
aß reduziert w

erden können. In späteren Genehm
igungsverfahren

ist die Natura 2000- und Artenschutz-Relevanz  abschließend zu klären.

W
T - 06 SG Klettgau (Erzingen):

Ein Teil der Gebietsausw
eisung  liegt nördlich in unm

ittelbarer Nähe des FFH-Gebietes
„Klettgaurücken". Sofern sich auf der Ebene späterer Genehm

igungsverfahren - abhängig
vom

 jew
eils konkret beantragten Abbaugebiet - Anhaltspunkte für eine m

ögliche
Betroffenheit geschützter FFH-Elem

ente bzw
. Arten ergeben, w

äre eine m
ögliche FFH-

bzw
. Artenschutz-Relevanz abschließend zu prüfen sow

ie - falls erforderlich - etw
aige

Verm
eidungs-, Schutz- und Kom

pensationsm
aßnahm

en festzulegen.

W
T - 07 AG  Klettgau (Geißlingen Trudäcker), W

T - 08 SG Klettgau (Geißlingen  Süd),
W

T - 09 SG Klettgau (Geißlingen Trudäcker):

W
ie dem

 Um
w

eltbericht - Anhang 6 (Stand: 08.07.2020) zu entnehm
en ist, w

erden u. a.
die drei oben genannten potenziellen Gebietsausw

eisungen in der bisherigen Form
 nicht

w
eiterverfolgt. Teile dieser Gebiete w

erden m
it der ursprünglichen Abgrenzung W

T - 06
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
AG zu einem

 gem
einsam

en Abbaugebiet W
T - 06 AG Klettgau (Geißlingen)

zusam
m

engeführt m
it dem

 Ziel, durch ein räum
lich-funktionales Gesam

tkonzept den
Um

w
eltbelangen gerecht zu w

erden.

W
T-08 AG,  Küssaberg (Dangstetten):

Für eine W
eiterverfolgung  der Planung ist ein übergreifendes gesam

träum
lich-

funktionales Konzept zur M
inim

ierung, Verm
eidung und Kohärenzsicherung erforderlich,

w
elche alle Untersuchungsgebiete  in Küssaberg um

fasst. Auf der Vorhabens-
/Genehm

igungsebene  ist durch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung  die Verträglichkeit  m
it

Blick auf das FFH-Gebiet „Hochrhein östlich W
aldshut" nachzuw

eisen sow
ie eine

artenschutzrechtliche  Prüfung vorzunehm
en. Es w

ird davon ausgegangen, dass
erhebliche Beeinträchtigungen m

it Blick auf Natura 2000 reduziert bzw
. den Artenschutz

verm
ieden w

erden können.

W
T-09 AG, Küssaberg (Dangstetten):

Für eine W
eiterverfolgung  der Planung ist ein übergreifendes gesam

träum
lich-

funktionales Konzept zur M
inim

ierung, Verm
eidung  und Kohärenzsicherung erforderlich,

w
elche alle Untersuchungsgebiete  in Küssaberg um

fasst. Auf der Vorhabens-
/Genehm

igungsebene ist durch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung die Verträglichkeit m
it

Blick auf das FFH-Gebiet „Hochrhein östlich W
aldshut" nachzuw

eisen sow
ie eine

artenschutzrechtliche  Prüfung vorzunehm
en.  Es w

ird davon ausgegangen, dass
erhebliche Beeinträchtigungen m

it Blick auf Natura 2000 reduziert bzw
. den Artenschutz

verm
ieden w

erden  können.

W
T-10 AG, Küssaberg (Dangstetten):

Für eine W
eiterverfolgung der Planung ist ein übergreifendes gesam

träum
lich-

funktionales Konzept zur M
inim

ierung, Verm
eidung und Kohärenzsicherung erforderlich,

w
elche alle Untersuchungsgebiete in Küssaberg um

fasst. Auf der Vorhabens-
/Genehm

igungsebene ist durch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung die Verträglichkeit m
it

Blick auf das FFH-Gebiet „Hochrhein östlich W
aldshut" nachzuw

eisen sow
ie eine

artenschutzrechtliche Prüfung vorzunehm
en. Es w

ird davon ausgegangen, dass
erhebliche Beeinträchtigungen m

it Blick auf Natura 2000 reduziert bzw
. den Artenschutz

verm
ieden w

erden können.

W
T-11 SG, Küssaberg (Dangstetten):

Nach derzeitigem
  Kenntnisstand bzw

. aufgrund der bestehenden Datenlage gehen w
ir

davon aus, dass erhebliche Beeinträchtigungen  nach Natura 2000 (FFH-Gebiet
„Hochrhein östlich W

aldshut"  und „Klettgaurücken")  durch Verm
eidungs-,

M
inim

ierungs- und Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en  auf ein unerhebliches M
aß reduziert

bzw
. artenschutzrechtliche  Belange durch entsprechende Verm

eidungs-,  M
inim

ierungs-
und CEF-M

aßnahm
en  verm

ieden w
erden können. In der w

eiteren
Genehm

igungsplanung  sind die erforderlichen  Prüfungsvorgänge vorzunehm
en.

W
T - 12 AG Lottstetten und W

T - 13 SG Lottstetten (W
est):
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Unabhängig von m

öglichen negativen Ausw
irkungen, die sich durch die Ortsnähe der

potentiellen Flächenausw
eisungen ergeben können, dürften sich für die Schutzobjekte

Natur, Landschaft und Arten nach jetzigem
 Kenntnisstand - vorbehaltlich von im

 Einzelfall
erforderlichen Verm

eidungs-, Schutz- und Kom
pensationsm

aßnahm
en, die auf der

nachfolgenden Genehm
igungsebene abschließend zu prüfen und ggf. festzulegen sind -

eher keine erheblichen Beeinträchtigungen ergeben.

W
T - 12 SG Lottstetten (Ost):

Das Landschaftsschutzgebiet „Hochrhein-Klettgau" grenzt östlich an das Sicherungsgebiet
W

T - 12 SG an; etw
aige Einzelfragen zu den Schutzobjekten Natur und Landschaft sind

in den späteren Genehm
igungsverfahren zu prüfen.

W
T-13 AG  und W

T-15  SG, Ühlingen-Birkendorf  (Unterm
ettingen):

Nach derzeitigem
  Kenntnisstand bzw

. aufgrund der bestehenden Datenlage w
ird davon

ausgegangen,  dass erhebliche Beeinträchtigungen  nach Natura 2000 (FFH-Gebiet „Täler
von Schw

arza,  M
ettm

a, Schlücht, Steina") durch Verm
eidungs-,  M

inim
ierungs- und

Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en  auf ein unerhebliches  M
aß reduziert bzw

.
artenschutzrechtliche  Belange durch entsprechende Verm

eidungs-,  M
inim

ierungs-  und
CEF-M

aßnahm
en  verm

ieden w
erden können. In der w

eiteren Genehm
igungsplanung

sind die erforderlichen  Prüfungsvorgänge vorzunehm
en.

W
T-14 SG, Rickenbach (W

illaringen):

Eine FFH-Betroffenheit sehen w
ir derzeit nicht. Eine artenschutzrechtliche  Prüfung hat

im
 Rahm

en der w
eiteren Genehm

igungsplanung zu erfolgen.

Allgem
einer Hinw

eis:

Im
 Zuge des 2. Anhörungsentw

urfs  w
urden bei einigen potentiellen

Gebietsausw
eisungen die Natura 2000-Verträglichkeit  bzw

. die Anforderungen des
besonderen und strengen Artenschutzes vertiefend geprüft, dam

it m
ögliche

Ausw
irkungen auf geschützte Objekte zutreffender eingeschätzt w

erden konnten.
Aufgrund der gew

onnenen  Erkenntnisse w
urden einige Gebietsausw

eisungen neu
abgegrenzt. Aus den vertiefenden  Überprüfungen können Hinw

eise für spätere
Genehm

igungsverfahren  abgeleitet w
erden.

Aus unserer Sicht können die zum
 Teil angepassten Gebietsausw

eisungen  auf der
Grundlage des derzeitigen Kenntnisstandes grundsätzlich m

itgetragen w
erden. Da auf

der Ebene des Regionalplans noch keine genauen Angaben über die Art und den Um
fang

des späteren Abbaus vorliegen, können die Belange des FFH-Gebietsschutzes und des
Artenschutzes erst in den späteren Genehm

igungsverfahren  abschließend geprüft sow
ie

entsprechende Verm
eidungs-, Schutz- und Ausgleichsm

aßnahm
en  auf den jew

eiligen
Einzelfall bezogen festgelegt w

erden.

157/03
III.

Stellungnahm
e  "W

asserschutz"

Fachtechnische Abgrenzung des W
asserschutzgebietes Im

 Grund +
 Fohrenbuck - siehe

Landratsam
t W

aldshut
zur Koordination an
Am

t 32

159
-

Das gesam
te Sicherungsgebiet befindet sich im

 fachtechnisch abgegrenzten
W

asserschutzgebiet W
SG TB Auf dem

 Fohrenbuck, TB Im
 Grund /2, Zone III und führt

zu "aus regionaler Sicht voraussichtlich erheblich negative Um
w

eltausw
irkungen". Der
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Anlage. Betroffenheit W

T-11SG.
79745 W

aldshut-Tiengen
Standort:
W

T-11 SG Küssaberg
(Dangstetten)

Steckbrief w
ird entsprechend ergänzt und die Bew

ertung korrigiert.

157/04
IV.

Stellungnahm
e  "Forst"

Die gem
einsam

e Stellungnahm
e der Forstbehörden zur Fortschreibung des

Teilregionalplans Oberflächennahe  Rohstoffe für die Region Hochrhein-Bodensee - 2.
Anhörungsentw

urf sendet die höhere Forstbehörde (Hr. W
interhalter) direkt an den

Regionalverband Hochrhein-Bodensee.

Landratsam
t W

aldshut
zur Koordination an
Am

t 32
79745 W

aldshut-Tiengen

160
Kenntnisnahm

e

157/05
V.

Stellungnahm
e  "Landw

irtschaft"

W
ir verw

eisen auf unsere Stellungnahm
e (AZ: 53/613.21/1) vom

 20.02.2019:

"Im
 w

eiteren Planungsverfahren sollten folgende agrarstrukturelle Belange Beachtung
finden:

1.Bereits jetzt bitten w
ir um

 eine detaillierte Darstellung des Flächenum
fangs für etw

aige
naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzm

aßnahm
en.

2.Bei der Ausw
eisung der Vorranggebiete sollte auf eine Flächeninanspruchnahm

e von
Standorten die nach der Digitalen Flurbilanz m

it der Vorrangflur Stufe I und II bew
ertet

sind verzichtet w
erden. Diese Standorte sollten der Nahrungs- und Futterm

ittelproduktion
vorbehalten w

erden."

Landratsam
t W

aldshut
zur Koordination an
Am

t 32
79745 W

aldshut-Tiengen

161
Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung
ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die
raum

ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw
ärtigen oder künftigen Abbau

von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Ausgestaltung einzelner Abbauvorhaben ist zum
 derzeitigen Planungsstand noch

nicht bekannt. Die Regionalplanung legt lediglich m
ögliche Rohstoffabbaugebiete fest

(VRG für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe), w
ann und w

o innerhalb dieser Flächen
Abbauanträge gestellt w

erden, ist noch nicht absehbar. Daher können die
vorhabenspezifischen Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, Ausgleichs- und Ersatzm
aßnahm

en
erst im

 Zuge der späteren Genehm
igungsplanung erm

ittelt und festgelegt w
erden.

Die W
irtschaftsfunktionen der Flurbilanz stellen die W

ertigkeit des Bodens für die
landw

irtschaftliche Nutzung dar.  Zur w
eiteren Ausdifferenzierung der Bedeutung von

Böden für die Landw
irtschaft w

urde in der SUP zum
 Teilregionalplan neben den

Einstufungen der W
irtschaftsfunktionenkarte auch die natürliche Bodenfruchtbarkeit aus

der digitalen Bodenschätzung herangezogen. Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch

kaum
 m

öglich. Besondere Problem
e ergeben sich durch die Standortgebundenheit der

Rohstoffvorkom
m

en m
it anderen w

ichtigen Raum
funktionen w

ie der Landw
irtschaftlichen

Produktion.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen der Landw

irtschaft eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich. Agrarstrukturelle Belange w
ie Vorrangflur I und II w

erden in die Abw
ägung

eingestellt; sie stellen allerdings kein Ausschlusskriterien dar.  Auf der
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
regionalplanerischen Ebene können - m

angels Kenntnis des späteren Abbauregim
es -

noch keine Aussagen zum
 Um

fang und der Lokalisierung erforderlich Ausgleichs- und
Ersatzm

aßnahm
en getroffen w

erden.

157/06
Bei der Ausw

eisung der Vorranggebiete sollte auf eine Flächeninanspruchnahm
e von

Standorten, die nach der Digitalen Flurbilanz m
it der Vorrangflur Stufe I  und II bew

ertet
sind verzichtet bzw

. m
it größtm

öglicher Schonung um
gegangen w

erden. Diese Standorte
sollten der Nahrungs- und Futterm

ittelproduktion vorbehalten w
erden.

In der vorliegenden  Fortschreibung w
erden 89 ha landw

irtschaftliche Nutzfläche als
oberflächennahe Vorranggebiete  in Anspruch genom

m
en. Davon der Großteil von 81 ha

in Vorrangflur 1, lediglich 8 ha in Vorrangflur II und keine Gebiete in der Grenz- bzw
.

Untergrenzflur.

Grundsätzlich bestehen gegen eine an dem
 tatsächlichen  Bedarf angepasste Ausw

eisung
von Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher  Rohstoffe aus landw

irtschaftlicher
Sicht keine Bedenken.

Landratsam
t W

aldshut
zur Koordination an
Am

t 32
79745 W

aldshut-Tiengen

162
Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung
ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die
raum

ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw
ärtigen oder künftigen Abbau

von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die W
irtschaftsfunktionen der Flurbilanz stellen die W

ertigkeit des Bodens für die
landw

irtschaftliche Nutzung dar.  Zur w
eiteren Ausdifferenzierung der Bedeutung von

Böden für die Landw
irtschaft w

urde in der SUP zum
 Teilregionalplan neben den

Einstufungen der W
irtschaftsfunktionenkarte auch die natürliche Bodenfruchtbarkeit aus

der digitalen Bodenschätzung herangezogen.

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en. Besondere Problem
e ergeben sich durch die Standortgebundenheit

der Rohstoffvorkom
m

en m
it anderen w

ichtigen Raum
funktionen w

ie der
Landw

irtschaftlichen Produktion.

Die Festlegung der Abbau- und Sicherungsgebiete erfolgt vor dem
 Hintergrund der

Plansätze G2  "Für den Rohstoffabbau sollen zunächst vorhandene Reserven am
 Standort

in bestehenden Konzessionen ausgeschöpft und die M
öglichkeit, den vorhandenen

Standort zu vertiefen, genutzt w
erden sow

eit dies genehm
igungsfähig und w

irtschaftlich
vertretbar ist" und G3 " Zur Reduzierung des Flächenverbrauchs hat die Erw

eiterung
bestehender Abbaustandorte in die Fläche und in die Tiefe, unter Berücksichtigung
konkurrierender Raum

nutzungsansprüche, Vorrang vor der Erschließung neuer
Lagerstätten (Erw

eiterung vor Neuaufschluss)".

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein ein Vorrang vor

anderen w
ichtigen Belangen oder Raum

nutzungen eingeräum
t; vielm

ehr ist in
Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

. für den Abbau von
Rohstoffen, z.B. m

it Belangen der Landw
irtschaft eine sorgfältige Einzelabw

ägung
erforderlich.  Agrarstrukturelle Belange w

ie Vorrangflur I und II w
erden in die Abw

ägung
eingestellt; sie stellen allerdings kein Ausschlusskriterien dar.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

157/07
VI.

Stellungnahm
e "Am

t für W
irtschaftsförderung und Nahverkehr"

Abteilung  Nahverkehr:
Aus Sicht des Nahverkehrs gibt es keine Berührungspunkte und som

it auch keine
Einw

ände / Anm
erkungen unsererseits.

Landratsam
t W

aldshut
zur Koordination an
Am

t 32
79745 W

aldshut-Tiengen

163
Kenntnisnahm

e

157/08
Abteilung Tourism

us:
Zur Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennaher Rohstoffe für die Region
Hochrhein-Bodensee  im

 Landkreis W
aldshut gibt es bei den folgenden Standorten aus

touristischer Sicht Bedenken bzw
. Anregungen:

W
T-01 AG Bad Säckingen (W

allbach)
Vorranggebiet für den Abbau m

it 300 m
 W

irkzone w
ürde bis zum

 Rhein reichen und
dam

it die beiden w
ichtigen  Fernradverbindungen Rheinradw

eg Eurovelo 15 sow
ie den

Südschw
arzw

ald  Fernradw
eg und den Rheinw

anderw
eg beeinträchtigen oder sogar

abschneiden.  Beide Radw
ege sind zertifiziert und w

erden sehr stark von Radtouristen
frequentiert und w

erden auch von der einheim
ischen Bevölkerung im

 Bereich Erholung
und Freizeit genutzt.  Der w

asserbegleitende Verlauf dieser Rad- und
W

anderw
egverbindung sollte erhalten bleiben.

Landratsam
t W

aldshut
zur Koordination an
Am

t 32
79745 W

aldshut-Tiengen

164

Standort:
W

T-01 AG Bad Säckingen
(W

allbach)

Die Hinw
eise w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Festlegungen der Vorranggebiete erfolgen im
 M

aßstab 1:50.000 und sind
gebietsscharf (nicht parzellenscharf). Detailplanungen erfolgen erst auf Ebene des
Genehm

igungsverfahrens, in dem
 Schutz- und M

inderungsm
aßnahm

en (z.B. Abstände) in
Bezug auf Schienenstrecken und Straßen etc.  festgelegt w

erden. M
it dem

 vorgesehenen
Abbau- und Sicherungsgebiet w

ird gegenüber dem
 heutigen Abbau w

eiter vom
Rheinuferbereich abgerückt.  In den Hinw

eisen zur w
eiteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung w

ird auf die Bedeutung des Freiraum
es eingegangen: "Die

w
eitere Siedlungsentw

icklung W
allbachs sow

ie Bad Säckingens und der zukünftige
Rohstoffabbau sollten aufeinander abgestim

m
t w

erden und der Bedeutung der
Freiraum

struktur zur Siedlungsgliederung in diesem
 Bereich Rechnung getragen w

erden."
Zur Freiraum

struktur zählen auch die W
ander- und Radw

ege. Entsprechende
M

aßnahm
en zur Durchgängigkeit der W

egebeziehungen sind Gegenstand der w
eiteren

Vorhabens- und Genehm
igungsplanung".

157/09
W

T-03
AG

und
04

AG
Görw

ihl(Niederw
ihl,Albhalde

Nord)
Bereits

deraktuelle
Abbau

verursachtdurch
Sprengungen

und
den

m
aschinellen

Abbau
sehrstarken

Lärm
und

istm
itteilw

eisergroßerStaubentw
icklung

verbunden.In direkter
Nachbarschaftbefindetsich

das
NaturschutzgebietAlbtalschlucht  m

itdem
neu

zertifizierten Fernw
anderw

eg
Albsteig

Schw
arzw

ald.Es
stelltsich

die
Frage

nach
Ausw

irkungen
aufden Tourism

us.

Landratsam
t W

aldshut
zur Koordination an
Am

t 32
79745 W

aldshut-Tiengen

165

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Die Belange der Schutzgüter w
ie auch das Schutzgut

"M
ensch und m

enschliche Gesundheit" w
erden in die Abw

ägung m
it einbezogen und m

it
ihrem

 jew
eiligen Gew

icht gegeneinander abgew
ogen.

Die Festlegung der Abbau- und Sicherungsgebiete erfolgt vor dem
 Hintergrund der

Plansätze G2  "Für den Rohstoffabbau sollen zunächst vorhandene Reserven am
 Standort

in bestehenden Konzessionen ausgeschöpft und die M
öglichkeit, den vorhandenen

Standort zu vertiefen, genutzt w
erden sow

eit dies genehm
igungsfähig und w

irtschaftlich
vertretbar ist" und G3 " Zur Reduzierung des Flächenverbrauchs hat die Erw

eiterung
bestehender Abbaustandorte in die Fläche und in die Tiefe, unter Berücksichtigung
konkurrierender Raum

nutzungsansprüche, Vorrang vor der Erschließung neuer
Lagerstätten (Erw

eiterung vor Neuaufschluss)".

Im
 Bereich des Abbaugebietes und seiner Benachbarung ist kein Naturschutzgebiet

entsprechend  §28 LNatSchG ausgew
iesen.

Der neu zertifizierten Fernw
anderw

eg
Albsteig-Schw

arzw
ald verläuft zw

ischen
Schachen/Hohenfels und Tiefenstein/Albbrücke - im

 Bereich des bislang schon
bestehenden Abbaugebiets W

T-03 AG - auf der östlichen Talseite (siehe Tourenführer
Albsteig), nur eine Untervariante führt (bislang schon) entlang der K6547. Der zukünftige
Abbau rückt w

eiter vom
 Albsteig ab.

In der w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung  sollten auch Aspekte des
siedlungsnahen W

ohnum
feldes (Kurz- und Feierabenderholung)  aufgegriffen und die

Erlebbarkeit der Landschaft sow
ie die Durchgängigkeit der W

egebeziehungen gesichert
w

erden.

157/10
W

T-06
AG

Klettgau
(Geißlingen)

Dieses
Vorranggebietfürden

Abbau
betrifftdie

Route
77

Veloland
Schw

eiz
(Schw

eiz
M

obil)
und

dam
itein

Schw
eizerFernradw

eg
w

elcherstellenw
eise

und
verm

utlich
m

angels Alternativen
aufdeutscherSeite

führt.Eine
Inform

ation
an

Schw
eiz

M
obilsollte

auch angesichts
derW

irkzone
erfolgen.

W
T-08

AG
Küssaberg

(Dangstetten,Breitenfeld)
und W

T-10
AG

(Rheinheim
)

Das Vorranggebietfürden
Abbau

w
ürde

hierebenfalls
bis

zum
Rhein

reichen
und

dam
it

den
w

ichtigen
Fernradw

eg
Eurovelo

15
und

den
Rheinw

anderw
eg

beeinträchtigen
oder

sogarabschneiden.DerFernradw
eg

sind
istw

ie
zertifiziertund

w
ird

ebenfalls
sehrstark

von
Radtouristen

frequentiert. Derw
asserbegleitende

VerlaufdieserRad-und
W

anderw
egverbindung sollte

erhalten
bleiben.

Des
W

eiteren istdieserAbschnitt TeilderRadrundtour Küssaburg
im

Gesam
tprojekt

„RouteW
T",w

elche
als

Projektvom
Landkreis

erstelltw
urde.Diese

Touren
w

erden
von

Gästen
und

auch
von

dereinheim
ischen

Bevölkerung
im

Bereich
Erholung

und
Freizeit

genutzt.

Landratsam
t W

aldshut
zur Koordination an
Am

t 32
79745 W

aldshut-Tiengen

166

Standort:
W

T-06
AG

Klettgau
(Geißlingen), W

T-08
AG

Küssaberg
(Dangstetten,

Breitenfeld),  W
T-10

AG
Küssaberg (Rheinheim

)

siehe Stellungnahm
e Nr. 157 / 08 (lfd. Nr. 164)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

096
In der Verbandsversam

m
lung des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee am

 8.11.2018
w

ur-den 3 Abbaugebiete und 4 Sicherungsgebiete m
it insgesam

t 150 ha aus dem
Anhörungsentw

urf ausgeschieden. Die entlassenen Abbaugebiete befinden sich
ausnahm

slos in dem
 der Region Bodensee-Oberschw

aben angrenzenden Landkreis
Konstanz.

Nachdem
 nun erneut ein Gebiet aus dem

 Landkreis Konstanz (Vogelsang) und andere
Teilflä-chen aus dem

 2. Fortschreibungsentw
urf des Regionalplans ausgeschieden sind

befürchten w
ir Engpässe speziell im

 Landkreis Konstanz.

In dem
 Dokum

ent zur Erläuterung der Planung ist auf S. 28 nachzulesen, dass bei der
Rohstoff-gruppe der Kiese und Sande eine Unterdeckung im

 1. Planungszeitraum
 von

35%
 angenom

m
en w

ird. Diese Unterdeckung soll m
it den Reichw

eiten der genehm
igten

Reserven und m
it einer Substitution aus Granitlagerstätten ausgeglichen w

erden. Das
LGRB fordert jedoch im

 zugehörigen Gutachten Neuaufschlüsse zur Deckung künftiger
Bedarfe.

Die Verm
utung liegt nahe, dass der Bedarf nun eher aus dem

 ohnehin schon stark
belasteten Raum

 Sigm
aringen oder von anderen Orten her gedeckt w

erden w
ird. Die

Folge könnten erhöhte Preise und Verkehrsbew
egungen sein. Zudem

 könnten die
Reserven der Region Bodensee- Oberschw

aben schneller zur Neige gehen. Daher
betrachtet der Regionalverband Bodensee- Oberschw

aben diese Entw
icklung m

it Sorgen.

Regionalverband
Bodensee-Oberschw

aben

88214 Ravensburg

167
Die Aussagen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.
Dem

 prognostizierten Rohstoffbedarf (Bezug: Produktionsm
enge) für den 1.

Planungszeitraum
 von 20 Jahren errechnet auf der Grundlage der Bedarfsprognose (SST)

in Höhe von rund 128 M
io. t stehen durch die potenziellen Abbaugebiete rund 97 M

io. t
gegenüber, d.h. der Zielw

ert w
ird nicht erreicht und es gibt hier in der Gesam

trechnung
(bezogen auf alle Rohstoffgruppen) eine Unterdeckung von rund 24 %

, die allerdings bei
einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe "Kiese und Sande" m

it ca. 35 %
 deutlich

höher ausfällt, aber bei einer Berücksichtigung der vom
 LGRB 2014 geschätzten

Reichw
eiten von Reserven (konzessionierte Restm

assen) ausgeglichen w
erden kann.

Über die Berücksichtigung der konzessionierten Restm
assen (s.u.) bietet sich zudem

 die
Option zur verstärkten Substitution von Kies und Sand durch Naturstein (vgl. hierzu auch
Begründung zu Plansatz 1, Grundsatz G7, Satzungsfassung, vorletzter Abschnitt).
Gebrochene Natursteine konkurrieren z.B. in der Betonindustrie als Gesteinskörnung m

it
Sanden und Kiesen. In Hessen w

urden gebrochene Natursteine bis zu 30 %
 als

Gesteinskörnungen für Beton eingesetzt (Stand 2006).

Teilw
eise bestehen in konzessionierten Flächen noch Reserven, die je nach Alter der

Konzession sehr unterschiedliche Restlaufzeiten erm
öglichen. Die genaue Höhe der

tatsächlich aus der Reserve resultierenden Rohstoffm
engen ist aufgrund konjunkturell

bedingter schw
ankender Förderzahlen nur grob prognostizierbar; Verschiebungen

ergeben sich aus dem
 Abbau, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, sow

ie aus
neuen Erw

eiterungsgenehm
igungen.

Das LGRB hat in seinem
 2016 erstellten Gutachten „Ergebnisse der LGRB-Erhebungen zur

Rohstoffgew
innung in der Region Hochrhein-Bodensee, Hinw

eise zur
regionalplanerischen Rohstoffsicherung“ die geschätzten (hochgerechneten) Reichw

eiten
der genehm

igten und unverritzten Lagerstätten angegeben (LGRB, 2016). [Hinw
eis: Das

Gutachten w
urde in der 1. und 2. Anhörung unter der Rubrik „W

eitere zw
eckdienliche

Unterlagen“ zum
 Dow

nload auf der RVHB-Hom
epage zur Verfügung gestellt].

Auf dieser Datenbasis w
ürde die in der Region Hochrhein-Bodensee derzeit genehm

igte
Kies- und Sandm

enge (ca. 25 M
io. t) noch ungefähr 5 Jahre reichen.

Für gebrochene Natursteine aus dem
 Grundgebirge (hier: Natursteine-Karbonatgesteine,

M
etam

orphite, Plutonite) w
ürde in Bezug auf die o.g. Datenbasis die derzeit regionsw

eit
genehm

igten Reserven (ca. 21 M
io. t) durchschnittlich noch ungefähr 14 Jahre reichen.

Fazit
Eine „rechnerische Unterdeckung“ gibt es lediglich bei der Rohstoffgruppe Kies und Sand
(siehe Erläuterungsbericht Kapitel "Bedarfsansatz, Zuschläge und M

engenverfügbarkeit").
Laut SST-Gutachten 2016 und dem

 daraus abgeleiteten „m
ittleren Korridor“ w

ird die
Region im

 1. Planungszeitraum
 (20 Jahre) ca. 86 M

io. t. Kiese und Sande benötigen
(=

Prognostizierte Produktionsm
enge). Daraus ergibt sich ein jährlicher Bedarf von ca. 4,3

M
io. t. Das aufgrund der im

 2. Anhörungsentw
urf enthaltenen potenziellen

Vorranggebietsausw
eisungen (Abbaugebiete) überschlägig erm

ittelte Abbaupotenzial für
den 1. Planungszeitraum

 (20 Jahre) beträgt gem
. Tab. 5 (s.o.) 55 M

io. t (bezogen auf
Rohstoffgruppe Kies und Sand).

Unter Hinzuziehung der o.g. in der Region Hochrhein-Bodensee genehm
igten Kies- und
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Sandreserven kom

m
 m

an derzeit auf eine rechnerisch im
 1. Planungszeitraum

 zur
Verfügung stehende "Gesam

tm
enge (Kies und Sand)" von ca. 80 M

io. t.  Die
rechnerische Unterdeckung beträgt dann noch rund 7 %

. Über die Berücksichtigung der
konzessionierten Restm

assen (s.o.) bietet sich zudem
 die Option zur verstärkten

Substitution von Kies und Sand durch gebrochenen Naturstein (s.o.). Hier gibt es w
eder

eine Unterdeckung und zudem
 noch noch ausreichend genehm

igte Reserven.

Ungeachtet dessen w
ird darauf hingew

iesen, dass einen  verbrauchernahe, dezentrale
Versorgung m

it Rohstoffen im
 Sinne einer Autarkie der Region  nicht für jede

Rohstoffgruppe leistbar und verhältnism
äßig ist – so w

ie die Region Hochrhein-Bodense
den Rohstoffbedarf anderer Regionen m

itbedient, w
ird sie selbst auch z.T. auf

Zuführungen angew
iesen bleiben.

101/01
W

ir bringen folgende Bedenken vor:

Begründung:
Unsere Stellungnahm

e zum
 ersten Anhörungsentw

urf vom
 4.3.2019 hat nach w

ie vor
Bestand, w

ir ergänzen diese um
 folgende Aspekte:

Industrie- und
Handelskam

m
er

Hochrhein-Bodensee

78467 Konstanz

168
Kenntnisnahm

e

101/02
Am

 7.Juli2020 hatdie
Verbandsversam

m
lung

des Regionalverbands Hochrhein-
Bodensee überden

zw
eiten

Anhörungsentw
urffürdie

Fortschreibung des
Teilregionalplans

Oberflä-chennahe
Rohstoffe

(2005) beraten und
das

Beteiligungsverfahren gestartet.

Die
IHK

Hochrhein-Bodensee
sprichtsich

explizitgegen
den

am
1.7.2020

geänderten
Teilr-gionalplan

(TRP)
aus,

-,  w
eilerdie

berechtigten
Belange

ihrerM
itgliedsunternehm

en beeinträchtigt  und
sow

ohlUnternehm
en

als
auch

Arbeitsplätze
gefährdet,

-, w
eil m

itder Herausnahm
e w

eitererAbbau-und
Sicherungsgebiete

der
Versorgungsgrundsatz

und
dam

it die
Rohstoffversorgung in

der Region
gefährdet w

ird,
-,  w

eilderzw
eite

Entw
urfvorsieht, nurdann

vorm
alige

Sicherungsgebiete
als Abbau

gebietauszuw
eisen,w

enn
alle

bestehenden
Kiesgruben

vollständig  abgebautsind,
zugleich

beim
anchen

Neuaufschlüssen  (siehe
z.B.Dellenhau

und
Vogelsang) kom

-
m

unale
Interessen

vordie
Versorgungssicherheit stelltund

Genehm
igungsanträge

seitens
derUnternehm

en
blockiert,

-,w
eilm

itdem
neuen

Entw
urf eine

Standortkonzentration
erfolgen w

ürde, w
as

nicht der
M

ittelstandsförderung
entspricht, sondern vielm

ehr einer M
onopolbildung Vorschub

leisten
w

ürde,
-,  w

eildurch
die

Gefährdung
derVersorgungssicherheit vorOrtBaustoffe

aus
w

eiter
entfernten  Regionen

herangeschafftw
erden

m
üssten,w

om
itsich

nichtnurdie
Bautätigkeitdeutlich

verteuern,sondern
auch

die
Um

w
eltverm

eidbarbelastetw
ürde,

-,  w
eilsie

erhebliche
Bedenken

gegen
die

Rechtm
äßigkeitdes

Beschlusses
hat.

Industrie- und
Handelskam

m
er

Hochrhein-Bodensee

78467 Konstanz

169
siehe Stellungnahm

e Nr. 101 / 03 -09 (lfd. Nr. 170 ff)

101/03
Im

 Einzelnen:
Die oberflächennahen Rohstoffe w

ie Kies und Sand abbauenden Unternehm
en zählen -

nicht anders als zahlreiche, diese Rohstoffe verarbeitenden Bau- und

Industrie- und
Handelskam

m
er

Hochrhein-Bodensee

170
Gem

äß Begründung zum
 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m

ittel- bis langfristigen
Sicherung der Rohstoffvorkom

m
en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des

Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im
 Rahm

en
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Industrieunternehm

en - zu den M
itgliedern der Industrie- und Handelskam

m
er.  Die

Baustoff-Steine-Erden-Branche setzt sich durch einen strukturellen M
ix aus vorw

iegend
kleinen und m

ittleren und w
enig grö-ßeren Firm

en zusam
m

en, w
elche jedoch vor allem

eine große w
irtschaftliche Bedeutung für nachgelagerte W

irtschaftszw
eige haben, w

ie z.
B. den nach w

ie vor boom
enden Bausektor und das dam

it verbundene Verarbeitende
Gew

erbe. Allein in der Branche „Gew
innung von Steinen und Erden" zählen 18 Betriebe

m
it rund 300 Beschäftigten zu unseren M

itgliedern. Sie sind in ihrer
Unternehm

ensaktivität  regelm
äßig davon abhängig, Zugriff auf die abbaufähigen und -

w
ürdigen Flächen zu erhalten, w

as zum
 einen die privatrechtliche Verfügungsbefugnis

über die betroffenen Parzellen, zum
 anderen die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit des

Abbaus voraussetzt.

W
eil diese Zulässigkeit  in ein kom

plexes um
w

elt- und planungsrechtliches  Regelw
erk

einge-bunden ist, ist eine verlässliche,  langfristige Planung unerlässlich: dies nicht nur
aus der m

akroökonom
ischen  Perspektive der regionalen Versorgung,  von der der

gesam
te Sektor des Hoch- w

ie auch des Tiefbaus abhängt, sondern auch aus der
einzelbetrieblichen Per-spektive des abbauenden Unternehm

ens, das seine Existenz
sichern können m

uss.

Planungsrechtlich w
ird dem

 m
it einem

 langfristigen Planungshorizont Rechnung
getragen, der zur langfristigen Sicherstellung der Versorgung  m

it oberflächennahen
m

ineralischen Rohstoffen Sicherungsgebiete um
fasst, w

ährend der aktuelle Bedarf aus
dafür ausgew

iese-nen Abbaugebieten gedeckt w
ird. Sicherungsgebiete w

erden deshalb
von Nutzungen freigehalten, die einem

 späteren Abbau entgegenstehen  könnten. Der
betroffene Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe zielt m

it diesem
 zw

eistufigen
System

 - u.a. und explizit auch im
 Interesse des Vertrauensschutzes  der

Abbauunternehm
en  - darauf, dass sich alle am

 Abbau der Rohstoffe Beteiligten und alle
davon Betroffenen m

it einem
 Horizont von zw

eim
al 20 Jahren auf den Vorrang des

Abbaus vor anderen Nutzungen einstellen bzw
. darauf ver-trauen können.

78467 Konstanz
einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar. Es

existiert also kein "Entw
icklungsgebot", in dem

 Sinne, dass im
 Zuge einer

Regionalplanfortschreibung aus einem
 festgelegten Sicherungsgebiet autom

atisch ein
Abbaugebiet w

ird.

Ähnlich w
ie im

 Bereich der kom
m

unalen Flächennutzungsplanung bedeutet die
Aufstellung eines auf einen fest definierten Planungszeitraum

 ausgerichteten (Teil-)
Regionalplanes (früher 2x15 Jahre heute 2x 20 Jahre) keinen Abschluss. Regionalplanung
ist eine Daueraufgabe, die sich nicht in der einm

aligen Aufstellung eines Plans und eines
form

alen Beteiligungsverfahrens erschöpft, sondern einen andauernden Planungsprozess
darstellt. Insofern w

ird ein (Teil-)Regionalplan im
m

er w
ieder der sich w

andelnden
W

irklichkeit in der Region gegenübergestellt w
erden m

üssen. Die Regionalplanung m
uss

insofern eine gew
isse Flexibilität aufw

eisen, um
 den tatsächlichen Gegebenheiten im

m
er

w
ieder entsprechen zu können.Als Beispiel seien geänderte Rahm

enbedingungen und
Anforderung  im

 Natur- oder Artenschutz genannt (Gesetzgebung) oder w
eitere/neuere

rohstoffgeologischer Erkenntnisse. So können sich -w
ie im

 konkreten Fall Vogelsang
geschehen -  aufgrund aktueller Untersuchungen neue Erkenntnisse hinsichtlich der
Abbauw

ürdigkeit ergeben, die eine Veränderung der bisher gesicherten Bereiche
erfordern. Als ein w

eiteres Beispiel sei an dieser Stelle die Strategische Um
w

eltprüfung
(SUP) zur Regionalplanfortschreibung genannt: Bestandteil der SUP ist u.a. auch eine
Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit der Vorranggebiete für den Rohstoffabbau.
Hier w

erden die Sicherungsgebiete - im
 Gegensatz zu den Abbaugebieten -  nur im

Einzelfall im
 räum

lichen Verbund m
it potenziellen Abbaugebieten der vertieften Prüfung

unterzogen, um
 durch ein entsprechendes Flächenlayout erkennbare Konflikte zu

verm
eiden bzw

. zu m
inim

ieren. Ansonsten w
urde für die Sicherungsgebiete aufgrund des

längeren Planungszeitraum
s, w

ährend dem
 sich Lebensraum

bedingungen stark
verändern können, nur eine vereinfachte Vorprüfung durchgeführt, um

 zum
 Zeitpunkt

der Planaufstellung bekannte m
ögliche erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu

können.

Daraus folgt, dass ein "Vertrauens- bzw
. Bestandsschutz" allenfalls dann abgeleitet

w
erden kann, w

enn der Regionalplan die Ausw
eisung von Rohstoffflächen detailliert

abgew
ogen hat (hier: Abbaugebiet) . Daraus folgt, dass ein "Vertrauens- bzw

.
Bestandsschutz" allenfalls dann abgeleitet w

erden kann, w
enn der Regionalplan die

Ausw
eisung von Rohstoffflächen detailliert abgew

ogen hat (hier: Abbaugebiet). Es
besteht kein "Anspruch" auf Um

w
idm

ung von Sicherungs-  zu Abbaugebieten.

Regionalplanung hat eine planerische und eine politische Dim
ension. Einerseits geht es

um
 Zukunftsfragen unserer Gesellschaft, zum

 anderen beeinflussen Entscheidungen zur
Freiraum

-, Siedlungs- oder Verkehrsentw
icklung unm

ittelbar die Standortqualität und das
Leben der M

enschen. Daher ist nach entsprechender Beratung und Abw
ägung

unterschiedlichster Belange die abschließende inhaltliche und politische Entscheidung
über den Regionalplan als Satzung (und dam

it auch die Festlegung eines
Vorranggebietes) der Verbandsversam

m
lung vorbehalten. Sie ist das kom

m
unal verfasste

politische Hauptorgan des Regionalverbandes, das in seiner Entscheidung auch die
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
berechtigten Interessen der Kom

m
unen, ihre räum

lichen Strukturen, ihre Funktionen und
Entw

icklungschancen angem
essen zu berücksichtigen hat.

Der längere Planungszeitraum
 trägt zur langfristigen Rohstoffversorgung der Region bei

und gibt  andererseits den Betrieben m
ehr Planungssicherheit.

101/04
LautStatistischem

 Landesam
tw

aren
im

Jahr2019
in

derRegion
Hochrhein-Bodensee

472 Betriebe
im

Baugew
erbe

tätig,die
insgesam

t6081
sozialversicherungspflichtige

Arbeitnehm
erbeschäftigen. Lautdem

„Vierten
Rohstoffbericht  Baden-W

ürttem
berg" von

2019
(siehe Seite

58
ff)

lag
die

durchschnittliche Förderm
enge

an
m

ineralischen
Rohstoffen

(abzüglich des
nichtverw

ertbaren
Teils)

bei7,3 Tonnen
je

Einw
ohner.Laut

diesem
Berichttragen

bislang
54

Betriebe
m

it 6,1 M
io. Tonnen

zurRohstoffsicherung
Baden-W

ürttem
bergs

bei.

Vorallem
 Kiese

und
Sande bilden

dabei den
Hauptbestandteil, der fürW

ohnungsbau,
Ver-kehrsw

egebau
oder als

Zuschlagstoff für Beton
benötigt w

ird.DerAbbau
dieser

Rohstoffe
ist allerdings nurdann

w
irtschaftlich,w

enn die
Entfernung

zw
ischen

Abbaugebietund
Verarbeitungsstätte

m
axim

al 50 Kilom
eterbeträgt,beiKies ist eine

Entfernung von
m

axim
al 30 Kilo-m

etern optim
al.Ansonsten

übersteigen
die

Transport-
die

M
aterialkosten, das

Endprodukt verteuertsich im
m

ens und
die

ökologische Belastung
von

Verkehrsw
egen

und
Um

w
elt nim

m
tunangem

essen
zu.

Die
dezentral, an

m
ehreren kleineren Standorten vorhandenen

Kiesvorkom
m

en
in

der
Region

Hochrhein-Bodensee,bieten
in

ausreichender M
ächtigkeit hochw

ertige
Baurohstoffe und

sind
für die lokale

Versorgung
von

erheblicherRelevanz.Die
M

ächtigkeitreicht aus, um
 sie

w
irtschaftlich

und effizient gew
innen zu können.Die

dezentrale
Allokation

der Rohstoffge-w
innungsstätten

und
der dafür zu sichernden

Flächen in
derRegion istdeshalb sinnvollund sollte

erhalten bleiben. Nurdadurch
können

Transportw
ege

zw
ischen Abbau- und

Verarbeitungsstätten
m

inim
iert und

Em
issionen

durch
den

Verkehr verm
ieden

w
erden.

Industrie- und
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Die Aussagen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Die Rohstoffsicherung als  Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region / das Land erfolgen. Hierdurch w

erden
Transportw

ege m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die

Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende. Zudem

 ist
eine m

öglichst dezentrale Verteilung der Standorte in der Region anzustreben

Die Rohstoffw
irtschaft in Baden-W

ürttem
berg ist ausgesprochen klein- und

m
ittelständisch strukturiert. Es ist im

 Interesse des Landes klein- und m
ittelständische

Unternehm
en zu fördern. Angestrebt w

ird eine dezentrale Verteilung der
Rohstoffgew

innungsstätten und der zu sichernden Flächen über die Region. Die
Aufrechterhaltung einer m

öglichst dezentralen Versorgung m
it M

assenrohstoffen ist
insbesondere zur Verm

eidung langer Transportw
ege und aus Gründen des Um

w
elt- und

Klim
aschutzes (M

inim
ierung von Em

issionen) erstrebensw
ert. Eine Reduzierung der Zahl

der Abbaustätten soll verm
ieden w

erden, um
 keine überm

äßigen Beeinträchtigungen an
w

enigen Großstandorten entstehen zu lassen. Die Rohstoffe w
erden überall benötigt, so

dass die Akzeptanz von m
ehr, aber kleineren Abbaustätten m

it geringeren Um
w

eltaus-
w

irkungen einer gerechten Verteilung Rechnung trägt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind von den geologischen Gegebenheiten aber auch von

vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von Rohstoffabbau- und
-sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der Rohstoffsicherung und
Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen und Vorhaben sow
ie vor

allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des Natur- und Um

w
eltschutzes,

der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft, des Bodenschutzes, der

W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch ökologischer) Belange m
it dem

 ihnen
jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und abzuw

ägen, um
 zu sachgerechten

Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der Regionalplanung haben sich die Planungsträger
auch m

it Gesichtspunkten des flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow
ie der verkehrs- und

em
issionsm

indernden Ausw
irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Eine w

eitere Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und

Gew
innung von Rohstoffen.

Zu den Hauptthem
en aus der 2. Anhörung zählten Belange des Im

m
issions- und

Gesundheitsschutzes (Erschütterungen, Staub- und Lärm
belastung, Gebäudeschäden,

Siedlungsabstände), des Natur- und Artenschutzes (s.u.), der Schutz von Grundw
asser

und Oberflächengew
ässern, w

ie auch die Them
enfelder Erholung/Freizeit/Tourism

us und
der Denkm

alschutz. W
eitere häufig genannte Aspekte w

aren der Them
enbereich

Verkehr, insbesondere Belastungen durch Transportverkehr, Eingriffe in das
Landschaftsbild sow

ie Anm
erkungen zum

 regionsw
eiten Rohstoffbedarf und dem

 Export
von Rohstoffen ins benachbarte Ausland. Aufgrund der o.g. Belange erfolgten
grundlegende Forderungen, w

ie der Verzicht auf einzelne Flächen, Forderungen nach
Erw

eiterungen bzw
. Reduzierungen von Flächen sow

ie veränderten Zuschnitten bei
Abbau- und Sicherungsgebieten, die eine erw

eiterte regionale Gesam
tbetrachtung - auch

im
 Hinblick auf die M

engenverfügbarkeit und eine m
öglichst dezentrale

Rohstoffversorgung in der Region - erforderlich m
achten. Der dezentrale Ansatz und der

Grundsatz "Erw
eiterung vor Neuaufschluss" (siehe Plansatz 1, G3 und dazu gehörende

Begründung) w
urden bei der Erarbeitung des Plans sorgfältig gegeneinander abgew

ogen.

101/05
Derursprüngliche

Teilregionalplan
von

2005 hat38
Abbaugebiete

und
25

Sicherungsgebiete m
iteiner Gesam

tfläche
von 993 ha

insgesam
t ausgew

iesen.
Nach

derjetzigen
Überarbeitung, dem

 2.Anhörungsentw
urf,stehen nurnoch

28
Abbaugebiete

bei28 Sicherungsgebieten
m

iteiner Gesam
tfläche

von
600 ha

zur
Verfügung.
Das

entsprichteiner Flächenreduzierung
von etw

a
30%

.
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Die Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe für die Region
Hochrhein Bodensee w

eist in den 3 Landkreisen Lörrach, W
aldshut und Konstanz

Vorranggebiete in Form
 von Abbau- und Sicherungsgebieten in einer Gesam

tfläche von
606 ha (TRP 2005: 992 ha) aus. Die Vorrangflächen beanspruchen dem

nach rund 0,2 %
der gesam

ten Regionsfläche. Bei der Gegenüberstellung der Flächen von Abbau- und
Sicherungsgebieten im

 Teilregionalplan (2005) und der Fortschreibung (Entw
urf vom

06.04.2020) nim
m

t die durch die Fortschreibung für Rohstoffabbau ausgew
iesene Fläche

fast um
 die Hälfte, um

 256 ha ab (- 48%
). Die langfristig gesicherte Fläche nim

m
t um

insgesam
t 130 ha (-28%

) ab. Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass der
Planungszeitraum

 für den die Flächen ausgew
iesen w

erden von 2x15 (im
 TRP 2005) auf

2x20 Jahre angehoben w
urde. Dem

 Postulat eines m
öglichst flächensparenden

Rohstoffabbaus w
ird m

it diesem
 Teilregionalplan nachgekom

m
en.

Im
 Vergleich zum

 TRP (2005), bei dem
 überw

iegend die Prognostische Rohstoffkarte des
LGRB zu Grunde gelegt w

urde, konnte bei der Fortschreibung auf eine deutlich
verbesserte rohstoffgeologische Datengrundlage zurückgegriffen w

erden. Für die
Festlegung von Vorranggebieten für den Abbau und zur Sicherung von Rohstoffen
w

urden die vom
 LGRB für den Bereich der Region Hochrhein-Bodensee vorliegenden

Karten der m
ineralischen Rohstoffe von Baden-W

ürttem
berg (KM

R 50) herangezogen. In
diesen Karten w

erden Ergebnisse von rohstoffgeologischen Erkundungsarbeiten
zusam

m
engefasst, die zur fachlichen Um

setzung des Rohstoffsicherungskonzeptes des
Landes durchgeführt w

urden. Darin ist der derzeitige Kenntnisstand über die
oberflächennahen Vorkom

m
en m

ineralischer Rohstoffe und ihre Nutzung dargestellt.
Diese Rohstoffvorkom

m
en w

erden hinsichtlich ihres geologischen Aufbaus, der
hydrogeologischen Gegebenheiten, der nutzbaren M

ächtigkeiten und der w
ichtigsten

Nutzungsm
öglichkeiten beschrieben und in Karten im

 M
aßstab 1 : 50 000 dargestellt.

Die zuvor genannte gegenüber dem
 TRP (2005) deutlich verbesserte Datengrundlage in

Bezug auf die nutzbare M
ächtigkeit trug dazu bei, dass die Vorranggebiete flächenhaft

deutlich verkleinert w
erden konnten.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

101/06
Lauteineraktuellen

Statistik
des

Statistischen
Landesam

tes
Baden-W

ürttem
bergs,istbis

2035
in

den
Landkreisen

Lörrach,W
aldshutund

Konstanz,im
Vergleich

zur
Einw

ohnerzahl von
2017,ein

Bevölkerungszuw
achs

von
(gerundet)

17.500
Einw

ohnerzu
erw

arten.Eine w
eitere

Statistik
des

Statistischen
Landesam

tes
zeigtauf,dass

gerade
Lörrach

und
Kon-stanz

zu
den

„Landkreisen
m

itangespannterW
ohnraum

situation"
zählen.AufGrundlage

von Statistiken
des

Statistischen
Landesam

tes
kom

m
teine

andere
Studie

(Fleck,2014)
zu

dem
 Schluss,dass

bis
2030

in derRegion
insgesam

t31.240
zusätzliche

W
ohneinheiten

erforderlich w
erden,die

verfügbarund
bezahlbarsein

sollten.
W

enn
etw

a
ein

Drittelderbislang
in

derRegion
Hochrhein-Bodensee

ausgew
iesenen

„Potentialflächen"  nichtm
ehrzurVerfügung

stehen,die
planerisch

und
rohstoffgeologisch

sehr geeignetsind,abgebautzu
w

erden,aberzugleich
ein

m
arkantes

Bevölkerungs-und W
irt-schaftsw

achstum
 und,dam

itverbunden,eine
überdurchschnittliche

Bautätigkeitin derRegion
zu

erw
arten

istund
som

itauch
ein

starkerAnstieg
des

Bedarfs
an

Prim
ärrohstoffen

zu erw
arten

ist,drohtein
Versorgungsengpass.
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siehe auch Stellungnahm

e Nr. 101 / 05  (lfd. Nr. 172) und 101 / 08 (lfd. Nr. 175)

Grundsätzlich ist es derzeit übliche Praxis bei den Regionalverbänden, den Bedarf über
Förderm

engen der vergangenen Jahre zu erm
itteln (lineare Fortschreibung von

Förderzahlen). Der RVHB hat darüber hinaus eine Plausibilisierung des künftigen
Rohstoffbedarfs durch die SST Ingenieurgesellschaft m

bH in Kooperation m
it dem

Deutschen Institut für W
irtschaftsforschung (DIW

) durchführen lassen. Anders als bisher
w

urden dabei ausgehend von belastbaren Ausw
ertungen des Rohstoffverbrauchs der

Vergangenheit sow
ie den Zukunftserw

artungen der rohstoffgew
innenden Industrie auch

die Bevölkerungs- und W
irtschaftsentw

icklung in der Region berücksichtigt. Untersucht
w

urden auch die Substitutionspotenziale durch Sekundärrohstoffe sow
ie der Einfluss von

Exportquoten und Infrastrukturgroßprojekten auf den Rohstoffbedarf in der Region. Die
Ergebnisse der Experten liegen seit Septem

ber 2016 in Form
 der „Bedarfsanalyse für die

Gew
innung und Verw

endung prim
ärer und sekundärer Rohstoffe bis 2055 im

Planungsbereich des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee“ vor. Unter Einbeziehung
der W

irtschafts- und Bevölkerungsdaten ergaben sich selbst unter pessim
istischen

Annahm
en größere Bedarfsm

engen als bei der bisherigen Erm
ittlung in Form

 einer
linearen Fortschreibung der Förderraten.

Die Rohstoffbedarfserm
ittlung erfolgt auf Basis der Ergebnisse der zuvor genannten

Bedarfsanalyse und des Planungszeitraum
s von 2 x 20 Jahren. Bei der Berechnung w

urde
die M

engendifferenz zw
ischen der Rohförderung und des verw

ertbaren M
aterials

berücksichtigt. Aus dem
 im

 Gutachten beschriebenen oberen und unteren Korridor w
urde

der M
ittelw

ert gebildet, der in den Planungsunterlagen als „RVHB-Basis“ bezeichnet w
ird

und die Grundlage für die Bedarfsberechnung darstellt. Daraus ergibt sich für den 1.
Planungszeitraum

 über alle betrachteten Rohstoffe ein Gesam
tbedarf

(Produktionsm
enge) von ca. 128 M

io. t und für den 2. Planungszeitraum
 von ca. 145 M

io.
t.Der längere Planungszeitraum

 trägt zur langfristigen Rohstoffversorgung der Region bei
und gibt  andererseits den Betrieben m

ehr Planungssicherheit.

101/07
Rohstoffsicherung

bedeutetPlanungs-und
InvestitionssicherheitfürUnternehm

en
und

Kom
m

unen
und

dam
itDaseinsvorsorge

fürkünftige
Generationen. Eine überbaute

Lagerstätte
ist fürdie

Rohstoffversorgung
verloren.M

ineralische
Rohstoffe

sind
als

natürliche
Grundstoffe eine

w
ichtige

Säule
fürdie

w
irtschaftliche Entw

icklung
in

der
Region

Hochrhein-Bodensee und
den

Lebensstandard
seinerdortlebenden

Bürger.
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In Plansatz 1, G 8 und der dazu gehörenden Begründung w

ird auf das Them
a ausführlich

Bezug genom
m

en ebenso w
ie im

 Grundsatz des Plansatzes 4 und der dazu gehörenden
Begründung .

Plansatz 1, G8:
"Bei der Ausw

eisung von neuen Bauflächen, insbesondere von Gew
erbeflächen, soll

geprüft w
erden, ob eine Auskiesung der Fläche vor der baulichen Nutzung m

öglich ist,
um

 den Rohstoff nicht auf Dauer der Nutzung zu entziehen. Die Abbau- und
Rekultivierungsplanung ist auf dieses Ziel hin auszurichten."

Grundsatz des Plansatzes 4:
"Die in den „Karten der m

ineralischen Rohstoffe von Baden-W
ürttem

berg 1:50.000“ (KM
R

50) des Landesam
tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-W

ürttem
berg (LGRB)

in der Region Hochrhein-Bodensee dargestellten nachgew
iesenen Rohstoffvorkom

m
en
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
m

it w
ahrscheinlicher Bauw

ürdigkeit und regionaler sow
ie überregionaler Bedeutung für

die Versorgung m
it m

ineralischen Rohstoffen sollen bei raum
w

irksam
en Planungen und

Standortentscheidungen berücksichtigt w
erden."

Der gegenüber dem
 TRP 2005 längere Planungszeitraum

 (2 x15 ->
 2 x 20 Jahre)  trägt

zur langfristigen Rohstoffversorgung der Region bei und gibt  andererseits den Betrieben
m

ehr Planungssicherheit.

101/08
Aus

dem
Teilregionalplan

Oberflächennahe
Rohstoffe

m
uss

die
nachhaltige

Entw
icklung

derRegion
-dam

it direktverbunden, die
Bedarfsdeckung

in
der Region

v.a. m
itKiesen

und Sanden
-abgeleitetw

erden
können. Dies

istaus
unsererSichtin

dervorliegenden
Fort-schreibung

nichtgegeben.

W
irhaben

Zw
eifelan

derRechtm
äßigkeitdes

zw
eiten

Anhörungsentw
urfes, da

derneue
Entw

urf zu
erheblich

negativen
und

nachteiligen
Veränderungen

fürdie
Regionalentw

icklung, Bevölkerung
und W

irtschaft(Beschäftigung
und

Unternehm
ensanzahl)

nach
sich

zöge.
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Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m

uss so gestaltet w
erden, dass

eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffe

Dem
 prognostizierten Rohstoffbedarf (Bezug: Produktionsm

enge) für den 1.
Planungszeitraum

 von 20 Jahren errechnet auf der Grundlage der Bedarfsprognose (SST)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
in Höhe von rund 128 M

io. t stehen durch die potenziellen Abbaugebiete rund 97 M
io. t

gegenüber, d.h. der Zielw
ert w

ird nicht erreicht und es gibt hier in der Gesam
trechnung

(bezogen auf alle Rohstoffgruppen) eine Unterdeckung von rund 24 %
, die allerdings bei

einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe "Kiese und Sande" m
it ca. 35 %

 deutlich
höher ausfällt, aber bei einer Berücksichtigung der vom

 LGRB 2014 geschätzten
Reichw

eiten von Reserven (konzessionierte Restm
assen) ausgeglichen w

erden kann.
Über die Berücksichtigung der konzessionierten Restm

assen (s.u.) bietet sich zudem
 die

Option zur verstärkten Substitution von Kies und Sand durch Naturstein (vgl. hierzu auch
Begründung zu Plansatz 1, Grundsatz G7, Satzungsfassung, vorletzter Abschnitt).
Gebrochene Natursteine konkurrieren z.B. in der Betonindustrie als Gesteinskörnung m

it
Sanden und Kiesen. In Hessen w

urden gebrochene Natursteine bis zu 30 %
 als

Gesteinskörnungen für Beton eingesetzt (Stand 2006).

Teilw
eise bestehen in konzessionierten Flächen noch Reserven, die je nach Alter der

Konzession sehr unterschiedliche Restlaufzeiten erm
öglichen. Die genaue Höhe der

tatsächlich aus der Reserve resultierenden Rohstoffm
engen ist aufgrund konjunkturell

bedingter schw
ankender Förderzahlen nur grob prognostizierbar; Verschiebungen

ergeben sich aus dem
 Abbau, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, sow

ie aus
neuen Erw

eiterungsgenehm
igungen.

Das LGRB hat in seinem
 2016 erstellten Gutachten „Ergebnisse der LGRB-Erhebungen zur

Rohstoffgew
innung in der Region Hochrhein-Bodensee, Hinw

eise zur
regionalplanerischen Rohstoffsicherung“ die geschätzten (hochgerechneten) Reichw

eiten
der genehm

igten und unverritzten Lagerstätten angegeben (LGRB, 2016). [Hinw
eis: Das

Gutachten w
urde in der 1. und 2. Anhörung unter der Rubrik „W

eitere zw
eckdienliche

Unterlagen“ zum
 Dow

nload auf der RVHB-Hom
epage zur Verfügung gestellt].

Auf dieser Datenbasis w
ürde die in der Region Hochrhein-Bodensee derzeit genehm

igte
Kies- und Sandm

enge (ca. 25 M
io. t) noch ungefähr 5 Jahre reichen.

Für gebrochene Natursteine aus dem
 Grundgebirge (hier: Natursteine-Karbonatgesteine,

M
etam

orphite, Plutonite) w
ürde in Bezug auf die o.g. Datenbasis die derzeit regionsw

eit
genehm

igten Reserven (ca. 21 M
io. t) durchschnittlich noch ungefähr 14 Jahre reichen.

Fazit
Eine „rechnerische Unterdeckung“ gibt es lediglich bei der Rohstoffgruppe Kies und Sand
(siehe Erläuterungsbericht Kapitel "Bedarfsansatz, Zuschläge und M

engenverfügbarkeit").
Laut SST-Gutachten 2016 und dem

 daraus abgeleiteten „m
ittleren Korridor“ w

ird die
Region im

 1. Planungszeitraum
 (20 Jahre) ca. 86 M

io. t. Kiese und Sande benötigen
(=

Prognostizierte Produktionsm
enge). Daraus ergibt sich ein jährlicher Bedarf von ca. 4,3

M
io. t. Das aufgrund der im

 2. Anhörungsentw
urf enthaltenen potenziellen

Vorranggebietsausw
eisungen (Abbaugebiete) überschlägig erm

ittelte Abbaupotenzial für
den 1. Planungszeitraum

 (20 Jahre) beträgt gem
. Tab. 5 (s.o.) 55 M

io. t (bezogen auf
Rohstoffgruppe Kies und Sand).

Unter Hinzuziehung der o.g. in der Region Hochrhein-Bodensee genehm
igten Kies- und

Sandreserven kom
m

 m
an derzeit auf eine rechnerisch im

 1. Planungszeitraum
 zur

Verfügung stehende "Gesam
tm

enge (Kies und Sand)" von ca. 80 M
io. t.  Die

rechnerische Unterdeckung beträgt dann noch rund 7 %
. Über die Berücksichtigung der
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
konzessionierten Restm

assen (s.o.) bietet sich zudem
 die Option zur verstärkten

Substitution von Kies und Sand durch gebrochenen Naturstein (s.o.). Hier gibt es w
eder

eine Unterdeckung und zudem
 noch noch ausreichend genehm

igte Reserven.

Dem
 prognostizierten Rohstoffbedarf (Bezug: Produktionsm

enge) für den 2.
Planungszeitraum

 von 20 bis 40 Jahren errechnet auf der Grundlage der Bedarfsprognose
(SST) in Höhe von rund 145 M

io. t stehen durch die potenziellen Sicherungsgebiete
ungefähr 147 M

io. t [156 M
io. t] gegenüber. Dies bedeutet, dass der Zielw

ert in der
Gesam

trechnung (bezogen auf alle Rohstoffgruppen) erreicht w
ird, bzw

. ein leichter
Überhang von ca. 8 %

 vorhanden ist.

Bei einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe Kiese und Sande w
ird der Zielw

ert
von 98 M

io. t nicht erreicht. Hier besteht im
 2. Planungszeitraum

 eine rechnerische
Unterdeckung je nach Präm

isse hinsichtlich eines reinen Trocken- oder ggfs.
kom

binierten Trocken-/Nassabbaus von 14 M
io. t (ca. 12 %

) bzw
. 5 M

io. t (ca. 5 %
).

Diese kann über stoffliche Substitutionseffekte w
ie eine verstärkte Holznutzung, eine

künftig w
eitere Steigerung der Substitutionsquote von Prim

ärrohstoffen
(Recyclingbaustoffe) sow

ie die Option zur verstärkten Substitution von Kies und Sand
durch Naturstein (s.o.) reduziert bzw

. vollständig ausgeglichen w
erden (vgl. Begründung

zu Plansatz 1, Grundsatz G 7). [Hinw
eis: Die in  Klam

m
ern ( ) gesetzten W

erte käm
en

nur bei einem
 kom

binierten Trocken-/Nassabbau in 3 Sicherungsgebieten der
Rohstoffgruppe Kies & Sand zu Stande, bei denen derzeit eine Prognose bezüglich einer
voraussichtlichen Abbauform

 nur sehr schw
er getroffen w

erden kann. Dies auch vor dem
Hintergrund, dass dies allesam

t Neuaufschlüsse w
ären.]

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Die Spielräum

e bei der Planung sind
dabei von den geologischen Gegebenheiten aber auch von vielfältigen
Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von Rohstoffabbau- und -
sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der Rohstoffsicherung und
Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen und Vorhaben sow
ie vor

allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des Natur- und Um

w
eltschutzes,

der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft, des Bodenschutzes, der

W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch ökologischer) Belange m
it dem

 ihnen
jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und abzuw

ägen, um
 zu sachgerechten

Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der Regionalplanung haben sich die Planungsträger
auch m

it Gesichtspunkten des flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow
ie der verkehrs- und

em
issionsm

indernden Ausw
irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen.

Eine w
eitere Herausforderung ist die schw

indende Akzeptanz für die Sicherung und
Gew

innung von Rohstoffen.

Zu den Hauptthem
en aus der 2. Anhörung zählten Belange des Im

m
issions- und

Gesundheitsschutzes (Erschütterungen, Staub- und Lärm
belastung, Gebäudeschäden,

Siedlungsabstände), des Natur- und Artenschutzes (s.u.), der Schutz von Grundw
asser

und Oberflächengew
ässern, w

ie auch die Them
enfelder Erholung/Freizeit/Tourism

us und
der Denkm

alschutz. W
eitere häufig genannte Aspekte w

aren der Them
enbereich

Verkehr, insbesondere Belastungen durch Transportverkehr, Eingriffe in das
Landschaftsbild sow

ie Anm
erkungen zum

 regionsw
eiten Rohstoffbedarf und dem

 Export
von Rohstoffen ins benachbarte Ausland. Aufgrund der o.g. Belange erfolgten
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
grundlegende Forderungen, w

ie der Verzicht auf einzelne Flächen, Forderungen nach
Erw

eiterungen bzw
. Reduzierungen von Flächen sow

ie veränderten Zuschnitten bei
Abbau- und Sicherungsgebieten, die eine erw

eiterte regionale Gesam
tbetrachtung - auch

im
 Hinblick auf die M

engenverfügbarkeit und eine m
öglichst dezentrale

Rohstoffversorgung in der Region - erforderlich m
achten. Der dezentrale Ansatz und der

Grundsatz "Erw
eiterung vor Neuaufschluss" (siehe Plansatz 1, G3 und dazu gehörende

Begründung) w
urden bei der Erarbeitung des Plans sorgfältig gegeneinander abgew

ogen.

101/09
W

irschlagen
daher,um

den
W

egfallvon
einem

Drittelderbisherigen
Flächen

auszugleichen und
die

Bedarfsdeckung
zu

garantieren,vor:

die
Neuaufschlüsse, die

im
Rahm

en
des

ersten
Anhörungsentw

urfs
gestrichen

w
urden,

w
iederaufzunehm

en oder gegebenenfalls
zusätzliche

Flächen
in

entsprechendem
 Um

fang
auszuw

eisen
oder beiden

Plansätzen
von

2005
zu

bleiben
und

nurredaktionelle
Veränderungen vorzunehm

en,dam
itdie

Unternehm
en

m
ehrM

öglichkeiten
haben,

Genehm
igungsverfahren

in
Sicherungsgebieten und

„w
eißen

Flächen"
erfolgreich

durchzuführen.

Industrie- und
Handelskam

m
er

Hochrhein-Bodensee

78467 Konstanz

176
zum

 Them
a Bedarfsdeckung siehe Stellungnahm

e Nr. 101 / 05  (lfd. Nr. 172) und Nr.
101 / 08 (lfd. Nr. 175)

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en. Aber auch in anderen Räum
en kann es, durch die (aufgrund der

geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr kleinräum

ige strenge Standortgebundenheit
nachgew

iesener und w
irtschaftlich abbauw

ürdiger Lagerstätten und fehlender
Alternativen an anderer Stelle, zu denselben Konflikten kom

m
en.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Die Belange der Schutzgüter w
ie auch das Schutzgut

"M
ensch und m

enschliche Gesundheit" w
erden in die Abw

ägung m
it einbezogen und m

it
ihrem

 jew
eiligen Gew

icht gegeneinander abgew
ogen.

Zu den Hauptthem
en aus der 1. Anhörung zählten Belange des Im

m
issions- und

Gesundheitsschutzes (Erschütterungen, Staub- und Lärm
belastung, Gebäudeschäden,

Siedlungsabstände), des Natur- und Artenschutzes (s.u.), der Schutz von Grundw
asser

und Oberflächengew
ässern, w

ie auch die Them
enfelder Erholung/Freizeit/Tourism

us und
der Denkm

alschutz. W
eitere häufig genannte Aspekte w

aren der Them
enbereich

Verkehr, insbesondere Belastungen durch Transportverkehr, Eingriffe in das Land-
schaftsbild sow

ie Anm
erkungen zum

 regionsw
eiten Rohstoffbedarf und dem

 Export von
Rohstoffen ins benachbarte Ausland.

Aufgrund der o.g. Belange erfolgten grundlegende Forderungen, w
ie der Verzicht auf

einzelne Flächen, Forderungen nach Erw
eiterungen bzw

. Reduzierungen von Flächen
sow

ie veränderten Zuschnitten bei Abbau- und Sicherungsgebieten, die eine erw
eiterte

regionale Gesam
tbetrachtung (auch im

 Hinblick auf die M
engenverfügbarkeit und eine

m
öglichst dezentrale Rohstoffversorgung in der Region) erforderlich m

achten. Darüber
hinaus gab es Anregungen zur Änderung von Plansätzen m

it grundsätzlicher Bedeutung,
z.B. der Um

gang m
it Flächen außerhalb der Vorranggebiete, auf den im

 Folgenden näher
eingegangen w

ird:

In den m
eisten Fällen ist die Gew

innung von oberflächennahen Rohstoffen m
it
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Raum

nutzungskonflikten verbunden. Raum
nutzungskonflikte können dabei insbesondere

m
it dem

 Grund- und Trinkw
asserschutz, dem

 Hochw
asserschutz und der

Hochw
asservorsorge, m

it Natur- und Landschaftsschutz, der Siedlungsentw
icklung oder

m
it der Land- und Forstw

irtschaft entstehen. Daher soll die Erw
eiterung in neue

Abbaugebiete durch Rohstoffabbauvorhaben erst erfolgen, nachdem
 die in Nutzung

befindlichen Standorte (konzessionierte Flächen) sow
eit w

ie m
öglich abgebaut sind. In

begründeten Einzelfällen soll eine vorzeitige Inanspruchnahm
e von Sicherungsgebieten

ausnahm
sw

eise m
öglich sein (siehe Plansatz 3, Z3). Außerhalb der Vorranggebiete

(=
"w

eiße Flächen") soll hingegen ein Rohstoffabbau nur nachrangig und im
 Ausnahm

efall
im

 Rahm
en der erforderlichen Verfahren m

öglich sein, sofern es für die Sicherstellung
der Rohstoffversorgung in der Region erforderlich ist und unter der Voraussetzung, dass
keine w

eiteren Festlegungen des Regionalplans entgegenstehen. Die Raum
verträglichkeit

w
ird dabei häufig in einem

 Raum
ordnungsverfahren zu beurteilen sein.

Das m
it der Ausw

eisung von Vorranggebieten für Oberflächennahe Rohstoffe  verfolgte
Ziel, die Rohstoffgew

innung räum
lich m

öglichst zu "konzentrieren" und in "konfliktarm
e"

Räum
e zu lenken, um

 so Konflikte m
it anderen Raum

nutzungen und -funktionen zu
m

inim
ieren soll  soll m

öglichst nicht  unterlaufen w
erden. Plansatz 1, Grundsatz 2 ist

daher w
ie folgt form

uliert: Für den Rohstoffabbau sollen zunächst vorhandene Reserven
am

 Standort in bestehenden Konzessionen ausgeschöpft und die M
öglichkeit, den

vorhandenen Standort zu vertiefen, genutzt w
erden sow

eit dies genehm
igungsfähig und

w
irtschaftlich vertretbar ist. W

erden darüber hinaus w
eitere Abbauflächen benötigt,

sollen die Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete)
herangezogen w

erden. W
enn diese nicht zur Verfügung stehen, sollen die

Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete) herangezogen
w

erden. Ein regionalbedeutsam
er Rohstoffabbau ist jedoch in begründeten Einzelfällen

im
 Rahm

en der erforderlichen Verfahren außerhalb der Vorranggebiete m
öglich, unter

der Voraussetzung, dass keine w
eiteren Festlegungen des Regionalplans

entgegenstehen.

Die Form
ulierung des Plansatz w

urde nach der 1. Anhörung ausführlich m
it dem

 RP
Freiburg und dem

 W
irtschaftsm

inisterium
 abgestim

m
t. Plansatz 3, Ziel 3 Plansatz w

ird
w

eiterhin so form
uliert, w

ie im
 2. Anhörungsentw

urf enthalten (Stand 8.7.2020)

Den Vorschlägen der IHK w
ird nicht entsprochen. Unter Berücksichtigung der zuvor

genannten Belange und insbesondere des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss

“ w
erden die Neuaufschlüsse, die im

 Rahm
en des ersten und zw

eiten Anhörungsentw
urfs

w
eggefallen sind, w

eiterhin nicht als Vorranggebiete festgelegt. Die Plansätze des 2.
Anhörungsentw

urfs bleiben unverändert  bestehen.

049/01
vielen Dank für die erneute Beteiligung des Landesam

tes für Denkm
alpflege am

 oben
genannten Verfahren.

Es sind von der Fortschreibung des Teilregionalplans sow
ohl Belange der Bau- und

·Kunstdenkm
alpflege als auch der archäologischen Denkm

alpflege berührt.

Landesam
t für

Denkm
alpflege im

Regierungspräsidium
Stuttgart
Abteilung 8
73728 Esslingen

177
Kenntnisnahm

e
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
W

ir danken für die erfolgte Übernahm
e von Hinw

eisen auf die denkm
alpflegerischen

Belange zu den jew
eiligen  Flächen in die Hinw

eise für die w
eitere/spätere Vorhabens-

und Genehm
igungsplanung. W

ir verw
eisen auf unsere erfolgte Stellungnahm

e vom
21.02.2019, insbesondere bezüglich der allgem

einen Hinw
eise zu den

denkm
alpflegerischen Belangen.

·

049/02
Zu folgenden Flächen sind noch Änderungen erforderlich, dam

it die Belange der
Denkm

alpflege in w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsverfahren ausreichend
Berücksichtigung erfahren:

Kreis Konstanz:

Vorranggebiete für Abbau

KN-04 AG Engen (Anselfingen Nord, Breite)
M

ögliche negative Ausw
irkungen auf die Belange des Denkm

alschutzes (§§ 2, 6, 19, 20
DSchG) sind in der w

eiteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung  vertieft zu prüfen.

KN-18 AG Stockach (Frickenw
eiler)

Der von uns erfolgte Hinw
eis w

urde bisher nicht berücksichtigt oder in die Unterlagen zur
Fortschreibung aufgenom

m
en:

Im
 Bereich des geplanten Abbaugebietes  befindet sich das Bodendenkm

al „Burgstall bei
den Burgäckern", eine m

ittelalterliche Burganlage m
it Sohlgraben und Hangterrasse, die

nach §2 DSchG als Kulturdenkm
al geschützt ist. Sie ist gem

äß § 6 DSchG im
 Gelände zu

erhalten. Ein Abbau von Kies, der zur Zerstörung des Denkm
als führen w

ürde, ist aus
denkm

alfachlicher Sicht nicht genehm
igungsfähig.

Vorranggebiete zur Sicherung

KN-15 SG Singen (Überlingen a.R., Birkenbühl)
Der von uns erfolgte Hinw

eis w
urde bisher nicht berücksichtigt oder in die Unterlagen zur

Fortschreibung aufgenom
m

en:
In Flurstück 1771/2 liegt ein Grabhügel der Bronze- oder Eisenzeit (Lage im

 Gauß-
Krüger-Koordinatensystem

 GK 3: RW
/HW

 34 91 650 /52 89 320). Es handelt sich um
 ein

Kulturdenkm
al nach § 2 DSchG, das gem

äß § 6 DSchG zu erhalten ist. Im
 Grab-hügel ist

noch m
it Bestattungen und Nebengräbern sow

ie in seinem
 direkten Um

feld evtl. m
it

Flachgräbern zu rechnen. Der Grabhügel ist daher m
it einem

 Schutzradius vom
 30 m

 zu
erhalten.

W
ir bitten Sie, die aufgeführten Änderungen in die Hinw

eise für die w
eitere Vorha-bens-

und Genehm
igungsplanung zu übernehm

en.

Landesam
t für

Denkm
alpflege im

Regierungspräsidium
Stuttgart
Abteilung 8
73728 Esslingen

178

Standort:
KN-04 AG Engen
(Anselfingen Nord,
Breite), KN-18 AG
Stockach (Frickenw

eiler),
KN-15 SG Singen
(Überlingen a.R.,
Birkenbühl)

Gem
äß den Aussagen des Landesam

tes für Denkm
alpflege sind Kulturdenkm

ale
besonderer Bedeutung, die gem

äß § 12 des Denkm
alschutzgesetzes von Baden-

W
ürttem

berg (DSchG) geschützt sind, als Ausschlusskriterium
 bei der Festlegung von

Abbau- bzw
. Sicherungsgebieten einzustufen. In diesen Bereichen gibt es som

it keinen
Abw

ägungsspielraum
. Aufgrund des regionalen M

aßstabes (die Festlegungen der
Vorranggebiete erfolgen im

 M
aßstab 1:50.000) w

erden "kleinteilige" §12-Denkm
ale in der

Planung nicht berücksichtigt. Die Auseinandersetzung hierm
it hat in einem

nachgeordneten Genehm
igungsverfahren zu erfolgen.

Auch an der Erhaltung der gem
äß § 2 DSchG geschützten Kulturdenkm

alen besteht ein
öffentliches Interesse. Der Bestand ist daher  anzustreben. Durch
Einzelfallentscheidungen im

 Rahm
en eines denkm

alschutzrechtlichen
Genehm

igungsverfahrens ist jew
eils zu prüfen, ob der Erhalt des betroffenen

Kulturdenkm
als der Genehm

igung eines Abbaus oberflächennaher Rohstoffe
entgegenstehen kann. Folglich ist eine Überlagerung m

it einem
 Vorranggebiet für den

Abbau bzw
. zur Sicherung von oberflächennahen Rohstoffen m

öglich (Abw
ägungsbelang;

Abschichtung auf die Genehm
igungsebene).

Vor dem
 Hintergrund dieser Ausführungen des Landesdenkm

alam
tes vom

 14. Oktober
2019 w

ird die Betroffenheit von Kulturdenkm
alen nach § 2 DSchG beim

 Schutzgut Kultur-
und Sachgüter als „besonders erhebliche Um

w
eltw

irkung“ bew
ertet. In den „Hinw

eisen
für die w

eitere bzw
. spätere Vorhabens-/Genehm

igungsplanung“  w
ird jew

eils explizit auf
die Denkm

alschutzproblem
atik hingew

iesen.

Im
 Um

w
eltbericht w

erden - sow
eit erforderlich - in der Schutzgutbew

ertung und in den
Hinw

eisen zur w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung folgende Um
form

ulierungen
vorgenom

m
en:

KN-04 AG Engen (Anselfingen Nord, Breite) :
M

ögliche negative Ausw
irkungen auf die Belange des Denkm

alschutzes (§§ 2, 6, 19, 20
DSchG) sind in der w

eiteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung vertieft zu prüfen.

KN-18 AG Stockach (Frickenw
eiler)

Im
 Abbaugebiet befindet das Bodendenkm

al „Burgstall bei den Burgäckern", eine
m

ittelalterliche Burganlage m
it Sohlgraben und Hangterrasse, das nach §2 DSchG als

Kulturdenkm
al geschützt ist. Das Bodendenkm

al soll gem
äß § 6 DSchG im

 Gelände
erhalten w

erden. In der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung ist eine frühzeitige
Abstim

m
ung m

it der Denkm
alschutzbehörde erforderlich (ggf. vorlaufende Prospektion

und Dokum
entation).

KN-15 SG Singen (Überlingen a.R., Birkenbühl) Berichtigung der Schutzgutbew
ertung als

auch der Gesam
tbew

ertung. Aufnahm
e in die Hinw

eise zur späteren Vorhabens- und
Genehm

igungsplanung:
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
In Flurstück 1771/2 liegt ein Grabhügel der Bronze- oder Eisenzeit (Lage im

 Gauß-
Krüger-Koordinatensystem

 GK 3: RW
/HW

 34 91 650 /52 89 320). Es handelt sich um
 ein

Kulturdenkm
al nach § 2 DSchG, das gem

äß § 6 DSchG zu erhalten ist. Im
 Grab-hügel ist

noch m
it Bestattungen und Nebengräbern sow

ie in seinem
 direkten Um

feld evtl. m
it

Flachgräbern zu rechnen. Der Grabhügel ist daher m
it einem

 Schutzradius vom
 30 m

 zu
erhalten.

 .

061
w

ir danken für Ihr Schreiben vom
 20.07.2020 zum

 2. Anhörungsentw
urf.

Die beiden Abbaugebiete  LOE-04 AG und LOE-07 SG grenzen an die Hochrheinbahn an.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten 50 M

eter Schutzabstand zur Bahnstrecke
eingehalten w

erden und es darüber hinaus durch einen m
öglichen Rohstoffabbau nicht

zu Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes oder der Bauarbeiten w
ährend der in den

nächsten Jahren erw
arteten Elektrifizierungsarbeiten kom

m
t, haben w

ir keine Bedenken
gegen die Fortschreibung des Teilregionalplans.

Nahverkehrsgesellschaft
Baden-W

ürttem
berg

70182 Stuttgart

179

Standort:
LOE-04 AG Rheinfelden
(Herten), LOE-07 SG
Rheinfelden (Herten)

Die Hinw
eise w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Festlegungen der Vorranggebiete erfolgen im
 M

aßstab 1:50.000 und sind
gebietsscharf (nicht parzellenscharf). Detailplanungen erfolgen erst auf Ebene des
Genehm

igungsverfahrens, in dem
 Schutz- und M

inderungsm
aßnahm

en (z.B. Abstände) in
Bezug auf Schienenstrecken und Straßen etc. festgelegt w

erden.

017/01
Besten

Dank
fürdie

M
öglichkeitzum

2.Anhörungsentw
urf des

Teilregionalplans
„Oberflächennahe Rohstoffe

fürdie
Region

Hochrhein-Bodensee"
Stellung

nehm
en

zu
können.

Gegenüberdem
1.Entw

urfw
ird

die
Ausdehnung

des
Abbaugebiets Rheinfelden/Herten

in
Richtung

Norden
geringfügig

erw
eitert.Ansonsten

w
eisen

die
beiden

Vorhaben
in

diesem
Gebietgegenüberdem

1.Entw
urfkeine

Änderungen
auf.

Vordiesem
Hintergrund

istunsere
Stellungnahm

e
vom

18.12.2018
nach

w
ie

vorgültig.

Bau- und
Um

w
eltschutzdirektion

Am
t für Raum

planung
4410 Liestal

180

Standort:
LOE-04 AG Rheinfelden
(Herten)

Die Hinw
eise w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

siehe Stellungnahm
e Nr. 017 / 02 (lfd. Nr. 181)

017/02
besten Dank für die M

öglichkeit zur Fortschreibung des Teilregionalplans
„Oberflächennahe Rohstoffe für die Region Hochrhein-Bodensee" Stellung nehm

en zu
können sow

ie für M
öglichkeit zur Teilnahm

e an der überaus inform
ativen

Inform
ationsveranstaltung vom

 11. Nov. 2018 in W
aldshut.

Der Kanton Basel-Landschaft ist nicht direkt von neuen Abbauvorhaben auf deutschem
Territorium

 betroffen. Einzig im
 Raum

 Rheinfelden/Herten ist die Erw
eiterung einer

bestehenden Kiesgrube vorgesehen. Zudem
 soll dort der Raum

 für eine langfristige
Abbauoption planerisch gesichert w

erden. Aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft haben

Bau- und
Um

w
eltschutzdirektion

Am
t für Raum

planung
4410 Liestal

181
Deponien sind Teil der Kreislaufw

irtschaft und dienen dazu, die Schadlosigkeit und
Gem

einw
ohlverträglichkeit der Kreislaufführung zu erm

öglichen, indem
 abgetrennte und

derzeit nicht verw
ertbare Schadstoffe aus dem

 Kreislauf ausgeschleust und an einem
gesicherten Ort abgelagert w

erden.
Die Sicherstellung von entsprechendem

 Deponieraum
 obliegt im

 Grundsatz den
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern. Diese sind verpflichtet, die in ihrem

 Gebiet
angefallenen Abfälle zur Beseitigung zu beseitigen.

Nach § 30 Kreislaufw
irtschaftsgesetz haben die Länder für ihr Gebiet
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
w

ir grundsätzlich keine Einw
endungen.

Trotz allem
 erlauben w

ir uns einige Bem
erkungen: 30%

 des abgebauten Kieses im
Gebiet des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee geht über die Grenze in Richtung
Schw

eiz. Aufgrund des grossen Preisgefälles von Prim
ärkies führt dies in den

Grenzräum
en zu Deutschland (und Frankreich) dazu, dass kein M

arkt von Recycling-
Produkten aus Bauabfällen entstehen kann. Da das Baselbiet zudem

 faktisch keine
Kiesgruben m

ehr hat, in denen unverschm
utzter Aushub nach Um

w
eltrecht „verw

ertet"
w

erden könnte, führt dies zu höheren Ablagerungsm
engen und dam

it zu einem
 erhöhten

Bedarf an Deponievolum
en.

W
ie unten dargestellter Abbildung entnom

m
en w

erden kann, geht der überw
iegende Teil

des unverschm
utzten Aushubs aus dem

 Kanton Basel-Landschaft über die Grenze nach
Frankreich und Deutschland, w

obei die Transportm
engen in die übrige Schw

eiz nicht
erfasst sind. Da die Schw

eiz nicht der EU angehört, bedarf praktisch jeder Export eines
Notifikationsverfahrens m

it der EU. Dies bedeutet, dass die Planungssicherheit im
 Bereich

Ablagerungen ausserhalb des Kantons eingeschränkt ist und deshalb das Bestreben des
Kantons besteht, diesbezüglich eine grössere Unabhängigkeit zu erlangen.

Ähnlich w
ie in Deutschland im

 Bereich des Kiesabbaus w
ird es aber aufgrund steigenden

W
iderstands eines Teils der Bevölkerung gegen solche Vorhaben im

m
er schw

ieriger,
entsprechende Ablagerungsstandorte  planungsrechtlich festzulegen. Vor diesem
Hintergrund besteht aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft ein vitales Interesse,
unverschm

utzten Aushub jenseits der Grenze w
eiterhin ablagern zu können.

Abfallw
irtschaftspläne nach überörtlichen Gesichtspunkten aufzustellen. Diese w

eisen
auch Flächen aus, die für Deponien geeignet sind. Die Abfallw

irtschaftspläne w
erden

nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Landes-Kreislaufw
irtschaftsgesetz (LKreiW

iG) unter
Berücksichtigung der Ziele und Erfordernisse der Raum

ordnung erstellt. Der Regionalplan
soll nach § 7 Absatz 4 des Raum

ordnungsgesetzes des Bundes auch diejenigen
Festlegungen zu raum

bedeutsam
en Planungen und M

aßnahm
en enthalten, die zur

Aufnahm
e in den Regionalplan geeignet und zur Koordinierung von Raum

ansprüchen
erforderlich sind und die durch Ziele oder Grundsätze der Raum

ordnung gesichert
w

erden können. Hierzu können auch die raum
bedeutsam

en Erfordernisse und
M

aßnahm
en der Abfallw

irtschaftsplanung nach den Vorschriften des
Kreislaufw

irtschaftsgesetzes gehören.

In Verfüllungen w
ird fünf- bis sechsm

al so viel Erdaushubm
aterial eingelagert w

ie in den
Deponien der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Dam

it kom
m

t Verfüllungen eine
hohe Bedeutung in der Planung der abfallw

irtschaftlichen Daseinsvorsorge zu. Alternative
Entsorgungskapazitäten in den baden-w

ürttem
bergischen Deponien stehen aufgrund der

zunehm
enden Deponieknappheit nicht zur Verfügung. Die Realisierbarkeit einer

langfristigen Konzeption hängt – neben den einschlägigen rechtlichen Vorgaben – stark
vom

 Kooperationsw
illen der Erden und Steine gew

innenden Industrie ab. Die für
Verfüllungen zur Verfügung stehenden Flächen befinden sich w

eitgehend im
Privateigentum

 und entziehen sich som
it einer staatlichen Lenkung. Gelegentlich stehen

langfristige Gew
innungskonzepte kurzfristig sich ergebenden M

öglichkeiten einer
Verfüllung gegenüber. Dies bedeutet, dass zeitw

eilige Bodeneinlagerungen innerhalb von
Gew

innungsstellen notw
endig w

erden. Diese können den Betrieb der Rohstoffgew
innung

erschw
eren. Für die beiden Belange Rohstoffgew

innung und Verfüllung sollten deshalb
flexible Lösungsansätze gefunden w

erden (Einzelfallentscheidungen). Dem
Bodenaushubm

anagem
ent sollte im

 Rahm
en der Zulassung von großen

Infrastrukturprojekten m
ehr Bedeutung beigem

essen w
erden.

Seitens der höheren Forstbehörde Baden-W
ürttem

berg w
urde im

 Rahm
en der 1.

Anhörung zur Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe darauf
hingew

iesen, dass in Teilregionen ein erhebliches Defizit an Erdaushubdeponien
vorhanden ist. Da die Region Hochrhein-Bodensee aufgrund eines starken Rückgangs der
Abbaustandorte im

m
er w

eniger Kiesgruben hat, in denen unverschm
utzter Aushub nach

Um
w

eltrecht verw
ertet w

erden könnte, führt dies ebenso w
ie im

 Kanton Basel-Lands zu
höheren Ablagerungsm

engen und dam
it zu einem

 erhöhten Bedarf an Deponievolum
en.

Der Planentw
urf trifft keine Aussagen zu Standorten für Deponien. Es ist keine Steuerung

einer grenzüberschreitenden Suche nach Deponiestandorten und m
öglichen

Deponievolum
ina im

 Rahm
en des Teilregionalplans oberflächennahe Rohstoffe

vorgesehen.

Die grundsätzliche M
öglichkeit der Verfüllung, stellt einen nicht den vom

 Um
w

eltbericht
zu bew

ertenden Regelfall dar (siehe § 2a Abs. 2 LplG). Der zeitliche Ablauf von
W

iederverfüllung bzw
. Rekultivierung w

ird im
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren
geregelt.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
075/01

W
irbedanken

uns fürdie
M

öglichkeitzum
 2.Anhörungsentw

urf Stellung
nehm

en
zu

können.Gegenüberderersten
Anhörung

hatsich
aus

unsererSicht fürden
Kanton

Schaffhausen
nichts

geändert.Dahersind
füruns

die
Aussagen

gem
äss

unserem
Schreiben

vom
3.M

ärz
2019

(im
 Anhang)

noch
im

m
ergültig.

Baudirektion des Kantons
Schaffhausen
Kant. Planungs- und
Naturschutzam

t
8200 Schaffhausen

182
siehe Stellungnahm

e Nr. 075/ 03 - 05 (lfd. Nr. 184 ff)

075/02
Aufzusätzliche

Bem
erkungen

zum
Teilregionalplan

verzichten
w

irdaher.W
irnehm

en
auch zurKenntnis,dass

gem
äss

Abw
ägungen

derVerbandsversam
m

lung  unsere
Anträge

im
 Rahm

en
des

Planungs-und
Genehm

igungsverfahren berücksichtigtw
erden.

W
irw

ünschen
Ihnen einen

erfolgreichen
Abschluss

derFortschreibung
des

Regionalplans
und danken

Ihnen fürdie
grenzüberschreitenden

Inform
ation

beiden
w

eiteren
Planungsschritten.

Baudirektion des Kantons
Schaffhausen
Kant. Planungs- und
Naturschutzam

t
8200 Schaffhausen

183
Kenntnisnahm

e

075/03
M

itM
ailvom

19.Novem
ber2018

istdas
Planungs-und

Naturschutzam
tzur

Stellungnahm
e aufgefordertw

orden.Hilfreich
für unsere Einschätzung

w
ar die

grenzüberschreitende
Inform

a-tionsveranstaltung
zurFortschreibung des

Teilregionalplanes
Oberflächennahe

Rohstoffe am
 11.12.2018.

Dam
als

w
urde uns

eindrücklich vorAugen geführt, w
ie

w
enig Steuerungsm

öglichkeiten
bezüg-lich

des Aussenhandels
m

it Rohstoffen vorhanden
sind.PerGesetz

isteine
bedarfsorientierte

Planung
verlangt. Zum

 Bedarfgehörtauch derAussenhandel.Auf
Schw

eizer Seite
sind neben derAusscheidung

von
Kiesabbaugebieten überdie

kantonale
Richtplanung,die

auch
von

einem
errechneten lokalen

Bedarfausgeht,die
Handlungsm

öglichkeiten
ebenfalls

aufGrund
derHan-dels-und

Gew
erbefreiheit

eingeschränkt.

Daherverzichten w
ir aufeine

Stellungnahm
e

bezüglich Export- und
Im

portvon
oberflächenna-hen Rohstoffen

und beschränken
uns auf Aussagen

zu den
an den

Kanton
Schaffhausen

an grenzenden
Kiesgruben.

DerEntw
urfder Fortschreibung

des
Teilregionalplans

Oberflächennahe
Rohstoffe

sow
ie

der Um
w

eltberichtw
urde

von uns
geprüft.Die

Fachstellen
Gew

ässer und
M

aterialabbau
sow

ie
Deponien

sind
in

unsere
Stellungnahm

e einbezogen w
orden.

Baudirektion des Kantons
Schaffhausen
Kant. Planungs- und
Naturschutzam

t
8200 Schaffhausen

184
Kenntnisnahm

e

075/04
Bem

erkungen zu den beiden an den Kanton Schaffhausen angrenzenden Kiesgruben in
Büsingen (KN-01 und KN-02) m

it zum
 Schutzgut W

asser:

Ausgangslage

Die beiden Kiesgruben sind schon seit langem
 in Betrieb. Der Teilregionalplan

Oberfläche- nahe Rohstoffe soll den Fortbestand der Gruben sichern.
Die Kiesgruben liegen über zw

ei sehr bedeutenden Grundw
asservorkom

m
en, die von der

Stadt Schaffhausen intensiv zur Gew
innung von Trinkw

asser genutzt w
erden.

Oberflächen-gew
ässer sind hingegen keine betroffen.

Die im
 Teilregionalplan erw

ähnten Grundsätze zum
 Rohstoffabbau decken sich

Baudirektion des Kantons
Schaffhausen
Kant. Planungs- und
Naturschutzam

t
8200 Schaffhausen

185

Standort:
KN-01 AG Büsingen, KN
-01 SG Büsingen

Plansatz 1, G5 enthält entsprechende Grundsätze zur Rekultivierung/Renaturierung. Die
grundsätzliche M

öglichkeit der Verfüllung, stellt einen nicht den vom
 Um

w
eltbericht zu

bew
ertenden Regelfall dar (siehe § 2a Abs. 2 LplG).

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
w

eitgehend m
it den Grundsätzen des M

aterialabbaukonzepts des Kantons Schaffhausen.
Ausnahm

e: Gem
äss Grundsatz 3 des Teilregionalplans ist unter bestim

m
ten

Voraussetzungen eine Freilegung des Grundw
assers m

öglich, w
as in der Schw

eiz und
folglich in Schaffhausen grundsätzlich ausgeschlossen  ist.
In den beiden Kiesgruben von Büsingen w

ird Kies derzeit im
 Trockenabbau gew

onnen.
Das Them

a "Verfüllung" bzw
. Qualität des Verfüllm

aterials w
ird in den Grundsätzen nicht

erw
ähnt.

Erw
ägungen und Anträge

Allgem
eine Bem

erkung: Das Them
a "Verfüllungen" der Kiesgruben w

ird w
eder im

Um
w

eltbe-richt noch in den Grundsätzen des Regionalplans behandelt, w
as aus Sicht des

Grundw
asser-schutzes ein M

angel ist, da der Qualität des Verfüllm
aterials eine erhebliche

Bedeutung zu-kom
m

t.

Die Kiesgrube KN-01 im
 Norden von Büsingen ist zusam

m
en m

it ihrem
 Schaffhauser

Pendant am
 Solenberg die bedeutendste Abbaustelle im

 Grossraum
 Schaffhausen. Die

Gruben w
erden grenzüberschreitend von einer Schw

eizer Betreiberfirm
a bew

irtschaftet
und haben nicht zuletzt w

egen ihrer Lage m
it optim

aler Anbindung ans
Nationalstrassennetz eine grosse Bedeutung für die Versorgung der Region Schaffhausen
m

it Kies. Der Schaffhauser Teil der Grube w
ird jährlich inspiziert und sehr professionell

betrieben. Zum
 Schutz des Grundw

assers w
urde eine m

axim
ale Abbautiefe von 403 m

 ü.
M

. vorgegeben, so dass eine etw
a 10 m

 m
ächtige Deckschicht über dem

Grundw
asserspiegel verbleibt.  Nassabbau ist in der Schw

eiz unzulässig.

Aus unserer Sicht ist die Kiesgrubenerw
eiterung in diesem

 Gebiet grundsätzlich zu
begrüssen - dies unter bestim

m
ten Voraussetzungen:

Das Grundw
asser w

ird durch den Abbau und die W
iederauffüllung nicht negativ beein-

flusst, das heisst, der Kies w
ird im

 Trockenabbau gew
onnen, es verbleibt eine angem

es-
sene Deckschicht über dem

 Grundw
asserspiegel.

Falls eine Pflicht zur Verfüllung besteht, sollte das Verfüllm
aterial unverschm

utzt sein.

diesem
 Hintergrund w

ird darauf hingew
iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene

lediglich regeln kann, an w
elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein

stattfinden kann und w
elche Gebiete m

it Rohstoffvorkom
m

en längerfristig für einen
künftigen Abbau freigehalten w

erden. Konkrete Schutzm
aßnahm

en und etw
aige

Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans.

Ausgleichs- und Rekultivierungsm
aßnahm

en w
erden im

 Rahm
en der erforderlichen

Genehm
igungsverfahren geregelt und fallen nicht in die Regelungskom

petenz des
Regionalverbands.

Der Schutz des Grundw
assers ist obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren

entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den Genehm
igungsbehörden

abgearbeitet. In den Genehm
igungsentscheidungen über Nass-/Trockenabbau w

erden
der ordnungsgem

äße Abbau und die Rekultivierung/Verfüllung geregelt. Durch
Nebenbestim

m
ungen sind konkrete Vorgaben form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau
einzuhalten sind. Dam

it die Rekultivierung bzw
. Planerfüllung gesichert ist, w

ird durch
den Unternehm

er i.d.R. einen Bankbürgschaft hinterlegt.

In der Genehm
igung sind außerdem

 die fortlaufenden Dokum
entationspflichten, das

M
onitoring und Vorsorgem

aßnahm
en festgeschrieben. Diese w

erden angepasst an den
konkreten Standort form

uliert und sind z.B.
- Herstellung und Erhalt von Grundw

asserm
essstellen und regelm

äßige M
essungen, um

Veränderungen frühzeitig erkennen zu können,
- regelm

äßige Beprobung der Grundw
asserqualität in den Grundw

asserm
essstellen,

- M
onitoringberichte über den ökologischen Zustand der Flächen,

- Vorgaben an die Herstellung des W
iederverfüllkörpers und an den Aufbau eines

durchw
urzelbaren Unter- und Oberbodens

Die Vorlage der Herkunft- und Qualitätsnachw
eise und Untersuchungsberichte für

Aushubm
aterialien, die zur W

iederverfüllung verw
endet w

erden, ist auch gefordert.
Verunreinigtes M

aterial darf nicht zur Rekultivierung verw
endet w

erden.

Zum
 Them

a "Verfüllung" /"Deponien":
In Verfüllungen w

ird fünf- bis sechsm
al so viel Erdaushubm

aterial eingelagert w
ie in den

Deponien der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Dam
it kom

m
t Verfüllungen eine

hohe Bedeutung in der Planung der abfallw
irtschaftlichen Daseinsvorsorge zu. Alternative

Entsorgungskapazitäten in den baden-w
ürttem

bergischen Deponien stehen aufgrund der
zunehm

enden Deponieknappheit nicht zur Verfügung. Die Realisierbarkeit einer
langfristigen Konzeption hängt – neben den einschlägigen rechtlichen Vorgaben – stark
vom

 Kooperationsw
illen der Erden und Steine gew

innenden Industrie ab. Die für
Verfüllungen zur Verfügung stehenden Flächen befinden sich w

eitgehend im
Privateigentum

 und entziehen sich som
it einer staatlichen Lenkung.

Gelegentlich stehen langfristige Gew
innungskonzepte kurzfristig sich ergebenden

M
öglichkeiten einer Verfüllung gegenüber. Dies bedeutet, dass zeitw

eilige
Bodeneinlagerungen innerhalb von Gew

innungsstellen notw
endig w

erden. Diese können
den Betrieb der Rohstoffgew

innung erschw
eren. Für die beiden Belange

Rohstoffgew
innung und Verfüllung sollten deshalb flexible Lösungsansätze gefunden

w
erden (Einzelfallentscheidungen). Dem

 Bodenaushubm
anagem

ent sollte im
 Rahm

en der
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Zulassung von großen Infrastrukturprojekten m

ehr Bedeutung beigem
essen w

erden.

Seitens der höheren Forstbehörde Baden-W
ürttem

berg w
urde im

 Rahm
en der 1.

Anhörung zur Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe darauf
hingew

iesen, dass in Teilregionen ein erhebliches Defizit an Erdaushubdeponien
vorhanden ist. Da die Region Hochrhein-Bodensee aufgrund eines starken Rückgangs der
Abbaustandorte im

m
er w

eniger Kiesgruben hat, in denen unverschm
utzter Aushub nach

Um
w

eltrecht verw
ertet w

erden könnte, führt dies ebenso w
ie im

 Kanton Basel-Lands zu
höheren Ablagerungsm

engen und dam
it zu einem

 erhöhten Bedarf an Deponievolum
en.

Der Planentw
urf trifft keine Aussagen zu Standorten für Deponien. Es ist keine Steuerung

einer grenzüberschreitenden Suche nach Deponiestandorten und m
öglichen

Deponievolum
ina im

 Rahm
en des Teilregionalplans oberflächennahe Rohstoffe

vorgesehen.

075/05
Im

SicherungsgebietPS 3 sollte
am

Ostrand
derGrube

aus
landschaftschützerischen

Gründen
ein W

aldsaum
bestehen

bleiben,so
dass

die
Abbaustelle

von
aussen

nicht
sichtbarist.

Baudirektion des Kantons
Schaffhausen
Kant. Planungs- und
Naturschutzam

t
8200 Schaffhausen

186

Standort:
KN-01 AG Büsingen, KN
-01 SG Büsingen

M
it der Festlegungg von Vorranggebieten für die Sicherung oberflächennaher Rohstoffe

geht keine Nutzungsum
w

andlung von W
ald einher. W

eder der Zeitpunkt zu dem
 ein

Sicherungsgebiet in Anspruch genom
m

en w
ird, noch die Frage ob das Sicherungsugebiet

überhaupt in Anspruch genom
m

en w
ird, ist durch den Teilregionalplan vorbestim

m
t. M

it
der Festlegung w

erden lediglich Gebiete gesichert und alle Raum
nutzungen

ausgeschlossen, die dem
 Rohstoffabbau entgegenstehen. Frage in Bezug auf die

W
aldinanspruchnahm

e sind Teil des nachfolgenden Planungs- und
Genehm

igungsverfahrens.

075/06
Die

Kiesgrube
KN-02

("Unterreckingen")
liegt östlich

von
Büsingen

und ebenfalls
über

einem
 bedeutenden

Grundw
asservorkom

m
en.In

den Unterlagen fehlen Angaben
zur

Grundw
asser-spiegellage oderzurgeplanten

Abbautiefe. Der Kies
w

ird
trocken abgebaut,

dennoch istdavon
auszugehen, dass

derGrundw
asserspiegelnurw

enige M
eterunterhalb

derAbbausohle liegt.

Aus
unsererSichtist gegen

die
Kiesgrubenerw

eiterung
nichts

einzuw
enden

-dies
unter

be-stim
m

ten Voraussetzungen:
• Das

Grundw
asserw

ird durch den
Abbau

und
die

W
iederauffüllung

nicht negativ beein-
flusst,das

heisst,derKies w
ird

im
 Trockenabbau

gew
onnen,es

verbleibteine
Deck-

schichtvon
m

indestens
2

m
überdem

Grundw
asserspiegel.

• Falls
eine

PflichtzurVerfüllung besteht,sollte
das

Verfüllm
aterialunverschm

utztsein.

W
irdanken

Ihnen
fürdie M

öglichkeitzur Stellungnahm
e und

die Berücksichtigung
unsererAnliegen.

Baudirektion des Kantons
Schaffhausen
Kant. Planungs- und
Naturschutzam

t
8200 Schaffhausen

187

Standort:
KN-02 AG Büsingen
(Unterreckingen), KN-02
SG Büsingen
(Unterreckingen)

Der Schutz des Grundw
assers ist obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren

entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den Genehm
igungsbehörden

abgearbeitet.Ausgleichs- und Rekultivierungsm
aßnahm

en w
erden im

 Rahm
en der

erforderlichen Genehm
igungsverfahren geregelt und fallen nicht in die

Regelungskom
petenz des Regionalverbands. Ebenso w

erden konkrete Schutzm
aßnahm

en
und etw

aige Entschädigungsfragen  im
 Rahm

en der erforderlichen
Genehm

igungsverfahren geregelt.

In den Genehm
igungsentscheidungen über Nass-/Trockenabbau w

erden der
ordnungsgem

äße Abbau und die Rekultivierung geregelt. Verunreinigtes M
aterial darf

nicht zur Rekultivierung verw
endet w

erden.

063/01
M

itSchreiben
vom

20.Juli2020
haben

Sie
uns

eingeladen,im
Rahm

en
des

zw
eiten

Anhörungsentw
urfs deroben

genannten
Planung

erneuteine
Stellungnahm

e
abzugeben.

Die vorliegende
Planung

w
urde

kantonsintern
von

den
durch

die
Änderungen

betroffenen
Fachäm

tern
geprüft.Es

konnten
keine

Konflikte
m

it den
Planungen

des

Baudirektion des Kantons
Thurgau
Am

t für Raum
planung

8500 Frauenfeld

188
Kenntnisnahm

e
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Kantons Thurgau

festgestelltw
erden.Trotzdem

äussern
w

irfolgende
Anm

erkungen
zur

vorlie-genden
Planung:

063/02
DerKanton Thurgau

beziehtKiesm
aterialaus

Süddeutschland
im

Um
fang

von
zuletzt

rund
360'000

m
3

pro
Jahr.Tendenziellistin

den
nächsten

Jahren
eine

Zunahm
e

zu
erw

arten.Ein
Grossteildavon

dürfte
aufdas

Gebietdes
Regionalverbands Hochrhein--

Bodensee
entfallen,so

etw
a

durch
Direktanlieferung

in die
Kiesw

erke
in

Eschenz
und

W
arth.Es

istuns zudem
ein

Kiesunternehm
en

bekannt,das
eigenes

Rohm
aterialaus

dem
 Abbaugebiet Lottstetten

(W
T)

im
portiertund

in seinem
ThurgauerKiesw

erk
aufbereitet.Einen

Konfliktm
it den

Vorgaben
des

Kantonalen
Richtplans

können
w

ir
jedoch nichterkennen.

Baudirektion des Kantons
Thurgau
Am

t für Raum
planung

8500 Frauenfeld

189

Standort:
W

T-12 AG Lottstetten,
W

T-12 SG Lottstetten
(Ost), W

T-13 SG
Lottstetten (W

est)

Kenntnisnahm
e

063/03
Im

Hinblick
aufgem

einsam
genutzte

Grundw
asserström

e
istvorallem

das Abbaugebiet
KN-02-AG

sow
ie

das
zugehörige

VorranggebietKN-02-SG
relevant.Diese

liegen
aufder

Gem
arkung

derdeutschen
Exklave

Büsingen
und

tangieren
auch

das
fürden Lehm

abbau
in derTongrube

Paradies
(Politische

Gem
einde

Schlatt)
relevante

Grundw
asservorkom

m
en

des
Oberen

Rinnenschotters.Bei derTongrube
Paradies

handeltes
sich

um
einen

Trockenabbau.Die
Baudirektion

des
Kantons

Schaffhausen
hat

sich hierzu
beim

ersten
Anhörungsentw

urf  ausführlich
geäussert(StN 437/02).W

ir
bitten Sie,den

Kanton Thurgau
beiallfälligen

konkreten
Bew

illigungsverfahren
erneutzu

konsultieren.

Baudirektion des Kantons
Thurgau
Am

t für Raum
planung

8500 Frauenfeld

190

Standort:
KN-02 AG Büsingen
(Unterreckingen), KN-02
SG Büsingen
(Unterreckingen),

Die Ausführungen und Anregungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Anm
erkungen sind für die nachfolgenden Genehm

igungsverfahren relevant.

Der Schutz des Grundw
assers ist obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren

entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den Genehm
igungsbehörden

(Landratsäm
ter) abgearbeitet. In den Genehm

igungsentscheidungen über Nass-
/Trockenabbau w

erden der ordnungsgem
äße Abbau und die Rekultivierung geregelt. In

den Genehm
igungsentscheidungen w

erden der ordnungsgem
äße Abbau und die

Rekultivierung/Verfüllung geregelt. Durch Nebenbestim
m

ungen sind konkrete Vorgaben
form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die Rekultivierung bzw

.
Planerfüllung gesichert ist, w

ird durch den Unternehm
er i.d.R. einen Bankbürgschaft

hinterlegt.

In der Genehm
igung sind außerdem

 die fortlaufenden Dokum
entationspflichten, das

M
onitoring und Vorsorgem

aßnahm
en festgeschrieben. Diese w

erden angepasst an den
konkreten Standort form

uliert und sind z.B.
- Herstellung und Erhalt von Grundw

asserm
essstellen und regelm

äßige M
essungen, um

Veränderungen frühzeitig erkennen zu können
- regelm

äßige Beprobung der Grundw
asserqualität in den Grundw

asserm
essstellen

- M
onitoringberichte über den ökologischen Zustand der Flächen

- Vorgaben an die Herstellung des W
iederverfüllkörpers und an den Aufbau eines
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
durchw

urzelbaren Unter- und Oberbodens
Die Vorlage der Herkunft- und Qualitätsnachw

eise und Untersuchungsberichte für
Aushubm

aterialien, die zur W
iederverfüllung verw

endet w
erden, ist auch gefordert.

Verunreinigtes M
aterial darf nicht zur Rekultivierung verw

endet w
erden

063/04
Gem

äss
dem

Kapitel"Exportund
Im

port"
in den

Erläuterungen
des Anhörungsentw

urfs
1

(Seite
12 und

13) sow
ie

derBedarfsanalyse
in den

w
eiteren

zw
eckdienlichen

Unterla-gen
bestehtbezüglich

Im
portund

Export von
Rohstoffen

ein
engerBezug

zw
ischen

Deutschland
und derSchw

eiz.Aufgrund
dergeografischen

Nähe zum
Kanton

Thurgau
sow

ie
dem

Bezug
zurSchw

eiz,bitten w
irSie,den

Kanton Thurgau
bei den

nachfolgen-
den

Planungen
ebenfalls

m
iteinzubeziehen.Insbesondere

betrifftdies
neben

den
bereits

erw
ähnten

Vorranggebieten
KN-02-AG

und
KN-02-SG

auch
die

Gebiete
KN-01-AG und

KN-01-SG.

Für die
M

öglichkeitzurStellungnahm
e

bedanken
w

iruns
bestens.Fürergänzende

Auskünfte
stehen

w
irIhnen gerne

zur Verfügung.

Baudirektion des Kantons
Thurgau
Am

t für Raum
planung

8500 Frauenfeld

191

Standort:
KN-02 AG Büsingen
(Unterreckingen), KN-02
SG Büsingen
(Unterreckingen), KN-01-
AG Büsingen, KN-01-SG
Büsingen

Die Ausführungen und Anregungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Anm
erkungen sind für die nachfolgenden Genehm

igungsverfahren relevant.

105
W

irdanken
fürdie

M
öglichkeitzurStellungnahm

e
zurzw

eiten
Anhörung des

Teilregionalplans
«Oberflächennahe

Rohstoffe».W
ir hatten

im
Schreiben

vom
25.Februar

2019 be-reits
Gelegenheit,uns

zu
diesem

Teilregionalplan zu
äussern.W

irkonnten
in

IhrerAusw
ertung

feststellen,dass
unsere

Einw
endungen

zurKenntnis
genom

m
en

w
urden

.

Uns
istbew

usst,dass
gew

isse
Abklärungen  nichtaufregionalplanerischer  Ebene,

sondern erstin
den

nachfolgenden
Genehm

igungsverfahren getroffen
w

erden
können.

Dennoch m
öchten

w
irdie fürden

Kanton
Zürich

w
ichtigsten  Punkte

nachfolgend
nochm

als
zusam

-m
enfassen.Sie

sind
auch

den
ZürcherGem

einden,die
in

unm
ittelbarer

Nachbarschaftzu einzelnen
M

aterialgew
innungsgebieten derRegion

Hochrhein-
Bodensee

liegen,w
ichtig:

• Das
M

aterialgew
innungsgebietReutholz

(D)grenztan
das

geplante
M

aterialgew
innungsgebietChüesetziw

ald
beiHüntw

angen
(CH).Beide

Gebiete
sind

Teil
des

Ge-sam
tkonzepts

Rafzerfeld.Eine gute
Abstim

m
ung

istuns
m

itBlick
aufdie

Erschlies-sung,Etappierung
sow

ie
die

Endgestaltung
derLandschaftskam

m
er ein

Anliegen.

• Östlich
angrenzend

an
das

M
aterialgew

innungsgebiet Reutholz
liegtdas

Grundw
asser-

schutzarealRafzerfeld.Dieses
w

urde
m

itVerfügung
des

Kantons
Zürich

grundeigentüm
erverbindlich

festgesetzt (Nr.657/2018). Die
hydrogeologischen

Grundw
asserunter-suchungen

sow
ie

verschiedene M
odellierungen

fürdie
künftige

Platzierung
von

Grundw
asseranreicherungsanlagen  und

-entnahm
estellen

liessen
keine

Beeinträchtigungen durch
den

Kiesabbau
im

Reutholz
erkennen.Da das

GebietReutholz
im

 Abström
bereich

des
Areals

liegt, sollte
sich

auch
aus

dergeplanten
Erw

eiterung
keine

Beeinträchtigung
fürdas

Grundw
asserschutzareal Rafzerfeld

ergeben.Die
diesbezüglichen

Ab- hängigkeiten
sind

jedoch
im

 Auge
zu

behalten
und

regelm
ässig

zu

Baudirektion des Kantons
Zürich
Am

t für Raum
entw

icklung
8090 Zürich

192

Standort:
W

T-05 AG Hohentengen
(Herdern), W

T-05 SG
Hohentnegen (Herdern),
W

T-12 AG Lottstetten,
W

T-12 SG Lottstetten
(Ost), W

T-13 SG
Lottstetten (W

est), KN-01
AG Büsingen, KN-02 AG
Büsingen
(Unterreckingen), KN-01
SG Büsingen, KN-02 SG
Büsingen
(Unterreckingen)

Die Ausführungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

In den nachfolgenden Genehm
igungsverfahren und -entscheidungen w

erden der
ordnungsgem

äße Abbau, die Rekultivierung, etc. geregelt. Auf Ebene der Fortschreibung
des Teilregionalplanes kann diese "Abstim

m
ung" nicht erfolgen.

Eine Plattform
 für einen Inform

ationsaustausch zu Stoffström
en im

 Bodenseeraum
 bietet

die Internationale Bodenseekonferenz (IBK). 2019 w
urde das Them

a „Stoffström
e“ in

den Ständigen Ausschuss der IBK eingebracht. Die Datenlage zu den geologischen
Vorkom

m
en und anthropogenen Rohstofflagern sow

ie zu den M
aterialström

en in den
einzelnen Anrainerstaaten bzw

. Teilregionen sind bislang sehr unterschiedlich und z.T.
unvollständig und nicht vergleichbar. Das Um

w
eltm

inisterium
 Baden-W

ürttem
berg hat

daher im
 Jahr 2020 eine länderübergreifende Studie zu m

ineralischen Rohstoffström
en in

der internationalen Bodenseeregion in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse 2021
voraussichtlich veröffentlicht w

erden sollen.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
kontrollieren.

• Das
M

aterialgew
innungsgebiet Reutholz

sow
ie

die
Gew

innungsgebiete beiLottstetten
und

Büsingen
(Unterreckingen)

stossen
aufderSchw

eizerSeite
des

Rheins
aufdas

Natur-und
Landschaftsschutzgebiet Untersee-Hochrhein  (BundesinventarderLand-

schaften
und

Naturdenkm
älervon

nationalerBedeutung
[BLN],Objekt-Nr.1411

).Hier
giltdas

Gebotdergrösstm
öglichen

Schonung.Beiden
Gebieten,die

nahe
an

der
Hangkante

zum
Rheinuferliegen,istaufden

notw
endigen

M
indestabstand

zu
achten,

um
eine

Beeinträchtigung
zu

verm
eiden.

• Eine
enge

Abstim
m

ung
m

itden
Nachbargem

einden
aufSchw

eizerSeite
istauch

in·
verkehrstechnischer Hinsichtvon

Bedeutung.Die Ausführungen
zu

den
M

aterialflüssen
aus

den
Abbaugebieten

in den
Kanton

Zürich
-und dam

itdie
verkehrlichen

Ausw
irkungen

aufdie
angrenzenden

Regionen
des

ZürcherUnterlandes
und W

einlandes
-w

er-den
im

ErläuterungsberichtaufSeite
12 nurangetönt.Die

Datengrundlage
zu

diesen M
aterialflüssen

istnach
w

ie
vorbescheiden.Fürdie

nachgelagerte
Planung

em
pfehlen w

ir,die
w

ichtigsten
An-und

Abfahrtsw
ege

zu
untersuchen

und eine
Schätzung

derAnzahlFahrten
von

und
zu den

Abbaugebieten überZürcherGebiet
vorzunehm

en.Die von
den

Verkehrsström
en

derM
aterialgew

innung  im
süddeutschen

Grenzgebietbe-troffenen
Gem

einden
im

 ZürcherUnterland
und

in derRegion W
einland

w
ünschen

bei den
w

eiteren
Planungsschritten

frühzeitig
und

in
geeigneterForm

einbezogen
zu

w
erden.

Abschliessend
w

eisen
w

irSie
daraufhin, dass

Ihrer Adressdatenbank
noch

im
m

erdie
alte

Bezeichnung
unseres

Am
tes

verm
erktist.Die Adresse

istkorrekt,das
Am

theisst je-
doch

bereits
seiteinigen

Jahren
Am

tfürRaum
entw

icklung
(ohne

den
Zusatz

«und
Verm

essung»).

W
irdanken

fürdie
Berücksichtigung

unsererStellungnahm
e und

den
stufengerechten

Einbezug
derbetroffenen

Gebietskörperschaften beiden
w

eiteren
Planungsschritten.

·

086/01
Gem

einsam
e

Stellungnahm
e

des
Landesnaturschutzverbands (LNV) Arbeitskreis

W
aldshutund

des
Naturschutzbund

(NABU)
OG

W
aldshut-Tiengen und

Um
gebung

im
Nam

en
und

in
Vollm

achtfürden
NABU-Landesverbandes  Baden-W

ürttem
berg, sow

ie
des

Bund
fürUm

w
eltund

Naturschutz
Deutschland

(BUND)
Regionalverband

Hochrhein
und

zum
Teilregionalplan

„Oberflächennahe Rohstoffe"
fürdie

Landkreise
Lörrach

und
W

aldshut2020

-Fachliche
Eingaben-

DerLandesnaturschutzverband
(LNV)Arbeitskreis

W
aldshutund derNaturschutzbund

(NABU)
OG W

aldshut-Tiengen
und

Um
gebung,sow

ie
derBund

fürUm
w

eltund
Naturschutz

Deutschland
(BUND)

Regionalverband
Hochrhein

danken
fürdie Zusendung

derUnterlagen
zu

oben
genanntem

Vorhaben
und die

dam
itverbundene M

öglichkeitzur
Stellungnahm

e.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart
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Kenntnisnahm

e

086/02
W

irhaben
die

Flächen
im

 Arbeitskreis
bearbeitetund

nehm
en

w
ie

folgtStellung:
Landesnaturschutzverban

194
Der Fortschreibungsentw

urf des Teilregionalpanes enthält einen entsprechenden
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Allgem
ein:

Der verstärkte
TransportderRohstoffe

aufdie
Schiene

m
uss

vorrangiges
Zielsein,

zum
indestbeim

Exportbeiden
Rohstofftransporten

aus
dem

Regionalverband Hochrhein
heraus.Gegen

den TransportaufderStraße
sprechen

nichtnur die
starken Belastungen

von
Ortsdurchfahrten,Erholungsgebieten

etc.Es
w

idersprichtauch
dem

 Grundsatz
der

Nachhaltigkeit,w
enn

um
die

Belastungen
zu

ändern,verstärkt Um
gehungsstraßen

gebautw
erden,die

w
iederum

zu
w

eitererLandschaftsversiegelung und Zerschneidung
beitragen.Ein

Zielsollte
die

Verm
eidung

unnötigerTransporte
sein.

Insgesam
tsind

die
Schutzbedürftigen

Flächen
und derSicherungsbereich

aller
Abbauflächen,bzw

. zukünftig
vorgesehenen

Abbauflächen
aufdie

Bedürfnisse
der

Region
auszulegen,die

Veredelung
derProdukte

hatin derRegion zu
erfolgen.Insofern

sollAbbau
m

itAufbereitung
in

derRegion
stattfinden

und
keine

Rohstoffe
von

den
Betreibern

überdie
Region

hinaus
exportiertw

erden.Verstärktm
üssen

diese
Transporte

verm
ieden

w
erden,die

fürunsere
Region

erhöhten
Rohstofftransportverkehraufden

Straßen
und durch

die
Dörferbedeutetund gleichzeitig

landschaftszerstörend
sind.Das

veredelte
Produktw

ie
Sand

oderKies
hataufdem

M
arkteinen

höheren W
ert.Die

W
ertschöpfung

sollin derRegion
bleiben.

Die
Ressourcen

sollen
restriktiv

und
beim

Abbau
lim

itiertfreigegeben
w

erden.

d Baden-W
ürttem

berg e.
V. (LNV)

70182 Stuttgart

Grundsatz, der die Verlagerung von Rohstofftransporten auf die Schienen them
atisiert

(siehe Plankapitel 1, Grundsatz 9).

In Ergänzung zur Begründung ist darauf hinzuw
eisen, dass Ausw

irkungen des
Rohstoffabbaus sich nicht
nur unm

ittelbar auf die natürlichen Belange des Standortes und seiner näheren
Um

gebung m
anifestieren, sondern auch in erheblichen Ausm

aß in den Bereichen, die von
Transporten berührt w

erden.

Bereits im
  Rahm

en des 1. Anhörungsverfahrens hat sich gezeigt, dass eine Reihe von
Stellungnahm

en die verkehrliche Erschließung bzw
. den Transport der Rohstoffe

angesprochen haben. Zw
ar können keine konkreten Verkehrskonzepte in Verbindung m

it
der Festlegung von Abbau- und Sicherungsgebieten durch die Regionalplanung erstellt
w

erden, aber die m
öglichst w

eit gehende Verlagerung der Rohstofftransporte auf die
Schiene ist eine grundsätzliche raum

ordnerische Zielsetzung, auch w
enn sich dies in der

Region Hochrhein-Bodensee nur in sehr w
enigen Fällen realisieren lässt. Folglich ist für

eine Verringerung der verkehrsbedingten Um
w

eltbelastung und zur Entlastung der Städte
und Gem

einden vom
 m

otorisierten Verkehr der Anschluss m
öglichst an das

übergeordnete Straßennetz erfolgen (siehe hierzu auch Plansatz 4.1.1 des LEP +
Begründung).

Im
 Rahm

en nachgelagerter Verfahren ist die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes im
Einzelfall zu prüfen. Das regional bedeutsam

e Straßennetz ist im
 Regelfall dafür

ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en. In jedem

 Fall sollten lange
Transportstrecken über Straßen m

it einem
 schlechten Ausbauzustand und vielen

Ortsdurchfahrten verm
ieden w

erden.

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die

Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende.

Eine rechtlich bindende Vorgabe hinsichtlich einer Verw
endung des abgebauten M

aterials
in der Region gibt es nicht, zum

al eine Beschränkung der Rohstoffförderung auf die
regionale Eigenversorgung eine Absatzsteuerung darstellen w

ürde, die der
m

arktw
irtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland w

idersprechen
w

ürde. Ferner ist es vor dem
 Hintergrund der Bestim

m
ungen des § 1 Abs. 1

Außenw
irtschaftsgesetz nicht m

öglich, die Rohstoffproduktion hinsichtlich der
m

engenm
äßigen Verteilung auf die Region und einen Exportanteil zu beschränken. Eine

M
öglichkeit, zur Schonung regionaler Ressourcen diese W

arenström
e zu beschränken,
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
gibt es w

eder auf der Ebene der Regionalplanung noch im
 Raum

ordnungsverfahren. Eine
Beschränkung/Kontingentierung des Exportanteils kann nur privatrechtlich (z.B.
Grundstückseigentüm

er m
it Pächter) verbindlich geregelt w

erden.

086/03
Verstärktsollim

Regionalplan
die

Verpflichtung
zum

Baustoffrecycling
aufgenom

m
en

w
erden.Dies

m
uss

auch
bei derVerknappung

der Ausw
eisung

von
Rohstoffm

engen
beachtetw

erden,um
den

finanziellen
Anreiz

derAufarbeitung
des

Recyclingm
aterials

aus
Abbrüchen

zu
unterstützen.Die

Veredlung
derabgebauten

Rohstoffe
sollte

in der
jew

eiligen
Abbaugem

einde
erfolgen,um

unnötige
Transporte

zu
verhindern

und die
W

irtschaftskraftvorOrt zu
erhalten.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart
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Eine nachhaltige Rohstoffversorgung basiert auf einer schonenden und effizienten
Nutzung endlicher Rohstoffvorkom

m
en, der Substitution von Rohstoffen und dem

Recycling von Bau- und Abbruchabfällen. In Plansatz 1, Grundsatz 7 und der
dazugehörigen Begründung w

ird explizit auf das Them
a Recycling und Substitution

eingegangen.

Im
 Hinblick auf einen sparsam

eren Um
gang m

it Prim
ärrohstoffen ist der Einsatz von

Recyclingm
aterial vorw

iegend nur über die Preisgestaltung und über die Verpflichtung
zum

 Einsatz zu erreichen. Dabei ist insbesondere zu beachten, das auch
Recyclingbaustoffe technischen und gesetzlichen Anforderungen im

 Hinblick auf die
Um

w
eltverträglichkeit unterliegen Dabei kann die öffentliche Hand m

it positivem
 Beispiel

vorangehen.

W
eitergehende Regelungen obliegen nicht der Regionalplanung.

086/04
Bei derBerechnung

derRohstoffvorräte
w

urden
die

M
engen

die
durch

das
integrierte

Rheinprogram
m

freigesetztw
urden

leidernichtin
Betrachtgezogen.Diese

M
engen

w
erden

im
Planungszeitraum

des
Teilregionalplan

„Oberflächennahe
Rohstoffe"

abgebaut,und dem
Kieshandelzugeführt.Um

 diese
M

enge
Kies

m
uss

derSicherungs--
und

Schutzbedürftige TeilderAbbaum
enge

beiderRohstoffsicherung
verringertw

erden.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart
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Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat 2016 ein Gutachten zur Plausibilisierung
des künftigen Rohstoffbedarfs an die SST Ingenieurgesellschaft m

bH, Aachen in
Kooperation m

it dem
 Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
) vergeben.  Im

Fokus steht eine Abschätzung des zukünftigen Bedarfs unter Berücksichtigung
überregionaler Zusam

m
enhänge in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten enthält auch

entsprechende Aussagen zum
 Integrierten Rheinprogram

m
:

" (...). Bei den dabei anfallenden Aushubm
assen handelt es sich um

 Kiese, die zum
indest

teilw
eise auch verm

arktet w
erden und som

it tem
porär zur Rohstoffversorgung beitragen.

Für die Planungen im
 Gebiet des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee sind direkt nur

die beiden südlichsten Polder aus dem
 Abschnitt W

eil-Breisach insofern von Belang, als
diese im

 Planungsraum
 liegen.

Der zukünftig noch m
ögliche Einfluss auf die Rohstoffversorgung und dam

it auf eine
entsprechende Flächenausw

eisung ist untergeordnet zu betrachten. Diese Baum
aßnahm

e
rechtfertigt keinen dauerhaften Verzicht auf Flächenausw

eisungen an anderen
potenziellen Standorten allein w

egen der zeitlichen Begrenzung."

086/05
M

it dem
 Abbau von W

aldflächen und landw
irtschaftlichen Flächen folgt m

eist eine
Zusam

m
enlegung der einzelnen Parzellen zu größeren Schlägen. Die Restriktionen des

Landesw
aldgesetzes sind zu beachten. Dem

 Abbau im
 Offenland ist ab entsprechendem

W
ald-Bestandsalter Vorzug zu geben.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart
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Bei der Strategischen Um

w
eltprüfung im

 Rahm
en des Teilregionalplanes

Rohstoffsicherung (siehe Um
w

eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um
 keine

Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern um
 die Bew

ertung der voraussichtlichen
Um

w
eltw

irkungen potenzieller Abbau- bzw
. Sicherungsgebiete der gesam

ten Region
Hochrhein-Bodensee anhand eines für die gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden

Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)
als auch der Aggregation zu einer Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Auf dieser Ebene w
erden keine Geländeerhebungen durchgeführt, sondern auf

einschlägige Inform
ationsgrundlagen zurückgegriffen.

Hierzu gehört auch das regionale Biotopverbundkonzept der Region Hochrhein-Bodensee.
Für die Bew

ertung der W
aldflächen w

urde dabei auf die Angaben zu Baum
arten und

Bestandsalter im
 Forsteinrichtungsw

erk sow
ie auf die M

anagem
entpläne Natura2000

zurückgegriffen.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Im
 Rahm

en der Abw
ägung m

üssen auch die Belange der Landw
irtschaft und die

Bedeutung der Böden hinsichtlich natürliche Bodenfruchtbarkeit sow
ie landw

irtschaftliche
Bedeutung der Böden (W

irtschaftsfunktionen) in die Abw
ägung eingestellt w

erden. Trotz
der hohen Bedeutung des W

aldes für den Naturhaushalt kann diesem
 daher nicht per se

die angeregte Privilegierung gegenüber dem
 Offenland eingeräum

t w
erden.

086/06
Nach derNutzung

als
Abbaustandorte

m
üssen

größere
Flächen

füreine
selbstüberlassene

Renaturierung,als
Sukzessions-und

Ruheflächen
belassen

w
erden. Im

landw
irtschaftlichen

Bereich
sind

die
entstehenden

Schläge
durch

extensive
oder

w
echselnd

genutzte Ackerflächen
bzw

.Streifen
von

10 bis
15m

zu trennen.Das
begründetsich

aus
dem

VerlustderAckerübergangsstreifen, die
in

der Vergangenheit
schleichend

zu
einerm

assiven
Verarm

ung
derKrautzonen

geführthat.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

198
Einleitend w

ird auf den Grundsatz 5 der Plansätze hingw
iesen: Die Abbaustandorte sind

sollen nach Beendigung des Rohstoffabbaus grundsätzlich zu rekultivierenm
öglichst

zeitnah rekultiviert und zu renaturieren renaturiert w
erden sow

ie die Einbindung in die
Landschaft sicherzustellen sichergestellt w

erden. Abbau und Rekultivierung sollen sich
der Eigenart der Landschaft und den Erfordernissen der Ökologie anpassen. Für Abbau,
Renaturierung, Rekultivierung und Folgenutzung sind sollen Gesam

tkonzepte zu
entw

ickeln entw
ickelt w

erden, die den Anforderungen des Natur- und
Landschaftsschutzes, des Biotopverbunds, des Boden- und W

asserschutzes sow
ie der

Land- und Forstw
irtschaft entsprechen. Eine W

iederherstellung der natürlichen
Bodenfunktionen ist, sow

eit technisch m
öglich und nach den M

aßgaben der
Rekultivierungs- und Renaturierungsplanung gew

ollt, anzustreben. Bauliche Anlagen sind
zurückzubauen sollen zurückgebaut w

erden. Eine bauliche Nutzung der Flächen für die
Betriebsanlagen und der Regieflächen ist soll nach Beendigung des Abbaus grundsätzlich
in der Regel ausgeschlossen w

erden.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden.

Die vorgeschlagenen M
aßnahm

en stellen w
ichtige Rückzugsgebiete dar und sollten

m
ehrjährig angelegt sein. Solche Ausgleichsm

aßnahm
en fallen jedoch nicht in die

Regelungskom
petenz des Regionalplans.

M
aßnahm

en zur M
inim

ierung, Verm
eidung sow

ie zur W
irksam

keit erforderlicher CEF-
M

aßnahm
en und Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en  sow

ie Rekultivierungs- und
Renaturierungsm

aßnahm
en w

erden im
 Rahm

en der erforderlichen
Genehm

igungsverfahren geregelt und fallen nicht in die Regelungskom
petenz des

Regionalverbands.

In den Genehm
igungsentscheidungen der Landratsäm

ter w
erden der ordnungsgem

äße
Abbau und die
Renaturierung-/Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim

m
ungen w

erden konkrete
Vorgaben form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die

Renaturierung/ Rekultivierung bzw
. Planerfüllung gesichert ist, m

uss durch den
Unternehm

er i.d.R. einen Bankbürgschaft hinterlegt w
erden.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

086/07
W

irschlagen
verfahrensübergreifende

Ausgleichm
aßnahm

en
fürGruben

im
Klettgau und

im
restlichen

Landkreis
W

aldshutvor,um
 ein

gesam
theitliches

Biotopkonzept
voranbringen

zu
können.Es

istin unseren
Augen

sinnvollbeiEingriffen durch
den

Teilregionalplan
„Oberflächennahe

Rohstoffe"
die

Biotopverbundsystem
e intensiverzu

besprechen
und verbindlich

zu
ertüchtigen.Gerade

bei den
Flächenhaften

Eingriffen
sollte

ein
abgestim

m
tes

Biotopverbundsystem
als

Ausgleich
fürdie

Eingriffe
entstehen.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

199
Einleitend w

ird auf den Grundsatz 5 der Plansätze hingw
iesen: Die Abbaustandorte sind

sollen nach Beendigung des Rohstoffabbaus grundsätzlich zu rekultivierenm
öglichst

zeitnah rekultiviert und zu renaturieren renaturiert w
erden sow

ie die Einbindung in die
Landschaft sicherzustellen sichergestellt w

erden. Abbau und Rekultivierung sollen sich
der Eigenart der Landschaft und den Erfordernissen der Ökologie anpassen. Für Abbau,
Renaturierung, Rekultivierung und Folgenutzung sind sollen Gesam

tkonzepte zu
entw

ickeln entw
ickelt w

erden, die den Anforderungen des Natur- und
Landschaftsschutzes, des Biotopverbunds, des Boden- und W

asserschutzes sow
ie der

Land- und Forstw
irtschaft entsprechen. Eine W

iederherstellung der natürlichen
Bodenfunktionen ist, sow

eit technisch m
öglich und nach den M

aßgaben der
Rekultivierungs- und Renaturierungsplanung gew

ollt, anzustreben. Bauliche Anlagen sind
zurückzubauen sollen zurückgebaut w

erden. Eine bauliche Nutzung der Flächen für die
Betriebsanlagen und der Regieflächen ist soll nach Beendigung des Abbaus grundsätzlich
in der Regel ausgeschlossen w

erden.

Die Anregung entspricht den Ausführungen im
 Um

w
eltbericht zu den KIesabbaugebieten

im
 Bereich der Gem

einde Klettgau:
Vor dem

 Hintergrund der großräum
ig w

irksam
en Eingriffsvorhaben der einzelnen VRG

Abbau und VRG Sicherung im
 Bereich Geißlingen m

it erheblichen Konflikten m
it dem

Schutzgut „Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt“ sow
ie der faunistischen

Austauschbeziehungen zw
ischen zw

ei Teilflächen des FFH-Gebiets „Klettgaurücken“ und
dem

 FFH-Gebiet „Täler von Schw
arza, M

ettm
a, Schlücht, Steina“ ist ein vorlaufendes

übergreifendes, gesam
träum

lich-funktionales Konzept zur M
inim

ierung, Verm
eidung

sow
ie zur W

irksam
keit erforderlicher CEF-M

aßnahm
en und

Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en zum
 Eingriffszeitpunkt einschließlich Erfolgskontrollen

der um
gesetzten M

aßnahm
en in Abstim

m
ung m

it der Höheren und der Unteren
Naturschutzbehörde erforderlich.

Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender Planungs- und
Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die Erhaltungs- und

Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-Gebietskulisse
nachzuw

eisen. Die Durchführung der Natura2000-Prüfung ist die frühzeitig m
it der HNB

und UNB abzustim
m

en.

In der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung sind Untersuchungen hinsichtlich
einer m

öglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§ 44 ff.
BNatSchG und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, vorgezogener
Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) durchzuführen. Die artenschutzrechtliche Prüfung ist

frühzeitig m
it der HNB und UNB abzustim

m
en.

086/08
Bei den erm

ittelten Bedarfsm
engen der kom

m
enden Jahre sind etw

aige freiw
erdende

Rohstoffe in Bezug auf Tunnelbauten zur A 98 Abschnitt 8 und 9 zu berücksichtigen, bzw
.

Vorbehalte in Bezug auf Abbaum
engen zu m

achen.�

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

200
Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat 2016 ein Gutachten zur Plausibilisierung
des künftigen Rohstoffbedarfs an die SST Ingenieurgesellschaft m

bH, Aachen in
Kooperation m

it dem
 Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
) vergeben. Im

Fokus steht eine Abschätzung des zukünftigen Bedarfs unter Berücksichtigung
überregionaler Zusam

m
enhänge in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten enthält auch

entsprechende Aussagen zu Infrastrukturgroßprojekten w
ie dem

 Bau der A98:

"Die nächsten Ausbaustufen der Autobahn 98 haben einen geplanten Verlauf zw
ischen
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rheinfelden und W

aldshut-Tiengen. Die zeitliche Abfolge der kom
pletten Realisierung des

Ausbaus w
ird sich verm

utlich über einen Großteil des Planungszeitraum
s des

Teilregionalplanes erstrecken. Es w
ird für die M

engenerm
ittlung des Rohstoffbedarfs

unterstellt, dass die w
eiteren Abschnitte der BAB 98 zunächst einbahnig und dabei 2-

bzw
. 3- streifig errichtet w

erden sollen (jew
eils abschnittsw

eises Überholen m
öglich). In

jedem
 Autobahnkilom

eter w
erden unter diesen Planungsparam

etern im
 Oberbau (ohne

Erdarbeiten) m
ineralische Rohstoffe in einer Größenordnung von 21.000 Tonnen verbaut

w
erden. Da für diese Autobahn zusätzlich auch Tunnel und Brücken errichtet w

erden
m

üssen, w
ird der Rohstoffbedarf der BAB 98 auf rund 1,0 bis 1,2 M

io. Tonnen
geschätzt."

Etw
aig freiw

erdende Rohstoffe (Aushub) und deren Verw
endungsm

öglichkeit w
urden im

Gutachten w
ie folgt  unter dem

 Begriff "Boden und Steine" betrachtet. Dieses M
aterial

bezeichnet den Aushub von Boden aus dem
 Erdreich, der zum

 Teil auch Steine
beinhalten kann.

"Die unter dem
 Begriff Boden und Steine zusam

m
engefassten M

aterialien w
erden im

W
esentlichen ohne w

eitere Aufbereitung als Verfüll- oder Auffüllm
aterial im

 Straßen-,
Landschafts- und Deponiebau bzw

. zur Rekultivierung von Abbauflächen verw
ertet.

Dieser Stoffstrom
 w

ird hier – analog zu vergleichbaren Gutachten – nicht w
eiter

betrachtet, da er w
egen seiner inhom

ogenen stofflichen Zusam
m

ensetzung keine
verlässliche Basis zur Herstellung von RC-Baustoffen bietet. Der Denkansatz, den
steinigen Anteil durch Aufbereitung von Bodenm

aterial auszuschleusen und höherw
ertig

zu verw
erten bedeutet einerseits einen enorm

en technologischen, energetischen und
som

it ökonom
ischen Aufw

and, der durch die zu erzielenden Erlöse i.d.R. nicht gedeckt
w

erden kann. Andererseits w
irkt sich ein gew

isser steiniger Anteil positiv auf die
geom

echanischen Eigenschaften dieses Stoffstrom
s aus, so dass gew

ünschte
Stützfunktionen im

 Rahm
en einer Verfüllung ohne diesen Anteil u.U. nicht m

ehr erfüllt
w

erden können."

Bezogen auf Baden W
ürttem

berg w
urden 2018 von  28,5 M

io. Tonnen Boden und
Steinen aus Bauvorhaben (Bodenaushub) 1,0 M

io. Tonnen (4,5 %
) m

ittels
Bauschuttrecycling für eine Verw

endung vor allem
 im

 Straßen- und W
egebau sow

ie im
Deponiebau stofflich verw

ertet. Der größte Teil dieser M
engen, rund 20 M

io. Tonnen,
w

ird für die Verfüllung von übertägigen Abbaustätten zur Rekultivierung eingesetzt und
dam

it stofflich verw
ertet. Der Rest w

ird auf Deponien beseitigt.

086/09
Zu

folgenden
Gebieten

nehm
en

w
irhiergesondertStellung

Bad Säckingen
(W

allbach)
und

Bernau
(AufderW

acht)
Keine

Rückm
eldung

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

201

Standort:

Kenntnisnahm
e
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
W

T-01 AG Bad Säckingen
(W

allbach), W
T-02  SG

Bad Säckingen
(W

allbach), W
T-02 AG

Bernau (Auf der W
acht),

W
T-03 SG Bernau (Auf

der W
acht)

086/10
Görw

ihl(Niederw
ihl Albhalde)

Der Granitabbau
istm

it starken
Sprengungen

verbunden.Im
m

ernoch
m

itDetonationen,
obw

ohles
bereits

Kaltsprengm
ethoden

gibt.

Entsprechend
sehen

w
irfürdie Bevölkerung

von
Niederw

ihlw
esentlich

geringere
Belastung,w

enn
in eine

andere Richtung
abgebautw

ird.Spezielldie W
aldkante

Richtung
Niederw

ihlsollte
stehen bleiben,um

gegen
Lärm

und
Erschütterung

geschützt
zu

sein
und auch

die
Hangkante

im
 W

ald
nochm

als
m

it einem
Sicherungszaun

absperren
zu

können.Speziellm
it dem

 aktuellen
W

aldbestand
bietetes

sich an
im

 W
aldbereich

zu
bleiben.Den

Vorkom
m

en von
Uhu, W

anderfalke
und

Kolkrabe
sind

beider
W

iederverfüllung
Rechnung

zu tragen. Offene,unterSchutz
stehende

Steilw
ände

sind
bei derBefüllung

zu
berücksichtigen

und w
enn

m
öglich

freizu
erhalten.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

202

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde)

Die Ausw
irkungen von Sprengungen sind lokal verschieden ausgeprägt und abhängig von

der Häufigkeit der Sprengungen, angew
andter Sprengtechnik, Gesteinsart, Topographie

und w
eiterer Faktoren. Diese spezifischen Ausw

irkungen sind auf Ebene der
Regionalplanung (M

aßstab 1.50.000) nicht pauschal bew
ertbar; Untersuchungen zum

spezifischen Einzelfall sind erforderlich. Diese tiefergehenden Untersuchungen zum
Im

m
issionsschutz (hier: Erschütterungen) w

erden im
 nachfolgenden

Genehm
igungsverfahren durchgeführt. Entsprechend der dortigen Ergebnisse w

erden die
Abstände zur W

ohnbebauung ggf. angepasst und/oder w
eitere M

aßnahm
en festgelegt,

w
ie z.B. bestim

m
te Sprengtechniken.

Ungeachtet dessen w
ird in dem

 Erläuterungsbericht zur Planung auf das Them
a

Sprengungen im
 Kapitel "Planungs-/ Datengrundlagen und Ausw

eisungsm
ethodik "w

ie
folgt eingegangen:

"Beim
 Festgesteinsabbau in der Nähe von Siedlungsbereichen ist im

 Einzelfall auf der
nachgelagerten Genehm

igungsebene zu prüfen, ob Festgesteinsvorkom
m

en in
sedim

entären Abfolgen (w
ie Bankkalksteine oder M

ergelsteinfolgen für die Gew
innung

von Zem
entrohstoffen) durch sprengstofflose Techniken, z. B. m

it Reißbaggern, gelöst
w

erden können. Grundsätzlich sollten - sow
eit erforderlich - m

ögliche
M

inim
ierungsm

aßnahm
en auf der Genehm

igungsebene geprüft w
erden, so z.B., ob die

M
öglichkeit besteht, durch eine verzögerte Detonationsauslösung der einzelnen

Sprengladungen oder Ladungsgruppen die Sprengerschütterung zu verringern
(Zündverzögerung im

 Bereich von M
illi-/Viertelsekunden."

Aufgrund der Anregungen zum
 1. Anhörungsentw

urf w
urde das Abbaugebiet im

 2.
Anhörungsentw

urf um
 den Offenlandbereich Richtung Niederw

ihl  zur funktionalen
Sicherung des Freiraum

es und M
inim

ierung der landschaftlichen Überform
ung reduziert.

Die Frage der Erhaltung/Entw
icklung einer Baum

kulisse und/oder vorgelagerter
Neuaufforstung zum

 W
aldausgleich nach §9 bzw

. § 11 LW
aldG sind Gegenstand der

w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung.

Die räum
lich konkrete Ausform

ung des Abbaugebietes, Erhaltung der W
aldkulisse,

Festlegung erforderliche  Sicherungs-/Schutz- sow
ie

Renaturierungs/Rekultivierungsm
aßnahm

en sind Gegenstand der w
eiteren Vorhabens-

und Genehm
igungsplanung.

086/11
Hohentengen (Herdern)

Das GebietbetrifftW
ald.Ein

W
aldsaum

sollte
aus

unsererSichtstehen
bleiben

um
 eine

Lebensraum
vernetzung

zu
erhalten

und
zu

fördern.Der W
aldsaum

hateine
Leitw

irkung
fürFlederm

äuse.Bei derRekultivierung
ist ein Teil zu

renaturieren.DerW
aldsaum

speziellRichtung
Günzgen

bedeutetauch
Sichtschutz

und
ist W

asserhaushaltsrelevant.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

203
Einleitend w

ird auf den Grundsatz 5 der Plansätze hingw
iesen: Die Abbaustandorte sind

sollen nach Beendigung des Rohstoffabbaus grundsätzlich zu rekultivierenm
öglichst

zeitnah rekultiviert und zu renaturieren renaturiert w
erden sow

ie die Einbindung in die
Landschaft sicherzustellen sichergestellt w

erden. Abbau und Rekultivierung sollen sich
der Eigenart der Landschaft und den Erfordernissen der Ökologie anpassen. Für Abbau,
Renaturierung, Rekultivierung und Folgenutzung sind sollen Gesam

tkonzepte zu
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Die W
aldinseln

sind
in ein

Flächenvernetzungskonzept einzuarbeiten
die W

iederverfüllung
derFläche

kann
als

schrägerHang
erfolgen,dereinen

Strukturreichen W
ald

in
Richtung

Rhein erm
öglicht.Entstehende

W
asserflächen,w

ie
nördlich

des Erw
eiterungsgebietes

sollen
eingebunden

und erhalten
bleiben.Eventuelle

Sandlinsen im
Steilhang

sind für
Uferschw

alben
ebenfalls

zu
erhalten.

Standort:
W

T-05 AG Hohentengen
(Herdern)

entw
ickeln entw

ickelt w
erden, die den Anforderungen des Natur- und

Landschaftsschutzes, des Biotopverbunds, des Boden- und W
asserschutzes sow

ie der
Land- und Forstw

irtschaft entsprechen. Eine W
iederherstellung der natürlichen

Bodenfunktionen ist, sow
eit technisch m

öglich und nach den M
aßgaben der

Rekultivierungs- und Renaturierungsplanung gew
ollt, anzustreben. Bauliche Anlagen sind

zurückzubauen sollen zurückgebaut w
erden. Eine bauliche Nutzung der Flächen für die

Betriebsanlagen und der Regieflächen ist soll nach Beendigung des Abbaus grundsätzlich
in der Regel ausgeschlossen w

erden.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutz- und Entw

icklungsm
aßnahm

en -
w

ie angeregt -  fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans.

M
aßnahm

en zur M
inim

ierung, Verm
eidung sow

ie zur W
irksam

keit ggf. erforderlicher CEF-
M

aßnahm
en und Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en sow

ie Rekultivierungsm
aßnahm

en
w

erden im
 Rahm

en der erforderlichen Genehm
igungsverfahren geregelt.

In den Genehm
igungsentscheidungen der Landratsäm

ter w
erden der ordnungsgem

äße
Abbau und die
Renaturierung/Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim

m
ungen w

erden konkrete
Vorgaben form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die

Renaturierung/ Rekultivierung bzw
. Planerfüllung gesichert ist, m

uss durch den
Unternehm

er i.d.R. einen Bankbürgschaft hinterlegt w
erden.

086/12
Klettgau

(Erzingen/Geisslingen)

Die W
iederverfüllung

istm
it einerBiotopvernetzung

abzustim
m

en.Kom
prom

iss
zw

ischen
Rekultivierung

und
Renaturierung.Bestehende

Heckenbereiche
sind

m
it

landw
irtschaftlichen

Flächen
abzuw

ägen.M
it geeigneten

M
aßnahm

en
m

uss
die

Biotopvernetzung
bereits

im
Abbauplan

integriertund
gefördertw

erden.

In Bezug
aufW

indkraftanlagen
in derKlettgaurinne

isteine
Folgenutzung

im
bestehenden Abbaugebietanzudiskutieren

und zu
prüfen.DerStandortistin

Bezug
auf

Zugänglichkeitund
m

öglicherNutzung
derW

est-Ost-W
inde prädestiniertund

w
eitgenug

von
Siedlungen

w
eg.Erw

ird
in

Zukunftfürdie
erneuerbaren

Energien
im

Kreis W
aldshut

relevant w
erden

und speziellin
Bezug

aufdas
Landschaftsbild

und
Erschliessung w

eniger
Diskussionen

hervorrufen,als
aufden

Höhen.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

204

Standort:
W

T-06 SG Klettgau
(Erzingen)

Einleitend w
ird auf den Grundsatz 5 der Plansätze hingw

iesen: Die Abbaustandorte sind
sollen nach Beendigung des Rohstoffabbaus grundsätzlich zu rekultivierenm

öglichst
zeitnah rekultiviert und zu renaturieren renaturiert w

erden sow
ie die Einbindung in die

Landschaft sicherzustellen sichergestellt w
erden. Abbau und Rekultivierung sollen sich

der Eigenart der Landschaft und den Erfordernissen der Ökologie anpassen. Für Abbau,
Renaturierung, Rekultivierung und Folgenutzung sind sollen Gesam

tkonzepte zu
entw

ickeln entw
ickelt w

erden, die den Anforderungen des Natur- und
Landschaftsschutzes, des Biotopverbunds, des Boden- und W

asserschutzes sow
ie der

Land- und Forstw
irtschaft entsprechen. Eine W

iederherstellung der natürlichen
Bodenfunktionen ist, sow

eit technisch m
öglich und nach den M

aßgaben der
Rekultivierungs- und Renaturierungsplanung gew

ollt, anzustreben. Bauliche Anlagen sind
zurückzubauen sollen zurückgebaut w

erden. Eine bauliche Nutzung der Flächen für die
Betriebsanlagen und der Regieflächen ist soll nach Beendigung des Abbaus grundsätzlich
in der Regel ausgeschlossen w

erden.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutz- und Entw

icklungsm
aßnahm

en -
w

ie angeregt -  fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans.

M
aßnahm

en zur M
inim

ierung, Verm
eidung sow

ie zur W
irksam

keit ggf. erforderlicher CEF-
M

aßnahm
en und Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en  sow

ie Rekultivierungs- und
Renaturierungsm

aßnahm
en sind Gegenstand der w

eiteren Vorhabens- und
Genehm

igungsplanung  und fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Teilregionalplans

oberflächennahe Rohstoffe. Dies gilt auch für die Frage m
öglicher

Nachnutzungspotenziale für erneuerbare Energien.

In den Genehm
igungsentscheidungen der Landratsäm

ter w
erden der ordnungsgem

äße
Abbau und die
Renaturierung/ Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim

m
ungen w

erden konkrete
Vorgaben form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die

Renaturierung/ Rekultivierung bzw
. Planerfüllung gesichert ist, m

uss durch den
Unternehm

er i.d.R. einen Bankbürgschaft hinterlegt w
erden.

In der Klettgaurinne sind dem
 Planungsträger w

eder Planungen noch Überlegungen für
W

indenergieanlagen bekannt.

086/13
Küssaberg

(Dangstetten,Breitenfeld)

Die Gruben
im

Gebietvon
Dangstetten

sind
durch

die
Nähe zum

Rhein,Südlage
und

die
Ebene

prädestiniertfüreine
naturnahe

Lebensraum
vernetzung. In

den
vergangenen

40
Jahren

sind
viele

Parzellen
zusam

m
engelegtw

orden,sodass
Artenvielfaltstark

zurückgegangen
ist.Die

Erw
eiterung

bietetdie
M

öglichkeitdie
Lebensraum

qualitätserhöhung  w
iederfestzuschreiben.

Dernördliche
Bereich von

W
T-09 AG

bietetsich
als

W
KA-Standortan.In Bezug

auf
W

indkraftanlagen
in

derRheinebene
isteine

Folgenutzung
im

bestehenden Abbaugebiet
anzudiskutieren

und zu
prüfen.DerStandortistin

Bezug
aufZugänglichkeitund

m
öglicherNutzung

derW
est-Ost-W

inde prädestiniertund w
eitgenug

von
Siedlungen

w
eg,kann

auch
direktüberdie

Ableitung
Kraftw

erk
Reckingen

angebunden
w

erden.

Entsprechend
ist derStandortlangfristig

zu
berücksichtigen.Die W

iederverfüllung
hatan

entsprechenden
Stellen

industrietauglich
zu

erfolgen.

Küssaberg
(Rheinheim

)

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

205

Standort:
 W

T-08 AG Küssaberg
(Dangstetten,
Breitenfeld), W

T-09 AG
Küssaberg (Dangstetten),
W

T-10 AG Küssaberg
(Rheinheim

)

Einleitend w
ird auf den Grundsatz 5 der Plansätze hingw

iesen: Die Abbaustandorte sind
sollen nach Beendigung des Rohstoffabbaus grundsätzlich zu rekultivierenm

öglichst
zeitnah rekultiviert und zu renaturieren renaturiert w

erden sow
ie die Einbindung in die

Landschaft sicherzustellen sichergestellt w
erden. Abbau und Rekultivierung sollen sich

der Eigenart der Landschaft und den Erfordernissen der Ökologie anpassen. Für Abbau,
Renaturierung, Rekultivierung und Folgenutzung sind sollen Gesam

tkonzepte zu
entw

ickeln entw
ickelt w

erden, die den Anforderungen des Natur- und
Landschaftsschutzes, des Biotopverbunds, des Boden- und W

asserschutzes sow
ie der

Land- und Forstw
irtschaft entsprechen. Eine W

iederherstellung der natürlichen
Bodenfunktionen ist, sow

eit technisch m
öglich und nach den M

aßgaben der
Rekultivierungs- und Renaturierungsplanung gew

ollt, anzustreben. Bauliche Anlagen sind
zurückzubauen sollen zurückgebaut w

erden. Eine bauliche Nutzung der Flächen für die
Betriebsanlagen und der Regieflächen ist soll nach Beendigung des Abbaus grundsätzlich
in der Regel ausgeschlossen w

erden.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Die
Biotopvernetzung

istauch
im

 Zusam
m

enhang
m

itBreitenfeld
und

Dangstetten
zu

sehen.Die
Anregungen

gelten
entsprechend.Der W

unsch
nach

m
ehrArtenschutz

ist
auch

hierm
itM

aßnahm
en

realisierbar,ohne
beiden

landw
irtschaftlichen

Zielen
starke

Einschränkungen
m

achen zu
m

üssen.Teile
sollen

renaturiertw
erden.

von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutz- und Entw

icklungsm
aßnahm

en
fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Teilregionalplans oberflächennahe
Rohstoffe. .

Die genannten Gebiete des Abbauschw
erpunktes Küssaberg w

urden im
 Zuge der

Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs einer vertieften, ebenenspezifischen Prüfung der

Natura 2000-Verträglichkeit und des besonderen und strengen Artenschutzes unterzogen.
Im

 zw
eiten Abstim

m
ungsgespräch (11.12.2019) w

urden die Ergebnisse der Prüfungen
einschließlich der großräum

igen Eingriffssituation erörtert. In Anbetracht der
vorgesehenen W

eiterverfolgung der Planungen aller o. g. Gebiete  w
urde das Erfordernis

einer großräum
igen Betrachtung des Ausgleichs einschließlich Vorgaben für die

nachfolgende Planungs- und Genehm
igungseben herausgestellt. W

eiterhin w
urden

M
öglichkeiten der Flächenreduzierungen diskutiert.

Die ebenenspezifischen Prüfungen der Natura 2000-Verträglichkeit und des besonderen
und strengen Artenschutzes der Abbaugebiete  W

T-08 AG Küssaberg (Dangstetten,
Breitenfeld), W

T-09 AG Küssaberg (Dangstetten), W
T-10 AG Küssaberg (Rheinheim

) sind
in den Steckbriefen im

 Um
w

eltbericht, Anhang 3 dargestellt und  in ihrem
Gesam

tzusam
m

enhang erläutert.

Der vom
 LNV angeregte Ansatz, die bestehenden und m

öglichen zukünftigen
Abbaugebiete in ein Biotopverbundkonzept einzubeziehen ist explizit Grundlage und
Voraussetzung für die Festlegung der Abbau- und Sicherungsgebiete in diesem

 Raum
:

- Entw
icklung eines vorlaufenden, übergreifendes, gesam

träum
lich-funktionalen

G
esam

tkonzepts für den Abbauschw
erpunkt Küssaberg (Rheinheim

 – Dangstetten –
Reckingen) m

it den Abbaugebieten W
T-08 AG (Dangstetten-Breitenfeld), W

T-09 AG
(Dangstetten), W

T-10 AG (Rheinheim
) sow

ie das Sicherungsgebiet W
T-11 SG

((Dangstetten) zur M
inim

ierung, Verm
eidung sow

ie zur W
irksam

keit erforderlicher
Kohärenzsicherungs- und CEF-M

aßnahm
en zum

 Eingriffszeitpunkt . Die erforderlichen
Untersuchungen (Natura2000, besonderer und strenger Artenschutz) und Anforderungen
an das Konzept sind m

it der HNB und UNB frühzeitig und eng abzustim
m

en.
- Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender Planungs- und
Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die Erhaltungs- und

Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-Gebietskulisse
nachzuw

eisen. Die Durchführung der Natura2000-Prüfung ist frühzeitig m
it der HNB und

UNB abzustim
m

en.

M
aßnahm

en zur M
inim

ierung, Verm
eidung sow

ie zur W
irksam

keit ggf. erforderlicher CEF-
M

aßnahm
en und Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en  sow

ie Rekultivierungs- und
Renaturierungsm

aßnahm
en sind Gegenstand der w

eiteren Vorhabens- und
Genehm

igungsplanung  und fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Teilregionalplans

oberflächennahe Rohstoffe. Dies gilt auch für die Frage m
öglicher

Nachnutzungspotenziale für erneuerbare Energien. In Bereich der Rheinebene/Raum
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Küssaberg sind dem

 Planungsträger w
eder Planungen noch Überlegungen für

W
indenergieanlagen bekannt.

086/14
Lottstetten

(W
estund

Ost)

In
Bezug

aufdie
Flächen

istsicherzustellen,dass
W

asserm
engen

auch
bei größerem

Gew
itterregen

aufderFläche
versickern

können,das
Grundw

asserbereichern
und den

diversen
Hangquellen

Hardtlangfristig
W

asserabgeben.Eine
schnelle

Versickerung, w
ie

auch
ein

oberflächlicherW
asserabfluss

m
itAusschw

em
m

ungen  im
Hangbereich zum

Hardtm
üssen

verm
ieden

w
erden.Im

 einen
Fall trocknetderHang

aus
und gefährdet

den W
ald,im

anderen
Fall sind

in
Bereichen

erneute
Kiesausschw

em
m

ungen und
Hangrutschungen

die
Folge.

Durch
den

Kiesabbau
gehen

die
kleinparzelligen

Bew
irtschaftungsform

en
verloren.Die

Flächen
w

erden
zusam

m
engelegt und

verlieren
Lebensraum

w
echselund

nicht
befahrene

Krautstreifen.Die entstehenden
größeren

Schläge
sind

durch
m

indestens
3

grössere
Extensivflächen

zu trennen.Die
M

aßnahm
e

dientdem
Schutz

von
Feldlerchen,

derganzjährigen
Lebensraum

vielfalt,kann
Kiebitz

und
Offenlandarten

w
ie

Rebhuhn,
Pieperund

Braunkehlchen
w

iederfördern.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

206

Standort:
W

T-12 AG Lottstetten,
W

T-12 SG Lottstetten
(Ost), W

T-13 SG
Lottstetten (W

est)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete M

aßnahm
en zur M

inim
ierung,

Verm
eidung sow

ie zur W
irksam

keit ggf. erforderlicher CEF-M
aßnahm

en und
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en  sow

ie Rekultivierungs-/Renaturierungs-, Schutz- und
Sicherungsm

aßnahm
en fallen nicht in die Regelungskom

petenz des
Regionalplans/Teilregionalplans oberflächennahe Rohstoffe sondern w

erden im
 Rahm

en
der erforderlichen Genehm

igungsverfahren geregelt.

In den Genehm
igungsentscheidungen der Landratsäm

ter w
erden der ordnungsgem

äße
Abbau und die
Renaturierung/ Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim

m
ungen w

erden konkrete
Vorgaben form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die

Renaturierung/ Rekultivierung bzw
. Planerfüllung gesichert ist, m

uss durch den
Unternehm

er i.d.R. einen Bankbürgschaft hinterlegt w
erden.

086/15
Rickenbach-W

ickartsm
ühle - Keine

Rückm
eldung

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

207

Standort:
W

T-14 SG Rickenbach
(W

ickartsm
ühle)

Kenntnisnahm
e

086/16
Ühlingen-Birkendorf(Steinatal)

zu
G1:Die

oberflächennahe Rohstoffgew
innung  im

Bereich
W

T-13
AG/

W
T-15

SG
schädigtdie

natürlichen
Lebensgrundlagen

von
M

enschen
sow

ie
Flora

und
Fauna

in
einem

hohen
M

aße.Die
Erhaltung

und
nachhaltige

Sicherung
derFunktionsfähigkeitder

natürlichen
Lebensgrundlagen

eines
FFH-Bachbiotops

(Artenvielfalt)
und die

Nutzungsfähigkeitdernatürlichen
Ressourcen

(Angelfischerei)
sind

gefährdet. Die
Angelfischerei und eine

vertragsgerechte
Bew

irtschaftung
derSteina

sind
erheblich

beeinträchtigt.

BeiSprengungen
ohne

vorherige
W

arnung
durch

Signale
sind Spaziergänger,

Steinbruchm
itarbeiterund

Angelfischer  (beiAusübung
fischereilicherBelange)

lebensgefährlich
bedroht.DerStraßenverkehraufderL 159 istgefährdet.Die

Staubem
issionen

durch
Bohrlöcher,Sprengungen,M

ahlw
erk, Verkehrauf

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

208

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

zum
 Them

a "Im
m

issionsschutz":

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Betriebsgelände

beeinträchtigen
und

zerstören
die

betriebsnahen
Uferrandbereiche,

W
älder,W

iesen
und

Siedlungen.Dersich
aufdem

Blattw
erk

von
Bäum

en
und

Büschen
ablagernde

Staub
lässtdie Vegetation

zunehm
end

absterben.Beijedem
Niederschlag

w
ird

derStaub
von

Pflanzen
und

Boden
abgew

aschen
und

als
„dreckige

Brühe"
in die

Steina
eingebracht.Dies

führtzu
Sedim

entbildung
und gebietsw

eise
zu

Kolm
atierung

in
derBachsohle.Dadurch

w
erden

Nahrungsketten
unterbrochen,eine

Naturverlaichung
w

ird
verhindert,die

W
assertem

peraturw
ird

w
eiteraufgeheiztund

som
itdie

natürliche
Reproduktion

geschützterTierarten
im

FFH-Gebieterheblich
gestört.Fisch-und

Krebssterben
drohen.

M
aßnahm

en zur M
inim

ierung, Verm
eidung sow

ie zur W
irksam

keit ggf. erforderlicher CEF-
M

aßnahm
en und Kohärenzsicherungs- und Rekultivierungsm

aßnahm
en sow

ie bezüglich
Im

m
issionen (Staub, Verlärm

ung und m
ögliche Ausw

irkungen auf Flora, Fauna,
benachbarte Gew

ässer) w
erden im

 Rahm
en der erforderlichen Genehm

igungsverfahren
geregelt und fallen nicht in die Regelungskom

petenz des
Regionalplanes/Teilregionalplanes Rohstoffsicherung.

Die ursprüngliche Überlagerung (1. Anhörungsentw
urf) des Abbaugebietes m

it dem
 FFH-

Gebiet "Täler von Schw
arza, M

ettm
a, Schlücht und Steina" bedingte im

 Zuge der
Erarbeitung des 2. Anhörungsentw

urfs eine vertiefte ebenenspezifische Prüfung der
NATURA2000-Verträglichkeit sow

ie des besonderen und des strengen Artenschutzes m
it

dem
 Ziel der Verm

eidung, M
inim

ierung m
öglicher erheblicher Beeintächtigungen   des

Natura2000-Gebietes.  Die Ergebnisse der vertieften ebenenspezifischen Prüfung der
NATURA2000-Verträglichkeit sow

ie des besonderen und des strengen Artenschutzes
w

urden eingehend m
it der unteren und der höheren Naturschutzbehörde erörtert. In der

Konsequenz m
usste die Gebietskulisse des Abbau- und des Sicherungsgebiets m

odifiziert
w

erden. Nach derzeitigem
 Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass som

it erhebliche
Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele des
Natura2000-Gebiets durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en auf ein unerhebliches M

aß reduziert w
erden können.

Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender Planungs- und
Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die Erhaltungs- und

Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-Gebietskulisse
nachzuw

eisen.

Aufgrund der bestehenden Datenlage w
ird davon ausgegangen, dass eine m

ögliche
Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim

m
ungen der §§ 44 ff. BNatSchG durch

entsprechende Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und CEF-M

aßnahm
en verm

ieden w
erden

kann.

In der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung sind Untersuchungen hinsichtlich
einer m

öglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§ 44 ff.
BNatSchG und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, vorgezogener
Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) durchzuführen.

In den Genehm
igungsentscheidungen der Landratsäm

ter w
erden der ordnungsgem

äße
Abbau und die
Renaturierung/ Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim

m
ungen w

erden konkrete
Vorgaben form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die

Renaturierung/ Rekultivierung bzw
. Planerfüllung gesichert ist, m

uss durch den
Unternehm

er i.d.R. einen Bankbürgschaft hinterlegt w
erden.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Die Ausw
irkungen von Sprengungen sind lokal verschieden ausgeprägt und abhängig von

der Häufigkeit der Sprengungen, angew
andter Sprengtechnik, Gesteinsart, Topographie

und w
eiterer Faktoren. Diese spezifischen Ausw

irkungen sind auf Ebene der
Regionalplanung (M

aßstab 1.50.000) nicht pauschal bew
ertbar; Untersuchungen zum

spezifischen Einzelfall sind erforderlich. Diese tiefergehenden Untersuchungen zum
Im

m
issionsschutz (hier: Erschütterungen) w

erden im
 nachfolgenden

Genehm
igungsverfahren durchgeführt. Entsprechend der dortigen Ergebnisse w

erden die
Abstände zur W

ohnbebauung ggf. angepasst und/oder w
eitere M

aßnahm
en festgelegt,

w
ie z.B. bestim

m
te Sprengtechniken.

086/17
zu G4:Bei derErw

eiterung
bestehender Abbaustandorte

sind
die

Belange
des

Gew
ässerschutzes

und derFischerei zu
berücksichtigen.Dabei giltes

folgendes
zu

beachten.Da derSteinbruchbetreiberaufHalde
produziertw

erden
ungew

aschene
Schotterm

aterialien,Splitund Sand
an vierLagerstätten

gelagert(Nordbruch,nahe
Betriebsgelände

Porphyrw
erk,ehem

alige
„Flederm

aushütte"
und sogenanntes

„Aalloch"
an

derunteren
Grenze

derGem
arkung

W
T-Krenkingen).Diese

Lagerplätze
w

achsen und
sind

zu
nahe

am
Riedw

iesenbach
bzw

.an
derSteina

angelegt. An
den

Lagerplätzen w
ird

Staub
und feinerSand

beijedem
Regen

ausgew
aschen

und ungefiltertin erheblichen
M

engen
in

die
Steina

eingebracht.Es fehlen
Sickergruben

oder Absetzbecken
für

Sedim
ente

und
Schutzvorrichtungen

an
den

Uferrandstreifen.Die
vom

Steinbruchbetreiberzugesagten
„Lege-Bausteine"

als
Begrenzungen

derLagerstätten
fehlen

bis
heute.Die ausgelegten

Felsbrocken
in Ufernähe

sind
lückenhaftund

ungeeignet.Hier „m
üssen

w
eitere

M
aßnahm

en
ergriffen

(verordnet)w
erden,dam

itauch
bei starken

Niederschlägen
kein

Sand
aus

den
Lagerstätten

m
ehrin die

Steina
gelangen

kann".
Bezüglich

derbelastenden
Feinsedim

ente
verw

eisen
w

iraufden
Untersuchungsbericht

„ökologische
und fischereiliche  Untersuchungen

in derSteina"
vom

Landesfischereiverband
Baden-W

ürttem
berg

vom
Oktober2020.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

209

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

M
aßnahm

en zur Verm
eidung und M

inim
ierung von Stoffeinträgen/-einschw

em
m

ungen in
benachbarte Gew

ässer w
erden im

 Rahm
en der erforderlichen Genehm

igungsverfahren
geregelt und fallen nicht in die Regelungskom

petenz des
Regionalplanes/Teilregionalplanes Rohstoffsicherung.

Der Schutz der Oberflächengew
ässer und des Grundw

assers ist obligatorisch und w
ird in

den Genehm
igungsverfahren entsprechend den rechtlichen Bestim

m
ungen von den

Genehm
igungsbehörden abgearbeitet. M

ögliche Ausw
irkungen auf Grund- und

Oberflächenw
asser sind daher im

 späteren Genehm
igungsverfahren tiefergehend zu

betrachten.

In den Genehm
igungsentscheidungen der Landratsäm

ter w
erden der ordnungsgem

äße
Abbau und die
Renaturierung/ Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim

m
ungen w

erden konkrete
Vorgaben form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die

Renaturierung/ Rekultivierung bzw
. Planerfüllung gesichert ist, m

uss durch den
Unternehm

er i.d.R. einen Bankbürgschaft hinterlegt w
erden.

Konkrete Schutzm
aßnahm

en und deren Überw
achung sow

ie etw
aige

Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

086/18
zu

G5:Die früheren
und zukünftigen

Abbaustandorte
sollen

nach
Beendigung

des
Rohstoffabbaus

renaturiertw
erden.BeiderRekultivierung

sind
zw

ingend
landschaftstypische

schattenspendende  heim
ische

Büsche
und

Bäum
e

zu
pflanzen

und
zu

pflegen
- zurAbkühlung

des
Fließw

assers
insbesondere

beiNiedrigw
asserin w

eiteren
Hitzesom

m
ern

zw
ecks

W
iederansiedlung

derheim
ischen

Bachforelle,Erhalt der
Groppenbestände

und
Schutz

derSteinkrebspopulationen. In
den

Uferrandstreifen und
Zuflüssen

derSteina
(Krebsbach,Riedw

iesenbach
und

w
eitere

Rinnsale)
istfürdie

Folgenutzung
eine

enge Abstim
m

ung
m

it den
anerkannten

Naturschutzverbänden,
insbesondere

m
itdem

Landesfischereiverband
BW

, geboten,u.a.„eine
Kartierung

der
Ufergehölze

und deren
Schattenw

urfaufdas
Gew

ässerals w
ichtige

und sinnvolle
M

aßnahm
e,um

w
eitere

ökologische
Verbesserungen

hinsichtlich
zukünftig

steigender
Tem

peraturen
und geringerer Abflüsse

ergreifen
zu

können"
und

"eine
durch

das
Porphyrw

erk
durchgeführte

Verlegung
des

Krebsbaches
m

itdem
W

asserfallund
bis zur

Einm
ündung

in
die

Steina
bew

irkt,dass
derW

asserfallund
derBach

in
derprallen

Sonne
ohne jeden

Schatten
liegen

und
sichernichtzu

einerAbkühlung
derSteina

beitragen".

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

210

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

M
aßnahm

en zur Verm
eidung und M

inim
ierung von Stoffeinträgen/-einschw

em
m

ungen in
benachbarte Gew

ässer sow
ie Renaturierungs-/Rekultivierungsm

aßnahm
en w

erden im
Rahm

en der erforderlichen Genehm
igungsverfahren geprüft und geregelt. Diese Aspekte

fallen nicht in die Regelungskom
petenz desvorgelagerten Regionalplans/Teilregionalplans

Rohstoffsicherung.

In den Genehm
igungsentscheidungen der Landratsäm

ter w
erden der ordnungsgem

äße
Abbau und die
Renaturierung/ Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim

m
ungen w

erden konkrete
Vorgaben form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die

Renaturierung/ Rekultivierung bzw
. Planerfüllung gesichert ist, m

uss durch den
Unternehm

er i.d.R. einen Bankbürgschaft hinterlegt w
erden.

086/19
Das

Gebietgrenztdirektan
das FFH-Gebiet"Täler von

Schw
arza,M

ettm
a,Schlüchtund

Steina". Es
ist ein

sehr sensiblerBereich.Zurzeitw
erden

fürdiese
Gebiete

die
M

anagem
entpläne

erstellt, som
itistderZeitpunktfürdie Fortschreibung

unglücklich
gew

ählt.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

211

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Im
 Rahm

en der Überarbeitung der FFH-Grenzen zur Schutzgebietsausw
eisung w

urde im
Bereich des Porphyrw

erkes Detzeln das FFH-Gebiet in den vorgesehenen Abbaubereich
des 1. Anhörungsentw

urfs hinein erw
eitert.

Die sich daraus ergebende Überlagerung  des Abbaugebietes entsprechend dem
 1.

Anhörungsentw
urfs m

it dem
 FFH-Gebiet "Täler von Schw

arza, M
ettm

a, Schlücht und
Steina" bedingte im

 Zuge der Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs eine vertiefte

ebenenspezifische Prüfung der NATURA2000-Verträglichkeit sow
ie des besonderen und

des strengen Artenschutzes m
it dem

 Ziel der Verm
eidung, M

inim
ierung m

öglicher
erheblicher Beeintächtigungen   des Natura2000-Gebietes.  Die Ergebnisse der vertieften
ebenenspezifischen Prüfung der NATURA2000-Verträglichkeit sow

ie des besonderen und
des strengen Artenschutzes w

urden eingehend m
it der unteren und der höheren

Naturschutzbehörde erörtert. In der Konsequenz m
usste die Gebietskulisse des Abbau-

und des Sicherungsgebiets m
odifiziert w

erden. Um
 eine Erschließung des vorgesehenen

Abbaugebietes ohne Überlagerung des FFH-Gebietes realisieren zu können w
urde der

Zuschnitt Abbau-/Sicherungsgebiet geändert. Durch die Herausnahm
e der Überlagerung

des Untersuchungsraum
s m

it dem
 FFH-Gebiet „Täler von Schw

arza, M
ettm

a, Schlücht,
Steina“ und der bestehenden Steinbruchanteile des Untersuchungsgebiets können die
erw

arteten, erheblichen Konflikte m
it den LRT Silikatfelsen m

it Felsspaltenvegetation /
charakteristische Arten Uhu, W

anderfalke m
inim

iert w
erden. Das Abbaugebiet w

urde
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
zudem

 im
 Bereich des Biotopschutzw

alds entsprechend §30 Lw
aldG zurückgenom

m
en.

Nach derzeitigem
 Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass som

it erhebliche
Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele des
Natura2000-Gebiets durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en auf ein unerhebliches M

aß reduziert w
erden können.

Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender Planungs- und
Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die Erhaltungs- und

Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-Gebietskulisse
nachzuw

eisen.

Aufgrund der bestehenden Datenlage w
ird davon ausgegangen, dass eine m

ögliche
Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim

m
ungen der §§ 44 ff. BNatSchG durch

entsprechende Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und CEF-M

aßnahm
en verm

ieden w
erden

kann.

In der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung sind Untersuchungen hinsichtlich
einer m

öglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§ 44 ff.
BNatSchG und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, vorgezogener
Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) durchzuführen.

Im
 großräum

igen regionalen Zusam
m

enhang sind die Inform
ationsgrundlagen zu

Schutzgebieten von Natur und Landschaft, dem
 Grundw

asser und seiner
w

asserw
irtschaftlichen Nutzung im

m
er einer Dynam

ik unterw
orfen. Durch den intensiven

fachlichen Austausch m
it der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde ist ein

aktueller Stand der naturschutzfachlichen Inform
ationsgrundlagen auf der vorgelagerten

Planungsebene gegeben, es konnte auf die aktuellen Erhebungsergebnisse für die
Erstellung des M

anagem
entplanes zurückgegriffen w

erden. Auf bestehende
Inform

ationsdefizite w
ird in der ebenenspezifischen vertieften Prüfung der Natura200-

Verträglichkeit sow
ie dem

 besonderen und dem
 strengen Artenschutz  hingew

iesen. M
it

Fertigstellung des M
anagem

entplanes können die w
eitergehenden Erkenntnisse in die

w
eitere Vorhabens- und Genehm

igungsplanung Eingang finden.

086/20
Auch

w
enn

durch
Verschiebung

derGebietskulisse
das

Biotop
„Felsen

und
Eichenw

ald
S.

von
Löhningen"

nichtin
derKulisse

liegt,m
uss

m
iterheblichen

Ausw
irkungen

durch
Sprengungen und

dam
itverbundene

Staubbelastungen
gerechnetw

erden.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

212

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

siehe Stellungnahm
e Nr. 086 /16 (lfd. Nr. 208)

086/21
Es

w
erden

ca.2650
m

2
W

aldlebensraum
 sow

ie
die

Biotope
„Feldhecke

w
estlich

Landesnaturschutzverban
213

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Unterm

ettingen- Raßbach"
sow

ie
„Feuchtgebietskom

plexe beiUnterm
ettingen-Raßbach"

unw
iederbringlich zerstört.

Jetzt,w
o

w
irden

Klim
aw

andeldirektspüren,istdieserEingriffin
ein

intaktes
Ökosystem

nicht zu
rechtfertigen.

d Baden-W
ürttem

berg e.
V. (LNV)

70182 Stuttgart
Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en.
 In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw

ar oftm
als relativ klein, sie haben aber

durch teilw
eise notw

endige Sicherheitsabstände (z.B. für Sprengungen) sow
ie durch

Eingriffe in Landschaftsfunktionen m
anchm

al erhebliche W
irkungen. Der

Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die

nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Der Rohstoffabbau greift in die Landschaft ein und kann sow
ohl das Landschaftsbild als

auch die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erheblich beeinträchtigen. Unter
naturschutzfachlichem

 Blickw
inkel steht dem

 die m
ögliche Bedeutung von Abbaustätten

vor allem
 für gefährdete Tier- und Pflanzenarten gegenüber, die sich schon w

ährend
oder nach dem

 Abbau ergeben kann.

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern. Bew
aldete Flächen

w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit in diesen Schutzgütern

beachtet.

Im
 Rahm

en der vertiefenden ebenenspezifischen Prüfung Natura2000-Verträglichkeit
sow

ie des besonderen und strengen Artenschutzes w
urden auch die w

eiteren
naturschutzrechtlichen Schutzgegenstände auf Grundlage der verfügbaren einschlägigen
Inform

ationsgrundlagen der unteren und höheren Naturschutzbehörden in die Prüfung
einbezogen. Die Ergebnisse w

urden eingehend m
it der unteren und der höheren

Naturschutzbehörde erörtert. Nach derzeitigem
 Kenntnisstand ist davon auszugehen,

dass erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und
Erhaltungsziele des Natura2000-Gebiets durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en auf ein unerhebliches M

aß reduziert w
erden können.

Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender Planungs- und
Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die Erhaltungs- und

Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-Gebietskulisse
nachzuw

eisen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Aufgrund der bestehenden Datenlage w
ird davon ausgegangen, dass eine m

ögliche
Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim

m
ungen der §§ 44 ff. BNatSchG durch

entsprechende Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und CEF-M

aßnahm
en verm

ieden w
erden

kann. In der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung sind Untersuchungen
hinsichtlich einer m

öglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§
44 ff. BNatSchG und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, vorgezogener
Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) durchzuführen.

Die Ergebnisse/Em
pfehlungen der Um

w
eltprüfung fließen in die Gesam

tabw
ägung ein.

Trotz hoher m
öglicher Um

w
eltausw

irkungen stehen nach derzeitigem
 Kenntnisstand

einer Festlegung des Abbau- und Sicherungsgebietes keine unüberw
indbaren

naturschutzrechtlichen Belange entgegen. Aufgrund der Standortgebundenheit des
Rohstoffvorkom

m
en w

ird an der Festlegung des Abbaugebietes (W
T-13 AG) und des

Sicherungsgebietes (W
T-15 SG) festgehalten.

086/22
Derin

diesem
Steinbruch

gew
onnene

Schotterdientin
großen

Teilen
nichtderRegion,

sondern
w

ird
in

die
Schw

eiz
exportiert. Daraus

resultiertein
großes

LKW
-

Transportaufkom
m

en, Belastung
fürdie

Bew
ohnerderOrte Detzeln,W

T-Tiengen,
Lauchringen,Kadelburg

und
Rheinheim

.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

214

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Eine rechtlich bindende Vorgabe hinsichtlich einer Verw
endung des abgebauten M

aterials
in der Region gibt es nicht, zum

al eine Beschränkung der Rohstoffförderung auf die
regionale Eigenversorgung eine Absatzsteuerung darstellen w

ürde, die der
m

arktw
irtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland w

idersprechen
w

ürde. Ferner ist es vor dem
 Hintergrund der Bestim

m
ungen des § 1 Abs. 1

Außenw
irtschaftsgesetz nicht m

öglich, die Rohstoffproduktion hinsichtlich der
m

engenm
äßigen Verteilung auf die Region und einen Exportanteil zu beschränken. Eine

M
öglichkeit, zur Schonung regionaler Ressourcen diese W

arenström
e zu beschränken,

gibt es w
eder auf der Ebene der Regionalplanung noch im

 Raum
ordnungsverfahren. Eine

Beschränkung/Kontingentierung des Exportanteils kann nur privatrechtlich (z.B.
Grundstückseigentüm

er m
it Pächter) verbindlich geregelt w

erden.

Der  Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt w
erden.

Sinnvoll ist dies erst im
 Rahm

en der nachgelagerten Genehm
igungsverfahren. In diesem

Verfahren w
erden dann auch Untersuchungen zu Schall- und Staubim

m
issionen

durchgeführt und bew
ertet.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

086/23
Diese

Erw
eiterung

dientnichtderRegion,istsom
itnichtnotw

endig
und

nichtzu
rechtfertigen.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

215

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal), W

T
-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Die Aussagen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

Aufgabe der Regionalplanung ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num
m

er 10
Landesplanungsgesetz die Festlegung von Gebieten für den Abbau oberflächennaher
Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von Rohstoffen. Es ist Aufgabe der
Regionalplanung, Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung ausreichenden Um
fang

vorausschauend zu sichern.

Eine rechtlich bindende Vorgabe hinsichtlich einer Verw
endung des abgebauten M

aterials
in der Region gibt es nicht, zum

al eine Beschränkung der Rohstoffförderung auf die
regionale Eigenversorgung eine Absatzsteuerung darstellen w

ürde, die der
m

arktw
irtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland w

idersprechen
w

ürde. Ferner ist es vor dem
 Hintergrund der Bestim

m
ungen des § 1 Abs. 1

Außenw
irtschaftsgesetz nicht m

öglich, die Rohstoffproduktion hinsichtlich der
m

engenm
äßigen Verteilung auf die Region und einen Exportanteil zu beschränken. Eine

M
öglichkeit, zur Schonung regionaler Ressourcen diese W

arenström
e zu beschränken,

gibt es w
eder auf der Ebene der Regionalplanung noch im

 Raum
ordnungsverfahren. Eine

Beschränkung/Kontingentierung des Exportanteils kann nur privatrechtlich (z.B.
Grundstückseigentüm

er m
it Pächter) verbindlich geregelt w

erden.

086/24
Diese

Stellungnahm
e

erfolgtzugleich
auch

im
Nam

en
dernach

§67
NatSchG

anerkannten
Naturschutzverbände  des

Landesnaturschutzverbands (LNV) Arbeitskreis
W

aldshutund des
Naturschutzbund

(NABU)
OG

W
aldshut-Tiengen  und

Um
gebung

in
Vertretung

fürden
NABU-Landesverband  Baden

W
ürttem

berg,  sow
ie

des
Bund für

Um
w

eltund
Naturschutz

Deutschland
(BUND)

Regionalverband
Hochrhein.

W
irbehalten

uns
vor,w

eitere
Bedenken

nach
den

von
Ihnen

vorgegebenen
Term

inen
einzubringen,da

w
irin derKürze

derangegebenen
Zeitnichtum

fassend
alles

prüfen
können.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

216
Kenntnisnahm

e

087/01
Bei kreisübergreifenden Beteiligungsverfahren bündeln w

ir norm
alerw

eise die bei uns
eingehenden Hinw

eise der beteiligten LNV-Arbeitskreise in einer gem
einsam

en
Stellungnahm

e.
Da Ihnen m

eines W
issens aber bereits eine Stellungnahm

e aus dem
 Landkreis W

aldshut
zugegangen sein m

üsste, sende ich Ihnen anbei nun einfach alle bei uns bislang
eingegangenen Stellungnahm

en m
it der Bitte um

 Berücksichtigung im
 w

eiteren
Verfahren.

Betreff:
Sellungnahm

e zur Fortschreibung des Teilregionalplanes „Oberflächennahe Rhstoffe"

Gem
einsam

e Stellungnahm
e des Landesnaturschutzverbands  (LNV) Arbeitskreis

W
aldshut und des Naturschutzbund (NABU) OG W

aldshut-Tiengen  und Um
gebung im

Nam
en und in Vollm

acht für den NABU-Landesverbandes  Baden-W
ürttem

berg, sow
ie

des Bund für Um
w

elt und Naturschutz Deutschland (BUND) Regionalverband  Hochrhein
und zum

 Teilregionalplan „Oberflächennahe  Rohstoffe" für die Landkreise Lörrach und
W

aldshut 2020

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

217
siehe Stellungnahm

e Nr. 086 / 01-24 (lfd. Nr. 193 ff)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
- Fachliche Eingaben-

W
ir danken für die M

öglichkeit, fachliche Äußerungen zum
 Teilregionalplan

„Oberflächennahe  Rohstoffe" für den Landkreis W
aldshut abgeben zu können.

Der Landesnaturschutzverband  (LNV) Arbeitskreis W
aldshut und der Naturschutzbund

(NABU) OG W
aldshut-Tiengen und Um

gebung, sow
ie der Bund für Um

w
elt und

Naturschutz Deutschland (BUND) Regionalverband Hochrhein danken für die Zusendung
der Unterlagen zu oben genanntem

 Vorhaben und die dam
it verbundene  M

öglichkeit zur
Stellungnahm

e.

W
ir haben die Flächen im

 Arbeitskreis bearbeitet und nehm
en w

ie folgt Stellung:

Allgem
ein:

Der verstärkte Transport der Rohstoffe auf die Schiene m
uss vorrangiges Ziel sein,

zum
indest beim

 Export bei den Rohstofftransporten  aus dem
 Regionalverband

Hochrhein heraus. Gegen den Transport auf der Straße sprechen nicht nur die starken
Belastungen von Ortsdurchfahrten,  Erholungsgebieten etc. Es w

iderspricht auch dem
Grundsatz der Nachhaltigkeit, w

enn um
 die Belastungen zu ändern, verstärkt

Um
gehungsstraßen gebaut w

erden, die w
iederum

 zu w
eiterer Landschaftsversiegelung

und Zerschneidung  beitragen.  Ein Ziel sollte die Verm
eidung unnötiger Transporte sein.

Insgesam
t sind die Schutzbedürftigen  Flächen und der Sicherungsbereich aller

Abbauflächen, bzw
. zukünftig vorgesehenen Abbauflächen auf die Bedürfnisse der Region

auszulegen, die Veredelung der Produkte hat in der Region zu erfolgen. Insofern soll
Abbau m

it Aufbereitung in der Region stattfinden und keine Rohstoffe von den Betreibern
über die Region hinaus exportiert w

erden. Verstärkt m
üssen diese Transporte verm

ieden
w

erden, die für unsere Region erhöhten Rohstofftransportverkehr auf den Straßen und
durch die Dörfer bedeutet und gleichzeitig landschaftszerstörend sind. Das veredelte
Produkt w

ie Sand oder Kies hat auf dem
 M

arkt einen höheren W
ert. Die W

ertschöpfung
soll in der Region bleiben. Die Ressourcen sollen restriktiv und beim

 Abbau lim
itiert

freigegeben w
erden.

Verstärkt soll im
 Regionalplan die Verpflichtung zum

 Baustoffrecycling aufgenom
m

en
w

erden. Dies m
uss auch bei der Verknappung der Ausw

eisung von Rohstoffm
engen

beachtet w
erden, um

 den finanziellen Anreiz der Aufarbeitung des Recyclingm
aterials aus

Abbrüchen zu unterstützen. Die Veredlung der abgebauten Rohstoffe sollte in der
jew

eiligen Abbaugem
einde erfolgen, um

 unnötige Transporte zu verhindern und die
W

irtschaftskraft  vor Ort zu erhalten.

Bei der Berechnung der Rohstoffvorräte w
urden die M

engen die durch das integrierte
Rheinprogram

m
 freigesetzt w

urden leider nicht in Betracht gezogen. Diese M
engen

w
erden im

 Planungszeitraum
 des Teilregionalplan „Oberflächennahe  Rohstoffe"

abgebaut, und dem
 Kieshandel zugeführt.  Um

 diese M
enge Kies m

uss der Sicherungs-
und Schutzbedürftige Teil der Abbaum

enge bei der Rohstoffsicherung verringert w
erden.

M
it dem

 Abbau von W
aldflächen und landw

irtschaftlichen  Flächen folgt m
eist eine

Zusam
m

enlegung der einzelnen Parzellen zu größeren Schlägen. Die Restriktionen des
Landesw

aldgesetzes sind zu beachten. Dem
 Abbau im

 Offenland ist ab entsprechendem
W

ald-Bestandsalter Vorzug zu geben.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Nach der Nutzung als Abbaustandorte  m

üssen größere Flächen für eine
selbstüberlassene Renaturierung, als Sukzessions- und Ruheflächen belassen w

erden.
Im

 landw
irtschaftlichen Bereich sind die entstehenden Schläge durch extensive oder

w
echselnd genutzte Ackerflächen bzw

. Streifen von 10 bis 15 m
 zu trennen. Das

begründet sich aus dem
 Verlust der Ackerübergangsstreifen, die in der Vergangenheit

schleichend zu einer m
assiven Verarm

ung der Krautzonen geführt hat.

W
ir schlagen verfahrensübergreifende  Ausgleichm

aßnahm
en für Gruben im

 Klettgau und
im

 restlichen Landkreis W
aldshut vor, um

 ein gesam
theitliches  Biotopkonzept

voranbringen zu können. Es ist in unseren Augen sinnvoll bei Eingriffen durch den Teil-
Regionalplan „Oberflächennahe  Rohstoffe" die Biotopverbundsystem

e  intensiver zu
besprechen und verbindlich zu Ertüchtigen. Gerade bei den Flächenhaften Eingriffen
sollte ein abgestim

m
tes Biotopverbundsystem

 als Ausgleich für die Eingriffe entstehen.

Bei den erm
ittelten Bedarfsm

engen der kom
m

enden Jahre sind etw
aige freiw

erdende
Rohstoffe in Bezug auf Tunnelbauten zur A98 Abschnitt 8 und 9 zu berücksichtigen, bzw

.
Vorbehalte in Bezug auf Abbaum

engen zu m
achen.

Zu folgenden Gebieten nehm
en w

ir hier gesondert Stellung:

Bad Säckingen (W
allbach) und Bernau (Auf der W

acht) Keine Rückm
eldung

Görw
ihl (Niederw

ihl Albhalde)
Der Granitabbau ist m

it starken Sprengungen verbunden. Im
m

er noch m
it Detonationen,

obw
ohl es bereits Kaltsprengm

ethoden gibt. Entsprechend sehen w
ir für die Bevölkerung

von Niederw
ihl w

esentlich geringere Belastung, w
enn in eine andere Richtung abgebaut

w
ird. Speziell die W

aldkante Richtung Niederw
ihl sollte stehen bleiben, um

 gegen Lärm
und Erschütterung geschützt zu sein und auch die Hangkante im

 W
ald nochm

als m
it

einem
 Sicherungszaun absperren zu können. Speziell m

it dem
 aktuellen W

aldbestand
bietet es
sich an im

 W
aldbereich zu bleiben. Den Vorkom

m
en von Uhu, W

anderfalke und Kolkrabe
sind bei der W

iederverfüllung  Rechnung zu tragen. Offene, unter Schutz stehende
Steilw

ände sind bei der Befüllung zu berücksichtigen und w
enn m

öglich frei zu erhalten.

Hohentengen(Herdern)
Das Gebiet betrifft W

ald. Ein W
aldsaum

 sollte aus unserer Sicht stehen bleiben um
 eine

Lebensraum
vernetzung zu erhalten und zu fördern. Der W

aldsaum
 hat eine Leitw

irkung
für Flederm

äuse. Bei der Rekultivierung ist ein Teil zu renaturieren. Der W
aldsaum

speziell Richtung Günzgen bedeutet auch Sichtschutz und ist w
asserhaushaltsrelevant.

Die W
aldinseln sind in ein Flächenvernetzungskonzept  einzuarbeiten die

W
iederverfüllung  der Fläche kann als schräger Hang erfolgen, der einen Strukturreichen

W
ald in Richtung Rhein erm

öglicht. Entstehende W
asserflächen, w

ie nördlich des
Erw

eiterungsgebietes sollen eingebunden und erhalten bleiben. Eventuelle Sandlinsen im
Steilhang sind für Uferschw

alben ebenfalls zu erhalten.

Klettgau (Erzingen/Geisslingen)
Die W

iederverfüllung  ist m
it einer Biotopvernetzung abzustim

m
en. Kom

prom
iss zw

ischen
Rekultivierung und Renaturierung. Bestehende Heckenbereiche sind m

it
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
landw

irtschaftlichen Flächen abzuw
ägen. M

it geeigneten M
aßnahm

en m
uss die

Biotopvernetzung bereits im
 Abbauplan integriert und gefördert w

erden.
In Bezug auf W

indkraftanlagen in der Klettgaurinne ist eine Folgenutzung im
bestehenden Abbaugebiet anzudiskutieren und zu prüfen. Der Standort ist in Bezug auf
Zugänglichkeit und m

öglicher Nutzung der W
est-Ost-W

inde prädestiniert und w
eit genug

von Siedlungen w
eg. Er w

ird in Zukunft für die erneuerbaren Energien im
 Kreis W

aldshut
relevant w

erden und speziell in Bezug auf das Landschaftsbild und Erschliessung w
eniger

Diskussionen hervorrufen, als auf den Höhen.

Küssaberg (Dangstetten, Breitenfeld)
Die Gruben im

 Gebiet von Dangstetten sind durch die Nähe zum
 Rhein, Südlage und die

Ebene prädestiniert für eine naturnahe Lebensraum
vernetzung.  In den vergangenen 40

Jahren sind viele Parzellen zusam
m

engelegt w
orden, sodass Artenvielfalt stark

zurückgegangen  ist. Die Erw
eiterung bietet die M

öglichkeit die
Lebensraum

qualitätserhöhung  w
ieder festzuschreiben.

Der nördliche Bereich von W
T-09AG bietet sich als W

KA-Standort an. In Bezug auf
W

indkraftanlagen in der Rheinebene ist eine Folgenutzung im
 bestehenden Abbaugebiet

anzudiskutieren und zu prüfen. Der Standort ist in Bezug auf Zugänglichkeit und
m

öglicher Nutzung der W
est-Ost-W

inde  prädestiniert und w
eit genug von Siedlungen

w
eg, kann auch direkt über die Ableitung  Kraftw

erk Reckingen angebunden w
erden.

Entsprechend ist der Standort langfristig zu berücksichtigen. Die W
iederverfüllung hat an

entsprechenden Stellen industrietauglich zu erfolgen.

Küssaberg (Dangstetten)
Uferschw

albe, Feldlerche, Streuobstbew
ohner w

ie W
endehals und Grünspecht ist

Rechnung zu tragen und Auszubauen. Trittsteine des Regionalen Biotopverbunds sind
klar auszubauen. W

ir bitten um
 die Berücksichtigung der eingebrachten

Verbesserungsvorschläge  im
 speziellen beim

 Erhalt der Grube W
T-09AG. Eingereicht bei

Gem
einde Herrn Bürgerm

eister W
eber und unterer Naturschutzbehörde  Herrn Geretzki.

Küssaberg (Rheinheim
)

Die Biotopvernetzung ist auch im
 Zusam

m
enhang m

it Breitenfeld und Dangstetten zu
sehen. Die Anregungen gelten entsprechend. Der W

unsch nach m
ehr Artenschutz ist

auch hier m
it M

aßnahm
en realisierbar, ohne bei den landw

irtschaftlichen Zielen starke
Einschränkungen m

achen zu m
üssen. Teile sollen renaturiert w

erden.

Lottstetten (W
est und Ost)

In Bezug auf die Flächen ist sicherzustellen, dass W
asserm

engen auch bei größerem
Gew

itterregen auf der Fläche versickern können, das Grundw
asser bereichern und den

diversen Hangquellen Hardt langfristig W
asser abgeben. Eine schnelle Versickerung, w

ie
auch ein oberflächlicher W

asserabfluss  m
it Ausschw

em
m

ungen  im
 Hangbereich zum

Hardt m
üssen verm

ieden w
erden. Im

 einen Fall trocknet der Hang aus und gefährdet
den W

ald, im
 anderen Fall sind in Bereichen erneute Kiesausschw

em
m

ungen  und
Hangrutschungen die Folge.
Durch den Kiesabbau gehen die kleinparzelligen Bew

irtschaftungsform
en verloren. Die

Flächen w
erden zusam

m
engelegt  und verlieren Lebensraum

w
echsel und nicht befahrene

Krautstreifen. Die entstehenden größeren Schläge sind durch m
indestens 3 grössere

Extensivflächen zu trennen. Die M
aßnahm

e dient dem
 Schutz von Feldlerchen, der

ganzjährigen Lebensraum
vielfalt, kann Kiebitz und Offenlandarten w

ie Rebhuhn, Pieper
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
und Braunkehlchen w

ieder fördern.

Rickenbach-W
ickartsm

ühle Keine Rückm
eldung

Ühlingen-Birkendorf  (Steinatal )
zu G1: Die oberflächennahe  Rohstoffgew

innung im
 Bereich W

T-13 AG/ W
T-15 SG

schädigt die natürlichen Lebensgrundlagen von M
enschen sow

ie Flora und Fauna in
einem

 hohen M
aße. Die Erhaltung und nachhaltige Sicherung der Funktionsfähigkeit der

natürlichen Lebensgrundlagen eines FFH-Bachbiotops (Artenvielfalt) und die
Nutzungsfähigkeit der natürlichen Ressourcen (Angelfischerei) sind gefährdet.
Die Angelfischerei und eine vertragsgerechte  Bew

irtschaftung der Steina sind erheblich
beeinträchtigt. Bei Sprengungen ohne vorherige W

arnung durch Signale sind
Spaziergänger, Steinbruchm

itarbeiter  und Angelfischer  (bei Ausübung fischereilicher
Belange) lebensgefährlich bedroht. Der Straßenverkehr auf der L 159 ist gefährdet. Die
Staubem

issionen durch Bohrlöcher, Sprengungen, M
ahlw

erk, Verkehr auf
Betriebsgelände beeinträchtigen und zerstören die betriebsnahen Uferrandbereiche,
W

älder, W
iesen und Siedlungen. Der sich auf dem

 Blattw
erk von Bäum

en und Büschen
ablagernde Staub lässt die Vegetation zunehm

end absterben. Bei jedem
 Niederschlag

w
ird der Staub von Pflanzen und Boden abgew

aschen und als „dreckige Brühe" in die
Steina eingebracht. Dies führt zu Sedim

entbildung  und gebietsw
eise zu Kolm

atierung in
der Bachsohle. Dadurch w

erden Nahrungsketten unterbrochen, eine Naturverlaichung
w

ird verhindert, die W
assertem

peratur w
ird w

eiter aufgeheizt und som
it die natürliche

Reproduktion geschützter Tierarten im
 FFH- Gebiet erheblich gestört. Fisch- und

Krebssterben drohen.

zu G4: Bei der Erw
eiterung bestehender Abbaustandorte  sind die Belange des

Gew
ässerschutzes  und der Fischerei zu berücksichtigen. Dabei gilt es folgendes zu

beachten. Da der Steinbruchbetreiber auf Halde produziert w
erden ungew

aschene
Schotterm

aterialien, Split und Sand an vier Lagerstätten gelagert (Nordbruch, nahe
Betriebsgelände Porphyrw

erk, ehem
alige „Flederm

aushütte" und sogenanntes „Aalloch"
an der unteren Grenze der Gem

arkung W
T-Krenkingen).  Diese Lagerplätze w

achsen und
sind zu nahe am

 Riedw
iesenbach bzw

. an der Steina angelegt. An den Lagerplätzen w
ird

Staub und feiner Sand bei jedem
 Regen ausgew

aschen und ungefiltert in erheblichen
M

engen in die Steina eingebracht. Es fehlen Sickergruben oder Absetzbecken für
Sedim

ente und Schutzvorrichtungen  an den Uferrandstreifen. Die vom
Steinbruchbetreiber zugesagten „Lego-Bausteine" als Begrenzungen der Lagerstätten
fehlen bis heute. Die ausgelegten Felsbrocken in Ufernähe sind lückenhaft und
ungeeignet. Hier „m

üssen w
eitere M

aßnahm
en ergriffen (verordnet) w

erden, dam
it auch

bei starken Niederschlägen kein Sand aus den Lagerstätten m
ehr in die Steina gelangen

kann". Bezüglich der belastenden Feinsedim
ente verw

eisen w
ir auf den

Untersuchungsbericht „ökologische  und fischereiliche  Untersuchungen in der Steina"
vom

 Landesfischereiverband Baden-W
ürttem

berg vom
 Oktober 2020.

zu G5: Die früheren und zukünftigen Abbaustandorte sollen nach Beendigung des
Rohstoffabbaus renaturiert w

erden. Bei der Rekultivierung sind zw
ingend

landschaftstypische schattenspendende heim
ische Büsche und Bäum

e zu pflanzen und zu
pflegen - zur Abkühlung des Fließw

assers insbesondere bei Niedrigw
asser in w

eiteren
Hitzesom

m
ern zw

ecks W
iederansiedlung der heim

ischen Bachforelle, Erhalt der
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Groppenbestände  und Schutz der Steinkrebspopulationen.  In den Uferrandstreifen und
Zuflüssen der Steina (Krebsbach, Riedw

iesenbach und w
eitere Rinnsale) ist für die

Folgenutzung eine enge Abstim
m

ung  m
it den anerkannten Naturschutzverbänden,

insbesondere m
it dem

 Landesfischereiverband  BW
, geboten, u.a. „eine Kartierung der

Ufergehölze und deren Schattenw
urf auf das Gew

ässer als w
ichtige und sinnvolle

M
aßnahm

e, um
 w

eitere ökologische Verbesserungen  hinsichtlich zukünftig steigender
Tem

peraturen und geringerer Abflüsse ergreifen zu können" und „eine durch das
Porphyrw

erk durchgeführte Verlegung des Krebsbaches m
it dem

 W
asserfall und bis zur

Einm
ündung in die Steina bew

irkt, dass der W
asserfall und der Bach in der prallen Sonne

ohne jeden Schatten liegen und sicher nicht zu einer Abkühlung der Steina beitragen"

Das Gebiet grenzt direkt an das FR+
Gebiet "Täler von Schw

arza, M
ettm

a, Schlücht und
Steina". Es ist ein sehr sensibler Bereich. Zurzeit w

erden für diese Gebiete die
M

anagem
entpläne erstellt, som

it ist der Zeitpunkt für die Fortschreibung unglücklich
gew

ählt.

Auch
w

enn
durch

Verschiebung
derGebietskulisse

das
Biotop

„Felsen
und

Eichenw
ald

S.
von

Löhningen"
nichtin

derKulisse
liegt,m

uss
m

iterheblichen
Ausw

irkungen
durch

Sprengungen und
dam

itverbundene
Staubbelastungen

gerechnetw
erden.

Es w
erden ca. 2650 m

2 W
aldlebensraum

  sow
ie die Biotope „Feldhecke w

estlich
Unterm

ettingen- Raßbach" sow
ie „Feuchtgebietskom

plexe  bei Unterm
ettingen-Raßbach"

unw
iederbringlich zerstört.

Jetzt, w
o w

ir den Klim
aw

andel direkt spüren, ist dieser Eingriff in ein intaktes Ökosystem
nicht zu rechtfertigen.

Der in diesem
 Steinbruch gew

onnene Schotter dient in großen Teilen nicht der Region,
sondern w

ird in die Schw
eiz exportiert.

Daraus resultiert ein großes LKW
-Transportaufkom

m
em

,  Belastung für die Bew
ohner der

Orte Detzeln, W
T-Tiengen, Lauchringen, Kadelburg und Rheinheim

.

Diese Erw
eiterung dient nicht der Region, ist som

it nicht notw
endig und nicht zu

rechtfertigen.

Diese Stellungnahm
e erfolgt zugleich auch im

 Nam
en der nach §67 NatSchG anerkannten

Naturschutzverbände  des Landesnaturschutzverbands  (LNV) Arbeitskreis W
aldshut und

des Naturschutzbund (NABU) OG W
aldshut-Tiengen  und Um

gebung in Vertretung für
den NABU-Landesverband  Baden W

ürttem
berg,   sow

ie des Bund für Um
w

elt und
Naturschutz Deutschland (BUND) Regionalverband Hochrhein.

W
ir behalten uns vor, w

eitere Bedenken nach den von Ihnen vorgegebenen Term
inen

einzubringen, da w
ir in der Kürze der angebenen Zeit nicht um

fassend alles prüfen
können.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

087/02
Aktionsgem

einschaft  Natur- und Um
w

eltschutz Oberbaden e.V.
M

itglied im
 LandesNaturschutzVerband  Baden-W

ürttem
berg  e.V.

z.Hd. LNV-Geschäftsstelle, Stuttgart zw
ecks Koordination

Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe  Rohstoffe Region Hochrhein- Bodensee
(Landkreise Konstanz, W

aldshut und Lörrach) - 2. Anhörung Stellungnahm
e für das

Gebiet des Landkreises Lörrach

Prüfm
ethodik

Es fällt auf, dass in der 2. Anhörung alle regionalplanspezifischen Kriterien entfernt
w

urden (Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege, Gebiete zur Sicherung
von W

asser-vorkom
m

en, bedeutsam
e Landschaftsräum

e, Grünzüge). Auf den Leser w
irkt

das w
ie eine Selbstzensur bzw

. als ob der Regionalverband nicht hinter seinen eigenen
W

erten stehen w
ürde.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

218
Abstim

m
ung m

it dem
 Regionalplan 2000

Neben der Abw
ägung des Vorrangs für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und die

Sicherung von Rohstoffvorkom
m

en m
it den Belangen w

ie Naturschutz, W
asserschutz und

Siedlungsentw
icklung w

urden auch die Festlegungen des rechtskräftigen Regionalplans
2000 w

ie auch (in der Aufstellung befindliche) Festlegungen w
eiterer regionaler

Planungen, w
ie die 2. Teilfortschreibung des Regionalplans 2000 W

indenergienutzung in
die Einzelabw

ägung einbezogen.

Für die verschiedenen in Betracht kom
m

enden Vorranggebiete für den Abbau
oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete) und die Vorranggebiete zur Sicherung von
Rohstoffen (Sicherungsgebiete) w

urde die Vereinbarkeit m
it den Festlegungen des

Regionalplans 2000 einschließlich der bereits abgeschlossenen und rechtskräftigen
Teilfortschreibungen und Regionalplanänderungen sow

ie laufenden Planungsverfahren
geprüft. Der Schw

erpunkt lag aufgrund der naturgem
äßen Betroffenheit auf der Prüfung

der Ziele zum
 Schutz des Freiraum

s. Etw
aige Zielkonflikte konnten größtenteils bereits

durch entsprechende Flächenabgrenzungen verm
ieden w

erden. Die regionalplanerischen
Festlegunges sind daher Teil der raum

planerischen Abw
ägung.

Betroffen durch Vorrangfestlegungen sind jedoch folgende Festlegungen:

·
Regionale Grünzüge: RP 2000, Plansatz (PS) 3.1.1 (Z)

·
VRG für Naturschutz und Landschaftspflege: RP 2000, PS 3.2.1

·
VRG zur Sicherung von W

asservorkom
m

en: RP 2000, PS 3.3.1 (Z)
·

VRG für den vorbeugenden Hochw
asserschutz: RP 2000, PS 3.2.5 (Z)

Als Planungsträger für die regionalplanerischen Ziele kann er diese in einem
regionaplanerischen Planungsverfahren nicht absolut im

 Sinne von  "Ausschlusskriterien"
einstufen, sondern m

uss diese - da sie ihm
 zugänglich sind - in den Planungs- und

Abw
ägungsprozess einbeziehen.

Die Zielfestlegung zu Regionalen Grünzügen (Plansatz 3.1.1) w
urde für die betroffenen

Gebiete hinsichtlich einer Vereinbarkeit m
it dem

 Rohstoffabbau überprüft. Aufgrund der
Standortgebundenheit der Nutzungen kann gem

äß der Einzelfallbetrachtung in den
vorliegenden Vorranggebieten dem

 Abbau oberflächennaher Rohstoffe und der Sicherung
von Rohstoffvorkom

m
en Vorrang eingeräum

t w
erden. Die Schutzfunktion des genannten

Zieles ist durch den Rohstoffabbau in der Regel m
it Beginn des Rohstoffabbaus oder

w
ährend des Rohstoffabbauprozesses eingeschränkt. Um

 die Schutzfunktion vor und
nach der Abbauphase zu erhalten, bleiben die Zielfestlegungen bestehen. Dadurch w

ird
auf eine zielgerichtete Gestaltung der Landschaft hingew

irkt.

Grünzäsuren (Plansatz 3.1.2 (Z)) sind von Festlegungen zum
 Rohstoffabbau und zur

Sicherung von Rohstoffvorkom
m

en nicht betroffen.

Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege: Die Erhaltung großflächiger
Biotopbereiche hat gegenüber anderen konkurrierenden Nutzungen Vorrang. Dies
schließt den Abbau von Rohstoffen aus (Begründung zu Plansatz 3.2.1 des Regionalplans
2000). Die Ausw

eisung der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege im
Regionalplan 2000 geht auf eine Biotopkartierung und Bew

ertung (Eigenartigkeit und
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Schutzbedürftigkeit) der Landesanstalt für Um

w
eltschutz (LfU, jetzt LUBW

) aus den
Jahren 1984-1988 zurück, die in dieser Form

 nicht m
ehr aktuell ist. Inzw

ischen liegen
neuere Biotopkartierungen vor, die zusätzlich in der Planung berücksichtigt w

urden (vgl.
Um

w
eltbericht zum

 Teilregionalplan). Überlagerungen (Abbaugebiet, VRG für Naturschutz
und Landschaftspflege) sind in der Planung geprüft, bew

ertet und abgew
ogen (vgl. PS 5

und Begründung der Fortschreibung zum
 TRP Oberflächennahe Rohstoffe).

In den Vorranggebieten zur Sicherung von W
asservorkom

m
en (RP 2000, PS 3.3.1) ist der

Trockenabbau von Kies unter Voraussetzung des Grundw
asserschutzes zulässig (siehe

Plansatz 2, Z(2)).

Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz (PS 3.2.5) sind nur bei den
Sicherungsgebieten betroffen.

087/03
Kom

m
entare zu den einzelnen Gebieten

Die Streichung der Sicherungsgebiete LOE-01 SG und LOE-02 SG begrüßen w
ir.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

219

Standort:
LOE-01 SG Efringen-
Kirchen (NE Istein), LOE
-02 SG Häg-Ehrsberg
(W

ühre)

Kenntnisnahm
e

087/04
Tegernau  (Schw

eizerm
ühle)

LOE-02 AG: Laut Steckbrief w
urde das Abbaugebiet im

 östlichen Bereich reduziert. Dies
ist aber w

eder in der Tabelle 30 des Um
w

eltberichtes erw
ähnt, noch in der

Flächendarstellung erkennbar.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

220

Standort:
LOE-02 AG Kleines
W

iesental (Tegernau,
Schw

eizerm
ühle)

Es handelt sich um
 einen Hinw

eis für die w
eitere Vorhabens- und Genehm

igungsplanung.

Auf der M
aßstabsebene 1:50:000 (1 m

m
 in der Karte entspricht real 50 m

) ist die
em

pfohlene Reduzierung nicht darstellbar und erkennbar.

087/05
M

alsburg-M
arzell  (Gritzeln)

LOE-05 SG: Eine Erw
eiterung dieses konfliktreichen Gebietes lehnen w

ir ab, zum
al es

voll-ständig innerhalb des LSG Blauen liegt.

M
alsburg-M

arzell  (Lütschenbach)
LOE-06 SG: Eine Reaktivierung des alten Steinbruchs lehnen w

ir aufgrund der sehr
erhebli-chen Ausw

irkungen auf Pflanzen / Tiere (Biotopschutzw
ald) und die Landschaft

(LSG Blauen) ab, auch w
enn das Gebiet bereits im

 alten Regionalplan als SG enthalten
w

ar.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

221

Standort:
LOE-05 SG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln), LOE-06
SG M

alsburg-M
arzell

(Lütschenbach ),

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Die Vorranggebiete LOE-05 SG und LOE-06 SG sind  Sicherungsgebiete und dienen dam
it

der langfristigen Sicherung des vorhandenen Rohstoffes.

Eine Nichtfestlegung als Sicherungsgebiet im
 Teilregionalplan hätte zur Folge, dass

Flächen unter denen abbauw
ürdige Rohstoffvorkom

m
en bestehen, ggf. einer

anderw
eitigen Nutzung zugeführt w

erden, die einen späteren potenziellen Rohstoffabbau
nicht m

ehr m
öglich m

acht.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Gem

äß Begründung zum
 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m

ittel- bis langfristigen
Sicherung der Rohstoffvorkom

m
en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des

Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im
 Rahm

en
einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar. Es

existiert also kein "Entw
icklungsgebot", in dem

 Sinne, dass im
 Zuge einer

Regionalplanfortschreibung aus einem
 festgelegten Sicherungsgebiet autom

atisch ein
Abbaugebiet w

ird.

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern. Bew
aldete Flächen

w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit in diesen Schutzgütern

beachtet.

Eine spätere Um
w

idm
ung zu einem

 Abbaugebiet bzw
. ein späterer Abbau setzten

vorlaufend eine um
fassende Auseinandersetzung bzw

. Untersuchungen und Kartierungen
der tatsächlichen Gegebenheiten entsprechend den zum

 entsprechenden Zeitpunkt
geltenden naturschutzfachlichen und -rechtlichen  Anforderungen (Schutzgut Tiere,
Pflanzen, biologische Vielfalt, Naturschutz einschließlich des besonderen und strengen
Artenschutzes) voraus.

Beide  Sicherungsgebiete liegen vollständig im
 LSG „Blauen“. Die zugehörige

Schutzgebietsverordnung enthält in Bezug auf den Abbau von Rohstoffen ein präventives
Verbot m

it Erlaubnisvorbehalt, d.h. es bedarf im
 Rahm

en des Genehm
igungsverfahrens

einer schriftlichen Erlaubnis der unteren Naturschutzbehörde.

Die Flächen LOE-05 SG und LOE-06 SG w
erden w

eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt,
um

 den künftigen m
öglichen Rohstoffbedarf (Zeitraum

 >
 20 Jahre) zu sichern (regionaler

Gesam
tbedarf für den Planungszeitraum

 >
20 bis 40 Jahre). M

it der Ausw
eisung von

Sicherungsgebieten w
erden im

 heutigen Kenntnisstand abbauhöffige Flächen im
Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen freigehalten w

erden sollen, die einem
m

öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige Generationen) entgegenstehen.

087/06
Schliengen (Grien)
Der Tausch zw

ischen Abbau- und Sicherungsgebiet ist sinnvoll. Da für das SG (LOE-08
SG) voraussichtlich  ein Raum

ordnungsverfahren m
it Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung

notw
en-dig w

ürde, em
pfehlen w

ir, auf das im
 Vergleich zum

 AG relativ kleine SG zu
verzichten.

Landesnaturschutzverban
d Baden-W

ürttem
berg e.

V. (LNV)

70182 Stuttgart

222

Standort:
LOE-05 AG Schliengen
(Grien), LOE-08 SG

Gem
äß Begründung zum

 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m
ittel- bis langfristigen

Sicherung der Rohstoffvorkom
m

en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des
Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im

 Rahm
en

einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar. Es

existiert also kein "Entw
icklungsgebot", in dem

 Sinne, dass im
 Zuge einer
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Schliengen (Grien)

Regionalplanfortschreibung aus einem
 festgelegten Sicherungsgebiet autom

atisch ein
Abbaugebiet w

ird.

Ein Sicherungsgebiet bereitet den Abbau nicht planerisch vor, sondern sichert
rohstoffgeologisch potenziell geeignete Flächen gegenüber Nutzungen, die einem
späteren Abbau entgegenstehen könn(t)en. Die Festlegung als Sicherungsgebiet
bedeutet keine Entscheidung über die raum

ordnerische Zulässigkeit.  Entsprechend ist i.
d. R. ein langfristiger Zeithorizont von etw

a 20 bis 40 Jahren bis zu einem
 dann zu

prüfenden Abbau kennzeichnend.

Daher ist eine tiefergehende Beurteilung von Artenbeständen zum
 jetzigen Zeitpunkt

nicht zielführend. Ebenso kann auch die Beurteilung der Natura 2000-Verträglichkeit nur
eingeschränkt erfolgen. Für die ebenenbezogene Prüfung des besonderen und strengen
Artenschutzes und der Natura 2000-Verträglichkeit der VRG Sicherung w

erden die aktuell
vorliegenden Daten dargestellt und es w

ird auf ggf. derzeit gegebene, erhebliche
Konflikte hingew

iesen.

Relevante Natura 2000-Lebensstätten, -Lebensraum
typen, -Arten sind bekannt bzw

. zu
erw

arten. Zum
 jetzigen Zeitpunkt liegen jedoch keine ausreichenden Kenntnisse zur

Beurteilung des M
aßes der Betroffenheiten der Natura 2000-Schutzgegenstände vor. Im

Falle einer späteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung ist daher eine frühzeitige

Behandlung der dargestellten Konflikte notw
endig. Zudem

 sind auf einer nachfolgenden
Planungsebene Untersuchungen hinsichtlich einer Betroffenheit artenschutzrechtlicher
Bestim

m
ungen der §§ 44 ff. BNatSchG frühzeitig durchzuführen*.

Eine Nichtfestlegung des Sicherungsgebieten im
 Teilregionalplan hätte zur Folge, dass

Gebiete, unter denen abbauw
ürdige Rohstoffvorkom

m
en bestehen, ggf. einer

anderw
eitigen Nutzung zugeführt w

erden, die einen späteren Rohstoffabbau nicht m
ehr

m
öglich m

acht.

Ein Raum
ordnungsverfahren für das vorgesehene Sicherungsgebiet ist dann erforderlich,

w
enn ein - ausnahm

sw
eise - vorzeitiger Abbau in dem

 Sicherungsgebiet beabsichtigt
w

ürde.

Die Fläche LOE-08 SG w
ird daher w

eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um
 den

künftigen m
öglichen Rohstoffbedarf (Zeitraum

 >
 20 Jahre) zu sichern (regionaler

Gesam
tbedarf für den Planungszeitraum

 >
20 bis 40 Jahre) und von Nutzungen

freigehalten w
ird, die einem

 m
öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige

Generationen) entgegenstehen.

110/01
sie haben uns gebeten, zum

 o. a. Entw
urf eine Stellungnahm

e abzugeben. Dieser Bitte
kom

m
en w

ir im
 Folgenden gerne nach.

Vorausschicken m
üssen w

ir, dass es nicht m
öglich ist im

 Detail zu prüfen, ob die
einzelnen M

aßnahm
en alle regelkonform

 sind bzw
. w

ären. Dies ist im
 W

esentlichen dem
zeitlichen Aspekt geschuldet,da 5 Jahre W

eiterentw
icklung nicht innerhalb von 2 M

onaten
überprüft w

erden können. Eine Teilprüfung w
äre nicht gerecht und w

ürde m
anche

Betriebe ggfls diskreditieren.

Landschafts- und
Naturschutzinitiative
Schw

arzw
ald e.V.

79859 Schluchsee

223
Kenntnisnahm

e
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Dennoch:
Um

 die Art und die Bedeutung der Them
atik „Rohstoffe",  deren Vorkom

m
en  und

bestehende Problem
e zu erläutern, verw

eisen w
ir zunächst auf zw

ei Textquellen:

I.Das Landesam
t für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) des Regierungspräsidium

s
Freiburg   hat  im

   Rahm
en   seiner Inform

ationsreihe die Inform
ation 18

herausgegeben. Hier ein Auszug der Seite 12 aus Kapitel 2:

[...] Die m
ineralischen Rohstoffe des Landes Baden-W

ürttem
berg und ihre Verw

endung

Überblick, System
atik

Ein allgem
einer Überblick über die in der Erdkruste vorkom

m
enden Rohstoffe

(„Bodenschätze") eines größeren Gebietes kann nach unterschiedlichen Kriterien
vorgenom

m
en w

erden. Gebräuchlich sind Gliederungen nach Zusam
m

ensetzung
{Hauptbestandteile),    w

irtschaftlicher    Bedeutung,
Verw

endung, rechtlicher
Zuordnung, regionalgeschichtlichen Aspekten, Verbreitung oder geologischem

 Alter. Als
Grobsystem

atik für alle Bodenschätze w
ird häufig eine Kom

bination aus
Zusam

m
ensetzung und Einsatzbereich verw

endet. Die w
ichtigsten Bodenschätze lassen

sich so grob in folgende Hauptrohstoffgruppen gliedern:

Steine und Erden
Industriem

inerale einschließlich Salzgesteine Energierohstoffe
M

etaIIrohstoffe

Für Baden-W
ürttem

berg entspricht diese Reihung in etw
a auch einer Gliederung nach der

Häufigkeit: Steine und Erden-Rohstoffe sind besonders vielfältig und treten in großen
Vorkom

m
en auf (Abb. 2), die  unter dem

 Begriff ,,Industriem
inerale" zusam

m
engefassten

Rohstoffe Quarzsande1 (hochreine) Kalksteine für W
eiß- und Branntkalke, Gips- und

Anhydritstein, Fluss- und Schw
erspat sind in Südw

estdeutschland ebenfalls w
eit

verbreitet. Die Salzgesteine treten besonders lm
 M

ittleren M
uschelkalk in großen

Lagerstätten auf, in kleineren Lagerstätten im
 Alttertiär des Oberrheingrabens enthalten

sie auch Kalisalze. Auf dem
 Gebiet der Steinsalzproduktion steht Baden-W

ürttem
berg

derzeit an der Spitze der deutschen Bundesländer. Energierohstoffe w
ie  Ölschiefer,

Erdöl,  Erdgas,  Torf, Kohle und Uranerz sind hingegen nur in vergleichsw
eise kleinen

Vorkom
m

en anzutreffen. Auch w
irtschaftlich interessante Anreicherungen von M

etallen in
Erzlagerstätten sind recht selten; besonders in bergbau- und industriegeschichtlicher
Hinsicht kom

m
t ihnen aber große Bedeutung zu. Auf vielen Schw

arzw
älder

M
ineralgängen w

äre es m
öglich, M

etallerze beim
 Fluss- und Schw

erspatbergbau m
it

zugew
innen.

Für Baden-W
ürttem

berg hat sich nachfolgend aufgelistete System
atik als sinnvoll

erw
iesen, die auch als Legendengliederung in die Karte der m

ineralischen Rohstoffe von
Baden-W

ürttem
berg 1:50 000 (KM

R 50) Eingang gefunden hat; die m
eisten

Rohstoffgruppen  zählen  zu  den  Steine-  und  Erden-Rohstoffen,  die zu  den
Industriem

ineralen gerechneten sind kursiv gedruckt:

Kiese und Sande für den Verkehrsw
egebau, für Baustoffe und als Betonzuschlag
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Natursteine für den Verkehrsw
egebau, für Baustoffe und als Betonzuschlag (m

it den
Untergruppen A - D):
(A)

Untergruppe Karbonatgesteine
(B)

Untergruppe Vulkanite
(C)       Untergruppe Plutonite
(D)       Untergruppe M

etam
orphite

Zem
entrohstoffe

Ziegeleirohstoffe  (Grobkeram
ische  Rohstoffe)

Naturw
erksteine

(Hochreine) Kalksteine für W
eiß- und Branntkalke

Sulfatgesteine {Gips- und Anhydritstein)

Salzgesteine
Fluss- und Schw

erspat

Energierohstoffe (Ölschiefer, Erdöl, Erdgas, Torf, Kohle und Uranerz) [,„],

II.
Im

 Folgenden ein w
eiterer Auszug:

[„.]  Fortschreibung Teilregionalplan  Oberflächennahe  Rohstoffe  für  die Region
Hochrhein-Bodensee
Anlage
Vorgehensw

eise bei der Ausw
eisung von Vorranggebieten für den Abbau

oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete) und zur Sicherung von Rohstoffen
(Sicherungsgebiete)
- Erläuterungen -
Entw

urf zur 2.Anhörung,Stand: 08. Juli 2020

Der Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) w
eist Vorranggebiete in Form

von 38 Abbau- und 26 Sicherungsgebieten in einer Gesam
tfläche von 993 ha aus. Die

Vorrangflächen beanspruchen dem
nach rund 0,3 %

 der Regionsfläche,  Zw
ischenzeitlich

w
urden große Anteile der Abbaugebiete abgebaut und bedürfen der Ergänzung

durch
neue Flächenausw

eisungen bzw
. der Aufstufung

von Sicherungsgebieten zu
Abbaugebieten. Dies w

ar in den  vergangenen Jahren in Einzelfällen m
it der

Durchführung von  Planänderungsverfahren bereits erforderlich. Zudem
 ergab es

verm
ehrt Anfragen   von rohstoffabbauenden  Betrieben  m

it konkretem
 Erw

eiterungs-
und  Änderungsbedarf, der nicht im

 Einklang m
it dem

 Tellregionalplan  Oberflächennahe
Rohstoffe (2005) stand. Der Planungsbedarf ist nicht für alle Abbaustandorte gleich
dringend. Um

 jedoch m
ehrere, nicht aufeinander abgestim

m
te Standorterw

eiterungen zu
verm

eiden ist ein regionales gesam
träum

liches Konzept für den Rohstoffabbau
erforderlich. Dabei ist u.a. der Rohstoffbedarf in der gesam

ten Region einzubeziehen.
Die Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe hat som

it
flächendeckend für die Region Hochrhein-Bodensee zu erfolgen.

Oberflächennahe m
ineralische Rohstoffe sind eine w

ichtige Grundlage für die
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
w

irtschaftliche Entw
icklung der Region Hochrhein-Bodensee und ein w

esentlicher
Bestandteil unseres Alltags. Eine verbrauchernahe Verfügbarkeit von m

ineralischen
Rohstoffen ist daher auch ein bedeutender Standortfaktor für die Region.
Hauptabnehm

er m
ineralischer Rohstoffe ist die Bauw

irtschaft. Die langfristige Sicherung
der Rohstoffversorgung m

ittels einer räum
lichen Sicherung raum

verträglicher Abbau- und
Sicherungsgebiete hat som

it auch eine w
irtschaftsstrategische Bedeutung und liegt im

öffentlichen Interesse. Ohne heim
ische m

ineralische Rohstoffe ist eine Aufrechterhaltung
der Bautätigkeit und der gesam

ten Infrastruktur in der gew
ohnten Form

 und zu den
gew

ohnten Kosten nur schw
er m

öglich. Für  die  Baustoff-,  Steine-und-Erden-Industrie
ist die Bauw

irtschaft m
it einem

 Um
satzanteil von rund 80%

 der m
it  Abstand größte

Abnehm
er. Entsprechend stark ist grundsätzlich  die  Korrelation zw

ischen der
Entw

icklung der Bauinvestitionen  einerseits  und  der  w
ertm

äßigen  Produktion
m

ineralischer  Baustoffe  andererseits. Insofern  ist   davon  auszugehen,  dass  der
zukünftige Abbau m

ineralischer Rohstoffe von  der konjunkturellen Entw
icklung der

Bauw
irtschaft abhängt. [...]

110/02
Fazit:

Anhand der Textquellen w
ird ersichtlich, dass m

it dem
 ständigen Bedarf an Rohstoffen

ein stetig voranschreitender Abbau korreliert.

W
ir sind der Auffassung, dass vorrangig Recycling-Produkte zum

 Einsatz kom
m

en sollten
(z.B. Betonrecycling-M

aterial o.ä.), um
 die Ressourcen zu schützen und eine gew

isse
Nachhaltigkeit aufzubauen. Außerdem

 sollten regionale Rohstoffe grundsätzlich vorrangig
in der Region verw

endet w
erden und nicht in Tüten verpackt" nach Übersee verkauft

w
erden.

Das Statem
ent "Die langfristige Sicherung der Rohstoffversorgung m

ittels einer
räum

lichen Sicherung raum
verträglicher Abbau- und Sicherungsgebiete hat som

it auch
eine w

irtschaftsstrategische Bedeutung und liegt im
 öffentlichen Interesse." kann so nicht

stehen bleiben.
Hier m

uss es nach unserem
 Verständnis heißen

Die langfristige Sicherung der regionalen Rohstoffversorgung m
ittels einer räum

lichen
Sicherung raum

verträglicher Abbau- und Sicherungsgebiete hat som
it auch eine

w
irtschaftsstrategische Bedeutung für regionale Unternehm

en."

Ein "öffentliches Interesse" kann dagegen nicht auf diese W
eise von einer Körperschaft

des öffentlichen Rechts festgestellt w
erden. Der vorliegende Planentw

urf tangiert
vielm

ehr seinerseits den nicht zuletzt gesetzlich norm
ierten Naturschutz und dam

it
gerade auch einen Belang des öffentlichen Interesses.

Landschafts- und
Naturschutzinitiative
Schw

arzw
ald e.V.

79859 Schluchsee

224
Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung
ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Aufgrund ihrer volksw
irtschaftlichen

Bedeutung ist die Pflicht zur planerischen Sicherung von Flächen zur Gew
innung

oberflächennaher m
ineralischer Rohstoffe im

 Landesplanungsgesetz (LPlG) verankert. Die
Regionalverbände legen anhand der w

issenschaftlich gew
onnenen Kenntnisse über

Rohstofflagerstätten und -vorkom
m

en
im

 Land in einem
 um

fassenden Abw
ägungsprozess

in den Regionalplänen regionalbedeutsam
e Abbaustätten, aktivierbare Reserven und

Rohstoffvorkom
m

en als Gebiete für den Abbau von Rohstoffen (Abbaugebiete) und
Gebiete zur Sicherung von Rohstoffvorkom

m
en (Sicherungsgebiete) fest.

Eine nachhaltige Rohstoffversorgung basiert auf einer schonenden und effizienten
Nutzung endlicher Rohstoffvorkom

m
en, der Substitution von Rohstoffen und dem

Recycling von Bau- und Abbruchabfällen. In Plansatz 1, Grundsatz 7 und der
dazugehörigen Begründung w

ird explizit auf das Them
a Recycling und Substitution

eingegangen.

Im
 Hinblick auf einen sparsam

eren Um
gang m

it Prim
ärrohstoffen ist der Einsatz von

Recyclingm
aterial vorw

iegend nur über die Preisgestaltung und über die Verpflichtung
zum

 Einsatz zu erreichen. Dabei ist insbesondere zu beachten, das auch
Recyclingbaustoffe technischen und gesetzlichen Anforderungen im

 Hinblick auf die
Um

w
eltverträglichkeit unterliegen Dabei kann die öffentliche Hand m

it positivem
 Beispiel

vorangehen. W
eitergehende Regelungen obliegen nicht der Regionalplanung.

Eine rechtlich bindende Vorgabe hinsichtlich einer Verw
endung des abgebauten M

aterials
in der Region gibt es nicht, zum

al eine Beschränkung der Rohstoffförderung auf die
regionale Eigenversorgung eine Absatzsteuerung darstellen w

ürde, die der
m

arktw
irtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland w

idersprechen
w

ürde. Ferner ist es vor dem
 Hintergrund der Bestim

m
ungen des § 1 Abs. 1

Außenw
irtschaftsgesetz nicht m

öglich, die Rohstoffproduktion hinsichtlich der
m

engenm
äßigen Verteilung auf die Region und einen Exportanteil zu beschränken. Eine

M
öglichkeit, zur Schonung regionaler Ressourcen diese W

arenström
e zu beschränken,
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
gibt es w

eder auf der Ebene der Regionalplanung noch im
 Raum

ordnungsverfahren. Eine
Beschränkung/Kontingentierung des Exportanteils kann nur privatrechtlich (z.B.
Grundstückseigentüm

er m
it Pächter) verbindlich geregelt w

erden.

Rohstoffe sind eine w
ichtige Grundlage für die gesam

te Bauw
irtschaft und viele w

eitere
Industriezw

eige. Ihre Bereitstellung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die
Schaffung jedw

eder Infrastruktur. Die Rohstoffgew
innung kann daher in einem

 w
eiteren

Sinne selbst zu den M
aßnahm

en der Infrastruktur gezählt w
erden, und sie liegt deshalb

nach der Rechtsprechung im
 öffentlichen Interesse. Die Rohstoffgew

innung ist außerdem
dadurch geprägt, dass sie – anders als Verkehrsw

ege, Industrie- und Gew
erbebetriebe

und sonstige Gebäude – keine auf Dauer angelegte M
aßnahm

e darstellt, sondern die
betroffene Fläche nach Durchführung „der Natur zurückgegeben“ w

ird und sich dort
häufig sogar – unter Um

ständen schon w
ährend der Gew

innungsphase – besonders
w

ertvolle Tier- und Pflanzenarten ansiedeln.

Der derzeit rechtskräftige Landesentw
icklungsplan Baden-W

ürttem
berg (2002) enthält

unter Kapitel 5.2.1  folgende Aussage:
"Der Abbau oberflächennaher m

ineralischer Rohstoffe und die Sicherung künftiger
Abbaum

öglichkeiten können nur an den natürlichen Lagerstätten erfolgen. Die
Rohstoffversorgung für Baum

aßnahm
en aller Art, insbesondere für Siedlungs- und

Straßenbau und für die rohstoffverarbeitende Industrie, soll m
öglichst verbrauchsnah und

bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen. Die Abbauplanung der Rohstoffindustrie ist
langfristig angelegt und konkurriert zw

angsläufig m
it anderen ortsgebundenen und

langfristigen Raum
nutzungsansprüchen. Rohstoffabbau und Flächensicherung sind in der

Regel m
it er-heblichen Eingriffen in Landschaft und Natur verbunden. Die Sicherstellung

einer bedarfsgerechten undverbrauchernahen Versorgung m
it oberflächennahen

Rohstoffen ist daher eine zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung. Diese
Aufgabe kann nur erfüllt w

erden, w
enn der heim

ischen Rohstoffindus-trie die
Entw

icklungsm
öglichkeiten geboten w

erden, die einer realistischen Prognose der
Rohstoffnachfrage entsprechen.

Im
 April 2004 w

urde die Stufe 2 des Rohstoffsicherungskonzeptes („RSK 2“) vom
Kabinett verabschiedet (W

irtschaftsm
inisterium

 Baden-W
ürttem

berg 2004). Es stellt die
Grundlage für die Rostoffpolitik des Landes in den kom

m
enden 10 bis 15 Jahren dar

(derzeit in Fortschreibung befindlich). Zu seinen w
ichtigsten Kom

ponenten zählt auch die
Um

setzung der Rohstoffsicherung in den Regionalplänen auf Grundlage des
Landesplanungsgesetzes und des Landesentw

icklungsplans. Das
Rohstoffsicherungskonzept des Landes (RSK 2) geht im

 Kapitel 2.1 auf die
volksw

irtschatliche Bedeutung von Rohstoffen w
ie folgt ein: "Der Gew

innung von
Bodenschätzen kom

m
t für die Entw

icklung des Landes erhebliche Bedeutung zu, da die
Versorgung m

it Rohstoffen die Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen garantiert
und der Bestand oder die Verbesserung der W

irtschaftsstruktur gesichert w
ird. Die

Sicherung des Abbaus von Rohstoffen liegt im
 öffentlichen Interesse."

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss dem

zufolge so gestaltet
w

erden, dass eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben
ist. Die Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen
Flächennutzungen und trifft vielerorts auf geringe Akzeptanz. Der Zugriff auf heim

ische
Ressourcen sollte idealerw

eise auch durch eine dezentrale Verteilung der
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffgew

innungsstätten und der zu sichernden Flächen über die Region / das Land
erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege m

inim
iert und Em

issionen durch den Verkehr
verm

ieden.

Aufgrund der vorgenannten Inhalte w
ird das in den Erläuterungen zur Planung unter

dem
 Kapitel Rohstoffgew

innung enthaltene Statem
ent in Bezug auf "die langfristige

Sicherung der Rohstoffversorgung..." nicht abgeändert.

110/03
W

ir w
ürden begrüßen, w

enn es zukünftig zu einer frühzeitigen Beteiligung von LANA an
der Fortschreibung des Regionalplans durch den Regionalverband Hochrhein--Bodensee
käm

e. Eine rechtzeitige und fortlaufende Einbindung entspräche nicht zuletzt bei lang
andauernden und kom

plexen Sachverhalten dem
 W

ortsinn des Begriffs "Beteiligung".
Eine nur kurzfristige "Beteiligung" - w

ie im
 vorliegenden Fall - verm

ag dies nicht zu
leisten.

Landschafts- und
Naturschutzinitiative
Schw

arzw
ald e.V.

79859 Schluchsee

225
Kenntnisnahm

e

002
zunächst recht herzlichen Dank für die ausführlichen Unterlagen. Aufgrund der
geographischen Gegebenheiten sind w

ir, als Abw
asserverband  M

ittleres W
iesental,

zunächst nicht direkt betroffen.

Anm
erkungen zu LOE-03 SG m

öchten w
ir, w

ie folgt, trotzdem
 ausführen:

Im
 Einzugsgebiet Kleines W

iesental w
urden um

fangreiche
Frem

dw
asserbeseitigungsm

assnahm
en durchgeführt. Den erreichten Stand gilt es zu

halten. Ausgleichende Versickerungsflächen sollten ausgew
iesen w

erden.

Die „ Kleine W
iese" als nahes Oberflächengew

ässer bedarf einer besonderen
Aufm

erksam
keit.

Abw
asserverband

M
ittleres W

iesental

79650 Schopfheim

226

Standort:
LOE-03 SG Kleines
W

iesental
(Niedertegernau)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Der W
asserschutz ist obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren

entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den Genehm
igungsbehörden

abgearbeitet. M
ögliche Ausw

irkungen auf Grund- und Oberflächenw
asser sind daher  im

späteren Genehm
igungsverfahren tiefergehend zu betrachten.

111/01
unsere

M
itgliedsunternehm

en
sind

m
aßgeblich von

derFortschreibung
des

Teilregionalplans Oberflächennahe
Rohstoffe

für die
Region

Hochrhein-Bodensee
betroffen.Einerseits

als  Kun-den
derSchotter-,Kies-und

Transportbetonw
erke

sow
ie

Asphaltm
ischanlagen

fürdie
Bauaufgaben

in Infrastruktur-, W
ohn-und

W
irtschaftsbau.

Andererseits teilw
eise auch als Betreiber von

Gruben
und

Brüchen
selbst.W

irbitten
daherum

entsprechende
Beachtung

und W
ürdigung dieserStellungnahm

e  im
 w

eiteren
Planungsverfahren.

Bauw
irtschaft Baden-

W
ürttem

berg e.V.

70178 Stuttgart

227
Die Hinw

eise w
erden zur Kenntnis genom

m
en. Der Regionalverband nim

m
t die Anregung

des Bauw
irtschaft Baden-W

ürttem
berg e.V., die w

irtschaftlichen Belange
rohstoffgew

innender Unternehm
en zu w

ürdigen  zur Kenntnis. W
irtschaftliche Belange

der Firm
en, und auch der Belang des Standorterhalts, w

erden in der Gesam
tabw

ägung
aller Belange m

it dem
 im

 Einzelfall entsprechenden Gew
icht gew

ürdigt.

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Die
Bauw

irtschaftund
m

itihrjederprivate
und

öffentliche
Bauherristaufeine

funktionierende Bereitstellung
von

Baustoffen
angew

iesen.Dies
m

uss
in

der
erforderlichen

M
enge,in

norm
gerechterQualität, zum

 richtigen
Zeitpunkt,zu

vertretbaren
Preisen

und
regelm

äßig
m

itkurzem
 Vorlauferfolgen,um

eine
auftragsgem

äße
Durchführung

derBaum
aßnahm

en
sicherzustellen.

Es
erfülltuns

daher m
itSorge,dass lautden Erläuterungen

zurPlanung
die

Zahlder
W

erke dreim
also

stark
abnim

m
tw

ie
im

Landesdurchschnitt(S.10
ff.).Sow

ohlm
itdem

verbindlichen Teilregionalplan
und

insbesondere
m

itdem
vorliegenden

Entw
urfw

ird
offensichtlich

nichtgegengesteuert.Dies
m

achen
die

Auflistung
aufS.31

ff. und
die

fehlenden
Festlegungen

fürdie
Neuerschließung

von
Kiesgruben

deutlich.Der
Regionalverband

kom
m

toffensichtlich
seinem

 Planungsauftrag
nichtnach,die

erforderlichen
Rohstoffm

engen
(S.27)

in
Vorranggebiete

um
zusetzen.

Zunehm
end

istdie
Bauw

irtschaft-insbesondere
beigroßen

Bauvorhaben
-dam

it
konfrontiert, innerhalb der Region Baustoffe nichtin

ausreichendem
Um

fang beschaffen
zu

können. Dies liegtunsererAnsichtnach
daran,dass

die
Baustofflieferanten

aufgrund
geringerverbleibendergenehm

igterRohstoffm
engen

und derUnw
ägbarkeiten

für
Erw

eiterungsflächen
die Abbaustätten

zurückhaltend bew
irtschaften, um

den
Betrieb

dauerhaft aufrechterhalten
zu

können.Als Folge
daraus

m
üssen die Baustoffe

außerhalb
derRegion in

größererEntfernung beschafft w
erden,w

as
die

Transportw
ege

und
dam

it
die

Baukosten
erhöht.

Es
istunverständlich,w

eshalb
rund

ein
Drittel w

enigerKiese
und

Sande
planerisch

gesichert w
erden

als
erforderlich.Fürdie

Betonherstellung
w

ird
m

an
auflange

Zeitnoch
aufanhaltend hohe

M
engen an

Kies und Sand angew
iesen

sein.

Eine
Substitution

von Sand durch
Granite

ist nichtersichtlich.Ebenfalls
istbeiden

Asphaltzuschlagstoffen
gerade

die
Zusam

m
ensetzung aus

verschiedenen
Gesteinen

erw
ünscht,um

die
erforderlichen

Eigenschaften
zu

erzielen.

eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffe

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden. Die Sicherstellung einer
bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m

it oberflächennahen Rohstoffen ist
zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und som

it übergeordnetes
Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w

ird. Die Rohstoffindustrie ist eine
bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw

eckende.

Der Planungshorizont für die Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe
(Abbaugebiete) und die Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen
(Sicherungsgebiete) w

urde auf jew
eils 20 Jahre festgelegt (Beschluss des

Planungsausschusses des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee vom
 15.03.2016). Dies

erfolgte entsprechend dem
 Entw

urf der Verw
altungsvorschrift des M

inisterium
s für
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Verkehr und Infrastruktur über die Aufstellung von Regionalplänen m

it Stand vom
 Juni

2015 (Vw
V-Regionalpläne).

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen. Der Rohstoffgew

innung w
ird nicht in jedem

 Fall und von vorne herein
autom

atisch ein Vorrang vor anderen w
ichtigen Belangen oder Raum

nutzungen
eingeräum

t; vielm
ehr ist in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

.
für den Abbau von Rohstoffen, z.B. m

it Belangen des Naturschutzes, des
W

asserhaushaltes oder der Siedlungsentw
icklung, eine Alternativenprüfung und eine

sorgfältige Einzelabw
ägung erforderlich (siehe Um

w
eltbericht). Die Belange der

Schutzgüter w
ie auch das Schutzgut "M

ensch und m
enschliche Gesundheit" w

erden in
die Abw

ägung m
it einbezogen und m

it ihrem
 jew

eiligen Gew
icht gegeneinander

abgew
ogen.

Eine verbrauchernahe, dezentrale  Versorgung m
it Rohstoffen im

 Sinne einer Autarkie
der Region ist nicht für jede Rohstoffgruppe leistbar und verhältnism

äßig – so w
ie die

Region Hochrhein-Bodense  den Rohstoffbedarf anderer Regionen m
itbedient, w

ird sie
selbst auch z.T. auf Zuführungen angew

iesen bleiben.

Dem
 prognostizierten Rohstoffbedarf (Bezug: Produktionsm

enge) für den 1.
Planungszeitraum

 von 20 Jahren errechnet auf der Grundlage der Bedarfsprognose (SST)
in Höhe von rund 128 M

io. t stehen durch die potenziellen Abbaugebiete rund 97 M
io. t

gegenüber, d.h. der Zielw
ert w

ird nicht erreicht und es gibt hier in der Gesam
trechnung

(bezogen auf alle Rohstoffgruppen) eine Unterdeckung von rund 24 %
, die allerdings bei

einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe "Kiese und Sande" m
it ca. 35 %

 deutlich
höher ausfällt, aber bei einer Berücksichtigung der vom

 LGRB 2014 geschätzten
Reichw

eiten von Reserven (konzessionierte Restm
assen) ausgeglichen w

erden kann.
Über die Berücksichtigung der konzessionierten Restm

assen (s.u.) bietet sich zudem
 die

Option zur verstärkten Substitution von Kies und Sand durch Naturstein (vgl. hierzu auch
Begründung zu Plansatz 1, Grundsatz G7, Satzungsfassung, vorletzter Abschnitt).
Gebrochene Natursteine konkurrieren z.B. in der Betonindustrie als Gesteinskörnung m

it
Sanden und Kiesen. In Hessen w

urden gebrochene Natursteine bis zu 30 %
 als

Gesteinskörnungen für Beton eingesetzt (Stand 2006).

Teilw
eise bestehen in konzessionierten Flächen noch Reserven, die je nach Alter der

Konzession sehr unterschiedliche Restlaufzeiten erm
öglichen. Die genaue Höhe der

tatsächlich aus der Reserve resultierenden Rohstoffm
engen ist aufgrund konjunkturell
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
bedingter schw

ankender Förderzahlen nur grob prognostizierbar; Verschiebungen
ergeben sich aus dem

 Abbau, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, sow
ie aus

neuen Erw
eiterungsgenehm

igungen.

Das LGRB hat in seinem
 2016 erstellten Gutachten „Ergebnisse der LGRB-Erhebungen zur

Rohstoffgew
innung in der Region Hochrhein-Bodensee, Hinw

eise zur
regionalplanerischen Rohstoffsicherung“ die geschätzten (hochgerechneten) Reichw

eiten
der genehm

igten und unverritzten Lagerstätten angegeben (LGRB, 2016). [Hinw
eis: Das

Gutachten w
urde in der 1. und 2. Anhörung unter der Rubrik „W

eitere zw
eckdienliche

Unterlagen“ zum
 Dow

nload auf der RVHB-Hom
epage zur Verfügung gestellt.].

Auf dieser Datenbasis w
ürde die in der Region Hochrhein-Bodensee derzeit genehm

igte
Kies- und Sandm

enge (ca. 25 M
io. t) noch ungefähr 5 Jahre reichen.

Für gebrochene Natursteine aus dem
 Grundgebirge (hier: Natursteine-Karbonatgesteine,

M
etam

orphite, Plutonite) w
ürde in Bezug auf die o.g. Datenbasis die derzeit regionsw

eit
genehm

igten Reserven (ca. 21 M
io. t) durchschnittlich noch ungefähr 14 Jahre reichen.

Fazit
Eine „rechnerische Unterdeckung“ gibt es lediglich bei der Rohstoffgruppe Kies und Sand
(siehe Erläuterungsbericht Kapitel "Bedarfsansatz, Zuschläge und M

engenverfügbarkeit").
Laut SST-Gutachten 2016 und dem

 daraus abgeleiteten „m
ittleren Korridor“ w

ird die
Region im

 1. Planungszeitraum
 (20 Jahre) ca. 86 M

io. t. Kiese und Sande benötigen
(=

Prognostizierte Produktionsm
enge). Daraus ergibt sich ein jährlicher Bedarf von ca. 4,3

M
io. t. Das aufgrund der im

 2. Anhörungsentw
urf enthaltenen potenziellen

Vorranggebietsausw
eisungen (Abbaugebiete) überschlägig erm

ittelte Abbaupotenzial für
den 1. Planungszeitraum

 (20 Jahre) beträgt gem
. Tab. 5 (s.o.) 55 M

io. t (bezogen auf
Rohstoffgruppe Kies und Sand).

Unter Hinzuziehung der o.g. in der Region Hochrhein-Bodensee genehm
igten Kies- und

Sandreserven kom
m

 m
an derzeit auf eine rechnerisch im

 1. Planungszeitraum
 zur

Verfügung stehende "Gesam
tm

enge (Kies und Sand)" von ca. 80 M
io. t.  Die

rechnerische Unterdeckung beträgt dann noch rund 7 %
. Über die Berücksichtigung der

konzessionierten Restm
assen (s.o.) bietet sich zudem

 die Option zur verstärkten
Substitution von Kies und Sand durch gebrochenen Naturstein (s.o.). Hier gibt es w

eder
eine Unterdeckung und zudem

 noch noch ausreichend genehm
igte Reserven.

111/02
W

irbegrüßen
die

Grundsätze
zum

Rohstoffabbau.Dies
giltinsbesondere

fürdie
Absicht

der Region,Plätze
fürBauschuttrecyclinganlagen bereitzustellen.

Die
planerischen

Vorgaben
für die

Genehm
igung

von
Erw

eiterungen
oderneuen

Abbaustätten
sind jedoch

überaus
restriktiv und

w
erden

zu einem
Rückgang derAnzahl

an
Gruben und Brüchen

führen.

Hinsichtlich
derfestgelegten

Abbaugebiete
w

ürden
w

ires
begrüßen,w

enn
w

eitere
Gebiete festgelegtw

erden
sow

ie
bestehende

vergrößertund durch
Sicherungsgebiete

ergänztw
erden könnten.

Bauw
irtschaft Baden-

W
ürttem

berg e.V.

70178 Stuttgart

228
Kenntnisnahm

e

siehe Stellungnahm
e Nr. 111/ 01 (lfd. Nr. 227)

Den Vorschlägen w
ird nicht entsprochen. Unter Berücksichtigung der unter der

Stellungnahm
e Nr. 111 / 01  genannten Belange und insbesondere auch unter

Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ w

erden die
Neuaufschlüsse, die im

 Rahm
en des ersten und zw

eiten Anhörungsentw
urfs w

eggefallen
sind, w

eiterhin nicht als Vorranggebiete (Abbaugebiete bzw
. Sicherungsgebiete)

festgelegt. Die Plansätze des 2. Anhörungsentw
urfs bleiben unverändert bestehen. Die
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
im

 2. Anhörungsentw
urf enthaltene Gebietskulisse (potenzielle Vorranggebiete für den

Abbau oberflächennaher Rohstoffe)  bleibt unverändert bestehen.

111/03
Für die

anstehenden
Bauvorhaben

in
derRegion

sind
sow

ohldie
Bauherren

als
auch

die
aus-führenden

Baufirm
en

auf die
Baustoffe vorOrtangew

iesen.Dies betrifft
insbesondere den

w
eiteren

Bau derA
98,verschiedenerOrtsum

fahrungen
oderauch

der
dringende

Erhaltund Ausbau
des Kreis- und

Landesstraßennetzes
sow

ie
die

Schaffung
von

W
ohn-und

Arbeitsraum
.

Bauw
irtschaft Baden-

W
ürttem

berg e.V.

70178 Stuttgart

229
Der Bedarf an oberflächennahen m

ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim
är

abhängig von der Entw
icklung im

 Hoch- und Tiefbau, dem
 Verhalten der öffentlichen

Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um
w

eltschutz) und der Nachfrage aus
um

liegenden Räum
en, die aus der Region m

itversorgt w
erden.

Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat für die Fortschreibung des
Teilregiponalplanes Oberflächennahe Rohstoffe im

 Jahr  2016  ein Gutachten zur
Plausibilisierung des künftigen Rohstoffbedarfs an die SST Ingenieurgesellschaft m

bH,
Aachen in Kooperation m

it dem
 Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
)

vergeben. Im
 Fokus steht eine Abschätzung des zukünftigen Bedarfs unter

Berücksichtigung überregionaler Zusam
m

enhänge in Auftrag gegeben.

Geplante Großprojekte sind regional bedeutsam
e Rohstoffverbraucher, die sow

eit als
m

öglich in die Bedarfsplanung einfließen sollen. Für die Region Hochrhein-Bodensee sind
dies vor allem

 Verkehrsinfrastrukturprojekte. Insofern hält das  Gutachten enthält auch
entsprechende Aussagen zu Infrastrukturgroßprojekten w

ie dem
 Bau der A98 (w

ie folgt)
oder dem

 Ausbau der B33:

"Die nächsten Ausbaustufen der Autobahn 98 haben einen geplanten Verlauf zw
ischen

Rheinfelden und W
aldshut-Tiengen. Die zeitliche Abfolge der kom

pletten Realisierung des
Ausbaus w

ird sich verm
utlich über einen Großteil des Planungszeitraum

s des
Teilregionalplanes erstrecken. Es w

ird für die M
engenerm

ittlung des Rohstoffbedarfs
unterstellt, dass die w

eiteren Abschnitte der BAB 98 zunächst einbahnig und dabei 2-
bzw

. 3- streifig errichtet w
erden sollen (jew

eils abschnittsw
eises Überholen m

öglich). In
jedem

 Autobahnkilom
eter w

erden unter diesen Planungsparam
etern im

 Oberbau (ohne
Erdarbeiten) m

ineralische Rohstoffe in einer Größenordnung von 21.000 Tonnen verbaut
w

erden. Da für diese Autobahn zusätzlich auch Tunnel und Brücken errichtet w
erden

m
üssen, w

ird der Rohstoffbedarf der BAB 98 auf rund 1,0 bis 1,2 M
io. Tonnen

geschätzt."

111/04
Des W

eiteren haben die Kiesgruben und Steinbrüchen eine w
eitere nicht zu

unterschätzende Funktion für die Verw
ertung von Bodenaushub aus den Baustellen in

der Region. Durch die verdichteten Bauw
eisen in den städtisch geprägten Bereichen sind

in den letzten Jahren stetig steigende M
engen an Bodenaushub zu verzeichnen, die zur

Entsorgung anstehen. Die Entsorgung hat gem
äß der Abfallhierarchie (§ 6 KrW

G) zu
erfolgen. Die Verfüllung von Abbaustätten, die m

it dem
 Boden rekultiviert und w

ieder
nutzbar gem

acht w
erden können, ist der Beseitigung in einer Deponie vorzuziehen. W

enn
die Abbautätigkeit zum

 Erliegen kom
m

t, steht jedoch kein Verfüllraum
 m

ehr zur
Verfügung. Der Bodenaushub m

uss dann anderw
eitig entsorgt w

erden, w
as in der Regel

auf die Beseitigung auf einer Deponie hinausläuft. Jedoch auch Deponieraum
 hat es in

der Region zu w
enig. Für gering belasteten Bodenaushub gibt es nur noch rund 100.000

m
3 planfestgestelltes, aber kaum

 ausgebautes Volum
en in der Klasse OK 0. Eine Deponie

der Klasse OK 1 fehlt gänzlich. Die Abfallerzeuger sind daher auf die regionalen
Abbaustätten angew

iesen, um
 den Aushub nicht über größere Strecken verbringen zu

m
üssen. Gem

äß der Abfallbilanz 2019 ist von einem
 Stoffstrom

 von 1 bis 1,5 M
io. Tonnen

Bauw
irtschaft Baden-

W
ürttem

berg e.V.

70178 Stuttgart

230
Die Aussagen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Deponien sind Teil der Kreislaufw
irtschaft und dienen dazu, die Schadlosigkeit und

Gem
einw

ohlverträglichkeit der Kreislaufführung zu erm
öglichen, indem

 abgetrennte und
derzeit nicht verw

ertbare Schadstoffe aus dem
 Kreislauf ausgeschleust und an einem

gesicherten Ort abgelagert w
erden.

Die Sicherstellung von entsprechendem
 Deponieraum

 obliegt im
 Grundsatz den

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern. Diese sind verpflichtet, die in ihrem
 Gebiet

angefallenen Abfälle zur Beseitigung zu beseitigen.

Nach § 30 Kreislaufw
irtschaftsgesetz haben die Länder für ihr Gebiet

Abfallw
irtschaftspläne nach überörtlichen Gesichtspunkten aufzustellen. Diese w

eisen
auch Flächen aus, die für Deponien geeignet sind. Die Abfallw

irtschaftspläne w
erden

nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Landes-Kreislaufw
irtschaftsgesetz (LKreiW

iG) unter
Berücksichtigung der Ziele und Erfordernisse der Raum

ordnung erstellt. Der Regionalplan
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
pro Jahr in der Region auszugehen.

soll nach § 7 Absatz 4 des Raum
ordnungsgesetzes des Bundes auch diejenigen

Festlegungen zu raum
bedeutsam

en Planungen und M
aßnahm

en enthalten, die zur
Aufnahm

e in den Regionalplan geeignet und zur Koordinierung von Raum
ansprüchen

erforderlich sind und die durch Ziele oder Grundsätze der Raum
ordnung gesichert

w
erden können. Hierzu können auch die raum

bedeutsam
en Erfordernisse und

M
aßnahm

en der Abfallw
irtschaftsplanung nach den Vorschriften des

Kreislaufw
irtschaftsgesetzes gehören.

In Verfüllungen w
ird fünf- bis sechsm

al so viel Erdaushubm
aterial eingelagert w

ie in den
Deponien der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Dam

it kom
m

t Verfüllungen eine
hohe Bedeutung in der Planung der abfallw

irtschaftlichen Daseinsvorsorge zu. Alternative
Entsorgungskapazitäten in den baden-w

ürttem
bergischen Deponien stehen aufgrund der

zunehm
enden Deponieknappheit nicht zur Verfügung. Die Realisierbarkeit einer

langfristigen Konzeption hängt – neben den einschlägigen rechtlichen Vorgaben – stark
vom

 Kooperationsw
illen der Erden und Steine gew

innenden Industrie ab. Die für
Verfüllungen zur Verfügung stehenden Flächen befinden sich w

eitgehend im
Privateigentum

 und entziehen sich som
it einer staatlichen Lenkung. Gelegentlich stehen

langfristige Gew
innungskonzepte kurzfristig sich ergebenden M

öglichkeiten einer
Verfüllung gegenüber. Dies bedeutet, dass zeitw

eilige Bodeneinlagerungen innerhalb von
Gew

innungsstellen notw
endig w

erden. Diese können den Betrieb der Rohstoffgew
innung

erschw
eren. Für die beiden Belange Rohstoffgew

innung und Verfüllung sollten deshalb
flexible Lösungsansätze gefunden w

erden (Einzelfallentscheidungen). Dem
Bodenaushubm

anagem
ent sollte im

 Rahm
en der Zulassung von großen

Infrastrukturprojekten m
ehr Bedeutung beigem

essen w
erden.

Bezogen auf Baden W
ürttem

berg w
urden 2018 von  28,5 M

io. Tonnen Boden und
Steinen aus Bauvorhaben (Bodenaushub) 1,0 M

io. Tonnen (4,5 %
) m

ittels
Bauschuttrecycling für eine Verw

endung vor allem
 im

 Straßen- und W
egebau sow

ie im
Deponiebau stofflich verw

ertet. Der größte Teil dieser M
engen, rund 20 M

io. Tonnen,
w

ird für die Verfüllung von übertägigen Abbaustätten zur Rekultivierung eingesetzt und
dam

it stofflich verw
ertet. Der Rest w

ird auf Deponien beseitigt.

Der Planentw
urf trifft keine Aussagen zu Standorten für Deponien. Es ist keine Steuerung

einer Suche nach Deponiestandorten und m
öglichen Deponievolum

ina im
 Rahm

en des
Teilregionalplans oberflächennahe Rohstoffe vorgesehen.

Zusätzlicher Hinw
eis: Die grundsätzliche M

öglichkeit der Verfüllung, stellt einen nicht den
vom

 Um
w

eltbericht zu bew
ertenden Regelfall dar (siehe § 2a Abs. 2 LplG). Der zeitliche

Ablauf von W
iederverfüllung bzw

. Rekultivierung w
ird im

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren geregelt.

111/05
W

ir bitten Sie daher, die vorliegende Konzeption zu überarbeiten und den Erfordernissen
der Bauaufgaben der nächsten 40 Jahre anzupassen.

Bauw
irtschaft Baden-

W
ürttem

berg e.V.

70178 Stuttgart

231
siehe Stellungnahm

e Nr. 111 /01  (lfd. Nr. 227)

Aufgrund der vorgenannten Inhalte w
ird eine Überarbeitung der regionalen

Rohstoffkonzeption nicht vorgenom
m

en.

151/01
die Steine-Erden-Industrie sieht m

it dem
 zw

eiten Entw
urf des Teilregionalplans

Oberflächennahe Rohstoffe eine noch größere Betroffenheit gegenüber dem
 ersten

Industrieverband Steine
und Erden e. V.

232
Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung
ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Die Spielräum
e bei der Planung sind
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Entw

urf, daher m
öchten w

ir erneut in dieser Stellungnahm
e unsere Bedenken und

Anregungen darlegen und bitten um
 Beachtung im

 w
eiteren Verfahren.

Zu den Plansätzen:

Kapitel A.1 G3 Satz 1 i.V.m
. Anlage zur Vorgehensw

eise - Erläuterung:
W

ir w
iederholen unsere Anregung aus der ersten Anhörung, da die Abw

ägung der
Verbandsversam

m
lung bei St.Nr. 339/03 „Die Notw

endigkeit von Neuaufschlüssen
w

erden in den Grundsätzen G3 und G4 und in den dazugehörigen Begründungen bereits
genannt“ lediglich für die Begründung zutrifft. Es w

ird zw
ar von Neuaufschlüssen

gesprochen, jedoch ausschließlich bezüglich der Anforderungen an diese. Das Erfordernis
von Neuaufschlüssen aufgrund der vorliegenden regionalen Rohstoffsituation m

uss aber
auch im

 Plansatz deutlich w
erden. Der im

 Plansatz form
ulierte Vorrang „Erw

eiterung vor
Neuaufschluss“ suggeriert hingegen, dass zuerst die letzte Kiesgrube zu schließen ist,
bevor eine neue Grube aufgem

acht w
ird. Dies m

anifestiert sich auch im
 vorliegenden

Entw
urf. Die Verbandsversam

m
lung setzt dam

it die planerische Verknappung von
Rohstoffen, hier insbesondere von Kiesen und Sanden fort, durch eine forcierte
Reduzierung der Zahl an Gew

innungsstätten und das Absehen von Neuaufschlüssen in
Form

 von Vorranggebieten für den Abbau. Sie plant som
it das Gegenteil dessen w

as in
der Begründung zu G3 deutlich vor Augen geführt w

ird: Neuaufschlüsse sind notw
endig,

um
 eine sichere dezentrale Versorgung m

it Rohstoffen aufrecht zu erhalten. Der
vorliegende Planentw

urf sieht zw
ar Neuaufschlüsse als Sicherungsgebiete vor, die

Um
setzung scheint jedoch ausgeschlossen, da die Verbandsversam

m
lung w

ie in den
Fällen Hilzingen „Dellenhau“ und Hohenfels „Vogelsang“ sobald eine Um

setzung von
Unternehm

en vorangetrieben w
ird, diese ablehnt und dam

it zunächst die eigene Planung
konterkariert, in den M

arkt eingreift und die Versorgungssicherheit gefährdet, der
Bevölkerung som

it zunehm
ende LKW

-Transporte für die Heranschaffung von Baustoffen
über größere Entfernungen zum

utet und nicht zuletzt Arbeitsplätze gefährdet und
Unternehm

en in ihrem
 Fortbestand gefährdet. Die Entscheidungen w

erden also in die
Zukunft verlagert und nicht sachgerecht und verantw

ortungsvoll im
 vorliegenden

Verfahren getroffen.

Der Planungsauftrag w
ird verfehlt, da die Planung nicht geeignet ist, die

Rohstoffversorgung und -sicherung in ausreichenden M
engen für den Planungszeitraum

in der Rohstoffgruppe der Sande und Kiese planerisch zur Verfügung zu stellen. W
ir

m
öchten hierzu auch auf die Stellungnahm

e der Obersten Raum
ordnungs- und

Landesplanungsbehörde zum
 ersten Entw

urf verw
eisen (St.Nr. 444/09), die darauf

hinw
eist, dass Gebiete für den Abbau und die Sicherung von oberflächennahen

Rohstoffen im
 Planungszeitraum

 bedarfsorientiert festzulegen sind. Dies w
ird für die

Rohstoffgruppe Sande und Kiese bei beiden Planungszeiträum
en verfehlt. Betrachtet m

an
alle Rohstoffgruppen zusam

m
en, ergeben sich erhebliche Defizite im

 ersten
Planungszeitraum

, w
ährend im

 zw
eiten Zeitraum

 die erforderlichen M
engen (theoretisch)

knapp erreicht w
erden können. Der Planentw

urf verfehlt dam
it seinen Auftrag der aus

der Begründung des LEP zu entnehm
en ist, die eine „Sicherstellung einer

bedarfsgerechten und verbrauchernahen Versorgung“ einfordert und dies nur als
erfüllbar ansieht, „w

enn der heim
ischen Rohstoffindustrie die Entw

icklungsm
öglichkeiten

geboten w
erden, die einer realistischen Prognose der Rohstoffnachfrage entsprechen“.

(LEP S. B55). Diese Entw
icklungsm

öglichkeiten w
erden für die Rohstoffgruppe Kiese und

Sande vielen Unternehm
en nicht eingeräum

t.

73760 Ostfildern
dabei von den geologischen Gegebenheiten aber auch von vielfältigen
Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von Rohstoffabbau- und -
sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der Rohstoffsicherung und
Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen und Vorhaben sow
ie vor

allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des Natur- und Um

w
eltschutzes,

der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft, des Bodenschutzes, der

W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch ökologischer) privater und
öffentlicher Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen

Die Ausw
eisung von Vorranggebieten für den Abbau bzw

. zur Sicherung
oberflächennaher Rohstoffe erfolgt bedarfsorientiert. Der regionsw

eite Bedarf für die
Region Hochrhein-Bodensee ist dabei abzudecken. Die Bedarfsabschätzung erfolgte
anhand durchgeführter Betriebserhebungen sow

ie ergänzend durch ein Gutachten der
SST (2016)  in das die dem

ographische und w
irtschaftliche Entw

icklung der Region
einbezogen w

urde. Anhand dieser Datengrundlage soll eine m
öglichst genaue

Annäherung an den  tatsächlichen Bedarf erreicht w
erden, sow

ohl eine Über- w
ie auch

eine Unterdeckung sollen verm
ieden w

erden. Allerdings können solche Erhebungen
im

m
er nur Prognosew

erte darstellen und Ausreißer Situationen (Krisen, Bauboom
 etc.)

nur eingeschränkt berücksichtigt w
erden, so dass es sich bei der Bedarfsabschätzung

nicht um
 feste Zahlenw

erte handeln kann, vielm
ehr sind diese im

m
er als "Reichw

eite
dazw

ischen" zu betrachten.

Hinw
eis zur Bedarfsdeckung / Versorgungssicherheit:

Dem
 prognostizierten Rohstoffbedarf (Bezug: Produktionsm

enge) für den 1.
Planungszeitraum

 von 20 Jahren errechnet auf der Grundlage der Bedarfsprognose (SST)
in Höhe von rund 128 M

io. t stehen durch die potenziellen Abbaugebiete rund 97 M
io. t

gegenüber, d.h. der Zielw
ert w

ird nicht erreicht und es gibt hier in der Gesam
trechnung

(bezogen auf alle Rohstoffgruppen) eine Unterdeckung von rund 24 %
, die allerdings bei

einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe "Kiese und Sande" m
it ca. 35 %

 deutlich
höher ausfällt, aber bei einer Berücksichtigung der vom

 LGRB 2014 geschätzten
Reichw

eiten von Reserven (konzessionierte Restm
assen) ausgeglichen w

erden kann.
Über die Berücksichtigung der konzessionierten Restm

assen (s.u.) bietet sich zudem
 die

Option zur verstärkten Substitution von Kies und Sand durch Naturstein (vgl. hierzu auch
Begründung zu Plansatz 1, Grundsatz G7, Satzungsfassung, vorletzter Abschnitt).
Gebrochene Natursteine konkurrieren z.B. in der Betonindustrie als Gesteinskörnung m

it
Sanden und Kiesen. In Hessen w

urden gebrochene Natursteine bis zu 30 %
 als

Gesteinskörnungen für Beton eingesetzt (Stand 2006).

Teilw
eise bestehen in konzessionierten Flächen noch Reserven, die je nach Alter der

Konzession sehr unterschiedliche Restlaufzeiten erm
öglichen. Die genaue Höhe der

tatsächlich aus der Reserve resultierenden Rohstoffm
engen ist aufgrund konjunkturell

bedingter schw
ankender Förderzahlen nur grob prognostizierbar; Verschiebungen

ergeben sich aus dem
 Abbau, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, sow

ie aus
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ebenfalls w

ird durch die Verbandsversam
m

lung offensichtlich nicht berücksichtigt, ob die
planerische Konzeption aufgrund der Standortkonzentration den Zielsetzungen des
M

ittelstandsförderungsgesetzes entspricht, w
as durch den LEP eingefordert w

ird (LEP S.
B55). Aus unserer Sicht w

erden zentrale Zw
ecke des Gesetzes in § 1 verfehlt und sogar

konterkariert.

Ergänzend ist hierzu festzustellen, dass sich in den vergangenen rund 30 Jahren die Zahl
der Abbaustätten in der Region halbiert hat und durch die Festlegung von zu w

enigen
Vorranggebieten Chancen zum

 Fortbetrieb von W
erken sow

ie die M
öglichkeit zur

W
eiterentw

icklung von Unternehm
en ausgeschlossen w

ird. Aus der Tabelle m
it der

Darstellung des Abbaupotentials ergibt sich eine w
eitere Verschärfung dieser

Entw
icklung: In den Vorranggebieten für Abbau konzentrieren sich über 74%

 des
Abbaupotentials von Kiesen und Sanden auf die fünf größten Standorte; im
Folgezeitraum

 erhöht sich der Anteil auf über 83%
. Som

it w
ird eine Oligopolisierung

planerisch herbeigeführt. Im
 Gegenzug w

erden einigen Betrieben, trotz geeigneten
Interessensgebietsbekundungen und bereits laufenden Genehm

igungsverfahren
säm

tliche M
öglichkeiten zur W

eiterentw
icklung der Betriebstätigkeit genom

m
en. Aus

unserer Sicht ist es gerade aufgrund dieser Standortkonzentration erforderlich, kleinere
und größere Neuaufschlüsse vorzusehen, um

 eine w
ettbew

erbsfähige Branchenstruktur
zu erhalten. Gleichfalls w

erden ersatzw
eise auch keine planerisch und rohstoffgeologisch

geeigneten Vorranggebiete für den Abbau im
 Sinne einer Angebotsplanung festgelegt.

Die Ausw
irkungen hiervon auf die Versorgungssicherheit, das Transportaufkom

m
en und

den Fortbestand der Unternehm
en m

it ihren Beschäftigten sind offensichtlich, w
erden in

der Abw
ägung bisher aber nicht m

it dem
 erforderlichen Gew

icht eingestellt oder sogar
fehlerhaft abgew

ogen.

Die benachbarte Region Bodensee-Oberschw
aben sieht hingegen in der Festlegung auch

von kleinen Gebieten einen w
esentlichen Beitrag für die ortsnahe Versorgung m

it
m

ineralischen Rohstoffen. Beispielsw
eise seien an dieser Stelle zw

ei Gruben im
w

estlichen Bodenseekreis in Überlingen und Salem
 genannt.

neuen Erw
eiterungsgenehm

igungen.

Das LGRB hat in seinem
 2016 erstellten Gutachten „Ergebnisse der LGRB-Erhebungen zur

Rohstoffgew
innung in der Region Hochrhein-Bodensee, Hinw

eise zur
regionalplanerischen Rohstoffsicherung“ die geschätzten (hochgerechneten) Reichw

eiten
der genehm

igten und unverritzten Lagerstätten angegeben (LGRB, 2016). [Hinw
eis: Das

Gutachten w
urde in der 1. und 2. Anhörung unter der Rubrik „W

eitere zw
eckdienliche

Unterlagen“ zum
 Dow

nload auf der RVHB-Hom
epage zur Verfügung gestellt].

Auf dieser Datenbasis w
ürde die in der Region Hochrhein-Bodensee derzeit genehm

igte
Kies- und Sandm

enge (ca. 25 M
io. t) noch ungefähr 5 Jahre reichen.

Für gebrochene Natursteine aus dem
 Grundgebirge (hier: Natursteine-Karbonatgesteine,

M
etam

orphite, Plutonite) w
ürde in Bezug auf die o.g. Datenbasis die derzeit regionsw

eit
genehm

igten Reserven (ca. 21 M
io. t) durchschnittlich noch ungefähr 14 Jahre reichen.

Fazit
Eine „rechnerische Unterdeckung“ gibt es lediglich bei der Rohstoffgruppe Kies und Sand
(siehe Erläuterungsbericht Kapitel "Bedarfsansatz, Zuschläge und M

engenverfügbarkeit").
Laut SST-Gutachten 2016 und dem

 daraus abgeleiteten „m
ittleren Korridor“ w

ird die
Region im

 1. Planungszeitraum
 (20 Jahre) ca. 86 M

io. t. Kiese und Sande benötigen
(=

Prognostizierte Produktionsm
enge). Daraus ergibt sich ein jährlicher Bedarf von ca. 4,3

M
io. t. Das aufgrund der im

 2. Anhörungsentw
urf enthaltenen potenziellen

Vorranggebietsausw
eisungen (Abbaugebiete) überschlägig erm

ittelte Abbaupotenzial für
den 1. Planungszeitraum

 (20 Jahre) beträgt gem
. Tab. 5 (s.o.) 55 M

io. t (bezogen auf
Rohstoffgruppe Kies und Sand).

Unter Hinzuziehung der o.g. in der Region Hochrhein-Bodensee genehm
igten Kies- und

Sandreserven kom
m

t m
an derzeit auf eine rechnerisch im

 1. Planungszeitraum
 zur

Verfügung stehende "Gesam
tm

enge (Kies und Sand)" von ca. 80 M
io. t.  Die

rechnerische Unterdeckung beträgt dann noch rund 7 %
. Über die Berücksichtigung der

konzessionierten Restm
assen (s.o.) bietet sich zudem

 die Option zur verstärkten
Substitution von Kies und Sand durch gebrochenen Naturstein (s.o.). Hier gibt es w

eder
eine Unterdeckung und zudem

 noch ausreichend genehm
igte Reserven.

Dem
 prognostizierten Rohstoffbedarf (Bezug: Produktionsm

enge) für den 2.
Planungszeitraum

 von 20 bis 40 Jahren errechnet auf der Grundlage der Bedarfsprognose
(SST) in Höhe von rund 145 M

io. t stehen durch die potenziellen Sicherungsgebiete
ungefähr 147 M

io. t [156 M
io. t] gegenüber. Dies bedeutet das der Zielw

ert in der
Gesam

trechnung (bezogen auf alle Rohstoffgruppen) erreicht w
ird bzw

. ein leichter
Überhang von ca. 8 %

 vorhanden ist.

Bei einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe Kiese und Sande w
ird der Zielw

ert
von 98 M

io. t nicht erreicht. Hier besteht im
 2. Planungszeitraum

 eine rechnerische
Unterdeckung je nach Präm

isse hinsichtlich eines reinen Trocken- oder ggfs.
kom

binierten Trocken-/Nassabbaus von 14 M
io. t (ca. 12 %

) bzw
. 5 M

io. t (ca. 5 %
).

Diese kann über stoffliche Substitutionseffekte w
ie eine verstärkte Holznutzung, eine

künftig w
eitere Steigerung der Substitutionsquote von Prim

ärrohstoffen
(Recyclingbaustoffe) sow

ie die Option zur verstärkten Substitution von Kies und Sand
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
durch Naturstein (s.o.) reduziert bzw

. vollständig ausgeglichen w
erden (vgl. Begründung

zu Plansatz 1, Grundsatz G 7). [Hinw
eis: Die in  Klam

m
ern ( ) gesetzten W

erte käm
en

nur bei einem
 kom

binierten Trocken-/Nassabbau in 3 Sicherungsgebieten der
Rohstoffgruppe Kies & Sand zu Stande, bei denen derzeit eine Prognose bezüglich einer
voraussichtlichen Abbauform

 nur sehr schw
er getroffen w

erden kann. Dies auch vor dem
Hintergrund, dass dies allesam

t Neuaufschlüsse w
ären.]

zum
 Them

enkom
plex  "Rückgang der Abbaustätten" / "Oligopolisierung" / "Kleine

Gebiete"
Nach § 11 Abs. 3 LplG erfolgen Festlegungen im

 Regionalplan sow
eit es für die

Entw
icklung und Ord-

nung der räum
lichen Struktur der Region erforderlich ist (Regionalbedeutsam

keit). Dazu
sind im

 Regi-onalplan u.a. Gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und
Gebiete zur Sicherung von Rohstoffen festzulegen. Eine Regionalbedeutsam

keit der
Abbaustelle einschließlich der regionalplanerisch festzulegenden Vorranggebiete ist in der
Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe aus folgenden Gründen
bereits ab einer Größe von 2 Hektar (im

 TRP 2005: 5 ha)  regelm
äßig gegeben: „Kleinere

“ Vorranggebiete sind gerade im
 Hinblick auf eine Stärkung der m

ittelständischen
W

irtschaft, einen dezentralen Abbau sow
ie eine verbraucher-/ortsnahe Versorgung u.a.

m
it Baurohstoffen grundsätzlich als regionalbedeutsam

 anzusehen.

Der regionalplanerische Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und der

regionalplanerische Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung am

bestehenden Abbaustandort  w
urde bei der Fortschreibung des TRP w

eiterhin
angew

andt.  Ziel dabei ist, dass die Eingriffe in Natur und Landschaft so gering w
ie

m
öglich gehalten w

erden. Dieser Grundsatz liefert einen Beitrag zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahm

e und des Flächenverbrauchs. Zudem
 w

eist die Erw
eiterung eines

bestehenden
Abbaubereiches ein i. d. R. geringeres Konfliktpotenzial ein Neuaufschluss an anderer
Stelle auf.
Im

 Sinne einer langfristigen Rohstoffsicherung sind  einzelne Neuaufschlüsse, die i. d. R.
Ersatz- oder
Ergänzungsstandorte für bestehende bzw

. auslaufende Abbaustandorte sind, in der
Region jedoch
unum

gänglich. Der o. g. Grundsatz "Erw
eiterung vor Neuaufschluss" w

urde insofern
ergänzt, dass die Festlegung von neuen Standorten ausschließlich bei hoher M

ächtigkeit
und Qualität des Rohstoffvorkom

m
ens erfolgen soll.

Zur  Unausgew
ogenheit der räum

lichen Verteilung der Gebiete für Rohstoffvorkom
m

en
bzw

.  zur "Standortkonzentration"  ist festzuhalten, dass auch die m
aßgeblichen Gunst-

und Raum
w

iderstandsfaktoren räum
lich unterschiedlich im

 Regionsgebiet verteilt sind.
Beispielsw

eise differieren die nutzbaren Rohstoffm
ächtigkeiten räum

lich ebenso w
ie die

Lage bestehender Abbaustätten, bisheriger regionalplanerischer Gebietsfestlegungen für
Rohstoffvorkom

m
en oder gesetzlicher Schutzgebiete w

ie Natura-2000-Gebiete.

151/02
Kapitel A.2, Z1 i.V.m

. Anlage zur Vorgehensw
eise - Erläuterung:

Die Liste der Vorranggebiete für den Abbau ist im
 Kreis Konstanz m

it den zugehörigen
Darstellungen in der Raum

nutzungskarte m
uss dringend um

 das bis zum
 6. Novem

ber
2018 m

it geplante Gebiet KN-10-AG sow
ie das bis zum

 10. M
ärz 2020 m

it geplante
Gebiet KN-07-AG w

ieder ergänzt w
erden. Des W

eiteren ist das Gebiet KN-05-SG in ein

Industrieverband Steine
und Erden e. V.
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233
Konfliktfreie Rohstoffgew

innung ist faktisch kaum
 m

öglich. Besondere Problem
e ergeben

sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Vorranggebiet für den Abbau um
zuw

andeln. Diese Neuaufschlüsse sind als
Nachfolgestandorte bestehender Kiesgruben und zusätzliche Standorte m

it nicht
unerheblicher Förderm

enge sow
ohl für den Fortbestand der Unternehm

en, für die
Sicherstellung des regionalen Rohstoffbedarfs und insbesondere auch zur Gew

ährleistung
der Versorgungssicherheit dringend erforderlich. Das w

eitere Absinken der potentiell
förderbaren Rohstoffm

enge von 69 M
io. t im

 ersten Entw
urf auf nur noch 55 M

io. t im
zw

eiten Entw
urf (Erläuterungen S. 27 f) bei einem

 Bedarf von 86 M
io. t und dam

it das
Verfehlen des Planungsziels insbesondere im

 ersten Planungszeitraum
 für die

Rohstoffgruppe Sande und Kiese, selbst bei Einbeziehung genehm
igter Reserven, m

acht
die dam

alige Abw
ägung und auch die nicht fundierte Entscheidung zur

Nichtberücksichtigung von Standorten im
 Vorfeld der ersten Offenlage hinfällig. Dies gilt

ebenfalls für die voranschreitende Standortkonzentration. Vielm
ehr m

üssen alle
geeigneten und insbesondere von den Unternehm

en im
 Verfahren artikulierten

Rohstoffvorkom
m

en auf die Festlegung als Vorranggebiete für den Abbau geprüft w
erden

und erneut in die Abw
ägung eingestellt w

erden. Im
 Falle des Gebietes KN-07-AG ist

angesichts des laufenden Genehm
igungsverfahrens auch der Plankontinuität und dem

Vertrauensschutz für das Unternehm
en Rechnung zu tragen.

Die Begründung zu den einzelnen Standorten kann dem
 Folgekapitel entnom

m
en

w
erden.

Die Heranziehung der genehm
igten Reserven an Sanden und Kiesen um

 die
raum

ordnerisch zu sichernden M
engen zu erzielen ist nicht geboten und w

ar im
 ersten

Anhörungsentw
urf oder in den vorlaufenden Grem

ienunterlagen auch explizit nicht
vorgesehen m

it folgender Argum
entation aus dem

 Erläuterungsbericht (S. 20):

1. Bis zum
 Genehm

igungszeitpunkt des Teilregionalplans w
erden nur noch für w

enige
Jahre genehm

igte Restvorräte vorhanden sein.
2. Die nachfolgenden Genehm

igungsverfahren dauern in der Regel zw
ei bis drei Jahre,

teilw
eise auch deutlich länger und erfordern w

eitere um
fassende Abstim

m
ungen m

it den
Behörden.
3. Die genehm

igten Restm
engen an den Standorten sind höchst unterschiedlich. Es

w
erden daher planerisch ungerechte Verhältnisse bezüglich der zu sichernden M

engen
hergestellt. Des W

eiteren laufen theoretisch am
 Ende des Planungszeitraum

es erneut alle
Gruben leer, so dass m

it der nächsten Fortschreibung ein großer Ansturm
 auf die

Genehm
igungsbehörden erfolgt und es som

it zu w
eiteren Verzögerungen kom

m
t.

4. Die vorliegenden Daten veralten, da kein einzelbetriebliches M
itziehen der

Förderm
engen seit der Erhebung vorliegt und som

it nur eine überschlägige Betrachtung
m

öglich ist.
5. Die benachbarte Region Südlicher Oberrhein lässt die genehm

igten Reserven ebenfalls
unberücksichtigt.

Die vorliegende Vorgehensw
eise w

iderspricht dem
 Ziel des LEPs und der Vw

V, eine
Rohstoffsicherung für die 2x20 Jahren vorzunehm

en. Sie reduziert den erforderlichen
Zeitraum

 für die Planungs- und Investitionssicherheit für die Unternehm
en und auch die

in der Region zu sichernden M
engen. Die Vorgehensw

eise ist insbesondere auch deshalb
nicht vertretbar, da angegebenen Restlaufzeiten von 5 bis 6 Jahren über die Region
hinw

eg für die Kiesgruben keine Planungssicherheit m
ehr bedeuten. Erfahrungsgem

äß
sind m

indestens 3 Jahre für ein nachfolgendes Genehm
igungsverfahren erforderlich,

Standort:
KN-10 AG M

ühlhausen-
Ehingen (Hardtfeld), KN
-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang), KN
-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Die Belange der Schutzgüter w
ie auch das Schutzgut

"M
ensch und m

enschliche Gesundheit" w
erden in die Abw

ägung m
it einbezogen und m

it
ihrem

 jew
eiligen Gew

icht gegeneinander abgew
ogen. Ebenso w

erden w
irtschaftliche

Belange der Firm
en, und auch der Belang des Standorterhalts, w

erden in der
Gesam

tabw
ägung aller Belange m

it dem
 im

 Einzelfall entsprechenden Gew
icht gew

ürdigt.

Zu den Hauptthem
en aus der 1. Anhörung zählten Belange des Im

m
issions- und

Gesundheitsschutzes (Erschütterungen, Staub- und Lärm
belastung, Gebäudeschäden,

Siedlungsabstände), des Natur- und Artenschutzes (s.u.), der Schutz von Grundw
asser

und Oberflächengew
ässern, w

ie auch die Them
enfelder Erholung/Freizeit/Tourism

us und
der Denkm

alschutz. W
eitere häufig genannte Aspekte w

aren der Them
enbereich

Verkehr, insbesondere Belastungen durch Transportverkehr, Eingriffe in das Land-
schaftsbild sow

ie Anm
erkungen zum

 regionsw
eiten Rohstoffbedarf und dem

 Export von
Rohstoffen ins benachbarte Ausland. Aufgrund dieser. Belange erfolgten grundlegende
Forderungen, w

ie der Verzicht auf einzelne Flächen, Forderungen nach Erw
eiterungen

bzw
. Reduzierungen von Flächen sow

ie veränderten Zuschnitten bei Abbau- und
Sicherungsgebieten, die eine erw

eiterte regionale Gesam
tbetrachtung (auch im

 Hinblick
auf die M

engenverfügbarkeit und eine m
öglichst dezentrale Rohstoffversorgung in der

Region) erforderlich m
achten. Darüber hinaus gab es Anregungen zur Änderung von

Plansätzen m
it grundsätzlicher Bedeutung, z.B. der Um

gang m
it Flächen außerhalb der

Vorranggebiete.

Für die vom
 Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche
Gesam

tabw
ägung für die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf
ausschlaggebend.
Der regionalplanerisch zu sichernde Flächenum

fang am
 Bedarf ist für einen Zeitraum

 von
40 Jahre auszurichten. Es ist Grundprinzip des Rohstoffsicherungskonzeptes, dass zur
regionalen Bedarfsdeckung Erw

eiterungen Vorrang haben sollen vor der Planung von
Neuaufschlüssen.

Unabhängig von der Nicht-Berücksichtigung konzessionierter Restm
engen bei der

Kulissendim
ensionierung der Vorranggebiete ist bei der Beurteilung des Sachverhalts, w

ie
objektiv dringend erforderlich neue Gebietsfestlegungen für die Rohstoffsicherungg der
Region sind, als abw

ägungserheblich zu berücksichtigen, ob und w
ieviel Restm

engen
vorhanden sind.

zu KN-10 AG M
ühlhausen-Ehingen (Hardtfeld):

Das Gebiet w
ar nicht Gegenstand des 1. und des 2. Anhörungsentw

urfs. Aufgrund der
geringen M

ächtigkeit der Flächen oberhalb des Grundw
asserkörpers ist ein Trockenabbau

aus regionalplanerischer Sicht nicht sinnvoll. Gem
äß LGRB m

üßte die Rohstoffgew
innung

hauptsächlich im
 Nassverfahren erfolgen. Auf einen "faktischen Nassabbau" soll

199
Stand: 12.04.2021
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
zusätzlich zum

 Zeitpunkt bis zur Genehm
igung des Regionalplans. Des W

eiteren reduziert
sich dann der Folgezeitraum

 durch die geringeren gesicherten M
engen auf nur noch 14

bis 15 Jahre. Som
it stellt sich die planerische Ausgangssituation bereits in der zw

eiten
Hälfte des Jahrzehnts erneut so dar, w

ie zu Beginn der Arbeiten für die Fortschreibung
des Regionalplans. Dies ist eine unzum

utbare Situation für Unternehm
en, die zu einer

geordneten Betriebsführung gehalten sind.

Die W
iederaufnahm

e bzw
. Um

stufung der drei Gebiete kann zur Erreichung der M
engen

des Planungsziels des Teilregionalplans w
esentlich beitragen, w

ir bitten daher um
erneute Prüfung und Abw

ägung der Standorte vor dem
 Hintergrund der

zurückgegangenen festgelegten M
engen.

W
ürden die Gebiete nicht im

 Satzungsbeschluss berücksichtigt, ist es unum
gänglich, dass

zeitnah w
eitere Rohstoffvorkom

m
en, die bisher nicht in Betracht gezogen w

urden neben
den o.g. Standorten, in dem

 dann neuen Teilregionalplan ergänzt w
erden, z.B. durch ein

Änderungsverfahren. Dem
 Industrieverband liegen hierzu bereits grobe

Gebietsabgrenzungen vor, die noch w
eiter zu untersuchen sind. Hierbei sind auch die

Rohstoffvorkom
m

en m
it in Betracht zu ziehen, die bisher m

öglicherw
eise aufgrund von

Aufbereitungserschw
ernissen oder höheren Anteilen an nicht verw

ertbaren Bestandteilen
oder auch aufgrund ihrer Kleinräum

igkeit nicht untersucht w
urden. W

ir m
öchten deutlich

m
achen, dass die vorgenom

m
ene Reduzierung der Vorranggebiete nicht geeignet ist, den

Bedarf der Gesellschaft an Baustoffen zu reduzieren, sie verschiebt die Entscheidung
über den Ort der Gew

innung lediglich in die Zukunft, verlagert die Eingriffe in entferntere
Räum

e, erhöht die Em
issionen durch die Transporte und steigert die Kosten für die

Unternehm
en und Kunden.

Des W
eiteren sind bei der Festlegung von Vorranggebieten sow

ie bei der Abw
ägung

kom
m

unale Partikularinteressen durch die Verbandsversam
m

lung hintan zu stellen und
ausschließlich fachliche Belange der regionalen Rohstoffsicherung sow

ie die tangierten
fachgesetzlichen Belange zu beachten und in die Abw

ägung einzustellen.

verzichtet w
erden, sodass die Flächen nicht als Vorranggebiet festgelegt w

erden (siehe
hierzu Plansatz 1, G 3 und G 4 und dazu gehörende Begründung).

Ein geplanter Nassabbau w
ird im

m
er m

it einem
 Risiko behaftet sein, m

ehr oder w
eniger

gering. Das Risiko gilt um
so m

ehr, w
enn der Abbaubereich verfüllt w

erden soll. Daher
m

uss m
an von erheblichen Um

w
eltw

irkungen ausgehen.

Die entgegenstehenden Belange überw
iegen daher in der Abw

ägung.

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Belange und insbesondere auch des
regionalplanerischen  Grundsatzes „Erw

eiterung vor Neuaufschluss“ w
ird das potenzielle

Vorranggebiet  KN-10 AG M
ühlhausen-Ehingen (Hardtfeld), das im

 Rahm
en der

Erarbeitung des ersten Anhörungsentw
urfs w

eggefallen ist, w
eiterhin nicht als

Vorranggebiet (Abbaugebiet) festgelegt.

zu KN-07 AG Hohenfels (Kalkofen, Vogelsang):
Gem

äß Plansatz 1, G3  soll die Erw
eiterung bestehender Lagerstätten vor der

Erschließung neuer Lagerstätten erfolgen (Erw
eiterung vor Neuaufschluss). Ziel dabei ist,

dass die Eingriffe in Natur und Landschaft so gering w
ie m

öglich gehalten w
erden.

Jedoch m
uss der Planungsgrundsatz „Erw

eiterung vor Neuaufschluss“ in einzelnen Fällen
im

 Hinblick auf eine langfristige Versorgung m
it oberflächennahen Roh-stoffen relativiert

w
erden, w

ie die folgenden Ausführungen verdeutlichen:

Die 2016 dem
 Regionalverband zur Verfügung gestellten Ergebnisse aus den Erhebungen

des Landes-am
tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) zur Rohstoffgew

innung in
der Region Hochrhein-Bodensee lassen erkennen, dass die Versorgungsbasis in der
Region Hochrhein-Bodensee erheblich abgenom

m
en hat. Der Druck auf die bestehenden

Gew
innungsstellen in der Region hat sich deutlich erhöht. M

angels
Erw

eiterungsm
öglichkeiten ging die Anzahl der Gew

innungsstellen m
erklich zurück. 1992

gab es 99 Gew
innungsstellen in der Region, Ende 2015 w

aren es noch 53. Dies
entspricht einem

 Rückgang an Abbaustätten von 46,5 %
 in 23 Jahren. Der Rückgang ist

deutlich stärker als in den Nachbarregionen. In den benachbarten Regionen Südlicher
Oberrhein und Bodensee-Oberschw

aben ist die Zahl der Gew
innungsstellen im

 gleichen
Zeitraum

 jew
eils um

 30 %
 zurückgegangen. Bis Ende 2015 betrug der landesw

eite
Rückgang im

 statistischen M
ittel rund 15 %

. Hauptgründe für den Rückgang in der
Region Hochrhein-Bodensee sind, dass die Lagerstätten vollständig abgebaut oder
Erw

eiterungen nicht m
öglich sind. Als Konsequenz nim

m
t die regionale

Versorgungssicherheit ab, die Transportdistanzen und dam
it die Um

w
eltbelastungen

nehm
en zu. Zudem

 sind die einzelnen Lagerstättenkörper aufgrund geologischer
Gegebenheiten begrenzt. Hinzu kom

m
en w

eitere Rahm
enbedingungen, w

elche die
w

irtschaftliche Ge-w
innung m

itbestim
m

en; dazu gehören insbesondere zunehm
ende

Abraum
m

ächtigkeiten bei w
achsen-der Entfernung des Abbaus vom

 Taleinschnitt und die
geologisch bedingte Abnahm

e von M
aterialqulitäten. Bei zahlreichen Gew

innungsstellen
gehen daher die Lagerstättenqualitäten und som

it die „flächenbezogene
Rohstoffergiebigkeit“ deutlich zurück.

Aufgrund der vorgenannten Entw
icklungen em

pfiehlt das LGRB durchaus auch
Neuaufschlüsse in be-sonders hochw

ertigen und m
ächtigen Lagerstätten (siehe hierzu

auch G6). Die Lagerstättenerkundung und die betriebliche sow
ie regionalplanerische
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffsicherung können dabei auf deutlich verbesserte rohstoffgeologische Grundlagen
des LGRB zurückgreifen. Die Nutzung m

ächtiger und qualitativ hochw
ertiger Lagerstätten

führt zu einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahm
e und des Energie-verbrauchs.

Neuaufschlüsse sollen eine m
öglichst langfristige Perspektive haben.

siehe zusätzlich Stellungnahm
e Nr. 035

Ein "Vertrauens- bzw
. Bestandsschutz" kann allenfalls dann abgeleitet w

erden kann,
w

enn der Regionalplan die Ausw
eisung von Rohstoffflächen detailliert abgew

ogen hat
(hier: Abbaugebiet). Es besteht kein "Anspruch" auf Um

w
idm

ung von Sicherungs-  zu
Abbaugebieten Ein gehobenes Vertrauensschutzbedürfnis liegt daher nicht vor.

Für die vom
 Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche
Gesam

tabw
ägung für die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf
ausschlaggebend.
Der regionalplanerisch zu sichernde Flächenum

fang am
 Bedarf ist  für einen Zeitraum

von 40 Jahre auszurichten.  Es ist Grundprinzip des Rohstoffsicherungskonzeptes, dass
zur regionalen Bedarfsdeckung Erw

eiterungen Vorrang haben sollen vor der Planung von
Neuaufschlüssen.

Im
 Rahm

en der Fortschreibung des Teilregionalplanes w
ürde dieses Vorranggebiet für

den Abbau die einzige Fläche im
 Bereich „Kiese und Sande“ darstellen, w

elches einen
Neuaufschluss darstellt.  Auch w

urden seitens des zuständigen Landratsam
tes Bedenken

bzgl. der fehlenden Erschließung dieses Abbaugebietes geäußert. Für die regionale
Gesam

tbedarfsbetrachtung spielt die Fläche aufgrund der geringen Größe und der
durchschnittlichen M

ächtigkeit nur eine unw
esentliche Rolle.

Die entgegenstehenden Belange überw
iegen daher in der Abw

ägung

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt

zu KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide):
Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m

it
oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Das Vorranggebiet KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide), das bereits im
Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) als Vorranggebiet (Sicherungsgebiet
Nr. 11)  festgelegt ist, ist ein Sicherungsgebiet und dient dam

it der langfristigen
Sicherung des vorhandenen Rohstoffes.

Gem
äß dem

 Landesam
t für Geologie Rohstoffe und Bergbau (Fachgutachten vom

20.7.2018)  kann das ca. 13 ha große Sicherungsgebiet in Liggersdorf einen Beitrag zur
w

eiteren Rohstoffversorgung der Region leisten.

Eine Nichtfestlegung als Sicherungsgebiet  im
 Teilregionalplan hätte zur Folge, dass

Flächen unter denen abbauw
ürdige Rohstoffvorkom

m
en bestehen, ggf. einer

anderw
eitigen Nutzung zugeführt w

erden, die einen späteren Rohstoffabbau nicht m
ehr
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
m

öglich m
acht.

Der regionalplanerische Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ w

urde bei der
Fortschreibung des TRP w

eiterhin angew
andt. Dieser Grundsatz liefert einen Beitrag zur

Reduzierung der Flächeninanspruchnahm
e und des Flächenverbrauchs. Im

 Rahm
en der

Fortschreibung des Teilregionalplanes w
ürde ein Vorranggebiet für den Abbau

(Abbaugebiet) in Liggersdorf, Heide die einzige Fläche im
 Bereich „Kiese und Sande

“ darstellen, w
elche einen Neuaufschluss darstellt.

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ w

ird die Fläche
KN-05 SG w

eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um
 den künftigen m

öglichen
Rohstoffbedarf (Zeitraum

 >
 20 Jahre) zu sichern (regionaler Gesam

tbedarf für den
Planungszeitraum

 >
20 bis 40 Jahre). M

it der Ausw
eisung von Sicherungsgebieten w

erden
Flächen im

 Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen freigehalten w
erden sollen, die

einem
 m

öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige Generationen) entgegenstehen.

151/03
Kapitel A.3, Z1 i.V.m

. Anlage zur Vorgehensw
eise - Erläuterung:

Die Liste der Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen im
 Kreis Konstanz m

it den
zugehörigen Darstellungen in der Raum

nutzungskarte m
uss dringend um

 das bis zum
 6.

Novem
ber 2018 m

it geplante Gebiet KN-08-SG w
ieder ergänzt w

erden. Aufgrund der im
zw

eiten Entw
urf ebenfalls abgesunkenen M

enge an potentiell gew
innbaren Sanden und

Kiesen auf w
eniger als den prognostizierten Bedarf ist eine erneute Abw

ägung und
Aufnahm

e in den Regionalplan erforderlich. Die genehm
igten Reserven sind für diesen

Planungszeitraum
 nicht relevant. Diese Erw

eiterungsfläche für einen Neuaufschluss ist im
zw

eiten Planungszeitraum
 für die Aufrechterhaltung der dezentralen Versorgung und der

Bedarfsdeckung dringend erforderlich. Da einigen Vorranggebieten für den Abbau
oberflächennaher Rohstoffe für den folgenden Planungszeitraum

 keine Sicherungsgebiete
zugeordnet sind und es som

it zu einem
 W

egbrechen w
eiterer Standorte käm

e, sind
Standorte m

it Erw
eiterungspotential für den zw

eiten Planungszeitraum
 unbedingt m

it
Vorranggebieten zur Sicherung zu versehen, sofern dies rohstoffgeologisch m

öglich ist.
Dies ist auch im

 Sinne einer nachhaltigen Rohstoffnutzung, näm
lich der vollständigen

Nutzung von Lagerstätten bis zur Neige und auch im
 Sinne einer m

öglichst hochw
ertigen

Veredelung der Rohstoffe, denn aufw
ändige Anlagen lassen sich nur über längere

Zeiträum
e am

ortisieren. Hinzu kom
m

t, dass die Unsicherheiten bis zur tatsächlichen
Gew

innungstätigkeit an alleinstehenden Vorranggebieten zur Sicherung höher sind, als
bei Sicherungsgebieten, die als Erw

eiterungsflächen bestehender Abbaugebiete
fungieren.

Industrieverband Steine
und Erden e. V.

73760 Ostfildern

234

Standort:
KN-08 SG M

ühlhausen-
Ehingen (Großsteinisried)

zu KN-08 SG M
ühlhausen-Ehingen (Großsteinisried):

Das Gebiet w
ar nicht Gegenstand des 1. und des 2. Anhörungsentw

urfs. Aufgrund der
geringen M

ächtigkeit der Fläche oberhalb des Grundw
asserkörpers ist ein Trockenabbau

aus regionalplanerischer Sicht nicht sinnvoll. Gem
äß LGRB m

üßte die Rohstoffgew
innung

hauptsächlich im
 Nassverfahren erfolgen. Auf einen "faktischen Nassabbau" soll

verzichtet w
erden, sodass die Fläche insbesondere auch unter Berücksichtigung des

regionalplanerischen Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“  w

eiterhin nicht als
Vorranggebiet festgelegt w

erden (siehe hierzu Plansatz 1, G 3 und G 4  und dazu
gehörende Begründung).

Ein geplanter Nassabbau w
ird im

m
er m

it einem
 Risiko behaftet sein, m

ehr oder w
eniger

hoch. Das Risiko gilt um
so m

ehr, w
enn der Abbaubereich verfüllt w

erden soll. Daher
m

uss m
an von erheblichen Um

w
eltw

irkungen ausgehen.

Hinw
eis zur Bedarfsdeckung (hier: Sicherungsgebiete):

Bezogen auf die zu sichernde Produktionsm
enge von 145 M

io. t betragen die
überschlägig erm

ittelten Abbaupotenziale in Sicherungsgebieten (=
 2. Planungszeitraum

)
ungefähr 147 M

io. t [156 M
io. t]. Dies bedeutet quasi eine genaue Deckung bzw

. einen
leichten Überhang von ca. 8 %

. Die vorgenannten W
erte beziehen sich auf alle

Rohstoffgruppen (d.h. nicht nur Kies und Sand, sondern auch auf Naturstein etc.) und
auf einen Zeitraum

 von 20 Jahren.  (Anm
erkung: Die in eckige Klam

m
ern [ ] gesetzten

W
erte käm

en nur bei einem
 kom

binierten Trocken-/Nassabbau in 3 Sicherungsgebieten
der Rohstoffgruppe Kies & Sand zu Stande, bei denen derzeit eine Prognose bezüglich
einer voraussichtlichen Abbauform

 nur sehr schw
er getroffen w

erden kann. Dies auch vor
dem

 Hintergrund, dass dies allesam
t Neuaufschlüsse w

ären).

Eine dezentrale  Versorgung m
it Rohstoffen im

 Sinne einer Autarkie der Region ist nicht
für jede Rohstoffgruppe leistbar und verhältnism

äßig – so w
ie die Region Hochrhein-

Bodensee  den Rohstoffbedarf anderer Regionen m
itbedient, w

ird sie selbst auch z.T. auf
Zuführungen angew

iesen bleiben.

151/04
Kapitel A.3, Z3 i.V.m

. Anlage zur Vorgehensw
eise - Erläuterung:

Der Plansatz w
äre nur dann im

 Sinne einer sachgerechten und um
setzungsorientierten

Industrieverband Steine
und Erden e. V.

235
Die Form

ulierung des Plansatz w
urde nach der 1. Anhörung ausführlich m

it dem
 RP

Freiburg und dem
 W

irtschaftsm
inisterium

 abgestim
m

t. Plansatz 3, Ziel 3 Plansatz w
ird
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffsicherung geeignet, w

enn für den ersten Planungszeitraum
 in ausreichendem

Um
fang Rohstoffe gesichert w

ürden, hier netto 86 M
io. t für 20 Jahre bei der

Rohstoffgruppe Sande und Kiese, w
elche auch nicht beliebig substituierbar sind. Som

it ist
zw

ingend zur Aufrechterhaltung der Rohstoffversorgung die Inanspruchnahm
e von

Sicherungsgebieten im
 ersten Planungszeitraum

 im
 begründeten Einzelfall erforderlich.

Dies m
uss dann auch in von bestehenden Standorten abgesetzten Sicherungsgebieten

m
öglich sein, da regelm

äßig ein zw
eiter Abbaubetrieb an einem

 bestehenden Standort
kaum

 genehm
igungsfähig sein dürfte und außerdem

 privatrechtlich regelm
äßig nicht

um
setzbar w

äre. Außerdem
 w

ürde in diesem
 Fall auch die spätere Rohstoffversorgung

der ansässigen Betriebe nicht m
ehr gegeben sein und som

it die Laufzeiten der
Abbaustätte reduziert. Zur Versorgung der Gesellschaft m

it m
ineralischen Rohstoffen

m
üssen daher die Unternehm

en auf die abgesetzten Vorranggebiete zugreifen können,
w

enn bestehende Standorte erschöpft sind oder die dortigen Gebiete nicht verfügbar
sind. Dies gilt auch für ansiedlungsw

illige Unternehm
en, die als M

arktteilnehm
er bisher

nicht in der Region ansässig w
aren.

W
ir regen daher dringend an, den Einschub „die im

 räum
lichen und funktionalen

Zusam
m

enhang m
it einem

 Vorranggebiet für den Abbau (Abbaugebiet) oder einer
genehm

igten und betriebenen Abbaustelle stehen“ ersatzlos zu streichen.

Im
 Übrigen ist der o.a. zu streichende Satz in seiner Zielsetzung w

idersprüchlich zur
M

öglichkeit der Inanspruchnahm
e „w

eißer Flächen“ für Rohstoffgew
innungsvorhaben.

Für die im
 Außenbereich privilegierten standortgebundenen Abgrabungsvorhaben w

äre
som

it in abgesetzten Sicherungsgebieten eine Ausschlussfunktion zugeordnet, obw
ohl

der Abbau in den Vorranggebieten grundsätzlich konzentriert w
erden soll. Dem

gegenüber
w

ären auf w
eißen Flächen im

 Einzelfall Vorhaben genehm
igungsfähig.

73760 Ostfildern
w

eiterhin so form
uliert, w

ie im
 2. Anhörungsentw

urf enthalten (Stand 8.7.2020)

In den m
eisten Fällen ist die Gew

innung von oberflächennahen Rohstoffen m
it

Raum
nutzungskonflikten verbunden. Raum

nutzungskonflikte können dabei insbesondere
m

it dem
 Grund- und Trinkw

asserschutz, dem
 Hochw

asserschutz und der
Hochw

asservorsorge, m
it Natur- und Landschaftsschutz, der Siedlungsentw

icklung oder
m

it der Land- und Forstw
irtschaft entstehen. Daher soll die Erw

eiterung in neue
Abbaugebiete durch Rohstoffabbauvorhaben erst erfolgen, nachdem

 die in Nutzung
befindlichen Standorte (konzessionierte Flächen) sow

eit w
ie m

öglich abgebaut sind. In
begründeten Einzelfällen soll eine vorzeitige Inanspruchnahm

e von Sicherungsgebieten
ausnahm

sw
eise m

öglich sein (siehe Plansatz 3, Z3). Außerhalb der Vorranggebiete soll
hingegen ein Rohstoffabbau nur nachrangig und im

 Ausnahm
efall im

 Rahm
en der

erforderlichen Verfahren m
öglich sein, sofern es für die Sicherstellung der

Rohstoffversorgung in der Region erforderlich ist und unter der Voraussetzung, dass
keine w

eiteren Festlegungen des Regionalplans entgegenstehen. Die Raum
verträglichkeit

w
ird dabei häufig in einem

 Raum
ordnungsverfahren zu beurteilen sein.

Das vorzeitig in Anspruch genom
m

ene Sicherungsgebiet m
uss in einem

 räum
lichen und

funktionalen Zusam
m

enhang m
it dem

 Abbaugebiet stehen. Der räum
lich-funktionale

Zusam
m

enhang kann nicht in absoluten Größen, w
ie z.B. durch die Angabe von

(m
axim

alen) Abstandsw
erten, bestim

m
t w

erden. Es ist vielm
ehr eine Beurteilung des

jew
eiligen Einzelfalls erforderlich. Bezugspunkt ist der bestehende Abbaustandort.

Der Verw
eis auf die erforderliche funktionale Zuordnung betont hingegen, dass ein

ausnahm
sw

eise vorzeitiger Rohstoffabbau in einem
 Sicherungsgebiet auch in einem

betriebstechnischen Zusam
m

enhang m
it der tatsächlich bereits vorhandenen

Betriebsstruktur stehen m
uss.

151/05
Kapitel A.4, G1:
Ein Plansatz zu nachgew

iesenen und bauw
ürdigen Rohstoffvorkom

m
en ist grundsätzlich

zu begrüßen, bleibt hier jedoch hinsichtlich der planerischen Konsequenz „inw
iefern

sollen die Rohstoffvorkom
m

en berücksichtigt w
erden?“ leider inhaltsleer. W

ir regen daher
an, folgenden Satz zu ergänzen: „Vorhaben und M

aßnahm
en, die einer langfristigen

Nutzbarkeit dieser Vorkom
m

en zum
 Zw

ecke des Rohstoffabbaus entgegenstehen, sollen
in diesen Bereichen verm

ieden w
erden.“ Eine solche Form

ulierung zeigt den Gem
einden,

aber auch den Fachplanungsträgern die W
ichtigkeit eines vorausschauenden Um

gangs
m

it Rohstoffvorkom
m

en und die Auseinandersetzung m
it ihnen auf. M

öglicherw
eise kann

hierdurch auch die Akzeptanz für die Rohstoffgew
innung auf Basis dieses

Teilregionalplans erhöht w
erden.

Industrieverband Steine
und Erden e. V.
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Im

 1. Anhörungsentw
urf (Stand 8.11.2018) enthielt der Grundsatz des Plansatz 4 noch

diese Form
ulierung.

Seitens des RP Freiburg (Höhere Raum
ordnungsbehörde) erfolgte im

 Rahm
en der 1.

Anhörung diesbezüglich die folgende Stellungnahm
e:

"Der im
 Abschnitt über die Sicherungsgebiete unter (4) aufgeführte Grundsatz besagt,

dass die in den Karten der m
ineralischen Rohstoffe von Baden-W

ürttem
berg 1:50000

(KM
R 50) des LGRB in der Region Hochrhein-Bodensee dargestellten nachgew

iesenen
Rohstoffvorkom

m
en m

it w
ahrscheinlicher

Bauw
ürdigkeit und regionaler sow

ie überregionaler Bedeutung für die Versorgung m
it

m
ineralischen Rohstoffen bei raum

bedeutsam
en Planungen und Standortentscheidungen

berücksichtigt w
erden sollen. Hiergegen bestehen keine Bedenken. Der Folgesatz

bestim
m

t jedoch, dass „ Vorhaben und M
aßnahm

en, die einer langfristigen Nutzbarkeit
dieser Vorkom

m
en zum

 Zw
ecke des Rohstoffabbaus entgegenstehen, in diesen Bereichen

verm
ieden w

erden [sollen]". Der W
ortlaut dieses zw

eiten Satzes ist problem
atisch.

Hinw
eis:

Der Satz ist zw
ar ausw

eislich der Kennzeichnung im
 Planentw

urf als Grundsatz
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
kategorisiert, jedoch als Ziel form

uliert. Die Form
ulierung, dass in bestim

m
ten Bereichen

Vorhaben und M
aßnahm

en [zu verm
eiden sind, bzw

. verm
ieden w

erden sollen], die einer
langfristigen Nutzbarkeit dieser Vorkom

m
en zum

 Zw
ecke des Rohstoffabbaus

entgegenstehen, ist im
 Grundsatz zw

ingend. Auch die Form
ulierung als Soll-Vorschrift

ändert am
 Zielcharakter des Plansatzes nichts. Eine Soll-Vorschrift schreibt eine im

Grundsatz zw
ingende Rechtsfolge vor, von der in atypischen Sonderfällen abgew

ichen
w

erden kann. Obw
ohl daher m

it der
Form

ulierung als Soll-Vorschrift rechtstechnisch keine absolut zw
ingende Rechtsfolge

angeordnet w
ird, bekom

m
t der Plansatz dadurch dennoch keinen abw

ägbaren Inhalt.
Denn die Norm

 ist tatbestandlich binär, die Voraussetzung kann nur erfüllt oder nicht
erfüllt sein. Im

 Gegensatz zum
 ersten Satz, w

onach bei raum
bedeutsam

en Planungen
und Standortentscheidungen die Ausw

eisungen in der Rohstoffkarte des LGRB
berücksichtigt w

erden sollen und dam
it eine Vielzahl an entsprechenden

Handlungsm
öglichkeiten für den Norm

adressaten offen bleiben,  bleibt  ihm
  nach dem

W
ortlaut des zw

eiten Satzes nur die Beachtung oder Nichtbeachtung. Am
 Zielcharakter

des Plansatzes kann auch die vorangestellte Kennzeichnung als Grundsatz nichts ändern.
Ob eine raum

ordnerische Vorgabe die Qualität eines Ziels hat, hängt nicht von der
Bezeichnung ab, sondern richtet sich nach dem

 m
ateriellen Gehalt der Planaussage

selbst. Erfüllt eine planerische Regelung die begrifflichen Voraussetzungen, die in § 3
[Abs. 1] Nr. 2 ROG um

schrieben sind, so entsteht kraft der m
ateriellen Aussage ein Ziel

der Raum
ordnung unabhängig davon, ob dies dem

 W
illen des Planungsträgers entspricht

oder nicht (BVerw
G, Beschluss vom

 15. April 2003 - 4 BN 25/03 -, juris)
Anregung:
Da m

it dem
 ersten Satz dem

 laut Begründung verfolgten Anliegen Genüge getan ist,
könnte der zw

eite Satz hiesiger Auffassung nach ersatzlos gestrichen w
erden. Die

festgestellten Problem
e w

erden dadurch zuverlässig verm
ieden, ohne dass der

Regelungszw
eck in Frage gestellt w

ird."

Unter Berücksichtigung der Stellungnahm
e des RP Freiburg (Raum

ordnung) entfällt der
noch im

 1. Anhörungsentw
urf enthaltene Satz 2 des Plansatzes 4  w

eiterhin.

151/06
Zu den einzelnen Vorranggebieten:

KN-10AG /KN-08SG:
W

ir bitten angesichts der Unterdeckung in der Rohstoffgruppe Kiese und Sande dringend
um

 W
iederaufnahm

e der beiden Vorranggebiete und verw
eisen hierzu auch auf die

Stellungnahm
e zu den textlichen Festlegungen.

Ausgangssituation: Die Gew
innung m

uss aufgrund der teilw
eisen Lage des

nachgew
iesenen, bauw

ürdigen Rohstoffkörpers im
 Grundw

asser im
 Trocken- und

Nassabbau erfolgen. Für die spätere Rekultivierung kom
m

en zw
ei M

öglichkeiten in
Betracht: Die Ausgestaltung eines naturnahen Landschaftssees bzw

. die Kom
bination

eines naturschutzorientierten Sees und eines durch die Bevölkerung nutzbaren
Freizeitsees oder alternativ die Rekultivierung zur land- und forstw

irtschaftlichen
Nutzung. Für den letzteren Fall kann zur W

iederherstellung von Bodenfunktionen und der
Erhöhung der Schutzfunktionen für das Grundw

asser der Abbau und die W
iederverfüllung

in Kassettenbauw
eise m

it autochthonem
 Abraum

 innerhalb des Grundw
asserhorizonts

angestrebt w
erden. Der Bereich oberhalb des Grundw

assers kann m
it Frem

dm
aterial zur

W
iederherstellung des ursprünglichen Landschaftsbildes w

ieder rekultiviert w
erden. Dies

hat folgende Vorteile:

Industrieverband Steine
und Erden e. V.
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Standort:
KN-10 AG M

ühlhausen-
Ehingen (Hardtfeld),KN
-08 SG M

ühlhausen-
Ehingen (Großsteinisried)
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en. Ein Teil der Aussagen ist für ein
allfälliges Genehm

igungsverfahren relevant.

zu KN-10 AG und KN-08 SG:
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

1. Durch die Nassauskiesung kann das Vorkom
m

en bis auf den zur Sicherstellung der
Durchgängigkeit des Grundw

asserleiters verbleibenden Kieskörper vollständig genutzt
w

erden.
2. Durch die Kassettenbauw

eise w
ird die offengelegte Grundw

asserfläche und die
Um

w
elteinflüsse auf den Grundw

asserkörper gering gehalten.
3. Durch die W

iederherstellung des Geländes kann eine forstliche Rekultivierung m
it

klim
aangepassten Arten erfolgen. Ein externer W

aldausgleich auf landw
irtschaftlichen

Flächen entfällt som
it.

4. Durch den kom
binierten Trocken- und Nassabbau lassen sich die Em

issionen
hinsichtlich Staub und Schall auf die Ortslage w

eiter reduzieren.

KN-07AG:
Das Vorranggebiet für den Abbau ist w

ieder in die Planung aufzunehm
en. Die Abw

ägung
durch die Verbandsversam

m
lung zur Herausnahm

e des Gebietes erachten w
ir für

fehlerhaft, da verschiedene Belange aufgrund der gesam
ten Rohstoffsicherungssituation

nicht m
it dem

 erforderlichen Gew
icht eingestellt w

urden; andere aufgrund falscher
Annahm

en aus den Stellungnahm
en vorgenom

m
en w

urden und schließlich auch Belange,
insbesondere solcher rohstoffgeologischer, betrieblicher und w

irtschaftlicher Art nicht
berücksichtigt w

urden.

Im
 Einzelnen:

- Angesichts der Unterdeckung des erforderlichen Bedarfs insbesondere im
 ersten

Planungszeitraum
 kann auf kein geeignetes und konfliktarm

es, planerisch seit über 15
Jahren festgelegtes, vollständig erkundetes und untersuchtes sow

ie bereits beantragtes
Gebiet verzichtet w

erden. Gerade die Erkundung durch das Unternehm
en hat es

erm
öglicht, die Flächeninanspruchnahm

e für das Vorhaben zu reduzieren und die
Ressourceneffizienz zu steigern, indem

 w
eniger ergiebige Bereiche vom

 w
eiteren

Verfahren ausgeschlossen w
erden konnten. Die Begründung der Verbandsversam

m
lung,

dass aufgrund des geringen Rohstoffpotentials und des Grundsatzes „Erw
eiterung vor

Neuaufschluss“ hiervon abgesehen w
erden kann ist nicht plausibel, da genau dieses

Gebiet seit langem
 dafür vorgesehen ist, auslaufende Standorte zu ersetzen bzw

. zu
ergänzen und die rohstoffgeologischen Anforderungen erfüllt.

- Die hohe Gew
ichtung von Problem

en bei der Erschließung des Gebietes ist nicht
nachvollziehbar. Selbstverständlich w

ird für ein neues Abbaufeld eine adäquate
Erschließung benötigt, w

elche am
 Standort auch sichergestellt w

erden kann. Dies ist
jedoch Gegenstand des Genehm

igungsverfahrens, sofern sich nicht unüberw
indbare

Hürden bereits im
 Regionalplanungsverfahren abzeichnen.

- Die in der Abw
ägung genannten M

ehrverkehre durch die Kiesgew
innung treten nicht

ein, vielm
ehr reduziert sich die Verkehrsleistung um

 rund die Hälfte gegenüber der
derzeitigen Situation, da sich die Anfahrtsw

ege ins Kiesw
erk etw

a halbieren. Zusätzliche
W

ege entstehen nicht, da das Kiesw
erk in Hauptrichtung des Absatzgebietes liegt. Nicht

von der Hand zu w
eisen ist eine Verkehrsverlagerung auf den Streckenabschnitt zw

ischen
der Grube und dem

 Kreisverkehr beim
 Gew

erbegebiet, w
obei berücksichtigt w

erden
m

uss, dass die derzeitige Route hierfür im
 gleichen Um

fang entlastet w
ird.

siehe Stellungnahm
e Nr. 151 / 02 u. 151 / 03 (lfd. Nr. 233 f)

In der sogenannten „Kassettenabbauw
eise“ w

ird  nur eine kleine W
asserfläche offen

gelegt und es ist i.d.R. eine zeitnahe Verfüllung vorgesehen. Ungeachtet dessen w
ird ein

geplanter Nassabbau im
m

er m
it einem

 Risiko behaftet sein, das von Fall zu Fall m
ehr

oder w
eniger gering ausfällt. Das Risiko gilt um

so m
ehr, w

enn der Abbaubereich verfüllt
w

erden soll. Daher m
uss m

an von erheblichen Um
w

eltw
irkungen ausgehen

zu KN 07 AG: siehe Stellungnahm
e Nr. 035  (lfd. Nr. 279 ff) und Nr. 151 /02 (lfd. Nr.

233)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
- Die angeführte Erforderlichkeit zur Aufbereitung an anderer Stelle kann so nicht
gehalten w

erden. Selbstverständlich w
äre auch eine Aufbereitung in der neuen Grube

denkbar, aber w
irtschaftlich nicht sinnvoll, da die Kiese und Sande aus beiden Gruben für

die Produktherstellung benötigt w
erden (hierzu verw

eisen w
ir auf die Stellungnahm

e des
Unternehm

ens) und dies auch aus Ressourceneffizienzgründen sinnvoll ist. Außerdem
w

erden som
it Em

issionen am
 Standort Vogelsang so gering w

ie m
öglich gehalten und am

bestehenden W
erk gebündelt.

- Nicht berücksichtigt w
urden bisher w

irtschaftliche und betriebliche Belange, so z.B. die
Kosteneinsparungen für die geringeren Transportw

ege (daneben auch unter
Um

w
eltgesichtspunkten sinnvoll), der m

ittel- und langfristigen Sicherung der
Arbeitsplätze (vor dem

 Hintergrund der Schließung eines Kiesw
erks des Unternehm

ens
im

 nördlichen Kreis Konstanz) und dem
 Erhalt des M

arktzugangs und der
W

ettbew
erbsfähigkeit für qualifizierte Baustoffe in der Region Hochrhein-Bodensee.

151/07
KN-14 AG:
Die Dim

ensionierung des Vorranggebietes für den Abbau ist überholt. Gem
äß der

tabellarischen Zusam
m

enstellung reicht das überschlägige Abbaupotential bei der
derzeitigen Förderm

enge nicht annähernd für 20 Jahre aus. Dam
it w

ird die
Aufrechterhaltung der Rohstoffgew

innung am
 größten Abbaustandort in der Region

gefährdet. Ein Rückgang des Rohstoffbedarfs für das Kiesw
erk ist nicht zu erw

arten, da
säm

tliche um
liegenden W

erke ebenfalls in ihren zugeteilten Gebieten beschränkt sind.
Des W

eiteren ist anzum
erken, dass der Trockenabbau bereits auf rund zw

ei Dritteln des
Vorranggebietes erfolgt und som

it nicht m
ehr das gesam

te Volum
en zur Verfügung steht.

Das Vorranggebiet für den Abbau ist so zu dim
ensionieren, dass darin ein Kies- und

Sandbedarf für 20 Jahre abgedeckt w
erden kann. Alternativ kann das w

estlich
anschließende Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen in ein Vorranggebiet für den
Abbau um

gew
andelt w

erden und ein neues Sicherungsgebiet im
 Süden anschließend

ergänzt w
erden. Hierdurch w

ürde auch eine potenzielle Steigerung der Förderm
enge

planerisch abgesichert.

Industrieverband Steine
und Erden e. V.
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Standort:
KN-14 AG Singen
(Friedingen, Stadtw

ald)

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Die für den Planungszeitraum
 von 20 Jahren erforderliche Flächengröße von rund 22 ha

w
urde im

 Herbst 2020 in einem
 Gespräch m

it dem
 Abbaubetreiber them

atisiert. Aufgrund
dieser Abstim

m
ung ergab sich kein Änderungsbedarf. Es ergibt sich insofern kein

Erfordernis die Dim
ensionierung des Vorranggebietes (Abbaugebiet) anzupassen.

Zusätzlicher Hinw
eis:

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Festlegungen der Vorranggebiete erfolgen im
 M

aßstab 1:50.000 und sind
gebietsscharf (nicht parzellenscharf). Detailplanungen erfolgen erst auf Ebene des
Genehm

igungsverfahrens, in dem
 Schutz- und M

inderungsm
aßnahm

en (z.B. Abstände) in
Bezug auf Schienenstrecken und Straßen etc.  festgelegt w

erden.

151/08
KN-05-SG:
Das aus dem

 bisherigen Teilregionalplan übernom
m

ene Sicherungsgebiet ist in ein
Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe um

zuw
andeln. Für das

bestehende Kiesw
erk des an dem

 Gebiet interessierten Unternehm
ens ist nur ein kleines

Vorranggebiet für den Abbau vorgesehen. Erw
eiterungsm

öglichkeiten darüber hinaus
bestehen dort nicht. Dam

it die Region angesichts des fehlenden Rohstoffdargebots an
verschiedenen bestehenden Standorten und der planerischen Verknappung durch die
Verbandsversam

m
lung nicht verstärkt auf Rohstoffe aus Kiesgruben anderer Regionen
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Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

siehe Stellungnahm
e Nr. 151 / 02  (lfd. Nr. 233)und zusätzlich Stellungnahm

e Nr. 035
(lfd. Nr. 279 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
über lange Transportstrecken zurückgreifen m

uss, ist eine zeitnahe Erschließung des
Gebietes notw

endig. Es kann dam
it auch ein w

esentlicher Beitrag zur Reduzierung der
Unterdeckung im

 ersten Planungszeitraum
 geleistet w

erden.
Im

 Übrigen sind gerade Sicherungsgebiete aus den vorherigen Regionalplänen geeignet,
zur Abbaugebieten hochgestuft zu w

erden, da sich die benachbarten Raum
nutzungen

sich im
 Verlauf der vergangenen 15 Jahre auf diese Nutzung einrichten konnten und

som
it auch ein Vertrauensschutz für die Adressaten des Regionalplans besteht. Dies gilt

insbesondere für die Bauleitplanung, aber auch für die Landw
irtschaft und die

rohstoffgew
innende Industrie im

 Zusam
m

enhang m
it dem

 erforderlichen Grunderw
erb.

151/09
LOE-03 AG:
Die Verkleinerung des Vorranggebietes für den Abbau ist zurückzunehm

en. Zum
Vorhaben liegt dem

 Landratsam
t seit langem

 ein Antrag auf im
m

issionsschutzrechtliche
Genehm

igung vor, w
elcher in seiner südlichen Abgrenzung dem

 Vorranggebiet zugrunde
zu legen ist. Die Festlegung des Vorranggebietes kann unbenom

m
en von der Frage der

Zulässigkeit der W
ohnnutzung in einem

 Gebäude im
 unbeplanten Außenbereich erfolgen,

da diese dort grundsätzlich nicht zulässig ist und som
it lediglich die Ausnahm

en des § 35
BauGB auch die M

aßgabe für die Festlegungen des Regionalplans sein können.
Im

 Übrigen ist nicht ersichtlich, w
arum

 auf Ebene der Regionalplanung konkrete, nur im
Einzelfall beurteilungsfähige Belange des Im

m
issionsschutzes als abw

ägungserheblich
eingestellt w

erden. Die Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhabens hinsichtlich seiner
Em

issionen, hier insbesondere die Erschütterungen, obliegt der Im
m

issionsschutzbehörde
im

 Rahm
en des Genehm

igungsverfahrens. Im
 Übrigen können M

aßgaben zur
M

inim
ierung der Erschütterungseinw

irkungen in die Genehm
igung aufgenom

m
en

w
erden.

Schließlich sollte durch die vorgenom
m

ene Reduzierung des Vorranggebietes auch nicht
eine Entscheidung des Verw

altungsgerichts vorw
eggenom

m
en w

erden. Die Reduzierung
des Gebietes w

ürde im
 Falle der Bestätigung der Auffassung der Vorhabenträgerin für

das Unternehm
en einen erheblichen w

irtschaftlichen Schaden durch entgangene Gew
inne

und versenkte Planungskosten auslösen. Der Regionalverband ist daher gehalten, an der
talseitigen Abgrenzung des Vorranggebietes gem

äß 1. Entw
urf des Teilregionalplans

festzuhalten.

Industrieverband Steine
und Erden e. V.

73760 Ostfildern

240

Standort:
LOE-03 AG  M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.

Gem
äß § 9 Abs. 1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die Ausw
irkungen des

Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu prüfen sofern von den
originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
 von Zielen und

Grundsätzen der Raum
ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw

. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und
3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive Um

w
eltausw

irkungen
ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete ist ein m

ittel- bis
langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m

it m
öglichst geringen negativen

Um
w

eltw
irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer prognostischen

Genehm
igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept nicht nur im
 Sinne der Rohstoffw

irtschaft
sondern auch im

 Sinne der Um
w

elt durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien
und -m

aßstäbe Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich daher um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Siedlungsabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Aus der Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde

gelegten M
indest- und Vorsorgeabstände ergibt sich w

eder die
im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igungsfähigkeit des konkreten Vorhabens noch der
abschließend einzuhaltende Abstand einer Abbaufläche, zum

al die Festlegung als
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Abbaugebiet keine Ausschlussw

irkung entfaltet.

Die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte
durch einen etw

aigen späteren Abbau oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport ist
Gegenstand der nachfolgenden Planungs-/Genehm

igungsebenen. Entsprechend kann der
im

 Zuge der Genehm
igung einzuhaltende Abstand eines Abbaugebietes zu einem

w
ohngenutzten Gebäude im

 Außenbereich geringer ggf. aber auch größer ausfallen.
Grundlage für die Identifizierung w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich in der Region

Hochrhein-Bodensee ist der Geodatensatz „Gebaeude“ des Am
tlichen

Liegenschaftskatasters ALKIS des Landesam
tes für Verm

essung und Geoinform
ation. Das

fragliche Gebäude w
ird in diesem

 Datensatz als <
W

ohnhaus>
 geführt.

Die bauplanungsrechtliche Privilegierung des Steinbruchbetriebes (§ 35 Abs. 1 Nr. 3
BauGB) im

 Außenbereich erfährt im
 Baugesetzbuch kein Gew

ichtungsprivileg sondern ist
– entsprechend im

 Kontext m
it w

eiteren öffentlichen Belangen und potenziellen
Beeinträchtigungen zu sehen (Abw

ägungserfordernis). Eine Beeinträchtigung öffentlicher
Belange liegt gem

äß § 35 Abs. 3 BauGB u.a. vor, w
enn das Vorhaben schädliche

Um
w

elteinw
irkungen hervorrufen kann. Da die Festlegung keine Ausschlussw

irkung
entfaltet stellt die regionalplanerische Berücksichtigung des w

ohngenutzten Gebäudes
keine Vorw

egnahm
e der richterlichen Entscheidung dar.

Zur Klarstellung w
ird im

 Um
w

eltbericht die folgende Ergänzung aufgenom
m

en:

Bei w
ohngenutzten Gebäuden im

 Außenbereich - entsprechend dem
 Geodatensatz

<
Gebäude>

 des Am
tlichen Liegenschaftskatasters (ALKIS) w

ird für die Abgrenzung der
Abbaugebiete ein M

indestabstand von 100m
 zu Steinbrüchen m

it Sprengtätigkeit
angew

endet.

Zum
 Them

a w
irtschaftlicher Schaden / Vertrauensschutz:

M
it der Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe w

erden  die
rechtskräftigen Festlegungen aus dem

 Teilregionalpan 2005 abgelöst, die den
Festlegungen zum

 Them
a oberflächennahe Rohstoffe zum

 Teil entgegenstehen. Auf
diese W

eise erfolgt gesam
thaft einen Abw

ägung des Vorrangs für den Abbau
oberflächennaher Rohstoffe bzw

. eines Vorrangs für die Sicherung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it Belangen w
ie Naturschutz, Grundw

asservorsorge und
Siedlungsentw

icklung und andern freim
raum

schützenden Festlegungen. W
eiterhin

w
erden auch die Ziele und Grundsätze des Regionalplanes sow

ie Erfordernisse der
Raum

ordnung, w
ie des Landesentw

icklungsplanes m
it in die Einzelabw

ägung einbezogen.

Die Festlegungen in einem
 Raum

ordnungsplan m
üssen die räum

liche Entw
icklung,

Ordnung und  Sicherung über einen "m
ittelfristigen Zeitraum

" steuern. M
ittelfristige

Prognosen dieser räum
lichen Entw

icklung spielen dabei eine bedeutende Rolle. In diesem
Sinne w

ird unter der "M
ittelfristigkeit eines Zeitraum

es" in der Raum
ordnungsplanung i.d.

R. ein Zeitraum
 von 15 bis 25 Jahren zu verstehen sein. Ausnahm

en sind in beiden
Richtungen nicht ausgeschlossen. Der Zeitraum

 eines Regionalplans ist im
 Sinne der

oben erw
ähnten Ausnahm

en durch die Vw
V Regionalpläne generell bestim

m
t. Danach ist

der Regionalplan auf einen Zeitraum
 von etw

a 15 Jahren auszurichten, w
obei

Regelungen zur Rohstoffsicherung auf einen Zeitraum
 von etw

a 20 Jahren
(Abbaugebiete) bzw

. 25 Jahre (Sicherungsgebiete) ausgerichtet w
erden können, diese
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Regelungen m

üssen m
it der Gesam

tplanung der Region vereinbar sein.

Gem
äß Begründung zum

 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m
ittel- bis langfristigen

Sicherung der Rohstoffvorkom
m

en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des
Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im

 Rahm
en

einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar. Es

existiert also kein "Entw
icklungsgebot", in dem

 Sinne, dass im
 Zuge einer

Regionalplanfortschreibung aus einem
 festgelegten Sicherungsgebiet autom

atisch ein
Abbaugebiet w

ird.

Ähnlich w
ie im

 Bereich der kom
m

unalen Flächennutzungsplanung bedeutet die
Aufstellung eines auf einen fest definierten Planungszeitraum

 ausgerichteten (Teil-)
Regionalplanes (früher 2x15 Jahre heute 2x 20 Jahre) keinen Abschluss. Regionalplanung
ist eine Daueraufgabe, die sich nicht in der einm

aligen Aufstellung eines Plans und eines
form

alen Beteiligungsverfahrens erschöpft, sondern einen andauernden Planungsprozess
darstellt. Insofern w

ird ein (Teil-)Regionalplan im
m

er w
ieder der sich w

andelnden
W

irklichkeit in der Region gegenübergestellt w
erden m

üssen. Die Regionalplanung m
uss

insofern eine gew
isse Flexibilität aufw

eisen, um
 den tatsächlichen Gegebenheiten im

m
er

w
ieder entsprechen zu können.Als Beispiel seien geänderte Rahm

enbedingungen und
Anforderung  im

 Natur- oder Artenschutz genannt (Gesetzgebung) oder w
eitere/neuere

rohstoffgeologischer Erkenntnisse. So können sich -w
ie im

 konkreten Fall Vogelsang
geschehen -  aufgrund aktueller Untersuchungen neue Erkenntnisse hinsichtlich der
Abbauw

ürdigkeit ergeben, die eine Veränderung der bisher gesicherten Bereiche
erfordern. Als w

eiteres Beispiel sei an dieser Stelle die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP)
zur Regionalplanfortschreibung genannt: Bestandteil der SUP ist u.a. auch eine
Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit der Vorranggebiete für den Rohstoffabbau.
Hier w

erden die Sicherungsgebiete - im
 Gegensatz zu den Abbaugebieten -  nur im

Einzelfall im
 räum

lichen Verbund m
it potenziellen Abbaugebieten der vertieften Prüfung

unterzogen, um
 durch ein entsprechendes Flächenlayout erkennbare Konflikte zu

verm
eiden bzw

. zu m
inim

ieren. Ansonsten w
urde für die Sicherungsgebiete aufgrund des

längeren Planungszeitraum
s, w

ährend dem
 sich Lebensraum

bedingungen stark
verändern können, nur eine vereinfachte Vorprüfung durchgeführt, um

 zum
 Zeitpunkt

der Planaufstellung bekannte m
ögliche erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu

können.

Daraus folgt, dass ein "Vertrauens- bzw
. Bestandsschutz" allenfalls dann abgeleitet

w
erden kann, w

enn der Regionalplan die Ausw
eisung von Rohstoffflächen detailliert

abgew
ogen hat (hier: Abbaugebiet). Es besteht kein "Anspruch" auf Um

w
idm

ung von
Sicherungs-  zu Abbaugebieten.  Ein gehobenes Vertrauensschutzbedürfnis liegt daher
nicht vor.

151/10
Durch die Verkleinerung des Vorranggebietes stellt der Regionalverband ebenfalls die
technische Erschließbarkeit des gesam

ten Abbaugebietes in Frage, w
elche auf die

Zuw
egung über die bestehenden alten Steinbrüche - w

eitgehend im
 Bereich der

Zurücknahm
e des Vorranggebietes - angew

iesen ist. Offensichtlich w
urde diese Folge
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Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung
ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die
raum

ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw
ärtigen oder künftigen Abbau

von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
nicht in die Betrachtung eingestellt. Schließlich w

ürde einer der größten Steinbrüche im
Kreis Lörrach m

it seiner Produktion in beiden Planungszeiträum
en ausfallen und som

it
nach den Sanden und Kiesen auch eine Unterdeckung bei der Rohstoffgruppe der
Natursteine entstehen.

Standort:
LOE-03 AG  M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Festlegungen der Vorranggebiete erfolgen im
 M

aßstab 1:50.000 und sind
gebietsscharf (nicht parzellenscharf). Detailplanungen w

ie die Erschließbarkeit erfolgen
erst auf Ebene des Genehm

igungsverfahrens, in dem
 Schutz- und

M
inderungsm

aßnahm
en (z.B. Abstände) in Bezug auf Schienenstrecken und Straßen etc.

festgelegt w
erden. Die Verkleinerung basiert auf einer Abw

ägung unterschiedlicher
Belange anhand eines für die gesam

te Region einheitlichen Kriterienrahm
ens. Sie

entfaltet jedoch keine Ausschlussw
irkung für die w

eitere Vorhabens- und
im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igungsplanung.

Bezogen auf die  Rohstoffgruppe Natursteine stehen im
 ersten Planungszeitraum

ausreichend Abbaupotenziale zur Verfügung (siehe Erläuterungsbericht, Tab. 5).  Eine
allfällige Unterdeckung könnte durch die vorhandenen Reserven in den bereits
genehm

igten Flächen ausgeglichen w
erden (siehe Erläuterunsgbericht -Kapitel

"Bedarfsansatz, Zuschläge und M
engenverfügbarkeit").

151/11
Daneben lässt es die vorliegende Planung am

 gebotenen Vertrauensschutz m
angeln.

Angesichts des bereits seit m
ehreren Jahren andauernden Genehm

igungsverfahrens ist
es nicht zum

utbar, ohne ausreichenden Vorlauf und Ankündigung das Gebiet zu
beschneiden, insbesondere auch deshalb, da seit vielen Jahren ein perm

anenter
Austausch m

it den öffentlichen Stellen erfolgt.
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Standort:
LOE-03 AG  M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Die Festlegungen in einem
 Raum

ordnungsplan m
üssen die räum

liche Entw
icklung,

Ordnung und  Sicherung über einen "m
ittelfristigen Zeitraum

" steuern. M
ittelfristige

Prognosen dieser räum
lichen Entw

icklung spielen dabei eine bedeutende Rolle. In diesem
Sinne w

ird unter der "M
ittelfristigkeit eines Zeitraum

es" in der Raum
ordnungsplanung i.d.

R. ein Zeitraum
 von 15 bis 25 Jahren zu verstehen sein. Ausnahm

en sind in beiden
Richtungen nicht ausgeschlossen. Der Zeitraum

 eines Regionalplans ist im
 Sinne der

oben erw
ähnten Ausnahm

en durch die Vw
V Regionalpläne generell bestim

m
t. Danach ist

der Regionalplan auf einen Zeitraum
 von etw

a 15 Jahren auszurichten, w
obei

Regelungen zur Rohstoffsicherung auf einen Zeitraum
 von etw

a 20 Jahren
(Abbaugebiete) bzw

. 25 Jahre (Sicherungsgebiete) ausgerichtet w
erden können, diese

Regelungen m
üssen m

it der Gesam
tplanung der Region vereinbar sein.

Gem
äß Begründung zum

 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m
ittel- bis langfristigen

Sicherung der Rohstoffvorkom
m

en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des
Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im

 Rahm
en

einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar. Es

existiert also kein "Entw
icklungsgebot", in dem

 Sinne, dass im
 Zuge einer

Regionalplanfortschreibung aus einem
 festgelegten Sicherungsgebiet autom

atisch ein
Abbaugebiet w

ird.

Ähnlich w
ie im

 Bereich der kom
m

unalen Flächennutzungsplanung bedeutet die
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Aufstellung eines auf einen fest definierten Planungszeitraum

 ausgerichteten (Teil-)
Regionalplanes (früher 2x15 Jahre heute 2x 20 Jahre) keinen Abschluss. Regionalplanung
ist eine Daueraufgabe, die sich nicht in der einm

aligen Aufstellung eines Plans und eines
form

alen Beteiligungsverfahrens erschöpft, sondern einen andauernden Planungsprozess
darstellt. Insofern w

ird ein (Teil-)Regionalplan im
m

er w
ieder der sich w

andelnden
W

irklichkeit in der Region gegenübergestellt w
erden m

üssen. Die Regionalplanung m
uss

insofern eine gew
isse Flexibilität aufw

eisen, um
 den tatsächlichen Gegebenheiten im

m
er

w
ieder entsprechen zu können .Als Beispiel seien geänderte Rahm

enbedingungen und
Anforderung  im

 Natur- oder Artenschutz genannt (Gesetzgebung) oder w
eitere/neuere

rohstoffgeologischer Erkenntnisse. So können sich -w
ie im

 konkreten Fall Vogelsang
geschehen -  aufgrund aktueller Untersuchungen neue Erkenntnisse hinsichtlich der
Abbauw

ürdigkeit ergeben, die eine Veränderung der bisher gesicherten Bereiche
erfordern. Als w

eiteres Beispiel sei an dieser Stelle die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP)
zur Regionalplanfortschreibung genannt: Bestandteil der SUP ist u.a. auch eine
Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit der Vorranggebiete für den Rohstoffabbau.
Hier w

erden die Sicherungsgebiete - im
 Gegensatz zu den Abbaugebieten -  nur im

Einzelfall im
 räum

lichen Verbund m
it potenziellen Abbaugebieten der vertieften Prüfung

unterzogen, um
 durch ein entsprechendes Flächenlayout erkennbare Konflikte zu

verm
eiden bzw

. zu m
inim

ieren. Ansonsten w
urde für die Sicherungsgebiete aufgrund des

längeren Planungszeitraum
s, w

ährend dem
 sich Lebensraum

bedingungen stark
verändern können, nur eine vereinfachte Vorprüfung durchgeführt, um

 zum
 Zeitpunkt

der Planaufstellung bekannte m
ögliche erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu

können.

Daraus folgt, dass ein "Vertrauens- bzw
. Bestandsschutz" allenfalls dann abgeleitet

w
erden kann, w

enn der Regionalplan die Ausw
eisung von Rohstoffflächen detailliert

abgew
ogen hat (hier: Abbaugebiet). Es besteht kein "Anspruch" auf Um

w
idm

ung von
Sicherungs-  zu Abbaugebieten. Ein gehobenes Vertrauensschutzbedürfnis liegt daher
nicht vor.

Regionalplanung hat eine planerische und eine politische Dim
ension. Einerseits geht es

um
 Zukunftsfragen unserer Gesellschaft, zum

 anderen beeinflussen Entscheidungen zur
Freiraum

-, Siedlungs- oder Verkehrsentw
icklung unm

ittelbar die Standortqualität und das
Leben der M

enschen. Daher ist nach entsprechender Beratung und Abw
ägung

unterschiedlichster Belange die abschließende inhaltliche und politische Entscheidung
über den Regionalplan als Satzung (und dam

it auch die Festlegung eines
Vorranggebietes) der Verbandsversam

m
lung vorbehalten. Sie ist das kom

m
unal verfasste

politische Hauptorgan des Regionalverbandes, das in seiner Entscheidung auch die
berechtigten Interessen der Kom

m
unen, ihre räum

lichen Strukturen, ihre Funktionen und
Entw

icklungschancen angem
essen zu berücksichtigen hat.

151/12
Zu den Ausführungen des Um

w
eltberichts verw

eisen w
ir auf unsere Stellungnahm

e zum
ersten Entw

urf sow
ie die Stellungnahm

e des Unternehm
ens.

Industrieverband Steine
und Erden e. V.

73760 Ostfildern

243

Standort:

Die in in der Stellungnahm
e zum

 Abbaugebiet LOE-03 AG zum
 ersten Anhörungsentw

urf
vorgebrachten Anregungen und Bedenken entsprechen  - abgesehen von der im

 2.
Anhörungsentw

urf vorgenom
m

enen Verkleinerung zu  einem
 w

ohngenutzten Gebäudes
im

 Außenbereich - w
eitgehend denen der Stellungnahm

e 67  (lfd. Nr. 247 ff) zum
 2.

Anhörungsentw
urf.
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
LOE-03 AG  M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

151/13
W

ir bitten um
 Beachtung unserer Bedenken und Anregungen im

 w
eiteren Verfahren und

stehen für Fragen, selbstverständlich auch von Seiten des Planungsausschusses und der
Verbandsversam

m
lung, gerne Rede und Antw

ort.

Industrieverband Steine
und Erden e. V.

73760 Ostfildern

244
Kenntnisnahm

e

053/01
anbeierhalten

Sie
die

Stellungnahm
e

des
Zw

eckverbandes
W

asserversorgung Hoher
Randen

zu
oben

genannterAnhörung
.

Die Ausw
eisung

derRohstoffgruppe
·Kies

(KN-04
SG)

in
derFortschreibung

des
Teilregionalplans

oberflächennahe  Rohstoffe
fürdie

Region
Hochrhein-Bodensee

w
ürde

bei einerRealisierung
einen

erheblichen
Eingriffin

das
SchutzgutBoden

bedeuten.
Ebenso

in das
Schutzgut„W

asser"
aufgrund

des
nah

angrenzenden
BinningerSees

erheblich beeinträchtigen.DerBinningerSee
hateine

zentrale
Bedeutung

fürdie
Trinkw

asserversorgung
des

Zw
eckverbandes

W
asserversorgung HoherRanden.Es w

äre
durch

die
Realisierung

eines
Kiesabbaus

m
iteinem

erheblichen
Konfliktpotenzialzu

rechnen,da von
einerVerschlechterung

derW
asserqualitätim

BinningerSee
auszugehen ist.Dies

w
äre

im
Falle

einerRealisierung
des

Abbaus
frühzeitig

in die
Planungen einzubeziehen.Eine

Beeinträchtigung
w

ird
gesehen,auch

w
enn

die
Fläche

in
nichtdirekter Lage

zum
See

realisiertw
erden

soll.

Zw
eckverband

W
asserversorgung Hoher

Randen

78250 Tengen

245

Standort:
KN-04 SG Engen
(W

elschingen, Ertenhag)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Im
 Um

w
eltbericht w

erden im
 Schutzgut Boden die Bodenfunktionen auf Grundlage der

digitalen Bodenkarte 1:50.000 und der digitalen Bodenschätzung die Bodenfunktionen
aufgegriffen und im

 Falle dies Sicherungsgebietes als "erheblich negative
Um

w
eltausw

irkung" eingestuft. Für das Schutzgut W
asser w

erden auf dieser Ebene
unm

ittelbare sow
ie im

 W
irkungsraum

 bis 50m
 außerhalb des potenziellen Abbau-

/Sicherungsgebietes betrachtet.und hinsichtlich benachbarter Oberflächengew
ässer in der

W
irkzone them

atisiert.  Die Hinw
eise zur späteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung w

erden um
 den qualitativen und quantitativen Schutz des

Binninger Sees ergänzt.

Der Schutz des Grundw
assers ist obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren

entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den Genehm
igungsbehörden geprüft.

In den Genehm
igungsentscheidungen über Nass-/Trockenabbau w

erden der
ordnungsgem

äße Abbau und die Rekultivierung geregelt.

In die Hinw
eise zur späteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung w
ird folgender

Punkt aufgenom
m

en:

Der benachbarte BinningerSee
hateine

zentrale
Bedeutung

fürdie
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Trinkw

asserversorgung
des

Zw
eckverbandes

W
asserversorgung HoherRanden. In der

späteren Vorhabens - und G
enehm

igungsplanung sind die Belange der
O

berflächengew
ässer (benachbarte G

räben und Binninger See) qualitativ w
ie

quantitativ frühzeitig zu prüfen.

053/02
Es

handeltsich
zudem

im
Um

feld
um

einen
sehrsensiblen

Naturraum
m

it w
ertvollen

ökologischen
Flächen,da

das
NaturschutzgebietBinningerRied

angrenzt.Die
Schutzfunktion

des
Naturschutzgebietes  m

iteinerbedeutenden
Kulturlandschaftdes

W
esthegaus,einerM

osaik
feuchtgebietstypischen  Vegetationseinheitw

ie
Feuchtw

iesen
und

-w
eiden,Hochstaudengesellschaften

sow
ie

Röhrichte
und

Laubw
älderw

ären
durch

die Realisierung
des

Abbaus
künftig

gestörtund
eingeschränkt.Es

handeltsich
um

einen
Lebensraum

stark
gefährdeterPflanzen

und
Tierarten,extensiv

genutzte
M

agerw
iesen

als Lebensraum
fürbedrohte

Vogelarten,insbesondere
W

iesenbrüter.Auch
dies

m
üsste

bei einerRealisierung
berücksichtigtw

erden
.

DerZw
eckverband

W
asserversorgung

HoherRanden
ist dahergegen

die
Fortschreibung

des
Teilregionalplans

Oberflächennahe
Rohstoffe

fürdie
Region

Hochrhein-Bodensee.

Zw
eckverband

W
asserversorgung Hoher

Randen

78250 Tengen

246

Standort:
KN-04 SG Engen
(W

elschingen, Ertenhag)

Die besondere naturräum
liche Situation im

 Bereich des Ertenhags für das Schutzgut
Pflanzen, Tier und biologische Vielfalt bedingt die Einstufung aus regionaler Sicht
besonders erheblicher negativer Ausw

irkungen. Das Ergebnis der vertieften
ebenenspezifischen Prüfung der Natura2000-Verträglichkeit,  dass erhebliche
Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele des
Natura2000-Gebiets durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en auf ein unerhebliches M

aß reduziert w
erden können,

w
urde m

it der Unteren und der höheren Naturschutzbehörde diskutiert und die
Abschichtungsm

öglichkeit des Sicherungsgebietes eingeräum
t.

Im
 Rahm

en der späteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung  sind vertiefte

Untersuchungen und eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen und das Erfordernis
der Kom

pensation eines Um
w

eltschadens zu prüfen.

Größere Sicherungsgebiete für Kies und Sand m
it - aus Sicht der Region -

vergleichsw
eise

hohen M
ächtigkeiten sind in der Region Hochrhein-Bodensee eher selten. In der Regel

handelt es sich um
 kleine und kom

plexe Vorkom
m

en. Der 2. Anhörungsentw
urf zur

Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe enthält in Bezug auf
die zuvor genannte Rohstoffgruppe nur w

enige überdurchschnittlich große und m
ächtige

Sicherungsgebiete (Abbautiefe) als künftige Erw
eiterungen bestehender Gruben oder als

Neuaufschlüsse. Als Beispiele seien die Sicherungsgebiete „KN-04 SG Engen
(W

elschingen, Ertenhag)“ m
it einer Fläche von 72 ha und einer durchschnittlichen

M
ächtigkeit von 40 m

 sow
ie „W

T-04 SG Hohentengen (Herdern)“ m
it einer Fläche von 29

ha und einer durchschnittlichen M
ächtigkeit von 42 m

 genannt. Beide Flächen sind
bereits im

 rechtskräftigen TRP Oberflächennahe Rohstoffe von 2005 enthalten. Größere
Sicherungsgebiete, die sich z.T. auch aufgrund w

eiterer rohstoffgeologischer
Untersuchungen als Flächen m

it hochw
ertigen und großen Vorkom

m
en erw

iesen haben,
sollten perspektivisch beibehalten w

erden sollen, dam
it ein langfristiger Schutz besonders

guter und großer Vorkom
m

en gew
ährleistet w

erden kann. Diese Sichtw
eise w

ird vom
LGRB unterstützt. Im

 Rahm
en der Erarbeitung des 2. Anhörungsentw

urfs w
urde die

Fläche Ertenhag nochm
als vertieft geprüft und gesam

träum
lich bew

ertet. Details hierzu
sind dem

 Entw
urf sow

ie den dazugehörigen Unterlagen zu entnehm
en. Dies betrifft auch

die Hinw
eise für die w

eitere/spätere Genehm
igungsplanung (S. 40).

Die Fläche KN-04 SG w
ird daher w

eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um
 den

künftigen m
öglichen Rohstoffbedarf (Zeitraum

 >
 20 Jahre) zu sichern (regionaler

Gesam
tbedarf für den Planungszeitraum

 >
20 bis 40 Jahre). M

it der Ausw
eisung von

Sicherungsgebieten w
erden Flächen im

 Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen
freigehalten w

erden sollen, die einem
 m

öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige
Generationen).

067/01
w

irzeigen
an,im

Rahm
en derzw

eiten
Offenlage

die Alfred
DörflingerGm

bH
anw

altlich
zu vertreten.Aufuns

lautende
Vollm

achtliegtbei.
(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)
247

Kenntnisnahm
e

siehe Stellungnahm
e Nr. 067 / 02-10 (lfd. Nr. 248 ff)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Unsere

M
andantin

istEigentüm
erin

derFlächen,die
im

Teilregionalplan
als

Abbaugebiet
Gritzeln

(LOE-03
AG),SicherungsgebietGritzeln

(LOE-05
SG)

sow
ie

Sicherungsgebiet
Lütschenbach

(LOE-06 SG)verzeichnetsind. Nam
ens und

in
Vollm

achtunserer
M

andantin
erheben

w
ir die

nachfolgenden
Einw

endungen gegen den
Anhörungsentw

urf
zur2.Offenla-ge.

79098 Freiburg
Standort:
LOE-03 AG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln), LOE-05
SG M

alsburg-M
arzell

(Gritzeln), LOE-06 SG
M

alsburg-M
arzell

(Lütschenbach)

067/02
Die

bereits
in

der1.Offenlage
erhobenen

Einw
endungen

bleiben
aufrechterhalten.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

248

Standort:
LOE-03 AG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln), LOE-05
SG M

alsburg-M
arzell

(Gritzeln), LOE-06 SG
M

alsburg-M
arzell

(Lütschenbach)

siehe Stellungnahm
e-Nr.: 67 / 18-20 (lfd. Nr. 264 ff)

067/03
1.        Abbaugebiet Gritzeln (LOE-03 AG)

1.1      Schutzgut M
ensch

Der zw
eite

Anhörungsentw
urfüberraschtm

iteinerReduzierung
des

Abbaugebiets, um
einen

verm
eintlich

erforderlichen Vorsorgeabstand
von

100
m

zu
einem

W
ohnge-bäude

in
derNähe des Abbaugebiets

einhalten
zu

können.Ein solcherVorsorgeab-stand
ist

indes
w

ederim
Rahm

en
derRaum

planung
zulässig

noch
erforderlich.

1.1.1
Ob

und
inw

iew
eitdie

als
W

ohngebäude
um

funktionierte ehem
alige

Steinhauerkantine
tatsächlich

zulässigerw
eise

genutztw
ird,istderzeitnoch

Gegenstand
eines

beim
Verw

altungsgerichtshofBaden-W
ürttem

berg
anhängigen Verfahrens.Eine

vorgreifli-che
Berücksichtigung

istdahernichtgeboten.

1.1.2 Vorallem
istindes

eine
Festsetzung

eines
Vorsorgeabstands

aufEbene
derRegio-

nalplanung
unzulässig.

DerRegionalverband
beruftsich

fürdie
Festsetzung

des
Vorsorgeabstands

aufdie einzig
ersichtliche

Erm
ächtigungsgrundlage

des
Trennungsgebots

nach
§

50
Blm

-SchG.Nach
dieserVorschrift sollbeiraum

bedeutsam
en

Planungen
die

füreine
be-stim

m
te

Nutzung
vorgesehenen

Flächen
einander so

zugeordnetw
erden,dass schädliche

Um
w

elteinw
irkungen

aufdie
ausschließlich

oderüberw
iegend

dem
W

oh-nen
dienenden

Gebiete sow
ie

aufsonstige
schutzbedürftige

Gebiete
und

öffentlich genutzte
Gebäude

so
w

eitw
ie

m
öglich

verm
ieden

w
erden.Die

Vorschriftdientinso-w
eitalleine

dem
Gebietsschutz

und
nurausnahm

sw
eise

dem
Schutz

öffentlicherG-ebäude,nichtaber
W

ohngebäuden.Einzelne
W

ohngebäude
im

Außenbereich sind vom
Schutzgegenstand

des
§

50
Blm

SchG
nichterfasst (VGH

M
ünchen, Beschluss vom

05.03.2001
-8

ZB

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

249

Standort:
LOE-03 AG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.

Gem
äß § 9 Abs.1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die Ausw
irkungen des

Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu prüfen sofern von den
originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
 von Zielen und

Grundsätzen der Raum
ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw

. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und
3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive Um

w
eltausw

irkungen
ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete ist ein m

ittel- bis
langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m

it m
öglichst geringen negativen

Um
w

eltw
irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer prognostischen

Genehm
igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept nicht nur im
 Sinne der Rohstoffw

irtschaft
sondern auch im

 Sinne der Um
w

elt durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien
und -m

aßstäbe Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich daher um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
00.3490

=
NVw

Z-RR
2001,579,581;Jarass,Blm

SchG,13.
Aufl.2020,§

50
Rn.13;Schoen,in

Landm
ann/Rohm

er,Um
w

eltrecht,Stand
Februar

2020;§
50

Blm
SchG

Rn.106).

Die
Aufnahm

e einzelnerW
ohngebäude

in
den

Schutzbereich
des

§
50

Blm
SchG

ist daher
nichtm

öglich.Einzelnen
Gebäuden oderSplittersiedlungen

im
Außenbereich fehltdas

planerische
PotenzialzurAusbreitung, das

im
Rahm

en
des

Gebietsschutzes des
§

50
Blm

SchG
Berücksichtigung

finden
könnte.Bereits

die
funktionelle

M
issbilli-gung

der
allgem

einen
W

ohnnutzung
im

Außenbereich gebietetes
daher,den

Schutz dieser
Nutzung

überden
Trennungsgrundsatz

zu
versagen

(VGH
M

ünchen
A.A.0.).

Die Abw
ägungsdirektive

des
§

50
Abs. 1

Blm
SchG

kann
hierdaherkeine

Anw
endung

finden.Sie
darfim

Rahm
en

derraum
planerischen

Abw
ägung

nach
§

7
Abs.2

ROG nicht
rechtfertigen,einen

Vorsorgeabstand
gegenüber einem

einzelnen
W

ohngebäu-de
im

Außenbereich zu
begründen. Das

raum
ordnerische  Interesse

an
derRohstoff-sicherung

w
ie

aufdas
gew

erbliche Interesse
unsererM

andantin
an

derbauplanungsrechtlich
privilegierten

Außenbereichsnutzung
des

Steinbruchbetriebes
(§

35
Abs. 1 Nr.3

BauGB)
sind

in
derAbw

ägung
dem

nach
ohne

raum
planerisch

relevantes
priv-ates

Gegengew
icht.

Der Vorsorgeabstand  ist zu
streichen.

Im
 Übrigen ist bereits im

 Rahm
en der Genehm

igungsplanung
dargelegtund nachge-

w
iesen,dass

das
W

ohngebäude
-sofern

es
sich

um
eine

legale
Nutzung

handelt- im
Rahm

en
des

Abbaus
keinen

erheblichen Beeinträchtigungen unterliegen
w

ird.Eine
vorgreifliche

Berücksichtigung
aufEbene

derRaum
planung

istaus
diesem

Grunde auch
nichterforderlich.

Die Ausw
irkungen

derPlanung
sind

daherauf0 zu
setzen.

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Siedlungsabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten M

indest-/Vorsorgeabstand
um

 keine Festsetzung der Regionalplanung sondern um
 ein Prüfkriterium

 für die fachliche
und räum

liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus
der Einhaltung der vom

 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde
gelegten M

indest- und Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die

im
m

issionsschutzrechtliche Genehm
igung des konkreten Vorhabens noch der

abschließend einzuhaltende Abstand einer Abbaufläche zu Siedlungen (W
ohn-, gem

ischte
Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich, zum

al die Festlegung als
Abbaugebiet keine Ausschlussw

irkung entfaltet.

Die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte
durch einen etw

aigen späteren Abbau oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport ist
Gegenstand der nachfolgenden Planungs-/Genehm

igungsebenen. Entsprechend kann der
im

 Zuge der Genehm
igung einzuhaltende Abstand eines Abbaugebietes zu einem

w
ohngenutzten Gebäude im

 Außenbereich geringer ggf. aber auch größer ausfallen.
Grundlage für die Identifizierung w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich in der Region

Hochrhein-Bodensee ist der Geodatensatz „Gebaeude“ des Am
tlichen

Liegenschaftskatasters ALKIS des Landesam
tes für Verm

essung und Geoinform
ation. Das

fragliche Gebäude w
ird in diesem

 Datensatz als <
W

ohnhaus>
 geführt.

Die bauplanungsrechtliche Privilegierung des Steinbruchbetriebes (§ 35 Abs. 1 Nr. 3
BauGB) im

 Außenbereich erfährt im
 Baugesetzbuch kein Gew

ichtungsprivileg sondern ist
– entsprechend im

 Kontext m
it w

eiteren öffentlichen Belangen und potenziellen
Beeinträchtigungen zu sehen (Abw

ägungserfordernis). Eine Beeinträchtigung öffentlicher
Belange liegt gem

äß § 35 Abs. 3 BauGB u.a. vor, w
enn das Vorhaben schädliche

Um
w

elteinw
irkungen hervorrufen kann.

Zur Klarstellung w
ird im

 Um
w

eltbericht die folgende Ergänzung aufgenom
m

en:

Bei W
ohnbau- und gem

ischten Bauflächen (Bestand und Planung) sow
ie bei

w
ohngenutzten Gebäuden im

 Außenbereich - entsprechend dem
 Geodatensatz
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
<

Gebäude>
 des Am

tlichen Liegenschaftskatasters (ALKIS) w
ird für die Abgrenzung der

Abbau- und Sicherungsgebiete ein M
indestabstand von 100m

 zu Steinbrüchen m
it

Sprengtätigkeit angew
endet.

067/04
1.1.3

Durch
den Entfalldes

W
aldw

eges
w

erden
die Interessen

Dritter nicht berührt.
Das staatliche

Forstam
tKandern

hatbereits
durch

Einstellungsanordnung
vom

17.07.1979 entschieden,dass
keine

M
itbenutzung

m
ehrerfolgt,Kopie

liegtbei.

1.1.4
M

itdem
Entfallen

des
Forstw

eges
entfälltauch

derW
anderw

eg.Der
W

anderw
eg w

urde
im

Übrigen
angelegt,ohne dass dies unsere

M
andantin als

Eigentüm
erin zu ir-gendeinem

Zeitpunktgenehm
igthätte.

1.1.5
DerRadw

eg
verläuftüberdas

Grundstück
unserer M

andantin, ohne
dass

diese
je

um
 ihre

Einw
illigung

gefragtw
orden

w
äre.Ein

Anspruch
aufBeibehaltung

besteht
nicht.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

250

Standort:
LOE-03 AG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Kenntnisnahm
e

Der W
ander- und der Radw

eg w
erden im

 Um
w

eltbericht beim
 Schutzgut Bevölkerung

und Gesundheit des M
enschen bei der Beschreibung des Um

w
eltzustandes

angesprochen, gehen jedoch nicht in die Bew
ertung der Ausw

irkungen der Planung ein.

067/05
1.1.6 SchutzgutPflanzen,Tiere

und
biologische

Vielfalt

Im
 Übrigen

ist zu
beachten,dass

nach
§

2 Abs.1
Satz

3
Abbaustätten

sow
ie

vorgesehene Erw
eiterungsflächen

ausgespartbleiben. DerVerordnungsgeberhatalso
Ab-baustätten

bereits
selbstgebilligt.SchutzgutKlim

a
und

Luft

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

251

Standort:
LOE-03 AG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Gesetzlicher Bezug des ausgeführten Paragraphen fehlt. Die Ausführung ist nicht
nachvollziehbar.

067/06
1.1.7 DerGeneralw

ildw
egekorridorw

ird
nuram

Rande
berührt.Die

betroffenen
Flächen

befinden
sich

teilw
eise

in
einem

Böschungsw
inkelvon

bis
zu

70
Grad

und
sind

für
W

ildw
echseldam

itohnehin
nurbedingtgeeignet.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

252

Standort:
LOE-03 AG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Gem
äß § 9 Abs. 1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die Ausw
irkungen des

Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu prüfen sofern von den
originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
 von Zielen und

Grundsätzen der Raum
ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw

. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und
3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive Um

w
eltausw

irkungen
ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete ist ein m

ittel- bis
langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m

it m
öglichst geringen negativen

Um
w

eltw
irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer prognostischen

Genehm
igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26)

Der w
estliche Teilbereich des Abbaugebietes liegt im

 W
ildtierkorridor des

Generalw
ildw

egeplanes. Korridore sind m
ehr oder w

eniger breite Bänder
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
(Orientierungsbreite 1000m

), die (Teil-) Lebensräum
e von W

ildtieren m
iteinander

verbinden. Sie kennzeichnen die potenziell geeigneten Bereiche. Ob oder in w
elchem

Um
fang ein potenzieller Korridor tatsächlich von einer Tierart genutzt w

ird,  ist nicht
Gegenstand des Generalw

ildw
egeplanes. Hierfür w

ären langjährige um
fangreiche

Untersuchungen notw
endig.

Die Betroffenheit des W
ildtierkorridors ist  nur ein Prüf- und Bew

ertungsaspekt (Tabelle
14/15) und nicht allein entscheidend für die Einstufung  besonders erheblicher negativer
Ausw

irkungen.

067/07
1.2 Das

SchutzgutKlim
a

und
Luftistm

utm
aßlich

aufgrund
derEinw

endung
unserer

M
andantin und

derISTE in der ersten
Anhörung

sow
ohlim

Steckbriefals
auch

im
Um

w
eltberichtauf(0) also ohne erhebliche Ausw

irkungen
eingestuft.Im

Textteil des
Steckbriefs w

erden
indes

noch erhebliche
negative

Ausw
irkungen

angeführt.Dieser
W

iderspruch
istzu

streichen.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

253

Standort:
LOE-03 AG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Prüfkriterien und Bew
ertungseinstufung w

urde im
 Zuge der Erarbeitung des 2.

Anhörungsentw
urfs überprüft. Im

 Falle des Abbaugebietes LOE-03 AG w
urde eine

Abstufung von "erheblich negativen" zu "keinen erheblich  Ausw
irkungen" vorgenom

m
en.

Die textliche Ausführung w
ird entsprechend der Anregung berichtigt.

067/08
1.3 SchutzgutLandschaft

Für das
SchutzgutLandschaft w

erden
w

eiterhin
besonders

erhebliche
negative

Um
-

w
eltausw

irkungen erkannt.Alleine die Lage
im

LSG
Blauen

begründet diesen Befund.
Unsere

M
andantin

hatim
Rahm

en derGenehm
igungsplanung

ein
Sondergutachten zur

Beeinträchtigung
des

Landschaftsbilds
vom

11.12.2018
anfertigen

lassen,um
 diesen

Einw
and

zu
entkräften.W

irfügen
dieses

Gutachten
dieser Einw

endung bei.Es zeigtauf,
dass

die
Beeinträchtigung

des
Landschaftsbildes

kaum
w

ahrnehm
barist und

allenfalls
punktuellzu

Ausw
irkungen

führt.

Das
Abbaugebietw

arzudem
bereits vor Ausw

eisung
des

Landschaftsschutzgebiets
Blauen

im
Regionalplan

als
Sicherungsgebietfestgelegt.Die

Beeinträchtigung
des

Landschaftsbilds
w

ardaherbereits
beidieserAusw

eisung
angelegtund

übereinen
Erlaubnisvorbehaltzugelassen.AngesichtderPrägung

derLandschaftdurch
die

kleinen
Steinbrüche,die

seitJahrhunderten
einen

w
esentlichen

Bestandteilderdas
Landschaftsbild

prägenden M
orphologie

darstellen,isteine
Beeinträchtigung des

Landschaftsbilds
daherallenfalls

m
it„erheblichen

negativen
Ausw

irkungen"
verbun- den.

Eine
entsprechende

Herabstufung
istgeboten.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

254

Standort:
LOE-03 AG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Es liegen vonseiten der Fachbehörden - auch nach der 2. Anhörung - derzeit keine
Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend

ausgeschlossen w
äre. An dem

 Abbaugebiet LOE-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der im

Rahm
en der 2. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den Vorsorgeabstand zu einem
 lt.

ALK w
ohngenutzten Gebäude im

 Außenbereich  - festgehalten.

Die w
eitere Prüfung der Betroffenheit des Landschaftsschutzgebietes und ggf.

erforderlicher M
aßnahm

en ist Gegenstand der w
eiteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass das in der Stellungnahm
e angesprochene

Sondergutachten zum
 Landschaftsbild der Stellungnahm

e nicht beigefügt ist.

067/09
1.4 Ergebnis
Die Einstufung

des Abbaugebiets
als

konfliktreiches
Vorranggebietberuhtoffensicht-lich

aufdem
verm

eintlich
einzuhaltenden

Vorsorgeabstand
zum

einzelnen
W

ohngebäude
in

derNähe
des

Abbaugebiets.Diese
Berücksichtigung

istindes
fehlerhaft. Das

Abbaugebietistals
konfliktarm

es
Vorranggebieteinzustufen.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

255

Standort:
LOE-03 AG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.

Gem
äß § 9 Abs.1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die Ausw
irkungen des

Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu prüfen sofern von den
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
 von Zielen und

Grundsätzen der Raum
ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw

. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und
3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive Um

w
eltausw

irkungen
ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete ist ein m

ittel- bis
langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m

it m
öglichst geringen negativen

Um
w

eltw
irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer prognostischen

Genehm
igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept nicht nur im
 Sinne der Rohstoffw

irtschaft
sondern auch im

 Sinne der Um
w

elt durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien
und -m

aßstäbe Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich daher um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Siedlungsabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten M

indest-/Vorsorgeabstand
um

 keine Festsetzung der Regionalplanung sondern um
 ein Prüfkriterium

 für die fachliche
und räum

liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus
der Einhaltung der vom

 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde
gelegten M

indest- und Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die

im
m

issionsschutzrechtliche Genehm
igung des konkreten Vorhabens noch der

abschließend einzuhaltende Abstand einer Abbaufläche zu Siedlungen (W
ohn-, gem

ischte
Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich, zum

al die Festlegung als
Abbaugebiet keine Ausschlussw

irkung entfaltet.

Die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
durch einen etw

aigen späteren Abbau oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport ist
Gegenstand der nachfolgenden Planungs-/Genehm

igungsebenen. Entsprechend kann der
im

 Zuge der Genehm
igung einzuhaltende Abstand eines Abbaugebietes zu einem

w
ohngenutzten Gebäude im

 Außenbereich geringer ggf. aber auch größer ausfallen.
Grundlage für die Identifizierung w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich in der Region

Hochrhein-Bodensee ist der Geodatensatz „Gebaeude“ des Am
tlichen

Liegenschaftskatasters ALKIS des Landesam
tes für Verm

essung und Geoinform
ation. Das

fragliche Gebäude w
ird in diesem

 Datensatz als <
W

ohnhaus>
 geführt.

Die bauplanungsrechtliche Privilegierung des Steinbruchbetriebes (§ 35 Abs. 1 Nr. 3
BauGB) im

 Außenbereich erfährt im
 Baugesetzbuch kein Gew

ichtungsprivileg sondern ist
– entsprechend im

 Kontext m
it w

eiteren öffentlichen Belangen und potenziellen
Beeinträchtigungen zu sehen (Abw

ägungserfordernis). Eine Beeinträchtigung öffentlicher
Belange liegt gem

äß § 35 Abs. 3 BauGB u.a. vor, w
enn das Vorhaben schädliche

Um
w

elteinw
irkungen hervorrufen kann.

Zur Klarstellung w
ird im

 Um
w

eltbericht die folgende Ergänzung aufgenom
m

en:

Bei W
ohnbau- und gem

ischten Bauflächen (Bestand und Planung) sow
ie bei

w
ohngenutzten Gebäuden im

 Außenbereich - entsprechend dem
 Geodatensatz

<
Gebäude>

 des Am
tlichen Liegenschaftskatasters (ALKIS) w

ird für die Abgrenzung der
Abbau- und Sicherungsgebiete ein M

indestabstand von 100m
 zu Steinbrüchen m

it
Sprengtätigkeit angew

endet.

Am
 Abbaugebiet LOE-03 AG w

ird w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung erfolgten
Reduzierung um

 den Vorsorgeabstand zu einem
 w

ohngenutzten Gebäude im
Außenbereich - festgehalten.

067/10
2. SicherungsgebietGritzeln

(LOE-05
SG)

2.1 SchutzgutM
ensch

Die
Beeinträchtigung

w
urde gegenüber dem

ersten
Anhörungsentw

urfvon besonders auf
erhebliche

negative
Um

w
eltausw

irkungen
zurückgestuft.Die

Einw
endung

w
urde

dem
nach

teilw
eise

berücksichtigt,w
as

unsere
M

andantin
begrüßt.Die

Einw
endung w

ird
indes

im
Übrigen

aufrechterhalten,w
eilinsbesondere

derVerlustvon Erholungsw
ald

angesichts
derGeländeverhältnisse

m
itsteilen

Hängen
nichteinschlägig

ist.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

256

Standort:
LOE-05 SG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Einstufung und räum
liche Abgrenzung des Erholungsw

aldes erfolgt im
 Rahm

en der
W

aldfunktionenkartierung durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt und w
ird

als fachlicher Belang in die Bew
ertung der m

öglichen Ausw
irkung des potenziellen

Sicherungsgebietes einheitlich einbezogen (siehe Um
w

eltbericht Tabelle 12/13).

067/11
2.2 SchutzgutKlim

a
und

Luft

Beidem
SchutzgutKlim

a
und

Luftw
erden

zw
arw

eiterhin
erhebliche

negative
Um

w
eltausw

irkungen
bezüglich

des
Tal-W

indsystem
s

festgehalten,gleichw
ohleine

Bew
ertung

von
(0)

festgehalten
ist. Auch

hiersollte
derTextderBew

ertung
angepasst

w
erden.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

257

Standort:
 LOE-05 SG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26). Prüfkriterien und

Bew
ertungseinstufung w

urde im
 Zuge der Erarbeitung des 2. Anhörungsentw

urfs
überprüft.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Im
 Falle des Sicherungsgebietes LOE-05 SG w

urde eine Abstufung von "erheblich
negativen" zu "keinen erheblich  Ausw

irkungen" vorgenom
m

en. Die textliche Ausführung
w

ird entsprechend der Anregung berichtigt.

067/12
2.3 SchutzgutLandschaft

Auch
im

Rahm
en des

Sicherungsgebiets
sind fürdieses

Schutzgutw
eiterhin

besonders
erhebliche

negative
Ausw

irkungen
verm

erkt. Auch
hierverw

eisen
w

ir zum
 einen aufdas

Sondergutachten,zum
anderen

aufdie
bereits

bestehende
Einw

endung
der ersten

Offenlage.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

258

Standort:
LOE-05 SG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Lage  des Sicherungsgebietes im
 Landschaftsschutzgebiet bedingt daher aus

regionaler Sicht die Einstufung die Bew
ertung besonders erheblicher Um

w
eltw

irkungen
(Tabelle 22/23).

An dem
 Sicherungsgebiet LOE-05 SG w

ird w
eiterhin festgehalten. Es liegen vonseiten der

Fachbehörden - auch nach der 2. Anhörung - derzeit keine Erkenntnisse vor, nach denen
ein Sicherungsgebiet in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen w

äre.  Die
w

eitere Prüfung der Betroffenheit des Landschaftsschutzgebietes  und ggf. erforderlicher
M

aßnahm
en ist Gegenstand der w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass das in der Stellungnahm
e angesprochene

Sondergutachten zum
 Landschaftsbild der Stellungnahm

e nicht beigefügt ist.

067/13
2.4

Ergebnis

Das Sicherungsgebietw
urde

herabgestuftvon einem
 „konfliktreichen

Vorranggebiet" zu
einem

„Vorranggebiet m
itKonflikten". Dem

kann
im

Ergebnis
gefolgtw

erden.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

259

Standort:
 LOE-05 SG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Kenntnisnahm
e

067/14
3. SicherungsgebietLütschenbach

(LOE-06
SG)

3.1 SchutzgutM
ensch

Fürdieses
Schutzgutw

urden
zuvorbesonders

erhebliche
negative

Um
w

eltausw
ir-kungen

festgestellt.Es
w

erden
nunm

ehrnurnoch
erhebliche

negative Um
w

eltausw
ir-kungen

aufgrund
des

Abstands zum
 nächsten

w
ohngenutzten

Gebäude
im

Außenbe-reich
von

w
enigerals

300
m

und
w

egen des
Abstands

zur Lütschenbach
festgehalten. W

ie
bereits

bei dem
 AbbaugebietGritzeln

istindes zu
berücksichtigen,dass

ein
ein-zelnes

w
ohngenutztes

Gebäude
im

 Außenbereich
aufderEbene

derRaum
planung keine

Berücksichtigung
finden

darf.

Es
bestehen

daherin
derSum

m
e

keine
erheblichen

Ausw
irkungen,w

eildie
schutz-

bedürftigen
und

-berechtigten Gebiete
in

ausreichenderEntfernung
liegen.Es

liegen
keine

erheblichen
Um

w
eltausw

irkungen
aufdas

SchutzgutM
ensch

beidiesem
Gebiet

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

260

Standort:
 LOE-06 SG M

alsburg-
M

arzell (Lütschenbach)

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.

Gem
äß § 9 Abs. 1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die Ausw
irkungen des

Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu prüfen sofern von den
originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
 von Zielen und

Grundsätzen der Raum
ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw

. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und
3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive Um

w
eltausw

irkungen
ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete ist ein m

ittel- bis
langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m

it m
öglichst geringen negativen

Um
w

eltw
irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer prognostischen

Genehm
igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
vor.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept nicht nur im
 Sinne der Rohstoffw

irtschaft
sondern auch im

 Sinne der Um
w

elt durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien
und -m

aßstäbe Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich daher um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Siedlungsabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten M

indest-/Vorsorgeabstand
um

 keine Festsetzung der Regionalplanung sondern um
 ein Prüfkriterium

 für die fachliche
und räum

liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus
der Einhaltung der vom

 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde
gelegten M

indest- und Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die

im
m

issionsschutzrechtliche Genehm
igungsfähigkeit des konkreten Vorhabens noch der

abschließend einzuhaltende Abstand einer Abbaufläche, zum
al die Festlegung als

Abbaugebiet keine Ausschlussw
irkung entfaltet.

Die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte
durch einen etw

aigen späteren Abbau oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport ist
Gegenstand der nachfolgenden Planungs-/Genehm

igungsebenen. Entsprechend kann der
im

 Zuge der Genehm
igung einzuhaltende Abstand eines Abbaugebietes zu einem

w
ohngenutzten Gebäude im

 Außenbereich geringer ggf. aber auch größer ausfallen.
Grundlage für die Identifizierung w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich in der Region

Hochrhein-Bodensee ist der Geodatensatz „Gebaeude“ des Am
tlichen

Liegenschaftskatasters ALKIS des Landesam
tes für Verm

essung und Geoinform
ation. Das

fragliche Gebäude w
ird in diesem

 Datensatz als <
W

ohnhaus>
 geführt.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Die bauplanungsrechtliche Privilegierung des Steinbruchbetriebes (§ 35 Abs. 1 Nr. 3
BauGB) im

 Außenbereich erfährt im
 Baugesetzbuch kein Gew

ichtungsprivileg sondern ist
– entsprechend im

 Kontext m
it w

eiteren öffentlichen Belangen und potenziellen
Beeinträchtigungen zu sehen (Abw

ägungserfordernis). Eine Beeinträchtigung öffentlicher
Belange liegt gem

äß § 35 Abs. 3 BauGB u.a. vor, w
enn das Vorhaben schädliche

Um
w

elteinw
irkungen hervorrufen kann.

Die Bew
ertungseinstufung <

aus regionaler Sicht voraussichtlich erhebliche negative
Um

w
eltausw

irkungen>
  beim

 Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen w

ird
beibehalten. An dem

 Sicherungsgebiet LOE-06 SG w
ird  festgehalten.

067/15
3.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Fürdieses
Schutzgutw

erden
nunm

ehrbesonders
erhebliche

negative
Um

w
eltausw

ir-
kungen

festgestellt.Eine
Erklärung

fürdie
Verschärfung

istnichtenthalten.DerHin-w
eis

aus
derersten

Offenlage
w

ird
aufrechterhalten.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

261

Standort:
 LOE-06 SG M

alsburg-
M

arzell (Lütschenbach)

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Prüfkriterien und Bew
ertungseinstufung w

urde im
 Zuge der Erarbeitung des 2.

Anhörungsentw
urfs überprüft. Im

 Falle des Sicherungsgebietes LOE-06 SG w
urde ohne

Änderung der Einstufung Um
w

eltausw
irkungen die textliche Bezeichnung der

Bew
ertungsstufe vereinheitlicht (anstelle "sehr erheblicher Ausw

irkungen" zu "besonders
erheblichen negativen Ausw

irkungen").

067/16
3.3  Schutzgut Landschaft

Die
besonders erheblichen

negativen
Um

w
eltausw

irkungen
durch

die
Lage

im
 LSG

Blauen
w

erden
aufrechterhalten.Unsere

M
andantin

erhält daherauch ihre
Einw

endung
gegen

diese
Einstufung

aufrecht.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

262

Standort:
 LOE-06 SG M

alsburg-
M

arzell (Lütschenbach)

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Lage  des Sicherungsgebietes im
 Landschaftsschutzgebiet bedingt daher aus

regionaler Sicht die Einstufung voraussichtlich besonders erheblicher Um
w

eltw
irkungen

( Tabelle 22/23).

Es liegen vonseiten der Fachbehörden - auch nach der 2. Anhörung - derzeit keine
Erkenntnisse vor, nach denen ein Sicherungsgebiet in diesem

 Bereich fachrechtlich
zw

ingend ausgeschlossen w
äre. An dem

 Sicherungsgebiet LOE-05 SG w
ird festgehalten.

Die w
eitere Prüfung der Betroffenheit des Landschaftsschutzgebietes  und ggf.

erforderlicher M
aßnahm

en ist Gegenstand der w
eiteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung.

067/17
3.4 Ergebnis

Das
SicherungsgebietLütschenbach

istals
konfliktreiches Vorranggebieteingestuft. Das

Sicherungsgebietsollte
zu

einem
„Vorranggebietm

itKonflikten"
herabgestuft w

erden.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

263

Standort:
 LOE-06 SG M

alsburg-

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

M
arzell (Lütschenbach)

Gesam
tbew

ertung (siehe Um
w

eltbericht Tabelle 26).

Entsprechend der Einzelbew
ertungen m

öglicher Um
w

eltausw
irkungen auf die

Schutzgüter sow
ie deren Aggregation zur Gesam

tbew
ertung resultiert die Einstufung als

konfliktreiches Sicherungsgebiet.

Es liegen vonseiten der Fachbehörden - auch nach der 2. Anhörung - derzeit keine
Erkenntnisse vor, nach denen ein Sicherungsgebiet in diesem

 Bereich fachrechtlich
zw

ingend ausgeschlossen w
äre. An dem

 Sicherungsgebiet LOE-06 SG w
ird w

eiterhin
festgehalten.

067/18
Stellungnahm

e der Alfred Dörflinger Gm
bH, Granitw

erk vom
 28.02.2019 im

 Rahm
en des

1. Anhörungsverfahrens:

Sehr geehrte Dam
en und Herren,

anbei übersenden w
ir Ihnen in der Anlage unsere Bedenken  und Anregungen zu den

Bew
ertungskriterien für das beantragte Abbaugebiet

M
alsburg-M

arzell (Gritzeln)- LOE - 03 AG

und die zw
ei beantragten Sicherungsgebiete

M
alsburg-M

arzell (Gritzeln)- LOE - 05 SG M
alsburg-M

arzell (Lütschenbach)- LOE - 06 SG

W
ir  bitten Sie die  Bedenken  und Anregungen  entsprechend  zu  berücksichtigen  und

zu bew
erten.

Für w
eitere Fragen stehen w

ir gerne zur Verfügung.

M
it freundlichen Grüßen Alfred Dörflinger Gm

bH

Anlagen erw
ähnt

LOE - 03 AG

•
besonders erhebliche negative Um

w
eltausw

irkungen erhebliche  negative
Um

w
eltausw

irkungen
0

keine erheblichen Um
w

eltausw
irkungen

+
erhebliche  positive Um

w
eltausw

irkungen

Nam
e: M

alsburg-M
arzell (Gritzeln) LOE - 03 AG

Status im
 TRP 2005  VRG (Sicherung)

Dieser Status ist im
 Rahm

en des im
m

issionsschutzrechtlichen Verfahrens durch den
Regionalverband
vom

 03.09.2014 in ein Abbaugebiet geändert w
orden.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

264

Standort:
LOE-03 AG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und

gesam
thaft abgew

ogen. Die vorgebrachten Anregungen w
erden entsprechend geprüft.

W
eitere Details sind den Unterlagen zum

 2. Anhörungsentw
urf zu entnehm

en.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung (SUP)  im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26). Die SUP w

eist eine aufgrund der
regionalen Betrachtungsebene  generelle Betrachtungstiefe auf Grundlage bestehender
Daten auf.

Tiefergehende Untersuchungen w
ie auch Angaben zu Ausgleichs- und Verm

eidungs-
/M

inderungsm
aßnahm

en und expliziter Abbaugestaltung w
erden im

Genehm
igungsverfahren getroffen. Die Ergebnisse der Um

w
eltprüfung stellen einen

Abw
ägungsbestandteil dar und führen, auch bei einer Rot-Einstufung eines Schutzguts,

als auch in der Gesam
tbew

ertung nicht autom
atisch zum

 Ausschluss von Flächen.
Vielm

ehr sollen im
 Rahm

en der Schutzgutbew
ertung Konfliktpunkte aufgezeigt w

erden,
für die es im

 W
eiteren Lösungen zu finden gilt (z.B. Verlegung von W

anderw
egen,

Im
m

issionsschutzm
aßnahm

en).

Im
 W

eiteren w
ird auf die Ausführungen zu den Punkten 1-9 der Stellungnahm

e 067  (lfd.
Nr. 247 ff)verw

iesen.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Schutzgut: Bevölkerung  und Gesundheit des M
enschen

Um
w

eltzustand
- Siedlungsabstand eingehalten
- Sportplatz innerhalb der W

irkzone
- Naherholungsraum
- Radw

ege

Ausw
irkung  der Planung:

Die Planung führt aus regionaler Sicht zu folgenden besonders erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen :
- Verlust von W

anderw
egen: Ein W

anderw
eg verläuft entlang des Ostrands und durch

das geplante Abbaugebiet .

Die ursprüngliche Funktion des Forstw
eges im

 Rahm
en einer zivilrechtlichen

Vereinbarung ist zw
ischenzeitlich

durch das Forstam
t Kandern m

it Bescheid vim
 17.12.2014 aufgehoben w

orden, so dass
auch der W

anderw
eg

entfallen ist.

Gem
äß der derzeitigen Planung ist die Verlegung des ehem

aligen Forstw
eges nach

Norden eventuell 
vorgesehen und geplant.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Folgende Aspekte führen zu erheblichen negativen  Um
w

eltausw
irkungen :

- Die Entfernung vom
 Abbaugebiet zum

 nahegelegenen Sportplatz beträgt unter 300 m
- Inanspruchnahm

e von siedlungsnahen Erholungsräum
en (Feierabenderholung)

- Beeinträchtigung von Radw
egen: Schw

arzw
ald-Radw

eg (Fernradw
eg) und ein w

eiterer
Radw

eg führen innerhalb der W
irkzone am

 Abbaugebiet vorbei

Die Ausw
irkungen auf den Sportplatz w

urden in den Gutachten Lärm
, Staub und

Sprengerschütterungen berücksichtigt, so dass keine relevanten Beeinträchtigungen zu
erw

arten sind.

->
 Die Bew

ertung von - in  0  ist  som
it herabzustufen.

Bei einer durchschnittlichen natürlichen Hangneigung von bis zu ca. 70 Grad ist ein
Aufenthalt in
dem

 Steilhang nicht vertretbar, so dass das Abbauareal als Feierabenderholungsgebiet
schon als Sicherheitsgründen w

egfällt.

->
 Die Bew

ertung von – in  0  ist som
it herabzustufen.

Der Radw
eg w

urde im
 Bereich des Abbaugebietes auf dem

 Privatgrundstück des
Gesellschafters
ohne dessen Zustim

m
ung und ohne jegliche Vertragsunterlagen erstellt.

Da diese Zustim
m

ung bis heute nicht erteilt w
orden ist, kann daher auch keine
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
begründbare
Bew

ertung erfolgen.

->
 Die Bew

ertung von - in  0  ist som
it herabzustufen.

Anm
erkung zum

 Them
a Transport (da Neuaufschluss):

Der Transport von Granit zw
ischen den beiden Steinbrüchen zur w

eiteren Aufbereitung
des Substrats w

ährend der Restlaufzeit des Steinbruchs Belastung von ca. 0, 75 LKW
 -

Fahrten pro Stunde und 2021, verursacht eine durchschnittliche Belastung von ca. 0,75
LKW

 - Fahrten pro  Stunde an den W
ochentagen (M

o - Fr). Nach 2021 w
erden ebenfalls

w
eitere Fahrzeugbew

egungen in derselben Anzahl bis zum
 Jahr 2025 für den Transport

des Substrats vom
 Steinbruch „Siegisrain" zum

 Steinbruch „Gritzeln" erforderlich
(Erläuterungsbericht über die Abbau- und Rekultivierungsplanung, 31.07.2014) Der
Transport erfolgt voraussichtlich über die K6350.

Die zu transportierenden M
assen zw

ischen den Steinbrüchen “Gritzeln” und “Siegisrain”
w

erden aufgrund
der zw

ischenzeitlichen Nutzung und behördlich genehm
igten m

obilen Brecher- und
Siebanlage derzeit für
den Steinbruch “Siegisrain” deutlich reduziert.

Schutzgut: Pflanzen.  Tiere und biologische  Vielfalt
Um

w
eltzustand

Biotopschutzw
ald, W

ildw
egekorridore, Kerngebiete Regionaler Biotopverbund

Ausw
irkung der Planung

Die Planung führt zu erheblichen Ausw
irlungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und

biologische Vielfalt
- Verlust vielfältiger bzw

. großflächiger, hochw
ertiger Lebensräum

e der
Biotopschutzw

älder durch Flächeninanspruchnahm
e (>

20%
 des Gebietes) und

Beeinträchtigung von Teilen in der W
irkzone (<

50m
)

- Verlust von Kerngebieten und Teilen des Generalw
ildw

egeplans des Konzeptes
Regionaler Biotopverbund.
- Auch in der W

irkzone (<
50 m

) des geplanten Vorranggebietes für die Sicherung von
Rohstoffen befinden sich Kerngebiete, Verbundräum

e, Teile des Generalw
ildw

egeplans
und Entw

icklungsgebiete des Konzeptes Regionaler Biotopverbund . Eine
Verschlechterung der Lebensbedingungen vorhandener und/oder zu entw

ickelnder
Biotope durch Erschütterungen , Verlärm

ung, Schadstoff- und Staubem
issionen kann

nicht ausgeschlossen w
erden.

Konflikt NATURA 2000 Hinw
eis:

Aufgrund des regionalen Untersuchungsm
aßstabs sow

ie der zeitlichen Dim
ension (bis

zum
 tatsächlichen Abbau können Jahre vergehen, in denen

sich Lebensräum
e und Artenvorkom

m
en evtl. ändern) ist es sinnvoll, die Belange des

besonderen Artenschutzes auf die Genehm
igungsplanung abzuschichten.

„Schutzgut:  Boden
Um

w
eltzustand

- Sonderstandort natürliche Vegetation
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
- Bodenschutzw

ald
- Braunerde und podsolige Braunerde aus Granit-Hangschutt, m

ittel und m
äßig tief

entw
ickelte Böden

Ausw
irkungen der Planung

Die Planung führt aus regionaler Sicht voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen : Inanspruchnahm
e von Boden m

it einer hohen Bedeutung als
Sonderstandort für natürliche Vegetation Verlust von Bodenschutzw

ald

Schutzgut: W
asser

Um
w

eltzustand
- HQ 100 innerhalb des W

irkraum
s bedingt durch die Kander, Kreisstraße fungiert als

Barriere, HQ extrem
-Bereich reicht am

 Südrand geringfügig in das Abbaugebiet hinein
- Die Kander fließt innerhalb von w

eniger als 100m
 Abstand zum

 Abbaugebiet , allerdings
räum

liche Trennung von Fluss und Abbaufläche durch die K6350.

Im
 Rahm

en des im
m

issionsschutzrechtlichen Verfahrens w
urde der Antrag auf eine

w
asserrechtliche

Erlaubnis gestellt und m
it der Genehm

igung vim
 22.10.2014 beim

 LRA Lörrach
beschieden.

Ausw
irkungen  der Planung

->
 Eine Änderung ist nicht erforderlich.

Schutzgut: Klim
a und Luft

Um
w

eltzustand
Talw

indsystem
 zur Frisch- und Kaltluftzufuhr

Um
w

eltzustand
Die Planung führt aus regionaler Sicht zu folgenden erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen :
Gebiet liegt innerhalb eines Talw

indsystem
s , das der Frisch- und Kaltluftzufuhr aus dem

Schw
arzw

ald bis nach Binzen dient. Allerdings w
ird die Bedeutung der Luftleitbahn

gem
indert, da die Eindringtiefe der Luftström

ung in die Siedlungskörper durch
Hindernisse (Bew

aldung) beeinträchtigt w
ird.

Im
 Gutachten zu den Staubem

issionen Abbaugebiet Gritzeln w
urde diese Frage bereits

beantw
ortet.

Es sind keine Beeinträchtigungen zu erw
arten.

Ausw
irkungen  der Planung

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Schutzgut: Landschaft
Um

w
eltzustand

- Lage im
 Naturpark Südschw

arzw
ald

- Landschaftsbildeinheit 8.5.3 m
it sehr hoher Landschaftsbildqualität226
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
- Naturraum

 Hochschw
arzw

ald , Großes und kleines W
iesental

- Landschaftsschutzgebiet

Die Planung führt aus regionaler Sicht zu folgenden besonders erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen : Das Abbaugebiet liegt vollständig innerhalb des LSG „Blauen"

Das heutige geplante Abbaugebiet w
ar schon vor Inkrafttreten des Landschaftsgebietes

als Sicherungsgebiet im
 Regionalplan vorgesehen.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

-+
 Ausw

irkungen der Planung
Folgende Aspekte führen zu erheblichen negativen Um

w
eltausw

irkungen:
- Inanspruchnahm

e von Landschaftsräum
en m

it sehr hoher Landschaftsbildqualität: Das
Abbaugebiet liegt in der
Landschaftsbildeinheit 8.5. 3, in dieser w

erden alle landschaftlichen Einzelaspekte
(Vielfalt, Eigenart und Schönheit) als sehr hoch eingestuft.

In der das Landschaftsbild prägenden M
orphologie sind diese relative kleinen Steinbrüche

seit Jahrhunderten
ein w

esentlicher Bestandteil der Landschaft und haben som
it einen besonderen

Stellenw
ert.

->
 Die Bew

ertung von - in  0  ist som
it herabzustufen.

Schutzgut: Kultur- und Sachgüter
Die Planung führt aus regionaler Sicht voraussichtlich zu keinen erheblichen
Um

w
eltausw

irkungen.

->
 Keine w

eiteren Anm
erkungen erforderlich

Natura 2000
Das geplante Abbaugebiet liegt rund 1.500 m

 südöstlich des FFH-Gebietes „M
arkgräfler

Hügelland m
it Schw

arzw
aldhängen " (Nr. 8211341)

Eine Natura2000-Vorprüfung ist durchzuführen.

Kum
ulative  W

irkungen
Keine

Einstufung der Um
w

eltkonflikte
Vorranggebiet m

it Konflikten

Ergebnis der Um
w

eltprüfung
Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich m

it m
ittleren Um

w
eltausw

irkungen
verbunden.
Eine Verträglichkeit m

it den für die Erhaltungsziele m
aßgeblichen Bestandteilen des FFH-

Gebiets „M
arkgräfler Hügelland m

it Schw
arzw

aldhängen " ist Genehm
igungsebene

nachzuw
eisen , ebenso ist dort eine m

ögliche Betroffenheit der Belange des
Artenschutzes nochm

als vertieft zu prüfen. Die Schutzgebietsverordnung des LSG
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
„Blauen" sieht für den Abbau von Rohstoffen ein präventives Verbot m

it
Erlaubnisvorbehalt vor, d.h. die Erlaubnis der unteren Naturschutzbehörde ist im
Genehm

igungsverfahren einzuholen.
->

 Die Bew
ertung von - in 0 ist som

it vertretbar.

Beschluss

Die Verbandsversam
m

lung hat in der Sitzung vom
 6.11.2018 nach Abw

ägung aller
bekannten Belange beschlossen, die Fläche als Vorranggebiet für den Abbau
oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet) im

 Anhörungsentw
urf festzulegen.

[Die Them
atik von m

öglichen Lärm
- und Staubim

m
issionen w

ird im
 Rahm

en eines
nachfolgenden Genehm

igungsverfahrens   behandelt.]

Unter Berücksichtigung aller fachlichen Bew
ertungen ist eine Herabstufung für das

Abbaugebiet LOE - 03 AG von besonders erheblichen negativen Um
w

eltausw
irkungen in

keine erheblichen Um
w

eltausw
irkungen vertretbar.

Ansonsten verw
eisen w

ir auf die Ausführungen des Industrieverbandes Steine und Erden
Baden-W

ürttem
berg e.V.

067/19
-              besonders erhebliche negative Um

w
eltausw

irkungen

-              erhebliche negative Um
w

eltausw
irkungen

0
keine erheblichen Um

w
eltausw

irkungen

+
erhebliche positive Um

w
eltausw

irkungen

Nam
e: M

alsburg-M
arzell (Gritzeln) LOE - 05 SG

Status im
 TRP 2005 nicht enthalten (neu)

Schutzgut: Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Die Planung führt aus regionaler Sicht zu folgenden besonders erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen :
- Verlust von W

anderw
egen: Ein W

anderw
eg verläuft entlang des Ostrands und durch

das geplante Abbaugebiet .

Die ursprüngliche Funktion des Forstw
eges ist zw

ischenzeitlich durch das Forstam
t

Kandern m
it Bescheid vom

 17.12.2014 aufgehoben w
orden, so dass auch der

W
anderw

eg
entfallen ist.

Gem
äß der derzeitigen Planung ist die Verlegung des ehem

aligen Forstw
eges w

ieder
nach Süden eventuell geplant.

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

265

Standort:
 LOE-05 SG M

alsburg-
M

arzell (Gritzeln)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und

gesam
thaft abgew

ogen. Die vorgebrachten Anregungen w
erden entsprechend geprüft.

W
eitere Details sind den Unterlagen zum

 2. Anhörungsentw
urf zu entnehm

en.

Die SUP zum
 Teilregionalplan w

eist eine aufgrund der regionalen Betrachtungsebene
generelle Betrachtungstiefe auf Grundlage bestehender Daten auf. Tiefergehende
Untersuchungen w

ie auch Angaben zu Ausgleichs- und Verm
eidungs-

/M
inderungsm

aßnahm
en und expliziter Abbaugestaltung w

erden im
Genehm

igungsverfahren getroffen. Die Ergebnisse der Um
w

eltprüfung stellen einen
Abw

ägungsbestandteil dar und führen, auch bei einer Rot-Einstufung eines Schutzguts,
als auch in der Gesam

tbew
ertung nicht autom

atisch zum
 Ausschluss von Flächen.

Vielm
ehr sollen im

 Rahm
en der Schutzgutbew

ertung Konfliktpunkte aufgezeigt w
erden,

für die es im
 W

eiteren Lösungen zu finden gilt (z.B. Verlegung von W
anderw

egen,
Im

m
issionsschutzm

aßnahm
en).

Die Bew
ertung der Schutzgüter in der Um

w
eltprüfung auf regionaler Ebene w

eist in ihrer
Einstufung auf Konflikte hin, die auf dieser M

aßstabsebene sichtbar und vor
Vorhabenzulassung in einem

 späteren Genehm
igungsverfahren zu prüfen und zu lösen

sind. Im
m

issionsschutzrechtliche Gutachten, w
ie auch tiefergehende hydrologische

Untersuchungen sind in der Regel Teil des Genehm
igungsverfahrens. W

ird der Nachw
eis

der Unbedenklichkeit erbracht, so ist der Abbau zu genehm
igen. Die regionalplanerische

SUP steht dem
 nicht entgegen.

Im
 W

eiteren w
ird auf die Ausführungen zu den Punkten 10-13  der Stellungnahm

e 067
(lfd. Nr. 256 ff)verw

iesen.

228
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
->

 Die Bew
ertung von - in 0 ist som

it herabzustufen.

Folgende Aspekte führen zu erheblichen negativen Um
w

eltausw
irkungen:

- Die Entfernung vom
 Abbaugebiet zum

 nahegelegenen Sportplatz beträgt unter 300 m
- Inanspruchnahm

e von siedlungsnahen Erholungsräum
en  (Feierabenderholung)

- Beeinträchtigung von Radw
egen: Schw

arzw
ald-Radw

eg (Fernradw
eg) und ein w

eiterer
Radw

eg führen innerhalb der W
irkzone am

 Abbaugebiet vorbei

Die Ausw
irkungen auf den Sportplatz w

erden in den Gutachten Lärm
, Staubund

Sprengerschütterungen 
berücksichtigt, so dass keine relevanten

Beeinträchtigungen zu erw
arten sind.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Bei  einer durchschnittlichen lokalen Hangneigung von bis zu ca. 70 Grad ist ein
Aufenthalt in dem

 lokalen Steilhang und im
 Bereich von Steilböschungen nicht vertretbar

ist, so dass das Abbauareal als Feierabenderholungsgebiet schon aus Sicherheitsgründen
w

egfällt.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Schutzgut: Pflanzen.  Tiere und biologische  Vielfalt
Die Planung führt zu erheblichen Ausw

irkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und
biologische  Vielfalt.
• Verlust von Verbundgebieten des Konzeptes Regionaler Biotopverbund im
Vorranggebiet
• In der W

irkzone (<
 50 m

) des geplanten Vorranggebietes für die Sicherung von
Rohstoffen befinden sich regional bedeutsam

e Kerngebiete W
ald und überregional

bedeutsam
e W

ildtierkorridore. Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
vorhandener und/oder zu entw

ickelnder Biotope durch Erschütterungen, Verlärm
ung,

Schadstoff- und Staubem
issionen kann nicht ausgeschlossen w

erden.

Hinw
eis:

Aufgrund des regionalen Untersuchungsm
aßstabs sow

ie der zeitlichen Dim
ension (bis

zum
 tatsächlichen Abbau können Jahre vergehen, in denen sich Lebensräum

e und
Artenvorkom

m
en evtl. ändern) ist es sinnvoll, die Belange des besonderen Artenschutzes

auf die Genehm
igungsplanung abzuschichten.

Schutzgut: Boden

Um
w

eltzustand
->

 Keine w
eiteren Anm

erkungen erforderlich

Vorbelastungen
->

 Keine w
eiteren Anm

erkungen erforderlich
Ausw

irkungen  der Planung
Die Planung führt aus regionaler Sicht zu folgenden erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen :
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
- Verlust von Bodenschutzw

ald
- Inanspruchnahm

e von Böden m
it einer hohen Funktion als Sonderstandort für

natürliche Vegetation

Schutzgut: W
asser

Die Planung führt aus regionaler Sicht voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen : M
ögliche Beeinträchtigung von Oberflächengew

ässern: An
Teilbereich im

 Süden verläuft die Kander in w
eniger als 50 m

 Entfernung

Im
 Rahm

en des im
m

issionsschutzrechtlichen Verfahrens w
ir eine w

asserrechtliche
Erlaubnis analog der Genehm

igung vom
 22.20.2014 beim

 LRA Lörrach gestellt.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Schutzgut: Klim
a und Luft

Die Planung führt aus regionaler Sicht zu folgenden erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen: Das Sicherungsgebiet liegt in einem
 Luftzirkulationssystem

 für
Kalt- und Frischluftzufuhr

Im
 Gutachten zu den Staubem

m
issionen w

urde diese Frage bereits beantw
ortet. Es sind

keine Beeinträchtigungen zu erw
arten.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Schutzgut:  Landschaft
Die Planung führt aus regionaler Sicht zu folgenden besonders erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen: Das Abbaugebiet  liegt vollständig innerhalb des LSG „Blauen"

Das heutige geplante Abbaugebiet w
ar schon vor Inkrafttreten des Landschaftsgebietes

teilw
eise als Sicherungsgebiet im

 Regionalplan vorgesehen.

->
 Die Bew

ertung von -
in 0 ist som

it herabzustufen.

Folgende Aspekte führen zu erheblichen negativen Um
w

eltausw
irkungen:

- Beeinträchtigungen im
 Bereich bedeutsam

er Landschaftsräum
e : Naturpark

Südschw
arzw

ald
- Inanspruchnahm

e von Landschaftsräum
en m

it sehr hoher Landschaftsbildqualität: Das
Abbaugebiet liegt in der
Landschaftsbildeinheit 8.5.3, in dieser w

erden alle landschaftlichen Einzelaspekte
(Vielfalt, Eigenart und Schönheit) als sehr hoch eingestuft.

In der das Landschaftsbild prägenden M
orphologie sind diese relativ kleinen Steinbrüche

seit Jahrhunderten ein w
esentlicher Bestandteil der Landschaft und haben som

it einen
besonderen Stellenw

ert.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen .

Schutzgut: Kultur- und Sachgüter
Die Planung führt aus regionaler Sicht voraussichtlich zu keinen erheblichen

230
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Um

w
eltausw

irkungen.

-+
 Keine w

eiteren Anm
erkungen erforderlich

Natura 2000
Nach derzeitigem

 Kenntnisstand sind keine voraussichtlichen erheblichen
Beeinträchtigungen erkennbar

Kum
ulative W

irkungen
keine

Ergebnis der Um
w

eltprüfung
Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich zunächst m

it hohen
Um

w
eltausw

irkungen verbunden.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Sonstige Belange inklusive inform
elle Anhörung

Gem
einde M

alsburg-M
arzell : Hier besteht ein sehr geringer Abstand zu Sportanlagen

und zur Kläranlage der Gem
einde. Auch der im

 w
eiteren Verlauf des Tales liegende

Ortsteil M
aisburg könnte von Lärm

 und Staub betroffen sein. Aus diesem
 Grund sollte die

östliche Grenze so gelegt w
erden, dass dort noch Gelände in der bisherigen Form

verbleibt, das als Sicht- und Lärm
schutz geeignet ist.

->
 Dies steht im

 W
iderspruch zu den Forderungen vom

 Altbürgerm
eister  (gem

äß
Ortsterm

in am
 05. 11.2015), nachdem

 der östliche Teil abgetragen w
erden soll, um

 die
Öffnungsw

eite des Tales in Richtung M
aisburg „optisch" zu vergrößern.

Die Gutachten Lärm
, Staub und Sprengerschütterungen beim

 Abbaugebiet "Gritzeln"
w

eisen eindeutig nach, dass säm
tliche gesetzliche Vorgaben eingehalten w

erden können,
so dass diese Forderungen problem

los berücksichtigt w
erden können.

Beschluss

Die Verbandsversam
m

lung hat in der Sitzung vom
 6. 11.2018 nach Abw

ägung aller
bekannten Belange beschlossen, die Fläche als Vorranggebiet zur Sicherung von
Rohstoffen (Sicherungsgebiet) im

 Anhörungsentw
urf  festzulegen .

[Derzeit w
ird ein Sicherungsgebiet und noch kein Abbaugebiet  festgelegt, d.h. die

Gebiete sind von Nutzungen freizuhalten, die einem
 späteren Rohstoffabbau

entgegenstehen.
Die vorgetragenen Anregungen  der Gem

einde M
alsburg-M

arzell sind zu prüfen und
entsprechend zu berücksichtigen, w

enn es zu einem
 Abbau kom

m
t. Zusätzlich w

ird auch
auf die M

aßstäblichkeit des Regionalplanes (1:50.000 verw
iesen).

Unter Berücksichtigung aller fachlichen Bew
ertungen ist eine Herabstufung für das

Abbaugebiet LOE-05 SG von besonders erheblichen negativen Um
w

eltausw
irkungen in

keine erheblichen Um
w

eltausw
irkungen vertretbar. Die Einstufung der Um

w
eltkonflikte

kann daher auch von einem
 konfliktreiches Vorranggebiet in ein Vorranggebiet m

it

231
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Konflikten geändert w

erden.

Ansonsten verw
eisen w

ir auf die Ausführungen des Industrieverbandes Steine und Erden
Baden-W

ürttem
berg e.V.

067/20
- besonders erhebliche negative Um

w
eltausw

irkungen
- erhebliche negative Um

w
eltausw

irkungen
0 keine erheblichen Um

w
eltausw

irkungen

+
 erhebliche positive Um

w
eltausw

irkungen

Nam
e: M

alsburg-M
arzell  (Lütschenbach) LOE - 06 SG

Status im
 TRP 2005 VRG (Sicherung)

->
 In Ordnung

Schutzgut:  Bevölkerung  und Gesundheit des M
enschen

Die Planung führt aus regionaler Sicht zu folgenden besonders erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen:
- Beeinträchtigung eines W

anderw
eges am

 Gebietsrand

Gem
äß der derzeitigen Planung ist die Verlegung des ehem

aligen Forstw
eges eventuell

geplant.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Folgende Aspekte führen zu erheblichen negativen Um
w

eltausw
irkungen:

-
Inanspruchnahm

e von siedlungsnahen Erholungsräum
en (Feierabenderholung)

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Bei einer durchschnittlich relativ steilen natürlichen Hangneigung Grad ist ein Aufenthalt
in dem

 Steilhang
und den Böschungsbereichen nicht vertretbar, so dass das Abbauareal als
Feierabenderholungsgebiet
schon aus Sicherheitsgründen w

egfällt.
->

 Die Bew
ertung von - in 0 ist som

it herabzustufen.

Schutzgut: Pflanzen.  Tiere und biologische  Vielfalt
Die Planung führt zu erheblichen Ausw

irkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und
biologische Vielfalt.
• Verlust eines Biotopschutzw

aldes im
 geplanten Abbaugebiet und teilw

eise
Beeinträchtigung in der W

irkzone(<
50m

)
• Verlust regional bedeutsam

er Kerngebiete feucht und Verbundgebiete
• Auch in der W

irkzone (<
 50 m

) des geplanten Vorranggebietes für die Sicherung von

(für: Alfred Dörflinger
Gm

bH, M
alsburg-M

arzell)

79098 Freiburg

266

Standort:
 LOE-06 SG M

alsburg-
M

arzell (Lütschenbach)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und

gesam
thaft abgew

ogen. Die vorgebrachten Anregungen w
erden entsprechend geprüft.

W
eitere Details sind den Unterlagen zum

 2. Anhörungsentw
urf zu entnehm

en.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung (SUP)  im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26). Die SUP  w

eist eine aufgrund der
regionalen Betrachtungsebene  generelle Betrachtungstiefe auf Grundlage bestehender
Daten auf.

Tiefergehende Untersuchungen w
ie auch Angaben zu Ausgleichs- und Verm

eidungs-
/M

inderungsm
aßnahm

en und expliziter Abbaugestaltung w
erden im

Genehm
igungsverfahren getroffen. Die Ergebnisse der Um

w
eltprüfung stellen einen

Abw
ägungsbestandteil dar und führen, auch bei einer Rot-Einstufung eines Schutzguts,

als auch in der Gesam
tbew

ertung nicht autom
atisch zum

 Ausschluss von potenziellen
Abbau- und Sicherungsgebieten. Vielm

ehr sollen im
 Rahm

en der Schutzgutbew
ertung

Konfliktpunkte aufgezeigt w
erden, für die es im

 W
eiteren Lösungen zu finden gilt (z.B.

Verlegung von W
anderw

egen, Im
m

issionsschutzm
aßnahm

en).

Im
 W

eiteren w
ird auf die Ausführungen zu den Punkten 14-17 verw

iesen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffen befinden sich Kerngebiete feucht und W

ald, sow
ie Verbundgebiete des

Konzeptes Regionaler Biotopverbund. Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
vorhandener und/oder zu entw

ickelnder Biotope durch Erschütterungen, Verlärm
ung,

Schadstoff- und Staubem
issionen kann nicht ausgeschlossen w

erden.
Hinw

eis:
Aufgrund des regionalen Untersuchungsm

aßstabs sow
ie der zeitlichen Dim

ension (bis
zum

 tatsächlichen Abbau können Jahre vergehen, in denen sich Lebensräum
e und

Artenvorkom
m

en evtl. ändern) ist es sinnvoll, die Belange des besonderen Artenschutzes
auf die Genehm

igungsplanung abzuschichten.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Schutzgut:  Boden
Die Planung führt aus regionaler Sicht voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen: Verlust von Bodenschutzw
ald

Inanspruchnahm
e von Boden m

it hoher Bedeutung als Sonderstandort für die natürliche
Vegetation
Verlust eines Geotops: Geotop innerhalb des Sicherungsgebiets : Aufgelassener
Granitsteinbruch, M

alsburg-M
arzell (Schutzstatus: schutzw

ürdig, derzeit aber noch
ungeschützt). Der Steinbruch ist aufgrund der Gesteinsart bzw

. seiner
Entstehungsgeschichte geschützt. Es handelt sich aus Sicht des LGRB um

 ein geologisch
interessantes Objekt aber ohne gesetzlichen Schutzzw

eck d.h solche Geotope sollen nach
M

öglichkeit erhalten w
erden, m

üssen aber nicht ->
 nach Absprache m

it dem
 LGRB kann

das Geotop bei einer Abbautätigkeit entfernt w
erden, da der Steinbruch ja w

eiterhin
erhalten bleibt.

Schutzgut: W
asser

Die Planung führt aus regionaler Sicht voraussichtlich zu keinen erheblichen
Um

w
eltausw

irkungen.

->
 Keine w

eiteren Anm
erkungen erforderlich

Schutzgut: Klim
a und Luft Schutzgut: Landschaft

Die Planung führt aus regionaler Sicht zu folgenden besonders erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen : Das Abbaugebiet liegt vollständig innerhalb des LSG „Blauen"

Das heutige geplante Abbaugebiet w
ar schon vor Inkrafttreten des Landschaftsgebietes

als
Sicherungsgebiet im

 Regionalplan vorgesehen.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Folgende Aspekte führen zu erheblichen negativen Um
w

eltausw
irkungen:

- Inanspruchnahm
e von Landschaftsräum

en m
it sehr hoher Landschaftsbildqualität

(Landschaftsbildeinheit 8.5.3)

In der das Landschaftsbild prägenden M
orphologie sind diese relative kleinen Steinbrüche

seit
Jahrhunderten ein w

esentlicher Bestandteil der Landschaft und haben som
it einen
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
besonderen Stellenw

ert.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Beeinträchtigungen in bedeutenden Landschaftsräum
en :

Das Sicherungsgebiet liegt in einem
 relativ unzerschnittenen Raum

 der Größe >
 25- 36

km
'

Schutzgut:  Kultur- und Sachgüter
Die Planung führt aus regionaler Sicht voraussichtlich zu keinen erheblichen
Um

w
eltausw

irkungen.

->
 Keine w

eiteren Anm
erkungen erforderlich

W
echselw

irkungen
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche W

echselw
irkungen zw

ischen den
Schutzgütern stattfinden . Durch den Rohstoffabbau kom

m
t es insbesondere zu einer

Beeinträchtigung der W
echselw

irkungen Boden und Grundw
asser.

Natura 2000
Nach derzeitigem

 Kenntnisstand sind keine voraussichtlichen erheblichen
Beeinträchtigungen erkennbar

Kum
ulative  W

irkungen keine

Ergebnis der Um
w

eltprüfung
Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich zunächst m

it hohen
Um

w
eltausw

irkungen verbunden.

->
 Die Bew

ertung von - in 0 ist som
it herabzustufen.

Beschluss

Die Verbandsversam
m

lung hat in der Sitzung vom
 6. 11.2018 nach Abw

ägung  aller
bekannten Belange beschlossen, die Fläche als Vorranggebiet zur Sicherung von
Rohstoffen (Sicherungsgebiet) im

 Anhörungsentw
urf  festzulegen.

Unter Berücksichtigung aller fachlichen Bew
ertungen ist eine Herabstufung für das

Abbaugebiet
LOE – O6 SG von besonders erheblichen negativen Um

w
eltausw

irkungen in keine
erheblichen
Um

w
eltausw

irkungen vertretbar. Die Einstufung der Um
w

eltkonflikte kann daher auch
von einem

 
konfliktreichen Vorranggebiet in ein

Vorranggebiet m
it Konflikten geändert w

erden.

Ansonsten verw
eisen w

ir auf die Ausführungen des Industrieverbandes Steine und Erden
Baden-W

ürttem
berg e.V.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

121/01
Zunächst m

öchten w
ir erneut unsere w

eiter anw
achsende Besorgnis zum

 Ausdruck
bringen. Die sich abzeichnende Entw

icklung hinsichtlich einer gew
ünschten und auch

zw
ingend erforderlichen dezentralen und vor allen Dingen sicheren Rohstoffversorgung in

unserer Region ist aus unserer Sicht m
ehr als bedenklich und w

ird nach unserer
Einschätzung die Bevölkerung in der Region langfristig gesehen w

eitaus m
ehr belasten

als dies von einer regionalen und verbrauchernahen Rohstoffgew
innung zu erw

arten ist.

Der Rohstoff w
ird gerade in einer entw

icklungsstarken Region w
ie dem

 Kreis Konstanz
dringend benötigt. Ohne die Bedarfsdeckung durch eigene Rohstofflagerstätten w

ird der
benötigte Rohstoff gezw

ungenerm
aßen andernorts beschafft und aufw

endig bzw
.

kostspielig aus angrenzenden Regionen in die Raum
schaft transportiert w

erden .
Ökologisch nachhaltige und w

irtschaftliche Rohstoffversorgung ist angesichts dieser
Entw

icklung zukünftig nur noch bedingt oder gar nicht m
ehr realisierbar.

Kiesw
erk Hardt Gm

bH &
Co.KG

78333 Stockach

267
Die Aussagen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffe

Das Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus w
ird bereits durch die im

 Telregionalplan
enthaltenen regionalplanerischen Grundsätze form

uliert (siehe u.a.  Erläuterungsbericht
zur Planung, Kapitel "Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus").

121/02
Insbesondere die im

 offengelegten 2. Planentw
urf vorgenom

m
enen, erneuten (!)

Gebietsherausnahm
en bzw

. Gebietsum
w

andlung im
 Kreis Konstanz (insgesam

t w
erden

Kiesw
erk Hardt Gm

bH &
Co.KG

268
siehe Stellungnahm

e Nr. 096 (lfd. Nr. 167)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
w

eitere 10 ha an Vorrangflächen gestrichen!) w
irken einer sicheren Rohstoffversorgung

in dieser Region entgegen!

Insgesam
t sind planerisch für die Region Hochrhein-Bodensee im

 ersten
Planungszeitraum

 rd. 55 M
io. Tonnen vorgesehen. Keine der 2016 in der SST-Studie

prognostizierten Bedarfsm
engen (obere, untere Variante sow

ie lineare Fortschreibung auf
S. 81) für Kies und Sand können dam

it im
 ersten Planungszeitraum

 abgedeckt w
erden.

Im
 M

ittel fehlen rund 26 M
io. Tonnen!

Für den zw
eiten Planungszeitraum

 besteht insgesam
t bei den Kiesen und Sanden

planerisch ebenfalls eine Unterdeckung von rd. 7 M
io. Tonnen, über den gesam

ten
Planungszeitraum

 also rd. 33 M
io. Tonnen!

Die im
 Entw

urf dargelegten M
öglichkeiten diese geplante Unterdeckung bei den Kiesen

und Sanden m
it konzessionierten Restm

assen und Substitution durch Naturstein
auszugleichen erscheint uns m

ehr als fragw
ürdig. W

as, w
enn sich die zugrunde gelegten

Schätzungen bzw
. Annahm

en nicht bew
ahrheiten und w

as, w
enn die gew

ünschte
Substitution durch Naturstein in der regionalen Bauindustrie nicht die erforderliche
Akzeptanz erfährt?

78333 Stockach

121/03
Bei der Entw

urfs-Planung haben Unsicherheiten bei den zu Grunde gelegten Annahm
en

zur Lagerstättenergiebigkeit, zur Rohstoffqualität (nicht nutzbarer Anteil) sow
ie zum

Risikofaktor „Genehm
igung" durch entsprechende Sicherheitszuschläge Berücksichtigung

gefunden. Ob dam
it der zw

ingend erforderlichen Planungssicherheit Genüge getan
w

urde, ist aus unserer Sicht anzuzw
eifeln. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die

Um
setzung der Raum

planung insbesondere im
 Bereich der Rohstoffsicherung, aufgrund

im
m

er größerer gesellschaftlicher und politischer Interessenkonflikte, sehr langw
ierige

und dam
it auch kostenintensive genehm

igungsrechtliche Verfahren m
it sich bringt.

Zukünftig m
uss davon ausgegangen w

erden, dass die Raum
planung im

m
er häufiger nicht

erfolgreich um
gesetzt w

erden kann und daher m
uss unserer Auffassung nach der

Sicherheitszuschlag für diesen Risikofaktor in der Planung deutlich erhöht w
erden. Der

Unsicherheitsfaktor „privatrechtliche" Zugänglichkeit w
ird nicht bew

ertet! Insbesondere
bei den Vorranggebieten zur Sicherung sollte dies unserer M

einung nach in der Planung
ebenfalls m

it einem
 soliden Sicherheitszuschlag Berücksichtigung finden.

Kiesw
erk Hardt Gm

bH &
Co.KG
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Die Ausw

eisung von Vorranggebieten für den Abbau bzw
. zur Sicherung

oberflächennaher Rohstoffe erfolgt bedarfsorientiert. Der regionsw
eite Bedarf für die

Region Hochrhein-Bodensee ist dabei abzudecken. Die Bedarfsabschätzung erfolgte
anhand durchgeführter Betriebserhebungen sow

ie ergänzend durch ein Gutachten der
SST in das die dem

ographische und w
irtschaftliche Entw

icklung der Region einbezogen
w

urde. Anhand dieser Datengrundlage soll eine m
öglichst genaue Annäherung an den

tatsächlichen Bedarf erreicht w
erden, sow

ohl eine Über- w
ie auch eine Unterdeckung

sollen verm
ieden w

erden. Allerdings können solche Erhebungen im
m

er nur
Prognosew

erte darstellen und Ausreißer Situationen (Krisen, Bauboom
 etc.) nur

eingeschränkt berücksichtigt w
erden, so dass es sich bei der Bedarfsabschätzung nicht

um
 feste Zahlenw

erte handeln kann, vielm
ehr sind diese im

m
er als "Reichw

eite
dazw

ischen" zu betrachten

Für die Fortschreibung des TRP w
urde  vom

 LGRB ein einfaches, pragm
atisches

Vorgehen vorgeschlagen, das für die i. d. R. besser erkundeten Vorranggebiete für den
Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete) pauschal die Stufen (1) prognostiziert,
(2) übersichtsm

äßig erkundet und (3) gut erkundet unterscheidet.
Für die im

 Vergleich zu den Abbaugebieten i. d .R. w
eniger gut erkundeten

Sicherungsgebiete w
urden die w

eiter oben genannten pauschaleren rohstoffgeologischen
Zuschläge nach RSK 2 w

eiterhin angew
andt.

Neben den vorgenannten rohstoffgeologischen Zuschlägen w
urden auch

Böschungszuschläge und Zuschläge für den Unsicherheits- bzw
. Risikofaktor

Genehm
igungsverfahren im

 Rahm
en der planerischen Abw

ägung berücksichtigt.
Berücksichtigt w

urden auch die auf die jew
eilige Rohstoffgruppe bezogenen

durchschnittlich nicht verw
ertbaren Anteile, die vom

 LGRB aus Erfahrungsw
erten der

letzten Jahre erm
ittelt w

urden.

Die regionalplanerischen Festlegungen erfolgen im
 M

aßstab 1:50.000 und sind
entsprechend nicht parzellenscharf. Auf der regionalen Ebene w

erden
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Eigentum

sverhältnisse nicht betrachtet. Folglich w
ird von einem

 "vorsorgenden
pauschalen Zuschlag" für das Them

a "Flächenverfügbarkeit" abgesehen.

Im
 Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) w

urde ein Planungshorizont von 2
x15 Jahren zugrundegelegt. Im

 Rahm
en der Fortschreibung w

urde der Planungshorizont
für die Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete) und
die Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete)  auf jew

eils 20
Jahre festgelegt (Beschluss des Planungsausschusses des Regionalverbands Hochrhein-
Bodensee vom

 15.03.2016). Dies erfolgte entsprechend dem
 Entw

urf der
Verw

altungsvorschrift des M
inisterium

s für Verkehr und Infrastruktur über die Aufstellung
von Regionalplänen m

it Stand vom
 Juni 2015 (Vw

V-Regionalpläne) Die
Rohstoffbedarfserm

ittlung erfolgte auf Basis der Ergebnisse der o.g. Bedarfsanalyse (SST
2016) und des Planungszeitraum

s von 2 x 20 Jahren.

Der längere Planungszeitraum
 trägt zur langfristigen Rohstoffversorgung der Region bei

und gibt  andererseits den Betrieben m
ehr Planungssicherheit.

121/04
Insgesam

t erscheint uns auch der 2. Planentw
urf nicht geeignet, für den zu Grunde

gelegten Planungszeitraum
 eine ausreichende, dezentrale sow

ie bedarfsgerechte und
verbrauchernahe Rohstoffversorgung sicherzustellen. W

ir bitten angesichts der
bestehenden planerischen Unterdeckung bei der Rohstoffgruppe der Kiese und Sande
eindringlich um

1. W
iederaufnahm

e der zur ersten Offenlage gestrichenen Flächen KN-10 AG
M

ühlhausen-Ehingen (Hardtfeld) und KN-08 SG M
ühlhausen-Ehingen (Großsteinisried) in

einen dritten Entw
urf des Teilregionalplans;

2. Änderung der Gebietskategorie der Fläche KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide) in
ein Vorranggebiet für den Abbau im

 Entw
urf des Teilregionalplans.

Kiesw
erk Hardt Gm

bH &
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Standort:
KN-10 AG M

ühlhausen-
Ehingen (Hardtfeld), KN
-08 SG M

ühlhausen-
Ehingen (Großsteinisried),
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Ein geplanter Nassabbau w
ird im

m
er m

it einem
 Risiko behaftet sein, m

ehr oder w
eniger

gering. Das Risiko gilt um
so m

ehr, w
enn der Abbaubereich verfüllt w

erden soll. Daher
m

uss  aus regionaler Sicht von erheblichen Um
w

eltw
irkungen ausgegangen w

erden (vgl.
Stellungnahm

e Nr. 121 /05 - lfd. Nr. 271).

zu 1.) Die beiden Gebiete w
aren nicht Gegenstand des 1. und des 2. Anhörungsentw

urfs.
Aufgrund der geringen M

ächtigkeit der Flächen oberhalb des Grundw
asserkörpers ist ein

Trockenabbau aus regionalplanerischer Sicht nicht sinnvoll. Gem
äß LGRB m

üßte die
Rohstoffgew

innung hauptsächlich im
 Nassverfahren erfolgen. Auf einen "faktischen

Nassabbau" soll verzichtet w
erden, sodass die Flächen insbesondere auch unter

Berücksichtigung des regionalplanerischen Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss

“  w
eiterhin nicht als Vorranggebiet festgelegt w

erden (siehe hierzu Plansatz 1, G 3 und
G 4  und dazu gehörende Begründung).

zu 2.)  Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Das Vorranggebiet KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide), das bereits im
Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) als Vorranggebiet (Sicherungsgebiet
Nr. 11)  festgelegt ist, ist lediglich ein Sicherungsgebiet und dient der langfristigen
Sicherung des vorhandenen Rohstoffes.

Gem
äß dem

 Landesam
t für Geologie Rohstoffe und Bergbau (Fachgutachten vom

20.7.2018)  kann das ca. 13 ha große Sicherungsgebiet in Liggersdorf einen Beitrag zur
w

eiteren Rohstoffversorgung der Region leisten.

Eine Nichtfestlegung als Sicherungsgebiet  im
 Teilregionalplan hätte zur Folge, dass

Flächen unter denen abbauw
ürdige Rohstoffvorkom

m
en bestehen, ggf. einer

anderw
eitigen Nutzung zugeführt w

erden, die einen späteren Rohstoffabbau nicht m
ehr
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
m

öglich m
acht.

Der regionalplanerische Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ w

ird bei der
Fortschreibung des TRP w

eiterhin angew
andt. Dieser Grundsatz liefert einen Beitrag zur

Reduzierung der Flächeninanspruchnahm
e und des Flächenverbrauchs. Im

 Rahm
en der

Fortschreibung des Teilregionalplanes w
ürde ein Vorranggebiet für den Abbau in

Liggersdorf, Heide die einzige Fläche im
 Bereich „Kiese und Sande“ darstellen, w

elches
einen Neuaufschluss darstellt.

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ w

ird die Fläche
KN-05 SG w

ird w
eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um

 den künftigen m
öglichen

Rohstoffbedarf (Zeitraum
 >

 20 Jahre) zu sichern (regionaler Gesam
tbedarf für den

Planungszeitraum
 >

20 bis 40 Jahre). M
it der Ausw

eisung von Sicherungsgebieten w
erden

Flächen im
 Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen freigehalten w

erden sollen, die
einem

 m
öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige Generationen) entgegenstehen.

121/05
1.  KN-10 AG M

ühlhausen-Ehingen (Hardtfeld) und KN-08 SG M
ühlhausen-Ehingen

(Großsteinisried)

Ausgangssituation: Die Gew
innung m

uss aufgrund der teilw
eisen Lage des

nachgew
iesenen, bauw

ürdigen Rohstoffkörpers im
 Grundw

asser im
 Trocken- und

Nassabbau erfolgen. Für die spätere Rekultivierung kom
m

en zw
ei M

öglichkeiten in
Betracht: Die Ausgestaltung eines naturnahen Landschaftssees bzw

. die Kom
bination

eines naturschutzorientierten Sees und eines durch die Bevölkerung nutzbaren
Freizeitsees oder alternativ die Rekultivierung zur land- und forstw

irtschaftlichen
Nutzung. Für den letzteren Fall können zur W

iederherstellung von Bodenfunktionen und
der Erhöhung der Schutzfunktionen für das Grundw

asser der Abbau und die
W

iederverfüllung (m
it autochthonem

 Bodenm
aterial aus dem

 Abraum
 bzw

. auch aus der
Kiesaufbereitung in Form

 von W
aschschlam

m
) in Kassettenbauw

eise innerhalb des
Grundw

asserhorizonts angestrebt w
erden. Der Bereich oberhalb des Grundw

assers kann
m

it unbedenklichem
 Bodenaushub zur W

iederherstellung des ursprünglichen
Landschaftsbildes rekultiviert w

erden. Dies hat folgende Vorteile:

1. Durch die Nassauskiesung kann das Vorkom
m

en bis auf den zur Sicherstellung der
Durchgängigkeit des Grundw

asserleiters verbleibenden Kieskörper vollständig genutzt
w

erden.

2. Durch die Kassettenbauw
eise sind für die offengelegte Grundw

asserfläche und für den
Grundw

asserkörper keine negativen Beeinträchtigungen zu erw
arten.

3. Durch die W
iederherstellung des Geländes kann eine forstliche Rekultivierung m

it
klim

aangepassten Arten erfolgen. Ein externer W
aldausgleich auf landw

irtschaftlichen
Flächen entfällt som

it.

4. Durch den kom
binierten Trocken- und Nassabbau lassen sich die Em

issionen
hinsichtlich Staub und Schall auf die Ortslage w

eiter reduzieren

Kiesw
erk Hardt Gm
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Standort:
KN-10 AG M

ühlhausen-
Ehingen (Hardtfeld), KN
-08 SG M

ühlhausen-
Ehingen (Großsteinisried),

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

In der sogenannten „Kassettenabbauw
eise“ w

ird  nur eine kleine W
asserfläche offen

gelegt und es ist i.d.R. eine zeitnahe Verfüllung vorgesehen. Ungeachtet dessen w
ird ein

geplanter Nassabbau im
m

er m
it einem

 Risiko behaftet sein, das von Fall zu Fall m
ehr

oder w
eniger gering ausfällt. Das Risiko gilt um

so m
ehr, w

enn der Abbaubereich verfüllt
w

erden soll. Daher m
uss m

an von erheblichen Um
w

eltw
irkungen ausgehen.

Die beiden Gebiete w
aren nicht Gegenstand des 1. und des 2. Anhörungsentw

urfs.
Aufgrund der geringen M

ächtigkeit der Flächen oberhalb des Grundw
asserkörpers ist ein

Trockenabbau aus regionalplanerischer Sicht nicht sinnvoll. Gem
äß LGRB m

üßte die
Rohstoffgew

innung hauptsächlich im
 Nassverfahren erfolgen. Auf einen "faktischen

Nassabbau" soll verzichtet w
erden, sodass die Flächen insbesondere auch unter

Berücksichtigung des regionalplanerischen Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss

“  w
eiterhin nicht als Vorranggebiet festgelegt w

erden (siehe hierzu Plansatz 1, G 3 und
G 4  und dazu gehörende Begründung).

121/06
Im

 Folgenden w
iederholen w

ir unserer Einschätzung dieser Flächen, w
elche w

ir im
 Zuge

der Anhörung des 1. Entw
urfs abgegeben haben:

Kiesw
erk Hardt Gm

bH &
Co.KG

272
Aufgrund der Plansätze G2 (Ausschöpfung vorhandener Reserven am

 Standort), G3
(Erw

eiterung vor Neuaufschluss, hohe M
ächtigkeit und Qualität bei Neuaufschlüssen) hat

der Planungsausschuss bei seiner Sitzung am
  6.11.2018 beschlossen, das  vorgesehene
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
KN-10 AG M

ühlhausen-Ehingen (Hardtfeld)

Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen:

Eine Beeinträchtigung von Erholungsinfrastrukturen ist aus unserer Sicht nicht gegeben,
zum

al in diesem
 Gebiet nicht von einer Häufung an Erholungsinfrastrukturen die Rede

sein kann. Die bestehenden W
ege und Straßen sind nicht allein der freizeitlichen Nutzung

gew
idm

et. Vielm
ehr handelt es sich hierbei vorrangig um

 landw
irtschaftlich und vom

norm
alen Kraftfahrzeugverkehr genutzte W

ege und Orts-Verbindungsstrassen. Zudem
 ist

aufgrund der angrenzenden A81 und der dam
it verbundenen Vorbelastung bereits eine

Barriere für die Erholungsnutzung in diesem
 Gebiet vorhanden.

Daher ist hier eine Einstufung in „keine erheblichen Um
w

eltausw
irkungen" (gelb)

vorzunehm
en.

Schutzgut Boden:

In der Bodenkarte BK50 des LGRB w
erden die Bodenfunktionen nach „Bodenschutz

23" (LUBW
 2011) im

 Gebiet folgenderm
aßen bew

ertet: Standort für naturnahe
Vegetation: die Bew

ertungsklasse hoch bis sehr hoch w
ird nicht erreicht; natürliche

Bodenfruchtbarkeit: m
ittel (2.0); Ausgleichskörper im

 W
asserkreislauf: sehr hoch (4.0).

Die Funktion des Ausgleichskörpers im
 W

asserkreislauf kann durch eine entsprechende
Rekultivierung w

iederhergestellt w
erden.

Gem
äß M

oorkataster sind keine anm
oorigen Flächen innerhalb des Vorranggebietes

anzutreffen. Der Belang ist daher zu streichen.

Vor diesem
 Hintergrund ist hier eine Einstufung in „erheblich negative

Um
w

eltausführungen" (orange) vorzunehm
en.

Schutzgut Landschaft:

Das Vorranggebiet liegt zw
ischen der Ortschaft Ehingen und der A81 . Aus unserer Sicht

besteht durch die dam
it verbundenen baulichen Vorbelastungen keine hohe

Landschaftsbildqualität m
it hoher Eigenart und Vielfalt. Eine Fernw

irkung der geplanten
Kiesgrube ist ebenfalls nicht gegeben.
Sehr sicher ließe sich das Landschaftsbild durch eine dem

 Rohstoffabbau folgende
Rekultivierung je nach angestrebter Folgenutzungsplanung sogar aufw

erten!

Daher ist hier eine Einstufung in „keine erheblichen Um
w

eltausw
irkungen" (gelb)

vorzunehm
en.

Insgesam
t gibt es für dieses Gebiet aus unserer Sicht keine „besonders erheblich

negativen" (rot) und m
axim

al drei „erheblich negative" (orange) Um
w

eltausw
irkungen.

Daher m
uss für das Gebiet in der Gesam

teinschätzung anstatt m
it „m

ittleren" lediglich
m

it „geringen" Um
w

eltausw
irkungen gerechnet w

erden.

KN-08 SG M
ühlhausen-Ehingen (Großsteinisried)

78333 Stockach
Standort:
KN-10 AG M

ühlhausen-
Ehingen (Hardtfeld), KN
-08 SG M

ühlhausen-
Ehingen (Großsteinisried),

Abbaugebiet KN-10 AG M
ühlhausen-Ehingen (Hardtfeld) nicht w

eiter zu verfolgen. Das
Gebiet w

ar daher nicht Gegenstand des 1. und des 2. Anhörungsentw
urfs sondern nur

der Um
w

eltprüfung zum
 1. Anhörungsentw

urf.  Für diese Fläche erfolgte jedoch im
 Zuge

der Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfes keine Um

w
eltprüfung. Sie ist daher auch

nicht Bestandteil des Um
w

eltberichts zum
 2. Anhörungsentw

urf.

Hinw
eis:

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern um

 eine Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete in der  Region Hochrhein-
Bodensee anhand eines für die gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden

Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung.

Die Einstufung "besonders erheblicher negativer Um
w

eltw
irkungen" (rot) eines einzelnen

Schutzgutes bzw
. in der Gesam

tbew
ertung "konfliktreiches Vorranggebiet" m

it aus
regionaler Sicht "hohen Um

w
eltausw

irkungen"  bedeuten nicht die Unzulässigkeit eines
Vorhabens, sondern w

eist auf eine - auf dieser Planungsebene erkennbaren - hohe
Konfliktdichte hin. Diese kann sich bei einer Um

w
eltprüfung auf Vorhabensebene anders

darstellen.

239
Stand: 12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Bei dem

 Gebiet handelt es sich um
 eine Potentialfläche w

estlich angrenzend an das
Vorranggebiet KN-1O AG M

ühlhausen-Ehingen (Hardtfeld).

Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen:

Eine Beeinträchtigung von Erholungsinfrastrukturen ist aus unserer Sicht nicht gegeben,
zum

al in diesem
 Gebiet nicht von einer Häufung an Erholungsinfrastrukturen die Rede

sein kann. Die bestehenden W
ege und Straßen sind nicht allein der freizeitlichen Nutzung

gew
idm

et. Vielm
ehr handelt es sich hierbei vorrangig um

 landw
irtschaftlich und vom

norm
alen Kraftfahrzeugverkehr genutzte W

ege und Orts-Verbindungsstrassen. Zudem
 ist

aufgrund der angrenzenden A81 und der dam
it verbundenen Vorbelastung bereits eine

Barriere für die Erholungsnutzung in diesem
 Gebiet vorhanden.

Der bestehende Sportplatz liegt in der W
irkzone des Vorranggebietes. Ob diese

Erholungsinfrastruktur bei raum
planerischen Einschätzungen w

ie W
ohnbauflächen

betrachtet w
erden m

uss, ist aus unserer Sicht zu hinterfragen. W
ir betrachten hier die

Um
w

eltausw
irkungen als eher nicht erheblich (gelb) oder w

enn, dann lediglich erheblich
negativ (orange), aber nicht besonders erheblich negativ (rot)! Erfahrungsgem

äß finden
auf einem

 Sportplatz Freizeitaktivitäten in der Regel außerhalb der üblichen
Betriebszeiten bzw

. Arbeitszeiten und an W
ochenenden statt.

Daher ist hier eine Einstufung in „keine erheblichen Um
w

eltausw
irkungen" (gelb)

vorzunehm
en.

Schutzgut Boden;

In der Bodenkarte BK50 des LGRB w
erden die Bodenfunktionen nach „Bodenschutz

23" (LUBW
 2011) im

 Gebiet folgenderm
aßen bew

ertet: Standort für naturnahe
Vegetation: die Bew

ertungsklasse hoch bis sehr hoch w
ird nicht erreicht; natürliche

Bodenfruchtbarkeit: m
ittel  (2.0);  Ausgleichskörper   im

  W
asserkreislauf:  sehr  hoch

(4.0).  Die  Funktion  des

Ausgleichskörpers im
 W

asserkreislauf kann durch eine entsprechende Rekultivierung
w

iederhergestellt w
erden.

Gem
äß M

oorkataster sind keine anm
oorigen Flächen innerhalb des Vorranggebietes

anzutreffen. Der Belang ist daher zu streichen.

Vor diesem
 Hintergrund ist hier eine Einstufung in „erheblich negative

Um
w

eltausführungen" (orange) vorzunehm
en.

Schutzgut Landschaft:

Das Vorranggebiet  liegt zw
ischen der Ortschaft Ehingen und der A81. Aus unserer Sicht

besteht durch die dam
it verbundenen baulichen Vorbelastungen keine hohe

Landschaftsbildqualität m
it hoher Eigenart und Vielfalt. Eine Fernw

irkung der geplanten
Kiesgrube ist ebenfalls nicht gegeben.
Sehr sicher ließe sich das Landschaftsbild durch eine dem

 Rohstoffabbau folgende
Rekultivierung je nach angestrebter Folgenutzungsplanung sogar aufw

erten!
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Daher ist hier eine Einstufung in „keine erheblichen Um
w

eltausw
irkungen" (gelb)

vorzunehm
en.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter:

Die einfachen archäologischen Kulturgüter und Bodendenkm
ale gehen durch den Abbau

nicht zw
angsläufig verlustig, sondern w

erden vor der Kiesgew
innung erkundet. Und

eventuelle Funde w
erden sodann dokum

entiert und ggf. geborgen. Die untere
Denkm

albehörde w
ird in das öffentlich-rechtliche Genehm

igungsverfahren eingebunden.
W

eitergehende M
aßnahm

en sind m
it dieser auf Genehm

igungsebene abzustim
m

en.

Daher ist hier eine Einstufung in „keine erhebliche Um
w

eltausführungen" (gelb)
vorzunehm

en.

Insgesam
t gibt es für dieses Gebiet aus unserer Sicht keine „besonders erheblich

negativen" (rot) und m
axim

al zw
ei „erheblich negative" (orange) Um

w
eltausw

irkungen.
Daher m

uss für das Gebiet in der Gesam
teinschätzung anstatt m

it „hohen" lediglich m
it

„geringen" Um
w

eltausw
irkungen gerechnet w

erden.

121/07
2.  KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide)

Das aus dem
 rechtsgültigen Teilregionalplan übernom

m
ene Sicherungsgebiet ist in ein

Vorranggebiet für den Abbau um
zuw

andeln.

Dam
it die Region angesichts des fehlenden Rohstoffdargebots an den verschiedenen

bestehenden Standorten und der planerischen Verknappung durch die
Verbandsversam

m
lung nicht verstärkt auf Rohstoffe aus Kiesgruben anderer Regionen

über lange Transportstrecken zurückgreifen m
uss, ist eine zeitnahe Erschließung des

Gebietes notw
endig. Es kann dam

it ein w
esentlicher Beitrag zur Reduzierung der

Unterdeckung im
 ersten Planungszeitraum

 geleistet w
erden.

Aus unserer Sicht w
äre es planerisch konsequent ein Sicherungsgebiet aus dem

 aktuell
rechtsgültigen Regionalplan in der Fortschreibung zu einem

 Abbaugebiet  hoch zu stufen.
Insbesondere dann, w

enn, w
ie bei der aktuellen Fortschreibung, ein nahegelegenes

Vorranggebiet für den Abbau (KN-07 AG) kom
plett w

egfällt!

Kiesw
erk Hardt Gm

bH &
Co.KG

78333 Stockach
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Standort:
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Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.
Die Spielräum

e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber
auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
abzuw

ägen, um
 zu sachgerechten Lösungen zu kom

m
en. Im

 Rahm
en der

Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m
it Gesichtspunkten des

flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow
ie der verkehrs- und em

issionsm
indernden

Ausw
irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w

eitere
Herausforderung ist die schw

indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew
innung von

Rohstoffen.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Das Vorranggebiet KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide), das bereits im
Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) als Vorranggebiet (Sicherungsgebiet
Nr. 11)  festgelegt ist,  ist lediglich ein Sicherungsgebiet und dient der langfristigen
Sicherung des vorhandenen Rohstoffes.

Gem
äß dem

 Landesam
t für Geologie Rohstoffe und Bergbau (Fachgutachten vom

20.7.2018)  kann das ca. 13 ha große Sicherungsgebiet in Liggersdorf einen Beitrag zur
w

eiteren Rohstoffversorgung der Region leisten.

Der regionalplanerische Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ w

urde bei der
Fortschreibung des TRP w

eiterhin angew
andt. Dieser Grundsatz liefert einen Beitrag zur

Reduzierung der Flächeninanspruchnahm
e und des Flächenverbrauchs. Im

 Rahm
en der

Fortschreibung des Teilregionalplanes w
ürde ein Vorranggebiet für den Abbau in

Liggersdorf, Heide die einzige Fläche im
 Bereich „Kiese und Sande“ darstellen, w

elches
einen Neuaufschluss darstellt.

zum
 Them

a "Unterdeckung im
 ersten Planungszeitraum

" siehe Stellungnahm
e Nr. 096

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ w

ird die Fläche
KN-05 SG w

ird w
eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um

 den künftigen m
öglichen

Rohstoffbedarf (Zeitraum
 >

 20 Jahre) zu sichern (regionaler Gesam
tbedarf für den

Planungszeitraum
 >

20 bis 40 Jahre). M
it der Ausw

eisung von Sicherungsgebieten w
erden

Flächen im
 Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen freigehalten w

erden sollen, die
einem

 m
öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige Generationen) entgegenstehen.

121/08
Die benachbarten Raum

nutzungen konnten sich im
 Verlauf der vergangenen 15 Jahre auf

die geplante Nutzung der Fläche einrichten und für uns als Unternehm
en entsteht som

it
auch die Planungssicherheit, w

elche für den Fortbestand unseres Unternehm
ens sow

ie
für die Rohstoffsicherung selbst erforderlich ist.

Kiesw
erk Hardt Gm

bH &
Co.KG
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Standort:
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Gem
äß Begründung zum

 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m
ittel- bis langfristigen

Sicherung der Rohstoffvorkom
m

en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des
Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im

 Rahm
en

einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar. Es

existiert also kein "Entw
icklungsgebot", in dem

 Sinne, dass im
 Zuge einer

Regionalplanfortschreibung aus einem
 festgelegten Sicherungsgebiet autom

atisch ein
Abbaugebiet w

ird.

Ähnlich w
ie im

 Bereich der kom
m

unalen Flächennutzungsplanung bedeutet die
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Aufstellung eines auf einen fest definierten Planungszeitraum

 ausgerichteten (Teil-)
Regionalplanes (früher 2x15 Jahre heute 2x 20 Jahre) keinen Abschluss. Regionalplanung
ist eine Daueraufgabe, die sich nicht in der einm

aligen Aufstellung eines Plans und eines
form

alen Beteiligungsverfahrens erschöpft, sondern einen andauernden Planungsprozess
darstellt. Insofern w

ird ein (Teil-)Regionalplan im
m

er w
ieder der sich w

andelnden
W

irklichkeit in der Region gegenübergestellt w
erden m

üssen. Die Regionalplanung m
uss

insofern eine gew
isse Flexibilität aufw

eisen, um
 den tatsächlichen Gegebenheiten im

m
er

w
ieder entsprechen zu können.Als Beispiel seien geänderte Rahm

enbedingungen und
Anforderung  im

 Natur- oder Artenschutz genannt (Gesetzgebung) oder w
eitere/neuere

rohstoffgeologischer Erkenntnisse. So können sich -w
ie im

 konkreten Fall Vogelsang
geschehen -  aufgrund aktueller Untersuchungen neue Erkenntnisse hinsichtlich der
Abbauw

ürdigkeit ergeben, die eine Veränderung der bisher gesicherten Bereiche
erfordern. Als ein w

eiteres Beispiel sei an dieser Stelle die Strategische Um
w

eltprüfung
(SUP) zur Regionalplanfortschreibung genannt: Bestandteil der SUP ist u.a. auch eine
Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit der Vorranggebiete für den Rohstoffabbau.
Hier w

erden die Sicherungsgebiete - im
 Gegensatz zu den Abbaugebieten -  nur im

Einzelfall im
 räum

lichen Verbund m
it potenziellen Abbaugebieten der vertieften Prüfung

unterzogen, um
 durch ein entsprechendes Flächenlayout erkennbare Konflikte zu

verm
eiden bzw

. zu m
inim

ieren. Ansonsten w
urde für die Sicherungsgebiete aufgrund des

längeren Planungszeitraum
s, w

ährend dem
 sich Lebensraum

bedingungen stark
verändern können, nur eine vereinfachte Vorprüfung durchgeführt, um

 zum
 Zeitpunkt

der Planaufstellung bekannte m
ögliche erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu

können.

Daraus folgt, dass ein "Vertrauens- bzw
. Bestandsschutz" allenfalls dann abgeleitet

w
erden kann, w

enn der Regionalplan die Ausw
eisung von Rohstoffflächen detailliert

abgew
ogen hat (hier: Abbaugebiet) .

Regionalplanung hat eine planerische und eine politische Dim
ension. Einerseits geht es

um
 Zukunftsfragen unserer Gesellschaft, zum

 anderen beeinflussen Entscheidungen zur
Freiraum

-, Siedlungs- oder Verkehrsentw
icklung unm

ittelbar die Standortqualität und das
Leben der M

enschen. Daher ist nach entsprechender Beratung und Abw
ägung

unterschiedlichster Belange die abschließende inhaltliche und politische Entscheidung
über den Regionalplan als Satzung (und dam

it auch die Festlegung eines
Vorranggebietes) der Verbandsversam

m
lung vorbehalten. Sie ist das kom

m
unal verfasste

politische Hauptorgan des Regionalverbandes, das in seiner Entscheidung auch die
berechtigten Interessen der Kom

m
unen, ihre räum

lichen Strukturen, ihre Funktionen und
Entw

icklungschancen angem
essen zu berücksichtigen hat.

121/09
Im

 Folgenden w
iederholen w

ir unserer Einschätzung dieser Fläche, w
elche w

ir im
 Zuge

der Anhörung des 1. Entw
urfs abgegeben haben:

Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen:

Eine Beeinträchtigung von Erholungsinfrastrukturen ist aus unserer Sicht nicht gegeben,
zum

al in diesem
 Gebiet nicht von einer Häufung an Erholungsinfrastrukturen die Rede

sein kann. Die  bestehenden W
ege und Straßen sind nicht allein der freizeitlichen

Nutzung gew
idm

et. Vielm
ehr handelt es sich hierbei vorrangig um

 landw
irtschaftlich und

vom
 norm

alen Kraftfahrzeugverkehr genutzte Kreis- und Landstraßen. Dam
it besteht

Kiesw
erk Hardt Gm

bH &
Co.KG

78333 Stockach
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Standort:
 KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete in der  Region Hochrhein-
Bodensee anhand eines für die gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden

Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)
als auch der Aggregation zu einer Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Einstufung "besonders erheblicher negativer Um
w

eltw
irkungen" (rot) eines einzelnen

Schutzgutes bzw
. .in der Gesam

tbew
ertung "konfliktreiches Vorranggebiet" m

it aus
regionaler Sicht "hohen Um

w
eltausw

irkungen"  bedeuten nicht die Unzulässigkeit eines
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
aufgrund der dam

it verbundenen Vorbelastung bereits eine Barriere für die
Erholungsnutzung in diesem

 Gebiet.

Daher ist  hier eine Einstufung in  „keine erheblichen Um
w

eltausw
irkungen" (gelb)

vorzunehm
en.

Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt:

Das flächenhafte Naturdenkm
al bzw

. Biotope liegen nicht m
ehr innerhalb des geplanten

Vorranggebietes. Die Betroffenheit in der W
irkzone ist zu streichen. Das Beispiel dieser

angrenzenden Biotope in einer ehem
aligen Kiesgrube zeigt sehr eindrücklich, w

elchen
naturschutzfachlichen W

ert und Schutzstatus renaturierte Gew
innungsstätten erreichen

können. M
it der Kiesgew

innung in dem
 Gebiet bietet sich die M

öglichkeit, die
bestehenden hochw

ertigen Biotopstrukturen auszudehnen und zu vernetzen.

Daher ist hier eine Einstufung in „keine erheblichen Um
w

eltausw
irkungen" (gelb)

vorzunehm
en.

Schutzgut W
asser:

Der Selgetsw
eiler Graben ist ein kleineres Fließgew

ässer m
it untergeordneter regionaler

Bedeutung, dem
 ggf. nur bei Starkregenereignissen eine Entw

ässerungsfunktion
zukom

m
t. Im

 Bereich des Sicherungsgebietes ist der Selgetsw
eiler Graben nicht offen

geführt. Offenbar w
urde der Graben zw

ischenzeitlich verdolt. Eine Verlegung des
Grabens im

 Zuge eines Kiesabbaus in Richtung Süden ist dem
nach m

öglich und stellt
bzgl. der Funktionalität und Gew

ässerstruktur keine Veränderung dar.

Daher ist hier eine Einstufung in „keine erheblichen Um
w

eltausw
irkungen" (gelb)

vorzunehm
en.

Insgesam
t gibt es für dieses Gebiet aus unserer Sicht keine „besonders erheblich

negativen" (rot) und m
axim

al zw
ei „erheblich negative" (orange) Um

w
eltausw

irkungen.
Daher m

uss für das Gebiet in der Gesam
teinschätzung anstatt m

it „m
ittleren" lediglich

m
it „geringen" Um

w
eltausw

irkungen  gerechnet w
erden.

Vorhabens, sondern w
eist auf eine - auf dieser Planungsebene erkennbaren - hohe

Konfliktdichte hin. Diese kann sich bei einer Um
w

eltprüfung auf Vorhabensebene anders
darstellen.

Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Die Planung führt entsprechend der Prüfkriterien (Tab. 12/13) aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu  erheblichen negativen Um

w
eltausw

irkungen aufgrund des Abstand <
300m

 (ca. 190m
) zum

 nächsten w
ohngenutzten Gebäude im

 Außenbereich - Bew
ertung

w
ird beibehalten.

Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
Die Planung führt entsprechend der Prüfkriterien (Tab. 14/15) aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu  erheblichen negativen Um

w
eltausw

irkungen aufgrund der Lage des
Naturdenkm

als im
 W

irkraum
 des vorgesehenen Sicherungsgebietes - Bew

ertung w
ird

beibehalten.

Unbestritten ist, dass durch Rohstoffabbau tem
porär w

ie dauerhaft  Biotopbereiche und
Lebensstätten geschaffen w

erden können denen in einer intensiv genutzten Landschaft
eine sehr hohe Bedeutung als Rückzugsraum

 und Trittstein zukom
m

en kann.

Schutzgut W
asser

Die Planung führt entsprechend der Prüfkriterien (Tab. 18/19) aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu  besonders erheblichen negativen Um

w
eltausw

irkungen aufgrund der
Lage des Selgetsw

eihers im
 Abbaugebiet. Die gew

ässerstrukturelle/-m
orphologische

Bew
ertung des Gew

ässers und sich ergebende Anforderungen an Verm
eidungs-,

M
inim

ierungs- und Ausgleichsm
aßnahm

en sind Gegenstand der späteren Vorhabens- und
Genehm

igungsplanung - Bew
ertung w

ird beibehalten.

Die Gesam
tbew

ertung  entspricht der Aggregation der Einzelbew
ertungen der

Schutzgüter. Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich m
it m

ittleren
Um

w
eltausw

irkungen verbunden, das Sicherungsgebiet w
ird abschließend als

"Vorranggebiet m
it Konflikten" eingestuft.

Des W
eiteren w

ird eine ebenenspezifische Prüfung hinsichtlich erheblicher
Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungszielen oder
den Schutzzw

ecken m
aßgeblichen Bestandteilen als auch eine überschlägige fachliche

und rechtliche Prüfung zu den artenschutzrechtlichen Verboten der §§ 44 ff.
Bundesnaturschutzgesetz durchgeführt.

Die  Belange von Naturschutz und Landschaftspflege sind im
 Schutzgut Tiere, Pflanzen

und biologische Vielfalt, in der Prüfung der Natura2000-Verträglichkeit sow
ie des

besonderen und des strengen Artenschutzes ebenenentsprechend bearbeitet. Im
Ergebnis stehen der Planung prognostisch keine unüberw

indbaren naturschutzfachlichen
und -rechtlichen Hindernisse entgegen und die Abschichtung der w

eiteren
naturschutzfachlichen und -rechtlichen sow

ie der Natura2000-Verträglichkeitsprüfung,
des besonderen rund des strengen Artenschutzes auf die w

eitere Vorhabens- und
Genehm

igungsplanung m
öglich (siehe auch Stellungnahm

en der Unteren und der Oberen
Naturschutzbehörde).

121/10
Abschließend m

öchten w
ir nochm

als darauf hinw
eisen, w

ie w
ichtig eine sinnvolle und vor

Kiesw
erk Hardt Gm

bH &
276

Aufgabe der Regionalplanung ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num
m

er 10
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
allem

 eine um
setzbare Raum

planung in heutiger Zeit ist.

Der Bedarf an Rohstoffen ist nach w
ie vor sehr hoch und laut der vom

 Regionalverband
in Auftrag gegebenen Bedarfsanalyse aus dem

 Jahr 2016 m
uss davon ausgegangen

w
erden, dass der Rohstoffbedarf bis 2055 sicher dauerhaft über dem

 aktuellen Bedarf
liegen w

ird und eine lineare Entw
icklung hierbei nicht zu erw

arten ist.

Die geplante Rohstoffsicherung bzw
. Rohstoffgew

innung w
ird dagegen aufgrund der

im
m

er aufw
endigeren Genehm

igungsverfahren und der dam
it verbundenen sehr

kom
plexen und stellenw

eise zu w
enig sachlich geführten Öffentlichkeitsbeteiligung

zunehm
end nicht erfolgreich um

gesetzt.

Für die Regionalplanung bedeutet das aus unserer Sicht, dass für die Fortschreibung des
Teilregionalplanes die Flächenausw

eisung bei den Vorranggebieten für den Abbau sow
ie

für die Sicherung oberflächennaher Rohstoffe großzügig m
it einer vernünftigen

Überdeckung geplant w
erden m

uss. Es m
uss sichergestellt sein, dass eine dezentrale und

regional flächendeckende Rohstoffversorgung auch dann funktioniert, w
enn

Genehm
igungsverfahren sehr lange andauern, Genehm

igungen für die
Rohstoffgew

innung nicht erteilt w
erden können oder Flächen privatrechtlich nicht

zugänglich gem
acht w

erden können.

Die Kiesw
erk Hardt Gm

bH & Co. KG bittet hierm
it um

 eine Regionalplanung, die es uns
erm

öglicht, diese Region m
it den w

ichtigen Rohstoffen Kies & Sand zu versorgen und
zudem

 den Erhalt unseres Unternehm
ens zu sichern.

Bitte bestätigen Sie uns den fristgerechten Eingang unserer Stellungnahm
e - gerne auch

in elektronischer Form
.

Co.KG

78333 Stockach

Landesplanungsgesetz die Festlegung von Gebieten für den Abbau oberflächennaher
Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von Rohstoffen. Es ist Aufgabe der
Regionalplanung, Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung ausreichenden Um
fang

vorausschauend zu sichern.

Die Regionalplanung ist von großer Bedeutung, vor allem
 um

 Lagerstätten, die
standortgebunden und nicht verm

ehrbar sind, langfristig planerisch zu sichern.Nur die
aktive Regionalplanung kann m

it Blick auf nachfolgende Generationen zum
 Beispiel eine

ortsnahe Versorgung m
it Baurohstoffen sicherstellen, den Erhalt bestehender Betriebe

und Arbeitsplätze sichern und Im
portabhängigkeiten reduzieren Gleichzeitig löst

Rohstoffgew
innung unverm

eidlich in vielen Fällen Nutzungskonflikte m
it anderen

Belangen aus, insbe-sondere jenen des Natur-, Landschafts- und W
asserschutzes sow

ie
der Bodenbew

irtschaftung. Darüber hinaus w
irkt sie sich häufig auf Siedlungen und die

ansässige Bevölkerung aus (u.a. durch Lärm
, Staub, Verkehr oder die Veränderung des

Landschaftsbildes). Im
 Rahm

en der staatlichen Vorsorge und Planung braucht es daher
frühzeitig Regelungen, w

elche Nutzungen in einem
 bestim

m
ten Gebiet oder w

ährend
eines Zeitabschnittes Vorrang haben sollen

Die Ausw
eisung von Vorranggebieten für den Abbau bzw

. zur Sicherung
oberflächennaher Rohstoffe erfolgt bedarfsorientiert. Der regionsw

eite Bedarf für die
Region Hochrhein-Bodensee ist dabei abzudecken. Die Bedarfsabschätzung erfolgte
anhand durchgeführter Betriebserhebungen sow

ie ergänzend durch ein Gutachten der
SST in das die dem

ographische und w
irtschaftliche Entw

icklung der Region einbezogen
w

urde. Anhand dieser Datengrundlage soll eine m
öglichst genaue Annäherung an den

tatsächlichen Bedarf erreicht w
erden, sow

ohl eine Über- w
ie auch eine Unterdeckung

sollen verm
ieden w

erden. Allerdings können solche Erhebungen im
m

er nur
Prognosew

erte darstellen und Ausreißer Situationen (Krisen, Bauboom
 etc.) nur

eingeschränkt berücksichtigt w
erden, so dass es sich bei der Bedarfsabschätzung nicht

um
 feste Zahlenw

erte handeln kann, vielm
ehr sind diese im

m
er als "Reichw

eite
dazw

ischen" zu betrachten.

Neben den rohstoffgeologischen Zuschlägen (siehe Stellungnahm
e Nr. 121 / 03) w

urden
auch Böschungszuschläge und Zuschläge für den Unsicherheits- bzw

. Risikofaktor
Genehm

igungsverfahren im
 Rahm

en der planerischen Abw
ägung berücksichtigt.

Im
 Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) w

urde ein Planungshorizont von 2
x15 Jahren zugrundegelegt. Im

 Rahm
en der Fortschreibung w

urde der Planungshorizont
für die Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete) und
die Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete)  auf jew

eils 20
Jahre festgelegt (Beschluss des Planungsausschusses des Regionalverbands Hochrhein-
Bodensee vom

 15.03.2016). Dies erfolgte entsprechend dem
 Entw

urf der
Verw

altungsvorschrift des M
inisterium

s für Verkehr und Infrastruktur über die Aufstellung
von Regionalplänen m

it Stand vom
 Juni 2015 (Vw

V-Regionalpläne) Die
Rohstoffbedarfserm

ittlung erfolgte auf Basis der Ergebnisse der o.g. Bedarfsanalyse (SST
2016) und des Planungszeitraum

s von 2 x 20 Jahren.

Der längere Planungszeitraum
 trägt zur langfristigen Rohstoffversorgung der Region bei

und gibt  andererseits den Betrieben m
ehr Planungssicherheit.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

104
W

ir haben von Ihnen den Vorentw
urf des Regionalplanes erhalten und m

öchten uns
dafür bedanken. Das Gew

ann „Horn" ist leider nicht als Sicherungsgebiet gekennzeichnet
( ca. 2.5 h a Kiesfläche)  Für uns w

äre es sehr w
ichtig, w

enn diese kleine Fläche „ Horn"
als solches ausgew

iesen w
äre, da w

ir in ca. 7 Jahren keine  Kiesabbaum
öglichkeit als

dieses Gew
ann Horn sehen. Besteht eventuell die M

öglichkeit, dass trotz als „ nicht
Sicherungsgebiet" gekennzeichnete kleine Fläche von ca. 2.8 ha. in ca. 7-8 Jahren eine
Abbaugenehm

igung erteilt w
erden kann? W

ir bitten Sie höflichst dies zu prüfen und zu
beurteilen. Ansonsten bitten w

ir Sie, diese Fläche doch als  Sicherungsgebiet in Ihren
Regionalplan-Entw

urf zu  kennzeichnen. W
ir bitten um

 w
ohlw

ollende Prüfung und
bedanken uns im

 Voraus.

Rheinkies Lottstetten
Gm

bH

79807 Lottstetten

277
Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m

uss so gestaltet w
erden, dass

eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Der RVHB zur Fortschreibung des Teilregionalplanes zusam
m

en m
it dem

 LGRB 2015 eine
flächendeckende Betriebserhebung bei allen rohstoffgew

innenden Betrieben in der
Region durchgeführt. Im

 Rahm
en der Betriebserhebung am

 26.11.2015 w
urde das

Interessensgebiet „Horn“ genannt.

Seitens des LGRB w
urde dem

 RVHB am
 20.7.2018 im

 Rahm
en einer Bew

ertung von
potenziellen Vorranggebieten, die ggfs. Eingang in den Anhörungsentw

urf finden
könnten, m

itgeteilt, dass sich der untere Abschnitt des in der KM
R 50 aufgeführten

Vorkom
m

ens L 8316/ L 85216-70 (=
 Bereich des “Interessengebiets Horn“) im

Grundw
asserbereich befindet und zur vollständigen Nutzung dieses Vorkom

m
ens ein
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
kom

binierter Trocken-Nassabbau notw
endig w

ürde. Zudem
 ist erst noch eine Erkundung

(Kernbohrung) des Gebietes noch erforderlich, da säm
tliche Bohrungen am

 Rande oder
außerhalb des Gebietes lägen. In diesem

 Zusam
m

enhang w
ird darauf hingew

iesen dass
sich das Interessensgebiet „Horn“ in einem

 Vorranggebiet zur Sicherung von
W

asservorkom
m

en
(Regionalplan 2000, PS 3.3.1) befindet. Hier ist lediglich der

Trockenabbau von Kies unter der Voraussetzung des Grundw
asserschutzes zulässig.

Insofern besteht aus regionalplanerischer Sicht derzeit keine Option auf einen
kom

binierten Trocken-Nassabbau.

Dieses Interessensgebiet fand zunächst Eingang in einen ersten „Vorentw
urf

“ (Planungsabsichten) über den die Gem
eindeverw

altung Lottstetten vom
 RVHB erstm

als
2016 inform

iert w
urde. M

an einigte sich gem
einsam

 darauf, dass das Interessensgebiet
„Horn“ nicht als potenzielles Abbaugebiet sondern als potenzielles Sicherungsgebiet im
Anhörungsentw

urf ausgew
iesen w

erden sollte, da m
an ansonsten dort - im

 Anschluss an
bereits rekultivierte Flächen - eine neue Abbaustelle (w

eitere Kiesgrube) eröffnen w
ürde.

Die Gem
eindeverw

altung nannte in diesem
 Zusam

m
enhang ihr grundsätzliches Ziel, die

Anzahl der gleichzeitig betriebenen Kiesabbaustellen im
 Gem

eindegebiet zu reduzieren.
Zudem

 w
urde festgestellt, dass die Fläche „Horn“ aufgrund ihrer Lage im

Landschaftsschutzgebiet aus naturschutzfachlicher Sicht als „kritisch“ zu w
erten ist. 2017

erfolgte eine w
eitere Abstim

m
ung m

it der Gem
eindeverw

altung  Lottstetten im
 Vorfeld

sow
ie im

 Rahm
en der inform

ellen Beteiligung der betroffenen Standortgem
einden. In

diesem
 Zusam

m
enhang w

urden für das Kiesabbaufeld in Lottstetten unterschiedliche
Planungsvarianten erörtert und geprüft. Schlussendlich einigte m

an sich darauf, dass ein
potenzielles Sicherungsgebiet im

 Bereich „Horn“ nicht Eingang in den Anhörungsentw
urf

finden sollte. Die Gründe hierfür w
aren, dass aufgrund der w

eiteren für den
Anhörungsentw

urf vorgesehenen potenziellen Sicherungsgebiete in der Gem
einde

Lottstetten (Gesam
tgrößenordnung ca. 13 ha), die im

 Gegensatz zu der Fläche „Horn“ im
Kontext zu den derzeitigen oder vorgesehenen Abbaugebieten/ - flächen stehen, kein
Bedarf für ein w

eiteres und zudem
 solitär gelegenes Sicherungsgebiet gesehen w

urde.

Die Ergebnisse aus der inform
ellen Anhörung flossen in den 1. Anhörungsentw

urf zur
Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe für die Region
Hochrhein-Bodensee ein, den die Verbandsversam

m
lung des Regionalverbands

Hochrhein-Bodensee in ihrer Sitzung am
 6.11.2018 beschlossen hat. Das

Beteiligungsverfahren für die Träger öffentlicher Belange (TöB) w
urde vom

 26.11.2018
bis zum

 4.3.2019 durchgeführt. Im
 Zuge der 1. Anhörung w

urden zahlreiche Bedenken
und Anregungen sow

ohl von TöB, w
ie auch von Privaten geäußert. Die eingegangenen

Stellungnahm
en spiegeln die unterschiedlichsten Interessen und Ansprüche w

ider, die bei
der Planung im

 Rahm
en einer breiten und transparenten Abw

ägung zu berücksichtigen
sind. Eine Anregung hinsichtlich einer Aufnahm

e der Fläche „Horn“ in die Fortschreibung
zum

 Teilregionalplan, die in die w
eitere Abw

ägung hätte eingestellt w
erden m

üssen, gab
es in der 1. Anhörung  nicht. Insofern erfolgte auch keine Auseinandersetzung m

it
diesem

 Interessensgebiet im
 Rahm

en der Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs.

Nach Abw
ägung aller bisher bekannten Belange w

ird auf die Festlegung eines
Sicherungsgebietes im

 Bereich "Horn" im
 Rahm

en der Fortschreibung des
Teilregionalplanes w

eiterhin verzichtet.

056
w

ir haben Ihre
Unterlagen dankend erhalten

und m
itunserer Leitungsdokum

entation
abgeglichen

.DerVorgang
w

urde
unter derNum

m
er 2020.0255

bei uns registriert (bitte
TransnetBW

 Gm
bH

278
Die Ausführungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
in Folge m

itangeben). Im
Geltungsbereich des Regionalplans Hochrhein

Bodensee
betreibtdie

TransnetBW
eine

Vielzahlvon
Höchstspannungsfreileitungsanlagen. Deren

Lage
(Leitungsachse

sow
ie

Schutzstreifen)kann
aus

derbeigefügten
Dateientnom

m
en

w
erden

.

DerÜbertragungsnetzbetreiberAm
prion

hatdie
Aufgabe, das

Strom
netz

zw
ischen

der
Um

spannanlage Kühm
oos

im
Landkreis

W
aldshut und

derUm
spannanlage

Daxlanden
bei

Karlsruhe
zu

verstärken und
dam

itdie
Versorgungssi-cherheitzu

stärken.Die
Um

setzung
derM

aßnahm
e

istm
itm

öglichst
geringen

Eingriffen
als

so
genannte

„Zubeseilung" geplant,also
durch

das
Auflegen neuer

Seile
aufvorhandenen

M
asten

in
derbestehenden

Trasse m
itderBauleitnum

m
er(BL)45

55.

Diese
Um

baum
aßnahm

e
derHöchstspannungsleitung „Kühm

oos-Daxlanden" stellteinen
TeilabschnittderGesam

tm
aßnahm

e  P310
„Bürstadt-Kühm

oos" dar,die
von

der
Bundesnetzagenturim

Netzentw
icklungsplan im

Dezem
ber 2017

bestätigtw
urde

.Es
gehtum

eine
Erhöhung

derÜbertragungskapazität aufderNord-Süd-Achse
und

darum
,

die
Pum

pspeicherin
den

Alpen
und

im
 Hochschw

arzw
ald

zukünftig
flexiblernutzen

zu
können.M

it dergeplanten
M

aßnahm
e

w
ird

das
Übertragungsnetz

zw
ischen

Süd-Hessen,
Rheinland-Pfalz

und Baden-W
ürttem

berg insgesam
tverstärkt und

dadurch
die

Versorgungssicherheitin
derRegion

erhöht.BeiderBL45
55

handelt es sich
um

eine
Gem

einschaftsleitung m
itderTransnetBW

,die
Am

prion
nun

ausbauen
w

ill.

Konkretgehtes
beidem

204
Kilom

eterlangen
Abschnitt  Kühm

oos-Daxlanden um
eine

„Zubeseilung"
eines

w
eiteren

Strom
kreises

derAm
prion. Dorthängen bereits

drei380-
kV-Strom

kreise  aufden
M

asten.Im
 Zuge

derUm
baum

aßnahm
e

sollaufden
bislang

noch
leeren

M
ast-Traversen

ein
w

eiterer380-kV- Strom
kreis

aufgelegtw
erden.Der

Baubeginn
sollm

öglichstim
 Jahr2021

erfolgen,um
die

geplante
Inbetriebnahm

e
der

neuen
Leitung

für2023
realisieren

zu können.

Die
Ausw

eisung (LOE-05
AG)südw

estlich
von

Schliengen liegtzum
Teilunter der

genannten
Höchstspannungsfreileitungsanlage.Hiersollen im

Zuge
des

Netzausbauvorhabens
lediglich neue

Leiterseile
aufgelegtw

erden.

Der Abbau
von

Oberflächennahen
Rohstoffen

istim
Bereich

derLeitungsanlage
m

öglich,
jedoch  istm

itEinschränkungen
w

ährend
des

Abbaus
zu

rechnen. Im
Bereich

der
Darstellung

stehen
zw

eiM
aste, zu

denen
ein

Sicherheitsabstand von
20

m
 zu

den
äußeren

sichtbaren
M

astfundam
enten

einzuhalten
ist.um

 die
Standsicherheit nichtzu

gefährden
dürfen

in
diesem

Bereich
keine

Abgrabungen stattfinden.
W

ir m
öchten

sie bitten bereits jetzt in
diesem

Verfahrensschrittdie Darstellung
anzupassen.

Bitte
beteiligen

sie
uns

w
eiterhin an Ihrem

Verfahren.

70173 Stuttgart
Standort:
LOE-05 AG Schliengen
(Grien)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.  Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden.

Auf regionalplanerischer Ebene kann aufgrund des regionalen M
aßstabes der Planung (M

.
1:50.000) noch keinen Aussage zu den Aussagen getroffen w

erden. Eine abschließende
Prüfung der betroffenen Belange ist im

 Rahm
en der konkreten Standortplanung bzw

. des
nachgelagerten Genehm

igungsverfahrens vorzunehm
en.

Eine flurstückscharfe Abgrenzung der Abbauflächen inklusive Fragen der Erschließung
und zu einzuhaltenden Sicherheitsabständen zu M

astfundam
enten bleibt dem

nachfolgenden Genehm
igungsverfahren vorbehalten. In den

Genehm
igungsentscheidungen w

erden der ordnungsgem
äße Abbau und die

Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim
m

ungen w
erden konkrete Vorgaben

form
uliert, die vom

 Unternehm
er einzuhalten sind. Die Zugänglichkeit zu M

asten etc.
m

uss w
ährend der Abbau- und Rekultivierungsphase gew

ährleistet sein. Der
Unternehm

er m
uss die Belange in seiner Abbau- und Rekultivierungsplanung

berücksichtigen.

035/01
w

irbedanken
uns

fürdie
M

öglichkeiteinererneuten Stellungnahm
e

zurgeplanten
Fortschreibung

des
Teilregionalplans

oberflächennahe
Rohstoffe.Unsere

Anm
erkungen

beziehen
sich

ausschließlich
aufden

StandortVogelsang
aufGem

arkung
Hohenfels

(KN
-07 AG).

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

035/02
Zunächst m

öchten w
ir aufdas

laufende
Genehm

igungsverfahren
in

diesem
Abbaugebiet

verw
eisen.M

itAntrag
vom

16.03.2020 haben
w

ir-auch
auf Grundlage

des
bestandskräftigen Regionalplans

- einen
Abbauantrag

eingereicht.Das
Verfahren

läuft
beim

Landratsam
t Konstanz

unterAktenzeichen
11600003

224-364.419-4/2015.W
ir

bitten
dies

beiallen w
eiteren

Überlegungen
zu

berücksichtigen
und

dies
beider

Abw
ägung

m
itzu

gew
ichten.

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen

280

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Kenntnisnahm
e.

Aufgabe der Regionalplanung ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num
m

er 10
Landesplanungsgesetz die Festlegung von Gebieten für den Abbau oberflächennaher
Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von Rohstoffen. Es ist Aufgabe der
Regionalplanung, Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung ausreichenden Um
fang

vorausschauend zu sichern. Gegenstand der Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen

nicht die für Abbauvorhaben erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von
den Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Dem
 Regionalverband liegt der Genehm

igungsantrag bisher noch nicht vollständig vor;
das Verfahren w

urde vom
 LRA Konstanz bis dahin noch nicht eröffnet.

035/03
Gem

äß den eigenen Vorgaben
des

rechtskräftigen
Regionalplans,w

erden
fürjew

eils
15

Jahre Abbau-und
Sicherungsgebiete

für den
Abbau

oberflächennaherRohstoffe
ausgew

iesen. Hierzu
gehörtauch

derStandortVogelsang. Gem
äß

derzeitgültiger
Ausw

eisung w
ird

im
 Bereich

Vogelsang ein
rund

27
ha

großes
Gebietals

Sicherungsgebiet ausgew
iesen.Der entsprechende

Satzungsbeschluss
stam

m
t vom

18.05.2004.Die
Genehm

igung
durch

das zuständige
W

irtschaftsm
inisterium

erfolgte
am

27.01.2005.M
ithin

liefdie
im

 bestandskräftigen
Regionalplan,aberauch

gesetzlich
vorgesehene,15 Jahresfristspätestens Anfang 2020

aus.

Es
entspricht den

Grundsätzen
des

Vertrauensschutzes
und

der Planungssicherheit,dass
spätestens

Anfang
2020

das bisherals
Sicherungsgebietausgew

iesene
Gebietgleichsam

zum
 Abbaugebietheraufgestuftw

ird.Angesichts
langjährigerUntersuchungen

und
Vorarbeiten eines

Kiesabbaus
istes

rechtsstaatlich
nichthinnehm

bar,dass
dieser

Vertrauensschutz
kurzfristig

zerstörtw
ird.

Ohne
den

vorstehend beschriebenen
„Autom

atism
us",w

ürde
geltendes

Bundes-und
Landesrechtuntergraben und die

nach
ständiger Rechtsprechung

der obersten
Bundesgerichte als

gem
einw

ohldienlich
anerkannte

Rohstoffsicherung
gefährdetw

erden.
Erst2013

hatdas BVerfG
in

seinem
Urteilvom

 17.122013 die Gem
einw

ohldienlichkeit
des

Rohstoffabbaus bestätigt (1
BvR

3139/08
und

1
BvR

3386/08,Rn.283).Solange
die

Regionalpläne
nicht ständig

einen
M

indestvorlaufvon
15

Jahren
(Vorrang

Abbau) bei der
Rohstoffsicherung gew

ährleisten
und

som
itjährlich

fortgeschrieben
w

erden,kann
nichts

anderes
gelten,als

dass nach Ablaufvon
spätestens

15
Jahren

Sicherungsgebiete
zu

Abbaugebieten
hochgestuft w

erden.

W
ir gehen dem

entsprechend
davon aus, dass eine

Abw
ägung

der Interessen nur zum
Ergebnis kom

m
en kann, dass

ein
Kiesabbau im

Vogelsang
zulässig istund w

eiterhin
bleiben w

ird.

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen
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Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Die Hinw
eise w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Zum
 "Vertrauensschutz" / "Planungssicherheit":

M
it der Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe w

erden  die
rechtskräftigen Festlegungen aus dem

 Teilregionalpan 2005 abgelöst, die den
Festlegungen zum

 Them
a oberflächennahe Rohstoffe zum

 Teil entgegenstehen. Auf
diese W

eise erfolgt gesam
thaft einen Abw

ägung des Vorrangs für den Abbau
oberflächennaher Rohstoffe bzw

. eines Vorrangs für die Sicherung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it Belangen w
ie Naturschutz, Grundw

asservorsorge und
Siedlungsentw

icklung und andern freim
raum

schützenden Festlegungen. W
eiterhin

w
erden auch die Ziele und Grundsätze des Regionalplanes sow

ie Erfordernisse der
Raum

ordnung, w
ie des Landesentw

icklungsplanes m
it in die Einzelabw

ägung einbezogen.

Die Festlegungen in einem
 Raum

ordnungsplan m
üssen die räum

liche Entw
icklung,

Ordnung und  Sicherung über einen "m
ittelfristigen Zeitraum

" steuern. M
ittelfristige

Prognosen dieser räum
lichen Entw

icklung spielen dabei eine bedeutende Rolle. In diesem
Sinne w

ird unter der "M
ittelfristigkeit eines Zeitraum

es" in der Raum
ordnungsplanung i.d.

R. ein Zeitraum
 von 15 bis 25 Jahren zu verstehen sein. Ausnahm

en sind in beiden
Richtungen nicht ausgeschlossen. Der Zeitraum

 eines Regionalplans ist im
 Sinne der

oben erw
ähnten Ausnahm

en durch die Vw
V Regionalpläne generell bestim

m
t. Danach ist

der Regionalplan auf einen Zeitraum
 von etw

a 15 Jahren auszurichten, w
obei

Regelungen zur Rohstoffsicherung auf einen Zeitraum
 von etw

a 20 Jahren
(Abbaugebiete) bzw

. 25 Jahre (Sicherungsgebiete) ausgerichtet w
erden können, diese

Regelungen m
üssen m

it der Gesam
tplanung der Region vereinbar sein.

Gem
äß Begründung zum

 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m
ittel- bis langfristigen

Sicherung der Rohstoffvorkom
m

en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des
Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im

 Rahm
en

einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar. Es

existiert also kein "Entw
icklungsgebot", in dem

 Sinne, dass im
 Zuge einer

Regionalplanfortschreibung aus einem
 festgelegten Sicherungsgebiet autom

atisch ein
Abbaugebiet w

ird.

Ähnlich w
ie im

 Bereich der kom
m

unalen Flächennutzungsplanung bedeutet die
Aufstellung eines auf einen fest definierten Planungszeitraum

 ausgerichteten (Teil-)
Regionalplanes (früher 2x15 Jahre heute 2x 20 Jahre) keinen Abschluss. Regionalplanung
ist eine Daueraufgabe, die sich nicht in der einm

aligen Aufstellung eines Plans und eines
form

alen Beteiligungsverfahrens erschöpft, sondern einen andauernden Planungsprozess
darstellt. Insofern w

ird ein (Teil-)Regionalplan im
m

er w
ieder der sich w

andelnden
W

irklichkeit in der Region gegenübergestellt w
erden m

üssen. Die Regionalplanung m
uss

insofern eine gew
isse Flexibilität aufw

eisen, um
 den tatsächlichen Gegebenheiten im

m
er

w
ieder entsprechen zu können.Als Beispiel seien geänderte Rahm

enbedingungen und
Anforderung  im

 Natur- oder Artenschutz genannt (Gesetzgebung) oder w
eitere/neuere

rohstoffgeologischer Erkenntnisse. So können sich -w
ie im

 konkreten Fall Vogelsang
geschehen -  aufgrund aktueller Untersuchungen neue Erkenntnisse hinsichtlich der
Abbauw

ürdigkeit ergeben, die eine Veränderung der bisher gesicherten Bereiche
erfordern. Als w

eiteres Beispiel sei an dieser Stelle die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP)
zur Regionalplanfortschreibung genannt: Bestandteil der SUP ist u.a. auch eine
Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit der Vorranggebiete für den Rohstoffabbau.
Hier w

erden die Sicherungsgebiete - im
 Gegensatz zu den Abbaugebieten -  nur im

Einzelfall im
 räum

lichen Verbund m
it potenziellen Abbaugebieten der vertieften Prüfung

unterzogen, um
 durch ein entsprechendes Flächenlayout erkennbare Konflikte zu

verm
eiden bzw

. zu m
inim

ieren. Ansonsten w
urde für die Sicherungsgebiete aufgrund des

längeren Planungszeitraum
s, w

ährend dem
 sich Lebensraum

bedingungen stark
verändern können, nur eine vereinfachte Vorprüfung durchgeführt, um

 zum
 Zeitpunkt

der Planaufstellung bekannte m
ögliche erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu

können.

Daraus folgt, dass ein "Vertrauens- bzw
. Bestandsschutz" allenfalls dann abgeleitet

w
erden kann, w

enn der Regionalplan die Ausw
eisung von Rohstoffflächen detailliert

abgew
ogen hat (hier: Abbaugebiet). Es besteht kein "Anspruch" auf Um

w
idm

ung von
Sicherungs-  zu Abbaugebieten. Ein gehobenes Vertrauensschutzbedürfnis liegt daher
nicht vor.

Regionalplanung hat eine planerische und eine politische Dim
ension. Einerseits geht es

um
 Zukunftsfragen unserer Gesellschaft, zum

 anderen beeinflussen Entscheidungen zur
Freiraum

-, Siedlungs- oder Verkehrsentw
icklung unm

ittelbar die Standortqualität und das
Leben der M

enschen. Daher ist nach entsprechender Beratung und Abw
ägung

unterschiedlichster Belange die abschließende inhaltliche und politische Entscheidung
über den Regionalplan als Satzung (und dam

it auch die Festlegung eines
Vorranggebietes) der Verbandsversam

m
lung vorbehalten. Sie ist das kom

m
unal verfasste

politische Hauptorgan des Regionalverbandes, das in seiner Entscheidung auch die
berechtigten Interessen der Kom

m
unen, ihre räum

lichen Strukturen, ihre Funktionen und
Entw

icklungschancen angem
essen zu berücksichtigen hat.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Für die vom
 Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche
Gesam

tabw
ägung für die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf
ausschlaggebend.
Der regionalplanerisch zu sichernde Flächenum

fang am
 Bedarf ist  für einen Zeitraum

von 40 Jahre auszurichten.  Es ist Grundprinzip des Rohstoffsicherungskonzeptes, dass
zur regionalen Bedarfsdeckung Erw

eiterungen Vorrang haben sollen vor der Planung von
Neuaufschlüssen.

Im
 Rahm

en der Fortschreibung des Teilregionalplanes w
ürde dieses Vorranggebiet für

den Abbau die einzige Fläche im
 Bereich „Kiese und Sande“ darstellen, w

elches einen
Neuaufschluss darstellt.  Auch w

urden seitens des zuständigen Landratsam
tes Bedenken

bzgl. der fehlenden Erschließung dieses Abbaugebietes geäußert. Für die regionale
Gesam

tbedarfsbetrachtung spielt die Fläche aufgrund der geringen Größe und der
durchschnittlichen M

ächtigkeit nur eine unw
esentliche Rolle.

Die entgegenstehenden Belange überw
iegen daher in der Abw

ägung

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

035/04
W

eiterhin
m

öchten
w

irdaraufhinw
eisen,dass

dervorliegende
Planentw

urfeine
erhebliche Unterdeckung

beiderSicherung
von

Kiesen
und

Sanden
vorsiehtund

daher
nicht genehm

igungsfähig
sein dürfte. Nach

unseren
Berechnungen

w
ird

der
prognostizierte Bedarf an

Kies
und

Sand
im

Bereich
des

Regionalverbands
fürw

eniger
als

70%
gesichert. Eine Herausnahm

e
des

Abbaugebiets
Vogelsang

w
ürde

diesen
M

angelnoch
vergrößern

(55
M

io. to
Kies

und
Sand

gem
äß

Fortschreibung des
Teilregionalplans,beieinem

prognostizierten Bedarfvon
86

M
io.to). Als

Unternehm
en,

das
auch

Betonw
erke

betreibt,w
issen

w
irum

die
beschränkten

M
öglichkeiten

Kies
und

Sande
durch

andere
m

ineralische
Rohstoffe

odergar Recyclingm
aterial zu

substituieren.
Auch

aus
diesem

Grund
bitten

w
irdie

getroffene Abw
ägung

nochm
als

zu
hinterfragen.

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen
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Standort:
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(Kalkofen, Vogelsang)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
abzuw

ägen, um
 zu sachgerechten Lösungen zu kom

m
en. Im

 Rahm
en der

Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m
it Gesichtspunkten des

flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow
ie der verkehrs- und em

issionsm
indernden

Ausw
irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w

eitere
Herausforderung ist die schw

indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew
innung von

Rohstoffen.

Dem
 prognostizierten Rohstoffbedarf (Bezug: Produktionsm

enge) für den 1.
Planungszeitraum

 von 20 Jahren errechnet auf der Grundlage der Bedarfsprognose (SST)
in Höhe von rund 128 M

io. t stehen durch die potenziellen Abbaugebiete rund 97 M
io. t

gegenüber, d.h. der Zielw
ert w

ird nicht erreicht und es gibt hier in der Gesam
trechnung

(bezogen auf alle Rohstoffgruppen) eine Unterdeckung von rund 24 %
, die allerdings bei

einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe Kiese und Sande m
it ca. 35 %

 deutlich
höher ausfällt, aber bei einer Berücksichtigung der vom

 LGRB 2014 geschätzten
Reichw

eiten von Reserven (konzessionierte Restm
assen) ausgeglichen w

erden kann.
Über die Berücksichtigung der konzessionierten Restm

assen (s.u.)  bietet sich zudem
 die

Option zur verstärkten Substitution von Kies und Sand durch Naturstein (vgl. hierzu auch
Begründung zu Plansatz 1, Grundsatz G7, vorletzter Abschnitt). Gebrochene Natursteine
konkurrieren z.B. in der Betonindustrie als Gesteinskörnung m

it Sanden und Kiesen. In
Hessen w

urden gebrochene Natursteine bis zu 30 %
 als Gesteinskörnungen für Beton

eingesetzt (Hessisches Landesam
t für Um

welt und Geologie: Rohstoffsicherungskonzept
Hessen - Fachbericht Natursteine und Naturwerksteine, 20.11.2006).

Teilw
eise bestehen in konzessionierten Flächen noch Reserven, die je nach Alter der

Konzession sehr unterschiedliche Restlaufzeiten erm
öglichen. Die genaue Höhe der

tatsächlich aus der Reserve resultierenden Rohstoffm
engen ist aufgrund konjunkturell

bedingter schw
ankender Förderzahlen nur grob prognostizierbar; Verschiebungen

ergeben sich aus dem
 Abbau, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, sow

ie aus
neuen Erw

eiterungsgenehm
igungen.

Das LGRB hat in seinem
 2016 erstellten Gutachten die geschätzten (hochgerechneten)

Reichw
eiten der genehm

igten und unverritzten Lagerstätten angegeben (LGRB 2016).

Auf dieser Datenbasis w
ürde die in der Region Hochrhein-Bodensee derzeit genehm

igte
Kies- und Sandm

enge (ca. 25 M
io. t) noch ungefähr 5 Jahre reichen.

Für gebrochene Natursteine aus dem
 Grundgebirge (hier: Natursteine-Karbonatgesteine,

M
etam

orphite, Plutonite) w
ürde in Bezug auf die o.g. Datenbasis die derzeit regionsw

eit
genehm

igten Reserven (ca. 21 M
io. t) durchschnittlich noch ungefähr 14 Jahre reichen.

Für die vom
 Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche
Gesam

tabw
ägung für die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf
ausschlaggebend.
Der regionalplanerisch zu sichernde Flächenum

fang am
 Bedarf ist  für einen Zeitraum

von 40 Jahre auszurichten.  Es ist Grundprinzip des Rohstoffsicherungskonzeptes, dass
zur regionalen Bedarfsdeckung Erw

eiterungen Vorrang haben sollen vor der Planung von
Neuaufschlüssen.

Im
 Rahm

en der Fortschreibung des Teilregionalplanes w
ürde dieses Vorranggebiet für
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
den Abbau die einzige Fläche im

 Bereich „Kiese und Sande“ darstellen, w
elches einen

Neuaufschluss darstellt.  Auch w
urden seitens des zuständigen Landratsam

tes Bedenken
bzgl. der fehlenden Erschließung dieses Abbaugebietes geäußert. Für die regionale
Gesam

tbedarfsbetrachtung spielt die Fläche aufgrund der geringen Größe und der
durchschnittlichen M

ächtigkeit nur eine unw
esentliche Rolle.

Die entgegenstehenden Belange überw
iegen daher in der Abw

ägung

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

035/05
Angesichts

dergeringen
Größe

des
Abbaugebiets

(<
7

ha) dürfte die
Abbaustätte

nicht
raum

bedeutsam
und

daher auch kein Raum
ordnungsverfahren

notw
endig

sein.Dies gilt
um

so m
ehr,als die

Flächen
im

aktuellgültigen
Regionalplan

fürden Kiesabbau
vorgesehen

w
aren und auch heute

noch sind. Derbestehende
Sicherungsbereich

(ca. 27
ha) ist dabeifastvierm

al so
groß,w

ie
die

beantragten Flächen.

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen
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Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Die Anm
erkungen, die sich nicht auf die Fortschreibung des TRP Oberflächennahe

Rohstoffe beziehen,  w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

Zur "Regionalbedeutsam
keit":

Das BVerw
G hat in seinem

 Urteil vom
 10.11.2011 klargestellt, dass die Begriffe

„regionalbedeutsam
" und „raum

bedeutsam
" synonym

 zu verw
enden sind: Nach § 11 Abs.

3 LplG erfolgen Festlegungen im
 Regionalplan sow

eit es für die Entw
icklung und Ordnung

der räum
lichen Struktur der Region erforderlich ist (Regionalbedeutsam

keit). Dazu sind
im

 Regionalplan u.a. Gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und Gebiete zur
Sicherung von Rohstoffen festzulegen.

Gem
äß der Begründung zu Plansatz 1.1 des Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe

(2005) w
erden Abbaustätten für oberflächennahe Rohstoffe ab einer Gesam

tfläche von 5
ha als regionalbedeutsam

 bew
ertet.

Bei der Fortschreibung des Teilregionalplanes w
urde die "Schw

elle" der
Regionalbedeutsam

keit neu gefasst:

Eine Regionalbedeutsam
keit der Abbaustelle einschließlich der regionalplanerisch

festzulegenden Vorranggebiete ist aus folgenden Gründen bereits ab einer Größe von 2
Hektar regelm

äßig gegeben: „Kleinere“ Vorranggebiete sind gerade im
 Hinblick auf eine

Stärkung der m
ittelständischen W

irtschaft, einen dezentralen Abbau sow
ie eine

verbraucher-/ortsnahe Versorgung u.a. m
it Baurohstoffen grundsätzlich als

regionalbedeutsam
 anzusehen. Die Beurteilung der Regionalbedeutsam

keit eines
Vorhabens kann aus folgenden Gründen nur im

 konkreten Einzelfall beurteilt w
erden:

M
aßgeblich ist, dass nicht allein die Größenordnung bzw

. Raum
beanspruchung oder die

optische W
ahrnehm

barkeit der Abbaustelle (und dam
it auch des Landschaftseingriffs)

hier vorrangig für die Definition der “Regionalbedeutsam
keit” sein kann, sondern ggfs.

auch der Aspekt der Knappheit und der Seltenheit eines Rohstoffes in Baden-
W

ürttem
berg.

Grundlage für die Festlegung der Abbau- und Sicherungsgebiete in der Fortschreibung
des Teilregio-nalplans Oberflächennahe Rohstoffe ist der Nachw

eis eines abbauw
ürdigen

Vorkom
m

ens sow
ie eine M

indestgröße von 2 ha (Regionalbedeutsam
keit), die i.d.R. eine

sinnvolle Abbaugeom
etrie erm

öglicht; zudem
 lassen sich Flächen im

 M
aßstab der

Raum
nutzungskarte des Regionalplanes (1:50.000) in etw

a erst ab dieser
Größenordnung darstellen.

Zum
 "Raum

ordnungsverfahren":
Nach den Vorgaben der Raum

ordnungsverordnung (RoV) ist ein Raum
ordnungsverfahren
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
bei „anderen als bergbaulichen Vorhaben zum

 Abbau von oberflächennahen Rohstoffen
m

it einer vom
 Vorhaben beanspruchten Gesam

tfläche von 10 ha oder m
ehr

durchzuführen“, § 1 Nr. 17 RoV) durchzuführen ist. Im
 vorliegenden Fall w

ird diese
Größenordnung m

it einer geplanten Erw
eiterungsfläche von insgesam

t 7,5 ha zw
ar

unterschritten, jedoch besitzt die für die Raum
ordnung zuständige Landesbehörde (RP

Freiburg) die Befugnis w
eitere raum

bedeutsam
e Planungen und M

aßnahm
en von

überörtlicher Bedeutung nach landesrechtlichen Vorschriften in einem
Raum

ordnungsverfahren zu überprüfen. Das RP Freiburg hält die Durchführung eines
Raum

ordnungsverfahrens nicht für erforderlich (Schreiben vom
 17.4.2020).

035/06
W

irsehen uns
zu

diesem
 Neuaufschluss

gezw
ungen,da

unserVorkom
m

en
in Zoznegg

einen hohen
Sandanteilaufw

eist.Dieserliegtim
Rohm

aterialfürdie
Körnung

0/4
beständig

bei rund
44

%
(siehe

nachstehendes
Diagram

m
).Um

unsere
Kunden

m
it

norm
gerechten Produkten

versorgen
zu

können,istes
notw

endig,diesem
 stark

sandhaltigen M
aterialdeutlich körnigere

Kiese
zuzuführen.

So
siehtbeispielsw

eise
die

Norm
fürdie

Herstellung
von

Transportbeton
(EN

12620)
einen Sandanteilvon

40
%

 vor,w
as

zurFolge
hat,dass

dem
 Rohm

aterialvon
Zoznegg

Kies
(>

 4 m
m

)
zugesetztw

erden
m

uss.Im
Bereich

Straßenbau
liegtderAnspruch

an
den

Kiesanteil größer4
m

m
 noch höher (je

nach
Kundenanforderung

bis
zu

70%
).In

derRegion
um

 Zoznegg stehtunserem
 Unternehm

en
dazu

nur das
Abbaugebiet

Vogelsang zurVerfügung.

W
eiterhin

istdas
M

aterialin
Zoznegg

nureingeschränktfrostbeständig,w
as

ebenfalls
zur Notw

endigkeitvon
Beim

ischungen
andererRohstoffe

(z.B:aus
unseren

Kiesw
erken

in Göggingen
bzw

.Ottersw
ang, beide

Landkreis Sigm
aringen) führt.Dem

beigefügten
Prüfzeugnis

istzu
entnehm

en,dass
nurbeientsprechenderBeim

ischung
von

M
aterial

aus anderen
Gruben

der von
den

Norm
en

vorgeschriebene
W

iderstand
gegen

Frost-Tau-
W

echsel erreichtw
ird (Siehe

Beurteilung
ifm

vom
7.11.2012 als

Anlage
anbei).Das

M
aterialim

 Vogelsang
erfülltdiese

Erfordernisse
und

w
ürde

zu
einerReduzierung

des
LKW

-Verkehrs beitragen
(siehe

auch
w

eiterunten).Eine
M

ischung
aus Kies  /

Sand
m

it
Natursteinen entsprichtübrigens

nichtden
Norm

vorgaben
und

scheidetinsofern
aus.

Dies
zeigtdeutlich, die

eingeschränkte
Substituierbarkeitvon

Kies
und

Sand
durch

andere
Rohstoffe

w
ie beispielsw

eise Naturstein.

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen

284

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Bisher liegen dem
 Regionalverband keine Gutachten, etc. vor, dass m

an sich bei dem
potenziellen Vorranggebiet (Abbau) KN-11 AG M

ühlingen (Zoznegg) sicher ist, dass der
Sandanteil - w

ie bei der bestehenden genehm
igten Abbaufläche -  in diesem

 ca. 4 ha
großen Erw

eiterungsgebiet auch bei rund 44 %
 liegt. Es kann daher nicht ausgeschlossen

w
erden, dass sich dies im

 Gebiet KN-11 AG auch ändern kann (z.B. ein signifikant
niedrigerer Sandanteil bzw

. höherer Kiesanteil). Vergleichbare Fälle haben gezeigt, dass
sich die Varietäten in einem

 Gebiet bzw
. in einem

 Abbaufeld schnell geändert haben und
dies im

 Voraus (z.B. bei Antragstellung) nicht im
m

er schon ausreichend bekannt w
ar.

Zudem
 liegen dem

 Regionalverband keine belastbaren Inform
ationen vor, dass die

Qualität von M
aterial aus dem

 ca. 5-6 ha großen Kiesvorkom
m

en Vogelsang tatsächlich
für eine "Aufw

ertung" des M
aterials aus Zoznegg dauerhaft ausreicht (signifikant höherer

Kiesanteil, bessere Frostbeständigkeit).

Als anderw
eitige Lösungsm

öglichkeit sollte zudem
 geprüft w

erden, ob der Betreiber
künftig ggf. kiesiges M

aterial aus dem
 nahegelegenen in der laufenden TRP-

Fortschreibung enthaltenen potenziellen ca. 17 ha großen potenziellen Abbaugebiet KN
-19 AG Stockach (Hoppetenzell) zuführen könnte. Bei dem

 vorgenannten Gebiet handelt
es sich um

 die Erw
eiterung eines bereits bestehenden Standortes und nicht w

ie bei
Vogelsang um

 einen Neuaufschluss (Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor

Neuaufschluss“).

Die M
aterialqualität am

 bereits bestehenden Abbaustandort in M
ühlingen-Zoznegg w

ird in
die Abw

ägung m
it eingestellt. Es handelt sich dabei jedoch nicht um

 ein "Planungsziel"
sondern lediglich um

 einen Belang, der in die Abw
ägung m

it einzustellen ist.  Auch w
enn

in Hohenfels (Kalkofen Vogelsang) kein Rohstoffabbau erfolgen kann, stellt sich der
Standort in M

ühlingen-Zoznegg  als geeignet dar. Die Rohstoffgeologische Bew
ertung des

LGRB vom
 20.17.2018 fiel positiv aus. "Das geplante Vorranggebiet könnte die w

eitere
Rohstoffgew

innung in der bestehenden Kies- und Sandgrube M
ühlingen-Zoznegg [...]

sichern, [...). Das Vorranggebiet und der angrenzende Bereich w
urden durch m

ehrere
Erkundungsbohrungen ausreichend erkundet."

Für die vom
 Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche
Gesam

tabw
ägung für die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf
ausschlaggebend.
Der regionalplanerisch zu sichernde Flächenum

fang am
 Bedarf ist  für einen Zeitraum

von 40 Jahre auszurichten.  Es ist Grundprinzip des Rohstoffsicherungskonzeptes, dass
zur regionalen Bedarfsdeckung Erw

eiterungen Vorrang haben sollen vor der Planung von
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Neuaufschlüssen.

Im
 Rahm

en der Fortschreibung des Teilregionalplanes w
ürde dieses Vorranggebiet für

den Abbau die einzige Fläche im
 Bereich „Kiese und Sande“ darstellen, w

elches einen
Neuaufschluss darstellt.  Auch w

urden seitens des zuständigen Landratsam
tes Bedenken

bzgl. der fehlenden Erschließung dieses Abbaugebietes geäußert. Für die regionale
Gesam

tbedarfsbetrachtung spielt die Fläche aufgrund der geringen Größe und der
durchschnittlichen M

ächtigkeit nur eine unw
esentliche Rolle.

Die entgegenstehenden Belange überw
iegen daher in der Abw

ägung

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

035/07
W

irm
öchten

an
dieserStelle

generelldaraufverw
eisen, dass

beiden
Überlegungen

des
Regionalverbands

die M
aterialgüte

kaum
 / nichtbetrachtetw

ird.Um
norm

gerechte
Produkte herstellen

zu
können,istes

häufig
nötig,Gem

ische
aus

unterschiedlichen
Abbaustätten

zu verw
enden.Hiersind die Abbaugebiete

Vogelsang
und Zoznegg

ein
gutes Beispiel.Ohne ein Zusam

m
enspielzw

eierStandorte ist das Rohm
aterialin

Zoznegg
nurschw

er nutzbar,bzw
. es verbleiben

große
Restm

engen
an

unverw
ertbaren,

w
ertvollen

Rohstoffen.Aus
Gründen

der vollständigen Verw
ertung

vorhandener
Vorkom

m
en

ist es
fastunausw

eichlich,hier Gem
ische herzustellen.

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen

285

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang), KN
-11 AG M

ühlingen
(Zoznegg)

Ein guter und gem
einsam

er Kenntnisstand über die Verbreitung und Qualität der
Rohstoffvorkom

m
en sow

ie über den landesw
eiten Bedarf an diesen Rohstoffen ist die

Voraussetzung für abgew
ogene Planungen und Entscheidungen. Je größer das W

issen
über die Rohstoffvorkom

m
en und Lagerstätten des Landes ist, desto einfacher, schneller

und vor allem
 auch nachhaltiger kann eine langfristige Rohstoffsicherung erfolgen. Die

Überm
ittlung dieser Ergebnisse und die rohstoffgeologische Beratung der Träger der

Regionalplanung durch das LGRB sind gut abgestim
m

t. Von der fortlaufenden
Aktualisierung der Rohstofferfassung und Rohstoffkartierung profitieren sow

ohl  die
genehm

igenden Behörden als auch die Träger der Regionalplanung bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben. Der gegenseitige Inform

ationsaustausch sollte – w
o erforderlich – w

eiter
intensiviert w

erden.

Zur konkreten Vorbereitung der Fortschreibung des Teilregionalplanes erfolgten seit 2014
u.a. Abstim

-m
ungen zw

ischen dem
 Regionalverband und dem

 LGRB, dem
Industrieverband Steine und Erden Baden-W

ürttem
berg e.V. (ISTE) und m

it
verschiedenen Abbauunternehm

en und Planern.
Zur Fortschreibung des Regionalplanes hat das LGRB zusam

m
en m

it dem
Regionalverband im

 Jahre 2015 eine flächendeckende Betriebserhebung bei allen
rohstoffgew

innenden Betrieben in der Region durchgeführt. Ein entsprechendes
Gutachten „Ergebnisse der LGRB-Erhebungen zur Rohstoffgew

innung in der Region
Hochrhein-Bodensee, Hinw

eise zur regionalplanerischen Rohstoffsicherung“ liegt seit
M

itte 2016 vor. Auf Basis der durchgeführten rohstoffgeologischen Erhebungen w
erden

in dem
 Gutachten die Ergebnisse der 2015 gem

einsam
 m

it dem
 Regionalverband

durchgeführten Betriebserhebung der Rohstoffbetriebe dargestellt und auch Aussagen
zur Vorrats- und Bedarfssituation abgeleitet.

Im
 Vergleich zum

 TRP (2005), bei dem
 überw

iegend die Prognostische Rohstoffkarte des
Landesam

tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) zu Grunde gelegt w
urde,

konnte bei der Fortschreibung zudem
 auf eine deutlich verbesserte rohstoffgeologische

Datengrundlage zurückgegriffen w
erden.

Für die Festlegung von Vorranggebieten für den Abbau und zur Sicherung von Rohstoffen
w

urden die vom
 LGRB für den Bereich der Region Hochrhein-Bodensee vorliegenden

Karten der m
ineralischen Rohstoffe von Baden-W

ürttem
berg (KM

R 50) herangezogen. In
diesen Karten w

erden Ergebnisse von rohstoffgeologischen Erkundungsarbeiten
zusam

m
engefasst, die zur fachlichen Um

setzung des Rohstoffsicherungskonzeptes des
Landes durchgeführt w

urden. Darin ist der derzeitige Kenntnisstand über die
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
oberflächennahen Vorkom

m
en m

ineralischer Rohstoffe und ihre Nutzung dargestellt.
Diese Rohstoffvorkom

m
en w

erden hinsichtlich ihres geologischen Aufbaus, der
hydrogeologischen Gegebenheiten, der nutzbaren M

ächtigkeiten und der w
ichtigsten

Nutzungsm
öglichkeiten beschrieben und in Karten im

 M
aßstab 1:50.000 dargestellt.

Die Realisierung einer vorausschauenden Planung liegt nicht nur in der Verantw
ortung

der Regionalplanung, sondern auch in der Unternehm
erverantw

ortung. Seit über 20
Jahren stim

m
en daher die m

eisten rohstoffgew
innenden Firm

en und ihre beratenden
Büros ihre M

aßnahm
en hinsichtlich der qualitativen Anforderungen zur

rohstoffgeologischen Erkundung m
it dem

 LGRB ab. Auch dadurch w
urden die regionalen

und betrieblichen Planungen schrittw
eise besser, Um

planungen w
urden seltener.

Neben den og. KM
R 50 w

urden  folgende fachliche Planungsgrundlagen für die
Beurteilung der Lagerstättensituation und des Bedarfs zur Fortschreibung des
Teilregionalplanes zugrunde gelegt:
- Betriebserhebung zur Rohstoffgew

innung (Daten des LGRB aus den Jahren 2014/15 zu
den einzelnen Abbaustätten)
- Rohstoffgew

innungsstellen-Datenbank des LGRB (Stand 31.08.2017)
- ISTE (27.10.2017): „Vorschläge zu Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher
Rohstoffe und Vorranggebieten zur Sicherung von Rohstoffen (Interessensgebiete) in der
Region Hochrhein-Bodensee“
- Gutachten des LGRB (25.10.2017/05.12.2017/31.01.2018): Rohstoffgeologische
Bew

ertung der Flächenentw
ürfe m

it der vorläufigen Abgrenzung (Entw
urf) von

potenziellen Vorranggebieten für die Fortschreibung des Teilregionalplanes
Oberflächennahe Rohstoffe.

In Bezug auf die Rohstoffgeologie und M
aterialqualität der Fläche in Zoznegg lagen  dem

Regionalverband für die Erarbeitung des 1. Anhörungsentw
urfs folgende Dokum

ente vor:

Valet u. Ott Gm
bH & Co. KG (Auftraggeber) / Hydrodata: Rohstoffgeologische Erkundung

der Kies-/Sandlagerstätte Liesgrubeb Valt u. Ott Zoznegg, 3.4.2012
Valet u. Ott Gm

bH & Co. KG (Auftraggeber) / Planstatt Senner: Potenzieller Kiesabbau
Erw

eiterung am
 Standort M

ühlingen-Zoznegg / Stockack-Hoppetenzell - Kurze
Darstellung der naturschutzrechtl und raum

ordnerischen Belange, 27.07.2012
RP Freiburg, LGRB: Karte der m

ineral. Rohstoffe 50, L8120 Stockach, 2013
RP Freiburg, LGRB: Kiesgrube M

ühlingen-Zoznegg - Betriebserhebung zur
Rohstoffgew

innung, Erhebungsdatum
 22.10.2015

RP Freiburg, LGRB: Rohstoffgeologische Bew
ertung von geplanten Vorranggebieten für

den Abbau von Rohstoffen und Sicherungsgebieten für Rohstoffe im
 Rahm

en des
Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe in der Region Hochrhein-Bodensee,
23.07.2018
ISTE: Vorschläge zu Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und
Vorranggebieten zur Sicherung von Rohstoffen (Interessensgebiete) in der Region
Hochrhein-Bodensee, 27.10.2017

Aus den vorgenannten Dokum
enten geht nicht hervor, dass für den Standort Zoznegg

M
aterial von "Außen" beigem

ischt w
erden m

üsste, um
 "norm

gerechte Produkte"
herstellen zu können. Das LGRB hat das im

 Rahm
en der Fortschreibung des

Teilregionalplanes geplante Vorranggebiet (Abbau) KN-11 AG in Zoznegg im
 Jahr 2018
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
rohstoffgeologisch positiv bew

ertet und berichtet, dass einen ausreichende Erkundung
des geplanten Vorranggebiets (Abbau) und des angrenzenden Bereiches vorliegt.

Um
 den Prozess der Rohstoffsicherung zu verbessern, sollen Betreiber von

Rohstoffgew
innungsstätten vorausschauend handeln und die Träger der Regionalplanung

und auch das LGRB m
öglichst frühzeitig über Bedarfsänderungen inform

ieren, dam
it

diese gegebenenfalls frühzeitig reagieren können.

Die Inform
ation, dass das sehr sandhaltige M

aterial in M
ühlingen-Zoznegg m

it dem
Kiessand des geplanten Abbaugebiets Vogelsang "verbessert" w

erden soll, erhielt der
Regionalverband erstm

alig vom
 Landratsam

t Konstanz Ende Februar 2018, also zu einem
Zeitpunkt an dem

 das Planungsverfahren im
 Hinblick auf die dam

als vorzubereitenden
Unterlagen für die 1. Anhörung bereits w

eit fortgeschritten w
ar.

Grundsätzlich sei gesagt, dass es die Aufgabe der Regionalplanung ist,  Flächen in einem
für die Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Ziel der
Regionalplanung ist die raum

ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw
ärtigen

oder künftigen Abbau von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der
Regionalplanung sind Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans ersetzen nicht das für Abbauvorhaben erforderliche
Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den Fachbehörden auf Antrag des

Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor diesem
 Hintergrund w

ird darauf
hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene lediglich regeln kann, an w
elchen

Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein stattfinden kann und w
elche

Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen künftigen Abbau freigehalten

w
erden.

035/08
Dem

entsprechend
fahren w

irbereits
heute

Kiese übereine
Entfernung

von 22
km

von
unserem

W
erk

in
Ottersw

ang
(StadtPfullendorf)

nach
Zoznegg.Durch

den
deutlich

näher gelegenen
Abbaustandort Vogelsang

(10 km
)

w
ürde

m
ithin

das
Verkehrsaufkom

m
en

sinken.

Dies stehtim
 klaren

W
iderspruch

zu
den Behandlungen

dereingegangenen
Anregungen

und Bedenken.So
beispielsw

eise
unterlfd.Nr. 37

aufSeite
35

(Stand 08.07.2020).

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen

286

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang),
KN-11 AG M

ühlingen
(Zoznegg)

Der regionalplanerische Grundsatz Erw
eiterung vor Neuaufschluss m

uss hier dem
Transport-/Verkehrsthem

a gegenübergestellt w
erden. Dies insbesondere vor dem

Hintergrund, dass derzeit bereits kiesiges M
aterial, aus anderen - jew

eils knapp über 20
km

 entfernten - W
erken der Valet und Ott Gruppe nach Zoznegg transportiert w

ird bzw
.

zukünftig (ca. in einem
 Zeitraum

 von 15 Jahren) zugeführt w
erden könnte und m

an bei
einem

 Abbau in Kalkofen-Vogelsang (Neuaufschluss) von einem
 perspektivischen

Abbauzeitraum
 von rund 10 Jahren ausgehen w

ürde.

Im
 Rahm

en des vom
 Vorhabenträger angesprochenen Abbauantrages w

äre das
Aufzeichnen der Vor- und Nachteile bzw

. der Be- und Entlastungseffekte u.a. für die
Um

w
elt im

 Rahm
en einer Alternativenbetrachtung erforderlich.

Darüber hinaus hat der Regionalverband in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe
Rohstoffe den Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße
m

öglichst der direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und
die Belastung von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9).
Das übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

035/09
Ohne

entsprechende
Beim

ischungen
sind

verschiedene
Rohstoffvorkom

m
en

dauerhaft
nicht oder nichtvollständig

nutzbar.Dies
w

idersprichtden
Grundsätzen

einer
vollständigen Ausnutzung

bestehenderVorkom
m

en
des Regionalplans.Eine zeitnahe

Erschließung
großer neuerAbbaugebiete

w
äre

unausw
eichlich,obw

ohlbestehende
Vorkom

m
en

noch
nicht vollständig

ausgekiestbzw
.verw

ertetsind.Dies
kann

bei
entsprechenderBeim

ischung
aus anderen

nahegelegenen
Gruben

deutlich
hinausgezögertund

vorhandene
Vorkom

m
en vollständig

ausgebeutetw
erden.

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen

287

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

siehe Stellungnahm
e Nr. 035 / 07 (lfd. Nr. 285)

035/10
M

ittelfristig
w

ird
derRegionalverband

ohnehin
nichtum

hinkom
m

en,Neuaufschlüsse
vorzusehen.Beianhaltend

dynam
ischerNachfragesituation w

erden
die

nun
geplanten

Abbaugebiete
kaum

 ausreichen,die
steigende

Nachfrage
zu decken. Des

w
eiterem

w
ird

in der Erläuterung
der Planung

(Seite
27)

angeführt,dass nur65%
 des prognostizierten

Bedarfes
an Sanden

und
Kiesen

fürdie kom
m

enden
Jahre

aus
den

vorgesehenen
Abbaugebieten

erbracht w
erden

kann.Dam
itverbietetsich

jegliche
Streichung

eines
Gebietes

im
 Abw

ägungsprozess sofern nichtAusschlusskriterien
vorliegen,w

as
im

Fall
des Gebiets Vogelsang

nichtderFall ist.W
irhalten daher ein

solches
Argum

entfürnicht
stichhaltig.

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen

288

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

vgl. Stellungnahm
e-Nr.: 035/04 (lfd. Nr. 282)

Gem
äß Plansatz 1, G3  soll die Erw

eiterung bestehender Lagerstätten vor der
Erschließung neuer Lagerstätten erfolgen (Erw

eiterung vor Neuaufschluss). Ziel dabei ist,
dass die Eingriffe in Natur und Landschaft so gering w

ie m
öglich gehalten w

erden.
Jedoch m

uss der Planungsgrundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ in einzelnen Fällen

im
 Hinblick auf eine langfristige Versorgung m

it oberflächennahen Roh-stoffen relativiert
w

erden, w
ie die folgenden Ausführungen verdeutlichen:

Die 2016 dem
 Regionalverband zur Verfügung gestellten Ergebnisse aus den Erhebungen

des Landes-am
tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) zur Rohstoffgew

innung in
der Region Hochrhein-Bodensee lassen erkennen, dass die Versorgungsbasis in der
Region Hochrhein-Bodensee erheblich abgenom

m
en hat. Der Druck auf die bestehenden

Gew
innungsstellen in der Region hat sich deutlich erhöht. M

angels
Erw

eiterungsm
öglichkeiten ging die Anzahl der Gew

innungsstellen m
erklich zurück.1992

gab es 99 Gew
innungsstellen in der Region, Ende 2015 w

aren es noch 53. Dies
entspricht einem

 Rückgang an Abbaustätten von 46,5 %
 in 23 Jahren. Der Rückgang ist

deutlich stärker als in den Nachbarregionen. In den benachbarten Regionen Südlicher
Oberrhein und Bodensee-Oberschw

aben ist die Zahl der Gew
innungsstellen im

 gleichen
Zeitraum

 jew
eils um

 30 %
 zurückgegangen. Bis Ende 2015 betrug der landesw

eite
Rückgang im

 statistischen M
ittel rund 15 %

. Hauptgründe für den Rückgang in der
Region Hochrhein-Bodensee sind, dass die Lagerstätten vollständig abgebaut oder
Erw

eiterungen nicht m
öglich sind. Als Konsequenz nim

m
t die regionale

Versorgungssicherheit ab, die Transportdistanzen und dam
it die Um

w
eltbelastungen

nehm
en zu. Zudem

 sind die einzelnen Lagerstättenkörper aufgrund geologischer
Gegebenheiten begrenzt. Hinzu kom

m
en w

eitere Rahm
enbedingungen, w

elche die
w

irtschaftliche Ge-w
innung m

itbestim
m

en; dazu gehören insbesondere zunehm
ende

Abraum
m

ächtigkeiten bei w
achsender Entfernung des Abbaus vom

 Taleinschnitt und die
geologisch bedingte Abnahm

e von M
aterialqulitäten. Bei zahlreichen Gew

innungsstellen
gehen daher die Lagerstättenqualitäten und som

it die „flächenbezogene
Rohstoffergiebigkeit“ deutlich zurück.

Aufgrund der vorgenannten Entw
icklungen em

pfiehlt das LGRB durchaus auch
Neuaufschlüsse in be-sonders hochw

ertigen und m
ächtigen Lagerstätten (siehe hierzu

auch G6). Die Lagerstättenerkundung und die betriebliche sow
ie regionalplanerische

Rohstoffsicherung können dabei auf deutlich verbesserte rohstoffgeologische Grundlagen
des LGRB zurückgreifen. Die Nutzung m

ächtiger und qualitativ hochw
ertiger Lagerstätten

führt zu einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahm
e und des Energie-verbrauchs.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Neuaufschlüsse sollen eine m

öglichst langfristige Perspektive haben.

Für die vom
 Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche
Gesam

tabw
ägung für die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf
ausschlaggebend.
Der regionalplanerisch zu sichernde Flächenum

fang am
 Bedarf ist  für einen Zeitraum

von 40 Jahre auszurichten.

Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat 2016 ein Gutachten zur Plausibilisierung
des künftigen Rohstoffbedarfs an die SST Ingenieurgesellschaft m

bH, Aachen in
Kooperation m

it dem
 Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
) vergeben.  Im

Fokus steht eine Abschätzung des zukünftigen Bedarfs unter Berücksichtigung
überregionaler Zusam

m
enhänge in Auftrag gegeben.

Die Rohstoffbedarfserm
ittlung erfolgt auf Basis der Ergebnisse der zuvor genannten

Bedarfsanalyse und des Planungszeitraum
s von 2 x 20 Jahren. Bei der Berechnung w

urde
die M

engendifferenz zw
ischen der Rohförderung und des verw

ertbaren M
aterials

berücksichtigt. Aus dem
 im

 Gutachten beschriebenen oberen und unteren Korridor w
urde

der M
ittelw

ert gebildet, der in den Planungsunterlagen als „RVHB-Basis" bezeichnet w
ird

und die Grundlage für die Bedarfsberechnung darstellt. Daraus ergibt sich für den 1.
Planungszeitraum

 über alle betrachteten Rohstoffe ein Gesam
tbedarf

(Produktionsm
enge) von ca. 128 M

io. t und für den 2. Planungszeitraum
 von ca. 145 M

io.
t. Für die vom

 Regionalverband vorzunehm
ende überörtliche und überfachliche

Gesam
tabw

ägung für die Gesam
tregion ist der zu erw

artende gesam
tregionale Bedarf

erm
ittelt über das erw

ähnte Gutachten ausschlaggebend.

Es ist Grundprinzip des Rohstoffsicherungskonzeptes, dass zur regionalen
Bedarfsdeckung Erw

eiterungen Vorrang haben sollen vor der Planung von
Neuaufschlüssen.

Im
 Rahm

en der Fortschreibung des Teilregionalplanes w
ürde dieses Vorranggebiet für

den Abbau die einzige Fläche im
 Bereich „Kiese und Sande“ darstellen, w

elches einen
Neuaufschluss darstellt.  Auch w

urden seitens des zuständigen Landratsam
tes Bedenken

bzgl. der fehlenden Erschließung dieses Abbaugebietes geäußert. Für die regionale
Gesam

tbedarfsbetrachtung spielt die Fläche aufgrund der geringen Größe und der
durchschnittlichen M

ächtigkeit nur eine unw
esentliche Rolle. Die entgegenstehenden

Belange überw
iegen daher in der Abw

ägung.

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

035/11
Hinsichtlich

der Verkehrserschließung
des

Abbaugebiets
konnten

im
Abbauantrag

detaillierte Angaben
gem

achtund
die

dam
itverbundenen Problem

e deutlich
reduziert

w
erden.Dies bitten

w
irebenfalls

bei derAbw
ägung nochm

als
zu

überprüfen.

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen

289

Standort:

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

siehe Stellungnahm
e Nr. 035 / 02 (lfd. Nr. 280) und 035 / 07 - 08 (lfd. Nr. 285 f) und

035 /10 (lfd. Nr. 288)

Fragen einer flurstückhaften Abgrenzung von potenziellen Abbauflächen inklusive Fragen
der Erschließung sind den allfälligen Genehm

igungsverfaren vorbehalten.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Für die vom
 Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche
Gesam

tabw
ägung für die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf
ausschlaggebend.
Der regionalplanerisch zu sichernde Flächenum

fang am
 Bedarf ist  für einen Zeitraum

von 40 Jahre auszurichten.  Es ist Grundprinzip des Rohstoffsicherungskonzeptes, dass
zur regionalen Bedarfsdeckung Erw

eiterungen Vorrang haben sollen vor der Planung von
Neuaufschlüssen.

Im
 Rahm

en der Fortschreibung des Teilregionalplanes w
ürde dieses Vorranggebiet für

den Abbau die einzige Fläche im
 Bereich „Kiese und Sande“ darstellen, w

elches einen
Neuaufschluss darstellt.  Auch w

urden seitens des zuständigen Landratsam
tes Bedenken

bzgl. der fehlenden Erschließung dieses Abbaugebietes geäußert. Für die regionale
Gesam

tbedarfsbetrachtung spielt die Fläche aufgrund der geringen Größe und der
durchschnittlichen M

ächtigkeit nur eine unw
esentliche Rolle.

Die entgegenstehenden Belange überw
iegen daher in der Abw

ägung

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

035/12
Betreffend

dem
 Them

a Verkehrw
ollen

w
irauch einige in den Abw

ägungen
übertrieben

bzw
. unzutreffend

dargestellte
Angaben

klarstellen:

• Geplantistbisherden
StandortVogelsang

in
jew

eils
2 bis

3
Abbauaktionen

jährlich,
übereinen

Abbauzeitraum
von

insgesam
t3-4

M
onaten

zu
betreiben.Nurin

diesen
Phasen

w
ird

es
zu

steigenden
Verkehrsbelastungen

kom
m

en,die
abereinen Abtransport

aus
w

eiterentfernten Gruben
aufannähernd gleicherFahrstrecke erübrigen

(siehe
Überlegung

oben).DerGesam
tverkehrw

ird
sich

dam
itin

Sum
m

e kaum
verändern.

• Zw
argehen

die Untersuchungen
zum

 Abbauantrag
davon

aus,jährlich
bis

zu
110.000

to
von Vogelsang

nach
Zoznegg

zu
transportieren.Dies

entsprichteiner
durchschnittlichen

täglichen
Anzahlvon

34 Fahrten
(bei 250

Arbeitstagen
und

26
to

je
LKW

).Bezogen
auf die geplanten

Abbauphase
von

3
bis 4 M

onate
im

Jahr ergibtsich
m

ithin
in

den Abbauzeiten
eine

tägliche
Anzahlvon

104
Fahrten.Diese Anzahl bew

egt
sich

gem
äß

den
entsprechenden

Untersuchungen
(Lärm

,Staub
und

Verkehr) innerhalb
dergesetzlichen

Grenzw
erte.Auch

haben
die beauftragten

Untersuchungen gezeigt,
dass

es
zu

keinerÜberlastung
des

Verkehrsnetzes
durch

diese
Transporte kom

m
en

w
ird.

Dennoch
sind

w
ir bem

ühtdie Verkehrsbelastung
w

eitereinzudäm
m

en, indem
die

Gew
innungsm

enge reduziertw
ird.

• W
irsehen

dem
entsprechend

die
M

enge
von

110.000 to p.a.als absolute
Höchstm

enge an
und

w
ären

im
Rahm

en
derGenehm

igungserteilung
bereit,diese

deutlich
zu reduzieren,um

das Verkehrsaufkom
m

en
entsprechend

zu
reduzieren.W

ir
prüfen gegenw

ärtig
eine

M
axim

alm
enge

von
jährlich

70.000
to.Außerdem

könnte
die

Abbauphase
auf6 M

onate
im

 Jahrausgew
eitetw

erden.Dem
entsprechend

w
ürde

sich
bei26 to

je
LKW

 und
120

Arbeitstagen
eine tägliche

Anzahlvon
45

Fahrten
ergeben. Die

entsprechenden
Grenzw

erte
w

ürden
dam

itbeiw
eitem

unterschritten.Auch
eine ohnehin

nichtbestehende
Überlastung

des
Verkehrsnetzes

w
äre

w
eiterhin ausgeschlossen.

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen

290

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang),
KN-11 AG M

ühlingen
(Zoznegg)

Die Anm
erkungen und Hinw

eise  w
erden zur Kenntnis genom

m
en. Ein Teil der Aussagen

sind für das Genehm
igungsverfahren relevant.

Bezügl. der Ausführungen zum
 "Zusam

m
enspiel von Zoznegg und Vogelsang" und

"Zufuhrnotw
endigkeit"   vgl. Stellungnahm

e-Nr.: 035 / 06 -08  (lfd. Nr. 284 ff)

Der  Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt und
abschließend bew

ertet w
erden. Sinnvoll ist dies erst im

 Rahm
en der nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren. Die zuständige Behörde des Landratsam

tes hat in seiner
Stellungnahm

e zum
 1. Anhörungsentw

urf bereits darauf hingew
iesen, dass eine

detaillierte Betrachtung im
 Rahm

en eines Genehm
igungsverfahrens erfolgen m

üßte. In
einem

 allfälligen Genehm
igungsverfahren w

ürden dann auch Untersuchungen zu Schall-
und Staubim

m
issionen durchgeführt und bew

ertet.

Für die vom
 Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche
Gesam

tabw
ägung für die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf
ausschlaggebend.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

• Außerdem
planen

w
irdie

Fahrtbew
egungen

so
durchzuführen, dass

Anliegerund
Verkehrsnetz m

öglichstgeschontw
erden.Dazu anbeieine

Beschreibung
der geplanten

Verkehrsbew
egungen

(als
Anlage anbei)

• Das
Argum

ent,dass
ein

Zusam
m

enspielvon
Zoznegg

und
Vogelsang

zu
einer

stärkeren
Streuung

derAbbaugebiete
sow

ie
einem

steigenden
Verkehrsaufkom

m
en

führen
w

ürde,istfür uns
nichtüberzeugend.Es giltvielm

ehrdas
Gegenteil,w

ie
oben

bereits
beschrieben.Ohne

die
Ausw

eisung
des

Gebiets
Vogelsang

w
ird

die
Streuung der

Abbaugebietüberdie
Kreis-und

Regionalverbandsgrenzen
ausgew

eitetund
der

entsprechende
Verkehrausgew

eitet(siehe
auch

nachstehenden
Punkt).

• Ohne
die

nahegelegene
Grube

Vogelsang
w

äre
das

W
erk

Zoznegg
zu

Anlieferungen
aus

anderen
W

erken
derValetu.OttGruppe

angew
iesen.Das

nächstgelegene
W

erk ist
das

W
erk

Göggingen,das
sich

aktuellebenfalls
in

einem
laufenden

Genehm
igungsverfahren

befindet.W
ährend

die
Fahrtstrecke Zoznegg -Vogelsang

ca.10
km

beträgt,istdie
Fahrtstrecke

Zoznegg
-Göggingen

23
km

(bzw
.Ottersw

ang-
Zoznegg:22

km
)

lang.Die
Region

Hochrhein-Bodensee w
äre

dam
itw

eiterhin von
Zulieferungen

aus
angrenzenden

Landkreisen
angew

iesen,obw
ohlM

öglichkeiten
im

eigenen Regionalverbandsgebietbestünden.Der Grundsatz einerm
öglichstregionalen

Rohstoffversorgung
w

ürde
bew

usstin
Frage

gestellt.Auch
verw

eisen
w

irdaraufhin,
dass

die
Rohstoffquellen

unseres
Unternehm

ens
auch

in
den

angrenzenden
Regionen

äußertbegrenztsind. Beispielsw
eise

hatunserW
erk

Göggingen,trotz aktuellerteilter
Erw

eiterungsgenehm
igung,m

axim
al einen

Zeithorizont von
15

Jahren.

• Vordem
Hintergrund

derZufuhrnotw
endigkeitvon

kiesigem
M

aterialnach
Zoznegg

übergrößere
Entfernungen

als
aus

dem
GebietVogelsang

halten
w

irdie
getroffene

Abw
ägung

für fehlerhaft.Die
aktuellvorliegende

Abw
ägung

hätte
zur Folge,dass m

it
dem

Argum
ent„Belastung

des
Straßenverkehrs"

derStraßenverkehrintensiverw
äre als

ohne
einen

Abbau im
Bereich

Vogelsang.

Der regionalplanerisch zu sichernde Flächenum
fang am

 Bedarf ist  für einen Zeitraum
von 40 Jahre auszurichten. Es ist Grundprinzip des Rohstoffsicherungskonzeptes, dass
zur regionalen Bedarfsdeckung Erw

eiterungen Vorrang haben sollen vor der Planung von
Neuaufschlüssen.

Im
 Rahm

en der Fortschreibung des Teilregionalplanes w
ürde dieses Vorranggebiet für

den Abbau die einzige Fläche im
 Bereich „Kiese und Sande“ darstellen, w

elches einen
Neuaufschluss darstellt.  Auch w

urden seitens des zuständigen Landratsam
tes Bedenken

bzgl. der fehlenden Erschließung dieses Abbaugebietes geäußert. Für die regionale
Gesam

tbedarfsbetrachtung spielt die Fläche aufgrund der geringen Größe und der
durchschnittlichen M

ächtigkeit nur eine unw
esentliche Rolle.

Die entgegenstehenden Belange überw
iegen daher in der Abw

ägung

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

035/13
Die

angedachte
Herausnahm

e
des

Abbaugebiets
sehen

w
irauch

vordem
Hintergrund

des Vertrauensschutzes
kritisch.Angesichts

derheute
extrem

langen
Verfahrensdauern

w
äre

es sinnvoll,solche
Abbaugebiete

nichtohne
frühzeitige

(m
indestens

2
bis

3
Jahre)

vorherige Ankündigungen
zu

streichen.Die
notw

endigen Untersuchungen
fürden

geplanten
Abbau laufen

seitvielen
Jahren

und
haben

erhebliche
Kosten

erzeugt.Stets
davon

ausgehend,dass deraktuellbestandskräftige
Regionalplan

in jedem
 Fallauch

für
eine

Restfläche
w

eiterhin gültig sein w
ird.Dies

gilt um
so

m
ehr,w

enn
w

ie
im

Fall
Vogelsang

bekannt,die Einreichung des
Abbauantrags

unm
ittelbarbevorstand

bzw
.

bereits
erfolgt w

ar.Selbstentsprechende Öffentlichkeitsbeteiligungen
hatten

schon
stattgefunden.

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen

291

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang),
KN-11 AG M

ühlingen
(Zoznegg)

vgl. Stellungnahm
e-Nr.: 035/03 (lfd. Nr. 281)

035/14
Auch

regen
w

iran,das
Them

a
Erdaushub

nichtgänzlich
auszublenden.Als

Unternehm
en, das  auch

im
  angrenzenden Landkreis Sigm

aringen tätig ist,  m
erken

w
ir eine

verstärkte Nachfrage
nach

M
öglichkeiten  zurVerw

ertung
von

Erdaushub
gerade

aus
dem

Landkreis Konstanz. Die Nöte des Landkreises
Konstanz bei der

Entsorgung von unbelastetem
 Erdaushub

und
Bauschuttbelegen

dies
eindrucksvoll.Eine

Not,die
sich

zw
ischenzeitig

auf das
ganze

Bundesgebietausgew
eitethat.Dazu

ein

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen

292
Das Them

a Erdaushub w
ird in der Begründung zu Plansatz 1, G5 them

atisiert.

Der Planentw
urf trifft keine Aussagen zu Standorten für Deponien. Es ist keine Steuerung

einer Suche nach Deponiestandorten und m
öglichen Deponievolum

ina im
 Rahm

en des
Teilregionalplans oberflächennahe Rohstoffe vorgesehen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

inform
ativerArtikelaus

derFrankfurter Allgem
eine

Zeitung
vom

22.09.2020
anbei.Ohne

entsprechende
Abbaugebiete

brechen
nichtnurVerw

ertungsw
ege

zusam
m

en,sondern
auch

ökologisch
und

w
irtschaftlich

sinnvolle Rundläufe
(Kies/Sand:hin -Erdaushub:

zurück)
sind nicht m

ehr m
öglich.Der LKW

-Verkehr w
ürde

w
eiterzunehm

en.

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang),
KN-11 AG M

ühlingen
(Zoznegg)

Die grundsätzliche M
öglichkeit der Verfüllung, stellt einen nicht den vom

 Um
w

eltbericht
zu bew

ertenden Regelfall dar (siehe § 2a Abs. 2 LplG). Der zeitliche Ablauf von
W

iederverfüllung bzw
. Rekultivierung w

ird im
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren
geregelt.

In Verfüllungen w
ird fünf- bis sechsm

al so viel Erdaushubm
aterial eingelagert w

ie in den
Deponien der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Dam

it kom
m

t Verfüllungen eine
hohe Bedeutung in der Planung der abfallw

irtschaftlichen Daseinsvorsorge zu. Alternative
Entsorgungskapazitäten in den baden-w

ürttem
bergischen Deponien stehen aufgrund der

zunehm
enden Deponieknappheit nicht zur Verfügung. Die Realisierbarkeit einer

langfristigen Konzeption hängt – neben den einschlägigen rechtlichen Vorgaben – stark
vom

 Kooperationsw
illen der Erden und Steine gew

innenden Industrie ab. Die für
Verfüllungen zur Verfügung stehenden Flächen befinden sich w

eitgehend im
Privateigentum

 und entziehen sich som
it einer staatlichen Lenkung.

Gelegentlich stehen langfristige Gew
innungskonzepte kurzfristig sich ergebenden

M
öglichkeiten einer Verfüllung gegenüber. Dies bedeutet, dass zeitw

eilige
Bodeneinlagerungen innerhalb von Gew

innungsstellen notw
endig w

erden. Diese können
den Betrieb der Rohstoffgew

innung erschw
eren. Für die beiden Belange

Rohstoffgew
innung und Verfüllung sollten deshalb flexible Lösungsansätze gefunden

w
erden (Einzelfallentscheidungen). Dem

 Bodenaushubm
anagem

ent sollte im
 Rahm

en der
Zulassung von großen Infrastrukturprojekten m

ehr Bedeutung beigem
essen w

erden.

035/15
Angesichts

dervorgenannten
Gründe,sow

ie
derbereits

frühervorgetragenen
Erw

ägungen und
derStellungnahm

e
vom

Februar2019
bitten

w
irdringend um

W
iederaufnahm

e
des Vorranggebietes fürden

Abbau.

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen

293

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang),
KN-11 AG M

ühlingen
(Zoznegg)

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

035/16
ANLAGE:
Kiestransport aus dem

 Abbaugebiet Vorderer Vogelsang zur Aufbereitung in das Kiesw
erk

Zoznegg

Rahm
enbedingungen

Der Abbau des Rohkieses im
 Vorderen Vogelsang w

ird m
ittels Bagger und Radlader

erfolgen. Per LKW
 w

ird der verladene Rohkies zur Aufbereitung in das nahegelegene (10
km

) Kiesw
erk nach Zoznegg transportiert. Der Abbau soll m

axim
al 25 W

ochen pro Jahr in
2-3 Aktionszeiträum

en erfolgen und sich über einen Gesam
tabbauzeitraum

 von etw
a 10

Jahren erstrecken.

Die m
ittlere jährliche Abbaurate von ca. 35.000 m

3 entspricht einer M
asse von etw

a
70.000 t. Ausgehend davon, dass pro LKW

 26 t (zulässiges Gesam
tgew

icht 40 t)

Valet und Ott Gm
bH u.

Co. KG Beton-, Kies- und
Splittw

erke

88512 M
engen-Rulfingen

294

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang),
KN-11 AG M

ühlingen
(Zoznegg)

Kenntnisnahm
e
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
transportiert w

erden können, fallen bei o.g. Abbauzeitraum
 etw

a 45 Fahrten pro Tag
{Hin- und Rückfahrt) bzw

. etw
a 5-6 Verkehrsbew

egungen pro Stunde an.

Rohkiestransport nach Zoznegg
Der Transport w

ird von der Abbaustätte über die nahegelegene Kreisstraße (K6176)
Richtung W

esten erfolgen. Etw
a nach 1,2 km

 w
echseln die LKW

 im
 Kreisverkehr auf die

L194 nach Kalkofen, w
o sie rechtsabbiegend auf die Gem

eindeverbindungsstraße nach
Deutw

ang w
echseln. Nach der Ortschaft w

echseln die LKW
 auf die K6105 Richtung

W
esten, gefolgt von der K6180 Richtung Norden. Vor der Ortschaft Zoznegg biegen die

LKW
 auf die Gem

eindeverbindungsstraße Richtung Hoppetenzell ab, bis sie die Zufahrt
zum

 Kiesw
erk Zoznegg erreichen, um

 dort den Rohkies zu entladen. Unter o.g.
Abbaubedingungen w

erden w
ährend eines Abbauaktionszeitraum

s  pro Tag etw
a 5-6

LKW
-Bew

egungen pro Stunde m
it Rohkies erfolgen.

Rückfahrt Alternative 1A
Die Rückfahrt der 5-6 LKW

-Bew
egungen pro Stunde erfolgt, den Rohkiestransporten

entsprechend, auf gleichem
 W

eg zurück.

Rückfahrt Alternative  2A
Um

 die Verkehrsbelastung auf die Ortschaften Kalkofen und Deutw
ang zu halbieren, w

ird
der Rücktransport auf die um

liegenden Ortschaften verteilt. W
ie bei der Anfahrt erfolgt

die Rückfahrt zunächst über die K6180 und K6105. Statt auf die
Gem

eindeverbindungsstraße nach Deutw
ang zu w

echseln, führt der Rücktransport dann
über M

indersdorf m
it Anschluss nach Liggersdorf über die K6176.

Hinter Liggersdorf verbleiben die LKW
 im

 Kreisverkehr für w
eitere 1,2 km

 auf der K6176
bis zum

 Erreichen der Zufahrt zum
 Abbaugebiet Vorderer Vogelsang.

Rückfahrt Alternative 1B/2B
Der Rücktransport erfolgt entsprechend den Varianten 1A und 2A bis zum

 Kreisel nach
den Ortschaften Kalkofen bzw

. Liggersdorf.

Statt im
 Kreisverkehr auf die K6176 Richtung Südosten auszufahren, w

ird der W
eg auf

der L194 Richtung Nordosten fortgesetzt. Dabei durchqueren die LKW
 den Ortsrand von

Selgetsw
eiler. Hinter der Ortschaft biegen die LKW

 rechts auf den W
irtschaftsw

eg
Richtung Süden ab, der in das
W

aldgebiet bzw
. Abbaugebiet Vorderer Vogelsang führt.

Um
 diese Route fahren zu können, m

uss die Erlaubnis zur Befahrung des
W

irtschaftsw
eges

vorliegen und ein Ausbau (Aufschotterung) des W
eges in geringem

 Ausm
aß erfolgen. Da

der W
eg im

 Eigentum
 des Eigentüm

ers w
ie das Abbaugebiet selbst steht, kann davon

ausgegangen w
erden, die Erlaubnis zu erhalten

Vorteil dieser Variante ist, dass die LKW
 die Straßen K6176 und L194 als Rechtsabbieger

anfahren bzw
. verlassen und so eine Optim

ierung des Verkehrsflusses im
 Einklang m

it
dem

 Kiesabbauvorhaben erzielt w
ird. Zudem

 w
ird die LKW

-Verkehrsbelastung, der die
direkten Anw

ohner (Im
 Vogelsang 1-5) an die Abbaustätte  betrifft, m

it dieser Variante
halbiert
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

171
zum

obigen
Verfahren

haben
Sie

um
unsere

Stellungnahm
e

bis
04.M

ärz 2019
gebeten.

Zum
PunktRohstoffsicherung

Steinbruch
W

ickartsm
ühle

verw
eisen

w
iraufunser

Schreiben vom
04.Februar2011.Zusätzlich

geben
w

irfolgende
Punkte zu

bedenken:

-
In unm

ittelbarerNähe
des

Steinbruches
befindetsich

W
ohnbebauung. Diese

darfunter keinen
Um

ständen
in

M
itleidenschaftgezogen

w
erden

.

Bürgerm
eisteram

t
Rickenbach

79736 Rickenbach
Standort:
W

T-14 SG Rickenbach
(W

ickartsm
ühle)

Bei der angesprochenen W
ohnbebauung handelt es sich entsprechend dem

 Geodatensatz
<

Gebäude>
 des Am

tlichen Liegenschaftskatasters (ALKIS) um
 w

ohngenutzte Gebäude
im

 Außenbereich. Diese Gebäude (Vogtsrütte, W
ickartsm

ühle) w
eisen einen Abstand von

ca. 100 m
 (ca 80 bzw

. 110 m
) zum

 vorgesehenen Sicherungsgebiet auf und liegen dam
it

im
 Bereich der Gebietsschärfe der regionalplanerischen Festlegung. Die konkrete Prüfung

und Bew
ältigung im

m
issionsschutzrechtlicher Konflikte im

 Falle eines späteren
Abbaugebietes/Abbaus im

 Nahbereich (ca. 100m
) zu einem

 w
ohngenutzten Gebäude im

Außenbereich ist Gegenstand späterer Planungen.

170
Antrag

aufPlanungsänderung
der Vorranggebiete

für
den Abbau

und zur
Sicherung

oberflächennaher
Rohstoffe

in unserem
 W

erk
H

ohe
Rain

Hierm
itbitten w

irum
 Änderung

ihres
ursprünglichen

Entw
urfs

fürunser W
erk

Hohe
Rain.

Derneue
Plan

m
it Vorranggebiet fürden Abbau

und zurSicherung
von

Rohstoffen
liegt

diesem
Schreiben

bei.

DerGrund
fürdie

Planungsänderung
lässtsich

zum
einen

aufdie
gestiegene

Nachfrage
derletzten 4

Jahre
von

etw
a

35%
zurückführen

das
unsere Vorräte

auf ca. 15 Jahre
reduziert.
Die

Förderm
engen

von
2015

-2018
betrugen

pro Jahrzw
ischen

90.000
bis

120.000
Tonnen.
Die

M
arktanteile

haben
sich

im
Straßenbau

auf25%
erhöht,da

w
irdurch

eine
neue

Siebanlage
in

derLage sind
die

obere
Deckschicht(Schlam

m
anteilca.20%

)
im

südlichen
Teilals

Frostschutzkies
0-45

zu
verm

arkten
und

beim
Regierungspräsidium

Freiburg
als

güteüberw
achtes

Lieferw
erk

zugelassen
sind.

Die
restlichen

25m
kom

m
tein

sandiges
Vorkom

m
en

(Schlam
m

anteilca.10%
) zw

ischen
0-16m

m
das

sich
hervorragend

zurProduktion
von

gew
aschenem

 Sand
0-2

bzw
.0-4

eignet.

Zum
anderen

haben w
irm

itdem
Gem

einderatvon
Hoppetenzelleine

Vereinbarung
getroffen,dass

w
irden

Großteildes
zukünftigen

Rohstoffabbaus
in

den
Südw

est- und
Südteilverlagern

um
 so

einen
natürlichen

Lärm
-und

Schutzw
allzurGem

einde
herzustellen,da

w
irdie W

ald-und W
anderw

ege
nichtabbauen.

W
irhoffen

und
w

ürden
uns

sehrfreuen
w

enn
sie

unserem
 Änderungsw

unsch
entsprechen

und
nachkom

m
en

könnten.

Vielen
Dank fürihre

Bem
ühungen

und
fürw

eitere
Rückfragen

stehen
w

ir jederzeitzur
Verfügung.

Kuhn Kies+
Sand Gm

bH &
Co KG

78333 Stockach
Standort:
KN-19 AG

Im
 Rahm

en der 1. Anhörung w
urde vom

 derzeit am
 Standort tätigen Abbaubetreiber

angeregt, ein Abbaugebiet festzulegen (im
 1. Anhörungsentw

urf w
ar ein rund 8 ha

großes Sicherungsgebiet (KN-18 SG) vorgesehen). Aufgrund neuer dem
 RVHB im

Rahm
en der 1. Anhörung überm

ittelten rohstoffgeologischer Erkenntnisse bzw
.

Datengrundlagen und der darauf erfolgten Neubew
ertung des LGRB vom

 Dezem
ber 2018

kann dieses Gebiet in seiner Ausdehnung größer als das ursprüngliche Sicherungsgebiet
ausgew

iesen w
erden. Aus naturschutzfachlicher Sicht stehen diesem

 Vorschlag keine
unüberw

indbaren Hinderungsgründe gegenüber (sh. „Um
w

eltbericht“) – ebenso stehen
diesem

 Vorschlag keine regionalplanerischen Festlegungen entgegen. Aufgrund der
vorgenannten Punkte w

urde ein potenzielles Abbaugebiet als Vorschlag für den 2.
Anhörungsentw

urf ausgew
iesen. Das Gebiet in Stockach-Hoppetenzell kann einen

w
ichtigen Beitrag zur w

eiteren Rohstoffversorgung der Region leisten (auch unter
Berücksichtigung der Bedarfsdeckung im

 Bereich der Rohstoffgruppe Kies und Sand).

Im
 Rahm

en des 2. Anhörunsgverfahren w
urden keine w

esentlichen Aspkete gegen die
Festlegung als Abbauggebiet vorgetragen. Nach Abw

ägung der aller bekannten Belange
w

ird das geplante Abbaugebiet KN-19 AG, w
ie in der Raum

nutzungskarte dargestellt, als
Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe im

 Teilregionalplan festgelegt.

172
Sehrgeehrte

Dam
en

und
Herren,

Sandw
erk Tegernau

Die Anregungen w
erden teilw

eise berücksichtigt.
Die entsprechenden Bew

ertungen im
 Um

w
eltbericht w

urden im
 Rahm

en der Erarbeitung
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
anbei übersende  ich Ihnen in der Anlage   m

eine   Bedenkungen  und
Anregungen  zu den Bew

ertungskriterien
fürdas beantragte

Sicherungsgebiet
.+

Sandw
erk

Tegem
au,Sandgrube

Voegtlin
1,D-79692

Kleines
W

iesental
Kleines W

iesental (Niedertegem
au)

-LOE
-03

SG,LGRB-ID RG
8212-5.

Ich bitte
Sie die

Bedenken
und

Anregungen
entsprechend

zu berücksichtigen
und

zu
bew

erten. en
stehe

ich
gerne

zurVerfügung.

Sandw
erk

Tegernau,Sandgrube
Voegtlin

1,D
-79692

Kleines W
iesental

besonders
erhebliche

negative
Um

w
eltausw

irkungen
- erhebliche

negative
Um

w
eltausw

irkungen
0  >

 keine
erheblichen Um

w
eltausw

irkungen
+

erhebliche positive
Um

w
eltausw

irkungen

Schutzgut Bevölkerung
und

Gesundheitdes M
enschen

DerForst-und W
anderw

eg
w

urde
u.a.im

Bereich
des

zukünftigen  Erw
eiterungsgebiet

aufdem
Privatgrundstück

von
Herrn

L.Voegtlin
ohne

dessen
Zustim

m
ung

und
ohne

jeglichen
Vertragsunterlagen erstellt.

Da
diese

Zustim
m

ung
bis heute nicht erteiltw

orden ist,kann
daherauch keine

begründbare
negative

Bew
ertung

erfolgen.

-+
Änderung

von
•

in O  w
ird

vorgesch
lagen.

Beieinerdurchschnittlichen lokalen
Hangneigung

von
bis

zu
ca. 70

Grad
istein

Aufenthaltin
dem

Steilhang
nichtvertretbarist,so

dass
die

Nutzung
des

heutigen
Abbauareals und

das
zukünftige

beantragte Erw
eiterungsgebietals

Feierabenderho
lungsgebietaus

sicherheitsre
levanten

Gründen
nichtzulässig

ist.
-+

Änderung
von - in O w

ird
vorgesch

lagen.

Im
Rahm

en
des

im
m

issionsschutzrechtlichen
Verfahrens

w
urde

fürdas
heutige

Abbaugebietder   +

W
asser

Antrag
aufeine

w
asserrechtliche Erlaubnis

gestelltund
m

it derGenehm
igung

vom
03.02.2014

beim
LRA

Lörrach
beschieden.Durch

einen
gleichw

ertigen
Antrag

fürdas
geplante

Erw
eiterungsgebietisteine

Beeinträchtigung
auch

zukünftig
ausgeschlossen .

Änderung
von   -   in o w

ird
vorgeschlagen

Abschließende
Ahm

erkungen des
Antragstellers :

Die o.a. vorgeschlagenen
geringfügigen

Änderungen
bei derBewertung

der jeweils
aufgeführten

Punkte
sind

fürdie
Genehm

igung des beantragen
Erweiterungsareals

nichtvon
entscheidender

Bedeutung,so
dass

die
seitens

derGenehm
igungsbehörde

vorgeschlagene Aufnahm
e

in
den

neuen
Regionalplan

weiterhin  problem
los

erfolgen
kann.

79692 Kleines W
iesental

Standort:
LOE-03 SG

des 2. Anhörungsentw
urfs erneut geprüft. Die Einordnung der Um

w
eltausw

irkungen
erfolgte hierbei nach einem

 definierten Schem
a; w

elches im
 Um

w
eltbericht ausführlich

dargelegt ist (vgl. Um
w

eltbericht, Kapitel 5.3.3 Schutzbezogene Prüfm
ethodik und Kapitel

5.3.4 Übersicht der Restriktionskriterien und der schutzgutbezogenen Prüfm
ethodik).

Das abschließende Ergebnis der Bew
ertung ist dem

 Steckbrief zur Fläche LOE-03 SG im
Anhang 5 des Um

w
eltberichts zu entnehm

en

174
Stellungnahm

e
zurFortschreibung

des
Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe

für
die

Region
Hochrhein

Bodensee
Valentini Gm

bH
Für eine ca. 1,5 ha große Fläche im

 östlichen Teilbereich des im
 1. Anhörungsentw

urf
ausgew

iesenen Vorranggebiets W
T-02 AG Bernau (W

acht) besteht eine u.a. auf Basis
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

UnserSteinbruch
Bernau

W
achtbetreiben

w
irbereits seit1988

auf einerFläche
von 4,5

ha. Im
Dezem

ber 2018
haben

w
irdie Genehm

igung
zurErw

eiterung
fürca.1,5

ha
erhalten.
Zum

Einen handeltes
sich

beiunserer Stellungnahm
e

um
die Gebietsnum

m
erW

T-02 AG
(w

as im
Teilregionalplan

2005 schon
als Sicherungsgebietausgew

iesen
ist) und

um
die

Gebietsnum
m

erW
T-03

SG.
Die

teils
negativen

Aussagen im
Um

w
eltberichtsind

füruns
größtenteils  nicht

nachvollziehbar,w
eshalb

w
ir  hierStellung  beziehen

m
öchten.

Auf einer Teilfläche
der Gebietsnum

m
erW

T-02
AG

haben
w

iram
13.12.2018

die
lm

m
issionsschutzrechtliche

Genehm
igung

zur Erw
eiterung des

Steinbruchs
vom

Landratsam
t W

aldshuterhalten.Bereits in
derPlanungsphase

zu
dieser, w

ie auch
zu

nachfolgenden Anträgen
zurErw

eiterung
arbeiten

w
irin

sehr enger Abstim
m

ung
m

it
dem

 Landratsam
t,Am

t fürUm
w

eltschutz zusam
m

en.Das
Landratsam

t berücksichtigt
alle öffentlichen

Belangen
und Schutzgüterin

Bezug auf Um
w

elt,M
enschen und Tiere,

w
as

in
den

lm
m

issionsschutzrechtlichen
Genehm

igungen
dann als

Auflagen für uns als
Betreiber des Steinbruchs

bestim
m

tw
ird

.W
ie auch im

 Um
w

eltberichtin
der

Kurzbeschreibung
derVorhabensfläche

beschrieben,haben
w

ir für die
aktuell

genehm
igte

Erw
eiterungsfläche eine

FFH-Relevanzprüfung
von einem

 Fachbüro
durchführen

lassen, w
elches

zum
Ergebnis kam

,dass
keine

erheblichen
Beeinträchtigungen

für die
genannten

Natura2000-Gebiete zu
erw

arten sind.
Außerdem

haben
w

ir für die
Erw

eiterungsfläche
w

ie auch
den

bestehenden Steinbruch
ein

Rekultivierungskonzeptin
Abstim

m
ung

m
itdem

Forst und
den Behörden

ausgearbeitet.Auch
die Gem

einde
Bernau

istsehrinteressiert daran,dass der Standort
eines Steinbruchs

w
eiterin Bernau

bleibt.
W

irm
öchten

nochm
als

kurz
auf einzelne

angesprochene
Punkte im

 Um
w

eltbericht
eingehen

. Hierw
urde zum

Beispiel beiSchutzgutderVerlusteines W
anderw

eges
angesprochen.Selbstverständlich isteine

Um
legung des

vorhandenen
W

anderw
eges

nicht nur in unserem
, sondern

auch
im

Sinne derBehörden erforderlich
und

unum
gänglich

.M
iteiner späteren

Rekultivierung w
ird derW

aldlebensraum
w

ieder
hergestellt.
Die Um

w
andlung

derFläche
W

T-02 AG
in

Abbaugebietw
ie die

Erw
eiterung der Fläche

W
T-03

SG
als Sicherungsgebietsind füruns

sehr w
ichtig.Durch neue geologische

Erkenntnisse
m

ussten
w

irunserAbbaukonzeptdem
vor Ortauftretenden

Schichtenw
achstum

s
des Gesteins anpassen.Dies bedeutet, dass

w
ir erstm

iteinem
w

eiteren Abbau
Richtung W

esten
uns in

die
Tiefe arbeiten

können,um
die gew

ünschten
Gesteinsm

assen
zu

gew
innen.

79872 Bernau im
Schw

arzw
ald

Standort:
W

T-02 AG, W
T-03 SG

des TRP 2005 im
 Jahr 2018 erteilte gültige Genehm

igung. Eine erste prognostische
Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit und des besonderen und strengen Artenschutzes
fand im

 Rahm
en des ersten Anhörungsentw

urfs, ergänzt um
 Erörterungen des 1.

Abstim
m

ungsgesprächs (07.05.2019) statt. Die Untersuchungen stellten erhebliche
Konflikte bezüglich der ursprünglich vorgesehenen Gebietskulisse fest. Diese betreffen
sow

ohl die im
 1. Anhörungsentw

urf enthaltene Kulisse des VRG Bernau auf der W
acht

(W
T 02 AG) als auch des VRG Sicherung Bernau Auf der W

acht (W
T 03 SG). Als Ergebnis

des ersten Abstim
m

ungsgesprächs w
urde für beide Gebiete vorgesehen, von einer

W
eiterverfolgung der Planung abzusehen. Darüber hinaus w

urde ersichtlich, dass der
östliche Teil des Gebiets bereits genehm

igt ist.
Es folgten eine vertiefte Erörterung der Kulisse in einem

 2. Abstim
m

ungsgespräch
(11.12.2019) sow

ie bilaterale Gespräche zw
ischen dem

 Regierungspräsidium
 Stuttgart

und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises W
aldshut. Als Ergebnis dieser

Gespräche w
urde für die Gebiete VRG Abbau Bernau auf der W

acht (W
T 02 AG) und VRG

Sicherung Bernau auf der W
acht (W

T 03 SG) folgende Vorgehensw
eise vereinbart:

VRG Abbau Bernau (Auf der W
acht) W

T 02 AG:
Der Gebietsteil des 1. Anhörungsentw

urfs, ausgenom
m

en der bereits genehm
igten

Fläche und der als besonders konfliktreich erachteten nördlichen Teilfläche, w
ird als

potenzielles Abbaugebiet w
eiterverfolgt. Das nördliche Drittel w

ird nicht Bestandteil des
2. Anhörungsentw

urfs. In den Hinw
eisen zur w

eiteren Vorhabens- und
Genehm

igungsplanung w
ird auf die in diesem

 Bereich im
 Auftrag der Höheren

Naturschutzbehörde (HNB) in 2020 durchgeführten w
eiteren Untersuchungen zur Frage

der Bew
ältigbarkeit gebiets- und artenschutzrechtlicher Beeinträchtigungen hingew

iesen
w

erden. In Abhängigkeit von den Ergebnissen könnte ein späterer Abbauantrag ggf.
nördlich w

eitergehend gestellt w
erden.

VRG Sicherung Bernau (auf der W
acht) W

T 03 SG:
Veränderte Gebietskulisse (östlich des bestehenden Steinbruchs): Eine Prüfung der
Natura 2000-Verträglichkeit und des besonderen und strengen Artenschutzes als VRG
Sicherung (vgl. gesonderter Steckbrief) w

ird vorgenom
m

en.

Fazit:
W

T-02 AG: Die genehm
igte Fläche w

ird im
 2. Anhörungsentw

urf nachrichtlich als
genehm

igte Abbaufläche übernom
m

en. Aufgrund gebiets- und artenschutzrechtlicher
Bedenken w

ird das potenzielle Abbaugebiet W
T-02 AG im

 2. Anhörungsentw
urf im

nördlichen Teilbereich um
 die besonders konfliktreiche Teilfläche zusätzlich

zurückgenom
m

en (siehe Um
w

eltbericht).
Nach Abw

ägung der bisher bekannten Belange w
ird das Abbaugebiet W

T-02 AG, w
ie im

Entw
urf der Raum

nutzungskarte dargestellt, als Teil des 2. Anhörungsentw
urfs

festgelegt.
In der w

eiteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung ist die Verträglichkeit des Vorhabens

m
it den für die Erhaltungs- und Entw

icklungsziele m
aßgeblichen Bestandteilen der o. g.

Natura 2000-Gebietskulisse nachzuw
eisen. Hierbei sind die abschließenden Ergebnisse

des in Bearbeitung befindlichen M
aP sow

ie die beabsichtigten Untersuchungen für den
nördlich angrenzenden Bereich zu berücksichtigen

Im
 w

estlichen Randbereich des potentiellen Vorranggebiets verläuft der HW
3 M

ain-
Neckar-Rhein W

anderw
eg/W

estw
eg (Ostvariante). Daher w

ird in den „Hinw
eisen zur
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
w

eiteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung (siehe Um

w
eltbericht) darauf hingew

iesen,
dass der Bedeutung des Bereiches für unterschiedliche Freizeitnutzungen (W

anderw
ege,

Erholungsw
ald, Jugendzeltplatz) in der w

eiteren Ausgestaltung Rechnung getragen
w

erden sollte.
Zu W

T-03 SG:
Für das im

 1. Anhörungsentw
urf vorgesehene Sicherungsgebietes W

T-03 SG w
estlich des

Abbaugebietes w
erden in der vertieften Natura2000-Betrachtung erhebliche gebiets- und

artenschutzrechtliche Konflikte gesehen, deren Bew
ältigung durch Verm

eidung-,
M

inim
ierungs-, Kohärenzsicherungs-/CEF-M

aßnahm
en nicht absehbar sind. Auf die

Festlegung des bisher geplanten Sicherungsgebietes W
T-03 SG w

ird nach Abw
ägung der

eingegangenen Stellungnahm
en verzichtet.

In Abstim
m

ung m
it den Naturschutzbehörden w

ird das Gebiet östlich des bestehenden
Abbaus identifiziert und als W

T-03 SG in die ebenenspezifische Prüfung der Natura2000-
Verträglichkeits sow

ie dem
 besonderen und strengen Artenschutz unterzogen und in den

2. Anhörungsentw
urf eingestellt.

Relevante Natura 2000-Lebensstätten, -Lebensraum
typen, -Arten sind bekannt bzw

. zu
erw

arten; jedoch unzureichende Kenntnisse zur Beurteilung des M
aßes der

Betroffenheiten der Natura 2000-Schutzgegenstände. Im
 Falle einer W

eiterverfolgung der
Planung ist eine frühzeitige Behandlung der dargestellten Konflikte notw

endig. Die
entsprechenden Untersuchungen sollten in Abstim

m
ung m

it der Höheren
Naturschutzbehörde frühzeitig durchgeführt w

erden um
 die W

irksam
keit ggf.

erforderlicher CEF-M
aßnahm

en zum
 Eingriffszeitpunkt sicherzustellen

[Zusätzlicher Hinw
eis: Das für den 2. Anhörungsentw

urf vorgeschlagene 2 ha große
Sicherungsgebiet W

T-03 SG „Bernau (Auf der W
acht)“ ist trotz gleicher Kennnum

m
er und

Bezeichnung nicht identisch m
it dem

 im
 1. Anhörungsentw

urf (Stand 8.11.2018) noch
enthaltenen 4 ha großen Sicherungsgebiet W

T-03 SG „Bernau (Auf der W
acht)““. Es

handelt sich vielm
ehr um

 eine neue Fläche östl. des bestehenden Steinbruchs.]

Nach Abw
ägung aller bekannten Belange w

ird das Sicherungsgebiet W
T-03 SG „Bernau

(Auf der W
acht, w

ie in der Raum
nutzungskarte östlich des bestehenden Steinbruchs, im

Teilregionalplan festgelegt.
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